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A. Einfiihrung

I. Problemstellung und Zielsetzung

1. Uneinheitlichkeit und Intransparenz der Strafzumessung

In der deutschen Strafrechtswissenschaft wird ebenso wie in der Straf-
rechtspraxis seit vielen Jahrzehnten die Uneinheitlichkeit und Intranspa-
renz der Strafzumessungspraxis moniert. Auflerungen von Juristen!, die
diesen Umstand beklagen, sind bereits seit dem frithen zwanzigsten Jahr-
hundert bekannt. Seitdem wurde das Problem immer wieder sowohl von
Strafrechtswissenschaftlern als auch von Strafrechtspraktikern aufgegrif-
fen. So bezeichnete etwa Franz von Liszt die Strafzumessung als ,,Griff ins
Dunkle“3 Auch Bruns prangerte die ,Ungleichméfligkeit des Strafens, die
zwischen weiten Extremen schwankt und bisher nicht anndhernd beseitigt
werden konnte®, an.* Diese Aussagen werden durch die Befunde empiri-
scher Studien zu Ungleichheiten in der Strafzumessungspraxis untermau-
ert. Bereits im Jahr 1931 stellte Exner im Rahmen einer empirischen Unter-
suchung regionale Unterschiede in der Strafzumessung fest;> auch neuere
Studien verzeichnen regionale Strafzumessungsunterschiede.® Neben regio-
nalen Divergenzen liefern Studien auch Erkenntnisse zu individuellen Un-
terschieden zwischen einzelnen Richtern bzw. einzelnen Spruchkdrpern; so
wurden etwa im Rahmen der Untersuchung irrtiimlicher Doppelverurtei-
lungen derselben Taten teils erhebliche Strafmaflunterschiede festgestellt.”

1 Die Verwendung des generischen Maskulinums schlief}t Vertreterinnen der genannten
Berufsgruppen ein.
Die Auﬁerungen zahlreicher Juristen zu diesem Problem aus dem 19. und 20. Jahrhun-
dert werden etwa zitiert bei Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 1f.
Von Liszt, Strafrechtliche Aufsétze und Vortrége, Erster Band. 1877 bis 1891, 1905, 393.
Bruns, Strafzumessungsrecht, 2. Aufl. 1974, 12.
Exner, Studien iiber die Strafzumessungspraxis der deutschen Gerichte, 1931, 46 ft., 49.
S. etwa Grundies, Gleiches Recht fiir alle? - Eine empirische Analyse lokaler Unter-
schiede in der Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Neubacher/Bo-
gelein, Krise - Kriminalitdt - Kriminologie, 2016, 511; ders.,, Regionale Unterschiede in
der gerichtlichen Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische
Analyse, in: Hermann/Pége, Kriminalsoziologie, 2018, 295.
7 S. die Zusammenfassung bei Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984,
9 ff. m.w.N. S. zu den beachtlichen Unterschieden bei irrtiimlichen Doppelverurteilun-

[\
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A. Einfithrung

Die Defizite hinsichtlich der Einheitlichkeit und Transparenz der Strafzu-
messung kénnen daher kaum infrage gestellt werden. Die Strafzumessung
stellt sich in weiten Teilen als ,,Blackbox” dar.?

Aus diesen Defiziten erwachsen rechtlich und tatsdchlich problematische
Konsequenzen, die in verschiedenen Dimensionen zum Ausdruck kom-
men. Zunichst stellt sich die Situation als verfassungsrechtlich problema-
tisch dar. Art.3 Abs.1 GG gebietet grundsitzlich eine Gleichbehandlung
von Gleichem, was allerdings sachlich begriindete Differenzierungen nicht
ausschliefit.” Zwar hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach betont, dass
die unterschiedliche Bestrafung vergleichbarer Taten durch verschiedene
Richter in der Regel keinen Verstof$ gegen Art.3 Abs.1 GG darstelle.”” Das
einzelne Strafgericht sei nach Art. 3 GG ,lediglich gehalten, ohne Ansehen
der Person zu urteilen und auch bei der Zumessung der Strafe keine will-
kiirlichen Unterscheidungen zu machen®!! Jedoch steht die Strafzumes-
sung wie jede andere Rechtsanwendung unter ,den zwingenden Geboten
des Gleichheitssatzes“.”? Streng erkennt darin einen ,Verfassungsauftrag zu
srelativer Gerechtigkeit™.® Daraus kann gefolgert werden, dass eine nach-
weisbare Strafungleichheit bei vergleichbaren Fillen ,gegen die Idee und
den Auftrag des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes verst6f3t.14

Die gegenwirtige unbefriedigende Situation stellt aber nicht nur unter
dem Aspekt der Gleichheitsrechte ein Problem dar. Vielmehr ist auch zu
konstatieren, dass die Strafzumessungspraxis fiir die Offentlichkeit in wei-
ten Teilen unverstandlich und nicht nachvollziehbar zu sein scheint. Dies
spiegelt sich etwa in ablehnenden Stellungnahmen der Bevolkerung iiber

gen: Peters, Praxis der Strafzumessung und Sanktionen, in: Goppinger/Hartmann,
Kriminologische Gegenwartsfragen, Heft 10, 1972, 51 (59 f.). In einem Fall verurteilte
etwa das eine Gericht den der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Erkldrung Be-
schuldigten zu sechs Monaten ohne Bewahrung, das andere Gericht hingegen zu
einer Geldstrafe in Hohe von 120 D-Mark.
8 Diesen Begriff verwendete fiir die richterliche Strafzumessungsentscheidung bereits:
Hogarth, Sentencing as a Human Process, 1971, 10.
9 Wollenschliger, in: v. Mangoldt/Klein/Starck/GG, 7.Aufl. 2018, Art.3 Abs.1 GG,
Rn. 66.
10 BVerfG, 13.06.1952 — 1 BvR 137/52, NJW 1952, 1129 (1130); BVerfG, 11.05.1965 - 2 BvR
259/63, NJW 1965, 1323 (1324).
11 BVerfG, 13.06.1952 — 1 BvR 137/52, NJW 1952, 1129 (1130).
12 BVerfG, 11.05.1965 - 2 BvR 259/63, NJW 1965, 1323 (1324).
13 Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 15; s. auch Hornle, Tatpro-
portionale Strafzumessung, 1999, 69 f.
14 Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 15.

14
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A. Einfiithrung

strafgerichtliche Urteile, z.B. in Social-Media-Kandlen.> Dies mag zwar teil-
weise auch auf Kommunikationsdefizite im Hinblick auf Strafzumessungs-
entscheidungen seitens der Medien, Gerichte und Staatsanwaltschaften zu-
riickzufithren sein.!® Unabhangig von etwaigen Méngeln im Hinblick auf
die Kommunikation von Strafzumessungsentscheidungen liegt aber auf der
Hand, dass eine ungleichmiflige und aus Sicht der interessierten Offent-
lichkeit nicht auf nachvollziehbare und gleichmaflig angewendete Kriterien
riickfithrbare Strafzumessungspraxis der Akzeptanz der Strafzumessungs-
entscheidungen in der Bevolkerung schweren Schaden zufiigen kann.”” Ob
allein eine bessere Kommunikationsstrategie das Problem der mangelnden
Akzeptanz strafgerichtlicher Urteile 16sen kann, darf daher bezweifelt wer-
den. Bereits vor einigen Jahrzehnten wurden ,verheerende Wirkungen auf
das allgemeine Rechtsbewufitsein® durch die Ungleichheit der Strafzumes-
sung befiirchtet.® Dies erscheint heute angesichts der zunehmend auch
offentlich und in Talkshows diskutierten Diskrepanz zwischen Rechtsemp-
finden der Bevolkerung und Rechtsprechung!® unter Rechtsstaatlichkeits-
und Demokratiegesichtspunkten umso problematischer. Wenn das Ver-
trauen der Bevolkerung in die Justiz und ihre Entscheidungen schwankt,?’

15 S. etwa die Ergebnisse einer Studie zu Kommentaren im Internet bei Hoven, MSchr-
Krim 2019, 65 (65); dies., KriPoZ 2018, 276 (286).

16 Hoven, KriPoZ 2018, 276 (287 ff.); dies., MSchrKrim 2019, 65 (79) auch mit Hinweisen
auf den Einfluss der Medienberichterstattung auf das Sanktionsbediirfnis der Bevol-
kerung.

17 S. dazu etwa Verrel, Die normative Kraft des Faktischen, in: Zéller/Hilger/Kiiper u. a.,
Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension, 2013, 799 (802).

18 Hdoche/Schumann, Curriculum Strafzumessung, in: Hassemer/Liiderssen, Sozialwis-
senschaften im Studium des Rechts, Band III, Strafrecht, 1978, 215 (228).

19 So etwa in der Sendung ARD, Hart aber fair, Uberlastet, iiberfordert, zu lasch ~ was
lauft schief bei den Gerichten? 19.02.2018, https://www.daserste.de/information/talk/
hart-aber-fair/sendung/ueberlastet-ueberfordert-zu-lasch-was-laeuft-schief-bei-den-1
00.html (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

20 Nach dem Roland Rechtsreport bejahten in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 58 %
der Befragten die Aussage ,Die Rechtsprechung in Deutschland ist sehr uneinheit-
lich. Das Strafmafd bzw. Urteil hangt stark vom zustindigen Gericht ab“, ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG (Hrsg.), Roland Rechtsreport 2022, 16, https://www.ro
land-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilung
en/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022); das. (Hrsg.), Roland Rechtsreport 2021, 16, https://www.roland-rechtssc
hutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rec
htsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022). Eine
Bevolkerungsumfrage des Deutschen Beamtenbundes kommt zu dem Ergebnis, dass
die Berufsgruppe ,Richter/in“ im Jahr 2022 lediglich bei 64 % der Befragten ein ho-
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A. Einfithrung

kann dies nicht zu unterschéitzende gesamtgesellschaftliche und politische
Auswirkungen nach sich ziehen.?!

Auch in spezialpraventiver Hinsicht kann eine ungleiche Strafzumessung
Probleme aufwerfen. Vergleichen Verurteilte ihre Strafe mit gegen andere
Verurteilte verhdngten Sanktionen,?? wird sich der harter Bestrafte unge-
recht behandelt fithlen, wenn die Unterschiede im Strafmaf3 fiir die Verur-
teilten nicht nachvollziehbar sind. Dass dies einer Resozialisierung nicht
zutréglich ist, bedarf kaum einer Begriindung.

Die juristische Praxis hat in den letzten Jahren begonnen, das Thema der
Strafzumessung und das Problem ihrer Uneinheitlichkeit in den Diskurs
aufzunehmen. So wurde im Rahmen des 72. Deutschen Juristentags 2018
in Leipzig das Thema ,Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches
Ermessen — Brauchen wir ein neues Strafzumessungsrecht? behandelt.??
Dies belegt, dass es sich bei der Uneinheitlichkeit und Intransparenz der
Strafzumessungspraxis nicht um ein rein akademisches Problem handelt.
Eine intensive wissenschaftliche Befassung mit der Strafzumessung und
ihrer Praxis ist daher dringend angezeigt.

2. (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahl

Ebenso wie das Thema der Strafzumessung ist das Delikt des Wohnungs-
einbruchdiebstahls von besonderem Interesse fiir die Strafrechtswissen-
schaft und fiir die Offentlichkeit. Die Fallzahl des Delikts in der Polizeili-
chen Kriminalstatistik (PKS) durchlief in den vergangenen Jahrzehnten
eine besonders ungewohnliche und volatile Entwicklung. Nach einer lange-
ren Phase des starken und kontinuierlichen Anstiegs der Fallzahlen ist seit

hes oder sehr hohes Ansehen geniefit — das sind 5 % weniger als im Vorjahr und 15 %
weniger als im Jahr 2017, dbb beamtenbund und tarifunion (Hrsg.), dbb Biirgerbefra-
gung ,,Offentlicher Dienst* 2022, 13, https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/glo
bale_elemente/pdfs/2022/forsa_2022.pdf (zuletzt abgerufen am 05.09.2022).

21 S. dazu Walter, Grundlagen einer empirisch begriindeten Vergeltungstheorie, in:
Kaspar/Walter, Strafen "im Namen des Volkes"?, 2019, 49 (54).

22 Zu solchen Vergleichen und deren Auswirkungen unter Haftlingen: D'Esposito, Jour-
nal of Criminal Law, Criminology and Police Science 1969, 182 (183).

23 S. das Programm unter Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag
Leipzig 2018, 12, https://djt.de/wp-content/uploads/2021/04/djt_72_Programmbheft_1
80718.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); s. auch die Diskussionen und Beschliis-
se in: Stindige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 72.
Deutschen Juristentages, M77 ff.
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A. Einfiithrung

dem Jahr 2015 ein deutlich sinkender Trend zu verzeichnen.?* Hinzu
kommt, dass die Aufklarungsquoten mit zwischen 15,1 und 20 % in den Jah-
ren 1987 bis 2019 beim Wohnungseinbruchdiebstahl deutlich unter den
durchschnittlichen Aufklarungsquoten fiir andere Delikte liegen.> Dem-
entsprechend ist der Wohnungseinbruchdiebstahl nicht nur aus kriminolo-
gischer Sicht ein interessantes Delikt, sondern er ist auch Gegenstand hau-
figer und kritischer medialer Berichterstattung. Auch in der Wahrnehmung
der Bevolkerung spielt das Delikt eine mafigebliche Rolle: Befunde aus Be-
volkerungsbefragungen zeigen, dass die Kriminalitdtsfurcht im Hinblick
auf Wohnungseinbruchdiebstdhle trotz der sinkenden Fallzahlen auf ho-
hem Niveau liegt.26

Im Jahr 2017 erhohte der Gesetzgeber die Mindeststrafandrohung fiir
Wohnungseinbruchdiebstihle in dauerhaft genutzte Privatwohnungen.?”
Die Reform des Tatbestandes wurde in der strafrechtswissenschaftlichen
Literatur iiberwiegend kritisch gewiirdigt.?® Der Privatwohnungseinbruch-
diebstahl steht damit exemplarisch fiir eine Reihe von Tatbestinden, de-
ren Strafrahmen in den vergangenen Jahren trotz Bedenken aus der Straf-
rechtswissenschaft verschérft wurden; dem Gesetzgeber wurde dabei wie-

24 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2019, Grundtabelle ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01
-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

25 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2019, Grundtabelle ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, siehe Fn. 24.

26 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (Hrsg.), ,Bei jedem ist et-
was zu holen®, 6 f, https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313ecal3eb9l
876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); Feltes,
Wirksamkeit technischer Einbruchspréavention bei Wohn- und Geschiftsobjekten —
Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung von aktuellem Tdterwissen,
22, https://www.kriminalpraevention.de/files/ DFK/dfk-publikationen/2004_wirksa
mkeit_langfassung.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

27 Fiinfundfiinfzigstes Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches - Wohnungsein-
bruchdiebstahl vom 17.07.2017, Bundesgesetzblatt 2017 Teil I Nr. 48, ausgegeben am
21.07.2017, S. 2442.

28 Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019, § 244 StGB, Rn. 31; ders., Jura 2017,
50 (51f.); Busch, ZRP 2017, 30; Kreuzer, NK 2017, 123 (127 f.); Mitsch, KriPoZ 2017, 21
(211f.); Deutscher Anwaltverein (Hrsg.), Stellungnahme Nr.40/2017 des Deutschen
Anwaltvereins durch den Ausschuss Strafrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Ande-
rung des Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruchdiebstahl, 4 f,, https://anwaltverein.
de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebst
ahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN
_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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A. Einfithrung

derholt vorgehalten, symbolische und nicht evidenzbasierte Kriminalpolitik
zu betreiben.?? Dies bietet Anlass zu einer grundlegenden Befassung mit
dem Delikt und den rechtspolitischen Zielen der Reform vor den Hinter-
grund der Historie des Tatbestands und der neueren Entwicklungen der
Fallzahlen. Insbesondere stellt sich die bislang unbeantwortete Frage, wie
sich die Reform auf die tatgerichtliche Praxis der Strafzumessung auswirkt.

3. Zielsetzung: Empirische Erforschung der Rechtswirklichkeit

Die Untersuchung ist auf mehrere verschiedene Aspekte ausgerichtet.
Durch eine Betrachtung der Erscheinungsformen des Wohnungseinbruch-
diebstahls soll ein Beitrag zum kriminologischen Verstindnis des Delikts
geleistet werden. Hierfiir sollen insbesondere die Tater-, Opfer- und Tat-
strukturen in den Blick genommen werden. Auflerdem werden auch das
materielle Recht, dessen Entstehungsgeschichte sowie Unstimmigkeiten in
der aktuellen Rechtslage zum Wohnungseinbruchdiebstahl betrachtet. Da-
riiber hinaus werden auch die Medienberichterstattung und deren Auswir-
kungen auf die kriminalpolitische Diskussion zum Gegenstand der Arbeit
gemacht. Dadurch kann insgesamt ein holistisches Bild iiber das Phéino-
men gezeichnet werden. Fundierte Erkenntnisse {iber den Wohnungsein-
bruchdiebstahl dienen nicht nur der Befriedigung wissenschaftlicher Er-
kenntnisinteressen, sondern sind auch erforderlich, um der Offentlichkeit
ein realistisches Bild {iber die Realititen des Phénomens vermitteln zu
konnen. Das Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls stand in den vergan-
genen Jahren stark im Fokus der Medienberichterstattung; daher ist es
geboten, die in der Berichterstattung vermittelten Bilder zu tiberpriifen und
soweit erforderlich auch zu korrigieren. Die multiperspektivische Betrach-
tung des Phidnomens liefert daher eigenstdndige Erkenntniswerte. Gleich-
zeitig bildet sie aber auch die Grundlage fiir Einsichten in die Realitdten
der Strafzumessung bei dem Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls.
Sollen Transparenz, Gleichmafligkeit und Einheitlichkeit der Strafzu-
messungspraxis durch Reformen verbessert werden, so ist zunachst erfor-
derlich, die Rechtswirklichkeit unter Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden zu erforschen.’® Der oft beklagten Intransparenz und Uneinheit-

29 So wurde etwa auch die Anhebung der Mindeststrafandrohung beim Sexuellen Miss-
brauch von Kindern teilweise harsch kritisiert, s. etwa Kreuzer, KriPoZ 2020, 263
(264); Renzikowski, KriPoZ 2020, 308 (312).

30 So auch Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 7.
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lichkeit kann nur dann entgegengewirkt werden, wenn genauer bekannt
ist, aus welchen Griinden die Entscheidungen uneinheitlich ausfallen.3! Mit
einer Untersuchung der Rechtswirklichkeit, auf welche Weise Richter von
den ihnen eingerdumten Spielraumen bei der Strafzumessung fiir das De-
likt des Wohnungseinbruchdiebstahls Gebrauch machen, kann die Grund-
lage fiir empirisch fundierte Reformvorschldge fiir eine zukiinftig transpa-
rentere und einheitlichere Strafzumessung geschaffen werden.3 Eine voll-
standig transparente und einheitliche Strafzumessung wird es zwar nicht
geben, solange man anerkennt, dass jede Strafzumessungsentscheidung
eine persénliche Wertungsentscheidung der Richter darstellt. Dass es einer
solchen bedarf, wird hier nicht infrage gestellt. Es ist aber méglich und
auch erforderlich, darauf hinzuarbeiten, dass diese Wertungsentscheidun-
gen auf derselben Grundlage getroffen werden. Es kann erwartet werden,
dass damit auch das Vertrauen der Bevolkerung in die Justiz gestarkt wer-
den konnte.

Zudem soll in dieser Arbeit eine Aussage dariiber getroffen werden, in-
wieweit die Strafrahmenverschédrfung beim Privatwohnungseinbruchdieb-
stahl sich praktisch ausgewirkt hat, sodass ein Beitrag zur Evaluation der
Gesetzesinderung geleistet werden kann. Die Frage, wie sich eine Verschér-
fung der Strafandrohung durch Erhéhung der Mindeststrafe praktisch aus-
wirkt, ist aus kriminalpolitischer und kriminologischer Sicht bedeutsam.
Hierzu wird der Vorgang der Strafzumessung beim Wohnungseinbruch-
diebstahl detailliert untersucht und dargestellt.

II. Gang der Arbeit

Das an die einleitenden Ausfithrungen anschliefflende Kapitel B widmet
sich der Methodik. Dargestellt wird zunédchst der Stand der Forschung
im Hinblick auf das Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls und auf die

31 S.zur Notwendigkeit des Sichtbarmachens empirischer Ergebnisse fiir eine Umstruk-
turierung auch Pfeiffer/Savelsberg, Regionale und altersgruppenbezogene Unterschie-
de der Strafzumessung, in: Pfeiffer/Oswald, Strafzumessung, 1989, 17 (19): ,,Glasnost
scheint auch im Rahmen der Strafzumessungspraxis eine notwendige Voraussetzung
fr Perestroika zu sein®.

32 Zwar konnte auch ohne Riicksicht auf empirische Daten ein neues Strafzumessungs-
konzept auf Grundlage rein normativer Erwédgungen erarbeitet werden. Auch hierfiir
erscheint es aber zur Absicherung der Praktikabilitit und Umsetzbarkeit sinnvoll und
erforderlich, zunichst festzustellen, wie die Uneinheitlichkeit in der Strafzumessung
zustande kommt.
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Rechtswirklichkeit der Strafzumessung. Anschlieflend erfolgt eine Konkre-
tisierung der Forschungsfragen und die gewdhlten Methoden der Urteils-
auswertung, der Gruppengesprache und der Medienanalyse werden im
Einzelnen erldutert.

In Kapitel C wird das Phanomen des Wohnungseinbruchdiebstahls aus
kriminologischer Sicht unter Einbeziehung der empirischen Befunde der
Studie in den Blick genommen. Nach einer Darstellung der Entwicklung
der Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls und einem Exkurs zu
den Priventionsmafinahmen, die aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen
initiiert wurden, werden Befunde zu den Tatern (Kapitel C. III), Opfern
(Kapitel C. IV) und Tatmodalitdten (Kapitel C. V) des Wohnungseinbruch-
diebstahls erlautert. Dabei werden Erkenntnisse aus fritheren empirischen
Untersuchungen zusammengefasst und insbesondere die Befunde aus der
eigenen Urteilsauswertung ausfithrlich dargestellt. Es wird der Versuch un-
ternommen, ,typische“ Tatsituation und Begehungsmuster des Wohnungs-
einbruchdiebstahls zu identifizieren. Aufgrund der erheblichen Heteroge-
nitdt der ausgewerteten Fille und der Vielzahl der die einzelnen Taten
pragenden Faktoren liegt jedoch auch ein Schwerpunkt auf der Darstellung
des weiten Spektrums verschiedener tat- und titerbezogenen Umstinde,
die im Rahmen der Urteilsanalyse erhoben wurden. Insbesondere werden
auch Fallgestaltungen vorgestellt, die nicht dem Bild des ,typischen® Woh-
nungseinbruchdiebstahls entsprechen.

In Kapitel D wird die Rolle der Medienberichterstattung {iber das Pha-
nomen des Wohnungseinbruchdiebstahls untersucht. Zunéchst werden
empirische Befunde zu dem Zusammenhang zwischen Kriminalitatsfurcht
und Mediennutzung zusammengefasst. Da die Kriminalitdtsfurcht im Hin-
blick auf Wohnungseinbruchdiebstéhle auf hohem Niveau liegt, ist die-
se Fragestellung besonders relevant. Anschlieffend werden die Ergebnis-
se der durchgefithrten empirischen Medienanalyse dargestellt, auf deren
Grundlage typische inhaltliche und formale Argumentationsmuster in der
Berichterstattung {iber das Phanomen des Wohnungseinbruchdiebstahls
identifiziert werden konnen. Insbesondere wird analysiert, inwieweit die
identifizierten Berichterstattungsmuster zur Erzeugung von Reformdruck
auf den Gesetzgeber geeignet waren.

Kapitel E widmet sich der strafrechtlichen Bewertung des Wohnungsein-
bruchdiebstahls. Zundchst wird die historische Entwicklung des Delikts
von der Qualifikation zum Regelbeispiel und zuriick zur Qualifikation des
Diebstahls nachgezeichnet (Kapitel E. I). Anschlieflend wird die Reform
des Tatbestands im Jahr 2017 in den Blick genommen. Im Anschluss daran
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wird das geltende Recht thematisiert (Kapitel E. IT). Gegenstand der Dar-
stellung sind dabei zum einen die im Gesetzestext enthaltenen Begriffe der
»Wohnung” und der ,dauerhaft genutzten Privatwohnung®. Zum anderen
befasst sich die Arbeit auch mit der Abgrenzung zwischen § 244 Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 4 StGB und mit den rechtlichen Konsequenzen der Einstufung
des §244 Abs.4 StGB als Verbrechen. Kapitel E. III untersucht das ge-
schiitzte Rechtsgut der §§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB. Dabei wird kritisch
hinterfragt, ob die Ausgestaltung und Auslegung der beiden Tatbestinde
hinreichend an den im Vordergrund stehenden Schutzgiitern der Privat-
und Intimsphére orientiert ist. Insbesondere wird die Rechtsprechung zu
gemischt genutzten Gebauden und zu Wohnungen verstorbener Personen
thematisiert. Schlieflich wird in Kapitel E. IV der gesetzliche Strafrahmen
des §244 Abs.4 StGB einer kritischen Uberpriifung unterzogen. Gegen-
stand des Kapitels ist die Frage nach der relativen Angemessenheit der ver-
schirften Mindeststrafandrohung im Vergleich mit anderen, dhnlich gela-
gerten Straftatbestdnden sowie das Fehlen eines minder schweren Falls des
Privatwohnungseinbruchdiebstahls.

Kapitel F beschaftigt sich mit der tatgerichtlichen Praxis der Strafzumes-
sung beim Wohnungseinbruchdiebstahl. Zunéchst wird die Entwicklung
der in der Strafverfolgungsstatistik erfassten Straththen beim Wohnungs-
einbruchdiebstahl nachgezeichnet (Kapitel F. I). Anschlieflend werden die
Erkenntnisse zur Strafzumessungspraxis aus der Urteilsanalyse und aus den
Gruppengesprachen dargelegt (Kapitel F. IT). Dabei werden zunéchst die in
den ausgewerteten Urteilen verhdngten Strafen thematisiert (Kapitel F. IL
1). Es wird erldutert, welche Strafrahmen in den ausgewerteten Urteilen zur
Anwendung kamen und wie hoch die verhidngten Strafen ausfielen. Dabei
wird insbesondere dargestellt, dass das Strafniveau bei den ausgewerteten
Urteilen mit Taten vor der Reform niedriger liegt als bei Urteilen mit
Taten nach der Reform. Befunde aus den Gruppengesprichen werden
herangezogen, um zu illustrieren, inwiefern die Richter ihre Strafzumes-
sungsentscheidungen in der tatgerichtlichen Praxis an der Mindeststrafe
als Orientierungspunkt ausrichten. Weiterhin wird betrachtet, inwieweit
nach der Reform ein ,Ausweichen in die Strafrahmenverschiebung® erfolgt,
also ein Riickgriff auf Strafrahmenverschiebungen etwa in Versuchsfillen
zur Umgehung der verschirften Mindeststrafandrohung. Dariiber hinaus
werden die Befunde der statistischen Priifverfahren dargelegt, mittels derer
uberprift wurde, welche Tat- und Tétervariablen in den untersuchten Fal-
len einen messbaren statistischen Einfluss auf die Strathohe haben (F. II. 2).
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Kapitel F. II. 3. befasst sich mit den Strafzumessungserwigungen, die
in den ausgewerteten Urteilen niedergelegt sind. Zundchst werden die
erhobenen Strafzumessungserwdgungen im Einzelnen dargelegt. Sodann
wird tiberpriift, ob die typischerweise in den Urteilen niedergelegten Erwa-
gungen mit denjenigen iibereinstimmen, die im Rahmen der statistischen
Analyse als die fur die Strath6he besonders relevanten Faktoren identifi-
ziert wurden. Kapitel F. II. 3. d) widmet sich der Frage, inwieweit in den
Strafzumessungsbegriindungen in den Urteilen eine Abwégung stattfindet.
Hierbei wird insbesondere erldutert, wie grof3 der Anteil der ausgewerte-
ten Urteile ist, in denen eine blofle Gegeniiberstellung von Erwdgungen
ohne echte Abwigung stattfindet und ob es vorkommt, dass iiberhaupt
keine Strafzumessungserwigungen genannt werden. Dabei werden auch
etwaige Unterschiede zwischen Urteilen mit gekiirzten und ungekiirzten
Urteilsgriinden thematisiert. Auch der Umfang der ausgewerteten Strafzu-
messungsbegriindungen wird erortert. SchlieSlich wird erldutert, inwieweit
im Rahmen der Urteilsauswertung regionale Unterschiede in der Strathohe
und in der Verwendung bestimmter Erwédgungen zwischen den einzelnen
Bundesldndern festgestellt werden konnten (F. IL. 4).

Kapitel G hat schliellich ein Fazit und einen Ausblick zum Gegenstand.
Im Lichte der Erkenntnisse aus der Untersuchung werden in Kapitel G.
I die rechtspolitischen Ziele, die der Gesetzgeber mit der Reform des
Wohnungseinbruchdiebstahltatbestandes verfolgte, einer kritischen Uber-
prifung unterzogen. Es wird dargelegt, inwieweit der Wunsch nach Kenn-
zeichnung eines besonders hohen Unrechts durch eine Verscharfung der
Mindeststrafandrohung rechtspolitisch legitim ist. Zudem wird zu der Fra-
ge Stellung genommen, ob die Einfithrung eines minder schweren Falls fiir
den Privatwohnungseinbruchdiebstahl zu befiirworten wire. Schlief3lich
wird die generalpraventive Zielsetzung der Reform kritisch gewiirdigt. In
Kapitel G. IT wird vor dem Hintergrund der empirischen Erkenntnisse dar-
gelegt, in welchem Umfang rechtspolitische Reformen im Hinblick auf die
Strafzumessung geboten sind. Die Befunde zu Unterschieden in den Straf-
maflen und zu defizitiren Begriindungen der Strafzumessungsentscheidun-
gen in den Urteilen zeigen einen Handlungsbedarf im Strafzumessungs-
recht auf. Daher wird schlaglichtartig erortert, inwieweit den festgestellten
Mingeln durch erweiterte statistische Datenerfassung, Strafzumessungsda-
tenbanken oder Strafzumessungsrichtlinien begegnet werden konnte. Der
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Ausblick in Kapitel G. III deutet an, welche Fragen bei kiinftigen For-
schungsprojekten zur Strafzumessung im Fokus stehen kdnnten.
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I. Stand der Forschung

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

Mit Tat- und Téterstrukturen bei Wohnungseinbruchdiebstéhlen beschéf-
tigen sich v.a. dltere Studien, in denen die Polizeiliche Kriminalstatistik
analysiert wird®® oder Taterinterviews durchgefiihrt werden.** Auch die
Methode der Aktenauswertung wird angewendet, um zu Erkenntnissen
tiber das Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls zu gelangen.’> Daneben
gibt es zwei aktuellere Studien, die auf kriminologische Erkenntnisse zu

33

34

35

Kohl, Polizeispiegel 1997, 167 ff.; ders., Polizeispiegel 1997, 193 ff;; s. auch die neuere
Studie zum Wohnungseinbruch aus Koéln: Polizeiprdsidium Kéln (Hrsg.), Kolner Stu-
die 2017, https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C
3%B6lner_studie.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); Landeskriminalamt NRW
(Hrsg.), Wohnungseinbruch, Eine hypothesenpriifende Strukturanalyse (Teil I),
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/121127_Teil 1_WED.pdf (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Wohnungseinbruch, Eine hypothesenpriifen-
de Strukturanalyse (Teil II), https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_
WED_Teil_2.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Rehm/Servay, Wohnungseinbruch aus Sicht der Titer, 1989; Krainz, Pravention von
Hauseinbriichen, 1988; Krainz, Wohnhauseinbriiche, 1990. Die Studien ermitteln
Tiéterwissen durch Interviews und Experimente, in denen den Interviewten Videosze-
nen (Rehm/Servay) bzw. Fotos und Beschreibungen (Krainz) von Héusern vorgelegt
wurden, deren Geeignetheit fiir Wohnungseinbriiche die Titer beurteilen sollten.
S. auch die Pilotstudie von Deusinger, bei der die Forschungsfrage gestellt wird,
ob Straftdter wichtige Informationen zur Planung und Ausfithrung von Straftaten
vermitteln kénnen: Deusinger, Der Einbrecher, 1993; s. aulerdem Miiller-Monning,
Brechen und Knacken, 2003 und zur Legalbewihrung von Einbrechern in Osterreich
Kitzberger, Einbruchdiebstahl und Legalbewahrung, 2013.

Délling, Polizeiliche Ermittlungstatigkeit und Legalitdtsprinzip, Bd. 1, 1987; ders., Poli-
zeiliche Ermittlungstatigkeit und Legalitatsprinzip, Bd. 2, 1987; Kawelovski, Von Soh-
nen, Liebhabern und anderen Einbrechern, 2012; Kawelovski fithrt eine Analyse von
Akten der Staatsanwaltschaft Duisburg zu polizeilich geklarten Wohnungseinbrii-
chen durch. Die Stichprobe umfasst 93 % der geklarten Wohnungseinbriiche zweier
Stidte sowie eines Teils eines Landkreises, die 2009 als geklért in die PKS eingespeist
wurden. Insgesamt werden Akten zu 303 Wohnungseinbruchdiebstahlfillen analy-
siert. Meyr, Kriminalistik 2006, 118 nutzt als Auswertungsgrundlage Feststellungen
der Kriminalpolizei am Tatort und konzentriert sich bei der Auswertung auf die Tat-
modalititen.

25

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/121127_Teil 1_WED.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf

B. Methodik

Taten und Tatern beim Wohnungseinbruchdiebstahl zielen: Die Untersu-
chung von DreifSigacker, Wollinger, Blauert et al. vom Kriminologischen
Forschungsinstitut Niedersachsen (KfN) nimmt durch Aktenanalysen syste-
matische Vergleiche von Fillen des Wohnungseinbruchdiebstahls vor.3¢
Die umfangreiche Studie des LKA NRW nutzt ebenfalls die Methode der
Aktenauswertung und liefert differenzierte Aussagen zu Tatvariablen und
Tatern.?” Ausschnitte der Untersuchung und Ergebnisse zu Titer- und
Tatstrukturen werden bereits bei Willing, Kersting, Kiefert und Brenscheidt
vorgestellt.3

Eine weitere Studie des KfN (Wollinger, DreifSigacker, Blauert et al.) be-
fasst sich mit den Opfern des Wohnungseinbruchdiebstahls und gelangt
durch Betroffenenbefragungen in 1.329 Haushalten zu Erkenntnissen iiber
Opfererfahrungen und die psychischen Folgen der Taten.*® Speziell mit der
Frage, welcher Anteil der Betroffenen eine posttraumatische Belastungssto-
rung infolge eines Wohnungseinbruchdiebstahls erleidet und welche Fak-
toren hierauf Einfluss haben, beschiftigt sich Wollinger.4°

Somit sind Daten zu Tat-, Téter- und Opferstrukturen beim Wohnungs-
einbruchdiebstahl vorhanden. Die Befunde &lterer Studien sind allerdings
aufgrund der Verdnderung der Lebenssituation etwa in den Bereichen der
grenziiberschreitenden Mobilitat oder Sicherheitstechnik teilweise veraltet.
Aktuellere Studien wurden insbesondere vor dem Hintergrund polizeili-
cher Fragestellungen durchgefiihrt; sie sollen etwa zu zielgerichteteren
polizeilichen Ermittlungen beitragen*' oder regionale Unterschiede bei
polizeilichen Aufklarungserfolgen erkldren*?. Damit kann eine Forschungs-

36 DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, 19, https://kfn.de/wp
-content/uploads/Forschungsberichte/FB_130.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

37 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-05/Basisbericht_Forschu
ngsprojekt%20WED.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

38 Kersting/Kiefert, Kriminalistik 2013, 468 ff.; Kersting/Willing, Kriminalistik 2014, 720;
Willing/Brenscheidt/Kersting, Kriminalistik 2015, 576 ff.

39 Wollinger/DreifSigacker/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, 21ff,
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_124.pdf (zuletzt abgeru-
fen am 04.08.2022). Wichtige Erkenntnisse der Befragung werden auch bei Wollinger/
Dreifiigacker/Bartsch u. a., forum kriminalprévention 2014, 12 (15 f.) vorgestellt.

40 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365.

41 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siche Fn. 37, 1.

42 Dreifligacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe Fn. 36, 10.
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liicke insbesondere fiir kriminologische Befunde zum Wohnungseinbruch-
diebstahl aus einem strafrechtswissenschaftlichen Blickwinkel konstatiert
werden. Dariiber hinaus fehlt es bislang an einer Zusammenfithrung von
phinomenologischen Erkenntnissen zu dem Delikt mit Befunden zum ma-
teriellen Recht und den Rechtsfolgen bei Wohnungseinbruchdiebstdhlen.
Die vorhandenen kriminologischen Daten zum Wohnungseinbruchdieb-
stahl konnen daher durch die vorliegende multiperspektivische Untersu-
chung des Delikts ergdnzt werden.

2. Praxis der Strafzumessung

Die Rechtswirklichkeit der tatgerichtlichen Strafzumessung wird in zahl-
reichen empirischen Arbeiten beleuchtet. Manche Untersuchungen sind
auf den Vergleich von Strathohen beschrinkt, ohne die Unterschiede der
jeweiligen Einzelfille zu beriicksichtigen.** Aus solchen Untersuchungen
kann etwa abgeleitet werden, ob regionale Unterschiede in der Stratho-
he bestehen und wie erheblich diese sind. Es kann aber keine Aussage
dariiber getroffen werden, woher diese Unterschiede rithren oder ob die
Unterschiede beispielweise geringer wiren, wenn nur inhaltlich dhnliche
Fille verglichen worden wiren.** So haben etwa Pfeiffer und Savelsberg
eine empirische Untersuchung von 93 Landgerichtsbezirken fiir die Jahre
1985/86 durchgefiihrt. Untersucht wurden die Zéahlkarten der Strafverfol-
gungsstatistik, Daten der staatsanwaltschaftlichen Erledigungsstatistik, die
Polizeiliche Kriminalstatistik und Auskiinfte des Bundeszentralregisters.*>
Andere Untersuchungen beschrinken sich auf spezifische Fragen wie die

43 Z.B. Pfeiffer/Savelsberg, Regionale und altersgruppenbezogene Unterschiede der
Strafzumessung, in: Pfeiffer/Oswald, Strafzumessung, 1989, 17.

44 Ahnlich auch Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 8.

45 Pfeiffer/Savelsberg, Regionale und altersgruppenbezogene Unterschiede der Strafzu-
messung, in: Pfeiffer/Oswald, Strafzumessung, 1989, 17 (19, 21).
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Betrachtung der Punitivitat der Juristen in der Justiz*® oder stellen die
Frage nach den Strafvorstellungen juristischer Laien in den Mittelpunkt.”
Es gibt allerdings auch einzelne Studien zur Strafzumessungspraxis, die
sich stdrker mit den individuellen Merkmalen der untersuchten Einzel-
fille auseinandersetzen und die deliktsspezifische Strafzumessungspraxis
der Tatgerichte untersuchen: Die Studie von Wernitznig"® bezieht sich
ausschliefSlich auf Wohnungseinbruchdiebstihle und untersucht die Ein-
stellungspraxis und das Sanktionierungsverhalten der Strafverfolgungsbe-
horden in 168 Akten, um potentielle Unterschiede in der Behandlung
deutscher und nichtdeutscher jugendlicher und heranwachsender Tatver-
ddchtiger zu ermitteln. Wernitznig erhebt in ihrer Studie insbesondere
die in den Urteilen genannten Strafzumessungsgriinde. Eine Aussage zu
Strathohen und einem Einfluss bestimmter Faktoren auf diese Strathohe
liefert die Studie nicht, da nur in zwei der untersuchten Falle eine Freiheits-
strafe nach allgemeinem Recht verhdngt wurde.*® Mit Blick auf die Strafzu-
messungsbegriindung kommt Wernitznig zu dem Ergebnis, dass bei den
meisten als strafmildernd oder strafschirfend in den Urteilen angefiihrten
Griinden keine Unterschiede zwischen den Urteilen gegen deutsche und
auslandische Tatverdachtigen erkennbar sind. Allerdings findet sich eine
Tendenz zu einem abweichenden Sprachgebrauch bei Ausldndern, bei de-
nen hiufiger wertende Ausfithrungen wie etwa ,lebt in den Tag hinein®,

46 S. die Studie von Streng, der die Ergebnisse einer langfristig angelegten, wiederholten
Befragung von Studienanfingern zu ihrer Strafhaltung vorstellt, insbesondere den
festgestellten Einstellungswandel von 1989 bis 2012: Streng, Kriminalitdtswahrneh-
mung und Punitivitdt im Wandel, 2014; ders,, Strafmentalitit und juristische Ausbil-
dung, 1979. Oswald beschiftigt sich in ihrer Untersuchung mit den Strafzumessungs-
entscheidungen von einzelnen interviewten Richtern und versucht durch Interviews
Begriindungsstrategien (eher moralisch oder pragmatisch? Unrechtsausgleich oder
Pravention als Grund fiir strenge/milde Strafen?) und Punitivitat einzelner Richter
zu bestimmen und anschlielend Korrelationen zur spezifischen Strathérte der jewei-
ligen Richter herzustellen. Diese Untersuchung ermdglicht einen eher psychologisch
ausgerichteten Einblick in die ,Blackbox” der Strafzumessungsentscheidung, Oswald,
Psychologie des richterlichen Strafens, 1994. S.a. Jansen, Stirkere Punitivitat?, 2015,
die Amts- und Staatsanwilte mittels Fragebogen befragt.

47 Hoven, MSchrKrim 2019, 65; Streng, MSchrKrim 2004, 127; ders,, Studien zu Strafbe-
diirfnissen der Bevolkerung. Methoden und aktuelle Ergebnisse, in: Kaspar/Walter,
Strafen "im Namen des Volkes"?, 2019, 131.

48 Wernitznig, Strafverfolgung und Sanktionierung von deutschen und ausldndischen
Jugendlichen und Heranwachsenden, 2002.

49 Wernitznig, Strafverfolgung und Sanktionierung von deutschen und ausldndischen
Jugendlichen und Heranwachsenden, 2002, 230.
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~gerichtsbekannte Person®, ,Dreistigkeit®, ,aalglatter Eindruck® oder ,Hilf-
losigkeit verwerflich ausgenutzt“ verwendet werden.>°

Weitere deliktsspezifische Studien zur Strafzumessung stammen von
Albrecht>! Dieser nimmt durch Auswertung von Akten einzelne Fille
schwerer Kriminalitdt (Raub, Vergewaltigung, Einbruchdiebstahl) aus den
Jahren 1970-1981 aus fiinf Landgerichtsbezirken in Baden-Wiirttemberg
genauer in den Blick. Ziel der Studie ist die Beantwortung der Frage, wie
eine Strafzumessungsentscheidung zustande kommt und welche Faktoren
besonders relevant fiir die Entscheidung sind. Albrecht erhebt in seiner Un-
tersuchung zahlreiche Variablen zu den Téatern, Taten und Strafverfahren.
Dabher ist es moglich, vorsichtig zu beurteilen, inwieweit sich die einzelnen
zugrundeliegenden Fille dhneln.”? Damit kann Albrecht eine Aussage da-
ruber treffen, ob in ahnlichen Fallen Variationen im Strafmafd auftreten.
Die umfassende Aktenanalyse ermdglicht auch Aussagen dariiber, welche
Variablen die Strafzumessungsentscheidung beeinflussen. Albrecht kommt
zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der Strafzumessungsentscheidung we-
nige Variablen das Strafmafl zufriedenstellend erkldren kénnen und die
fehlende Komplexitit der Entscheidung in den Urteilen auf der Begriin-
dungsebene nachgeholt werde.>

Weitere Studien, die mithilfe von Aktenauswertungen die deliktsspezifi-
sche Rechtswirklichkeit der tatgerichtlichen Strafzumessung bei Fallen des
Raubs bzw. bei Tétungsdelikten untersuchen, liefern dhnliche Befunde wie
Albrechts Studie: So folgern auch Hoppenworth®* sowie Verrel>> aus ihren

50 Wernitznig, Strafverfolgung und Sanktionierung von deutschen und auslédndischen
Jugendlichen und Heranwachsenden, 2002, 246 f.

51 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, 1994.

52 Vorsicht ist angebracht, weil ,weiche“ Merkmale wie ,grofler Schaden®, ,schwere
Vorstrafenbelastung® etc. sehr verschieden ausgelegt werden koénnen, Albrecht, Straf-
zumessung bei schwerer Kriminalitit, 1994, 218.

53 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitdt, 1994, 425, 497ff.; beim Ein-
bruchdiebstahl werden insbesondere die Erwagungen zum Schaden, zur Anzahl von
Diebstahlshandlungen und zur Vorstrafenbelastung als bedeutsame Variablen identi-
fiziert.

54 Hoppenworth analysiert in ihrer Untersuchung 385 Strafakten und -urteile aus drei
Orten aus den Jahren 1977 bis 1982 wegen Raubes, rauberischer Erpressung oder
rauberischen Angriffs auf Kraftfahrer (Jugend- und Erwachsenenstrafsachen) mittels
Erhebungsbégen mit 1.219 Einzelfragen, Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub,
1991, 16, 21.

55 Verrel, Schuldfahigkeitsbegutachtung und Strafzumessung bei Tétungsdelikten, 1995.
Verrel analysiert in seiner Untersuchung mittels einer Aktenanalyse 214 Fille iiber
einen Erhebungsbogen; der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Betrachtung der
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Untersuchungen zur Strafzumessung beim Raub bzw. bei T6tungsdelikten,
dass sich die Varianz in den Urteilen mit lediglich fiinf bis sechs Variablen
zufriedenstellend erkldren lasse und dass die Strafzumessungsentscheidung
in der Praxis weniger komplex sei, als es bei Betrachtung der Strafzumes-
sungsbegriindung den Anschein habe.>

Es wurde also bereits eine erhebliche Anzahl von Studien zu dem Thema
»Strafzumessung in der Praxis“ durchgefiihrt. Jedoch betrachten nur weni-
ge empirische Untersuchungen deliktsspezifisch Einzelfille durch Urteils-
analysen, insbesondere bei schwereren Delikten, die ,weniger zahlenméflig
als kriminalpolitisch bedeutungsvoll sind“.” Daher kann eine Forschungs-
liicke konstatiert werden. Wenn aber mangels empirischer Forschung nicht
bekannt ist, auf welche Kriterien Strafzumessungsentscheidungen im We-
sentlichen gestiitzt werden, wie sie zustande kommen und wie sich die Un-
terschiede in der Strafzumessungspraxis ergeben, so kann schwerlich eine
Aussage dariiber getroffen werden, wie eine transparentere und homogene-
re Strafzumessungspraxis zustande kommen kann. Eine ,deliktsspezifische
Differenzierung [ist] zur korrekten Beurteilung der Strafzumessungsrealitit
erforderlich“.>® Daher ldsst die Methode der Urteilsauswertung fiir das De-
likt des Wohnungseinbruchdiebstahls interessante neue Erkenntnisse zur
Beantwortung der Frage erwarten, wie Richter zu ihren Strafzumessungs-
entscheidungen kommen und auf welche Kriterien sie die Entscheidungen
im Wesentlichen stiitzen. Gruppengesprache mit Richtern ermdglichen
einen noch tiefergehenden Einblick in den Vorgang der Strafzumessungs-
entscheidung.

Schuldféhigkeitsbeurteilung, die Studie liefert aber auch Befunde zur Sanktionsent-
scheidung und zu den Strafzumessungsgriinden.

56 Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 265 ff,, 270; Verrel, Schuldféhigkeits-
begutachtung und Strafzumessung bei Té6tungsdelikten, 1995, 248 ff,; bei Hoppen-
worth sind die funf identifizierten Variablen die Strafrahmenschwere, der Beutewert,
das Vorliegen eines Haftbefehls, ein iiberortlicher Téter und die Vorbelastung mit
einer Freiheitsstrafe ohne Bewédhrung, damit kann eine Erklarung von 60 % der Vari-
anz in der Strathohe erreicht werden; Verrel erklart fast 67 % der Varianz mit den
Merkmalen Strafrahmen, Tatvollendung, Gesamtstrafe, Anzahl der Hauptgutachten,
Alter des Titers, Schuldfédhigkeit. S. auch Oswald, Psychologie des richterlichen Stra-
fens, 1994, 169 ff. sowie Meier, Die Strafzumessung bei Riickfalltdtern in der Bundes-
republik Deutschland, in: Kerner/Kury/Sessar, Deutsche Forschungen zur Kriminali-
tatsentstehung und Kriminalitdtskontrolle, 1983, 1333 (1349 ff.).

57 Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 13.

58 Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 12; s. auch Schoch, Strafzumessungs-
praxis und Verkehrsdelinquenz, 1973, 43.
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II. Forschungsdesign

1. Forschungsfragen

Mit dem ersten Teil der vorliegenden Studie sollen die bisherigen empiri-
schen Erkenntnisse zum Phanomen des Wohnungseinbruchdiebstahls und
seinen Erscheinungsformen erginzt werden. Die leitenden Forschungsfra-
gen lauten:

1. Wer sind die Téter und die Opfer des Wohnungseinbruchdiebstahls?
2. Wie sehen die Tatmodalititen beim Wohnungseinbruchdiebstahl aus?
3. Welche materiellen und immateriellen Folgen entstehen?

Der zweite Teil der Untersuchung behandelt die Frage, wie das Phdnomen
des Wohnungseinbruchdiebstahls in den Medien dargestellt wird und wel-
che Auswirkungen dies auf Gesellschaft und Rechtspolitik hat. Das Delikt
des Wohnungseinbruchdiebstahls war in den ersten 20 Jahren des 21. Jahr-
hunderts in der Medienberichterstattung sehr prasent. Die Bedeutung der
Rolle der Medien fiir die Kriminalpolitik ist nicht zu unterschétzen. Media-
le Kampagnen konnen Reformdruck auf den Gesetzgeber erzeugen, indem
sie legislativen Handlungsbedarf suggerieren. Der Gesetzgeber greift die
durch mediale Berichterstattung erzeugte oder verstarkte 6ffentliche Empo-
rung oft bereitwillig auf und nimmt sie zum Anlass, Strafrechtsinderungen
durchzufiihren.® Dies ist am Beispiel des Wohnungseinbruchdiebstahls zu
beobachten: Das Delikt wurde in der Medienberichterstattung prominent
behandelt. In der Folge griff der Gesetzgeber das Thema auf: Unter Beru-
fung auf das gefihrdete Sicherheitsgefiihl der Biirger®® und mit dem Ziel,
ein Zeichen an die Gesellschaft zu senden, dass die Politik Mafinahmen
gegen Wohnungseinbruchdiebstéhle ergreife®!, wurde der neue Tatbestand
des Privatwohnungseinbruchdiebstahl mit einem gegeniiber dem einfachen
Wohnungseinbruchdiebstahl erhdhten Strafrahmen eingefiihrt.®?

Die mediale Berichterstattung zu Wohnungseinbruchdiebstidhlen wird
zum Anlass genommen, deren Rolle fiir den gesellschaftlichen und kri-
minalpolitischen Diskurs zum Wohnungseinbruchdiebstahl ndher zu be-

59 S. dazu etwa Hoven, ZStW 2017, 334 (336); dies., KriPoZ 2018, 2 (2).

60 Sieche BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom
19.05.2017, 23833, 23837, 23840.

61 BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017,
23846.

62 Fiinfundfiinfzigstes Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches, Bundesgesetzblatt
Nr. 48 2017, 2442.
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leuchten. Dabei wird im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse digitaler
Medienberichte zum Wohnungseinbruchdiebstahl untersucht, welche Po-
sitionen zur Reform und welche Bilder von Taten, Tatern und Opfern des
Wohnungseinbruchdiebstahls in der medialen Berichterstattung vermittelt
wurden. Durch die Beantwortung dieser Fragen sollen in den Medien ver-
mittelte Bilder und verwendete Argumentations- und Berichterstattungs-
muster identifiziert werden. Daraus kann abgeleitet werden, inwieweit die
Medienberichterstattung {iber den Wohnungseinbruchdiebstahl die Geset-
zesanderung durch die Erzeugung von Reformdruck auf den Gesetzgeber
verursacht oder begiinstigt hat. Zudem kann die Analyse der Medienbe-
richte einen Beitrag zur Erkldrung der iiberh6hten Kriminalitdtsfurcht in
der Bevolkerung hinsichtlich des Wohnungseinbruchdiebstahls leisten.

Der dritte Teil und Schwerpunkt der Untersuchung widmet sich der
Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl. Bei Féllen des Woh-
nungseinbruchdiebstahls werden sehr sensible Individualrechtsgiiter ver-
letzt. Zudem wird ein Wohnungseinbruchdiebstahl durch eine Vielzahl
verschiedener Faktoren charakterisiert, wie etwa die Hohe des verursachten
materiellen Schadens, den Grad des Eindringens in die Privatsphire, die
Person des Taters charakterisierende Variablen, aber auch Tageszeit und
Tatort. Struktur und Phdnomenologie des Delikts lassen daher erwarten,
dass viele verschiedene situative und personale Faktoren zur Festlegung des
Strafmafles herangezogen werden. Aus diesem Grund sind interessante und
vielfiltige Erkenntnisse {iber die in der Praxis typischerweise angewendeten
strafscharfenden und strafmildernden Kriterien zu erwarten. Auch legt die
erhebliche Strafandrohung des Privatwohnungseinbruchdiebstahls nahe,
dass die jeweiligen Strafzumessungsentscheidungen ausfithrlich begriindet
werden, sodass sie sich besonders gut zur Analyse der Strafzumessungspra-
xis eignen.®

Im Juli 2017 hat der Gesetzgeber die Mindeststrafe fiir den Einbruch-
diebstahl in Privatwohnungen angehoben.®* Daher bietet sich bei Betrach-
tung des Delikts die Moglichkeit zu untersuchen, inwieweit sich die Ent-
scheidung des Gesetzgebers zur Erhohung des Strafrahmens in der Praxis
der Strafzumessung niedergeschlagen hat.

63 So auch Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 17 fiir den Raub.
64 Fiinfundfiinfzigstes Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches, Bundesgesetzblatt
Nr. 48 2017, 2442.
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Es stellen sich im Einzelnen folgende Forschungsfragen:

1. Wie ausfithrlich und transparent erfolgt die Begriindung des Strafmafles?

2. Welche tatsdchlichen Faktoren eines Falles werden fiir die Strafzumes-
sung relevant? Werden diese in der Begriindung genannt?

3. Welche Strafzumessungserwédgungen werden angestellt und wie werden
sie gewichtet?

4. Hat die Anhebung der Mindeststrafe zu einem héheren Strafniveau ge-
fihrt?

5. Lassen sich in dhnlich gelagerten Fillen regionale Unterschiede in der
Strathohe feststellen?

6. Werden strafmildernde und strafschirfende Umstidnde einheitlich ge-
handhabt?

7. Gibt es einen Ausgangswert fiir die Strafmafibestimmung?

2. Methoden im Einzelnen

a) Urteilsanalyse
aa) Grundsitzliches zur qualitativen Forschung

Mithilfe empirischer Sozialforschung kénnen Aussagen iiber Struktur und
Beschaffenheit der sozialen Wirklichkeit getroffen werden. Eine empiri-
sche Untersuchung zeichnet sich dadurch aus, dass mithilfe des Einsatzes
von Erhebungstechniken eine systematische und regelgeleitete Analyse ei-
nes Wirklichkeitsausschnitts durchgefiithrt wird.®> Ziel der qualitativen For-
schung ist es, bestimmte soziale Phanomene differenziert zu analysieren.®
Reprisentativitat wird hier in einem inhaltlichen oder konzeptuellen Sinne
angestrebt, d.h. eine Generalisierung erfolgt im Wege der Typenbildung.®”
Qualitative Methoden bieten sich aufgrund ihrer Offenheit v.a. dann an,
wenn noch nicht geniigend Erkenntnisse vorhanden sind, um klare Hypo-
thesen zu formulieren;®® diese Situation ist im Hinblick auf die Strafzumes-
sung beim Wohnungseinbruchdiebstahl gegeben. Die qualitativen Metho-

65 Misoch, Qualitative Interviews, 2015, 1.

66 Misoch, Qualitative Interviews, 2015, 2f.

67 Misoch, Qualitative Interviews, 2015, 2 f; Przyborski/Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozial-
forschung, 4. Aufl. 2014, 32 .

68 Steger, Einfithrung in die qualitative Sozialforschung, 4, https://d-nb.info/985527765
/34 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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den sind dementsprechend darauf gerichtet, Hypothesen zu generieren
und nicht zu tiberpriifen.®

Dennoch soll eine Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse mit ver-
allgemeinerbaren Ergebnissen erfolgen. Der in den Sozialwissenschaften
teilweise erhobene Vorwurf, dass bei qualitativer bzw. rekonstruktiver For-
schung keine Repriasentativitat hergestellt werden konne, verfingt nicht.”
Vielmehr erhebt auch qualitative Forschung fiir sich den Anspruch, die
Aussage treffen zu konnen, dass die Rekonstruktion eines Fallmusters iiber
die untersuchten Fille hinweg giiltig ist”! Um eine Verallgemeinerbarkeit
zu ermoglichen, wird das Prinzip der maximalen strukturellen Variation
angewendet:”? Bei der Fallauswahl, dem Sampling, muss hierfiir die He-
terogenitdt des Untersuchungsfeldes berticksichtigt werden. Dies kann da-
durch erreicht werden, dass durch eine bewusste Fallauswahl Falle in das
Sample aufgenommen werden, durch die die Heterogenitit des Untersu-
chungsfeldes reprisentiert wird.”> Konkret bedeutet das, dass im Sample
Falle enthalten sein sollen, die sich hinsichtlich bestimmter Varianzmerk-
male moglichst stark voneinander unterscheiden. Fiir das Sampleverfahren
der theoretisch begriindeten Vorabfestlegung werden daher zunichst theo-
retisch begriindete Merkmalsauspragungen definiert. Dann werden Falle
gesucht, die die jeweiligen Merkmale aufweisen.”* Fiir das vorliegende
Projekt wurden als forschungsthematisch spezifische Merkmale bestimmte
Varianzmerkmale der Gerichte, von denen die untersuchten Urteile stam-
men, herangezogen. Aus diesem Grund wurden Fille von Gerichten und
Staatsanwaltschaften aus verschiedenen Bundeslindern (Sachsen, NRW,

69 Strauss/Corbin, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, 1996,
7 ff.; Henwood/Pidgeon, British Journal of Psychology, 97 (101). Dass der methodische
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bei qualitativen Methoden liegt,
schlief3t eine quantitativ-statistische Verwertung der erhobenen Daten nicht aus.
Nach dem , Mixed-Methods-Ansatz“ konnen qualitative und quantitative Methoden
im Rahmen desselben Forschungsprojekts kombiniert und integriert werden. Insbe-
sondere ist es moglich, qualitativ erhobene Daten fiir eine zusétzliche quantitativ-
statistische Analyse zu quantifizieren. Kombinierte methodische Untersuchungsde-
signs bieten sich besonders bei komplexen Forschungsgegenstinden an, bei denen
eine multiperspektivische Betrachtung angemessen erscheint, Kuckartz, Mixed Me-
thods, 2014, 33, 52 ff.

70 S. dazu Przyborski/Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung, 4.Aufl. 2014, 177f;
Misoch, Qualitative Interviews, 2015, 188 f.

71 Kruse/Schmieder/Weber u. a., Qualitative Interviewforschung, 2. Aufl. 2015, 241.

72 Kruse/Schmieder/Weber u. a., Qualitative Interviewforschung, 2. Aufl. 2015, 240 ff.

73 Kruse/Schmieder/Weber u. a., Qualitative Interviewforschung, 2. Aufl. 2015, 240 ff.

74 Kruse/Schmieder/Weber u. a., Qualitative Interviewforschung, 2. Aufl. 2015, 240 ff.
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Hamburg, Bayern), aus Stadt- und Flichenstaaten sowie von Gerichten aus
Grofistidten und aus dem ldndlichen Raum fiir die Analyse ausgewdhlt. Auf
diesem Wege kann die Heterogenitit des Untersuchungsumfeldes einge-
fangen werden und es wird die Basis dafiir gelegt, dass die rekonstruktiven
Analyseergebnisse verallgemeinert werden konnen.

Gleichwohl unterliegt die Studie den Limitationen, die mit der qualitati-
ven Untersuchung des Hellfeldes einhergehen. Vorliegend werden nur
Wohnungseinbruchdiebstihle untersucht, die den Strafverfolgungsbehor-
den bekannt geworden sind. Man konnte vermuten, dass bei einem Delikt
wie dem Wohnungseinbruchdiebstahl die Anzeigequote sehr hoch liegt,
weil viele Hausratversicherer eine polizeiliche Anzeige verlangen. Entgegen
dieser Erwartung betragt die Anzeigequote beim Wohnungseinbruchdieb-
stahl nach den Befunden des vom Kriminalistischen Institut des Bundeskri-
minalamts durchgefithrten Deutschen Viktimisierungssurvey 2017 fiir voll-
endete Taten 72,5 % und fiir versuchte Wohnungseinbruchdiebstéihle ledig-
lich 57,8 %.”> Dementsprechend gibt es auch beim Wohnungseinbruch-
diebstahl ein relevantes Dunkelfeld bestehend aus Taten, von deren Bege-
hung die Strafverfolgungsbehdrden keine Kenntnis erlangen. Eine weitere
Limitation ergibt sich daraus, dass nur Fille in die vorliegende Untersu-
chung eingingen, bei denen es zur Verurteilung eines Taters kam. Fille, in
denen kein Téter ermittelt werden konnte oder die Beweise nicht fiir eine
Verurteilung ausreichten, wurden nicht Teil der Fallauswahl. Aufgrund der
geringen Aufkldrungsquote beim Wohnungseinbruchdiebstahl handelt es

75 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Der Deutsche Viktimisierungssurvey 2017, 41 ff.,, https://
www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forsch
ungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf;jsessionid=87F076AE53498A0COF1
C0393DE6798E4.1ive602?__blob=publicationFile&v=13 (zuletzt abgerufen am
04.08.2022). Als Grund gegen die Anzeige wurde in der Umfrage iiberwiegend ge-
nannt, dass der Vorfall aus Sicht der Betroffenen nicht schwerwiegend genug war
oder dass die Polizei auch nichts hatte tun konnen oder wollen. Weitere landesweite
Dunkelfelduntersuchungen stellen teilweise noch niedrigere Anzeigequoten fiir Woh-
nungseinbruchdiebstéhle fest, s. etwa fiir Niedersachsen (81,2% bei vollendeten
und 35,9 % bei versuchten Wohnungseinbruchdiebstéhlen) Landeskriminalamt Nie-
dersachsen (Hrsg.), Befragung zu Sicherheit und Kriminalitdt in Niedersachsen 2017,
53, https://www.lka.polizei-nds.de/download/73539/Kernbefundebericht_2017.pdf
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022) und fiir NRW (85,1 % bei vollendeten und 34,8 %
bei versuchten Wohnungseinbruchdiebstdhlen im Jahr 2011) Landeskriminalamt
NRW (Hrsg.), Kriminalitaitsmonitor NRW, 28, https://polizei.nrw/sites/default/files/
2016-11/150409_KrimMon_WE_Bericht.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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sich hierbei um eine relevante Limitation.”® Die Aussagekraft der Daten, die
im Hinblick auf die Tat-, Tater- und Opferstrukturen beim Wohnungsein-
bruchdiebstahl erhoben wurden, beschrinkt sich demnach auf das Hellfeld
des Phdnomens.

bb) Moglichkeiten und Grenzen der Urteilsanalyse

Vorliegend wurde als Erhebungstechnik die Urteilsanalyse gewdhlt. Die
Durchfithrung von Urteilsanalysen bietet den Vorteil, dass reale Falle un-
tersucht werden konnen. Es stellt sich somit nicht das Problem eines mdog-
licherweise fehlenden Realitatsbezugs, das haufig bei Untersuchungen mit
fiktiven Fallen kritisiert wird.”” Ein Urteil liefert objektive Informationen
iber Tatsachen, die sich auf die Strafzumessung auswirken kénnen, insbe-
sondere in den Urteilsabschnitten zu den personlichen Verhéltnissen des
Angeklagten und zum Sachverhalt.

Jedoch muss beriicksichtigt werden, dass ein Urteil ebenso wie eine
Strafakte das Ergebnis eines Arbeitsvorgangs darstellt und daher eine Do-
kumentationsfunktion erfiillt. Zudem dient es wie auch die Strafakte als
Informationstrager fir die Kommunikation zwischen den Instanzen; ein
Urteil hat somit eine spezifische Funktion im Strafverfahren.”® Es werden
in einem Urteil nicht alle Uberlegungen dargelegt, die tatsichlich erfolgt
sind und auf denen die Entscheidung beruht, sondern nur diejenigen, die
die Entscheidung vorbereiten, begriinden und vor allem diejenigen, die
die Entscheidung legitimieren. Es ist zudem anzunehmen, dass manche
affektiven Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen, den Richtern selbst
nicht bewusst sind. Daher darf nicht davon ausgegangen werden, dass
durch die Urteilsanalyse die Wirklichkeit der Entscheidungsfindung voll-

76 Die Aufkldrungsquoten liegen beim Wohnungseinbruchdiebstahl in den Jahren 1987
bis 2021 zwischen 15,1 und 20 %, Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminal-
statistik 2021, Grundtabelle - ohne Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, https://www.
bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/202
1/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-TO01-Faelle_xIs.xIsx?__blob=publicationFile&v=3
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

77 S. m.w.N.: Jansen, Starkere Punitivitat?, 2015, 167, 168.

78 Dies gilt fiir Urteile in noch groflerem Maf3e als fiir Strafakten; Hoppenworth, Strafzu-
messung beim Raub, 1991, 18; Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat,
1994, 215; s. dazu auch Délling, Probleme der Aktenanalyse in der Kriminologie, in:
Kury, Methodologische Probleme in der kriminologischen Forschungspraxis, 1984,
265 (270 ff).
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standig rekonstruiert werden kann. Es kann lediglich eine ,verfahrens- und
entscheidungsgerechte Konstruktion von Wirklichkeit® erfolgen und eine
»Realitdt sui generis“ abgebildet werden.” Allerdings ist keine alternative
Methode ersichtlich, die diesen Mangel umgehen kénnte. Zudem begegnet
zumindest die Entnahme ,harter Daten® aus dem Urteil aufgrund kaum
denkbarer Veranderungen durch den Urteilsersteller keinen durchgreifen-
den Bedenken.® Es sollte allerdings beriicksichtigt werden, dass Einstellun-
gen oder Vorurteile der Richter eine womdglich nicht zu unterschitzende
Rolle bei der Strafzumessungsentscheidung spielen; diese sind allein durch
eine Urteilsanalyse, wenn iiberhaupt, wohl nur in eklatanten Fillen fest-
stellbar.

An der Methode der Akten- und Urteilsanalyse kann kritisiert werden,
dass die Entscheidung der Richter selbst dabei als ,Blackbox® behandelt
werden muss.?! Es konnen die Tatsachenfeststellungen als ,,Input und die
im Urteil niedergelegte richterliche Entscheidung als ,,Output® betrachtet
werden. Uber den Prozess, wie die Richter vom Input zum Output gelan-
gen, kann anhand der bloflen Analyse des Urteils nur spekuliert werden.
Vorliegend wird dieser Kritik durch den zweiten empirischen Teil der
Arbeit, die Auswertung von Gruppengesprachen mit Richtern, begegnet.
Die Auswertung der Gruppengespriche soll dazu dienen, ein besseres Ver-
standnis fiir das Zustandekommen der Entscheidung iiber die Strafzumes-
sung zu entwickeln.?? Durch die Betrachtung der richterlichen Entschei-
dung mithilfe zweier verschiedener Methoden soll daher ein ganzheitlicher
Blick auf die Strafzumessungspraxis und den Vorgang der Strafzumessung
ermdglicht werden.

79 Fiir Strafakten: Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitit, 1994, 216; Her-
mann, Die Aktenanalyse als kriminologische Forschungsmethode, in: Kaiser/Ku-
ry/Albrecht, Kriminologische Forschung in den 80er Jahren, 1988, 863 (864); Ddlling,
Probleme der Aktenanalyse in der Kriminologie, in: Kury, Methodologische Proble-
me in der kriminologischen Forschungspraxis, 1984, 265 (270).

80 Fiir Strafakten: Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 18.

81 S. dazu Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, 1994, 214; Hogarth, Sen-
tencing as a Human Process, 1971, 9, 341 ff.

82 S.dazu unten Kapitel B. II. 2. b).
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cc) Durchfithrung der Erhebung und Auswertung und Darstellung der
Ergebnisse

Die Auswertung der Urteile folgte einem explorativen und induktiven An-
satz. Dabei lag der Fokus der Untersuchung darauf, ein reflektiertes Bild
von der Praxis des Wohnungseinbruchdiebstahls und insbesondere von der
Praxis der Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl zu zeichnen.
Strukturen und Besonderheiten des Phanomens sollten dabei identifiziert
werden. Daneben wurden auch zéhlbare Daten erfasst und ausgewertet; sie
dienen in erster Linie als deskriptiver Hintergrund.®3

Zur Umsetzung der Forschungsfragen wurden die Urteile mit einem
Auswertungsbogen codiert (s. Abbildung 1). In der Tabelle wurden zu-
néchst die verfahrensbezogenen Urteilsdaten aus den ausgewerteten Urtei-
len eingetragen, etwa die Zahl der abgeurteilten Wohnungseinbruchdieb-
stadhle und die Norm, nach der die betreffende Person verurteilt wurde
(§ 244 Abs.1 Nr. 3 StGB a.F., § 244 Abs.1 Nr.3 StGB n.F. oder § 244 Abs. 1
Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F.). Dies ermdglicht einen Vergleich der Falle nach der
alten und neuen Rechtslage, der Aufschluss dariiber geben kann, ob die Ge-
setzesanderung tatsdchliche, empirisch messbare Auswirkungen auf die
Praxis der Strafzumessung hat. Weiterhin wurden zahlreiche tat- und tater-
bezogene Variablen erhoben, insbesondere deliktsspezifische Tatsachen-
feststellungen. Dazu gehoren Kriterien zu dem Tatobjekt, zur Tatsituation,
zum Téter und zu den Tatfolgen. An dieser Stelle wurde etwa erfasst, ob der
Téter im Zuge des Einbrechens besondere Hindernisse iiberwunden hat,
ob er die Wohnung in verwiistetem Zustand hinterlassen hat und welchen
materiellen und immateriellen Schaden er verursachte, ebenso wie Daten
zu den personlichen Verhiltnissen des Téters und zu der Frage, ob eine
Vorbeziehung zum Opfer bestand. Zudem wurden auch die explizit in den
Urteilen genannten Strafzumessungserwdgungen erfasst. Dazu gehdren et-
wa Erwdgungen zu den Motiven des Téters, zum Vorleben des Téters oder
auch zu den verschuldeten Auswirkungen der Tat. Auch das jeweils ver-
hiangte Strafmaf ist als Variable in der Tabelle enthalten. Zudem wurde die
Ausfiihrlichkeit und Transparenz der Strafzumessungsentscheidung in der
Tabelle erfasst. Der Auswertungsbogen ist an dieser Stelle sehr weit ausdif-
ferenziert. Es bestand nicht die Erwartung, dass die Ausfiihrungen zur

83 S. ausfithrlich zur Méglichkeit der Kombination und Integration qualitativer und
quantitativer Methoden der empirischen Sozialforschung Kuckartz, Mixed Methods,
2014. Insbesondere ist es bei kombinierten Methoden méglich, qualitativ erhobene
Daten fiir eine zusitzliche quantitativ-statistische Analyse zu quantifizieren.
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Strafzumessung in den auszuwertenden Urteilen ebenso ausfithrlich und
differenziert ausfallen. Dies ermdglichte es, alle getitigten Erwdgungen,
auch singulére, im Bogen aufschliisseln zu kénnen und so die Besonderhei-
ten jedes Einzelfalls erfassen und in der Tabelle abbilden zu kdnnen.
Wihrend der Auswertung konnten auf den ausgewerteten Einzelfall zu-
geschnittene schriftliche Bemerkungen in bestimmte Felder der Tabelle
eingetragen werden. Hierdurch werden die Einzelfille in der Tabelle bes-
ser individualisiert und charakterisiert, als wenn beispielsweise nur ein
Ankreuzen bestimmter vorgegebener Aussagen erfolgt wire®* Auflerdem
wurde durch zusdtzliche ,offene® Spalten fiir ,Allgemeine Beschreibungen®
und ,Sonstiges“ die Aufnahme nicht antizipierter, aber wiederkehrender
Aspekte ermdglicht. Dadurch wurde gewidhrleistet, dass Aussagen iber
Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen einzelnen untersuchten Fillen
und spezifische Besonderheiten einzelner Fille getroffen werden konnen.

Abbildung 1: Auswertungstabelle mit exemplarischen Kategorien

Urteilsdaten Tater- Tatvariablen Strafe | Strafzumessungs-
variablen erwigungen
Lf | Ge- Ver- | Vor- | Mo- | Wert | Voll- | Psych. | Straf- | Vor- | Nachtat-
Nr | richts- | urteilt | stra- | tiv | der en- Folgen | rahmen | leben | verhalten
ort, nach fen Beute | dung/ & Straf-
Spruch- Ver- hohe
korper such

Sowohl die vertikale als auch die horizontale Auswertung der Tabelle lie-
fert Erkenntnisse. Die horizontale Auswertung ermdglicht ein vollstandiges
Bild eines konkreten Verfahrens. Durch die vertikale Auswertung kénnen
bestimmte Kriterien und Merkmale fiir alle in die Tabelle aufgenommenen
Verfahren verglichen werden.

Nach einer ersten Sammlung von Erhebungsvariablen und der Erstel-
lung der ersten Version der Auswertungstabelle wurde zunéchst ein Pretest
durchgefiihrt. Hierfiir wurden fiinfzehn Urteile von der Verfasserin und
von einem weiteren Codierer mithilfe der Auswertungstabelle ausgewertet.

84 Wie etwa bei der Untersuchung von Gebauer, Strafzumessung bei Vergewaltigung,
2020.
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Anhand des Pretests wurde zum einen die Handhabbarkeit der zuvor ge-
sammelten Auswertungsvariablen tiberpriift. So konnten durch den Pretest
Variablen ergénzt, vorhandene Variablen trennschirfer definiert und iiber-
fliissige Variablen gestrichen werden. Zum anderen konnte durch den Pre-
test die Reliabilitdt der Erhebung gepriift werden, indem die parallel erstell-
ten Test-Codierungen der Verfasserin und des zweiten Codierers miteinan-
der verglichen wurden. Nach der Anpassung der Auswertungstabelle auf
der Grundlage der Ergebnisse des Pretests erfolgte eine weitere testweise
Auswertung eines Urteils durch die Verfasserin und einen dritten Codierer.
Hierbei wurden keine erheblichen Unterschiede zwischen den Codierun-
gen mehr festgestellt. Die Auswertung aller von den Staatsanwaltschaften
und Gerichten bereitgestellten Urteile erfolgte im Zeitraum vom Juli 2020
bis Juni 2021. Die Urteilsauswertung wurde von der Verfasserin durchge-
fithrt.85

Aufgrund der multiperspektivischen Ausrichtung der Forschungsfragen
wurden die qualitativ erfassten Daten in einem quantifizierenden Analy-
seschritt weiterverarbeitet; die quantitative Analyse folgte dabei stets der
qualitativen Analyse.8¢ Die quantitative Auswertung der in der Tabelle er-
fassten Daten erfolgte mithilfe des Statistikprogramms SPSS.

dd) Datengrundlage

Untersucht wurden Urteile aus abgeschlossenen Verfahren der Jahre 2016
bis 2019. Dieser Zeitraum umfasst Félle vor und nach der Anhebung der
Mindeststrafe beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl und erméglicht es
somit, eine vorsichtige Aussage iiber Entwicklungen und Wirkungen der
Gesetzesanderung treffen zu konnen.

Es wurden nur Verfahren untersucht, die mit einer Verurteilung des T4-
ters geendet haben. Dabei wurden sowohl Urteile mit gekiirzten als auch

85 Durch die Durchfithrung der Auswertung aller Urteile durch eine Person konnten
die Probleme vermieden werden, die durch die Beteiligung mehrerer Codierer bei
der Erfassung der Variablen typischerweise entstehen; s. dazu Dolling, Probleme
der Aktenanalyse in der Kriminologie, in: Kury, Methodologische Probleme in der
kriminologischen Forschungspraxis, 1984, 265 (277).

86 S. zu der unauflosbaren dialektischen Wechselbeziehung zwischen qualifizierenden
und quantifizierenden Analyseschritten bei der Inhaltsanalyse von Texten Friih, In-
haltsanalyse, 9. Aufl., 2017, 133 f. Die quantifizierende Weiterverarbeitung der Daten
hebt somit nicht den qualitativen Charakter der Analyse auf.
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Urteile mit ungekiirzten Urteilsgriinden in die Auswahl aufgenommen. Im
Jugendstrafrecht folgt die Strafzumessung anderen Grundsitzen als im Er-
wachsenenstrafrecht;%” daher wurden Fille, in denen Jugendstrafrecht zur
Anwendung kam, nicht untersucht.3¥ Zudem wurden Fille, in denen eine
Verstindigung nach §257c StPO stattgefunden hat, nicht erfasst. Bei Mit-
einbeziehung solcher Fille wiirde das Untersuchungsergebnis unter Um-
stinden durch die ,ausgehandelte® Strafzumessung verfalscht.

Eine Vollerhebung im Sinne einer Auswertung aller Urteile, in denen der
Téter wegen Wohnungseinbruchdiebstahls innerhalb des Untersuchungs-
zeitraums verurteilt wurde, wére aufgrund der grofien Anzahl von tatge-
richtlichen Urteilen fiir das Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls in
Deutschland nicht durchfiihrbar gewesen. Daher wurden nur ausgewihlte
Gerichte und Staatsanwaltschaften in die Untersuchung einbezogen. Da-
bei wurden moglichst heterogene Gerichte und Staatsanwaltschaften aus
Stadt- und Flachenstaaten sowie aus Grof3stadten und aus dem landlichen
Raum ausgewihlt; sowohl der Norden als auch der Stiden, Westen und
Osten Deutschlands sind dabei vertreten.® Es wurden Anfragen an die
ausgewdhlten Gerichte und Staatsanwaltschaften gestellt. Hierbei konnte
auf eine Unterstiitzungszusage der Justizministerien der Lander verwiesen
werden. In die Auswertung eingegangen sind Urteile, die von den Staats-
anwaltschaften Hamburg, Koln, Ménchengladbach, Ansbach und Chem-
nitz sowie dem AG und LG Leipzig und dem LG Weiden/Oberpfalz fiir
die Auswertung zur Verfiigung gestellt wurden. Somit sind Urteile aus
den Bundeslandern Sachsen, NRW, Hamburg und Bayern Teil der Daten-
grundlage.

Teil der Auswertung wurden auch einige Urteile mit jeweils mehreren
gemeinsam abgeurteilten Tétern. In diesen Urteilen sind nicht nur fiir
jeden Beschuldigten gesonderte Strafzumessungsentscheidungen, sondern
teilweise auch gesonderte Strafzumessungserwédgungen enthalten. Daher
wurde eine nach Personen getrennte Datenerhebung durchgefiihrt. Aus

87 S. etwa Radtke, in: MiiKo/StGB, 3. Aufl. 2017, § 18 JGG, Rn. 5 ff.; BGH, 20.06.1996 - 4
StR 264/96, NStZ-RR 1996, 347 (348).

88 Nach den Ergebnissen der Studie des KfN waren etwa 18,1 % der ermittelten Tatver-
ddchtigen jiinger als 18 Jahre, DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a., Wohnungsein-
bruch: Polizeiliche Ermittlungspraxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnis-
verfahren, siehe Fn. 36, 53. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass jugendli-
che Titer einen relevanten Anteil der Wohnungseinbruchdiebstahltater ausmachen.

89 S. zur Heterogenitit des Untersuchungsfeldes und zur bewussten Fallauswahl als
Voraussetzung fiir Verallgemeinerbarkeit Kapitel B. II. 2. a) aa).
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diesem Grund wurden fiir die Auswertung aus den Urteilen ,Félle“ zu den
einzelnen Personen gebildet.”® Mehrere gemeinsam abgeurteilte Woh-
nungseinbruchdiebstéhle eines Téters wurden dagegen nicht als gesonderte
~Falle* erfasst, da anderenfalls die doppelte Erhebung der Tédtermerkmale
die Ergebnisse zu den Tétervariablen verfalscht hatte.%!

Tabelle 1: Verteilung der ausgewerteten Urteile, Fille und Téter auf die Bun-

deslinder

Bundesland Gerichtsort Anzahl Urteile | Anzahl ,Fille“ | Anzahl Titer
Hamburg gesamt 66 (34,6 %) 80 74 (38,5 %)
Sachsen Leipzig 61 65

Chemnitz 11 11

gesamt 72 (37,7 %) 76 65 (33,9 %)
NRW Ménchenglad- 21 22

bach

Koéln 14 16

gesamt 35 (18,3 %) 38 35(18,2 %)
Bayern Ansbach 17 20

Weiden/Ober- 1 1

pfalz

gesamt 18 (9,4 %) 21 18 (9,4 %)

gesamt 191 215 192

90 So auch das Vorgehen bei Verrel, Schuldfahigkeitsbegutachtung und Strafzumessung

91

42

bei Totungsdelikten, 1995, 65. Damit bei der gesonderten Betrachtung der Tatvaria-
blen keine Verfilschung durch die Mehrfachberiicksichtigung einer von mehreren
Tdtern gemeinsam begangene Tat eintritt, wurde bei der SPSS-Auswertung der
Tatvariablen nur der jeweils erste ausgewertete Téter einer Tat in die Auswertung
aufgenommen, daraus ergibt sich fiir die Auswertung der Tatvariablen eine Daten-
grundlage von N=168 Tdtern mit ihren Taten.

Bei mehreren gemeinsam abgeurteilten Wohnungseinbruchdiebstihlen eines Taters
wurden daher zwei Wohnungseinbruchdiebstahle ausfiihrlich mit allen Variablen in-
nerhalb eines ,Falls“ erfasst; gab es mehr als zwei Wohnungseinbruchdiebstahltaten,
so wurde fiir die weiteren Taten lediglich die Hohe der Beute, die Einzelstrafen
fur die jeweiligen Taten und etwaige Besonderheiten der Tat in einem Freitextfeld
erfasst. In die Ergebnisse zu den Tatvariablen gingen somit pro ,Fall“ maximal zwei
Wohnungseinbruchdiebstahltaten ein.
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Ausgewertet wurden 191 Urteile: 158 erstinstanzliche Urteile und 33 Be-
rufungsurteile®? mit 192% ausgewerteten Tatern. Bei Mehrfachtitern, bei
denen mehrere Wohnungseinbruchdiebstahle gemeinsam abgeurteilt wur-
den, wurden jeweils zwei Wohnungseinbruchdiebstéhle ausfiihrlich in die
Erhebung aufgenommen. Dies war bei 42 Urteilen der Fall, sodass insge-
samt 210 verschiedene Wohnungseinbruchdiebstihle in die Auswertung
eingingen.”*

40,6 % der 210 ausgewerteten Wohnungseinbruchdiebstdhle wurden
nach § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB a.F. abgeurteilt, 57,5 % nach § 244 Abs.1 Nr. 4
StGB n.F. und 1,9 % nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB n.F. (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Aburteilung der Taten nach den §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F. und n.F. und
§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F.

§ 244 Abs. 1 Nr. 3, § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F.
Abs. 4 StGB n.F.

§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB n.F.

78 % der 191 ausgewerteten Urteile wurden von Spruchkérpern an Amtsge-
richten entschieden und 22 % an Landgerichten. Von den 158 erstinstanzli-
chen Urteilen stammen 94,3 % von Amtsgerichten und lediglich 5,7 % von
Landgerichten. Die Hauptverhandlungen fanden daher ganz tiberwiegend
vor Strafrichtern bzw. Jugendrichtern (19,9 %) und (Jugend-) Schoffenge-

92 Bei 23 Berufungsurteilen ging auch die zugehorige erstinstanzliche Entscheidung
in die Auswertung ein; bei zehn Berufungsurteilen ist dies nicht der Fall, da das
jeweilige erstinstanzliche Urteil nicht zur Auswertung zur Verfiigung stand.

93 Hierbei handelt es sich jedoch um nur 188 verschiedene Personen. Zwei Personen
wurden jeweils zweimal und eine Person dreimal wegen verschiedener Taten in
verschiedenen Urteilen verurteilt. Diese Tater wurden dementsprechend mehrmals
erfasst. Da sich viele Tdtervariablen wie etwa das Alter, eine Suchterkrankung, die
Zahl der Vorstrafen etc. aber zwischen den einzelnen Taten verandern (konnen), ist
die doppelte bzw. dreifache Erfassung dieser Personen sachgerecht und fiihrt nicht
zu einer Verfilschung der Ergebnisse.

94 S. dazu bereits Fn. 91. Die 210 Wohnungseinbruchdiebstéhle setzen sich zusammen
aus 158 Taten aus erstinstanzlichen Urteilen, 10 Taten aus Berufungsurteilen mit
Sachverhalten, die noch nicht erstinstanzlich erfasst waren, und 42 ,Zweittaten
bereits erfasster Titer.
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richten (58,2 %) statt, lediglich neun Fille wurden vor einer Grofien Straf-
kammer bzw. Jugendkammer verhandelt (4,7 %, s. Abbildung 4).

Abbildung 3: Verteilung der Urteile ~ Abbildung 4: Verteilung der Urteile auf die
auf die AG und LG Spruchkérper

Strafrichter/

Berufungskammer "
Jugendrichter

GroBe Straf-
kammer

(Jugend-) Schoffengericht

Die Zustindigkeit der Spruchkérper hingt von der erwarteten Strafe im
konkreten Einzelfall ab: Nach § 24 Abs.1S.1 Nr.2 GVG sind Amtsgerichte
in Strafsachen nur dann zustindig, wenn nicht im Einzelfall eine hohere
Strafe als vier Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten ist.%> Innerhalb der Amtsge-
richte entscheidet bei Vergehen der Strafrichter, wenn eine hohere Strafe
als Freiheitsstrafe von zwei Jahren nicht zu erwarten ist, § 25 Nr.2 GVG.
Die Zustandigkeit von Amtsgerichten und Landgerichten beruht demnach
auf einer Rechtsfolgenprognose; die Staatsanwaltschaft nimmt — unter Be-
riicksichtigung der Umstiande des Einzelfalles — eine Antizipation der
Rechtsfolgenentscheidung vor.%¢ Es liegt nahe, dass mit dieser Antizipation
der Rechtsfolgenentscheidung bereits ein erster Ankereffekt eintritt.’” Wird
eine Anklage vor dem Landgericht erhoben, zeigt diese Entscheidung dem
Spruchkérper, dass die Staatsanwaltschaft eine hohere Strafe erwartet. Um-
gekehrt impliziert eine Anklage vor dem Amtsgericht, dass die Staatsan-
waltschaft eine niedrige Strafe fiir angemessen halt. Bei den vorliegend un-

95 Nach § 24 Abs. 2 GVG darf das Amtsgericht nicht auf eine hohere Strafe als vier Jahre
Freiheitsstrafe erkennen (,,Strafbann®).

96 Eschelbach, in: BeckOK/GVG, 15. Edition 2022, § 24 GVG, Rn. 9.

97 Fir einen Ankereffekt spricht, dass eine Abanderung der staatsanwaltschaftlichen Zu-
standigkeitsauswahl eine seltene Ausnahme darstellt, Eschelbach, in: BeckOK/GVG,
15. Edition 2022, § 24 GVG, Rn. 1.5, 9. S. zur Gefahr, dass ein von der Staatsanwalt-
schaft fiir zustindig befundenes Gericht sich indirekt im Strafmafd beeinflussen ldsst,
um nicht am Schluss der Verhandlung noch eine Verweisung vornehmen zu miissen
Oehler, ZStW 1952, 292 (304).
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tersuchten Fillen bestand bei den Staatsanwaltschaften also ganz tiberwie-
gend eine Straferwartung von hochstens vier Jahren Freiheitsstrafe.

b) Richtergespriche

Erginzend zu der Analyse von Urteilen wurden Gruppengespriche von
Richtern und Staatsanwilten®® ausgewertet, in denen die Teilnehmenden
einen fiktiven Beispielfall des Wohnungseinbruchdiebstahls vorgelegt be-
kamen und fiir diesen zu einer Strafzumessungsentscheidung kommen
sollten. Die Untersuchung ermdglicht Einblicke in den Prozess der richter-
lichen Entscheidungsfindung.

aa) Moglichkeiten und Grenzen des Gruppendiskussionsverfahrens

Ein Gruppendiskussionsverfahren ermdglicht eine Rekonstruktion des
Prozesses der Strafzumessungsentscheidung. Daher bietet es sich vorlie-
gend als Ergdnzung zur Aktenanalyse an, bei der zwar mégliche Griinde fiir
eine bestimmte Strafzumessungsentscheidung identifiziert werden kénnen,
die Entscheidung des Richters selbst aber nicht vollstandig erfassbar ist.
Allerdings hat das Gruppendiskussionsverfahren als empirische Metho-
de Grenzen: Beispielsweise kann keine Aussage dariiber getroffen werden,
ob und inwieweit personliche Wertungen und Vorurteile der Richter, die
deren Entscheidungen beeinflussen, im Rahmen des Gruppengesprichs
ausgesprochen werden. Nicht umsonst gibt es ,das bose Wort, es gebe vier
Gruppen von StrZ-Griinden: die beratenen, die verkiindeten, die schrift-
lich niedergelegten und die wahren“.*® Auch muss beriicksichtigt werden,
dass ein Gesprach tiber eine Handlungspraxis bzw. hier eine Simulation
einer Handlungspraxis nicht zwingend die tatsichliche Handlungspraxis
realititsgetreu abbildet. Denn die Werte, an denen man sich im Rahmen

98 Zwar treffen Staatsanwilte nicht die Strafzumessungsentscheidung. Jedoch beein-
flusst die Staatsanwaltschaft durch ihre Antrage gegeniiber dem Gericht dessen
Strafzumessungsentscheidungen. Zudem stellt sich bei Staatsanwilten ebenso wie
bei Richtern die Frage, wie sie fiir jhre Antrége zu einem konkreten Strafmaf inner-
halb des Strafrahmens kommen; daher versprach die Beteiligung von Staatsanwilten
interessante Befunde. Uberdies liefert die staatsanwaltliche Perspektive zusitzliche
Erkenntnisse zur Frage nach regional iiblichen , Tarifen® bei der Strafzumessung.

99 Bruns, Strafzumessungsrecht, 2. Aufl. 1974, 11.
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einer Simulation oder eines Gesprichs kollektiv orientiert, miissen nicht
zwingend tatsichlich handlungsleitenden Charakter haben.!?’ Jedoch kann
weder der Praktiker noch der Forschende erkenntnistheoretisch die Hand-
lungspraxis selbst liefern, sondern nur Erzahlungen dariiber.!”! Zudem fin-
den Strafzumessungsentscheidungen in der Realitdt beim Schéffengericht
und in den Strafkammern des Landgerichts ebenfalls im Kollektiv statt. Vor
diesem Hintergrund ermdglicht eine Gruppendiskussion zumindest eine
realititsnahe Annéherung an die tatsichliche Handlungspraxis und kann
damit Erkenntnisse fiir die empirischen Beantwortung der Forschungsfra-
gen zur Handlungspraxis hinsichtlich der Strafzumessungsentscheidung
liefern.

bb) Untersuchungsaufbau

Im Rahmen von Richterfortbildungsveranstaltungen erhielten Gruppen
von drei bis vier Richtern bzw. Staatsanwilten fiktive Sachverhalte zum
Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Teilnehmenden diskutierten sodann an-
hand der ihnen vorliegenden Informationen tiber die zu verhédngende Stra-
fe und kamen zu einer gemeinsamen Sanktionsentscheidung. Eine Modera-
tion des Gesprichs von auflen oder eine Setzung von Impulsen erfolgte bis
auf die einfithrenden Erkldrungen nicht. Die Gruppengesprache wurden
aufgezeichnet und transkribiert.

In dem vorgelegten fiktiven Fall begeht der wegen einer Kérperverlet-
zung vorbestrafte Téter einen Wohnungseinbruchdiebstahl, indem er ein
Kiichenfenster aufthebelt und das dahinter liegende zur Sicherung ange-
brachte Fenstergitter mit einer Sége entfernt. Der Tater durchsucht das ge-
samte Haus inklusive der Schlaf- und Kinderzimmer und durchwiihlt ver-
schiedene Schubladen. Er nimmt 500 Euro Bargeld sowie Schmuck im
Wert von 3.000 Euro an sich und wird beim Verlassen des Hauses von
einer Polizeistreife festgenommen. Sein Eindringen war von einer an der
Hinterseite des Hauses montierten Videokamera aufgezeichnet worden.
Der Téter legt in der Hauptverhandlung ein Gestdndnis ab und wird wegen
Einbruchdiebstahls in eine Privatwohnung (§§ 242, 244 Abs.1 Nr. 3, Abs. 4
StGB n.F.) verurteilt.

100 Loos/Schiiffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001, 40 f.
101 Loos/Schdffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001, 41.
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Nachdem die Teilnehmer des Gruppengesprichs zu einer gemeinsamen
Entscheidung fiir die Strathohe gelangt waren, wurden einer Gruppe noch
einige allgemeine Fragen zur Strafzumessung und ihrem persénlichen Um-
gang damit gestellt:

1. Welche Faktoren haben fiir Sie bei der Entscheidung tiber das Strafmaf3
die grofite Bedeutung?

2. Inwiefern ist es flir Sie bei der Strafzumessung von Bedeutung, wie
Thre Entscheidung voraussichtlich durch den Verletzten / in der Bevdl-
kerung / durch die Medien aufgenommen wird?

3. Wie wichtig finden Sie es, dass die von Ihnen verhidngte Strafe dem
Opfer ,Gerechtigkeit* bringt / von der Offentlichkeit akzeptiert wird?

4. In der Offentlichkeit gilt die deutsche Justiz nicht selten als zu milde.
Konnen Sie die Kritik verstehen? Was konnte man tun, um der Kritik der
Offentlichkeit zu begegnen?

5. Wiirden Sie es begriifien, wenn IThnen fiir die Strafmaflentscheidung Hil-
fen angeboten wiirden, z.B. durch engere gesetzliche Strafrahmen/elek-
tronisch gespeicherte Informationen iiber Strafmaflentscheidungen an-
derer Gerichte in dhnlichen Fillen/Strafzumessungsrichtlinien mit nu-
merischen Vorgaben fiir bestimmte Fallgestaltungen?

Die Gruppengespriache fanden im Rahmen von Richterakademien in Reck-
linghausen mit zwei Gruppen und in Kdnigswusterhausen mit einer weite-
ren Gruppe statt.

cc) Auswertung der Gruppengespriche

Die Auswertung der Gruppengespriche erfolgte in den folgenden von
Loos/Schdffer formulierten Schritten:'2 Zunachst wurde eine formulieren-
de Interpretation vorgenommen. Bei einer formulierenden Interpretation
wird ein thematischer Verlauf fir das Gesprach erstellt und die thematische
Struktur wird paraphrasiert. Die angesprochenen Themen werden durch
Uberschriften zusammengefasst; danach wird eine Feingliederung erstellt
und vermerkt, welche Stellen eine hohe interaktive Dichte aufweisen -
mancherorts bezeichnet als Fokussierungsmetaphern.!®® Die Dichte solcher
Passagen kann als Indiz fiir die Wichtigkeit des darin behandelten Themas

102 Loos/Schiffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001, 59 ff.
103 Bohnsack, Rekonstruktive Sozialforschung, 10. Aufl. 2021, 127, 139.
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fir die Gruppe gewertet werden, weshalb sie fiir den weiteren Auswer-
tungsprozess von besonderer Bedeutung sind.'®* Thematisch zu den For-
schungsfragen passende Passagen, Passagen iiber Themen, die in mehreren
Gespréchen aufgegriffen wurden, und die Passagen, die sich durch beson-
dere metaphorische und interaktive Dichte auszeichnen, wurden detailliert
formulierend interpretiert. Im zweiten Schritt erfolgte eine reflektierende
Interpretation. Dabei soll der sogenannte Dokumentsinn erfasst werden,
also das, ,was sich in dem, wie etwas gesagt wird, iitber den dahinter ste-
henden konjunktiven Erfahrungsraum, die kollektive Handlungspraxis, do-
kumentiert“.1% Ziel der reflektierenden Interpretation ist es also, den Ori-
entierungsrahmen eines Gespréchs zu identifizieren. Dies gelingt, indem
einander begrenzende Horizonte und die Méglichkeit ihrer Umsetzung, ihr
sogenanntes Enaktierungspotential, gesucht werden. Auflerdem wird die
Abfolge der Aulerungen analysiert — Analyse der Diskursorganisation —
wobei mindestens drei Interaktionsziige in den Blick genommen werden:
Eine Auflerung, die Reaktion auf die Aufferung und die Reaktion auf die
Reaktion als Bestatigung, dass die Reaktion eine addquate war.1%¢ Hilfreich
ist auch eine Rekonstruktion der formalen Struktur der Interaktion: Liegt
ein paralleler, ein antithetischer, ein univoker, ein divergenter oder ein
oppositioneller Diskursmodus vor?!%7 In diesem Schritt werden zudem fall-
Ubergreifende Vergleiche angestellt, insbesondere in komparativer Analyse
der Gespréche verschiedener Gruppen.!9® Zuletzt erfolgte eine allgemeine
Diskursbeschreibung.!® Hierbei wird die Gruppendiskussion als Ganze
dargestellt und charakterisiert, der gesamte Diskurs soll beschrieben wer-
den. Es werden sowohl der Inhalt des Diskurses (Orientierungsmuster,
Rahmenkomponenten), aber auch seine Form (Diskursorganisation, Dra-
maturgie) erfasst.!

Im Rahmen der empirischen Auswertung der Gespriche wurden also
sowohl die ausgetauschten Sachargumente als auch Gesprachsdynamiken
erfasst. Ein besonderes Augenmerk wurde auf den Zeitpunkt gelegt, zu
dem erstmals ein Anker in der Diskussion gesetzt wurde, also zum ersten

104 Loos/Schdffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001, 61f.

105 Loos/Schdffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001, 63.

106 Przyborski/Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung, 4. Aufl. 2014, 296 f.

107 Przyborski/Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung, 4. Aufl. 2014, 298 ff.

108 Loos/Schiiffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001, 63 ff.

109 Loos/Schiffer, Das Gruppendiskussionsverfahren, 2001; Bohnsack, Rekonstruktive
Sozialforschung, 10. Aufl. 2021, 143 ff.

110 Bohnsack, Rekonstruktive Sozialforschung, 10. Aufl. 2021, 143.
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Mal ein konkreter Strafmafvorschlag gemacht wurde. Ein weiterer Schwer-
punkt lag auf der Untersuchung, bei welchen Aspekten Divergenzen und
Konsens bestehen und wie der Ausgangswert der Strafzumessung festgelegt
wird, bevor strafschirfende oder -mildernde Aspekte beriicksichtigt wer-
den.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anonymisiert. Fiir jedes Gruppen-
gesprach wurde ein Buchstabe A bis C vergeben, innerhalb der Gruppen
wurde den Teilnehmenden eine Funktionsabkiirzung (Staatsanwalt: StA,
Richter: R) und eine Nummer zugeordnet.

¢) Medienanalyse

Fiir die Medienanalyse!!! zur Untersuchung der Berichterstattung tiber das
Phanomen des Wohnungseinbruchdiebstahls wurden zunéchst online ver-
fiigbare Medienberichte aus den Jahren 2015 bis 2018 recherchiert, die den
Wohnungseinbruchdiebstahl zum Gegenstand haben. Private Blogeintrage
wurden dabei nicht beriicksichtigt. Die gesammelten Artikel berichten teil-
weise iiber Einzelfille des Wohnungseinbruchdiebstahls, teilweise beschaf-
tigen sie sich schwerpunktmaflig mit der Reform des Tatbestands und ver-
einzelt werden kriminologische Erkenntnisse zu Taterstrukturen themati-
siert. Die Analyse beschrénkt sich auf Artikel, die im Zeitraum vom 1. Janu-
ar 2015 bis zum 31. Dezember 2018 erschienen sind. Im Jahr 2015 wurde der
Hochststand von Wohnungseinbruchdiebstihlen erfasst und die politische
Diskussion um Strafverschiarfungen intensivierte sich. Bis zur Gesetzesin-
derung und auch im darauffolgenden Zeitraum wurde diese in den Medien
diskutiert und evaluiert, sodass auch eine Erfassung des Zeitraums nach
der Gesetzesanderung sinnvoll erschien. Die Begrenzung auf vier Jahre er-
moglicht die Durchfithrbarkeit der Untersuchung.

In dem Pool der recherchierten Beitrige waren mehrere Artikelpaare
enthalten, die sich jeweils mit demselben Einzelfall eines Wohnungsein-
bruchdiebstahls beschiftigten oder dieselbe Auflerung eines Politikers zur
Reform aufgriffen. Bei diesen Artikeln wurde jeweils ein Beitrag zufillig
ausgewahlt und im Pool behalten; die Doppelungen wurden aus dem Pool
herausgenommen. Nach dieser Vorselektion wurden 24 Medienberichte
zufillig aus dem Pool ausgewdhlt. Im vorliegenden Sample sind regionale

111 Wesentliche Befunde der Medienanalyse wurden bereits bei Hoven/Obert/
Rubitzsch, ZfDR 2022, 103 (103 ff.) vorgestellt.
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sowie iiberregionale Zeitungen mit unterschiedlicher Reichweite enthalten;
zudem sind Zeitungen mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung ver-
treten.”> Die Medienanalyse erhebt keinen Anspruch auf Reprisentativitit
in einem quantitativen Sinne. Sie ist aber geeignet, einen Eindruck von
Inhalt und Sprache der Berichterstattung zur Reform des Wohnungsein-
bruchdiebstahltatbestands und zum Phédnomen des Wohnungseinbruch-
diebstahls im Allgemeinen zu vermitteln.

Fiir die Darstellung der Ergebnisse wurde jedem ausgewerteten Beitrag
eine Referenznummer zugeordnet.

112 Die analysierten Beitrdge stammen aus folgenden Zeitungen: Welt, Taz, Focus, Der
Tagesspiegel, Zeit, Bild, Siiddeutsche Zeitung, Schwarzwilder Bote, Hannoversche
Allgemeine, Leipziger Volkszeitung, Soester Anzeiger, Lahrer Zeitung, Lingener
Tagespost, Markische Allgemeine, Der Westen, RP online.
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I. Entwicklung der Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls

In der Polizeilichen Kriminalstatistik erfolgte im Jahr 1993 erstmals eine
Erhebung aller Fille des Diebstahls in bzw. aus Wohnungen fiir das ge-
samte Bundesgebiet. Es wurden 227.090 Fille erfasst. Diese erste Gesamt-
fallzahl war, wie sich im weiteren zeitlichen Verlauf zeigte, der absolute
Hochststand.

Es begann ein deutliches (und mit leichten Ausreiflern 1995 und 2004
auch konstantes) Sinken der Fallzahlen. 1996 fiel die Zahl erstmals unter
die 200.000-Fille-Marke und hat diese seitdem auch nicht wieder iiber-
schritten. Ab 1999 trat in der Statistik das Delikt Wohnungseinbruchdieb-
stahl an die Stelle des Diebstahls in/aus Wohnungen. Diese Modifikation
des Straftatenschliissels dnderte nichts an dem sinkenden Trend der Fall-
zahlen. 2006 erreichte die Fallzahl den bis dahin niedrigsten Stand von
106.107 Fillen. Damit war die Fallzahl von 1993 bis 2006 insgesamt um
mehr als die Hilfte gesunken (53,3 %). Dann erfolgte jedoch eine Trend-
umkehr und die Zahlen begannen ab 2007 deutlich zu steigen. Derart hohe
Zahlen wie in den Anfangsjahren 1993 bis 1997 wurden dabei aber nicht
mehr erreicht. Der deutliche und (mit einem leichten AusreifSer nach unten

113 Alle Zahlen entnommen aus: Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalsta-
tistik 2021, Grundtabelle - ohne Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, siche Fn. 76.
Um die Entwicklung des Phdnomens Wohnungseinbruchdiebstahl zeitlich mog-
lichst lange nachzeichnen zu konnen, wurden fiir die Jahre 1993 bis 1998 die Fall-
zahlen der PKS fir das Delikt ,,Diebstahl in/aus Wohnraumen darunter:“, fiur die
Jahre 1999 bis 2015 das Delikt , Wohnungseinbruchdiebstahl § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB
darunter:“, fiir die Jahre 2016 und 2017 das Delikt ,Wohnungseinbruchdiebstahl
§§ 244 Abs.1 Nr. 3, 244a StGB“ und fiir die Jahre 2018 bis 2021 das Delikt ,,Woh-
nungseinbruchdiebstahl §§244 Abs.1 Nr.3 und Abs.4, 244a StGB“ betrachtet
(Straftatenschliissel der PKS: 435*00). Aufgrund der Modifikation des Wohnungs-
einbruchdiebstahls zur Qualifikation und der darauffolgenden Verdnderung des
Straftatenschliissels der PKS ist eine Vergleichbarkeit der Jahre ab 1999 mit den Vor-
jahren nur eingeschrankt moglich. Aufgrund der inhaltlichen Erweiterung des
Wohnungseinbruchdiebstahls um die bandenmifiige Begehung gem. § 244a StGB
ab der PKS fiir das Jahr 2016 ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur bedingt
gegeben. Bandenmiflig begangene Wohnungseinbruchdiebstdhle machen aller-
dings nur einen sehr kleinen Anteil an der Gesamtfallzahl aus; in den Jahren 2016
bis 2021 lag er jeweils unter 2 %.
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2008) konstante Anstieg dauerte bis 2015, als 167.136 Fille des Wohnungs-
einbruchdiebstahls in der PKS erfasst wurden. Damit erfolgte im Zeitraum
von 2006 bis 2015 ein Anstieg der Fallzahlen um 57,5 %.

Somit zeigt sich fiir die Zahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls fiir den
Zeitraum von 2006 bis 2015 ein starker Kontrast zu vielen anderen De-
liktsgruppen, bei denen die Zahlen in etwa stagnierten oder sanken: Bei
den Diebstahlsdelikten insgesamt sank die Fallzahl im selben Zeitraum um
6,3 %.14 Auch in der Deliktsgruppe Gewaltkriminalitdt verringerte sich die
Fallzahl ab 2006 mit leichten Schwankungen bis 2015 um 15,8 %.""> Bei der
Rauschgiftkriminalitdt war im Zeitraum 2006 bis 2015 ein Anstieg zu ver-
zeichnen, dieser war allerdings im Vergleich zur Entwicklung beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl im selben Zeitraum mit lediglich 10,6 % mode-
rat.l6

Ab dem Jahr 2016 erfolgte dann eine erneute Trendumkehr beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl: Von 2015 bis 2016 sank die Fallzahl um 9,5 %, von
2016 bis 2017 sogar um 23 %. Auch in den darauffolgenden Jahren 2018
und 2019 wurde ein Absinken der Zahlen um 16,3 % und 10,6 % erfasst. So
gab es noch 97.504 Fille des Wohnungseinbruchdiebstahls im Jahr 2018
und 87.145 Fille im Jahr 2019. Damit sanken die Fallzahlen von 2015
bis 2019 insgesamt um 47,9 % und liegen seit 2018 sogar deutlich unter dem
fritheren Tiefststand von 2006.

Betrachtet man den Gesamtzeitraum von 1993 bis 2019 mit allen
Schwankungen, so ist die Fallzahl insgesamt um 61,6 % gesunken (s. Abbil-
dung 5).

114 Von 1993 bis 2015 fand insgesamt Riickgang um 41,2 % statt, bis 2019 sogar um
54,7 %.

115 1993 bis 2006 erfolgte ein Anstieg um 34,1 %.

116 1993 bis 2006 erfolgte nahezu eine Verdopplung, 2006 bis 2019 fand ein Anstieg um
40,5 % statt, 2015 bis 2019 um 27 %.

52

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

Abbildung 5: Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls nach der PKS
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In den Jahren 2020 und 2021 setzte sich der deutlich sinkende Trend beim
Wohnungseinbruchdiebstahl fort: Erfasst wurden im Jahr 2020 75.023 Ta-
ten; dies sind 13,9 % weniger als im Jahr 2019. Im Jahr 2021 lag die Fallzahl
bei 54.236; es war somit erneut ein Riickgang um 27,7 % im Vergleich zum
Vorjahr zu verzeichnen.!” Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Mafi-
nahmen zur Pandemieeinddmmung sind allerdings die Anwesenheitszeiten
der Menschen in ihren Wohnungen ab dem Jahr 2020 stark angestiegen.
Aufgrund dessen lasst sich kaum abschétzen, inwieweit das erneute Absin-
ken der Zahlen in den Jahren 2020 und 2021 auf diese pandemiebedingten
Umsténde zuriickzufiihren ist. Im Bericht der Innenministerkonferenz zur
PKS 2020 wird die Vermutung aufgestellt, dass eine Verlagerung von Woh-
nungseinbriichen zu Diebstéhlen aus Boden-/Kellerraumen und Waschkii-
chen stattgefunden haben kdnnte, wo die Zahlen im Jahr 2020 um 10,6 %
auf107.344 Falle angestiegen sind.!'8

Der Diebstahl in/aus Boden-, Kellerrdumen und Waschkiichen wird
in der PKS gesondert erfasst. Es kann davon ausgegangen werden, dass
in der offentlichen Wahrnehmung entgegen der rechtlichen Bewertung
teilweise auch Diebstdhle aus Kellerraumen in Mehrfamilienhdusern als
»Wohnungseinbriiche“ eingeordnet werden. Eine steigende Tendenz bei
den Fallzahlen dieser Deliktsgruppe kénnte daher dazu fiihren, dass in

117 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2021, Grundtabelle - ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, siehe Fn. 76.

118 Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (Hrsg.), Polizeiliche Kriminal-
statistik 2020. Ausgewdhlte Zahlen im Uberblick, 17, https://www.bka.de/SharedDo
cs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheB
roschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).
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C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

der Bevolkerung von einem Anstieg bei den Wohnungseinbruchdiebstih-
len ausgegangen wird, obwohl die Fallzahlen des Wohnungseinbruchdieb-
stahls sinken. Auch bei den Diebstdhlen in/aus Boden-, Kellerraumen und
Waschkiichen gab es iiber mehrere Jahre einen Anstieg bis 2015, auf den ein
Absinken der Fallzahlen bis 2018 folgte. Fiir die Jahre 2019 und 2020 war
allerdings wieder ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, fiir das Jahr
2021 ein leichtes Absinken (s. Abbildung 6). Die Entwicklung der Fallzahlen
verlief in den vergangenen Jahren also nicht parallel zur Entwicklung beim
Wohnungseinbruchdiebstahl.

Abbildung 6: Fallzahlen des Diebstahls in/aus Boden-, Kellerrdumen und Waschkiichen
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Die Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls in der PKS enthalten ne-
ben den vollendeten auch die nur versuchten Taten.!" Bei Betrachtung des
Anteils der Versuche an der Gesamtzahl der Wohnungseinbriiche in den
vergangenen dreiflig Jahren fillt auf, dass der Versuchsanteil in diesem
Zeitraum fast kontinuierlich angestiegen ist, und zwar von 29,1 % im Jahr

119 Die Definition des Versuchsbeginns konnte hierbei relevant fiir die Hohe der Fall-
zahlen sein. Nicht jeder missgliickte Versuch, eine Haustiir zu 6ffnen, wird von
der Rechtsprechung als Versuch des Wohnungseinbruchdiebstahls eingeordnet. In
der Vergangenheit hatten mehrere BGH-Senate einen Versuchsbeginn durch blofle
Einbruchshandlungen abgelehnt. In der neueren Rechtsprechung wird darauf abge-
stellt, ob aus Tatersicht ,bereits die konkrete Gefahr eines ungehinderten Zugriffs
auf das in Aussicht genommene Stehlgut® bestehe. Es komme ,in der Regel“ auf den
Versuchsbeginn hinsichtlich des Grunddelikts an. Hierfiir gentige allerdings der
Angriff auf bestehende Schutzmechanismen, wenn ,sich der Téter bei dessen Uber-
windung nach dem Tatplan ohne tatbestandsfremde Zwischenschritte, zeitliche Za-
sur oder weitere eigenstindige Willensbildung einen ungehinderten Zugriff auf die
erwartete Beute vorstellt“, BGH, 28.04.2020 - 5 StR 15/20, NJW 2020, 2570 (2571);
s. dazu ausfiihrlich Hoven/Hahn, NStZ 2021, 588. Unklar ist allerdings, inwieweit
sich solche dogmatischen Probleme im Rahmen der Erfassung der Fallzahlen auf
der polizeilichen Ebene niederschlagen.
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1987 bis 46,7 % im Jahr 2020 und 48,7 % im Jahr 2021. Der hohe und konti-
nuierliche Anstieg des Anteils der Versuche an den Wohnungseinbruch-
diebstdhlen konnte — so deuten es manche Autoren an - als Indiz dafiir ge-
wertet werden, dass Wohnungseinbriiche immer hdufiger an Sicherheits-
technik scheitern.!?

Jedoch ist bei solchen Vermutungen Vorsicht geboten: Ein kausaler
Zusammenhang konnte allenfalls vermutet werden.?! Schliefllich erfasst
der Versuchsanteil auch die Fille, in denen der Einbruch nicht an Sicher-
heitstechnik scheitert, sondern erst nach erfolgreichem Eindringen in die
Wohnung, z.B. daran, dass der Téter keine geeignete Beute findet oder
gestort wird.??

Die Aufklarungsquoten liegen mit zwischen 15,1 und 20 % in den Jahren
1987 bis 2021 beim Wohnungseinbruchdiebstahl deutlich unter den durch-
schnittlichen Aufklarungsquoten.””® Die Aufklarungsquote bei den Strafta-
ten insgesamt liegt seit dem Jahr 1997 stabil iiber 50 % und steigt mit weni-
gen Ausreiflern nach unten an. Aus der niedrigen Aufkldrungsquote bei
Wohnungseinbruchdiebstdhlen ergibt sich eine Limitation der Aussage-
kraft aller empirischer Daten iiber Tater des Wohnungseinbruchdiebstahls,
die sich aus Hellfelduntersuchungen ergeben, da sich diese Daten lediglich

120 Meyr/Steffen, forum kriminalprivention 2006, 7 (8); vorsichtiger bzgl. eines kausa-
len Zusammenhangs jedenfalls bundesweit: Feltes, Wirksamkeit technischer Ein-
bruchspriavention bei Wohn- und Geschiftsobjekten — Eine Untersuchung unter
besonderer Beriicksichtigung von aktuellem Taterwissen, siche Fn. 26, 26; kritisch
auch Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruch-
diebstahl Basisbericht, siehe Fn. 37, 25.

121 So auch Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Hrsg.), Evaluation des KfW-Férder-
programms ,Altersgerecht Umbauen (Barrierereduzierung — Einbruchschutz)®, 145,
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF
-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

122 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 25.

123 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2021, Grundtabelle - ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, siehe Fn. 76. ,Aufgeklarter Fall ist die Straftat,
die nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis mindestens ein Tatverdachtiger be-
gangen hat, von dem grundsitzlich die rechtméfligen Personalien (z. B. mittels Aus-
weisdokument, ED-Behandlung etc.) bekannt sind®, das. (Hrsg.), Polizeiliche Kri-
minalstatistik, Richtlinien fiir die Fithrung der Polizeilichen Kriminalstatistik in der
Fassung vom 01.02.2019, V. 1.0, 6, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinie
n.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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auf die Gruppe der den Strafverfolgungsbehorden bekannt gewordenen Té-
ter beziehen.

II. Praventionsmafinahmen

Vor dem Hintergrund der von 2007 bis 2015 stark angestiegenen Fallzahlen
und der niedrigen Aufklarungsquote sind der Wohnungseinbruchdiebstahl
und dessen Préavention in den vergangenen Jahren in den Fokus der Politik
und der Polizeiorganisation geriickt.

Kriminalpravention wird in drei Stufen eingeteilt, ndmlich in primare,
sekundére und tertidre Pravention.!?* Primére Pravention richtet sich hier-
bei anlassunabhingig gegen die Ursachen abweichenden Verhaltens durch
Vorbeugungsstrategien im gesellschaftspolitischen Bereich; Mafinahmen
primdrer Pravention beziehen sich also auf die Gesamtbevolkerung. Sekun-
dére Pravention soll die Tatgelegenheitsstrukturen verdndern und konzen-
triert sich daher auf die Abschreckung der potentiellen Tdter und eine
Warnung der Opfer. Tertidre Pravention richtet den Fokus auf die Situati-
on nach der Tat und dient der Riickfallverhiitung; Mafinahmen tertidrer
Préavention wirken direkt auf den Téter ein, der bereits straffillig wurde.1°

Zur Préavention im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls wurden
verschiedene Mafinahmen ergriffen, die grofitenteils dem Bereich der se-
kundédren Prdvention zuzuordnen sind. Zum einen wurden zahlreiche
Mafinahmen eingeleitet, die der Sensibilisierung der Bevolkerung dienen
und technische Sicherungsmafinahmen fordern sollen. So existiert seit 2012
eine Einbruchschutzkampagne der Polizeilichen Kriminalprévention der
Lander und des Bundes, deren Ziel es ist, die Bevolkerung fiir eine eigen-
verantwortliche Einbruchvorsorge zu sensibilisieren, um dadurch einen
Riickgang der Einbruchkriminalitit zu bewirken.?® Weiterhin wurden in

124 Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 23. Aufl. 2016, 21.

125 Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 23. Aufl. 2016, 21; Feltes, Wirksamkeit
technischer Einbruchspravention bei Wohn- und Geschiftsobjekten - Eine Unter-
suchung unter besonderer Beriicksichtigung von aktuellem Téaterwissen, siehe
Fn. 26, 167.

126 U.a. werden Herstellerverzeichnisse und Errichterlisten zum fachgeméflen Einbau
von Produkten zum Schutz vor Wohnungseinbriichen bereitgestellt; zudem wird
auf (kriminal-)polizeiliche Beratungsstellen verwiesen. Dariiber hinaus wird jahr-
lich am Tag der Zeitumstellung der , Tag des Einbruchsschutzes“ unter dem Motto
»Eine Stunde mehr fir mehr Sicherheit abgehalten; Polizeiliche Kriminalpriventi-
on der Lander und des Bundes (Hrsg.), Die Kampagne K-Einbruch, https://www.k-e
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den vergangenen Jahren vermehrt Programme zur finanziellen Unterstiit-
zung von baulichen Mafinahmen initiiert: Das Bundesministerium fiir In-
neres, Bau und Heimat (BMI) fordert iiber die Kreditanstalt fiir Wiederauf-
bau seit 2015 durch Zuschiisse und Kredite Einbruchsschutzmafinahmen in
Bestandsgebduden. 2015 und 2016 wurden hierfiir vom BMI jeweils zehn
Millionen Euro Fordermittel bereitgestellt, 2017 wurde die Férdersumme
auf 50 Millionen Euro erhéht und 2018 bis 2020 wurden jeweils 65 Millio-
nen Euro bereitgestellt.”” Fiir das Jahr 2022 hat das Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen erneut Férdermittel freigege-
ben.?8 Des Weiteren gibt es einzelne Linder- und Kommunalprogramme
zur Forderung des Einbaus geeigneter Sicherheitstechnik.??

Neben diesen an die Biirger gerichteten Projekten wurden auch Mafi-
nahmen betreffend die Polizeiorganisation und die internationale Zusam-
menarbeit beim Thema Wohnungseinbruchdiebstahl eingeleitet: Im Rah-
men der Polizeiorganisation wurden in den letzten Jahren vermehrt spe-
zielle Ermittlungsgruppen gegriindet sowie Praventionskonzepte und Be-
ratungsprogramme entwickelt.® Nach den Angaben des Bundeskriminal-

inbruch.de/initiative/ (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); s. auch Stiftung Deutsches
Forum fiir Kriminalprivention (Hrsg.), Staatliche Férderung - Einbruchschutz zahlt
sich aus, https://www.k-einbruch.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=19542&toke
n=98db8c6eel91b4b27b91f79e209aca8decft523¢ (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

127 Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Hrsg.), Férderung der Einbruchsicherung, https://
www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Detai
1s_496000.html (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

128 Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Einbruchschutz - Investitionszuschuss, https://ww
w.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rder
produkte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E)/
(zuletzt abgerufen am 03.03.2022).

129 Co2online gemeinniitzige Beratungsgesellschaft mbH (Hrsg.), Einbruchschutz: For-
derung und Zuschiisse 2020, https://www.co2online.de/foerdermittel/foerderung-ei
nbruchschutz/#c93665 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022): Zusétzliche Fordermittel
werden in den meisten Bundeslindern angeboten; Kommunalprojekte gibt es z.B.
in Heidelberg mit der ,Heidelberger Schlosspramie®, s. Stadt Heidelberg (Hrsg.),
Heidelberger Schlosspramie Forderprogramm Einbruchschutz, https://www.heide
lIberg.de/site/Heidelberg_ ROOT/get/documents_E1270576328/heidelberg/Obj
ektdatenbank/63/PDF/63_pdf_schlosspraemie_flyer.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

130 Dreifligacker/Wollinger/Konig u. a, NK 2017, 321 (3221.); so hat etwa die Polizeidi-
rektion Hannover seit Februar 2014 eine zentralisierte Sachbearbeitung fiir Woh-
nungseinbruch an drei Standorten eingerichtet; zwischen den drei Einheiten findet
ein enger Informationsaustausch statt, Polizeidirektion Hannover (Hrsg.), Woh-
nungseinbruchdiebstahl, https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbere
iche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html (zuletzt
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amts wurden etwa zur Bekimpfung iiberregional agierender Einbrecher bei
den Landeskriminaldmtern, dem Bundespolizeiprasidium und dem Bun-
deskriminalamt Koordinierungsstellen eingerichtet, die in stdndigem Aus-
tausch miteinander stehen; des Weiteren sollen spezielle Beauftragte und
Koordinatoren bei den Landespolizeidienststellen die Zusammenarbeit im
Bereich der Wohnungseinbruchdiebstahlkriminalitat verbessern.® Ferner
wurden im Jahr 2016 auf EU-Ebene die ,Schlussfolgerungen des Rates zu
organisierten Wohnungseinbriichen® durch die Justiz- und Innenminister
der EU beschlossen. In diesen werden die Mitgliedstaaten, die zustdndi-
gen Stellen der EU, die Kommission und die zustindigen EU-Agenturen
um Zusammenarbeit und diverse Mafinahmen zur besseren Pravention
und wirkungsvolleren Strafverfolgung im Hinblick auf Wohnungseinbrii-
che ersucht. Die Schlussfolgerung soll allerdings lediglich den politischen
Standpunkt des Rates zum Ausdruck bringen und hat keine Rechtsverbind-
lichkeit fiir die Akteure, an die appelliert wird. Als Erganzung zu dieser
Erklarung soll die im Oktober 2016 in Aachen von den Innenministern der
Niederlande, Belgiens, Deutschlands sowie der Lander Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen unterzeichnete ,Aachener Erkla-
rung“ dienen, die zur besseren Bekdmpfung der grenziiberschreitenden
Eigentumskriminalitdt und insbesondere des Wohnungseinbruchdiebstahls
vereinbart wurde.®? Bei dieser handelt es sich um eine Absichtserklarung,
die u.a. auf eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Informati-
onsaustausch, Auswertungs- und Analyseprojekte, Operative Aktivititen,
Ermittlungsfithrung, Pravention, Sicherheitskonferenzen und Sicherheits-

abgerufen am 04.08.2022). Die Polizeidirektion Osnabriick griindete im Oktober
2016 die ,Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl“ (ZEG WED),
die sich eine konzentrierte grenziiberschreitende Analyse und operative Auswertung
in Kombination mit landeriibergreifender Ermittlungsarbeit zum Ziel gesetzt hat
und innerhalb von knapp drei Jahren rund 350 Taten aufgeklart und 86 Tatver-
déchtige ermittelt hat; Polizeidirektion Osnabriick (Hrsg.), Presseinformation der
Polizeidirektion Osnabriick vom 13. Mirz 2020 zur PKS 2019, https://www.pd-os.po
lizei-nds.de/download/74428 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

131 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Wohnungseinbruchdiebstahl, https://www.bka.de/DE/
UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruch
diebstahl_node.html (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

132 Bundesministerium des Inneren, Pressemitteilung zur "Aachener Erklarung', https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel
-wohnungseinbruchdiebstahlhtml (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

forschung abzielt. Mit der Anwendung sollen die Polizeiorganisationen be-
traut werden.!3?

III. Kriminologische Erkenntnisse zu den Téterstrukturen beim
Wohnungseinbruchdiebstahl

1. Erkenntnisse bisheriger Studien

Bei der Betrachtung empirischer Daten iiber Tdter des Wohnungsein-
bruchdiebstahls muss stets beriicksichtigt werden, dass es sich bei den
Studien zu diesem Deliktsbereich iiberwiegend um Hellfelduntersuchun-
gen handelt. Befunde zu Tiétergruppen aus solchen Studien beziehen sich
demnach lediglich auf die eher kleine Gruppe der identifizierten Téter.
Es besteht zudem die Moglichkeit, dass bestimmte Gruppen aufgrund sys-
tematischer Verzerrungen innerhalb der Gruppe der identifizierten Téter
tberreprésentiert sind, weil sie leichter zu ermitteln sind als andere Téater-
gruppen.’® Gleichwohl haben wissenschaftliche Erkenntnisse zum Hellfeld
des Wohnungseinbruchdiebstahls einen wissenschaftlichen Mehrwert: Sie
leisten einerseits einen Beitrag zum Verstindnis der Realitdten und bilden
zugleich die Basis fiir eine empirische Betrachtung der Strafzumessungsent-
scheidungen beim Wohnungseinbruchdiebstahl - nur unter Beachtung der
in den abgeurteilten Fillen vorgefundenen Tat-, Téter- und Opferstruktu-
ren lasst sich die Rechtswirklichkeit der Strafzumessung sinnvoll bewerten.

133 Minister der Finanzen des Konigreichs Belgien/Minister fiir Sicherheit und Justiz
der Niederlande/Bundesminister des Inneren der Bundesrepublik Deutschland u. a.,
Aachener Erkldrung, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/vero
effentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf;jsessionid=9F76B35579F1A16A
353C71F7F57AAC51.1_cid287?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

134 Eine Uberreprisentation innerhalb des Hellfelds wird insbesondere fiir drogenab-
hingige Tater vermutet, DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a., Wohnungseinbruch:
Polizeiliche Ermittlungspraxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfah-
ren, siehe Fn. 36, 95; Dreiffigacker/Wollinger/Konig u. a, NK 2017, 321 (327). Auch
Tiéter mit einer Vorbeziehung zum Opfer diirften leichter zu ermitteln sein als Tater
ohne Vorbeziehung, Kawelovski, Von Sohnen, Liebhabern und anderen Einbre-
chern, 2012, 36. Demgegeniiber wird insbesondere auf polizeilicher Ebene ange-
nommen, dass professionelle ausldndische Serientater im Dunkelfeld tiber- und im
Hellfeld unterreprasentiert sind, s. etwa Winter, Kriminalistik 2016, 572 (574); Ka-
welovski, Von Séhnen, Liebhabern und anderen Einbrechern, 2012, 33.
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C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

Verschiedene empirische Studien zeigen, dass die Gruppe der be-
kannt gewordenen Tiéter im Hinblick auf Wohnungseinbruchdiebstdhle in
Deutschland keinesfalls homogen ist:!3>

Zum einen sind die Téter zu einem grofien Anteil ortsanséssig: Die Stu-
die von Rehm/Servay liefert den Befund, dass ca. 50 % der Befragten die Ta-
ten in einem Umkreis von weniger als 15 km vom Wohnort entfernt begin-
gen.3¢ Auch Feltes stellt in seiner Auswertung von 2002 fest, dass die Téter-
gruppe hinsichtlich der regionalen Gebundenheit heterogen ist: 61,5 % der
Tatverdichtigen haben ihren Wohnsitz in der Tatortgemeinde, 16,3 % nicht
in der Tatortgemeinde oder im betroffenen Landkreis, aber im Tatort-Bun-
desland.'*” Hinsichtlich der alteren Studien muss allerdings miteinbezogen
werden, dass die Mobilitdt seit vielen Jahren insgesamt ansteigt, sodass die
damaligen Zahlen heute an Aussagekraft verloren haben. Auch aktuellere
Studien liefern aber Befunde in dhnlichen Groflenordnungen: Nach den
Ergebnissen der Untersuchung von DreifSigacker et al. sind 67,2 % der Tat-
verdachtigen ortsansissig.® Die Studie des LKA NRW stellt fest, dass
68,5 % der Tatverdichtigen in der Tatortgemeinde wohnen, 23,7 % haben
ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde innerhalb des Bundeslandes
und nur bei 7,7 % liegt der Wohnsitz auflerhalb des Tatort-Bundeslands
oder sogar im Ausland.’®® Hierbei ist allerdings von einer systematischen
Verzerrung auszugehen; es liegt nahe, dass ortsanséssige Téter leichter zu
ermitteln sind als iberregional téitige und mobile Tater.

135 Zusammenfassend: DreifSigacker/Wollinger/Konig u. a, NK 2017, 321 (326 ff.); Lan-
deskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Ba-
sisbericht, siche Fn. 37, 47 ff.; fiir Titer in Osterreich: Krainz, Priavention von Haus-
einbriichen, 1988, 18 ff.; Rehm/Servay, Wohnungseinbruch aus Sicht der Titer, 1989,
44ff, 145 ff. § 244 Abs. 4 StGB erfasst einen grofien Anteil aller Wohnungseinbruch-
diebstahle, die vorher von § 244 Abs.1 Nr.3 StGB erfasst waren. Demnach lassen
sich die empirischen Ergebnisse zu § 244 Abs.1 Nr.3 StGB auf § 244 Abs. 4 StGB
weitgehend iibertragen.

136 Rehm/Servay, Wohnungseinbruch aus Sicht der Titer, 1989, 70.

137 Feltes, Wirksambkeit technischer Einbruchspravention bei Wohn- und Geschaftsob-
jekten - Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung von aktuellem Té-
terwissen, siche Fn. 26, 85: 12,3 % der Tatverddchtigen wohnten im selben Land-
kreis, 8,1 % waren ohne festen Wohnsitz (gegeniiber nur 3,9 % bei den Straftaten
insgesamt), 4,8 % der Tatverdichtigen hatten ihren Wohnsitz im tibrigen Bundes-
gebiet und nur 2,2 % auflerhalb des Bundesgebiets.

138 Dreifligacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siche Fn. 36, 53.

139 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 63.
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C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

Weitere soziodemografische Daten zu den Tatverddchtigen erheben
DreifSigacker et al. und das LKA NRW: Danach sind die Tater im Alters-
durchschnitt etwa Mitte 20 und meist ménnlich."*® Mehr als die Halfte der
Tatverdachtigen sind in Deutschland geboren und deutsche Staatsangehd-
rige.1!

Auch bei den Téterstrukturen gibt es eine erhebliche Bandbreite. So wer-
den in der Studie des LKA NRW 60 % der Tatverdéchtigen als Gruppentd-
ter und 40 % als alleinhandelnde Titer eingestuft.!*? Speziell fiir die Gruppe
der reisenden Titer zeigen Wollinger/Jukschat, dass es unter diesen sowohl
lose Kontakte, als auch wechselnde Mittaterkonstellationen und Einzeltater
gibt; Bandenstrukturen im Sinne eines festen Personenkreises, der regel-
maflig zusammen Einbriiche veriibt, werden als eher untypisch eingeord-
net.!

Dariiber hinaus ist ein nicht unerheblicher Anteil der verurteilten Téter
drogenabhingig: Nach der Studie von Dreiffigacker et al. bestehen bei
38,5 % der Verurteilten Siichte oder Abhéngigkeiten; hier muss allerdings
beriicksichtigt werden, dass fiir solche Téter von einem erheblich grofleren
Entdeckungs- und Verurteilungsrisiko auszugehen ist und sie daher inner-
halb des Hellfeldes tiberreprésentiert sein diirften.4

140 Dreifiigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe Fn. 36, 52: das
Durchschnittsalter der Tatverdachtigen liegt bei 28 Jahren, der Median bei 25 Jah-
ren; 16,3 % der Tatverdachtigen sind weiblich. Landeskriminalamt NRW (Hrsg.),
Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siehe Fn. 37, 63: das
Durchschnittsalter betrédgt 26,8 Jahre; 12 % der Tatverddchtigen sind weiblich.

141 Dreifiigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, sieche Fn. 36, 53: Bei
DreifSigacker et al. liegt der Anteil der deutschen Tatverddchtigen in einer der Erhe-
bungsstéddte bei tiber 75 %, in einer anderen dagegen nur knapp tiber 26 %. Bei Lan-
deskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Ba-
sisbericht, sieche Fn. 37, 63 besitzen 63,5 % die deutsche Staatsangehdrigkeit.

142 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 63.

143 Wollinger/Jukschat, Reisende und zugereiste Titer des Wohnungseinbruchs. Ergeb-
nisse einer qualitativen Interviewstudie mit verurteilten Tétern, 89, https://kfn.d
e/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_133.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

144 Dreifiigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe Fn.36, 95;
Dreifiigacker/Wollinger/Konig u. a., NK 2017, 321 (327); dies kann nach DreifSigacker
et al. mit dem aufgrund des Beschaffungsdrucks typischerweise unvorsichtigeren
Vorgehen dieser Téter erklart werden.
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C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

Spezifische Befunde ergeben sich schliefSlich aus der Studie des LKA
NRW zu besonders versierten oder professionellen Tatern: Bei diesen Ta-
tern ist der Versuchsanteil hoher, dabei ist insbesondere der Anteil der Ver-
suche hoch, die bereits am Eindringen in das Tatobjekt scheitern.'*> Dies
deutet darauf hin, dass versierte Téter hdufig solche Tatobjekte anvisieren,
bei denen eine hohere Beute zu erwarten ist, auch wenn (oder ggf. gerade
weil) diese besser geschiitzt sind; dementsprechend scheitern sie auch ofter
am Eindringen in das Tatobjekt.!¢ Auffillig ist dabei, dass bei den geklar-
ten Fillen mit Beteiligung eines osteuropaischen Tatverdachtigen die Quo-
te der Versuche, die bereits am Eindringen scheitern, nochmals deutlich
hoher liegt als bei Fillen ohne Beteiligung osteuropéischer Tatverdachti-
ger¥7

2. Erkenntnisse der eigenen Studie

In der vorliegend durchgefithrten Urteilsauswertung wurden 191 Urteile
mit 192 wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls verurteilten Tatern und
insgesamt 210 abgeurteilten Wohnungseinbruchdiebstihlen ausgewertet.8
Dabei wurden zahlreiche Tat- und Tiétervariablen ebenso wie Variablen zu
den Geschidigten der Wohnungseinbruchdiebstihle erhoben.

a) Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehorigkeit

Von den 192 in der Urteilsauswertung erfassten Tatern sind 96,4 % méinn-
lich und 3,6 % weiblich.

145 Die Versiertheit wurde an folgenden Kriterien festgemacht: Zugang durch Aufhe-
beln, Winterzeit, Beutewert iiber 2.000 Euro, Schmuck als Beutebestandteil. Diese
Kriterien waren zuvor im Rahmen der Auswertung als Kennzeichen versierter Téter
identifiziert worden. Zum selben Ergebnis kommen auch andere Studien, s. etwa
Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Wohnungseinbruch, Eine hypothesenpriifende
Strukturanalyse (Teil II), siehe Fn. 33, 8; hier wurden folgende Kriterien zur Cha-
rakterisierung versierter Tatverddchtiger genutzt: keine deutsche Staatsangehorig-
keit, Schadenssumme uber 1.000 Euro, nicht alleinhandelnd, kein Wohnsitz in
Deutschland, ohne festen Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz.

146 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 76.

147 Ohne Osteuropéer: 65,6 %; mit Osteuropder: 76,1 %, Landeskriminalamt NRW
(Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siehe Fn. 37,
68 1.

148 S. zur Methodik Kapitel B. II. 2. a).
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Das Alter der Tater konnte bei 172 Personen erhoben werden. Der jiings-
te erfasste Tater war zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 20 Jahre alt, der
alteste 68 Jahre. Durchschnittlich waren die Tater 32,86 Jahre alt; der Me-
dian'® liegt bei 31 Jahren. Die grofite Gruppe der Tater war zum Zeitpunkt
der Hauptverhandlung unter 31 Jahre alt (48,3 %); rund ein Drittel der T4-
ter war 31 bis 40 Jahre alt, 17,4 % der Tater waren alter als 40 Jahre und le-
diglich 5,8 % ilter als 50 Jahre (s. Abbildung 7). Bei der Betrachtung des Al-
tersdurchschnitts der erfassten Tater muss allerdings beriicksichtigt wer-
den, dass bei der Fallauswahl die Félle ausgenommen wurden, in denen Ju-
gendstrafrecht angewendet wurde. Dies erkldrt, warum der vorliegend er-
mittelte Altersdurchschnitt iiber den in anderen Studien zum Wohnungs-
einbruchdiebstahl festgestellten Mittelwerten liegt.

Abbildung 7: Alter der Tdter zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung

51 bis 60 Jahre tiber 60 Jahre

41 bis 50 Jahre

bis 30 Jahre

31 bis 40 Jahre

Fiir 155 Tater konnten Angaben zum Familienstand erhoben werden. 31 %
waren zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung verheiratet oder lebten in
einer Partnerschaft. Bei 68,3 % der Téter konnte lediglich festgestellt wer-
den, dass sie ledig, geschieden oder verwitwet waren, aber nicht, ob sie in
einer Partnerschaft lebten. 0,6 % waren ledig und lebten nicht in einer Part-
nerschaft. 43,2 % der Téter haben keine Kinder, 45,4 % ein oder zwei Kin-
der und 11,5 % drei oder mehr Kinder (N=139). Die Kinder leben allerdings
héiufig nicht dem Téter in einem gemeinsamen Haushalt, sondern bei den
Kindsmiittern; oft auch in anderen Stddten oder anderen Landern als der
Tater.

149 Der Median ist eine statistische Kennzahl, die eine Aussage iiber die Verteilung
trifft. Dieser Wert ist eine robustere Schétzung der zentralen Tendenz als der arith-
metische Mittelwert, d.h. er ist robuster gegen Ausreifler. Der Median gibt den Wert
genau in der Mitte der Datenverteilung an. Er separiert die Verteilung derart, dass
die eine Halfte aller Individualdaten kleiner, die andere grofier als der Median ist,
Diekmann, Empirische Sozialforschung, 14. Aufl. 2021, 675 ff.
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Zur Staatsangehdorigkeit konnten bei 156 Tétern Daten erhoben werden.
32,1 % dieser Tater sind deutsche Staatangehdrige. 66,7 % haben eine ande-
re Staatsangehdrigkeit und 1,2 % sind staatenlos oder besitzen eine unge-
klarte Staatsangehorigkeit. Tédter mit nichtdeutscher Staatsangehorigkeit
stammen hiufig aus osteuropéischen Lindern, etwa aus Albanien, Serbien,
Georgien, Montenegro oder Ruménien. Aber auch Téter aus Chile, Tunesi-
en und Kasachstan sind vereinzelt in der Fallauswahl vertreten. Betrachtet
man die Staatsagehorigkeit der Tater gesondert fiir die vier Bundesldnder,
aus denen Urteile ausgewertet wurden, zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen den Landern (s. Abbildung 8). Wéhrend in Hamburg und Bayern
der Anteil der nicht-deutschen Tater mit 77,8 % und 87,1 % deutlich hoher
liegt als bei gemeinsamer Betrachtung der Bundesldnder, sind in Sachsen
und NRW jeweils etwas mehr als die Hélfte der Tdter deutsche Staatsange-
horige.

Abbildung 8: Staatsangehdirigkeit der Téter in %

Sachsen gesamt Bayem Hamburg

W deutsche Staatsangehdrige Bnicht-deutsche Staatsangehorige

In NRW zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Gerichtsorten
Koln mit 20 % und Monchengladbach mit 81,3 % deutschen Tatern. In
Sachsen liegt der Anteil der deutschen Téter in Chemnitz mit 33,3 % nied-
riger als in Leipzig (51,7 %). In Hamburg und Bayern gibt es dagegen keine
grofleren Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichtsorten.

Somit kann festgehalten werden, dass in Leipzig und Ménchengladbach
die erfassten Tdter iiberwiegend Deutsche sind, in Hamburg, Bayern, Kéln
und Chemnitz besitzen die Téter dagegen {iberwiegend nicht die deutsche
Staatsangehorigkeit.
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b) Schulabschluss, Berufsausbildung, Arbeit und Einkommen

Angaben zum Schulabschluss konnten fiir 107 Téter erhoben werden.
34,6 % haben keinen Schulabschluss oder einen Forderschulabschluss,
29% einen Hauptschulabschluss, 17,8 % einen Realschulabschluss
und 13,1 % haben die Allgemeine Hochschulreife (s. Abbildung 9).150

Bei 120 Titern sind Angaben zur Berufsausbildung in den Urteilen ent-
halten. Ganz iiberwiegend haben die Téter entweder tiberhaupt keine Be-
rufsausbildung genossen (33,3 %) oder sie haben eine Lehre zwar begon-
nen, aber abgebrochen (18,3 %). Eine abgeschlossene Lehre konnen 39,2 %
der Téater vorweisen. Die abgeschlossenen oder abgebrochenen Lehren sind
tiberwiegend dem handwerklich-technischen Bereich zuzuordnen. Mecha-
niker, Tischler, Schlosser oder Maler sind Ausbildungsberufe, die jeweils
bei mehreren erfassten Tatern vorkamen. Nur 6,7 % der Tater haben ein
Studium begonnen und abgebrochen oder abgeschlossen und 2,5 % befan-
den sich zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung in Ausbildung oder im Stu-
dium (s. Abbildung 10). Unter den wenigen Tatern, die ein Studium abge-
schlossen oder zumindest begonnen haben, ist nur ein einziger Téter mit
deutscher Staatsangehorigkeit; die iibrigen sind ausldndische Staatsangeho-
rige und haben auch ihr (Teil-)Studium im Ausland absolviert.

Abbildung 9: Schulabschluss der Téter Abbildung 10: Berufsausbildung der Téter

Abschluss ohne kein Studium Derzeit in Ausbildung
Schulabschluss/ abgeschlossen oder Studium
Forderschul-

abschluss Studium
abgebrochen

nihere Angabe

Allgemeine

Hochschulreife keine

Realschul-
abschluss

Lehre
abgeschlossen

Lehre
Hauptschul- abgebrochen
abschluss

150 5,6 % haben einen Schulabschluss ohne nahere Angabe. Bei ausldndischen Schulab-
schliissen wurde eine Einordnung in das deutsche Regelschulabschlusssystem an-
hand der Dauer der Schulausbildung vorgenommen, soweit ausreichende Angaben
im Urteil enthalten waren. Anderenfalls wurde der Abschluss unter ,,Abschluss ohne
nihere Angabe“ erfasst.
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Keine geregelte Arbeit haben 79,3 % der Tidter (N=140). Bei weiteren 5 %
konnte aus den Angaben im Urteil geschlossen werden, dass sie vermutlich
keine geregelte Arbeit haben. Kein geregeltes Einkommen®! haben 49,6 %
der Tdter (N=141), ein weiteres Drittel der Tater hat vermutlich kein gere-
geltes Einkommen. Ein nicht unerheblicher Anteil der Téiter empfingt
staatliche Sozialleistungen. Einige Téter sind wohnungslos, leben bei
Freunden oder in staatlichen Unterkiinften.

Die Tiéter haben damit typischerweise ein eher niedriges Bildungsniveau
und hiufig keine abgeschlossene Berufsausbildung. Der berufliche Werde-
gang ist, sofern iiberhaupt vorhanden, oft gepragt von Briichen, hiufigen
Arbeitgeberwechseln und Zeiten der Arbeitslosigkeit. Viele Téter verfiigen
weder iiber geregelte Arbeit noch iiber ein geregeltes Einkommen. Die
nachfolgend zitierte kurze Beschreibung aus einem Urteil bildet den typi-
schen Werdegang eines bekannt gewordenen Téters ab:

»Der 36-jihrige ledige und kinderlose Angeklagte verlief§ nach 9-jahrigem
Schulbesuch die Forderschule nach der 9. Klasse. Eine anschliefSfende Lehre
zum Tischler brach er nach 2 Jahren 1997 ab. Danach war er mit Ausnah-
me einer 11/2jihrigen Titigkeit bei einer Zeitarbeitsfirma arbeitslos.”

Urteil Nr. 12

¢) Vorstrafenbelastung

Fiir 159 Tater konnten Angaben zur Vorstrafenbelastung erhoben wer-
den.52 Die Anzahl der Vorstrafen reicht bei den einzelnen Tatern von 0
bis 33 (s. Tabelle 2). Im Durchschnitt hatten die Tater 5,11 Vorstrafen, der
Median liegt deutlich niedriger bei 2. 40,9 % der Téter haben keine Vor-
strafen, aber rund jeder flinfte Téter hat zehn oder mehr Vorstrafen.

151 Sozialleistungen wurden hierbei nicht als ,,geregeltes Einkommen® erfasst.

152 Teilweise wurden bei den zur Verfiigung gestellten Urteilen von den Gerichten
und Staatsanwaltschaften samtliche Angaben in den Urteilen zu den Vorstrafen des
Tiéters im Zuge der Anonymisierung der Urteile geschwirzt, sodass fiir manche
Titer keinerlei Angaben zu den Vorstrafen erhoben werden konnten.
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Tabelle 2: Gesamtzahl der Vorstrafen bei den einzelnen Tdtern

Gesamtzahl 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Vorstrafen

Haufigkeit 65 12 8 7 9 7 3 6 6

Angabe in % 40,9 7,5 5,0 4.4 5,7 4,4 1,9 3,8 3,8
Gesamtzahl 9 10 11 12 13 15 16 17 mind. 2015
Vorstrafen

H'ziuﬁgkeit 4 2 2 4 3 4 4 2 11

Angabe in % 2,5 1,3 1,3 2,5 1,9 2,5 2,5 1,3 7

Zwischen den einzelnen Bundeslandern zeigen sich erhebliche Unterschie-
de im Hinblick auf die Anzahl der Vorstrafen der Tater (s. Abbildung 11): In
Hamburg verurteilte Téter haben durchschnittlich 3,28 Vorstrafen (Median
0). Insgesamt liegen Mittelwert und Median damit deutlich niedriger als
bei gemeinsamer Betrachtung aller vier in die Auswertung eingegangenen
Bundesldander. Sowohl der Gerichtsort mit dem hdochsten als auch der
Gerichtsort mit dem niedrigsten Mittelwert und Median liegen dabei in
Hamburg (Hamburg-Altona: Mittelwert 14,6; Median 22,0; Hamburg-Har-
burg: Mittelwert 0,4; Median 0). Auch in Bayern liegt der Mittelwert mit
1,65 und der Median mit 0 niedriger als bei gemeinsamer Betrachtung aller
Bundesldnder.®* Demgegeniiber haben in NRW und Sachsen verurteilte
Téter im Schnitt deutlich mehr Vorstrafen: In NRW betragt der Mittelwert
6,55 und der Median 3; in Sachsen liegt der Mittelwert bei 8,24 Vorstrafen
und der Median bei 7.

Abbildung 11:  Anzahl der Vorstrafen pro Tdter in den Bundesldndern (Mittelwert)

10

8
6
2
: . m B =

Sachsen gesamt Hamburg Bayern

m Mittelwert BMedian

153 Drei Tater haben 20 Vorstrafen, ein Téter hat 21 Vorstrafen, je zwei Tater haben 22
und 25 Vorstrafen und je ein Tater hat 26, 27 und 33 Vorstrafen.

154 Die Angaben zu den Vorstrafen der Titer fiir Bayern sind wegen der geringen Zahl
der in Bayern verurteilten Téter allerdings mit Vorsicht zu betrachten.
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Um beurteilen zu kénnen, wie stark die Vorbelastung bei den einzelnen Té-
tern typischerweise ausgepragt ist, ist ein genauerer Blick auf die Strafarten,
die Strathohen und die den Vorstrafen zugrunde liegenden Delikte erfor-
derlich. Hierflir wurden die Téter mit mindestens einer Vorstrafe gesondert
betrachtet. Bei dieser Tétergruppe liegt die durchschnittliche Anzahl der
Vorstrafen bei 8,64, der Median bei 7 (N=94). 67,4 % der Tater mit Vor-
strafen sind lediglich wegen Vergehen'>® vorbestraft, 19,8 % wegen eines
Verbrechens und 12,8 % wegen zwei oder drei Verbrechen (N=86). Bei den
Vorstrafen handelt es sich zu einem erheblichen Anteil um einschlagige
Vorstrafen (s. Abbildung 12)1%¢: Die vorbestraften Tater haben durch-
schnittlich 4,65 einschlagige Vorstrafen (Median=3, N=89). Lediglich 9 %
der vorbestraften Téter haben keine einschldgigen Vorstrafen, 46,1 % haben
mindestens vier einschldgige Vorstrafen.

Durchschnittlich 0,7 der einschlidgigen Vorstrafen sind solche wegen des
Wohnungseinbruchdiebstahls (Median: 0, N=87).

Abbildung 12:  Nicht einschligige und einschligige Vorstrafen (Mittelwerte)

einschligige
Vorstrafen (ohne
WED)

nicht einschligige
Vorstrafen

einschlagige
Vorstrafen

Vorstrafen WED

Bei vielen Tdtern enthalten die Urteilsabschnitte zu den Vorstrafen Infor-
mationen dariiber, wie viele (aufgeklirte) Wohnungseinbruchdiebstihle
die jeweiligen Tater in der Vergangenheit begangen haben (N=154). Daraus
ergibt sich, dass Serien-Wohnungseinbruchdiebstahltiter im vorliegenden
Sample die Ausnahme sind. Bei 79,1 % der Titer ergeben sich aus den An-
gaben zu den Vorstrafen keine Hinweise auf frither begangene, den Straf-

155 Bei der Einordnung der Delikte als Verbrechen oder Vergehen wurde auf die
rechtliche Einordnung als Vergehen oder Verbrechen zum Zeitpunkt der jeweiligen
Tatbegehung abgestellt.

156 Als einschlagige Vorstrafen wurden hierbei alle Eigentumsdelikte gewertet, die
Anzahl der Vorstrafen wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls wurde nochmals
gesondert erhoben.
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verfolgungsbehdrden bekannt gewordene Wohnungseinbruchdiebstihle.
9,2 % der Tater haben bereits einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen
und lediglich 3,3 % der Tater zwei Wohnungseinbruchdiebstdhle. Verein-
zelt gibt es aber auch Titer, bei denen sich aus den Vorverurteilungen er-
gibt, dass sie bereits mindestens drei Wohnungseinbruchdiebstéhle began-
gen haben (8,8 %; Maximum: 23). Hierbei fillt auf, dass — mit einer Aus-
nahme - in allen Fillen mit mindestens drei fritheren Wohnungseinbruch-
diebstdhlen ein Drogenhintergrund bei den jeweiligen Tdtern besteht.

Fast drei Viertel der vorbestraften Téter wurden in der Vergangenheit
bereits zu Freiheitsstrafen verurteilt (73,5 %, N=113), weitere 14,2 % zu Ju-
gendstrafen. Das Strafmafl bei der jeweiligen schwersten Vorstrafe der Ta-
ter betrdgt im Schnitt 24,38 Monate, der Median liegt deutlich niedriger bei
18 Monaten (N=72, Minimum: 1, Maximum: 114). Bei mehr als einem Drit-
tel der Téter wurden die jeweiligen schwersten Freiheitsstrafen zur Bewdh-
rung ausgesetzt (N=89).

Ganz iiberwiegend standen die Tater zur Tatzeit nicht unter laufender
Bewihrung (78,9 %). Unter einfacher laufender Bewéhrung standen 17,5 %
und unter zwei- oder dreifacher Bewdhrung®” 3,6 % der Titer. Unter ein-
schlagiger Bewdhrung, d.h. unter Bewdhrung nach Verurteilungen wegen
der Begehung von Eigentumsdelikten, standen 15,3 % der Titer zur Tatzeit,
5,5 % standen unter Bewdhrung wegen einer Verurteilung wegen des Woh-
nungseinbruchdiebstahls. Unter laufender Fithrungsaufsicht standen zur
Tatzeit 9,7 % der Tater (N=165).

Im Hinblick auf die typische Vorstrafenbelastung der Téter kann somit
konstatiert werden, dass ein erheblicher Anteil der Téter vorbestraft ist,
hdufig auch mehrfach. Die Delikte, die den Vorverurteilungen zugrunde
liegen, sind meist Eigentumsdelikte, aber eher selten Wohnungseinbruch-
diebstdhle. Der Schwerpunkt der bisherigen Delinquenz liegt zumeist bei
Diebstahlsdelikten. Bei den schwersten Vorstrafen handelt es sich iiber-

157 Die Begehung einer Straftat wihrend einer laufenden Bewdhrung ist zwar ein star-
kes, aber kein zwingendes Indiz fiir eine negative Kriminalprognose, Grofs/Kett-
Straub, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 56 StGB, Rn. 29. D.h. die gegen einen ,Be-
wiahrungsbrecher” wegen der unter laufender Bewdhrung begangenen Straftat ver-
héngte Freiheitsstrafe kann unter Umstdnden ebenfalls zur Bewdhrung ausgesetzt
werden. Die unter laufender Bewdhrung begangene Straftat fiihrt auch nicht zwin-
gend zu einem Bewdhrungswiderruf. Ein Bewédhrungswiderruf kann ausbleiben,
wenn der Tdter durch die neue Straftat nicht gezeigt hat, dass die Erwartung, die
der Strafaussetzung zugrunde lag, sich nicht erfiillt hat, etwa bei Bagatell- oder
Fahrlassigkeitstaten, Grofs/Kett-Straub, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 56 f StGB,
Rn. 10. Der Titer steht dann unter zweifacher Bewahrung.
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wiegend um Freiheitsstrafen, die im Mittel bei rund zwei Jahren liegen
(Median: 1,5 Jahre). Bei den meisten Tatern liegen also durchaus schwere
strafrechtliche Vorbelastungen vor, insbesondere musste ein erheblicher
Anteil der Titer bereits freiheitsentziehende Strafen verbiiflen. Das Gros
der Vorstrafen der Téter stammt allerdings vom unteren Ende der Strafrah-
men und aus dem bewdhrungsstraffihigen Raum. Bei den Tétern, deren
Vorstrafenbelastung als erheblich einzustufen ist, ergibt sich die Erheblich-
keit iberwiegend aus einer hohen Anzahl von niedrigen Vorstrafen und
nicht aus einzelnen schweren Vorstrafen. Als Beispiel hierfiir kann etwa ein
Tiéter genannt werden, der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 13-fach
vorbestraft war wegen Betrugs, Unterschlagung, Leistungserschleichung,
Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unerlaubten Besit-
zes von Betdubungsmitteln. Die Straftaten hatte er zur Finanzierung seines
Drogenkonsums begangen; er war bislang iberwiegend zu Geldstrafen im
Bereich von zehn bis 115 Tagessdtzen und je einmal zu zwei, drei und
fiinf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewdhrung verurteilt worden. Solche und
dhnliche Vorstrafenbelastungen, die sich tiberwiegend aus vielen leichteren
Vorstrafen zusammensetzen, finden sich in der Fallauswahl bei zahlreichen
Tétern. Intensivtiter mit mehrfachen jahrelangen Haftstrafen oder lange
Vorstrafen wegen schwerer Delikte aus dem Bereich der Gewaltkriminalitat
sind in der Fallauswahl dagegen die Ausnahme. Vereinzelt gibt es Serien-
Wohnungseinbruchdiebstahltiter; bei diesen besteht fast ausnahmslos eine
schwere Drogenabhéngigkeit.

Besonders hervorzuheben sind die Unterschiede zwischen den einzelnen
Bundesldndern im Hinblick auf die Vorstrafenbelastung der Tater. Wah-
rend in Bayern und Hamburg verurteilte Tédter im Schnitt nur wenige
Vorstrafen haben, sind in Sachsen und NRW verurteilte Tdter deutlich
haufiger vielfach und schwer vorbestraft. Dies ist als Hinweis darauf zu
deuten, dass in den einzelnen Bundeslindern innerhalb der Fallauswahl
verschiedene Tdtergruppen im Vordergrund stehen.

d) Tatmotivationen

Von insgesamt 192 Tatern hatten 112 mindestens ein Motiv fiir die Tat, das
im Urteil zum Ausdruck kommt (58,3 %). Das Motiv , Finanzierung einer
Drogenabhingigkeit® zeigt sich hierbei als deutlich dominierendes Motiv

und wird bei iiber der Hilfte aller Motivnennungen angefiihrt (50,9 % der
Motivnennungen). Weitere Motive, die hédufiger in den Urteilen genannt
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werden, sind die ,Finanzierung des Lebensunterhalts/Wohnungseinbruch-
diebstahl als Handwerk® (19,6 %), ,wirtschaftliche Not“ (10,7 %) sowie die
Fallgruppe ,Rache/Vergeltung/Opfer schuldet dem Téter etwas® (7,1 %).

Das Motiv ,Finanzierung des Lebensunterhalts/Wohnungseinbruch-
diebstahl als Handwerk® wurde bei der Auswertung dann angenommen,
wenn sich aus den Angaben im Urteil ergab, dass der Tiéter die Begehung
von Wohnungseinbriichen zur dauerhaften Finanzierung seines Lebensun-
terhalts nutzt oder seine Tétigkeit als ,,Einbrecher” als Beruf ansieht. Dies
zeigt sich in den Urteilen etwa in den folgenden Formulierungen:

»Der Angeklagte hat kurz nach dem gegenstindlichen Einbruch in [Name
der Region] drei weitere dhnlich gelagerte Wohnungseinbruchdiebstihle
begangen. Dies zeigt deutliche Ziige einer als Beruf verstandenen Krimina-
litat.”

Urteil Nr.192

»Zu einem nicht genau feststellbaren Zeitpunkt entschloss er sich fortgesetzt
Einbruchsdiebstihle zu begehen, um auf Dauer hieraus ein Einkommen zu
erzielen®

Urteil Nr. 141

Das Motiv ,Rache/Vergeltung/Opfer schuldet dem Titer etwas® wurde
dann angenommen, wenn sich aus Sicht des Taters ein personliches Tat-
motiv aus der Vorbeziehung zum Opfer ergab und der Tiéter glaubte, er
miisse sich am Opfer rachen, ihm etwas ,heimzahlen® oder sich etwas vom
Opfer zuriickholen, was das Opfer ihm schulde.!>

Bei einer Betrachtung der Tatmotive in den einzelnen Bundesldndern
zeigt sich ein uneinheitliches Bild. In Sachsen und NRW dominiert die Fi-
nanzierung einer Drogenabhingigkeit bei den Motivnennungen mit jeweils
63,5 % noch stirker als bei der gemeinsamen Betrachtung aller Bundeslin-
der (s. Abbildung 13). Dabei stechen insbesondere die Gerichtsorte Mon-
chengladbach und Leipzig mit besonders hohen Werten heraus. In Bayern
dominiert dieses Motiv mit 47,1 % ebenfalls die Motivnennungen. In Ham-
burg macht das Drogenmotiv dagegen nur 24,1 % der Motivhennungen
aus; grofler ist dort der Anteil des Motivs ,Finanzierung des Lebensunter-
halts/ Wohnungseinbruchdiebstahl als Handwerk®; auch das Motiv ,wirt-

158 Die sich aus Titer-Opfer-Vorbeziehungen ergebenden Motivationen werden im
Rahmen der Darstellung der Vorbeziehungen in Kapitel C. IV. 2. a) néher erldutert.
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schaftliche Not“ macht dort mit 17,3 % einen grofieren Anteil der Motive
aus.

Abbildung 13: Tatmotive in den Bundesldndern in %
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e) Suchterkrankungen

Bei 99 von 192 Titern finden sich in den Urteilen Angaben zu Drogenkon-
sum bzw. Betdubungsmittelabhéngigkeiten der Tater. Bei 80,8 % lag eine
Drogenabhingigkeit zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung vor, weitere
9,1% waren jedenfalls zum Tatzeitpunkt noch drogenabhingig und 2 %
konsumierten zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung regelmiflig Drogen
(ohne Angabe zum Bestehen einer Abhingigkeit). Explizit keine Drogenab-
hingigkeit besteht bei 8,1 % der Téter mit Angaben im Urteil.

Eine Suchterkrankung des Téters ist aus mehreren Griinden von erhebli-
cher Bedeutung im Strafverfahren. Zwar begriindet die Abhingigkeit von
Betdubungsmitteln allein nach der Rechtsprechung noch nicht die Authe-
bung oder erhebliche Verminderung der Schuldféhigkeit. Wenn aber lang-
jahriger Betdubungsmittelkonsum zu schwerster Personlichkeitsverdnde-
rung gefiithrt hat oder der Titer unter starken Entzugserscheinungen leidet
oder das Delikt im Zustand eines akuten Rausches veriibt, kann die Annah-
me einer fehlenden oder verminderten Schuldfihigkeit angezeigt sein.1>
Bei Beschaffungstaten eines drogenabhéngigen Titers kann eine erhebliche
Verminderung der Steuerungsfihigkeit nach der Rechtsprechung des BGH

159 S. etwa BGH, 13.06.1995, BeckRS 1995, 31095855; BGH, 18.01.2017 - 2 StR 436/16,
NStZ-RR 2017, 167; kritisch zu dieser restriktiven Formel und mit Nachweisen zur
nicht immer konsequenten Anwendung Theune, NStZ 1997, 57 (61).
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insbesondere auch dann vorliegen, wenn er aus Angst vor nahen bevorste-
henden Entzugserscheinungen handelt, die er schon in der Vergangenheit
als duflerst unangenehm erlitten hat.' Schliefilich kann eine Suchterkran-
kung auch dann, wenn sie nicht zu einer erheblichen Verminderung der
Schuldfihigkeit gefiihrt haben sollte, bei der Strafzumessung im engeren
Sinne bedeutsam werden.!®! Aufgrund der erheblichen Bedeutung einer Be-
taubungsmittelabhidngigkeit fiir die Schuldfdhigkeit und die Strafzumes-
sung kann daher davon ausgegangen werden, dass bei Urteilen, in denen
sich keine Angaben zu Betdubungsmittelkonsum oder Drogenabhéngigkeit
des Titers finden, in der Regel keine Abhédngigkeit des Taters besteht. Ad-
diert man den Anteil der Titer, bei denen keine Angabe zur Drogenabhin-
gigkeit erhoben werden konnte, zu dem Anteil der Titer, bei denen explizit
keine Abhingigkeit besteht, ergibt sich folgendes Bild: Téter ohne Abhdn-
gigkeit oder ohne Angaben zur Drogenabhingigkeit machen gemeinsam
52,6 % aller Tater aus, das heifft im Umbkehrschluss, dass vermutlich bei
knapp der Halfte der Tater eine Drogenabhéngigkeit besteht.

Bei gesonderter Betrachtung der Urteile nach den vier Bundesldndern
sticht im Hinblick auf den Anteil der nach den Angaben in den Urteilen be-
taubungsmittelabhangigen Tétern insbesondere Hamburg heraus. Dort
liegt der Anteil der drogenabhéngigen Téter mit 65,2 % niedriger als in den
anderen Bundeslandern (Sachsen: 83,7 %, NRW: 90,9 %, Bayern: 81,8 %).
Nimmt man auch hier die Téter ohne Angabe zu den Tdtern ohne Drogen-
abhingigkeit hinzu, so liegt der Anteil der drogenabhingigen Titer in
Hamburg nicht einmal halb so hoch wie in den iibrigen Bundesldndern (s.
Abbildung 14).

Abbildung 14: Drogenabhdngigkeit der Téter in den Bundeslindern in %
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160 BGH, 06.05.2020 - 2 StR 493/19, BeckRS 2020, 12567.
161 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1401;
Theune, NStZ 1997, 57 (61).
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Vor dem Hintergrund, dass in Hamburg sowohl der Anteil der drogenab-
héngigen Téter als auch die Anzahl der durchschnittlichen Vorstrafen nied-
riger liegt als im Gesamtschnitt, bietet sich eine Uberpriifung eines Zusam-
menhangs zwischen der Drogenabhingigkeit der Téter und der Zahl ihrer
Vorstrafen an. Eine getrennte Betrachtung der Anzahl der Vorstrafen der
drogenabhingigen Téter und der nicht drogenabhangigen Téter zeigt, dass
bei den drogenabhingigen Tatern die Zahl der durchschnittlichen Vorstra-
fen mit 9,03 (Median: 7) deutlich hoher liegt als bei den nicht drogenab-
héangigen Tatern mit 2,39 (Median: 0). 21,5 % der drogenabhéngigen Tater
haben keine Vorstrafen und tiber die Halfte (53,8 %) mindestens sechs Vor-
strafen, wahrend 54,3 % der nicht drogenabhédngigen Tédter nicht vorbe-
straft sind; lediglich 17 % haben hier mindestens sechs Vorstrafen. Es zeigt
sich also ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Drogenabhingigkeit
der Tdter und einer hoheren Anzahl an Vorstrafen.

Ein Blick auf die Dauer der Suchterkrankung, die Art der Betaubungs-
mittel und die Konsummengen erlaubt eine Beurteilung der Schwere der
Drogenabhingigkeit. Bei 77 Tatern fanden sich Angaben zur Dauer der
Suchterkrankung; diese betrdgt im Durchschnitt 12,56 Jahre, der Median
liegt bei 10 Jahren. Die lingste angegebene Dauer betrdgt 33 Jahre. Hau-
fig angegebene Betaubungsmittel sind Heroin, Crystal Meth und Kokain,
aber auch Alkohol und Haschisch bzw. Marihuana. Héaufig werden auch
Kombinationen verschiedener harter und weicher Drogen angegeben. Bei
den harten Drogen sind tagliche Konsummengen von mehreren Gramm
Heroin oder Crystal Meth in der Fallauswahl keine Seltenheit. Bei einem
erheblichen Anteil der Tater handelt es sich somit um massive, teils tiber
einen langen Zeitraum hinweg bestehende Abhéngigkeiten. Die Finanzie-
rung einer solchen Abhéngigkeit erfordert erhebliche finanzielle Mittel. So
war in einem Urteil die Rede von einem Drogenkonsum, der téglich bis zu
100 Euro kostet, in einem anderen Fall sogar von Drogen im Wert von bis
zu 250 Euro, die taglich konsumiert wurden.

Bei 63 Tétern finden sich zudem Angaben im Urteil zu der Frage, ob der
Téter wahrend der Tat unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Bei
68,3 % wird diese Frage bejaht und bei weiteren 12,7 % konnte ein Alkohol-
oder Drogeneinfluss zur Tatzeit vom Gericht jedenfalls nicht ausgeschlos-
sen werden. Geht man wiederum davon aus, dass bei Tatern ohne Angaben
hierzu kein Alkohol- oder Drogeneinfluss bestand, so betragt der Anteil der
Tiéter ohne Alkohol- oder Drogeneinfluss 73,4 %. Somit liegt der Anteil der
Titer, die ihre Taten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss begangen haben,
vermutlich bei rund einem Viertel.

74

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

C. Das Phdnomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

f) Prozessverhalten

Mit 87,2 % ist der iiberwiegende Teil der Tater gestandig (N=187). Die Ge-
standnisse der Titer erfolgten nach den Angaben in den Urteilen grofiten-
teils in der Hauptverhandlung (88,3 %, N=155). Dabei konnte fiir etwa die
Hilfte dieser Gestdndnisse festgestellt werden, dass sie vor der Beweisauf-
nahme erfolgten, bei der anderen Hailfte ergab sich aus den Urteilen kein
genauer Zeitpunkt des Gestdndnisses in der Hauptverhandlung; in einem
Fall erfolgte das Gestindnis ausdriicklich erst nach der Beweisaufnahme.
Gestandnisse, die nach den Angaben im Urteil bereits im Ermittlungsver-
fahren stattfanden, werden eher selten explizit erwdhnt (9 %). Allerdings
kann nicht ausgeschlossen werden, dass manche Téter, die in der Haupt-
verhandlung ein Gestédndnis ablegten, dies zusdtzlich bereits vor den Er-
mittlungsbehdrden getan hatten, ohne dass dies im Urteil Erwdhnung fin-
det. Bei zwei Tdtern konnte nur ein erstinstanzliches Gestandnis ohne An-
gabe eines Zeitpunktes festgestellt werden, bei zwei Tétern erfolgte eine Be-
schrankung der Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch.

Im Hauptverfahren zeigten sich die Tater ganz iiberwiegend kooperativ
(s. Abbildung 15). 98,6 % lieflen sich zur Person (N=145) und 91,8 % zur Sa-
che ein (N=183). Bei den Einlassungen zur Sache handelt es sich bei 89,9 %
der Téter um gestandige Einlassungen, bei 4,8 % der Tater um bestreitende
Einlassungen (N=168).

Abbildung 15: Verhalten der Tdter im Hauptverfahren

gesténdige
Einlassung

Einlassung zur
Sache teilweise

keine bestreitende und
Einlassung gestindige
zur Sache Einlassung

75

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

Typische floskelhafte Formulierungen, mit denen das Taterverhalten im
Rahmen des Hauptverfahrens in den Urteilen beschrieben wurde, lauten
etwa:

»Der Tdter war vollumfassend gestindig.”

»Das Gestindnis war erkennbar von Schuldeinsicht und Reue getragen.”

g) Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Tatern

Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass sich im Hinblick auf die
soziodemographischen Daten der den Strafverfolgungsbehdrden bekannt
gewordenen Titer klare Tendenzen zu einer homogenen Tatergruppe zei-
gen. Die Téter sind typischerweise mannlich, unter 41 Jahre alt, haben
eine geringe Schulbildung und haufig keine geregelte Arbeit und kein gere-
geltes Einkommen. Bei einem erheblichen Anteil der Tater besteht zum
Tatzeitpunkt eine schwere Betdubungsmittelabhéngigkeit. Die Sozialdaten
der Tiater im untersuchten Sample entsprechen damit nicht dem sozial
und wirtschaftlich unauffilligen ,Normalbiirger®. Die Tdter unterscheiden
sich deutlich von der Tétergruppe der Eigentums- und Vermégenskrimina-
litat im Allgemeinen: Denn gerade das Massendelikt Diebstahl wird nach
kriminologischen Erkenntnissen nicht nur von wirtschaftlich und sozial
randstindigen Biirgern begangen, sondern hdufig von ,Normalbiirgern®
ohne soziale oder wirtschaftliche Auffalligkeiten.12

Die Tiétergruppe weist mehrere Kennzeichen auf, die nach kriminolo-
gischen Erkenntnissen typischerweise Risikofaktoren fiir delinquentes Ver-
halten darstellen und die Sozialprofile von Mehrfachauffilligen préigen:
So liegt bei Mehrfachauffilligen nach kriminologischen Befunden héiufig
ein geringer Schulerfolg vor, der sich etwa in Form vorzeitiger Schulabbrii-
che und eines geringen Niveaus des erreichten Schulabschlusses duflern
kann.!%> Hiufig absolvieren sie keine Berufsausbildung oder fallen durch
Lehrabbriiche und das Nichterreichen eines qualifizierten Abschlusses
auf!®* Thre Erwerbsbiografien sind von raschen Wechseln und Unterbre-

162 Neubacher, Kriminologie, 4. Aufl., 2020, 172.

163 Meier, Kriminologie, 5. Aufl. 2016, 170.

164 Meier, Kriminologie, 5. Aufl. 2016, 171; s. auch die Befunde von Géppinger, Der Téter
in seinen sozialen Beziigen, 1983, 86 f.
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chungen gepragt, die wirtschaftliche Situation von geringen Einkiinften.195
Auch Drogenmissbrauch wird in der kriminologischen Literatur als Be-
standteil eines devianten Lebensstils identifiziert.!®® Dieses Sozialprofil,
das von einer Vielzahl kriminalitdtsbegiinstigender Faktoren geprégt ist,
entspricht in groflen Teilen dem Sozialprofil der vorliegend erfassten Woh-
nungseinbruchdiebstahltiter.

Ein besonders interessanter Befund ist, dass Serien-Wohnungseinbruch-
diebstahltater mit mindestens drei Einbriichen in der untersuchten Fallaus-
wahl selten vorkommen; bei solchen Tétern besteht ganz iiberwiegend eine
schwere Drogenabhangigkeit.

Obwohl sich im Hinblick auf die soziodemographischen Tiéterdaten ein
eher einheitliches Bild zeigt, kann dennoch nicht die Aussage getroffen
werden, dass die Tatergruppe insgesamt homogen sei. Denn bei mehreren
wichtigen Variablen zeigt sich im Hinblick auf die Téter des vorliegenden
Samples ein sehr heterogenes Bild, bei dem es insbesondere erhebliche
Unterschiede zwischen einzelnen in die Auswertung eingegangenen Bun-
deslandern und Stadten gibt. Dies betrifft vor allem die Staatsangehorig-
keit der Tater; der Anteil der nicht-deutschen Staatsangehorigen liegt in
Hamburg, Bayern und Kéln besonders hoch. Auch im Hinblick auf die
Vorstrafenbelastung zeigen sich Unterschiede: So haben die Téter in Ham-
burg und Bayern im Schnitt deutlich weniger Vorstrafen als die Tater in
NRW und Sachsen. In Sachsen und NRW tritt das Motiv der ,,Finanzierung
einer Drogenabhéngigkeit” deutlich in den Vordergrund, anders dagegen
in Hamburg; der Anteil der drogenabhédngigen Titer ist insbesondere in
Hamburg auch niedriger als in den anderen Bundeslindern. Auch bei der
Studie des KfN, in die Daten aus fiinf verschiedenen Stidten eingingen, zei-
gen sich erhebliche regionale Unterschiede im Hinblick auf die Merkmale
Staatsangehorigkeit und Drogenabhéngigkeit der Tiéter.'” Ein Grund fiir
die regionalen Unterschiede konnte sein, dass die polizeiliche Ermittlungs-
arbeit nicht in allen Regionen auf dieselben Tétergruppen ausgerichtet
oder nicht im Hinblick auf alle Tétergruppen gleich erfolgreich ist.!®8 Die

165 Meier, Kriminologie, 5. Aufl. 2016, 177 f; s. auch Géppinger, Der Téter in seinen so-
zialen Beziigen, 1983, 87.

166 Meier, Kriminologie, 5. Aufl. 2016, 176.

167 Dreifligacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe Fn. 36, 100.

168 So auch fiir die Studie des KfN DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungsein-
bruch: Polizeiliche Ermittlungspraxis und justizielle Entscheidungen im Erkennt-
nisverfahren, siehe Fn. 36, 103. S. zur Relevanz von Organisation, Motivation und
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Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung miissen also nicht zwingend
dahingehend gedeutet werden, dass in den einzelnen Bundeslindern tat-
sachlich verschiedene ,Tdtertypen® fiir den Hauptteil der Wohnungsein-
bruchdiebstihle verantwortlich sind. Die Unterschiede konnen auch darauf
beruhen, dass in den einzelnen Bundeslandern verschiedene Tétergruppen
stirker in das Hellfeld riicken.

Zudem muss nochmals betont werden, dass die ermittelten Daten zum
Hellfeld der Tater keine Aussagen iiber das Dunkelfeld bzw. tiber die
Gesamtgruppe der Téter erlauben. Der vorliegend festgestellte erhebliche
Anteil der drogenabhingigen Titer konnte etwa zu dem Schluss verleiten,
dass ein Grofiteil aller Wohnungseinbruchdiebstahltiter drogenabhingig
ist. Das ist durchaus moglich - allerdings diirfte eine Betdubungsmittel-
abhéngigkeit eines Straftdters mit einer erhéhten Entdeckungswahrschein-
lichkeit einhergehen. Es ist daher ebenso mdglich, dass innerhalb des
Dunkelfelds lediglich wenige drogenabhingige Titer zu finden sind. Aus
dem erheblichen Anteil drogenabhingiger Tater im Hellfeld konnte dem-
nach auch die These abgeleitet werden, dass Defizite im Hinblick auf die
Verfolgung nicht drogenabhangiger Tater bestehen. Geht man davon aus,
dass eine fehlende Vorbeziehung zum Opfer, eine erhéhte Mobilitdt und
eine Professionalitit der Tatbegehung die Aufkldrung von Wohnungsein-
bruchdiebstihlen erschweren, konnte dies indizieren, dass diese Merkmale
iberwiegend bei Dunkelfeldtitern gegeben und demnach in Hellfeldun-
tersuchungen unterreprésentiert sind. Solange aber keine empirischen Be-
funde zum Dunkelfeld des Wohnungseinbruchdiebstahls vorhanden sind,
bleiben solche Schliisse aus den Hellfelddaten in die eine oder in die
andere Richtung spekulativ. Eine weitere Ausleuchtung des Dunkelfeldes
ist demnach unabdingbar, um Aussagen iiber die Tatergruppe als Ganze
treffen zu kénnen.

Die Variablen, bei denen sich in der vorliegenden Untersuchung gréflere
Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichtsorten zeigen, insbesondere
die Vorstrafenbelastung und das Motiv der Finanzierung einer Drogenab-
héngigkeit, sind typische Strafzumessungserwidgungen.'®® So kénnen nicht
nur Vorstrafen selbst, sondern auch der Umstand, dass ein Bewédhrungs-
bruch oder eine hohe Riickfallgeschwindigkeit vorliegt, bei der Entschei-

Wirksambkeit der Polizei fiir die Quantitat der Hellfeldkriminalitat Schneider, Krimi-
nologie, 1987, 165.

169 S. etwa Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017,
Rn. 1385 ff.; Kiihl, in: Lackner/Kiithl/StGB, 29. Aufl. 2018, § 46 StGB, Rn. 39.
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dung iiber die zu verhdngende Sanktion und deren Héhe beriicksichtigt
werden, ebenso wie ein laufendes Ermittlungs-, Zwischen- oder Hauptver-
fahren.”? Auch ausldandische Vorstrafen konnen als Strafzumessungserwa-
gungen herangezogen werde, wenn die jeweilige Tat nach deutschem Recht
strafbar wire.l”! Dariiber hinaus kann auch die erfolgte Verbiiflung einer
Freiheitsstrafe oder die Begehung kurz nach Haftentlassung strafschiarfend
ins Gewicht fallen.”? Ein Motiv im Zusammenhang mit einer Suchterkran-
kung des Titers kann dagegen strafmildernde Beriicksichtigung in der
Strafzumessung finden.”> Aufgrund der Unterschiede zwischen den Bun-
deslandern im Hinblick auf Vorstrafen und Drogenabhangigkeit der Téter
ist daher zu erwarten, dass sich auch in den Strafzumessungserwédgungen
Unterschiede zwischen den Bundesldndern aufzeigen lassen.

IV. Kriminologische Erkenntnisse zu den Opfern des Wohnungs-
einbruchdiebstahls

1. Erkenntnisse bisheriger Studien

Nach den Ergebnissen verschiedener Hellfeldstudien besteht bei einem er-
heblichen Anteil der Taten eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Titer:
Nach DreifSigacker et al. ist dies bei 42,6 % der identifizierten Tatverdachti-
gen und 32,4 % der Verurteilten der Fall.'”* Das LKA NRW stellt eine Vorbe-
ziehung mindestens eines Tatverdédchtigen in 46,4 % der untersuchten ge-
klarten Falle fest.”> Nach der élteren Studie von Krainz kennen 31 % der
Téter die Hausbewohner; es spielten insbesondere Bekanntschaft, Ver-
wandtschaft und Kennen aufgrund des Berufes, z.B. Zugang zu dem Tatob-

170 Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 275; Kinzig, in: Schonke/Schro-
der/StGB, 30. Aufl. 2019, § 46 StGB, Rn. 31

171 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 155.

172 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 657.

173 Kiihl, in: Lackner/Kiihl/StGB, 29. Aufl. 2018, § 46 StGB, Rn. 39.

174 Dreifligacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siche Fn. 36, 56, 100.

175 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 64f.: 40,6 % der Tatverdiachtigen hatten eine Vorbezie-
hung (Opfer war Familienangehoriger, Verwandter, (Ex-) Partner, Arbeitskollege,
Nachbar oder fliichtiger Bekannter des Tatverdachtigen). Bei Willing/Brenscheidt/
Kersting, Kriminalistik 2015, 576 (584) war bei gleicher Definition sogar bei 47,7 %
aller Tatverdéchtigen eine Vorbeziehung zum Opfer gegeben.
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jekt als Handwerker oder Vertreter, eine Rolle.”® Bei Kawelowski liegt bei
39 % der Fille eine Titer-Opfer-Vorbeziehung vor.”7

Ein weiteres opferbezogenes Phdnomen des Wohnungseinbruchdieb-
stahls ist das Aufeinandertreffen von Téter und Opfer wihrend der Tat. Die
Betroffenenbefragung des KfN beschiftigt sich u.a. mit der Frage, wie hiu-
fig ein solches Ereignis eintritt.”8 Eine Anwesenheit des Opfers wihrend
der Tat liegt nach den Befunden des KfN in etwa jedem fiinften Fall vor.
Ein direkter Kontakt zwischen Tater und Opfer findet in 4,2 % der Fille
statt und Gewaltausiibung in lediglich 0,7 % der Falle.””®

Verschiedene Studien sowohl aus Deutschland als auch aus dem an-
glo-amerikanischen Raum zeigen, dass ein Wohnungseinbruch bei den
Geschidigten zu deutlichen psychischen Belastungen fiihren kann, die sich
etwa in Form von Schocks, Angstgefiihlen, Schlafstérungen oder Unsicher-
heitsgefiihlen in der Wohnung auch noch lidngere Zeit nach der Tat duflern
konnen. Ein nicht unerheblicher Anteil der Geschédigten zieht nach einem
erlebten Wohnungseinbruchdiebstahl um oder hegt zumindest einen Um-
zugswunsch aufgrund der entstandenen psychischen Belastungen.!3

Dariiber hinaus deutet eine aktuelle Studie darauf hin, dass durch einen
Wohnungseinbruchdiebstahl bei Geschddigten nicht nur psychische Belas-
tungen, sondern sogar Traumata hervorgerufen werden konnen. Wollinger
untersucht in ihrer Studie mittels Befragung von Opfern aus den Jahren

176 Krainz, Pravention von Hauseinbriichen, 1988, 59 ff.

177 Kawelovski, Von S6hnen, Liebhabern und anderen Einbrechern, 2012, 42f. Diese
39 % setzten sich zu 16 % aus Verwandten, zu 14 % aus ehemaligen Partnern, zu
52 % aus Bekannten, zu 10 % aus Nachbarn zusammen; die {ibrigen 8 % waren im
Wesentlichen Vermieter, die ein vermeintliches oder tatsachliches Vermieterpfand-
recht geltend machen wollten: ,,Unter den Verwandten befanden sich etwa drogen-
abhingige Sohne, die bei ihren Eltern einbrachen, unter den ehemaligen Partnern
Ex-Eheminner, getrennt Lebende oder ehemalige feste Freunde oder Freundinnen,
die in die Wohnungen der Opfer einbrachen, um dort ihr Eigentum herauszuholen
und dabei aber auch Eigentum der Opfer entwendeten®. Auch an dieser Stelle muss
nochmals betont werden, dass eine Uberreprésentation der Falle mit Vorbeziehun-
gen im Hellfeld vorliegen diirfte.

178 Wollinger/DreifSigacker/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, siehe
Fn. 39, 38, 77.

179 Wollinger/DreifSigacker/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, siehe
Fn. 39, 38, 77.

180 Nach Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 ziehen 17,6 % der Betroffenen um, weitere
12,9 % hegen einen Umzugswunsch. Nach Wollinger/DreifSigacker/Blauert u. a.,
Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, siehe Fn. 39, 63 ziehen 9,7 % der Betroffenen
um, ein Umzugswunsch besteht bei weiteren 14,8 %.
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2013 und 2014 in fiinf Stadten, ob und wie oft durch einen Wohnungsein-
bruchdiebstahl ein Trauma beim Opfer hervorgerufen wird und welche
Faktoren das Ausmaf} dieses Traumas beeinflussen.’¥! Die Studie kommt zu
dem Ergebnis, dass 3,2 % der Befragten Anzeichen einer posttraumatischen
Belastungsstorung aufweisen; der Anteil liegt mit 4,7 % bei den Frauen
deutlich hoher als bei den Méannern mit 1,4 %. 28,3 % der Befragten waren
zum Befragungszeitpunkt, der immerhin mehrere Jahre nach der Tat lag,
noch immer nervos oder schreckhaft, 18 % hatten weniger Interesse an vor
der Tat fiir sie wichtigen Aktivitdten und 9,7 % litten unter gelegentlichen
Albtraumen.'®? Demnach ist ein Wohnungseinbruch traumarelevant. Meh-
rere allgemeine Einflussfaktoren, die das Vorliegen von Belastungssympto-
men erklaren konnen, werden in der Studie identifiziert: Relevant sind ne-
ben dem Geschlecht und dem Bildungsniveau vor allem Personlichkeits-
merkmale wie externale Kontrolliiberzeugungen'®® und Neurotizismus, da
sie mit Problemlosungskompetenzen zusammenhéngen, die sich auch im
Fall eines Einbruchs als wirksam erweisen.!* Auf Seiten der einbruchspezi-
fischen Faktoren erweist sich der Zustand der Wohnung nach der Tat als
besonders bedeutsam: je stirker die Verwiistung, desto mehr Belastungs-
symptome sind festzustellen. AufSerdem werden die Belastungssymptome
verstarkt durch eine ,Haltung, die den Wohnraum als etwas Privates be-
trachtet®, durch eine geringe soziale Kohésion in der Nachbarschaft und
eine fehlende Hausratsversicherung.!8>

Dariiber hinaus kommt die Studie zum Wohnungseinbruchdiebstahl zu
dem Ergebnis, dass bei Einbruchsopfern die Bekanntheit des Titers die
Belastung erhoht; als mogliche Erklarung wird darauf verwiesen, dass bei
Einbriichen bekannter Personen ggf. eine vorbelastete Beziehung besteht
und der Einbruch den Konflikt verscharft.!¥¢ Die Annahme, dass die Scha-
denshohe und die Anwesenheit des Opfers wihrend der Tat und ihrer

181 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (370); die Stichprobe wurde generiert durch zufal-
lige Ziehung von 500 Strafakten pro teilnehmender Stadt, deren Fille in die PKS
2010 eingegangen waren. Ausgewertet wurden 1.329 Fragebogen. 53,2 % der Befrag-
ten waren weiblich, 54,9 % wiesen einen hohen Bildungsstand ((Fach-)Abitur) auf.

182 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (374).

183 Bei externalen Kontrolliiberzeugungen handelt es sich um die subjektive Erwartung,
dass die Konsequenzen des eigenen Verhaltens in bestimmten Situationen durch
duflere Einwirkungen bestimmt werden und nicht selbst kontrolliert werden kén-
nen, Tewes/Wildgrube (Hrsg.), Psychologie-Lexikon, 2. Aufl. 1999, 210.

184 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (3781.).

185 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (378 f.).

186 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (379).
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Entdeckung relevant fiir das Ausmafd der Belastung sind, wurde durch die
Studie nicht bestdtigt. Ebenso wenig wurde eine stirkere Belastung von
Haushalten mit Kindern festgestellt.!8”

Die in der soeben vorgestellten Studie als besonders traumarelevant her-
ausgearbeiteten Kriterien werden bei der Untersuchung der Strafzumes-
sungspraxis beim Wohnungseinbruchdiebstahl besonders ausfiihrlich be-
trachtet, soweit sie im Rahmen der Urteilsauswertung erhoben werden
konnten. Da die Gesetzesbegriindungen zu den Wohnungseinbruchdieb-
stahltatbestdnden in § 244 StGB darauf hinweisen, dass das Delikt gerade
aufgrund der psychischen Belastungen fiir die Geschadigten besonders gro-
3es Unrecht unter Strafe stellt,!88 wire es konsequent, wenn bei der Strafzu-
messung traumarelevante Umstande eine mafigebliche Rolle spielen wiir-
den.

2. Erkenntnisse der eigenen Studie

a) Vorbeziehungen des Opfers zum Tiéter

Bei rund 11 % der Taten wird in den Urteilen explizit das Bestehen einer
Vorbeziehung zwischen Tater und Opfer erwdhnt.!% Bei den bestehenden
Vorbeziehungen handelte es sich iiberwiegend um Nachbarschaft von Ta-
ter und Opfer, Zugehorigkeit zu einem gemeinsamen Bekannten- oder
Freundeskreis oder Zugehorigkeit zu einer Familie.'0 In zwei Féllen waren
die Tater frithere Lebenspartner der Opfer.

In einigen Fillen beging der Titer die jeweilige Tat, um sich am Opfer zu
rachen oder aus sonstigen personlichen Motiven. Die Vorbeziehung zwi-
schen Tiéter und Opfer oder besondere Vorkommnisse im Rahmen dieser
Vorbeziehung waren in diesen Fillen gerade der Ausléser fiir den jeweili-
gen Wohnungseinbruchdiebstahl. Dabei konnte eine erhebliche Bandbreite
an verschiedenen Vorbeziehungen und personlichen Motiven erfasst wer-
den. Nicht immer steht ein finanzielles Motiv im Vordergrund. Vielmehr
gibt es durchaus Félle, in denen der finanzielle Aspekt des Wohnungsein-

187 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (379f.).

188 S. dazu Kapitel E. I. 3.

189 Hingegen enthielten die Urteile bei 87,6 % der Taten keinerlei Daten zum Bestehen
von Vorbeziehungen zwischen Tédtern und Opfern.

190 Unter die Kategorie ,Familie® wurden in der Auswertung nicht nur die Kernfami-
lien gefasst, sondern auch Verwandte bis zum dritten Grad sowie angeheiratete
Personen und Lebenspartner der Verwandten.
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bruchdiebstahls angesichts einer zerriitteten Vorbeziehung fast vollstindig
in den Hintergrund tritt. Beispielhaft fiir dieses Phdnomen kann etwa ein
Fall genannt werden, in dem der Titer der frithere Partner der Geschidig-
ten war. Er hatte die Geschéddigte liber seinen Werdegang, seinen Beruf
und sein Einkommen getduscht, um sie zu beeindrucken. Nachdem diese
davon erfahren hatte, beendete sie die Beziehung zum Titer. Der Titer
drang am Tattag durch Aufdriicken des Kiichenfensters in die verschlosse-
ne Wohnung ein, nahm das Handy des Sohnes der Geschadigten aus des-
sen Kinderzimmer an sich und legte anschlieffend im Kinderzimmer und
Schlafzimmer mithilfe von Spiritus Feuer. Die Wohnung und die sich in ihr
befindlichen Einrichtungsgegenstinde und personlichen Gegenstinde der
Geschiadigten wurden vollstandig zerstort. Der Tdter beging die Tat nach
den Angaben im Urteil, weil er ,die nicht nachvollziehbare Hoffnung“ hat-
te, die Geschéddigte wiirde mit ihm einen neuen gemeinsamen Hausstand
griinden.

Meist bilden Rachemotive im weitesten Sinne den Anlass fiir Taten
bei bestehenden Vorbeziehungen. Das Ausmafl der Zerstérungswut und
Brachialitdt, mit der die Téter vorgehen, unterscheidet sich dabei deutlich:
Es gibt sowohl Fille, in denen nur ein geringer Schaden entsteht und die
Tat vom Tiéter wohl als ,kleiner Denkzettel“ gedacht war, als auch Fille, in
denen die Téter aus starken Emotionen heraus und mit erheblicher Zersto-
rungswut handeln und einen massiven materiellen Schaden verursachen.
Exemplarisch fiir die Fille des ,kleinen Denkzettels“ mit geringem Scha-
den kann etwa ein Fall genannt werden, in dem der Téter sich an seiner
fritheren Partnerin rachen wollte, da diese ihn finanziell ausgenutzt habe.
Der Tater und sein Mittdter kletterten iiber ein Baugeriist in die zweite
Etage, 6ffneten eine angekippte Balkontiir und drangen so in die Wohnung
der Geschédigten ein. Sie stahlen eine Strickjacke und einen Lautsprecher.
Der Téter gab die Strickjacke einige Tage nach der Tat zuriick und zahlte
als Schadenswiedergutmachung 50 Euro an die Geschéddigte. Ein Beispiel
fir den umgekehrten Fall, bei dem aufgrund der Vorbeziehung starke
Emotionen vorhanden waren, die in der Verursachung massiver Schiaden
zum Ausdruck kommen, bildet hingegen der folgende Fall, in dem der
Tédter die Tat zulasten seines Vaters beging: Die Familienverhéltnisse wa-
ren zerriittet und es gab konfliktbeladene Auseinandersetzungen um das
Vermogen zwischen dem Geschadigten und dem Titer und dessen Mutter.
Der Titer fithlte sich von seinem Vater im Stich gelassen; er wollte sich
rachen und seinen Vater demiitigen. Aus diesem Grund brach er in die
Wohnung seines Vaters ein, 6ffnete Schrianke und warf deren Inhalt zu
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Boden, brachte erotische Bildbdnde aus dem Arbeitszimmer ins Schlafzim-
mer und warf sie auf das Bett, beschiddigte eine Gitarre und drapierte sie
dann in jhrem Stinder auf dem Wohnzimmertisch, warf Tabletten des
Geschiddigten in einen Wassereimer, zerstorte eine Sonnenbrille und legte
sie zurtick in die Schublade; im Schlafzimmer verstreute er Gipspulver.
Auflerdem l6schte er samtliche Dateien vom Computer seines Vaters, u.a.
private Schriftwechsel und Fotos. Der Téter verursachte durch die Verwiis-
tung der Wohnung eine hohe Schadenssumme, die im Urteil allerdings
nicht beziffert wird. Der Titer stahl verschiedene persénliche Gegenstin-
de, u.a. Sparbiicher, Ringe, Sammlermiinzen, Modell-Lokomotiven, Arm-
banduhren, Wohnungsschliissel, diverse Unterlagen (eine Liste mit Inter-
netpasswortern, Gehaltszettel, Versicherungen und Steuererklarungen und
Ahnliches), diverse CDs und DVDs, eine Lesebrille, einen Eierschalensoll-
bruchstellenverursacher, eine Bankkarte, beide Schliissel eines PKWs, ein
Familienstammbuch und Familienfotos.

Neben den Fillen, in denen sich das Tatmotiv unmittelbar aus der
Vorbeziehung ergab, gibt es im Sample auch einige Fille mit Vorbezie-
hungen, bei denen kein personliches Motiv eine Rolle spielte. In diesen
Féllen nutzten die Tater Informationen zu giinstigen Tatgelegenheiten
oder Zugriffsmoglichkeiten aus, die sich aus der Vorbeziehung ergaben.
In der vorliegenden Fallauswahl brachen diese Téter in die Wohnungen
ihrer Eltern, Geschwister, ehemaligen Mitbewohner, Freunde, Nachbarn,
Bekannten, ehemaligen Kollegen oder in die Wohnung der zukiinftigen
Schwiegerfamilie ein. Die jeweiligen Tater nutzten besondere Zugriffsmég-
lichkeiten, etwa indem sie Wohnungsschliissel von Freunden stahlen oder
eine Zimmertiir in der gemeinsam von Tédter und Geschéadigten bewohn-
ten Wohnung aufbrachen. Andere Téter nutzten besondere Informationen
iber giinstige Tatgelegenheiten fiir ihre Tat aus, etwa eine Kenntnis iiber
einen lingeren Urlaub der Geschidigten. Teilweise wurde auch schlicht die
Nihe des jeweiligen Tatobjektes fiir die Begehung der Tat ausgenutzt, etwa
bei Einbriichen bei einem direkten Nachbarn.
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Abbildung 16: Vorbeziehungen zwischen Tdtern und Opfern

Falle mit Vorbeziehung -
personliches Tatmotiv

Fille ohne
Vorbeziehung oder
ohne Angaben zu
Vorbeziehung

Fille mit Vorbeziehung -
Ausnutzung besonderer
Informationen oder Tatgelegenheiten

b) Anwesenheit der Bewohner und Tater-Opfer-Kontakte

Angaben dazu, ob die Bewohner wiahrend der Tat anwesend waren, finden
sich bei etwa der Hailfte aller Taten (46,7 %). Bei den Taten mit Angaben
hierzu waren die Bewohner in genau 50 % der Fille wihrend der Tat anwe-
send und in 50 % der Fille abwesend. Bei knapp 15 % aller Taten fanden
sich im Urteil Hinweise darauf, dass die Geschédigten fiir mindestens eine
Nacht abwesend waren, als die Tat begangen wurde.

Bei einigen Taten waren die Geschéddigten wéihrend der Tat anwesend,
ohne dass Téter und Geschadigte direkt aufeinandertrafen. In mehreren
Féllen schliefen die Geschéadigten etwa wihrend der Tat; sie bemerkten
die Tat erst mit einigem zeitlichen Abstand. In anderen Fillen bemerkten
die Geschadigten die Anwesenheit des Titers, zogen sich zuriick und rie-
fen telefonisch die Polizei oder sonstige Hilfe herbei. Einige Geschédigte
machten sich bemerkbar, etwa durch Einschalten des Lichts oder durch
Geridusche, worauthin die Tédter die Flucht ergriffen, ohne dass es zu einem
direkten Téter-Opfer-Kontakt kam.

Ein direkter Kontakt zwischen Téter und Opfer wird bei 17,1 % der Taten
in den Urteilen erwahnt: Die Tater wurden hier hdufig entweder beim Ver-
such des Eindringens oder nach dem Eindringen im Tatobjekt vom Be-
wohner angetroffen und ergriffen sofort die Flucht. Weiterhin gibt es Fille
mit einem Aufeinandertreffen von Tatern und Geschéddigten und daraus re-
sultierenden verbalen Auseinandersetzungen: In einem Fall kam es etwa
ausweislich des Urteils zu einer ,heftigen verbalen Auseinandersetzung®, in
einem Fall sagte der Tédter zum Geschidigten: ,Nix Polizei, ich Polizei!®,
worauthin der Geschidigte den Tater aufforderte, ,zu verschwinden®, was
der Tater auch tat. In einem anderen Fall auflerte der Tater sofort, nach-
dem er in der Wohnung erwischt worden war, Entschuldigungen und Be-
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schwichtigungen und verlief3 die Wohnung durch die Tiir, die ihm der Ge-
schidigte aufhielt. In einem Fall erwachte der Geschidigte wahrend einer
néchtlichen Tat aufgrund der Gerdusche, die der Titer verursachte. Er be-
drohte darauthin den Tiater mit einer Schreckschusspistole; dieser sank
aufforderungsgemaf3 auf die Knie, fliichtete aber, als der Geschidigte das
Telefon holte. Schliefilich kam es in wenigen Féllen auch zu Kérperkontakt
oder Verfolgungen zwischen Tatern und Opfern: In mehreren Fallen hiel-
ten die Geschddigten oder Dritte die Téter bis zum Eintreffen der Polizei
fest, in einem Fall verfolgte die Geschddigte den Titer, bis er die Beute weg-
warf. In einem Fall traf der Titer, der ein Einhandklappmesser und Pfeffer-
spray bei sich trug, im Schlafzimmer auf die Geschédigte, hielt ihr den
Mund zu mit der Bemerkung , keine Angst, ich tue nichts“; sodann nahm er
aus einer Geldboérse 150 Euro und fliichtete.

Eine Gewaltanwendung oder Bedrohung des Opfers durch die Tiéter des
Wohnungseinbruchdiebstahls kam in den ausgewerteten Fillen selten vor.
Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass im Fall der Anwendung von
Gewalt oder Drohung mit gegenwirtiger Gefahr fiir Leib oder Leben zur
Wegnahme §§ 249, 250 StGB als leges speciales zu § 244 Abs.1 Nr. 3, Abs. 4
StGB vorrangig einschldgig sind.”®! Im Fall der Anwendung von Gewalt
oder Drohungen mit gegenwartiger Gefahr fiir Leib oder Leben zur Besitz-
erhaltung greift § 252 StGB.1? Solche speziellen Fille gingen aufgrund der
spezifisch auf § 244 StGB gerichteten Anfragen an die Staatsanwaltschaften
und Gerichte nicht in die Fallauswahl ein und sind daher im Sample nicht
reprasentiert. Die Fille des Samples, in denen zum Wohnungseinbruch-
diebstahl eine Gewaltanwendung oder Drohung hinzukommt, beschrin-
ken sich daher auf Fille, in denen Gewalt oder Drohung lediglich zur Er-
moglichung der Flucht angewendet wurde.

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Gewaltanwendung oder
Drohung gegen das Opfer immer im Urteil Erwdhnung findet; schlief3lich
ist dann auch der Tatbestand der Korperverletzung oder der Notigung mit-
verwirklicht. Setzt man die Anzahl der ausgewerteten Taten mit Gewaltan-
wendung oder Drohung ins Verhdltnis zur Gesamtfallzahl der ausgewerte-
ten Taten, so machen die Fille mit Gewalt oder Drohung lediglich 2,4 %
der Taten aus.

191 Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 85; Wittig, in: BeckOK/StGB, 54.
Edition 2022, § 244 StGB, Rn. 30.
192 Kindhduser, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 244 StGB, Rn. 57.
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Bei den vereinzelt erfassten Drohungen der Tidter gegen die Opfer
nutzten die Tdter Werkzeuge wie etwa Messer oder Stechbeitel, um die
Geschidigten einzuschiichtern. Zu einer Nutzung der Drohwerkzeuge fiir
eine korperliche Verletzung der Opfer kam es dabei aber nicht. In den
Féllen der Gewaltanwendung reichte die physische Gewalt der Téter von
einzelnen Faustschligen bis hin zu erheblicher kérperlicher Gewalt. So
kam es etwa bei einer Tat zu einer massiven koérperlichen Auseinander-
setzung mit gravierenden physischen Folgen fiir den Geschédigten. Der auf
der Terrasse sitzende Geschadigte horte die durch das Authebeln der Tiir
entstandenen Gerdusche und begab sich in den Hausflur; dort traf er auf
den Téter. Darauthin kam es zu einer kdrperlichen Auseinandersetzung,
in deren Rahmen sich die beiden Personen gegenseitig festhielten und
teilweise mit gefahrlichen Werkzeugen gegen Kopf und Rumpf schlugen.
Der Téter konnte sich schliefllich losreifien und fliichtete. Der Geschédigte
erlitt diverse Hdmatome an Kopf, Brustkorb, Bauchregion, Riicken und
Extremitdten sowie Wunden an der Wange, am Ohr und am Unterarm.
Er musste {iber einen Zeitraum von zwei Monaten hinweg alle zwei Tage
seinen Hausarzt zur Kontrolle der Heilungsfortschritte konsultieren.

Demnach kann festgehalten werden, dass die Opfer von Wohnungsein-
bruchdiebstdhlen zu einem nicht unerheblichen Anteil wihrend der Tat
anwesend sind. Auch Kontakte zwischen Téter und Opfer kommen nicht
selten vor. Gewaltanwendungen oder Drohungen stellen jedoch - abseits
der Fille der §§2491t, 252 StGB, iiber die im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung keine Aussage getroffen werden kann'®® - die absolute Aus-
nahme dar. Wenn es zu einer solchen Auseinandersetzung kommt, kann
diese allerdings durchaus brutal und mit schweren korperlichen Folgen fiir
die Beteiligten ausfallen. Allen Fillen mit Gewaltanwendung in der vorlie-
genden Fallauswahl war gemeinsam, dass die jeweiligen Opfer dem Titer
vor der Gewaltanwendung aktiv entgegengetreten waren. Es gibt demnach
in Ausnahmefillen Titer, die Gewalt und gefihrliche Korperverletzungen

193 In der PKS fiir das Jahr 2021 wurden 2.278 Raubiiberfélle in Wohnungen (inklusive
schwerem Raub und rduberischer Erpressung) erfasst. Raubiiberfille in Wohnun-
gen mit Todesfolge gab es nach der PKS 2021 nicht. Zudem gab es 7.101 Fille des
rauberischen Diebstahls, hier gibt es aber keine gesonderte Erfassung der in Woh-
nungen veriibten Taten, Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik
2021, Grundtabelle Version 1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/P
ublikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xl
s.xlsx?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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in Kauf nehmen, um ihre Flucht zu sichern, und Opfer, die ein Verlet-
zungsrisiko eingehen, um ebendiese Flucht zu verhindern.

c) Physische und psychische Folgen

Physische Folgen bei den Opfern der Wohnungseinbruchdiebstdhle wer-
den lediglich bei fiinf Taten erwdhnt. Bei jeweils einer Tat werden schwere
bzw. leichte physische Folgen erwdhnt, bei drei Taten mittlere Folgen.
Physische Folgen bei den Opfern konnen zum einen durch korperliche
Auseinandersetzungen im Rahmen eines Aufeinandertreffens von Tater
und Opfer verursacht werden. Zum anderen konnen physische Schiaden
auch als Folgen von Schreck und Aufregung bei besonders vulnerablen
Opfern eintreten. Dies war im vorliegenden Sample etwa bei einer Tat der
Fall, bei der eine hochschwangere Geschéddigte aufgrund der Aufregung bei
der Entdeckung der Tat vorzeitige Wehen bekam.

Angaben zu psychischen Folgen finden sich haufiger als solche zu physi-
schen Folgen, aber insgesamt lediglich bei etwa einem Viertel der Taten.
Teilweise wurde in diesen Fillen bereits ausdriicklich durch das Gericht
festgestellt, dass ,,schwere® oder ,erhebliche® psychische Folgen bei den Ge-
schédigten eintraten. In den tibrigen Féllen konnte die Schwere der psychi-
schen Folgen aus den Beschreibungen der Folgen im Urteil abgeleitet wer-
den.® 25% der angegebenen psychischen Folgen konnten als leichte,
39,6 % als mittlere und 35,5 % als schwere psychische Folgen eingeordnet
werden (s. Abbildung 17).

194 Die Bewertung eines psychischen Schadens als ,leicht®, ,mittel oder ,schwer” im
Rahmen einer Urteilsauswertung unterliegt naturgemédfl den subjektiven Wertun-
gen der Codierer, soweit nicht vom Gericht im Urteil selbst eine Einordnung als
sleicht®, ,mittel“ oder ,schwer vorgenommen wird. Die Differenzierung zwischen
den Kategorien ,leicht®, ,mittel und ,schwer wurde, soweit keine Einordnung
durch das Gericht erfolgte, anhand der Beschreibung der Folgen im Urteil vorge-
nommen. Wurde erwéhnt, dass die Opfer zum Zeitpunkt der Tatverhandlung, die
in der Regel mindestens mehrere Monate nach den Taten stattfand, noch unter
psychischen Folgen litten, so wurde die Kategorie ,mittel“ gewéhlt; war das Opfer in
Therapie oder dnderte es seinen Alltag infolge der Tat erheblich (z.B. Umzug o0.A.),
so wurde die Kategorie ,,schwer® angenommen.
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Abbildung 17: Psychische Schéden bei den Opfern

keine psych. Schiden

schwere psych.
Schiden

mittlere psych.
Schiaden
k.A. zu psych.
Schiden psych.
Schiden

Die psychischen Schdden als Folge von Wohnungseinbruchdiebstihlen
spielten in der Schutzgut- und Reformdiskussion um das Delikt eine du-
Rerst dominante Rolle.l®> Es verwundert daher, dass in den meisten Urtei-
len keine Ausfithrungen zum Vorhandensein oder zum Fehlen etwaiger
psychischer Folgen enthalten sind. Allerdings muss beachtet werden, dass
aus dem Fehlen von Ausfihrungen zu psychischen Folgen im Urteil nicht
mit Sicherheit der Schluss gezogen werden kann, es seien keine psychi-
schen Folgen beim Opfer eingetreten: Es erscheint denkbar, dass jedenfalls
leichtere psychische Folgen nicht immer ausdriicklich in den Urteilen er-
wiahnt werden, etwa wenn Opfer gar nicht zu etwaigen psychischen Folgen
befragt wurden oder wenn berichtete Folgen vom Gericht als unbedeutend
eingeordnet werden. Die Angaben zu den psychischen Folgen in den Urtei-
len miissen daher nicht zwingend alle tatsichlich entstandenen Schaden
abdecken.

Schwere psychische Folgen aufgrund der Wohnungseinbruchdiebstahle
duflerten sich in den ausgewerteten Fallen auf sehr unterschiedliche Weise:
Einige Geschadigte litten unter nervlichen Problemen, Schlafstorungen
oder anhaltenden Unsicherheitsgefiihlen, teilweise noch bis zum Zeitpunkt
der Hauptverhandlung mehrere Monate nach der Tat. Einzelne Personen
trugen durch die Taten einen Schock oder eine posttraumatische Belas-
tungsstorung davon. Einige Geschadigte mussten sich in der Folge in psy-
chologische Behandlung begeben, langere Therapien durchfiithren und sich
einer medikamentdsen Behandlung unterziehen. Exemplarisch kann etwa
die folgende Beschreibung angefiihrt werden:

195 S. ausfiihrlich zur Genese des Tatbestands Kapitel E. L.

89

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

C. Das Phéinomen des Wohnungseinbruchdiebstahls

»Fiir die Zeugin [Name der betroffenen WG-Mitbewohnerin] hatte die
Tathandlung des Angeklagten gravierende psychische Folgen. Sie dngstig-
te sich besonders nachts an den Tagen, an denen sie sich allein in der
Wohnung aufhielt, weil ihr Freund geschdftlich aufSerhalb von Leipzig
unterwegs war. Sie litt zudem tiber mehrere Wochen an Ein- und Durch-
schlafstorungen. Auch die Zeugin [Name der betroffenen zweiten WG-Mit-
bewohnerin] litt fiir mehrere Wochen unter Einschlafstorungen und fiihlte
sich in diesem Zeitraum unwohl, wenn sie sich allein in der Wohnung
aufhielt.”

Urteil Nr. 212

Bei manchen Geschidigten fithrten die Taten zu einer massiven Verande-
rung in der Lebensfithrung: Einige zogen um oder verkauften sogar ihre
Wohnhéuser, weil sie sich darin nicht mehr sicher fiihlten.

»Beziiglich der Tat ll. 9. fiihrte der Zeuge [Name des Zeugen] aus, dass
seine Freundin aufgrund des Einbruches des Angeklagten Angst hatte wei-
terhin in der Wohnung zu schlafen; der Wohnungseinbruch fiihrte letztlich
zu einem Wohnungswechsel der Mieter.”

Urteil Nr. 67

Andere Geschédigte lieflen Alarmanlagen, Sicherheitsglas oder dhnliche
technische Sicherungen fiir mehrere tausend Euro installieren. Einige be-
kundeten noch Monate nach der Tat, dass sie ihr Haus nicht mehr verlas-
sen wollen, deswegen nicht mehr in den Urlaub fahren, stindig alle Fenster
und Tiiren abschlieflen miissen oder sich gar Mieter ins Haus holen, um
nicht mehr allein im Haus sein zu miissen. Manche Geschédigte sagten
in der Hauptverhandlung unter Trénen aus. Eine Geschadigte war zum
Zeitpunkt der Hauptverhandlung noch derart verdngstigt, dass sie sich aus-
weislich der Angaben im Urteil ,nicht traute, im Gerichtssaal auszusagen
und stattdessen in einem Videovernehmungsraum saf}, wo sie ihren Kopf
mit einem Schal verhiillte®.

Insgesamt fallt auf, dass psychische Folgen sowohl bei Opfern auftraten,
die die jeweiligen Tater vor der Tat kannten, als auch in Fallen mit ,frem-
den® Tdtern ohne Vorbeziehungen zum Opfer. In einzelnen Fillen gaben
Geschiddigte in der Hauptverhandlung aber auch an, die Geschehnisse gut
verarbeitet zu haben. Ein Geschédigter betonte sogar ausdriicklich, er habe
dem Titer verziehen und hege keinen Groll gegen ihn.
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d) Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Opfern

Festzuhalten bleibt, dass die bekannt gewordenen Tiéter bei einem nicht
unerheblichen Anteil der Wohnungseinbruchdiebstéhle fiir die Geschadig-
ten keine ,Fremden® sind, sondern Personen, zu denen eine Vorbeziehung
bestand. Teilweise handelt es sich hierbei um (vormals) enge verwandt-
schaftliche oder freundschaftliche Beziehungen. Die Motivlagen, die sich
aus den jeweiligen Vorbeziehungen ergeben, decken eine weite Bandbreite
ab. Insbesondere die Taten, bei denen sich aus der Vorbeziehung ein per-
sonliches Motiv ergibt und bei denen der finanzielle Aspekt der Tat in den
Hintergrund tritt, entsprechen nicht dem ,klassischen, medial vermittel-
ten Bild des Wohnungseinbruchdiebstahls. Daneben kommt es aber auch
vor, dass personliche Beziehungen zum Opfer ausgenutzt werden, indem
private Informationen iiber giinstige Tatgelegenheiten zum Anlass fiir die
Taten genommen werden. Die im Rahmen der Urteilsauswertung ermittel-
te Zahl von 10,9 % Taten mit Vorbeziehungen ist allerdings mit Vorsicht zu
betrachten; es ist davon auszugehen, dass die Aufklarungswahrscheinlich-
keit bei solchen Taten deutlich hoher liegt als bei Taten mit ,,fremden“ T4-
tern.

Kontakte zwischen Téter und Opfer wihrend der Taten sind nicht sel-
ten. Die Kontakte verliefen im vorliegenden Sample aber mit wenigen
Ausnahmen gewaltlos. Dieser Befund wird allerdings dadurch relativiert,
dass weder die Raubdelikte noch der rauberische Diebstahl Eingang in
die vorliegende Untersuchung fanden. Da aber die Anzahl der in der PKS
erfassten Raubiiberfille in Wohnungen eher niedrig liegt,'® ist davon aus-
zugehen, dass jedenfalls die grobe Groflenordnung des Phanomens der
Gewaltanwendung bei Wohnungseinbruchdiebstdhlen zutreffend ermittelt
wurde.

In den Urteilen zeigten sich regelméfiig langanhaltende psychische Fol-
gen bis hin zu Traumata, die durch die Wohnungseinbruchdiebstihle
ausgeldst wurden. Manche Geschidigte sehen sich durch die Tat veran-
lasst, ihre Lebensfithrung wesentlich umzugestalten. Gleichzeitig muss
aber auch festhalten werden, dass bei einem erheblichen Anteil der Fille
keine psychischen Folgen in den Urteilen erwdhnt werden. Dies muss
indes nicht zwingend bedeuten, dass in diesen Fillen tatsichlich keinerlei
psychischen Folgen vorhanden waren. Es erscheint auch denkbar, dass

196 S.dazu Fn.193.
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manche Gerichte zumindest leichtere psychische Folgen nach einem Woh-
nungseinbruchdiebstahl fiir derart selbstverstindlich halten, dass sie eine
ausdriickliche Erwdhnung solcher Folgen im Urteil als nicht erforderlich
einstufen. Der BGH hat einen Verstof§ gegen das Doppelverwertungsverbot
bei der strafscharfenden Beriicksichtigung psychischer Folgen eines Woh-
nungseinbruchdiebstahls nur fiir solche psychische Beeintrachtigungen ab-
gelehnt, die ,das notige Mafl an Erheblichkeit erreichen“!”” Damit er-
scheint es moglich, dass manche Gerichte leichte psychische Folgen unter-
halb einer gewissen Erheblichkeitsschwelle nicht in die Urteilsgriinde auf-
nehmen, weil sie ohnehin davon ausgehen, dass eine Beriicksichtigung sol-
cher Umsténde die Gefahr eines Verstofies gegen das Doppelverwertungs-
verbot bergen wiirde.

V. Kriminologische Erkenntnisse zu den Begehungsmodalititen

1. Erkenntnisse bisheriger Studien

Bisherige Studien zu den Begehungsmodalititen beim Wohnungseinbruch-
diebstahl zeigen, dass die Tatmodalitdten eine weite Spannbreite abdecken.
Insbesondere die Untersuchung des LKA NRW liefert hierzu detaillierte Be-
funde:" So kommt das LKA NRW zu dem Ergebnis, dass die Beutehéhe im
Schnitt 5.821 Euro betrigt; sie liegt jedoch in jedem vierten Fall nicht iiber
851 Euro.”® Dies zeigt eine von der Normalverteilung stark abweichende
Verteilung der Beute.?00 Das LKA NRW stellt auch eine Vielzahl verschiede-
ner Zugangsmethoden fest, etwa das Authebeln von Tiiren und Fenstern,

197 BGH, 25.06.2019 - 3 StR 130/19, BeckRS 2019, 21852.

198 Zusammenfassend: Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Woh-
nungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siehe Fn.37, 47ff; fiir Téter in Osterreich:
Krainz, Pravention von Hauseinbriichen, 1988, 18-30; Rehm/Servay, Wohnungsein-
bruch aus Sicht der Titer, 1989, 44 ff,, 145 ff. § 244 Abs. 4 StGB erfasst einen grofien
Anteil aller Wohnungseinbruchdiebstéhle, die vorher von §244 Abs.1 Nr.3 StGB
erfasst waren. Demnach lassen sich die empirischen Ergebnisse zu § 244 Abs. 1 Nr. 3
StGB auf § 244 Abs. 4 StGB weitgehend iibertragen.

199 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 52 ff.

200 D.h. der Durchschnittswert ist stark durch Extremwerte beeinflusst und daher we-
nig aussagekriftig. In der {iberwiegenden Zahl der Fille liegt der Beutewert nach
den Befunden des LKA NRW erheblich unter dem Durchschnittswert, aber wenige
Fille mit sehr hoher Beute verschieben den Mittelwert nach oben.
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die Anwendung stumpfer Gewalt, das Einschlagen des Fensterglases oder
den Zugang durch gekippte Fenster, wobei das Aufhebeln die am haufigs-
ten angewendete Methode darstellt.20!

Im Hinblick auf die Vollendungs- und Versuchsquoten ermittelt das LKA
NRW eine Versuchsquote von rund 43 %; dabei handelt es sich zu etwa
zwei Dritteln um Versuche ohne Eindringen in das Tatobjekt.?0? Somit gibt
es neben den Fillen, in denen der Tater durch das Betreten und Durchsu-
chen der Wohnung tief in die Intimsphére der Opfer eindringt, auch haufig
solche Fille, in denen die Intimsphédre mangels Eindringens in das Tatob-
jekt nur am Rande betroffen ist, weil die Tat bereits in einem frithen Stadi-
um scheitert.

Vandalismus innerhalb der betroffenen Wohnung, d.h. ,nicht funktiona-
le Zerstorungen oder Verwiistungen®, kommen nach den Befunden des
LKA NRW nur in sehr seltenen Fallen vor.203

Interessante Befunde liefert das LKA NRW schliefilich zu professionell
ausgefithrten Wohnungseinbruchdiebstihlen. Es werden verschiedene Tat-
modalititen identifiziert, die nach den Ergebnissen der Studie eine profes-
sionelle Tatbegehung kennzeichnen. Eine versierte Tatbegehung zeichnet
sich demnach aus durch die Zugangsart ,Aufhebeln®, die Tatbegehung
zur Winterzeit, durch einen Beutewert {iber 2.000 Euro und Schmuck als
Bestandteil der Beute.2%* Als weiteres Kennzeichen versierter Tatbegehung
wird eine effiziente Suchstrategie identifiziert, bei der die Téter Mdobel-
stiicke mit Schubladen von unten nach oben durchsuchen, um geéftfnete
Schubladen nicht wieder schliefien zu miissen und Zeit einzusparen, sowie
das Ergreifen von Mafinahmen zum Schutz vor Entdeckung, wie etwa das
Blockieren von Tiiren mit Mobeln.20%

201 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 50: In 82 % der ungeklarten Falle wurden Tiiren/Fenster
aufgehebelt, in jeweils 6,2 % wurde stumpfe Gewalt angewendet und das Glas einge-
schlagen, ein Eindringen iiber Fenster in Kippstellung fand in 4,9 % der Fille statt.

202 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siche Fn. 37, 44.

203 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 52.

204 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 74.

205 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 51f.
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2. Erkenntnisse der eigenen Studie

a) Versuchte und vollendete Taten

Von den 210 erfassten Wohnungseinbruchdiebstahlen wurden 63,3 % voll-
endet.296 23,8 % der Taten scheiterten bereits am Eindringen in das Tatob-
jekt und 12,9 % scheiterten nach dem Eindringen in das Tatobjekt (Anteil
Versuche insgesamt: 36,7 %; s. Abbildung 18).

Abbildung 18: Anteil vollendeter und versuchter Taten

Versuch, gescheitert
am Eindringen

Versuch, gescheitert
nach dem
Eindringen

Vollendung

Die Versuche, die bereits vor dem Eindringen in die jeweiligen Tatobjekte
von den Titern abgebrochen wurden, scheiterten hiufig an einer Storung
durch Zeugen, z.B. Nachbarn, die auf die Téter aufmerksam wurden und
sich bemerkbar machten, oder die betroffenen Geschédigten selbst; man-
che Tiéter wurden direkt am Tatort von der durch Zeugen herbeigerufenen
Polizei gestellt. Teilweise scheiterten die Versuche aber auch daran, dass
es den Tétern nicht gelang, die als Einstiegsort gewdhlten Fenster oder
Tiren zu offnen. Auch die Versuche, bei denen das Eindringen in das
Tatobjekt gelang, scheiterten ganz tiberwiegend daran, dass die Tater im
Tatobjekt auf die Geschiddigten trafen oder dort von der herbeigerufenen
Polizei gestellt wurden. Nur vereinzelt scheiterten Taten daran, dass die
Titer keine aus ihrer Sicht stehlenswerte Beute in den Tatobjekten fanden.

b) Zusammensetzung der Beute und Beutewert

Dominierend bei der Zusammensetzung der Beute sind Bargeld, Schmuck
und insbesondere Elektrogerite. Bei 49,2 % aller ausgewerteten Taten be-

206 Dieser Wert setzt sich zusammen aus 62,9 % vollendeter Taten und 0,4 % Taten, bei
denen ein Versuch des § 244 Abs. 4 StGB, aber eine vollendete Tat nach § 244 Abs. 1
Nr. 3 StGB vorliegt.
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findet sich Bargeld unter der Beute, bei 55,2 % Schmuck (inklusive Arm-
banduhren) und bei 64,2 % Elektrogerite (meist Smartphones und/oder
Laptops). Es liegt auf der Hand, dass leicht zu verwertende Gegenstinde
von den Tétern als Beute préferiert werden. Elektrogerdte konnen etwa
auch in gebrauchtem Zustand ohne groflen Aufwand im Internet verduflert
werden. Schmuck kann bei An- und Verkaufsstellen zu Geld gemacht wer-
den; wird Gold- und Silberschmuck eingeschmolzen, ist die Herstellung
einer Verbindung zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl durch die Straf-
verfolgungsbehorden naturgemiafl kaum noch méglich. Von polizeilicher
Seite wird daher teilweise eine Dokumentationspflicht fiir Goldankéufer im
Hinblick auf die Personalien der Verkdufer als kriminalistisch sinnvoll er-
achtet.2” Obwohl Schmuck, Bargeld und Elektrogerite meist einen Grof3-
teil der Beute ausmachen, werden in vielen Féllen auch andere Gegenstén-
de gestohlen. In der vorliegenden Fallauswahl kommen auch Gebrauchsge-
genstdnde wie etwa gebrauchte Parfiims, Koffer, Taschen, ein Gebiss, diver-
se Kleidungsstiicke, Kosmetika, Nahrungsmittel, Zigaretten, Leergut, Werk-
zeug oder in einem Fall ein Tresor mit zwei Schusswaffen und den zugehd-
rigen Legitimationsunterlagen als Beutebestandteile vor. Es ist davon aus-
zugehen, dass solche Gegenstdnde meist schwieriger und mit geringerem
Gewinn zu verwerten sind als Schmuck oder Elektrogerite. Daher liegt die
Vermutung nahe, dass Gegenstinde wie Kosmetika, Nahrungsmittel oder
Kleidungsstiicke haufig fiir den Eigengebrauch gestohlen werden.

Der durchschnittliche Wert der Beute kann nicht ganz prézise berechnet
werden, da nur bei 28,1 % aller Taten im Urteil ein genauer Beutewert ge-
nannt wird. Bei 21,6 % wird lediglich ein Mindestschaden genannt und bei
30,3 % ein ungefahrer Wert der Beute. Zudem wird teils lediglich ein Neu-
wert der gestohlenen Gegenstinde genannt, nicht aber der Zeitwert. Lasst
man diese Unschirfen aufer Betracht, liegt der durchschnittliche Wert der
Beute in der untersuchten Fallauswahl — ohne Beriicksichtigung der Versu-
che mit einem Beutewert von null Euro - bei 4.121,84 Euro (N= 148). Da
allerdings der geringste erfasste Beutewert bei lediglich 35 Euro und der
hochste bei 100.400 Euro liegt, ist der Durchschnittswert wenig aussage-
kriftig. Der Median liegt deutlich niedriger bei 1.565 Euro (s. Abbildung
19). Demnach liegt der Beutewert bei rund 50 % der Taten im Bereich bis
zu 1.500 Euro, bei knapp 80 % der Taten im Bereich bis zu 4.500 Euro (s.
Abbildung 20).

207 Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 77f.
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Abbildung 19: Beutewert - Minimum und ~ Abbildung 20: Héhe des Beutewerts
Maximum

110.000 100.400

100.000 ab 6.001 Euro
28888 4.501 bis
70.000 6.000 Euro
60.000
50.000 .
40.000 bis
30.000 4.121 3.001 bis 1.500

%8888 35 1.565 4.500 Eu Euro

Wert der Beute in Euro

== ert der Beute

Der tatsdchliche durchschnittliche Beutewert diirfte indessen tendenziell
noch niedriger liegen, da gerade in Fillen mit sehr geringwertiger Beute
in einigen Fillen kein Beutewert ermittelt werden konnte. Exemplarisch
kann etwa ein Fall genannt werden, in dem ein Téter zunichst einen Flach-
bildfernseher aus einer Wohnung im sechsten Stockwerk eines Mehrfami-
lienhauses stehlen wollte und diesen auf dem Balkon zum Abtransport be-
reitlegte, dann aber den Abtransport iiber den Balkon nicht bewerkstelligen
konnte, sodass er schliellich nur eine Leberwurst aus dem Kiihlschrank
stahl und verzehrte.

Beute im Wert von 10.000 Euro oder mehr wurde lediglich bei dreizehn
Taten gestohlen; solch hohe Beutewerte stellen demnach eine Ausnahme
dar. In acht Fillen betrug der Beutewert 10.000 bis 20.000 Euro; in vier
Féllen wurde Diebesgut im Wert von iiber 20.000 bis 50.000 Euro erbeutet.
Meist handelte es sich bei den Beutestiicken um wertvollen Schmuck, ins-
besondere Armbanduhren,?® aber auch hohe Bargeldsummen (in einem
Fall etwa 12.050 Euro) und elektronische Gerate, Silberbesteck und Minz-
sammlungen. In einem Fall betrug der Wert der Beute schliefSlich iber
100.000 Euro. Gestohlen wurden mindestens 400 Euro Bargeld aus einer
Geldbérse und ein Uhrenbeweger mit zw6lf hochwertigen Armbanduhren
im Wert von iiber 100.000 Euro.

208 In einem Fall hatte allein eine gestohlene Uhr einen Wert von iiber 9.000 Euro, in
einem Fall zwei Uhren einen Wert von 14.000 Euro; in einem weiteren Fall wurden
mit Diamanten besetzte Ohrstecker mit einem Neuwert von 13.290 Euro gestohlen.
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Bei 76 Taten konnten Angaben dazu erhoben werden, ob die Beute an
die Opfer zuriickgegeben werden konnte. Dies wurde bei 39,5 % dieser Ta-
ten bejaht, bei weiteren 26,3 % konnte die Beute zumindest teilweise zu-
riickgegeben werden.

Neben dem Verlust des materiellen Beutewerts kann auch ein immateri-
eller Schaden bei den Opfern eines Wohnungseinbruchdiebstahls eintre-
ten, etwa wenn Gegenstinde zur Beute gehoren, die einen starken personli-
chen Bezug aufweisen. Bei 132 Taten fanden sich Hinweise im Urteil da-
rauf, ob personliche Gegenstinde von der Tat betroffen waren. Dies war
bei 62,9 % dieser Taten der Fall; iiberwiegend handelte es sich dabei um
Gegenstinde wie personalisierten oder geerbten Schmuck, Geldbérsen
oder Armbanduhren. Gegenstinde wie Eheringe, Familienfotos oder per-
sonliche Unterlagen, bei denen von einem besonders starken personlichen
Bezug ausgegangen werden kann, waren selten betroffen. Ausdriickliche
Hinweise auf einen immateriellen Schaden fanden sich bei lediglich neun
Taten; hier war in den Urteilen jeweils von einem besonders hohen emo-
tionalen Wert der Beute oder von einem erkennbar hohen ideellen Wert
der Beute die Rede. Bei vier Taten konnten die Schiden aufgrund der Hin-
weise im Sachverhalt als mittlere und bei fiinf Taten als schwere immateri-
elle Schdden eingeordnet werden.20

c) Sachschiaden

In vielen Fillen des Wohnungseinbruchdiebstahls entsteht neben dem Ver-
lust der Beute auch ein Sachschaden. Bei 54,7 % der ausgewerteten Taten
fanden sich in den Urteilen Hinweise zu einem Sachschaden. Die erfassten
Sachschiden reichen von 64 Euro bis zu 34.000 Euro, daher ist der Durch-
schnittswert von 2.607,90 Euro wenig aussagekriftig. Der Median liegt bei
1.575 Euro. Uber 80 % der Fille liegen im Bereich bis zu 3.000 Euro. Sach-

209 Die Einordnung eines immateriellen Schadens als ,mittel“ oder ,schwer ist natur-
gemaf subjektiv. Bei der Codierung wurde in erster Linie dann ein ,mittlerer” oder
»schwerer” immaterieller Schaden angenommen, wenn entweder das Gericht im
Urteil an irgendeiner Stelle den immateriellen Wert der gestohlenen Gegenstiande
betonte (z.B. bei der Aussage, der gestohlene Schmuck sei aufgrund seines emotio-
nalen Werts ein ,besonders hochwertiges Diebesgut®) oder Angaben der Opfer
hierzu zitierte. Die Differenzierung zwischen den Kategorien ,mittel“ und ,schwer®
wurde anhand der Formulierungen vorgenommen; insbesondere bei Verwendung
der Formulierung ,besonders hoher immaterieller Wert* o.A. wurde ein ,,schwerer®
immaterieller Schaden angenommen.
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schiden entstanden iiberwiegend in Form von Beschddigungen an Tiiren,
Fenstern oder Rollldden, etwa durch Hebelspuren oder beschidigte oder
zerstorte Glaseinsitze. Vereinzelt kam es auch zu Beschiddigungen an sons-
tigem Mobiliar, etwa in Form zerbrochener Vasen.

Uber 5.000 Euro liegt der Sachschaden lediglich bei zwei Taten: In
einem Fall hebelten die Téter gewaltsam die Garagentiir auf, entnahmen
Werkzeug und versuchten nach dem Einschlagen der Tiirscheibe die mit
Fiinffachverriegelung ausgestattete Haustiir zu 6ffnen, was misslang. Die
Téter durchtrennten darauthin mit diversem Werkzeug die Jalousien an
der Terassentiir, schlugen die Scheibe mit einem Stein ein und drangen so
in das Gebaude ein. Das Schlafzimmer wurde durch die Tater verwistet,
vermutlich bei der Suche nach dem Schliissel zu dem fest eingebauten, 110
kg schweren Tresor der Geschidigten. Die Téter brachen diesen Tresor
aus der Wand. Durch die Zerstorungen entstand den Geschadigten ein
Schaden in Hohe von circa 20.000 Euro.

Den grofiten Sachschaden in Hoéhe von 34.000 Euro verursachte ein
Titer, der in die Wohnung seiner Exfreundin eingedrungen war. Der Tiéter
setzte die Wohnung unter Benutzung von Spiritus in Brand. Die Wohnung
und die in ihr befindlichen Einrichtungsgegenstinde und personlichen
Gegenstande der Geschidigten im Wert von ca. 9.000 Euro wurden durch
den Brand vollstandig zerstort. Aufgrund von Brandgasen gab es zudem
eine Explosion, der Sachschaden fiir die Gebdudeeigentiimerin belief sich
auf ca. 25.000 Euro.

Angaben zu einer etwaigen Verwiistung, Beschmutzung oder Zerstérung
im Inneren der Tatobjekte lieflen sich aus den Urteilen kaum entnehmen.
Zwar konnte bei den versuchten Taten, die bereits am Eindringen schei-
terten, angenommen werden, dass keine Verwiistung, Beschmutzung oder
Zerstérung im Inneren der betroffenen Wohnungen vorliegt. Ausdriicklich
bejahen lieflen sich Verwiistungen, Beschmutzungen oder Zerstorungen
im Inneren der Wohnungen allerdings nur bei jeweils einer einstelligen
Zahl von Taten. Es verwundert, dass der Zustand der Tatobjekte nach
den Taten in den Urteilen ganz {iberwiegend keinerlei Rolle spielt. In der
Studie zu den traumatischen Folgen von Wohnungseinbruchdiebstdhlen
von Wollinger wurde gerade das Ausmafl der Verwiistung als besonders
traumarelevanter Faktor identifiziert?® Da die psychischen Folgen von
Wohnungseinbruchdiebstdhlen in der Gesetzesbegriindung bereits zwei-

210 S. Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 und oben Kapitel C. V. 1.
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mal als Grund fiir Strafrahmenverschiarfungen beim Wohnungseinbruch-
diebstahl herangezogen wurden,?! wire zu erwarten gewesen, dass die Ge-
richte sich intensiver mit dem traumarelevanten Zustand der Wohnungen
nach der Tat befassen. Das Fehlen einer Verwiistung kann {iberdies nach

der Rechtsprechung auch als strafmildernde Erwagung herangezogen wer-
den22

d) Folgeschdaden und Versicherungsschutz

Werden die bei den Wohnungseinbruchdiebstahlen gestohlenen Gegen-
stande nach der Tat fur weitere Straftaten benutzt, konnen zusatzlich zu
dem Stehlschaden und Sachschaden weitere Folgeschidden entstehen. Dies
kann etwa der Fall sein, wenn der Téter mithilfe eines beim Wohnungs-
einbruchdiebstahl erbeuteten PKW-Schliissels ein Fahrzeug stiehlt oder
eine gestohlene Bankkarte zum Abheben von Bargeld nutzt. Folgeschidden
durch die weitere Ausnutzung der Beute werden in der vorliegenden Fall-
auswahl lediglich bei acht Taten erwédhnt. Die wenigen erhobenen Folge-
schdden reichen von 339 Euro durch die Nutzung einer gestohlenen EC-
Karte bis zu 41.000 Euro durch den Diebstahl eines PKWs.

Auch der Umstand, ob ein teilweiser, ein voller oder kein Versicherungs-
schutz besteht, wird bei lediglich 18 Taten erwdhnt. Nach der Allensbacher
Markt- und Werbetrager-Analyse AWA 2021 hatten im Jahr 2021 50,62 Mil-
lionen Personen aus der deutschsprachigen Bevolkerung ab 14 Jahren selbst
eine Hausratsversicherung oder lebten in einem Haushalt mit einer Person,
die eine solche Versicherung besitzt.2"® Es ist daher davon auszugehen, dass
auch in der vorliegenden Fallauswahl tatsdchlich in mehr Fillen Versiche-
rungen bestanden. Die Frage nach dem Versicherungsschutz scheint fiir die
Gerichte {iberwiegend keine so bedeutende Rolle zu spielen, dass sie sich
zu einer ausdriicklichen Erwahnung dieses Umstands im Urteil veranlasst
sehen.

211 S. zur Gesetzeshistorie Kapitel E. I.

212 S. etwa zur strafmildernden Beriicksichtigung des Fehlens von Verwiistungen LG
Trier, 18.06.2019 - 8012 Js 13667/18.5 KLs, BeckRS 2019, 43394.

213 Institut fiir Demoskopie Allensbach (Hrsg.), Allensbacher Marktanalyse-Werbetrége-
ranalyse 2021, 72, https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_2021/Cod
ebuchausschnitte/AWA2021_Finanzen_Versicherungen.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).
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e) Gemeinschaftliche Tatbegehung

Bei 63,9 % der Taten des Samples handelte ein Titer allein oder eine ge-
meinschaftliche Tatbegehung konnte nicht erwiesen werden (N=208); bei
36,1 % der Taten handelten mehrere Téter gemeinschaftlich. Wenn mehre-
re Personen gemeinschaftlich eine oder mehrere Taten begingen, so han-
delte es sich ganz tiberwiegend um Gruppen von lediglich zwei Personen.
Nur in einzelnen Fillen handelten drei Personen gemeinschaftlich. Dem-
entsprechend war auch der Tatbestand des § 244a StGB neben dem Tatbe-
stand des § 244 StGB bei weniger als 1 % der erfassten Taten erfullt.?4

Die einzigen beiden Téter, die als Banden-Wohnungseinbruchdiebstahl-
tater verurteilt wurden, hatten in einer dreikpfigen Bande eine Serie von
20 Einbriichen begangen. Bei den Verurteilten handelt es sich um zwei
nicht-deutsche Staatsangehorige, die zum Zeitpunkt der Verurteilung 24
bzw. 25 Jahre alt waren. Beide Verurteilte waren mit mehreren Geschwis-
tern in Stidosteuropa aufgewachsen, nicht vorbestraft, hatten in ihrem Hei-
matland ihr Abitur gemacht und dort als Bauhelfer gearbeitet. Die Ange-
klagten bildeten mit dem dritten Angeklagten, der aufgrund seiner Verur-
teilung nach Jugendstrafrecht nicht in das Sample aufgenommen wurde,
nach ihrer Ankunft in Deutschland eine Bande, wobei nicht nachweisbar
war, ob sie bereits mit dieser Intention eingereist waren. In der Bande
agierten sie gleichberechtigt nebeneinander. Sie reisten mit dem offentli-
chen Nahverkehr zu den Tatorten, verlieffen die Bahn an zufilligen Statio-
nen und entschieden sich dann jeweils fiir ein Tatobjekt, nachdem sie die
Tatorte kurz ausgespdht hatten, um sicherzugehen, dass sich keine Person
im Objekt befand. Die Angeklagten drangen jeweils durch Einschlagen von
Fensterscheiben bzw. spater auch durch Kittfalzstechen?” in die Tatobjekte
ein; erlangtes Bargeld teilten sie auf und bestritten davon ihren Lebensun-
terhalt. Sie planten, alle erbeuteten Gegenstinde zu verkaufen. Aufgrund
fehlender Absatzméglichkeiten wurde jedoch der Grofdteil der Beute bei ih-
nen aufgefunden. Die beiden Angeklagten fithrten Buch iiber ihre Taten;
sie notierten jeweils das Datum, teils die zum Tatort gehérige U-Bahn-Sta-

214 Die Bandeneigenschaft der §§ 244 Abs.1 Nr. 2, 244a StGB setzt nach h.M. in Recht-
sprechung und Literatur mindestens drei Personen als Bandenmitglieder voraus, s.
m.w.N. Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 41{; ders., in: MiKo/StGB,
4. Aufl. 2021, § 244a StGB, Rn. 4.

215 Beim Kittfalzstechen wird mithilfe eines Werkzeugs, oft einem Schraubenzieher, die
Dichtung eines Fensters durchstochen.
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tion, die Namen der drei Bandenmitglieder sowie Listen des Stehlgutes. Die
Gesamtschadenssumme der sichergestellten Gegenstande belief sich auf ca.
88.950 Euro (bezogen auf den Neuwert der Gegenstinde). Die Notizen und
Stehlgutlisten konnten im Laufe des Ermittlungsverfahrens sichergestellt
werden. Die Tater wurden wegen Bandendiebstahls in 20 Fillen, davon in
19 Féllen in Tateinheit mit Privatwohnungseinbruchdiebstahl, verurteilt. In
dem 20. Fall der Anklage handelte es sich beim Tatobjekt um ein zur Tat-
zeit nicht bewohntes Haus; die Bewohnerin war verstorben. Nach dem
Stand der Kommentarliteratur zum Zeitpunkt des Urteils fiel eine solche
unbewohnte Wohnung nicht unter den Wohnungsbegriff des § 244 Abs. 1
Nr. 3 StGB.?'® Dementsprechend wurden die Angeklagten hinsichtlich die-
ses Falls wegen gewerbsméfligen Bandendiebstahls nach § 244a StGB ver-
urteilt, aber nicht wegen (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahls. Nach dem
heutigen Stand der Rechtsprechung und Lehre konnen dagegen auch zur
Tatzeit unbewohnte Immobilien Verstorbener - in Abgrenzung zu § 244
Abs. 4 StGB, wo dies gerade nicht der Fall sein soll — Tatobjekt des § 244
Abs.1 Nr.3 StGB sein.2”7 Auch beim 20. Fall der Anklage wiirde es sich
demnach nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH um einen Woh-
nungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB handeln.?'8

Dass in der vorliegenden Fallauswahl nur derart selten Bandentaten
erfasst werden konnten, iiberrascht zunachst. Schliefflich wurden (osteuro-
péische) Bandentiter sowohl in der politischen Diskussion um den Woh-
nungseinbruchdiebstahl als auch in kriminalistischen Veréffentlichungen
teilweise als die hauptsédchlich fiir den Anstieg der Fallzahlen verantwort-
liche Tatergruppe dargestellt.’” Jedoch liegen auch nach der PKS die Fall-
zahlen fiir bandenmaflig begangene Wohnungseinbruchdiebstihle duflerst
niedrig.??® Ginge man davon aus, dass bei Bandentdtern die Aufklarungs-

216 Wittig, in: BeckOK/StGB, 39. Edition 2018, § 244 StGB, Rn. 22.1.

217 S. Wittig, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 244 StGB, Rn. 22.1 mit dem Hinweis
auf BGH, 22.01.2020 - 3 StR 526/19, NStZ 2020, 484 fiir die Immobilien Verstorbe-
ner, solange sie nicht als Wohnstitte entwidmet sind.

218 Ein Privatwohnungseinbruchdiebstahl gemaf3 § 244 Abs. 4 StGB ldge hingegen auch
nach der neuen Rechtsprechung nicht vor.

219 S. etwa BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom
19.05.2017, 23841, 23843, 23845; Winter, Kriminalistik 2016, 572.

220 Im Jahr 2020 wurden ausweislich der PKS rund 1,6 % der insgesamt 75.023 Fille des
Wohnungseinbruchdiebstahls bandenmaflig begangen, im Jahr 2021 rund 1,5 % der
54236 Falle, Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2020,
Grundtabelle, Version 1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publik
ationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xIs.xls
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quoten besonders gering sind, wire dies ein Grund zu der Annahme, dass
Bandentiter in PKS und justiziellen Akten unterreprasentiert sind. Solange
es aber keine empirischen Belege dafiir gibt, dass Bandentiter tatsidchlich
innerhalb des Dunkelfelds der Wohnungseinbruchdiebstahltiter iiberre-
présentiert sind, ist Vorsicht geboten bei Thesen zur (Haupt-)Verantwort-
lichkeit (ausldndischer) Banden fiir Wohnungseinbruchdiebstihle.

f) Tatzeit, Tatobjekte, Art des Eindringens und Werkzeuge

Die erfassten Taten sind nicht regelmaflig auf die vier Jahreszeiten verteilt:
In den Herbstmonaten (September, Oktober, November) fand im Ver-
gleich mit den iibrigen Jahreszeiten ein etwas groflerer Anteil der Taten
statt; die wenigsten Taten wurden im Sommer begangen. Nimmt man die
Herbst- und Wintermonate September bis Februar zusammen, so fallen
rund 60 % aller Taten in diese ,,dunkle Jahreshalfte“. Auf die einzelnen Wo-
chentage verteilen die Taten sich gleichméflig; der Sonntag bildet mit weni-
ger als 10 % der Taten den einzigen Ausreifler. Etwa ein Viertel der Taten
fand nachts statt (22 bis 6 Uhr).?2!

Bei den Tatobjekten handelt es sich in allen Bundesldndern iiberwiegend
um Einfamilienhauser (62,8 %, N= 145); besonders hoch ist der Anteil der
betroffenen Einfamilienhduser in Bayern mit 94,7 %, am niedrigsten in
NRW mit 52,8 % (dabei in Koln 40 % und in Monchengladbach 66,7 %).
Das Eindringen in das Tatobjekt erfolgte bei Einfamilienhdusern ganz
tberwiegend iiber das Keller- oder Erdgeschoss (97,5%, N= 165). Bei
Mehrfamilienhdusern drangen die Téter in knapp der Hélfte der Falle {iber
Tiiren oder Fenster in hoheren Stockwerken in die Wohnungen ein. Meist
befanden sich die Wohnungen dabei im ersten Stock der Mehrfamilienhdu-
ser. Das Eindringen in héheren Stockwerten erfolgte durch die Wohnungs-
tiiren; nur in einem Fall kletterte ein Téter von einem Balkon im sechsten
Stockwerk auf den Nachbarbalkon und trat dort die Balkontiir ein, um die
Wohnung eindringen zu kénnen.

x?__blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.),
Polizeiliche Kriminalstatistik 2021, Grundtabelle Version 1.0, siche Fn.193.

221 Hierbei muss allerdings beriicksichtigt werden, dass bei 12,4 % der Taten in den Ur-
teilen lediglich ein Tatzeitraum von mehr als 24 Stunden angegeben war, weil die
Taten nicht sofort bemerkt wurden; die Tatuhrzeit lasst sich also nicht fiir alle Falle
prézise bestimmen.
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Der Zugang zu den Tatobjekten bzw. der Versuch des Zugangs erfolgte
zu etwa einem Dirittel iiber Haus- bzw. Wohnungstiiren (32,9 %), zu einem
weiteren Drittel durch Terrassen-, Wintergarten- oder Balkontiiren
(33,4 %) und zu etwa einem Drittel durch Fenster (33,3 %, s. Abbildung 21).

Hinsichtlich der Art des Eindringens in die Wohnungen zeigen sich in
den Urteilen eine Vielzahl an Formulierungen und Beschreibungen ver-
schiedener Einbruchsmethoden, die sich grob in sechs Gruppen einordnen
lassen: Aufhebeln von Tiren oder Fenstern???, Anwendung roher Ge-
walt??®, Kittfalzstechen bzw. Bohrung in den Fensterrahmen??*, Zugang
durch ein gekipptes Fenster, Zugang mittels eines falschen oder entwende-
ten Schliissels oder Einwirken auf Schloss/Beschlag/Schliefizylinder??®. Die
mit Abstand am héufigsten angewendete Methode des Eindringens stellt
hierbei das Aufhebeln von Tiir oder Fenster dar, sie wurde bei fast jeder
zweiten Tat genutzt (47,8 %, N=205). Auch die Anwendung roher Gewalt
konnte mit 33,6 % héufiger erfasst werden, dabei wurde meist das Glas in
Tir oder Fenster eingeschlagen (22%) oder die Tir ,aufgebrochen®
(7,3 %). Ein Zugang durch gekippte oder gedffnete Fenster und Tiiren er-
folgte in 8,3 % der Fille. Die sonstigen Methoden wurden jeweils in weni-
ger als 5 % der Fille genutzt (s. Abbildung 22).

222 Diese Kategorie umfasst das Aufhebeln von Tiir oder Fenster und die Methode
»Hebeln/Ziehen der Kantenriegel“.

223 Diese Gruppe erfasst alle Methoden, die mit einem rohen Einwirken auf Tiir oder
Fenster verbunden sind: Eintreten oder Einschlagen des Glases in Tiir oder Fenster,
Eintreten von Tir oder Fenster, ,Aufbrechen“ oder ,Aufdriicken von Tiir oder
Fenster.

224 Beim Kittfalzstechen durchsticht der Tater mit einem Werkzeug, oft einem Schrau-
benzieher, die Dichtung eines Fensters.

225 Dies wurde angenommen bei den folgenden Formulierungen: ,Manipulation am
Tirschloss®, ,,Einwirken auf den SchlieSimechanismus®, ,Durchbrechen der Tirzy-
linder*.
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Abbildung 21: Zugangsort Abbildung 22: Art des Eindringens
Zugang durch .
Haus- / gekipptes/ sonstiges

Wohnungstiir offenes Fenster Aufhebeln

Fenster

Anwendun;
roher Gewalt

Terrassentiir/
Wintergartentiir/
Balkontiir

Bei 40,5 % aller Taten fiihrten die Téter mindestens ein Werkzeug mit.
Ganz iberwiegend wurden mitgefithrte Werkzeuge auch benutzt. Den
grofiten Anteil der Werkzeuge machen mit 43,9 % Hebelwerkzeuge wie
Stemmeisen, Schraubendreher bzw. Schraubenzieher, Brecheisen/Brech-
stangen, Stechbeitel, Kuhfuf§ oder Ansatz aus; allein Schraubendreher bzw.
Schraubenzieher wurden bei 24,8 % der Taten mit Werkzeugen genutzt.
Auch Werkzeuge zum Einschlagen von Glaseinsétzen in Tiiren und Fens-
tern wie etwa Spaten, Steine, Metallstangen, Beile oder Vorschlaghimmer
wurden haufig mitgefithrt und benutzt (20,8 %); bei 15,7 % aller Taten mit
Werkzeugen wurden Steine genutzt.

g) Sicherungsmafinahmen und Hindernisse

Bei 20 Taten drangen die Tater durch gekippte oder offene Fenster in das
jeweilige Tatobjekt ein.?? In den tbrigen Fillen finden sich nur selten An-
gaben dazu, ob die als Einstiegsstelle genutzten Tiren oder Fenster zuge-
zogen, abgeschlossen oder zusitzlich gesichert waren, etwa durch Verstar-
kungen an der Tiir, zusitzliche Gittertiiren vor der eigentlichen Tiir oder
Ahnliches. Die Gerichte legen demnach eher wenig Wert darauf, im Urteil
festzuhalten, ob die Geschadigten durch ein etwaiges sorgloses Verhalten
glinstige Tatgelegenheiten boten, oder ob sie sich im Gegenteil in beson-
derer Weise durch Praventionsmafinahmen vor Einbriichen zu schiitzen
versuchten. Auch zu der Frage, ob die Wohnungen der Opfer mit Alarm-
anlagen, Kamera- oder Videoiiberwachung oder speziellen mechanischen

226 In einem Fall war das Fenster beschddigt und ,notrepariert®.
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Sicherungen ausgestattet waren, finden sich nur bei elf Taten ausdriickliche
Angaben.?”” Dieser Mangel an Informationen zu Sicherungsmafinahmen
der Geschidigten in den Urteilen deutet darauf hin, dass die Gerichte der
Frage nach dem Opferverhalten beim Wohnungseinbruchdiebstahl in der
Regel kaum Bedeutung zumessen. Vor dem Hintergrund, dass das Uber-
winden von Hindernissen durch den Titer eine typische Strafzumessungs-
erwagung darstellt,??8 ist das regelmafSige Fehlen von Ausfiihrungen zu vor-
handenen oder fehlenden Sicherungsmafinahmen tiberraschend.

h) Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Tatmodalititen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass verschiedene Tatumstidnde in den
Urteilen kaum thematisiert werden, etwa die Uberwindung von speziellen
Sicherungsmafinahmen durch die Tater oder der Zustand der Wohnungen
nach den Taten, obwohl solche Umstinde im Rahmen der Strafzumes-
sungsentscheidung theoretisch als Erwagung herangezogen werden konn-
ten.

Auftillig ist, dass auch einige besonders traumarelevante Umstinde nur
in Ausnahmefillen thematisiert werden, insbesondere eine etwaige Verwiis-
tung der Wohnung und ein ggf. fehlender Versicherungsschutz.??® Vor
dem Hintergrund, dass die Gefahr von psychischen Folgen im Rahmen
der Reformdiskussion zur Verschédrfung des Strafrahmens massiv betont
wurde,? ist dies tiberraschend. Es wiére zu erwarten gewesen, dass solche
traumarelevanten Umsténde eine bedeutende Rolle bei der Strafzumessung
spielen. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass dies der Fall
ist, wenn diese Umstdnde {iberwiegend nicht einmal im Urteil Erwdhnung
finden.

Hinsichtlich der Tatvariablen, die in den Urteilen regelmaflig themati-
siert werden, zeigen sich insgesamt erhebliche Bandbreiten. So ldsst sich
zwar sagen, dass der Beutewert etwa bei der Hilfte der Fille im Bereich
bis zu 1.500 Euro liegt, ebenso der Sachschaden. Bei rund drei Viertel der
Fille tibersteigt der Beutewert nicht 4.500 Euro und der Sachschaden nicht

227 In finf Wohnungen waren Alarmanlagen vorhanden, in vier Wohnungen mechani-
sche Sicherungen, in einem Fall eine Kamera mit Videoiiberwachung und in einem
Fall eine Alarmanalage und eine Kamera.

228 S.etwa Kiihl, in: Lackner/Kiihl/StGB, 29. Aufl. 2018, § 46 StGB, Rn. 33.

229 S.zur Traumarelevanz dieser Umstande Kapitel C. IV. 1.

230 S.zur Genese des Tatbestands Kapitel E. I.
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3.500 Euro. Die insgesamt erfasste Bandbreite der Beutewerte und Sach-
schiden reicht aber von null bis 100.400 Euro (Beutewert) bzw. bis 34.000
Euro (Sachschaden). Ahnliches gilt fiir die Einbruchsmethode: Zwar wird
typischerweise das Aufhebeln von Tiiren oder Fenstern als Einbruchsme-
thode gewihlt. Es wurde jedoch eine betrichtliche Zahl weiterer verschie-
denster Einbruchsmethoden erfasst. Insgesamt kann daher ein heterogenes
Gesamtbild im Hinblick auf die Tatmerkmale konstatiert werden. Somit
kann festgehalten werden, dass es in der der Auswertung zugrunde liegen-
den Fallauswahl nicht ,den typischen Wohnungseinbruchdiebstahl“ gibt,
weder im Hinblick auf Téter- oder Opfervariablen, noch hinsichtlich der
Tatmodalitaten oder des Ausmafles der verursachten materiellen und im-
materiellen Schiden.
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D. Wohnungseinbruchdiebstahl, Medienberichterstattung und
Kriminalitatsfurcht

I. Kriminalititsfurcht und Mediennutzung

Die in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Fallzahlen des Woh-
nungseinbruchdiebstahls gehen nach einer lingeren Phase des starken An-
stiegs seit 2015 deutlich zuriick; dariiber hinaus steigt der Anteil der nur
versuchten Taten an der Gesamtzahl der erfassten Taten.?3! Diese Entwick-
lung der Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl hat sich (noch)
nicht im Empfinden der Bevolkerung niedergeschlagen: In der Umfrage
»Wohnsicherheit und Einbruchdiebstahl® vom Marz 2017, die im Auftrag
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) von
der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH durchgefiihrt wurde, wur-
den 1.002 Personen iiber 18 Jahren zu ihrer Angst, Opfer eines Einbruch-
diebstahls zu werden, und zu den ggf. dagegen ergriffenen Mafinahmen be-
fragt.?32 Fast 80 % der Befragten gaben an, dass sie meinen, das Risiko, Op-
fer eines Einbruchs zu werden, sei in Deutschland in den letzten funf Jah-
ren (zum Befragungszeitpunkt Marz 2012 bis Mérz 2017) gestiegen. Bei den
tiber 45-Jdhrigen liegt der Wert sogar iiber 80 %. Zudem erkldrten 35 % der
Befragten, sehr grofie Angst vor einem Einbruch zu haben. Auch hier liegt
der Wert bei den élteren Befragten hoher als bei den jlingeren, unter den
Befragten der Gruppe 60 Jahre und alter hatten 40 % sehr grofle Angst vor
einem Einbruch. Insgesamt liegt sowohl die Angst, Opfer eines Einbruchs
zu werden, als auch die Einschétzung, dass die Zahl der Einbriiche in
Deutschland gestiegen sei, bei Frauen deutlich hoher (41 % bzw. 81 %) als
bei Ménnern (28 % bzw. 73 %). Unter den Befragten, die in einem Haus
wohnen, liegt der Anteil derer, die Angst vor einem Einbruch haben - un-
abhéngig davon, ob sie zur Miete oder im Eigenheim wohnen - mit 43 %

231 S.o.Kapitel C. L.

232 Die Auswahl erfolgte per Zufallsverfahren, unter den Befragten waren sowohl Ver-
mieter als auch Mieter und Eigentiimer, Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. (Hrsg.), ,Bei jedem ist etwas zu holen®, siche Fn. 26, 6.
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deutlich hoher als unter den in einer Wohnung Lebenden mit 28 %.233 Laut
einer Studie der R & V Versicherungen aus dem Jahr 2019 mit 2.400 befrag-
ten Personen hatten 2019 insgesamt 26 % der Befragten grofie Angst vor
Einbruch und Diebstahl (im Osten: 35 %, Frauen: 31 %, Manner: 20 %,
tiber 60-jahrige: 34 %).23* 2002 hatten im Rahmen der Befragung der R & V
Versicherungen lediglich 16 % angegeben, dass sie grofie Angst hitten, Op-
fer eines Einbruchs zu werden.?%

Ein denkbarer Grund fiir eine iiberhohte Furcht vor Wohnungsein-
bruchdiebstidhlen konnte die grofie Resonanz des Themas in den Medien
sein.3¢ Auf einen Einfluss der Medienberichterstattung auf die Furcht vor
Wohnungseinbruchdiebstdhlen deuten die Ergebnisse der Umfragen zur
Sicherheit in Leipzig 2011 und 2016 hin. Das Amt fiir Statistik und Wahlen
der Stadt Leipzig hat hierzu im Jahr 2011 und 2015 als erginzendes Messin-
strument zur Polizeilichen Kriminalstatistik jeweils 6.000 Leipzigerinnen
und Leipziger als Zufallsstichprobe befragt.??” Fiir das Jahr 2011 kommt die
Befragung zu dem Ergebnis, dass 17 % der Befragten es fiir ,sehr oder
»eher wahrscheinlich® hielten, in den nichsten zwolf Monaten Opfer eines
Wohnungseinbruchs zu werden.?*® Im Jahr 2016 hielten dies sogar 6 % fiir
sehr wahrscheinlich und 23 % fiir eher wahrscheinlich. Demnach ist die
Furcht vor Wohnungseinbruchdiebstahlen im Zeitraum von 2011 bis 2015

233 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (Hrsg.), ,Bei jedem ist
etwas zu holen®, siehe Fn. 26, 7.

234 R & V Versicherungen (Hrsg.), Die Angste der Deutschen, https://www.ruv.de/pr
esse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/einbruchsschutz (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

235 Feltes, Wirksamkeit technischer Einbruchspréavention bei Wohn- und Geschiftsob-
jekten — Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung von aktuellem Ta-
terwissen, siehe Fn. 26, 22.

236 Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Hrsg.), Evaluation des KfW-Férderpro-
gramms ,Altersgerecht Umbauen (Barrierereduzierung - Einbruchschutz), siehe
Fn. 121, 15.

237 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011.
Ergebnisbericht, https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/St
adt/02.1_Dezl_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/s
icherheitsumfrage2011.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Umfrage
zur Sicherheit in Leipzig 2016. Ergebnisbericht, https://static leipzig.de/fileadmin/m
ediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dezl_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_
und_Wabhlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

238 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siehe Fn. 237, 12, 28
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deutlich gestiegen.® Um herauszufinden, ob und inwieweit Medienkon-
sum zu dem Thema Kriminalitdt zu mehr Furcht vor zunehmender Krimi-
nalitit und zu einem geringeren Sicherheitsempfinden fiihrt, wurden die
Teilnehmenden in der Leipziger Studie auch zu ihrem Medienkonsum be-
fragt. Auf die Frage, wie hédufig sie Berichte iiber Kriminalitdt in einer loka-
len Tageszeitung verfolgen, antworteten 48 % der Befragten mit ,sehr oft”
oder mit ,,0ft“?40 Fiir iiberregionale Tageszeitungen antworteten 15 % der
Befragten mit ,sehr oft“ oder mit ,,oft“?*! Auch 2016 verfolgten nach ihren
Angaben gut die Hilfte der Befragten ,sehr oft“ und ,oft“ Kriminalitét in
Fernsehen, Radio, Tageszeitungen oder anderen Quellen (lokale Tageszei-
tung: 44 %, tiberregionale Tageszeitung: 19 %).24> Zur Ermittlung der Me-
diennutzungshéufigkeit iiber die verschiedenen Mediengattungen hinweg
wurden fiir den Ergebnisbericht 2011 die Angaben zur Nutzung der einzel-
nen Mediengattungen addiert und durch die Zahl der Medien dividiert.
Die Mediennutzungshaufigkeit wurde anschlielend mit dem Sicherheits-
empfinden der Befragten verglichen. Nur 31 % der Befragten mit sehr hau-
figer Mediennutzung fiihlten sich tagsiiber sehr sicher in ihrer Wohnumge-
bung, wihrend dies bei 51 % der Befragten mit sehr seltener Mediennut-
zung der Fall war.?*3 Auch die Sorge um Zunahme von Kriminalitat steigt
nach den Umfrageergebnissen von 2011 mit der Haufigkeit der Mediennut-
zung: Bei sehr hdufiger Mediennutzung hatten 45 % sehr starke Sorge
und 37 % starke Sorge wegen der Zunahme von Kriminalitit; bei sehr selte-
ner Mediennutzung hatten hingegen nur 12 % sehr starke Sorge und 28 %
starke Sorge.2*4 Eine blofler Zusammenhang zwischen Medienkonsum und

239 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Umfrage zur Sicherheit in Leip-
zig 2016. Ergebnisbericht, siche Fn. 237, 13.

240 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siche Fn. 237, 38 ff.

241 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siche Fn. 237, 41.

242 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Umfrage zur Sicherheit in Leip-
zig 2016. Ergebnisbericht, siche Fn. 237, 14.

243 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siche Fn. 237, 168 f.

244 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siehe Fn. 237, 170f.: ,Ein Blick auf die Mittelwerte verdeutlicht zu-
dem den (fast) linearen Zusammenhang: je hdufiger die Leipzigerinnen und Leipzi-
ger in den Medien Berichte iiber Kriminalitit verfolgen, desto grofier ist die Sorge
vor einer Zunahme der Kriminalitdt in der Stadt®. Zu dhnlichen Ergebnissen kom-
men auch Hanslmaier/Kemme, Zeitschrift fiir Rechtssoziologie 2011, 129.
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Kriminalitdtsfurcht sagt allerdings grundsitzlich noch nichts dariiber aus,
ob der Medienkonsum auch Ursache der Kriminalitdtsfurcht ist. Die Korre-
lation kénnte sich auch dadurch erkldren, dass die entsprechenden Medi-
enberichte besonders viele Nutzer mit bereits bestehender Kriminalitéts-
furcht anziehen.?*> Die Studie zur Sicherheit in Leipzig 2011 berechnet al-
lerdings mithilfe eines statistischen Regressionsmodells, dass die Medien-
nutzung einen hochsignifikanten Einfluss auf die Sorge vor Zunahme von
Kriminalitdt hat: ,je hdufiger in den Medien Berichte {iber Kriminalitét ver-
folgt werden, desto grofier ist auch die Sorge vor der Zunahme von Krimi-
nalitat in der Stadt“.?4¢ Die Studie kommt fiir das Jahr 2011 insgesamt zu
dem Ergebnis, dass die Mediennutzung einen vergleichsweise grofien Ein-
fluss auf das Sicherheitsgefiihl der Leipzigerinnen und Leipziger hat.?4”

II. Erkenntnisse aus der Medienanalyse

Am Beispiel des Wohnungseinbruchdiebstahls zeigt sich die mafigebliche
Bedeutung der Medienberichterstattung fiir kriminalpolitische Entwicklun-
gen. Die bis zum Jahr 2015 stark angestiegenen Fallzahlen des Wohnungs-
einbruchdiebstahls in der PKS fiihrten zu einer intensiven medialen Pra-
senz des Delikts und losten Forderungen nach staatlichen Reaktionen
aus. Tatsdchlich wurde der Gesetzgeber im Jahr 2017 titig und verschérfte
die Mindeststrafandrohung fiir den Wohnungseinbruchdiebstahl in Privat-
wohnungen. Dies bietet Anlass zu einer qualitativen Analyse der Medien-
berichterstattung zum Phdnomen des Wohnungseinbruchdiebstahls, deren
Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden.243

Bei einer Betrachtung der Medienberichterstattung iiber ein bestimmtes
Phanomen ist stets zu beachten, dass die Themenauswahl in den Medien
nicht zwingend der Abbildung der Realitdt oder der neutralen Aufkldrung

245 Hoven, MSchrKrim 2019, 65 (66); Baier/Kemme/Hanslmaier u. a., Kriminali-
tatsfurcht, Strafbediirfnisse und wahrgenommene Kriminalitatsentwicklung, 156,
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_117.pdf (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

246 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siehe Fn. 237, 171 ff.

247 Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Er-
gebnisbericht, siche Fn. 237, 172.

248 Die wesentlichen Ergebnisse der Medienanalyse wurden bereits bei Hoven/Obert/
Rubitzsch, ZfDR 2022, 103 ff. ausfiihrlich vorgestellt.
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der Rezipienten dient. Vielmehr folgt sie einer Eigengesetzlichkeit der Me-
dien:?*® Diese richten ihre Berichterstattung teilweise an einer eigenen
rechtspolitischen Agenda aus; dariiber hinaus orientieren sich ihre Selek-
tionsmechanismen insbesondere auch an Konsumentenzahlen und Aufla-
gensteigerung.?>® In Berichten mit kriminalpolitischen Themen kann Auf-
merksamkeit insbesondere durch die Auswahl spektakuldrer Falle erzeugt
werden, die Gefithle wie Angst, Mitleid oder Emp6rung auslosen.?”! Dies
fihrt dazu, dass in den Medien eine ,,‘sekundare’ Wirklichkeit® abgebildet
wird.?? Biirgerinnen und Biirger haben meist keine Moglichkeit, Art und
Quantitit von Straftaten selbst unmittelbar wahrzunehmen; dies gilt vor
allem fiir schwere, seltenere Delikte. Daher ist die breite Offentlichkeit fiir

249 Marcinkowski, Die "Medialisierung" der Politik — Veranderte Bedingungen politi-
scher Interessenvermittlung, in: Speth/Zimmer, Lobby Work, 2015, 71 (73); s. auch
Luhmann, Die Realitat der Massenmedien, 5. Aufl. 2017, 311, 39, 43.

250 Bonfadelli/Friemel, Medienwirkungsforschung, 6. Aufl. 2017, 173 ff.; Kania, Krimina-
litatsberichte und die Konstruktion von Kriminalitatswirklichkeit, in: Walter/
Kania/Albrecht, Alltagsvorstellungen von Kriminalitat, 2004, 137 (147 ff.); Schenk,
Medienwirkungsforschung, 3. Aufl. 2007, 446 f.; Schetsche, Die Karriere sozialer Pro-
bleme, 1996, 40.

251 Reuband, Kriminologisches Journal 2000, 43 (51): ,,Je spektakuldrer das Ereignis er-
scheint, je schwerwiegender es ist, desto grofier ist die Chance aufgegriffen und zum
Thema der Berichterstattung zu werden.“; Luhmann, Die Realitit der Massenmedi-
en, 5. Aufl. 2017, 44 f.; Hoven, MSchrKrim 2019, 65 (65 f.); Bourdieu, Uber das Fern-
sehen, 1. Aufl. 1998, 24 ff.; Schetsche, Die Karriere sozialer Probleme, 1996, 40; Kania,
Kriminalitatsberichte und die Konstruktion von Kriminalitatswirklichkeit, in: Wal-
ter/Kania/Albrecht, Alltagsvorstellungen von Kriminalitat, 2004, 137 (147 f.); Streng,
Sicherheitskrise, Kriminalitdtswahrnehmung und Strafthaltung, in: Spinellis/Theo-
dorakis/Papadimitrakopoulos, Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the
Way Forward, 2017, 921 (933); Hestermann, Der Gruseleffekt: Wie Gewaltberichte
des Fernsehens unsere Weltsicht beeinflussen, in: Marks/Steffen, Priavention rech-
net sich. Zur Okonomie der Kriminalpréavention, 2015, 309 (314 ff.); ders., Von Licht-
gestalten und Dunkelminnern, in: Hestermann, Von Lichtgestalten und Dunkel-
maénnern, 2012, 15 (27, 32); Friedrichsen, "Unheilige Allianzen" und die Macht der
Bilder, in: Walter/Kania/Albrecht, Alltagsvorstellungen von Kriminalitét, 2004, 199
(199).

252 Reuband, Soziale Probleme 1998, 125 (1251.); Kania, Kriminalitatsberichte und die
Konstruktion von Kriminalitatswirklichkeit, in: Walter/Kania/Albrecht, Alltagsvor-
stellungen von Kriminalitdt, 2004, 137 (140ff); Bourdieu, Uber das Fernsehen,
1. Aufl. 1998, 24 ff.; Mitsch, Medienstrafrecht, 2012, § 5 Rn. 52; Neubacher, Kriminolo-
gie, 4. Aufl,, 2020, 33.
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die Beurteilung eines Delikts und dessen Vorkommen auf die Berichte in
den Massenmedien angewiesen.?>3

Die Themenauswahl der Medien schldgt sich nach der ,Agenda-Setting-
Theorie“ auch in der Themenstrukturierung der Bevdlkerung wieder, d.h.
Menschen nehmen vorwiegend solche Themen wahr, die in den Medi-
en prominent behandelt werden.?>* Die Massenmedien erzwingen somit
durch ,Auswahl, Strukturierung, Platzierung, Wiederholung® die Aufmerk-
samkeit des Publikums.?>> Auch aus dem Blickwinkel der Quantitit der
Mediennutzung nehmen Medien im Zuge der Medialisierung der Gesell-
schaft einen erheblichen gesellschaftlichen Stellenwert ein: Die Mediennut-
zungshaufigkeit und -dauer befindet sich auf einem hohen Niveau?® und
steigt im Hinblick auf die Nutzung des Internets stark an?’. Dadurch

253 Pfeiffer, Verbrechensfurcht und eine Kriminalpolitik des rauchenden Colts, in: Hes-
termann, Von Lichtgestalten und Dunkelménnern, 2012, 125 (130 f.); Reuband, So-
ziale Probleme 1998, 125 (125); Mitsch, Medienstrafrecht, 2012, § 5 Rn. 51.

254 S. dazu grundlegend Schenk, Medienwirkungsforschung, 3. Aufl. 2007, 434ff.
m.w.N.; Luo/Burley/Moe u. a., Journalism & Mass Communication Quarterly 2019,
150 (150 f)).

255 Schenk, Medienwirkungsforschung, 3. Aufl. 2007, 436. Die Agenda-Setting-Theorie
schreibt den Medien daher ein ,gesellschaftlich relevantes Wirkungspotenzial zu, s.
Bonfadelli/Friemel, Medienwirkungsforschung, 6. Aufl. 2017, 173. Verschiedene Me-
ta-Analysen gelangen zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der Studien zum Thema
Agenda-Setting statistisch signifikante Agenda-Setting-Effekte ermittelt, s. m.w.N.
dies, Medienwirkungsforschung, 6. Aufl. 2017, 176; Wanta/Ghanem, Effects of Agen-
da Setting, in: Preiss/Gayle/Burrell u. a., Mass media effects research, 2011, 37
(45 ff.); Luo/Burley/Moe u. a., Journalism & Mass Communication Quarterly 2019,
150 (150 f)).

256 Schulz, Politische Kommunikation, 3. Aufl. 2011, 22 stellt eine Mediennutzung von
etwa zehn Stunden pro Tag bei Bundesbiirgern ab 14 Jahren fest. Nach den Ergeb-
nissen der ARD/ZDF-Langzeitstudie war bis 2005 ein kontinuierlicher Anstieg der
Mediennutzungsdauer zu verzeichnen; seit 2006 befindet sich die Mediennutzungs-
dauer mit neun bis zehn Stunden pro Tag stabil auf einem hohen Niveau. Es scheint
eine Sittigungsgrenze bei der Nutzungsdauer erreicht zu sein, allerdings wird zu-
nehmend eine Verdichtung der Mediennutzung festgestellt, Breunig/Handel/Kess-
ler, Media Perspektiven 2020, 410 (412 f.).

257 Nach Schulz wurde das Internet im Jahr 1997 durchschnittlich zwei Minuten pro
Tag genutzt, im Jahr 2010 77 Minuten pro Tag. Das Statistische Bundesamt kommt
in der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologi-
en in privaten Haushalten fiir 2020 zum Ergebnis, dass 92 % im ersten Quartal 2020
taglich oder fast taglich das Internet benutzten, nur 2 % weniger als einmal die Wo-
che, Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Wirtschaftsrechnungen 2020, Fachserie 15,
Reihe 4, 14, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkomme
n-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzu
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durchdringen die Medien nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche und ge-
nerieren mehr und mehr Aufmerksamkeit.?>

Daher ist davon auszugehen, dass Medienberichte einen mafigeblichen
Beitrag zur Konstitution gesellschaftlicher Bilder iiber Kriminalitit und zu
der Entstehung einer offentlichen Meinung leisten, indem sie durch ihre
laufende Berichterstattung Themen besetzen, die in der Folge auch bei
den Rezipienten prasent sind.?®® Wird nun ein einzelnes Ereignis oder
Phanomen in den Medien skandalisiert und verbreitet, wird auf diese
Weise legislativer Handlungsbedarf suggeriert und unter Umstdnden der
Gesetzgeber unter Druck gesetzt.?® Die Politik ldsst sich auf die Realitdt
der Medien ein, d.h. sie misst denjenigen Themen politische Wichtigkeit
zu, die in den Medien prominent behandelt werden.?®! In der Folge kann
es dazu kommen, dass politische Akteure Wirkungen der Medienbericht-
erstattung zu antizipieren versuchen und ihr Handeln dementsprechend
an der Medienlogik ausrichten.?6? Strafrahmenverscharfungen stellen in
einer solchen Situation fiir den Gesetzgeber ein kostengtinstiges Mittel dar,
mit dem auf die offentliche Emp6rung reagiert und Handlungsfahigkeit
demonstriert werden kann.263

Mit der Medienanalyse wird untersucht, welches Bild in der medialen
Berichterstattung von dem Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls und
von der Reform des Tatbestands gezeichnet wurde. Dabei wird insbeson-
dere in den Blick genommen, welche Positionen zur Reform und welche
Bilder von Taten, Tétern und Opfern des Wohnungseinbruchdiebstahls
in der medialen Berichterstattung vermittelt wurden. Daraus kann abgelei-

ng/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf;jsessionid=4388ECE838252D0C36A14
F529D1FBDO08.live721?__blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

258 Schulz, Politische Kommunikation, 3. Aufl. 2011, 13.

259 Merten u. a. (Hrsg.), Die Wirklichkeit der Medien, 318 f; Schorb/Mohn/Theunert,
Sozialisation durch (Massen-)Medien, in: Hurrelmann/Ulich, Handbuch der Sozia-
lisationsforschung, 2002, 493 (494 f.).

260 Hoven, ZStW 2017, 334 (336). Siehe auch zur Informationsnutzung der Politiker
und zur Bedeutung der Informationstrager Massenmedien fiir die Politik: Schulz,
Politische Kommunikation, 3. Aufl. 2011, 28; Kepplinger, Harvard International Jour-
nal of Press/Politics 2007, 3.

261 Marcinkowski, Die "Medialisierung" der Politik — Veranderte Bedingungen politi-
scher Interessenvermittlung, in: Speth/Zimmer, Lobby Work, 2015, 71 (73 f.).

262 Reinemann, Zeitschrift fiir Politik, 278 (285); Marcinkowski, Die "Medialisierung"
der Politik - Verdnderte Bedingungen politischer Interessenvermittlung, in: Speth/
Zimmer, Lobby Work, 2015, 71 (76).

263 S. dazu auch Hoven, KriPoZ 2018, 2 (2); Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1026 f.);
Weigend, StV 2016, Heft 10, L.
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tet werden, inwieweit Inhalt und Form der Medienberichterstattung tiber
den Wohnungseinbruchdiebstahl die Gesetzesinderung durch die Erzeu-
gung von Reformdruck auf den Gesetzgeber begiinstigt haben. Dariiber
hinaus kann die Analyse der Medienberichte einen Beitrag dazu leisten, die
nach empirischen Befunden bei grofien Teilen der Bevolkerung bestehende
Furcht vor Wohnungseinbruchdiebstahlen zu erkldren.

1. Haltung zur Reform

Weniger als ein Drittel der ausgewerteten Artikel enthalten Argumente fiir
oder gegen die Strafrahmenverschdrfung beim Wohnungseinbruchdieb-
stahl. Die tbrigen Artikel setzen sich nicht explizit mit der Reform des
§ 244 StGB auseinander. Stattdessen stehen konkrete Einzelfille des Woh-
nungseinbruchdiebstahls, Opfererfahrungen und Berichte {iber regionale
Entwicklungen der Fallzahlen sowie Kritik an der Justiz im Mittelpunkt der
Medienberichterstattung.

In den Medienberichten mit Bewertung der Reform bleibt die Diskussi-
on meist sehr oberflachlich. Teilweise positionieren sich die Autoren nicht
explizit fiir oder gegen die Reform, vermitteln aber durch die Auswahl der
zitierten Politiker oder Experten eine Haltung. Eine ausfiihrliche Auseinan-
dersetzung der Autoren mit den in den Artikeln dargestellten Argumenten
und Positionen von Politikern und Experten unterbleibt hdufig. Inwieweit
eine Strafrahmenverschérfung tiberhaupt zu einer Senkung der Fallzahlen
beitragen kann und welche sonstigen — wiinschenswerten oder abzuleh-
nenden - Konsequenzen die Reform haben konnte, wird kaum behandelt.

Vier Artikel kénnen nach ihrem Inhalt als ,pro Reform® eingeordnet
werden. Eine die Reform beflirwortende Haltung wird etwa in dem folgen-
den Auszug aus einem Artikel deutlich:

»Selbst wenn Einbrecher geschnappt werden, landen viele nicht mal im
Gefingnis. André Schulz (45), Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeam-
ter (BDK), sagt zu BILD: ,Wohnungseinbriiche werden in der Regel nur
als Vergehen geahndet. Da ist die Gefingnisstrafe aufgrund der relativ
niedrigen Strafandrohung die Ausnahme. Deshalb sollte jeder Wohnungs-
einbruch, wie zum Beispiel ein Raub, ein Verbrechenstatbestand sein und
mit mindestens einem Jahr Gefingnis bestraft werden. Das hitte eine
abschreckende Wirkung.™

Artikel 21
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Drei Artikel kommunizieren demgegeniiber eine negative Sicht auf eine
Strafverscharfung beim Wohnungseinbruchdiebstahl (,contra Reform®).
Beispielhaft kann etwa der folgende Artikelauszug herangezogen werden:

»Auch die Wirksamkeit héherer Strafen bezweifeln viele Fachleute. ,Mit
Strafrechtsverschérfungen lassen sich Einbriiche nicht bekdmpfen', sagt
Sven Rebehn, Bundesgeschiiftsfiihrer vom Deutschen Richterbund. Schliefs-
lich iiberlege sich ein Einbrecher nicht, ob er fiir seinen Einbruch sechs
oder zwélf Monate Gefiingnis bekomme. Ahnlich sieht das Irene Mihalic,
innenpolitische Sprecherin der Griinen: ,Einbrecher befassen sich eher mit
der Auswahl ihrer Objekte als mit den strafrechtlichen Konsequenzen.
Daher sehen wir die Verschdrfung skeptisch.”

»Tatsdchlich zeigen Studien, dass hdrtere Strafen nicht weniger Straftaten
bedeuten miissen. Dazu kommt, dass schon vor der Verschirfung Einbre-
cher in besonders schweren Fillen mit bis zu zehn Jahren Gefingnis be-
straft werden konnten.“

Artikel 23

2. Bilder von Taten, Opfern und Tétern des Wohnungseinbruchdiebstahls

Die Hilfte der analysierten Medienbeitrage berichtet iiber konkrete Einzel-
fille des Wohnungseinbruchdiebstahls.?®* Es ist davon auszugehen, dass
diese Form der Berichterstattung, ein ,Erzdhlen durch Einzelschicksal®,
regelmaflig bewusst als Strategie gewdhlt wird: Personalisierung und Emo-
tionalisierung gelten als Mittel, um ein Thema besonders ansprechend fiir
die Rezipienten zu gestalten.2%> Eine Personalisierung, also die Ausrichtung
der prisentierten Ereignisse auf ein konkretes Individuum und die Kon-
frontation des Lesers mit dessen Schicksal, kann und soll bewirken, dass
der Rezipient unmittelbar in das Geschilderte einbezogen wird und dass
seine Empathie angesprochen wird.26¢

264 S. hierzu ausfiihrlich die Darstellung bei Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR 2022, 103
(107 f£).

265 Neubacher, Kriminologie, 4.Aufl,, 2020, 34; Siewert-Kowalkowska, Linguistische
Treffen in Wroctaw 2020, 261 (268).

266 Siewert-Kowalkowska, Linguistische Treffen in Wroctaw 2020, 261 (268).
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a) Taten

Die in den ausgewerteten Medienberichten portratierten Wohnungsein-
bruchdiebstihle sind sehr homogen. So werden ganz iiberwiegend Taten
dargestellt, bei denen entweder ein besonders grofier materieller Schaden,
etwa in Gestalt hoher Sachschédden, oder ein besonders grofler immateri-
eller Schaden entstand, etwa aufgrund des Verlusts von Erbstiicken oder
Eheringen oder aufgrund eines besonders tiefen Eindringens in die Pri-
vatsphire der Opfer, beispielsweise durch ein Eindringen in Schlaf- und
Kinderzimmer oder ein Durchwiihlen der Wiasche der Opfer. Mehrfach
wird auch iiber ein unsensibles Verhalten der zustdndigen Polizeibeamten
berichtet und erwdhnt, dass das Vorgehen der Spurensicherung und die
Sicherung von Spuren mithilfe eines hartnédckigen schwarzen Pulvers das
Ausmafd der durch den Téter verursachten Beschmutzung und Unordnung
noch gesteigert habe. SchliefSlich wird auch mehrfach beschrieben, dass
Personen (mehrmals) Opfer wurden, obwohl sie - teils kostspielige -
Sicherungsmafinahmen getroffen hatten. Exemplarisch fiir die Tatbeschrei-
bungen ist etwa der folgende Auszug:

»Ich kam nach Hause und erkannte meine Wohnung nicht wieder. Die
Tiir war aufgestemmt, der Tiirrahmen beschddigt. Alles war zerwiihlt, der
Inhalt der Schrinke war ausgerdumt und einfach auf das Bett oder den
Boden gekippt worden. Der Schmuck meiner Mutter aus dem Silberkdst-
chen hatten sie mitgenommen, auch die Miinzsammlung meines Vaters
und damit mein Notgroschen', erzihlt die 50-Jihrige. Die Einbrecher hat-
ten mit einem Metalldetektor die Wohnung durchforstet.”

Artikel 13
Nur sehr vereinzelt findet sich eine Beschreibung leichterer Falle:

»Dabei waren es noch nette Einbrecher. Die Sachen aus dem Kleider-
schrank haben sie nicht einfach auf den Boden geworfen, sondern auf die
gedffneten Schubladen gelegt. Es ist nichts zu Bruch gegangen, nicht mal
die Vase, die auf der Kante des Couchtisches stand. Der Einbruch galt nicht
mir personlich, das macht es etwas leichter.”

Artikel 7
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b) Opfer

Die in den in den Berichten benannten Opfer des Wohnungseinbruchdieb-
stahls zeichnen sich mehrheitlich durch besondere Vulnerabilitat aus. So
waren jeweils zwei Betroffene zur Tatzeit bereits sehr alt bzw. Mehrfachbe-
troffene von Wohnungseinbruchdiebstdhlen. In einem Fall wurde ein be-
sonderes Vertrauensverhéltnis zwischen Téter und Opfer fiir die Tat ausge-
nutzt. Der tiberwiegende Anteil der in den untersuchten Medienberichten
vorgestellten Betroffenen von Wohnungseinbruchdiebstahlen ist weiblich.
Die bei den Geschédigten eingetretenen, teils massiven psychischen Tatfol-
gen stehen in den ausgewerteten Berichten besonders im Fokus. Mehrmals
wird ausgefiihrt, dass die nach den Taten von den Betroffenen ergriffenen
Sicherungsmafinahmen nicht gegen deren Angst und die Unsicherheitsge-
fihle geholfen haben. Bei der Beschreibung der verursachten Traumata
wird teils eine duflerst drastische Sprache verwendet:

»Es war eines der niederdriickendsten Erlebnisse meines Lebens. Ein Ge-
fiihl, als ob mein Haus abgebrannt wire. Eine absolut existentielle Erfah-
rung, die sich nur sehr bedingt mit dem Kopf steuern ldsst’, erzihlt Franzis-
ka Landgrdfe. [...] ,Im ersten Monat hatte ich keinerlei Antriebskraft mehr.
Ich stand unter Schock, konnte nicht mehr schlafen. Meine Stimme war
geddampft und ich konnte das auch nicht dndern. Ich konnte mir nicht
vorstellen, jemals wieder dort zu leben’, beschreibt Franziska Landgrdfe
ihren Zustand. ,Meine Intimsphdre war verletzt, alles war von fremden
Menschen angefasst worden. Sie hatten dariiber befunden, was wertvoll
und was wertlos in meinem Leben war. Das war demiitigend. Ich fiihlte
mich ausgeliefert und wehrlos. Von diesem Gefiihl konnte ich mich lange
nicht befreien. Ich wusste nicht, was mich hitte trésten kénnen. Auch
machte ich mir Vorwiirfe.

Artikel 13

»Ich bin kein dngstlicher Mensch und daher immer wieder iiberrascht
davon, wie tief die Angst sitzt, nach Hause zu kommen und alles durch-
wiihlt zu sehen. Jeden Abend Herzrasen, besonders schlimm nach einem
dreiwdchigen Urlaub — Monate spiter. Immer alles verrammeln, selbst
beim Gang zum Bdcker. Ein Knacken in der Nacht und der Puls steigt.
Ich schlieffe die Schlafzimmertiir seitdem von innen ab. Irgendwann liegt
der Brief der Staatsanwaltschaft im Briefkasten: Verfahren eingestellt. In
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Kiirze ziehe ich um. Die neue Wohnung liegt im Dachgeschoss. Ob die
Angst mitzieht, wird sich zeigen.“

Artikel 7

Durch die Portritierung besonders vulnerabler Personen als Opfer wird
der Leser auf einer emotionalen Ebene angesprochen, seine Empathie wird
geweckt. Die Présentation von Sympathietragern und die Berufung auf
Authentizitét, etwa durch Vorstellung von Augenzeugen, gelten als wichti-
ge persuasive Strategien in der massenmedialen Berichterstattung.2%” Der
Aspekt, dass die Opfer trotz ergriffener Sicherheitsmafinahmen oder sogar
trotz eines Umzugs noch unter zum Teil starken Unsicherheitsgefithlen
litten, impliziert, dass man sich nach einer Tat an keinem Ort mehr sicher
fithlen kénne. Auch die Beschreibung der massiven psychischen Folgen der
Taten ist geeignet, bei den Lesern Angste auszulosen oder zu verstirken,
insbesondere in Anbetracht der teils drastischen verwendeten Sprache.

In einem Medienbericht wird schliefilich die Behauptung aufgestellt,
dass die Hilfte aller Opfer von Wohnungseinbruchdiebstihlen nach den
Taten umziehe:

»Jeder zweite Betroffene hdlt es nicht mehr am einstigen Tatort aus und
zieht spéter aus.“

Artikel 10

Der Autor belegt diese Behauptung nicht mit empirischen Nachweisen.
Tatsachlich liegen die Befunde aus empirischen Untersuchungen zu den
Folgen von Wohnungseinbruchdiebstihlen auf einem erheblich niedrige-
ren Niveau. Nach den Ergebnissen der Studie des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen (KfN) hegt nach einer Betroffenenbefragung
rund jedes vierte Opfer eines Wohnungseinbruchdiebstahls einen Umzugs-
wunsch, 9,7 % setzten diesen Wunsch in die Tat um.2%® Diese Gegeniiber-
stellung der Aussage aus dem Artikel mit dem empirischen Befunden soll
nicht dazu dienen, die psychischen Folgen von Wohnungseinbruchdieb-

267 Schwarz-Friesel, Sprache und Emotion, 2. Aufl. 2013, 225f.

268 Wollinger/DreifSigacker/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, sieche
Fn. 39, 20, 63; hier werden auch weitere Studien zitiert, die zu Ergebnissen in &hnli-
chen Groflenordnungen kommen; s. auch Wollinger/DreifSigacker/Bartsch u. a., fo-
rum kriminalpréavention 2014, 12 (15f.). Die Befunde des KfN werden in anderen
Medienberichten aus dem Sample aufgegriffen: Dort wird dementsprechend be-
richtet, dass knapp 10 % der Betroffenen umziehen (Artikel 13) bzw. ein Viertel um-
ziehen will oder umzieht (Artikel 7).
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stahlen zu relativieren. Selbst wenn ,nur® jedes zehnte Wohnungseinbruch-
diebstahlopfer nach der Tat umzieht, zeigt dies das erhebliche Traumatisie-
rungspotential von Wohnungseinbruchdiebstdhlen. Allerdings macht es fiir
die Wahrnehmung der Leser trotzdem einen mafigeblichen Unterschied
fiir die Beurteilung der Schwere des Delikts Wohnungseinbruchdiebstahl,
ob die Hilfte oder rund 10 % aller Betroffenen psychisch so stark durch die
Straftat betroffen sind, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen.?6?

c) Tater

In mehr als 70 % der Medienberichte sind Taterzuschreibungen enthalten.
Im Rahmen einer genauen Betrachtung dieser Taterbeschreibungen zeigt
sich, dass bestimmte , Tétertypen“ sehr hdufig in den Berichten genannt
werden, andere hingegen nur vereinzelt. So werden dominierend Banden
und auslandische Tater (jeweils in 76,5 % der Berichte mit Téterzuschrei-
bungen) sowie Serientiter (64,7 %) als Tater des Wohnungseinbruchdieb-
stahls genannt, hdufig auch in Kombination:

»Reisende Intensivtiter und osteuropdische Banden schlagen zu“
Artikel 6

Drogenabhéngige Tater werden in 29,4 % der Artikel mit Téterzuschrei-
bungen erwihnt. Dabei wird allerdings mehrmals einschrinkend darauf
hingewiesen, dass das eigentliche Problem nicht die drogenabhanggien Ta-
ter, sondern die anderen Tatergruppen seien:

»Den kriminellen Junkie-Einzeltdter gibt es noch. Aber die grofien Banden
machen die Probleme.“

Artikel 10

Nur vereinzelt wird erwéhnt, dass auch andere Tétergruppen mit besonde-
ren Merkmalen existieren: Jugendliche Tater werden ebenso wie Tater, die
in einer Vorbeziehung zum Opfer stehen, zweimal in den ausgewerteten
Medienberichten erwahnt. Demnach wird meist iiber die , Tatertypen® be-
richtet, deren Taten ein besonderes Empdrungspotential innewohnt: Taten
von Serientédtern oder ,Berufseinbrechern® gelten wegen deren Einstellung
zur Rechtsordnung héufig als besonders verwerflich. Bei ausldandischen Té-

269 So bereits Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR 2022, 103 (108).
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tern liegt es nahe, diesen einen Missbrauch ihres ,Gastrechts vorzuhalten.
Dariiber hinaus ist die ,Fremdheit® (eines Téters) aufgrund der ihr imma-
nenten Unberechenbarkeit besonders geeignet, Angst auszuldsen.?’? Bei
Bandentétern besteht typischerweise ein besonders hohes Gefdhrdungspo-
tential. Dagegen kommen andere Tétergruppen, bei denen ein geringeres
Emporungspotential besteht, nur am Rande vor. Ausfiihrliche Berichte
tiber suchtkranke Tidter konnten etwa eher Mitleid als Empoérung oder
den Wunsch nach mehr Behandlung statt harter Strafen hervorrufen. Auch
die Beschreibung von Fillen mit Vorbeziehungen zwischen Tétern und
Opfern ist weniger geeignet, Angste hervorzurufen oder zu stirken; denn
es besteht typischerweise eine Tendenz, das eigene Umfeld als nicht krimi-
nalitdtsanfillig einzuschétzen, sodass Straftaten im eigenen Lebenskreis fiir
unwahrscheinlich gehalten werden.?”!

Nach den Befunden verschiedener empirischer Studien, auch der vorlie-
genden, bilden die bekannt gewordenen Téter des Wohnungseinbruch-
diebstahls eine sehr heterogene Gruppe. So besteht haufig vor der Tat be-
reits eine Vorbeziehung zwischen Tatern und Opfern.?’? Ein erheblicher
Anteil der ermittelten Téter besitzt den Studien zufolge die deutsche Staats-
angehorigkeit;?”3 auch nach der PKS lag der Anteil der deutschen Tatver-
ddchtigen in den Jahren 2015 bis 2018 jeweils bei etwa 60 Prozent.?’* Etwa

270 S. dazu Angehrn, Die Angst vor dem Fremden: zur Dialektik von Selbstsein und An-
dersheit, in: Rauchfleisch, Fremd im Paradies, 1994, 27 (27, 34); Hirtenlehner,
MSchrKrim 2019, 262 (267 £.); Hirtenlehner/Grof$, Kriminalistik 2018, 526 (526).

271 Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR 2022, 103 (110).

272 S. dazu DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Er-
mittlungspraxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe
Fn. 36, 53 ff,, 95 ff. sowie Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Woh-
nungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siche Fn. 37, 63 ff.; nach der eigenen Urteils-
auswertung besteht eine Vorbeziehung bei rund 11 % der Taten, s. Kapitel C. IV. 2.
a).

273 S. dazu DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Er-
mittlungspraxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe
Fn. 36, 53 ff,, 95 ff. sowie Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Woh-
nungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siehe Fn. 37, 63 ff.; nach den Befunden der ei-
genen Urteilsauswertung sind rund 30 % der Téter Deutsche, s. Kapitel C. IIL. 2. a).

274 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2015, Grundtabelle,
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKrimi
nalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel xIsx? __blo
b=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Polizeiliche
Kriminalstatistik 2016, Grundtabelle, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads
/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/S
TD-F-01-T0I-Faelle_excel xlsx?__blob=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am
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40 % der Tater von Wohnungseinbruchdiebstdhlen handeln empirischen
Studien zufolge als Einzeltiter.?’> Auch bei gemeinschaftlich handelnden
Tdtern muss nicht zwingend eine Bande im Sinne eines festen Zusammen-
schlusses zwischen mehreren Tdtern gegeben sein. So deutet etwa eine T4&-
terbefragung darauf hin, dass feste Bandenstrukturen bei Wohnungsein-
bruchdiebstahltatern eher eine Ausnahme darstellen;?’® auch nach den Da-
ten der PKS wurde in den Jahren 2016 bis 2018 lediglich in 1,4 % bzw. 1,5 %
der Fille eine Bandentat registriert.?””

Diese Heterogenitit der — bekannt gewordenen - Téter wird in den
untersuchten Medienberichten nicht hinreichend abgebildet. Die Auswahl
der in den Artikeln portratierten Tater erscheint selektiv und entspricht der
eingangs erlduterten Medienlogik. In den Berichten wird daher insgesamt
ein zu undifferenziertes, einseitiges Téterbild vom fremden, gut organisier-
ten, typischerweise ausldndischen Bandentiter vermittelt.

3. Kritik am Recht und an staatlichen Institutionen
Ein wiederkehrendes Argumentationsmuster in den ausgewerteten Medi-

enberichten ist die Kritik am Recht und an staatlichen Institutionen. Regel-
maflig wird die als wenig effektiv eingeordnete Praxis der Strafverfolgung

04.08.2022); das. (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2017, Grundtabelle Version
1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKr
iminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel xIsx?__blo
b=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Polizeiliche
Kriminalstatistik 2018, Grundtabelle Version 1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabel
len/Faelle/STD-F-01-TO01-Faelle_excel.xIsx?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

275 S. dazu DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Er-
mittlungspraxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siehe
Fn. 36, 53 ff,, 95 ff. sowie Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Woh-
nungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siehe Fn. 37, 63 ff.

276 S. etwa Wollinger/Jukschat, Reisende und zugereiste Tater des Wohnungseinbruchs.
Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie mit verurteilten Tétern, siehe Fn. 143,
89; auch in der eigenen Urteilsauswertung kamen feste Banden mit mehr als zwei
Personen in lediglich einem von 191 Urteilen vor, s.o0. Kapitel C. V. 2. e).

277 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2015, Grundtabelle,
siehe Fn.274; das. (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2016, Grundtabelle, sieche
Fn. 274; das. (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2017, Grundtabelle Version 1.0,
siehe Fn. 274; das. (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2018, Grundtabelle Version
1.0, siehe Fn. 274.
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kritisiert und Staat und Justiz ein zu milder Umgang mit den Tétern vorge-
halten.?”8

a) Kritik an der fehlenden Effektivitat der Strafverfolgung

Wiederholt wird insbesondere auf die niedrigen Verurteilungszahlen aus
der Strafverfolgungsstatistik hingewiesen. In mehreren Medienberichten
werden diese zu den Fallzahlen und Tatverddchtigenzahlen der PKS ins
Verhiltnis gesetzt, um eine ,Verurteilungsquote® zu bilden. Die Unterschie-
de zwischen beiden Statistiken werden dann als Argument fiir eine Straf-
rechtsverscharfung herangezogen:

»Nur bei 2,6 von hundert Einbriichen wird ein Titer gefasst und auch
verurteilt.”

Artikel 7

»Die Wahrheit: Von 100 Einbriichen haben 98 keine strafrechtliche Folgen
fiir die Tdter”

Artikel 10

Dieses Argumentationsmuster ist nicht neu; es wurde bereits im Rahmen
der medialen Diskussion iiber die Reform des Sexualstrafrechts im Jahr
2016 wiederholt als vermeintlicher Beleg fiir die Notwendigkeit einer Straf-
rahmenverschirfung genutzt.?”? Daten und Statistiken werden typischer-
weise herangezogen, um einem journalistischen Text einen objektiven und
neutralen Anschein zu verleihen.?8? Allerdings verkennt das hier verwende-
te Argumentationsmuster, dass die PKS und die Strafverfolgungsstatistik als
Statistiken unterschiedlicher Behorden verschiedenen Parametern folgen.
Bereits daraus ergibt, sich, dass die Daten beider Statistiken nicht ohne wei-
teres miteinander verglichen oder verrechnet werden kénnen.?8! Dariiber
hinaus muss Beriicksichtigung finden, dass nicht jeder in der PKS erfass-
ten angezeigten Tat tatsichlich ein Wohnungseinbruchdiebstahl zugrunde
liegen muss. Denkbar sind etwa Fille, in denen die Polizeibeamten bei

278 S. zur Darstellung der Ergebnisse der Medienanalyse im Hinblick auf Kritik am
Staat und seinen Institutionen Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR 2022, 103 (114 ff.).

279 S. dazu Hoven, KriPoZ 2018, 2 (3).

280 Hoven, KriPoZ 2018, 2 (3).

281 Hoven, KriPoZ 2018, 2 (5).
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der Aufnahme der Anzeige vom Vorliegen eines Wohnungseinbruchdieb-
stahl ausgehen, tatsdchlich aber kein Diebstahlsvorsatz vorliegt oder kein
Wohnraum betroffen ist. Jedenfalls in Teilen beruht eine niedrige Verur-
teilungsquote daher auf dem notwendigen Ausfilterungsprozess des Straf-
verfahrens; sie ist nicht zwangslaufig Ausdruck einer defizitiren Ermitt-
lungs- und Verfahrenspraxis bei Staatsanwaltschaft und Richterschaft.?8?
Die direkte Gegeniiberstellung von Verurteilungszahlen und Tatverdachti-
genzahlen aus der PKS ist daher nicht sinnvoll. Gleichwohl ist die geringe
Aufkldrungsquote und die damit einhergehende Straffreiheit vieler Téter
aus rechtsstaatlicher Sicht durchaus problematisch - in diesem Punkt ist
der berechtigten Kritik in der Medienberichterstattung zuzustimmen.

b) Kritik an milden Strafen

In den Medienberichten findet nur selten eine explizite Auseinander-
setzung mit der Frage nach der Angemessenheit des vor der Reform beste-
henden Strafrahmens statt. Wenn der vor der Reform geltende Strafrahmen
bewertet wird, so wird er iiberwiegend als zu milde eingeordnet (71,4 %).
Dies wird meist durch Zitate von Au8erungen politischer oder polizeilicher
Akteure zum Ausdruck gebracht. So wird etwa in einem Beitrag gefordert,
dass jeder Wohnungseinbruch als Verbrechen verfolgt und mit einer Min-
deststrafe von einem Jahr versehen sein musse; dies habe eine abschrecken-
de Wirkung. In anderen Beitrdgen wird die Abschaffung des minder schwe-
ren Falls gefordert, wodurch ebenfalls eine Kritik am geltenden Strafrah-
men zum Ausdruck gebracht wird.

Im Mittelpunkt steht in den Medienberichten eher die Kritik an der
Justiz. Diese wird wiederholt als Gegenspieler zur Polizei inszeniert; ihr
wird zum Vorwurf gemacht, dass sie die polizeilichen Bemithungen in der
Strafverfolgung (systematisch) hintertreibe:

»Es gibt inzwischen Hinweise auf einen Konflikt zwischen Polizei und
Justiz. Denn fast alle Einbrecher kommen ungestraft davon.“

»Selbst wenn sie festgenommen werden, kommen die Verddchtigen fast
immer ohne Strafe davon.*

282 Hoven, KriPoZ 2018, 2 (5). Allerdings diirfte dieser Aspekt beim Wohnungsein-
bruchdiebstahl weniger relevant sein als etwa im Sexualstrafrecht, wo die polizeilich
erfassten Fallzahlen noch weniger aussagekriftig sein diirften.
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»Polizisten fangen die Diebe, die Justiz ldsst sie laufen? Ist das die Realitdt
in NRW? Es ist Stoff fiir eine Rechtsstaats-Diskussion

Artikel 10

Dieses Argument zielt in dieselbe Richtung wie ein Gegeniiberstellen der
PKS und der Strafverfolgungsstatistik. Auch hier unterbleibt ein Hinweis
darauf, dass nicht jeder von der Polizei gefasste Tatverddchtige tatsdchlich
ein Téter ist und dass der Ausfilterungsprozess des Strafverfahrens Ausfluss
von Rechtsstaatlichkeit ist.

Zudem werden die von den Gerichten verhdngten Strafen als zu milde
bewertet und der Justiz im Allgemeinen eine zu titerfreundliche Einstel-
lung vorgehalten:

~Warum tut der Staat so wenig gegen die Einbrecher?; ,Lasche Strafen;
»Warum tut der Staat so wenig gegen Verbrecher?*

»Wohnungseinbriiche werden in der Regel nur als Vergehen geahndet. Da
ist die Gefingnisstrafe aufgrund der relativ niedrigen Strafandrohung die
Ausnahme.”

Artikel 21
Tatsdchlich stammen die gegen Wohnungseinbruchdiebstahltiter verhang-

ten Strafen nach den Daten der Strafverfolgungsstatistiken iiberwiegend
aus dem unteren Drittel des Strafrahmens.?8* Allerdings lag der Anteil der

283 S. dazu ausfiihrlich Kapitel F. I. Die Daten sind entnommen aus Statistisches Bun-
desamt (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2010, Fachserie 10 Reihe 3, 164 £, https:
//www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/ DEHeft_derivat
e_00006769/2100300107004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.),
Rechtspflege Strafverfolgung 2011, Fachserie 10 Reihe 3, 162 f, https://www.statistisc
hebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/ DEHeft_derivate_00010112/210
0300117004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechtspflege Straf-
verfolgung 2012, Fachserie 10 Reihe 3, 168 f,, https://www.statistischebibliothek.de/
mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00012444/2100300127004.pdf
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2013,
Fachserie 10 Reihe 3, 168 {,, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCR
FileNodeServlet/DEHeft_derivate_00018325/2100300137004_korr16022016.pdf
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2014,
Fachserie 10 Reihe 3, 166 £, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCR
FileNodeServlet/DEHeft_derivate_00021724/2100300147004.pdf (zuletzt abgerufen
am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2015, Fachserie 10 Reihe
3, 170 £, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/D
EHeft_derivate_00030947/2100300157004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022);
das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2016, Fachserie 10 Reihe 3, 170 £, https://w
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zu Freiheitsstrafen Verurteilten in den Jahren 2010 bis 2020 stets tiber 90 %;
der Anteil der Freiheitsstrafen, die zur Bewdhrung ausgesetzt werden, ist
beim Wohnungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs.1 Nr.3 StGB von 2010
bis 2020 deutlich gesunken und betrdgt rund 50 %, bei § 244 Abs. 4 StGB
rund 40 %. Demnach ist die teilweise in den Medienberichten vorgefunde-
ne Darstellung, nach der die Gefingnisstrafe beim Wohnungseinbruch-
diebstahl die Ausnahme sei, stark {ibertrieben.

4. Sprache und visuelle Aufmachung der Artikel

Neben den Inhalten der Medienberichterstattung kénnen auch sprachliche
und visuelle Mittel bei den Rezipienten Wirkungen erzeugen. Durch die
Inhalte der Berichterstattung vermittelte Bilder und Eindriicke konnen auf
diese Weise verstarkt werden. Vorliegend kann bei mehr als der Hélfte der
untersuchten Berichte die Verwendung einer emotionalisierenden Sprache
festgestellt werden.?® Dies betriftt vorwiegend die Artikel, die inhaltlich auf
die Erzeugung von Reformdruck gerichtet sind. Beispielhaft konnen etwa
die folgenden Formulierungen genannt werden:

ww.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/ DEHeft_derivate_0
0034869/2100300167004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.),
Rechtspflege Strafverfolgung 2017, Fachserie 10 Reihe 3, 172 f,, https://www.destatis.
de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgu
ng-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2018, Fachserie
10 Reihe 3, 176, https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Pub
likationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.
pdf?__blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechts-
pflege Strafverfolgung 2019, Fachserie 10 Reihe 3, 176, https://www.destatis.de/DE/T
hemen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafv
ollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt abgeru-
fen am 04.08.2022); das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2020, Fachserie 10
Reihe 3, 180 £, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeSer
vlet/DEHeft_derivate_00064300/2100300207004_korr19012022.pdf (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

284 S. dazu bereits ausfihrlich Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR 2022, 103 (112f.). Das
Emotionspotential eines Textes setzt sich aus emotiven und evaluativen Textele-
menten formaler und inhaltlicher Art zusammen. Lexeme konnen tber ihre emoti-
onsbezeichnende Semantik, ihre Konnotation oder iiber den durch sie vermittelten
Sachverhalt emotive Einstellungen vermitteln. Auf der Satzebene kénnen Verglei-
che, Exklamativsitze, Metaphern oder Analogien emotive Informationen zum Aus-
druck bringen, s. dazu Schwarz-Friesel, Das Emotionspotenzial literarischer Texte,
in: Betten/Fix/Wanning, Handbuch Sprache in der Literatur, 2017, 351 (355).
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D. Wohnungseinbruchdiebstahl, Medienberichterstattung und Kriminalitdtsfurcht

,Ohnmacht der Justiz*
Artikel 8

»Die Zahlen zur wachsenden Einbruchskriminalitit schockieren Deutsch-
land*; ,Warum tut der Staat so wenig gegen Verbrecher?“

Artikel 21

»Die Wut ist grofs bei den schockierten Opfern.; ,[...] sind Stddte zum Tat-
ort geworden®; ,Nirgendwo sonst so oft zugeschlagen®; ,Einbruchswelle®;
»organisierte Kriminalitit; ,[die] heimgesuchten Opfer®; ,Die Betroffenen
sind emport.”

Artikel 10

Es kann festgehalten werden, dass in den Medienberichten hdufig emoti-
onsbezeichnende Worter verwendet werden, mit denen vor allem negative
Emotionen versprachlicht werden, wie etwa ,Emporung“ oder ,Schock®.28>
Emotionen ausdriickende Lexeme erscheinen teilweise auch in Beitrags-
oder Zwischeniiberschriften. Diese Strategie ist besonders geeignet, um
auch fliichtig und selektiv lesende Rezipienten emotional anzusprechen
und damit ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.?8¢ Auch Wérter, die auf-
grund ihrer Referenz ein hohes Emotionspotential aufweisen, wie etwa
,Verbrechen“?%”, kommen vor.

Dariiber hinaus wird in drei Artikeln die Gesamtfallzahl der in der PKS
in einem Jahr erfassten Wohnungseinbruchdiebstéhle fiir Deutschland auf
kleine Zeiteinheiten heruntergerechnet. Diese Rechnung wird genutzt, um
die Kriminalitdtsbelastung als besonders hoch erscheinen zu lassen:

LAlle drei Minuten ereignet sich ein Einbruch in Deutschland®
Artikel 23

~jede Stunde dringen Diebe im Schnitt 19-mal in eine Wohnung oder ein
Haus ein®

Artikel 21

285 S. etwa die Beispiele bei Siewert-Kowalkowska, Linguistische Treffen in Wroclaw
2020, 261 (265f)).

286 Siewert-Kowalkowska, Linguistische Treffen in Wroclaw 2020, 261 (265 £.).

287 S. auch hierzu die Beispiele bei Siewert-Kowalkowska, Linguistische Treffen in
Wroctaw 2020, 261 (267).
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Zwar sind die Zahlen an sich korrekt; allerdings wird durch das Umrech-
nen der Gesamtzahl der Eindruck vermittelt, der Leser konne jederzeit
selbst Opfer werden.?88 Hierdurch wird eine ,Allgegenwirtigkeit von Kri-
minalitdt” impliziert.?8” Tatsdchlich ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutsch-
land Opfer eines Wohnungseinbruchdiebstahls zu werden, gering. Dies
wird deutlich, wenn man anstelle der Zahl der Taten pro Minute die
Zahl der Wohnungseinbruchdiebstdhle pro 100.000 Einwohnern betrach-
tet. Diese lag von 2013 bis 2019 nach der PKS zwischen 105 und 205,8 (und
in den Jahren 2020 und 2021 sogar lediglich bei 90,2 bzw. 65,2).29

In Artikel 10 wird schliellich impliziert, dass man sich aufgrund der
Wahllosigkeit der Téter bei der Auswahl der Tatobjekte nirgendwo vor
Einbriichen sicher fithlen diirfe:

»Die Tdter unterscheiden nicht zwischen ,armen‘ und ,reichen’ Vierteln. Sie
suchen alle méglichen Stadtteile heim. Ob Eigenheime oder Wohnblocks:
,Wir haben keine Inseln der Gliickseligkeit’, weif§ der Dortmunder Polizei-
sprecher Kim Freigang.”

Artikel 10

288 Ahnlich wurde auch in der Bundestagsdebatte argumentiert, s. Luczak, BT Plenar-
protokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017, 23841:
» In diesen neun Minuten wird irgendwo in unserem Land dreimal eingebrochen.
Wir debattieren hier 60 Minuten lang i{iber das Thema Wohnungseinbruchdieb-
stahl. In diesen 60 Minuten, in dieser einen einzigen Stunde, wird fast 20-mal
irgendwo in Deutschland in eine Privatwohnung eingebrochen. Alle dreieinhalb
Minuten passiert in Deutschland ein Einbruch. Wir haben es gehort: 2016 gab es in
Deutschland 150.000 Einbriiche. Der Wohnungseinbruchdiebstahl ist ein Massen-
phanomen. An vielen Orten geht es tiberhaupt nicht mehr darum, ob eingebrochen
wird, sondern es ist nur noch die Frage, wann eingebrochen wird®.

289 Nobis, StV 2018, 453 (456 f.).

290 Die Haufigkeitszahlen vor 2013 sind wegen der Korrektur der Bevolkerungszahl auf
Basis des Zensus 2011 nur eingeschrankt mit denjenigen ab 2013 vergleichbar, Bun-
deskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2021, Grundtabelle - ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, siche Fn. 76. Kritisch zum Herunterrechnen
der Fallzahlen auf kleine Zeiteinheiten auch Nobis, StV 2018, 453 (456 f.): ,Mathe-
matisch ist die Berechnung nicht falsch; unterschlagen wird dabei aber, dass der
Drei Minuten-Takt sich auf das gesamte Bundesgebiet und rund 80 Mio. Kopfe ver-
teilt, sodass das Risiko des einzelnen Biirgers, Opfer eines Einbruchs zu werden, le-
diglich bei etwa 0,18 % liegt oder mit anderen Worten der Mensch im statistischen
Durchschnitt rund 533 Jahre alt werden miisste, bis ihn der erste registrierte Woh-
nungseinbruch trifft. Letztere ,Umrechnungsmethode® der gleichen Kriminalitats-
zahlen wire allerdings angesichts der Mechanismen des Medienmarktes als Schlag-
zeile ungeeignet®.
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Auch die visuelle Darstellung von Wohnungseinbruchdiebstéhlen in den
Medien kann dazu beitragen, ein besonders bedrohliches Bild von Woh-
nungseinbruchdiebstihlen und deren Tatern zu vermitteln.?®! Eine Visuali-
sierung transportiert stets Sinnzusammenhinge, auch wenn dies bei der
Auswahl eines Bildes unter Umstinden nicht intendiert gewesen sein
mag.2?2 Uber die Hilfte der untersuchten Medienberichte war mit Auf-
machungen versehen, die auf die Rezipienten bedrohlich wirken diirften,
etwa mit Darstellungen eines bei Nacht und mit Werkzeugen agierenden
Einbruchtiters oder mit Fotos von Tatorten. Solche Aufmachungen sind
geeignet, das im Text vermittelte Bild des professionellen, brachial vorge-
henden und damit besonders bedrohlichen Téters zu verstiarken.?*3

5. Zusammenfassung der Ergebnisse der Medienanalyse

Die Medienanalyse zeigt einen deutlichen Schwerpunkt der medialen Be-
richterstattung auf Inhalten, die zur Erzeugung von Reformdruck im Hin-
blick auf den Wohnungseinbruchdiebstahl geeignet sind: Durch Inhalte,
Sprache und Aufmachung der Artikel werden dramatisierte Bilder von
Taten und Tétern vermittelt. Der Wohnungseinbruchdiebstahl wird als
omnipréasentes Phanomen dargestellt, vor dem selbst das Ergreifen kost-
spieliger Sicherungsmafinahmen keinen Schutz bietet. Auch die Fokussie-
rung der Berichterstattung auf schwere Einzelfille mit vulnerablen Opfern
und langanhaltenden, schweren psychischen Tatfolgen sowie die Uberbeto-
nung einzelner, als besonders gefahrlich wahrgenommener Tatergruppen
vermittelt ein bedrohliches Bild des Phinomens Wohnungseinbruchdieb-
stahl. Es werden demnach - den Selektionsmechanismen der Medienlogik
folgend - hdufig gerade diejenigen Einzelfille fiir die Berichterstattung
ausgewdahlt, die aufgrund ihres Emporungspotentials geeignet sind, beson-
ders grofle Aufmerksamkeit bei den Lesern zu erzeugen. Es muss davon

291 Dieser Gedanke wurde etwa bei Jukschat/Wollinger aufgegriffen, die das Cover
des Spiegels vom 21.05.2016 zu einem Artikel zum Thema Wohnungseinbruchdieb-
stahl ausfithrlich analysieren und bewerten, Jukschat/Wollinger, MSchrKrim 2019,
43 (44).

292 Jukschat/Wollinger, MSchrKrim 2019, 43 (43).

293 So auch Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (21). Dagegen fehlt es z.B. an Darstellungen von ge-
kippten Fenstern, die in einer nicht unerheblichen Zahl von Fillen den Tatern
einen leichten Einstieg in die Wohnung ermdéglicht. Nach der Studie des LKA NRW
erfolgt in immerhin rund 5 % aller Fille das Eindringen iiber ein gekipptes Fenster,
Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl
Basisbericht, siehe Fn. 37, 51.
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ausgegangen werden, dass zumindest teilweise bewusst problematische Ar-
gumentationsmuster in den Berichten angewendet werden, um Aufmerk-
samkeit zu generieren, trotz der Kenntnis, dass hierdurch einseitige Bilder
an die Offentlichkeit vermittelt werden.

Die rechtspolitische Argumentation in der Medienberichterstattung
stellt sich, soweit {iberhaupt vorhanden, in simtlichen ausgewerteten Arti-
keln als sehr oberflichlich dar. Im Mittelpunkt der Medienberichte steht
statt einer ausfiihrlichen Befassung mit Argumenten fiir oder gegen eine
Strafrahmenverschirfung eher die Kritik am staatlichen Umgang mit Féllen
des Wohnungseinbruchdiebstahls, insbesondere an der als wenig effektiv
wahrgenommenen Strafverfolgungspraxis und an milden Strafen in den
vorgestellten Einzelfillen.

Die starke Fokussierung der Medien auf Auflagensteigerung durch Dra-
matisierung statt auf faktenbasierte Information birgt gesamtgesellschaft-
liche Gefahren. Wird das Bild vermittelt, dass Staat und Justiz einem
bedrohlichen und allgegenwirtigen Kriminalititsphdnomen machtlos oder
desinteressiert gegeniiberstehen, so droht ein allgemeiner Verlust des Ver-
trauens in Rechtsstaat und Justiz.2** Wenn auf diese Weise der Druck auf
den Gesetzgeber erhoht wird, besteht die Gefahr, dass dieser sich in der
Folge zu einer wenig evidenzbasierten Kriminalpolitik zur symbolischen
Demonstration staatlicher Handlungsfahigkeit verleiten ldsst.?*> Der Riick-
grift auf das Strafrecht als (kommunikatives) Mittel zur Beruhigung der
Angste der Bevolkerung und als vermeintlich wirksame Reaktion auf das
scheinbar allgegenwirtige Phdnomen liegt dann nahe. Kriminalpolitik soll-
te aber evidenz- und faktenbasiert erfolgen und nicht als blofles kommuni-
katives Mittel zur Beruhigung iiberhohter und teilweise irrationaler Angste
der Bevolkerung genutzt werden.

294 S. dazu Hoven, KriPoZ 2018, 276 ff.
295 S. dazu Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1026 ff., 1033); Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR
2022, 103 (120 £).
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E.

Die strafrechtliche Bewertung des Wohnungseinbruch-
diebstahls

I. Historische Entwicklung

1. Der Wohnungseinbruchdiebstahl in § 243 StGB a.F.

a) Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich 1871 -
Wohnungseinbruchdiebstahl als Qualifikation

Bereits in der ersten Fassung des StGB vom 15. Mai 1871,2°° das am 1. Janu-
ar 1872 in Kraft trat, war das Grunddelikt des Diebstahls in § 242 StGB ge-
regelt. § 243 StGB a.F. enthielt die Diebstahlsqualifikationen und erklérte
den qualifizierten Diebstahl zum selbstindigen Verbrechenstatbestand.
§ 243 Abs.1Nr. 2,3 und 7, Abs. 2 StGB a.F. lauteten:

§

243. (1) Auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn

[...]

2. aus einem Gebdude oder umschlossenen Raume mittels Einbruchs,
Einsteigens oder Erbrechens von Behdltnissen gestohlen wird;

3. der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daf§ zur Erdffnung eines Gebdu-
des oder der Zuginge eines umschlossenen Raumes, oder zur Erdffnung
der im Inneren befindlichen Thiiren oder Behiltnisse falsche Schliissel
oder andere zur ordnungsmdfigen Eroffnung nicht bestimmte Werkzeu-
ge angewendet werden;

[-]

7. der Diebstahl zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebdude, in welches
sich der Thdter in diebischer Absicht eingeschlichen, oder in welchem
er sich in gleicher Absicht verborgen hatte, begangen wird, auch wenn
zur Zeit des Diebstahls Bewohner in dem Gebdude nicht anwesend sind.
Einem bewohnten Gebdude werden der zu einem bewohnten Gebdude
gehorige umschlossene Raum und die in einem solchen befindlichen Ge-
béaude jeder Art, sowie Schiffe, welche bewohnt werden, gleich geachtet.

296

Gesetz, betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuchs fiir den Norddeutschen Bund
als Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871, Reichsgesetzblatt
Nr. 24 1871, 127.
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(2) Sind mildernde Umstdnde vorhanden, so tritt GefangnifSstrafe nicht
unter drei Monaten ein.

Da die Mindesthéhe der zeitigen Zuchthausstrafe gemafs § 14 StGB a.F. ein
Jahr betrug, stellte das Gesetz in § 243 Abs.1 StGB a.F. einen Strafrahmen
von einem Jahr bis zu zehn Jahren Zuchthaus bereit.

Knapp hundert Jahre nach Inkrafttreten des StGB stellte sich allerdings
heraus, dass der vom Gesetz vorgesehene weite Strafrahmen nur selten aus-
genutzt wurde. Im Rahmen der vorbereitenden Diskussionen zum 1. StrRG
wurden Ende der 1960er Jahre im Sonderausschuss fiir die Strafrechtsre-
form zur Evaluation des Strafrahmens des qualifizierten Diebstahls exem-
plarisch die Strathohen bei Verurteilungen wegen des qualifizierten Dieb-
stahls aus dem Jahr 1966 vorgestellt: Im Jahr 1966 war bei 6.765 nach § 243
StGB a.F. verurteilten Erwachsenen nur 144-mal eine Zuchthausstrafe ver-
héangt worden.?’

In 6.599 Fillen wurden hingegen, wie in § 243 Abs. 2 StGB a.F. fiir Fille
mit mildernden Umstidnden vorgesehen, Gefingnisstrafen verhidngt. Die
Hochstdauer fiir eine Gefangnisstrafe betrug gemaf3 § 16 StGB a.F. fiinf Jah-
re. Demnach reichte der Strafrahmen fir § 243 Abs.2 StGB a.F. von drei
Monaten bis zu fiinf Jahren Gefingnisstrafe. In der Mehrheit der Félle wur-
den im Jahr 1966 Gefingnisstrafen zwischen drei und neun?® Monaten
und somit Strafen am unteren Ende des Strafrahmens verhdngt.?®® Gefing-

297 Darunter wurde 44-mal Zuchthaus fiir eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhangt,
26-mal eine Zuchthausstrafe von zwei bis drei Jahren, 57-mal Zuchthausstrafe von
drei bis funf Jahren, 16-mal Zuchthausstrafe von fiinf bis fiinfzehn Jahren und ein-
mal lebenslanglich, wobei es sich bei den Zuchthausstrafen iiber 10 Jahren offenbar
um Falle von Ideal- oder Realkonkurrenz mit anderen Delikten handelte, Deutscher
Bundestag (Hrsg.), Beratungen des Sonderausschusses fiir die Strafrechtsreform,
Wahlper. 5.1965/69, Sitzung 1 - 150, 2458; Rufs, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243
StGB, Rn. 1.

298 Nach §23 Abs.1 StGB a.F. konnte die Vollstreckung einer Gefingnis- oder Ein-
schliefungsstrafe von nicht mehr als neun Monaten oder einer Haftstrafe zur Be-
wihrung ausgesetzt werden.

299 3.428 Fille, von diesen wurden 1.872 zur Bewahrung ausgesetzt. In weiteren 116 Fal-
len wurden Gefingnisstrafen bis zu einem Monat verhdngt. Hier handelte es sich
offenbar um Versuchsfille oder es lagen mildernde Umstinde nach § 51 Abs. 2 StGB
a.F. vor, wonach die Strafe gemildert werden konnte, wenn die Fihigkeit, das Uner-
laubte der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, zur Zeit der Tat
aus einem dieser Griinde erheblich vermindert war. In 914 Fillen wurden Gefing-
nisstrafen zwischen einem und drei Monaten verhdngt.
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nisstrafen iiber der Aussetzungsgrenze von neun Monaten wurden insge-
samt 2.091-mal verhédngt.30°

Der Regelstrafrahmen fiir Félle ohne mildernde Umstinde wurde also
nur selten angewendet. Dies war - so die Folgerung im Sonderausschuss -
darauf zuriickzufithren, dass die Mindeststrafandrohung in der Praxis als
zu hoch empfunden wurde3"" Auflerdem wurde kritisiert, dass die Einzel-
tatbestinde des § 243 StGB a.F. in ihrer abschlieflenden und zwingenden
Natur zu starr seien, mit der Folge, dass den Spruchkérpern nur wenig
Spielraum fiir ihre Entscheidungen und die Beriicksichtigung der Beson-
derheiten der Einzelfélle blieb.302

b) 1. StrRG 1969 - Wohnungseinbruchdiebstahl als Regelbeispiel

Mit der Gesetzesanderung durch das 1. StrRG, in Kraft getreten am 1. April
1970,30% wurden die Qualifikationen in § 243 StGB durch Regelbeispiele er-
setzt und damit der Kritik an der alten Regelung Rechnung getragen.
Anders als zuvor ist das Gericht fiir die in § 243 StGB erfassten Fille auf-
grund der Natur der Regelbeispiele nicht mehr gezwungen, die strafschér-
fende Vorschrift bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale anzuwenden.304
Vielmehr handelt es sich nunmehr um eine Frage der Strafzumessung, ob
ein erhohter Strafrahmen zur Anwendung kommt oder nicht. Die Regelbei-
spiele liefern lediglich Beispiele fiir Fille, bei denen der erhdhte Strafrah-

300 Davon betrugen 785 Strafen neun bis zw6lf Monate, 968-mal wurden Strafen von
einem bis zu zwei Jahren verhédngt, 333-mal Strafen von zwei bis finf Jahren und
fiinfmal Strafen tiber fiinf Jahren (dies waren offenbar Fille von Gesamtstrafenbil-
dung), Deutscher Bundestag (Hrsg.), Beratungen des Sonderausschusses fiir die
Strafrechtsreform, Wahlper. 5.1965/69, Sitzung 1 - 150, 2458; Rufs, in: LK/StGB,
11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. L.

301 Deutscher Bundestag (Hrsg.), Beratungen des Sonderausschusses fiir die Strafrechts-
reform, Wahlper. 5.1965/69, Sitzung 1 - 150, 2458.

302 Rufs, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. I; s. zu den durch die Starrheit der
Regelung bedingten Ungereimtheiten die Glosse von Muraquensis-Monacensis, JZ
1962, 380 ff.

303 Erstes Gesetz zur Reform des Strafrechts (1. StrRG) vom 25.06.1969, Bundesgesetz-
blatt I Nr. 52 1969, 645.

304 Rufs, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn.2; BT Drs. IV/650, Begriindung
zum Entwurf eines Strafgesetzbuchs E 1962 vom 04.10.1962, IV/650, 400; Deutscher
Bundestag (Hrsg.), Beratungen des Sonderausschusses fir die Strafrechtsreform,
Wahlper. 5.1965/69, Sitzung 1 - 150, 2459; Corves, JZ 1970, 156 (157).
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men angewendet werden kann.3%> Das Gericht darf das Vorliegen eines be-
sonders schweren Falles ablehnen, auch wenn ein Regelbeispiel verwirk-
licht ist — unter besonderer Begriindung und Hervorhebung der Umsténde,
die dieses Abweichen rechtfertigen.3°¢ Ebenso kann es auch einen Diebstahl
als besonders schweren Fall einordnen, ohne dass hierfur die in § 243 StGB
ausdriicklich genannten Merkmale erfiillt sein miissten.3?” Nach der Recht-
sprechung des BGH ist diese Frage jeweils im Einzelfall unter Abwégung
aller Zumessungstatsachen aufgrund einer Gesamtbewertung der wesentli-
chen tat- und titerbezogenen Umsténde zu entscheiden.308

Mit der Modifizierung der Diebstahlsqualifikation zur unselbstdndigen
Strafzumessungsregel wurde der Einbruchdiebstahl als Kombination aus
§243 Abs.1 Nr.2, 3 und 7 StGB a.F. in die Nummer 1 verschoben und dort
unter anderem das Merkmal der ,Wohnung” aufgenommen.3% § 243 Abs. I,
Abs. 2 Nr.1 StGB lauteten in der damaligen Fassung:

§243. (1) In schweren Fillen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von
drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Ein schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Téter

1L zur Ausfithrung der Tat in ein Gebdude, eine Wohnung, einen Dienst-
oder Geschiftsraum oder in einen anderen umschlossenen Raum ein-
bricht, einsteigt, mit einem falschen Schliissel oder einem anderen nicht
zur ordnungsmdfigen Offnung bestimmten Werkzeug eindringt oder
sich in dem Raum verborgen hilt,

[..]

In der Neufassung wurde normiert, dass der Téter zur Ausfiihrung der Tat
eingebrochen sein muss. Daraus folgt, dass der Téter bereits beim Einbruch
den Diebstahlsvorsatz gehabt haben muss. Nicht zwingend ist nach der
neuen Formuliereng dagegen, dass der Téter aus der Rdumlichkeit stiehlt,
in die er eingebrochen ist.3!?

305 Rufs, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. 2.

306 BGH, 21.04.1970 — 1 StR 45/70, NJW 1970, 1196 (1197).

307 BGH, 21.04.1970 - 1 StR 45/70, NJW 1970, 1196 (1197); BGH, 17.09.1980 - 2 StR
355/80, NJW 1981, 692 (693).

308 BGH, 21.04.1970 - 1 StR 45/70, NJW 1970, 1196 (1197) Ruﬁ, in: LK/StGB, 11. Aufl.
2005, § 243 StGB, Rn. 1.

309 Eser, in: Schonke/Schroder/StGB, 26. Aufl. 2001, § 243 StGB, Rn. 5.

310 Rufs, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. 6; BGH, 30.06.1982 - 2 StR 56/82,
StV 1982, 468.
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Der neue Strafrahmen von drei Monaten bis zu zehn Jahren bietet zu-
dem die Moglichkeit, dass gemédf3 § 47 StGB auf eine Geldstrafe erkannt
werden kann.3!

Weitere Anderungen des § 243 StGB erfolgten 1974 und 1989.32

2. Der Wohnungseinbruchdiebstahl in § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB

a) 6. StrRG 1998 - Wohnungseinbruchdiebstahl als Qualifikation

Mit Art. 1 Nr. 50 des 6. StrRG vom 26. Januar 19983 wurde der Wohnungs-
einbruchdiebstahl von den Regelbeispielen des § 243 StGB ausgenommen
und stattdessen als eigener Qualifikationstatbestand mit einem Strafrah-
men von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe in § 244 Abs. 1
Nr. 3 StGB eingefiigt.

§ 244 StGB enthilt seit dem 1. StrRG Diebstahlsqualifikationstatbestin-
de3* Zunichst waren dort lediglich der Diebstahl mit Waffen und der Ban-
dendiebstahl als Qualifikationstatbestinde enthalten, die zuvor als Regel-
beispiele in § 243 Abs. 1 Nr. 5 und 6 StGB a.F. geregelt waren.

311
312

313

314

Rufs, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. 4.

Durch das EGStGB vom 2. Mérz 1974, Bundesgesetzblatt I 1974, 469 wurde ledig-
lich die Begrifflichkeit des ,besonders® schweren Falles in die Norm eingefiigt und
die Geringwertigkeitsklausel in Abs. 2 erganzt. Die begriffliche Anderung sollte dem
Interesse eines einheitlichen Sprachgebrauchs dienen und brachte keine inhaltliche
Anderung mit sich, Ruf, in: LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. 4. Mit dem Ge-
setz zur Anderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozefordnung und des Ver-
sammlungsgesetzes und zur Einfithrung einer Kronzeugenregelung bei terroristi-
schen Straftaten vom 9. Juni 1989, Bundesgesetzblatt I Nr. 26 1989, 1059, wurde die
Nr.7 in § 243 Abs. 1 StGB a.F. eingefligt, wodurch erstmals ein Regelbeispiel enthal-
ten war, das von der Geringwertigkeitsklausel in Abs. 2 nicht erfasst war, Ruf, in:
LK/StGB, 11. Aufl. 2005, § 243 StGB, Rn. 4.

Sechstes Gesetz zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) vom 26.01.1998, Bundesge-
setzblatt I Nr. 6 1998, 164.

§ 244 StGB hatte urspriinglich bis zum Inkrafttreten des 1. StrRG die Strafscharfung
fir den Diebstahl im Riickfall enthalten. Mit dem 1. StrRG waren dann die speziel-
len Riickfalltatbestdnde des Besonderen Teils des StGB und im Nebenstrafrecht
durch eine allgemeine Riickfallbestimmung ersetzt worden. Diese war zundchst in
§ 17 StGB enthalten, wurde mit dem EGStGB in § 48 StGB verschoben und schlief3-
lich durch Art.1 des 23. StrAndG vom 13.4.1986 aufgehoben, Ruf5, in: LK/StGB,
11. Aufl. 2005, § 244 StGB, Entstehungsgeschichte.
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§244 Abs.1 Nr.3 StGB, der seit dem 6. StrRG nicht mehr modifiziert
wurde, lautet:

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestrafft,
wer

3. einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausfiihrung der Tat in eine
Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schliissel oder einem
anderen nicht zur ordnungsmdfigen Offnung bestimmten Werkzeug
eindringt oder sich in der Wohnung verborgen hdlt.

Der Wohnungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB ist ein spezi-
eller Fall des Einbruchdiebstahls geméfd § 243 Abs.1S.2 Nr.1 StGB.>" Die
Strafandrohung ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren im Vergleich zu den ibrigen Einbruchdiebstdhlen im Mindestmafd
doppelt so hoch, eine Geldstrafe ist nicht mdglich. Auch ein minder schwe-
rer Fall fiir den Wohnungseinbruchdiebstahl war in § 244 StGB zunichst
nicht vorgesehen.

Die Grundtendenz des 6. StrRG war insgesamt darauf ausgerichtet,
den hochstpersonlichen Rechtsgiitern gegeniiber den materiellen Rechts-
glitern ein grofleres Gewicht zu verleihen; dies sollte sich auch in den
Strafrahmen niederschlagen.3'® Die erhebliche Strafandrohung beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl rechtfertigt sich nach dem Gesetzgeber durch
den intensiven Eingriff in die Intimsphdre und die ernsten psychischen
Stérungen, zu denen ein Wohnungseinbruch fithren kann.3” Auflerdem,
so die Gesetzesbegriindung, seien Wohnungseinbriiche nicht selten mit
Gewalttitigkeiten gegen Menschen und Verwiistungen der Einrichtungsge-
genstinde verbunden.’® Der Gesetzgeber betont also in erster Linie die
Gefahren des Wohnungseinbruchdiebstahls fiir immaterielle Rechtsgiiter.
Im Hinblick auf den Grundgedanken der Reform, die Harmonisierung von

315 Kindhduser, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 244 StGB, Rn. 51.

316 S. BT Drs. 13/8587, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Sechsten
Gesetzes zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) vom 25.09.1997, 1: ,Zu diesem
Zweck werden Wertungswiderspriiche und Ungleichgewichte zwischen den Strafen
fiir Kérperverletzungs-, Tétungs- und Sexualdelikte einerseits sowie fiir Eigentums-,
Vermégens- und Urkundendelikte andererseits beseitigt®.

317 BT Drs. 13/8587, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Sechsten
Gesetzes zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) vom 25.09.1997, 43.

318 BT Drs. 13/8587, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Sechsten
Gesetzes zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) vom 25.09.1997, 43.
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immateriellen und materiellen Rechtsgiitern, ist die Strafverschérfung beim
Wohnungseinbruchdiebstahl daher konsequent.3??

Ein Grund fiir die gesetzestechnische Ausgestaltung des Wohnungsein-
bruchdiebstahls als Qualifikation statt als Regelbeispiel war der Umstand,
dass das 6. StrRG aufgrund allgemeiner Kritik an der Regelbeispielstechnik
aus Wissenschaft und Praxis insgesamt eher auf die Abkehr von der Regel-
beispielstechnik ausgerichtet war.32° In der strafrechtlichen Literatur wurde
als weiterer Grund fiir die Ausgestaltung des Wohnungseinbruchdiebstahls
als Qualifikation angefiihrt, dass der Gesetzgeber die Zahl der Wohnungs-
einbruchdiebstéhle senken wollte und sich von der Ausgestaltung als zwin-
gend anzuwendender Qualifikation in Verbindung mit der verschirften
Strafandrohung generalpraventive Effekte erhofft habe.3?! Ob der Gesetzge-
ber gerade die gesetzestechnische Ausgestaltung als Qualifikation statt als
Regelbeispiel als abschreckendes Mittel nutzen wollte, lasst sich anhand der
Gesetzgebungsmaterialien nicht nachweisen. Es ist aber zumindest nicht
fernliegend, dass der Gesetzgeber sich von der mit der Qualifikation ein-
hergehenden zwingend anzuwendenden Mindeststrafe generalpraventive
Effekte erhoffte. Damit wurde die Flexibilisierung riickgangig gemacht,
die erst mit dem 1. StrRG aufgrund der Kritik aus der Praxis an der als
zu starr und zu hoch empfundenen zwingenden Mindeststrafe eingefiihrt
wurde. Die damalige Kritik, die zur Modifikation des Wohnungseinbruch-
diebstahls zum Regelbeispiel gefiihrt hatte, bezog der Gesetzgeber in die
Reformiiberlegungen zum 6. StrRG nicht mehr ein.

b) 44.StGBAndG - Einfiihrung des minder schweren Falls, § 244 Abs. 3
StGB

Mit dem Vierundvierzigsten Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches
vom 1. November 20113%2 ist ein minder schwerer Fall in § 244 StGB einge-
fiihrt worden. Nach der Gesetzesbegriindung zielt die Anderung insbeson-
dere auf § 244 Abs.1 Nr.1 Buchst.a StGB ab, der allein das Mitsichfithren

319 Ahnlich auch Krefs, NJW 1998, 633 (640).

320 S. hierzu mit Aufzahlung der betroffenen Delikte Krefs, NJW 1998, 633 (636 f.). Bei
einigen unbenannten besonders schweren Fillen wurden dagegen im Rahmen des
6. StrRG Regelbeispiele eingefiigt.

321 Hellmich, NStZ 2001, 511 (512); Gropp, JuS 1999, 1041 (1047).

322 Vierundvierzigstes Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches — Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte vom 1.11.2011, Bundesgesetzblatt I Nr. 55 2011, 2130.
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einer Waffe oder eines anderen gefihrlichen Werkzeugs beim Diebstahl
unter eine erhdhte Strafandrohung stellt. Vom Tatbestand sind daher auch
Taten mit geringem Unrechtsgehalt, etwa das Beisichfithren von Alltagsge-
genstanden wie Schliissel oder Gurte, erfasst.3?3

Der Bundesrat wollte den neuen minder schweren Fall zunéchst auf
§244 Abs.1 Nr.1 Buchst. a Alt.2 StGB beschrianken; ein Bedirfnis fiir die
Einfiihrung eines minder schweren Falles fiir alle Fille des § 244 Abs.1
StGB sei nicht ersichtlich und werde auch in der Entwurfsbegriindung
nicht dargelegt.3?* Dagegen wurde sowohl von Seiten der Bundesregierung
als auch von Seiten des Bundesministeriums der Justiz darauf hingewiesen,
dass in sdmtlichen Konstellationen des § 244 StGB Fallgestaltungen denk-
bar seien, bei denen die damals vorgesehene Mindeststrafe von sechs Mo-
naten Freiheitsstrafe unangemessen hoch erscheine. Den Gerichten solle
ein flexibles Instrument an die Hand gegeben werden, wie dies auch bei
vielen anderen Tatbestinden im Strafgesetzbuch schon vorgesehen sei.*
Der Bundestag folgte dieser Argumentation und stimmte dem einschrén-
kenden Vorschlag des Bundesrats nicht zu, sodass der minder schwere Fall
auch auf den Wohnungseinbruchdiebstahl in § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB ange-
wendet werden kann. In minder schweren Fillen des §244 Abs.1 Nr.3
StGB ist die Strafe daher Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jah-
ren.

323 BT Drs. 17/4143, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Strafgesetzbuchs — Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vom
08.12.2010, 7.

324 BRat Drs. 646/10 (Beschluss), Stellungnahme des Bundesrates — Entwurf eines Ge-
setzes zur Anderung des Strafgesetzbuchs - Widerstand gegen Vollstreckungsbeam-
te vom 26.11.2010, 3; dasselbe Argument wurde spéter gegen eine Anwendbarkeit des
minder schweren Falls auf den Privatwohnungseinbruchdiebstahl angefiihrt, siehe
BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017,
23837.

325 BT Drs. 17/4143, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Strafgesetzbuchs — Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vom
08.12.2010, Anlage 4, 11; BRat Plenarprotokoll 877, Stenografischer Bericht zur 877.
Sitzung vom 26.11.2010, 454.
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3. Der Privatwohnungseinbruchdiebstahl in § 244 Abs. 4 StGB

Mit dem Fiinfundfiinfzigsten Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches
vom 17. Juli 2017326 wurde § 244 Abs. 4 StGB in das Gesetz eingefligt:

(4) Betrifft der Wohnungseinbruchdiebstahl nach Absatz 1 Nummer 3 eine
dauerhaft genutzte Privatwohnung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren.

Anlass fiir die erneute Reform des Wohnungseinbruchdiebstahltatbestan-
des waren, wie der Gesetzgeber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
mehrfach betonte, die seit 2006 stark angestiegenen Fallzahlen beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl.3?” Allerdings wurde kurz nach dem Beschluss des
Kabinetts zur Reform des Wohnungseinbruchdiebstahls und noch vor der
ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Bundestag die PKS fiir das Jahr
2016 verdffentlicht, nach der im Jahr 2016 die Fallzahlen des Wohnungsein-
bruchdiebstahls erstmals seit 2006 um fast 10 % gesunken waren.3?8 Dies
hinderte den Gesetzgeber aber nicht daran, sein Reformvorhaben fortzu-
fihren. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Medienberichterstat-
tung zum Phanomen des Wohnungseinbruchdiebstahls durch die Vermitt-
lung bedrohlicher und teilweise einseitiger Bilder den Reformdruck auf den
Gesetzgeber erhoht hat, sodass dieser sich trotz der 2016 gesunkenen Fall-
zahlen in Zugzwang sah.3?° Aus diesem Blickwinkel ist die Reform - der
Logik der Politik folgend - nicht zwingend ,Ausdruck einer empirischen
Notwendigkeit, sondern diente jedenfalls auch ,der Beruhigung der Of-
fentlichkeit durch die Dokumentation staatlicher Handlungsfahigkeit®.33
Neben dem Verweis auf die Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls
argumentieren die Fraktionen allerdings auch mit dem Unrechtsgehalt des
Privatwohnungseinbruchdiebstahls: Dieser sei so gravierend, dass eine Ver-
scharfung der Mindeststrafandrohung notwendig sei, um den Unrechtsge-

326 Fiinfundfiinfzigstes Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches, Bundesgesetzblatt I
Nr. 48 2017, 2442, in Kraft getreten am 22.07.2017.

327 S. etwa BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom
19.05.2017, 23833, 23837, 23841, 23845 f.

328 S.dazu oben Kapitel C. I.

329 Vgl. Kapitel D. 1.

330 Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1033).
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halt des Delikts angemessen abbilden zu kénnen.?! Der Gesetzgeber zielte
mit der Reform zudem darauf ab, mit der Verschérfung ein Signal an die
Strafjustiz auszusenden, dass Wohnungseinbriiche harter bestraft werden
miissen.’®? Der vor der Anderung zur Verfiigung stehende Strafrahmen
von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren werde bei einem Einbruchdiebstahl
in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung dem schwerwiegenden Eingriff
in den personlichen Lebensbereich, den finanziellen Auswirkungen und
psychischen Folgen sowie der massiven Schiddigung des Sicherheitsgefiihls
nicht gerecht.3* Es wird demnach zur Begriindung dasselbe Argument her-
angezogen, auf das auch die Hinaufstufung des Wohnungseinbruchdieb-
stahls vom Regelbeispiel zur Qualifikation und die damit einhergehende
Erhohung des Strafmafles 1998 gestiitzt worden war.

Neben der Einfithrung des Privatwohnungseinbruchdiebstahls wurden
mit dem Fiinfundfiinfzigsten Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches
auch strafprozessuale Ermittlungsbefugnisse fiir den Fall des Privatwoh-
nungseinbruchdiebstahls eingerdumt: Der Straftatenkatalog des §100g
Abs.2 StPO wurde in §100g Abs.2 S.2 Nr.1 lit. g StPO um den in §244
Abs. 4 StGB eingefiigten Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Pri-
vatwohnung ergénzt. Damit wurden die Ermittlungsbefugnisse fiir den Fall
des Privatwohnungseinbruchdiebstahl auf die Befugnis zur Auskunft tiber

331 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches -~ Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 7.

332 S. hierzu etwa Luczak in der Aussprache zur Ersten Beratung des Gesetzentwurfs:
»Das machen wir auch, weil wir als Gesetzgeber ein deutliches Signal an die Straf-
justiz aussenden wollen, Wohnungseinbriiche zukiinftig generell hirter zu bestra-
fen. [...] Aber wir sehen uns natiirlich die Verurteilungen und den Strafrahmen
an, und wenn wir feststellen, dass die Strafen in der Regel am unteren Ende des
Strafmafles angesiedelt sind, dann miissen wir als Gesetzgeber reagieren. [...] Das
hat etwas mit Gewaltenteilung zu tun. Wir als Gesetzgeber sagen, was wir als beson-
ders strafwiirdig ansehen. Wir in der Union und der Koalition sagen gemeinsam:
Wohnungseinbruchdiebstahl ist ein Verbrechen; das miissen wir hérter bestrafen.”,
BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017,
23843.

333 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches -~ Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 7.
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anlassunabhingig gespeicherte Verkehrsdaten gemidfl §113b TKG nach
§ 100g Abs. 2 StPO erweitert.33*

§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB ist dagegen weiterhin nicht im Katalog des § 100g
Abs.2 StPO enthalten. Bei Wohnungseinbruchdiebstdhlen nach §244
Abs. I Nr. 3 StGB war und ist lediglich nach § 100g Abs. 1 StPO eine Abfrage
retrograd erfasster Verkehrsdaten im Sinne des § 96 Abs.1 TKG und kiinf-
tig anfallender Verkehrsdaten in Echtzeit moglich. Hierfiir miissen be-
stimmte Tatsachen den Verdacht begriinden, dass jemand eine Straftat von
auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung begangen hat. Fiir diese Strafta-
ten verweist § 100g Abs.1 S.1 Nr.1 StPO insbesondere auf den Katalog in
§100a StPO, in dem bis Ende 2019 weder der Wohnungs- noch der Privat-
wohnungseinbruchdiebstahl enthalten war. Die Formulierung ,insbeson-
dere” zeigt aber, dass auch Delikte, die nicht im Katalog des § 100a Abs. 2
StPO enthalten sind, solche im Sinne des § 100g Abs.1 S.1 Nr. 1 StPO sein
konnen,?** sodass im Falle eines Wohnungseinbruchdiebstahls unter Um-
standen § 100g Abs. 1 S. 1 Nr.1 StPO bejaht werden kann.

Die Gesetzesbegriindung zum Fiinfundfiinfzigsten Gesetz zur Anderung
des Strafgesetzbuches vom 17. Juli 2017 betont, dass bereits durch die Erho-
hung der Strafandrohung deutlich werde, dass es sich beim Privatwoh-
nungseinbruchdiebstahl grundsitzlich um eine schwere Straftat handelt.
Der Gesetzgeber ging daher davon aus, dass eine Bejahung des § 100g Abs. 1
Nr. 1 StGB auch ohne Aufnahme des Privatwohnungseinbruchdiebstahls in
den Katalog des §100a StPO erleichtert werde. Demnach werde auch die
Funkzellenabfrage nach § 100g Abs. 3 StPO durch die Reform erleichtert.33¢

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 10. De-
zember 201937 wurde § 244 Abs. 4 StGB schliefSlich doch noch im Katalog
des §100a Abs. 2 StPO ergdnzt. Damit sollten ausweislich der Gesetzesbe-
griindung die Ermittlungsbefugnisse erweitert werden. Fiir die Telekom-
munikationsiiberwachung nach §100a StPO ist aber weiterhin wie auch

334 Der Privatwohnungseinbruchdiebstahl wurde durch eine Ergédnzung des Straftaten-
katalogs um weitere Delikte im Oktober 2021 in § 100g Abs.2 S.2 Nr.1 h StPO ver-
schoben; die Verkehrsdatenspeicherung findet sich in § 176 TKG n.F.

335 Bruns, in: Karlsruher Kommentar/StPO, 8. Aufl. 2019, § 100g StPO, Rn. 5.

336 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches — Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 8; tatsidchlich so entschieden in LG Arnsberg, 24.11.2017 - II-2 Qs
67/17.; anders noch LG Arnsberg, 24.02.2017 - 2 Qs 14/17, StRR 2017, 15.

337 Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 10. Dezember 2019, Bundesge-
setzblatt I Nr. 46 2019, 2121.
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sonst bei Mafinahmen nach §100a Abs.1 StPO erforderlich, dass die Tat
auch im Einzelfall schwer wiegt und die Erforschung des Sachverhalts oder
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten ohne die Mafinah-
me wesentlich erschwert oder aussichtslos wire.3*® Durch den Verweis auf
den Katalog in § 100a Abs. 2 StPO in § 100f StPO wurde eine weitere Erwei-
terung der Ermittlungsbefugnisse fiir den Privatwohnungseinbruchdieb-
stahl verwirklicht, wobei auch hier jeweils die Schwere der Tat bzw. ihre
Bedeutung im Einzelfall gepriift werden muss. Gemaf$ Art.2 i.V.m. Art. 10
des Gesetzes ist die Anderung befristet bis zum 12. Dezember 2024.3¥

4. Zusammenfassung der Entwicklung

Der Einbruchdiebstahl in Wohnungen war zundchst als Qualifikation in
§ 243 StGB erfasst. Hierbei war ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn
Jahren Zuchthaus, bei mildernden Umstanden von drei Monaten bis zu
fiinf Jahren Gefingnisstrafe vorgesehen. Das Delikt wurde dann zum Regel-
beispiel modifiziert, weil der Strafrahmen nicht ausgenutzt und als zu starr
empfunden wurde und daher ohnehin meist mildernde Umsténde zur An-
wendung gebracht wurden. Davon erhoffte man sich eine grofiere Flexibili-
tat fiir die Gerichte bei der Strafzumessung. 1998 wurde das Regelbeispiel
aufgrund des Wunsches nach einer hoheren Strafandrohung fiir das betrof-
fene immaterielle Rechtsgut und aufgrund der mittlerweile insgesamt kriti-
scheren Bewertung der Regelbeispielstechnik wieder zur Qualifikation hin-
aufgestuft. 2017 wurde fiir den Privatwohnungseinbruchdiebstahl eine spe-
zielle Qualifikation in §244 StGB eingefiigt, die nun eine Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn Jahren vorsieht und auf die der minder schwere
Fall nicht angewendet werden kann.

Die Entwicklung des Delikts und seines Strafrahmens stellt sich als sehr
dynamisch dar: Zwar hat sich die Strafobergrenze von zehn Jahren {iber

338 BT Drs. 19/14747, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 05.11.2019, 17.

339 BT Drs. 19/14747, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens vom 05.11.2019, 42; Grund
fiir die Befristung der Einfiigung in § 100a StPO ist, dass die Ausweitung des Kata-
logs in § 100a StPO auf § 244 Abs. 4 StGB ,unter dem Gesichtspunkt der notwendi-
gen Verhiltnismafigkeit des Eingriffs in das Grundrecht aus Artikel 10 GG sensibel
sei. Die Befristung soll dem Gesetzgeber daher die Gelegenheit geben, die Wirksam-
keit der Regelung zu iiberpriifen.
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den gesamten Zeitraum hinweg nicht verdndert.3* Die Strafuntergrenze
sank jedoch zunidchst von einem Jahr auf drei Monate, stieg dann auf sechs
Monate an und wurde zuletzt wieder auf ein Jahr erhoht.

Eine besonders volatile Entwicklung zeigt sich im Hinblick auf die Straf-
ober- und Untergrenzen fiir den Fall des Vorliegens mildernder Umsténde.
Mit der Einfiihrung des § 244 Abs. 4 StGB wurde die Méglichkeit zur Ab-
weichung nach unten bei Vorliegen mildernder Umstdnde (auflerhalb all-
gemeiner Milderungsgriinde) abgeschafft.

Es zeigt sich, dass die Entwicklung in zwei zeitlichen Phasen sehr dhn-
lich verlduft. 1998 und 2017 wurde der Einbruchdiebstahl in eine besonde-
re Raumlichkeit, zuerst die Wohnung, dann die Privatwohnung, jeweils
aus dem zuvor vorhandenen Regelbeispiel bzw. Tatbestand herausgelost
und unter Verdoppelung der Strafuntergrenze als spezielle Qualifikation
erfasst. Beide Male hatte zuvor eine Flexibilisierung des Strafrahmen nach
unten stattgefunden (durch Einfithrung des Regelbeispiels bzw. des minder
schweren Falls), die riickgingig gemacht wurde, indem in die jeweilige
neue Norm kein minder schwerer Fall eingefiigt wurde. Die Strafobergren-
ze bei Vorliegen mildernder Umstande hat sich damit ebenfalls beide Male
verdoppelt. Beide Male wurde als Begriindung fiir die Anderungen darauf
verwiesen, dass die Intimsphare besonders schutzwiirdig sei. Nachdem die-
ser Ablauf das erste Mal stattgefunden hatte, war der Gesetzgeber zu dem
Ergebnis gelangt, dass doch minder schwere Fille denkbar seien, bei denen
die damals vorgesehene Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe
unangemessen hoch erschien. Es bleibt abzuwarten, ob auch dieser Teil
der Entwicklung sich wiederholen wird - allein das Argument, dass beim
Privatwohnungseinbruchdiebstahl ein wichtiges Rechtsgut intensiv beein-
trachtigt wird, spricht nicht zwingend gegen die Einfiihrung eines minder
schweren Falls, der immerhin sogar beim Totschlag vorgesehen ist.>4!

340 Fiir diese Betrachtung der Strafober- und Untergrenzen wurden Zuchthausstrafen
und Gefangnisstrafen als freiheitsentziehende Strafen zusammenfasst. Nach § 21
StGB a.F. waren allerdings acht Monate Zuchthaus einer einjahrigen Gefingnisstra-
fe gleich zu achten.

341 Siehe hierzu etwa Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (22). Ahnlich auch die Diskussion zum
Fehlen eines minder schweren Falls des Sexuellen Missbrauchs von Kindern, der
ebenfalls zum Verbrechen hochgestuft wurde, Renzikowski, KriPoZ 2020, 308 (312).
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II. Wohnungseinbruchdiebstahl im geltenden Recht

1. Der Begriff der ,Wohnung®in § 244 Abs.1Nr. 3 StGB

Im Rahmen des § 123 StGB wird eine Wohnung von der herrschenden Mei-
nung weit als umschlossene und iiberdachte Raumlichkeit, die zumindest
voriibergehend der Unterkunft eines oder mehrerer Menschen dient, ver-
standen.34?

Jedoch lésst sich der Wohnungsbegriff des § 123 StGB angesichts des er-
heblichen Unterschieds in der Strafandrohung und mit Blick auf die Moti-
ve des Gesetzgebers nicht ohne Weiteres auf § 244 StGB {ibertragen.>*3 Da-
her werden nach der Rechtsprechung im Rahmen des § 244 Abs.1 Nr.3
StGB nur die Rdumlichkeiten unter den Wohnungsbegrift gefasst, die dem
Schutzbereich des § 244 Abs.1 Nr.3 StGB zuzuordnen sind, namlich dem
verstarkten Schutz der hduslichen Privat- und Intimsphdre** Dies sind
nach der Rechtsprechung des BGH die eigentlichen Wohn- und Schlafrdu-
me. Dariiber hinaus werden bei Einfamilienhdusern die mit den Wohn-
und Schlafriumen unmittelbar verbundenen und daher der privaten Le-
bensgestaltung dienenden Dach- und Kellerraume erfasst, nicht aber bei
Mehrparteienhdusern, ebenso wenig wie Treppenhduser und Auflenflure
bei Mehrfamilienhdusern.3* Entscheidend ist hier nach der Rechtspre-
chung, ob die betroffenen Nebenrdume mit der Wohnung rdumlich und
baulich eine Einheit bilden bzw. so mit ihr verbunden sind, dass keine er-
heblichen Zugangshindernisse zu den Wohnraumen bestehen.34¢ Reine Ge-
schaftsraume und rdumlich selbstindige Garagen sollen nicht erfasst sein;
dasselbe gilt fiir an Wohnhéuser angebaute Schuppen.3#”

Hotelzimmer sollen dagegen nach der Rechtsprechung des BGH vom
Wohnungsbegriff des §244 Abs.1 Nr.3 StGB erfasst sein.3® Auch fiir
Wohnmobile und Wohnwagen hat der BGH das Vorliegen einer Wohnung

342 BGH, 24.04.2008 — 4 StR 126/08, NStZ 2008, 514 (515); Feilcke, in: MiiKo/StGB,
4. Aufl. 2021, § 123 StGB, Rn. 11.

343 Seier, Der Wohnungseinbruchsdiebstahl, in: Hirsch/Wolter/Brauns, Festschrift fiir
Giinter Kohlmann zum 70. Geburtstag, 2003, 295 (3011f.).

344 BGH, 24.04.2008 - 4 StR 126/08, NStZ 2008, 514 (515) m.w.N.

345 BGH, 08.06.2016 — 4 StR 112/16, NStZ-RR 2016, 281.

346 BGH, 24.08.2021 — 6 StR 344/21, NStZ 2022, 42.

347 BGH, 03.06.2014 - 4 StR 173/14, BeckRS 2014, 13036; BGH, 22.02.2012 — 1 StR 378/11,
NStZ 2013, 120 (121); BGH, 24.04.2008 - 4 StR 126/08, NStZ 2008, 514 (515).

348 BGH, 03.05.2001 - 4 StR 59/01, StV 2001, 624.
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im Sinne des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB bejaht, wenn sie Menschen zumindest
voriibergehend zur Unterkunft dienen.3#° Der BGH lehnt in seiner neueren
Rechtsprechung sogar einen Schlafplatz als notwendiges Merkmal einer
Wohnung im Sinne des § 244 Abs.1 Nr.3 StGB ab: Ein Schlafplatz kenn-
zeichne eine Wohnung zwar typischerweise, sei aber kein notwendiges
Merkmal einer Wohnung.**? Diese weite Rechtsprechung fand sowohl in
Bezug auf die Einbeziehung von Wohnmobilen unter den Wohnungsbe-
grift als auch hinsichtlich des Verzichts auf den Schlafplatz als notwendiges
Merkmal einer Wohnung Kritik.>!

Wird eine Raumlichkeit gemischt genutzt, d.h. teilweise als Wohnraum,
teilweise als Geschéftsraum, soll nach der herrschenden Meinung nur dann
ein Einbruch bzw. Einsteigen in eine Wohnung im Sinne des § 244 Abs. 1
Nr. 3 StGB vorliegen, wenn der Einbruch bzw. das Einsteigen direkt in die
Wohnrdume erfolgt.3>? Darauf, ob der Diebstahl auch aus einem dieser
Riaume erfolgt, soll es demgegeniiber nicht ankommen.>> Demnach ldge
kein Wohnungseinbruchdiebstahl vor, wenn der Téter zunachst in einen
gewerblich genutzten Raum eines Hauses einbricht, von dort in einen
Wohnraum gelangt und aus dem Wohnraum ein Objekt stiehlt.>>* Etwas
anderes miisse aber gelten, wenn beispielsweise ein Arbeitszimmer ohne
weitere Abtrennung in eine Wohnung integriert sei und eine in sich ge-
schlossene Einheit vorliegt.>> Ein Wohnungseinbruchdiebstahl wére zu be-
jahen, wenn ein Téter in einen privaten Wohnraum einbricht, um von dort
aus ungehindert in Geschiftsraume zu gelangen und aus diesen zu steh-
len.3%6

Schliefllich urteilte der BGH, dass die (dauerhafte) Nutzung der Woh-
nung keine tatbestandliche Voraussetzung des einfachen Wohnungsein-

349 BGH, 11.10.2016 - 1 StR 462/16, NJW 2017, 1186 (1187).

350 BGH, 11.10.2016 - 1 StR 462/16, NJW 2017, 1186 (1187).

351 Mitsch, NJW 2017, 1186 (1188): Die Einbeziehung des Wohnmobils sei jedenfalls
dann abzulehnen, wenn es nur wahrend einer Urlaubsreise genutzt werde. Dann sei
keine Vergleichbarkeit mit dem Wohnhaus gegeben. Kritisch zum Verzicht auf den
Schlafplatz Schmitz, in: MiitKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 65.

352 Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4.Aufl. 2021, § 244, Rn. 68; BGH, 24.04.2008 - 4 StR
126/08, NStZ 2008, 514 (515).

353 BGH, 22.02.2012 - 1 StR 378/11, NStZ 2013, 120.

354 So unter Verweis auf den Wortlaut der Norm etwa BGH, 22.02.2012 - 1 StR 378/11,
NStZ 2013, 120, BGH, 24.04.2008 - 4 StR 126/08, NStZ 2008, 514 (515).

355 Schmitz, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 69; BGH, 22.02.2012 - 1 StR 378/11,
NStZ 2013, 120 (121).

356 BGH, 24.04.2008 - 4 StR 126/08, NStZ 2008, 514 (515).
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bruchdiebstahls sei. Dies ergebe sich aus der Gesetzessystematik; anderen-
falls wire die besondere Betonung der Nutzung in § 244 Abs. 4 StGB nicht
erforderlich gewesen. Auch gebiete der Schutzzweck der Qualifikation diese
Auslegung: Das Eigentum an hochstpersonlichen Gegenstinden und die
hdusliche Integritdt konnen auch Personen zugeordnet werden, die keine
aktuellen Bewohner der Wohnung sind. Damit sind nach der Rechtspre-
chung auch die Wohnungen kiirzlich verstorbener Personen taugliches
Tatobjekt eines Wohnungseinbruchdiebstahls nach §244 Abs.1 Nr.3
StGB.>7

Die erweiternde Auslegung des Wohnungsbegrift durch den BGH wird
teilweise kritisch gesehen. In der Literatur wird beflirchtet, dass durch
eine solche Auslegung die Tatbestandsbestimmtheit aufgelost werde: Man
konne dann bei konsequenter Anwendung nicht einmal Gartenhéduser
in Schrebergirten ohne Schlafplatz vom Wohnungsbegriff ausnehmen.>
Auch leiste die tatbestandsbezogene Aufspaltung des Wohnungsbegriffs
einer einzelfallorientierten Auslegung Vorschub.>®

2. Der Begrift der ,dauerhaft genutzten Privatwohnung® in § 244 Abs. 4
StGB

Nach der Gesetzesbegriindung zu § 244 Abs. 4 StGB sollen ,,sowohl private
Wohnungen oder Einfamilienhduser und die dazu gehorenden, von ihnen
nicht getrennten weiteren Wohnbereiche wie Nebenrdume, Keller, Trep-
pen, Wasch- und Trockenrdume sowie Zweitwohnungen von Berufspend-
lern geschiitzte Tatobjekte des § 244 Abs. 4 StGB sein.’®® Die genannten
Raumlichkeiten sind alle auch von §244 Abs.1 Nr.3 StGB erfasst. Nach
dem Willen des Gesetzgebers sollten jedoch Wohnwagen und Wohnmobile
vom neuen § 244 Abs. 4 StGB anders als von § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB gerade

357 BGH, 22.01.2020 - 3 StR 526/19, NStZ 2020, 484.

358 Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 65.

359 Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019, § 244 StGB, Rn. 30 mit Aufzah-
lung weiterer von der Rechtsprechung entschiedener Einzelfille, z.B. Empfangsbe-
reich eines Foyers eines Seniorenheims.

360 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches -~ Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 7.
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nicht erfasst sein.3¢! Damit stellt § 244 Abs. 4 StGB einen Spezialfall des un-
verandert bestehenden § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB dar.3¢2

Der in § 244 Abs. 4 StGB verwendete Wohnungsbegriff ist im Vergleich
zu § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB auf begrifflicher Ebene in zweierlei Hinsicht mo-
difiziert: Es sind nur ,dauerhaft genutzte® Wohnungen erfasst und es muss
sich um ,,Privat“-Wohnungen handeln. Auch fiir §244 Abs.1 Nr.3 StGB
sind Raumlichkeiten, die Menschen zumindest voriibergehend zur Unter-
kunft dienen, vorausgesetzt. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit ein
»dauerhaftes” Nutzen ein engerer Begriff ist als ein ,,zumindest voriiberge-
hend® zur Unterkunft Dienen. Auf den ersten Blick erscheint es durchaus
plausibel, dass ,dauerhaft® im Sinne eines durchgingigen Bewohnens der
betroffenen Rdumlichkeit der enger gefasste Begriff ist. Jedoch sollen auch
Zweitwohnungen vom engeren Begriff der dauerhaft genutzten Privatwoh-
nung umfasst sein. Nimmt man dies als Pramisse, kann ,dauerhaft nicht
im Sinne von ,durchgingig bewohnt“ ausgelegt werden.’¢? In der Literatur
wird deshalb erwogen, bereits dann von einer ,Dauerhaftigkeit® auszuge-
hen, wenn die Raumlichkeit ,regelméaflig iiber einen ldngeren Zeitraum
aufgesucht und als Wohnung auch genutzt wird“.3¢* Da durch eine solche
Auslegung Personengruppen ausgeschlossen wiirden, die etwa berufsbe-
dingt mehrfach pro Jahr ihre Wohnung wechseln miissen, wird der Vor-
schlag allerdings verworfen. Um auch solche Raumlichkeiten zu erfassen,
miisste die Dauerhaftigkeit der Nutzung auch bei einer kiirzeren Nutzung
bejaht werden, sofern es sich um die einzige Wohnung des Betroffenen
handelt und er sie regelméfig als Unterkunft nutzt.3%>

Nach der Rechtsprechung des BGH sollen von § 244 Abs. 4 StGB in Ab-
grenzung zu § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB keine Wohnungen erfasst sein, deren
Bewohner vor der Tat verstorben sind.3¢¢ Dies wirft die Frage auf, ob der
BGH die Abgrenzung zwischen den beiden Tatbestdnden zukiinftig an-
hand der Frage nach der konkreten zur Tatzeit bestehenden Wohnnutzung
vornehmen will. Die Formulierung des BGH deutet darauf hin: Spatestens

361 Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 64, 70; kritisch etwa Bosch, Jura
2017, 50 (54).

362 Schmitz, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 70.

363 Schmitz, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 72.

364 Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 73; fiir die Bestimmung des ldnge-
ren Zeitpunkts konne hierbei eine Anlehnung an das Steuerecht und dessen § 9 AO
mit einer Dauer von deutlich tiber sechs Monaten erfolgen.

365 Schmitz, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 73.

366 Ohne, dass die Wohnung entwidmet wurde, BGH, 22.01.2020 - 3 StR 526/19, NStZ
2020, 484; ebenso BGH, 24.06.2020 - 5 StR 671/19, NJW 2020, 2816 (2817).
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mit Einfiihrung des §244 Abs.4 StGB habe der Gesetzgeber deutlich ge-
macht, ,dass er die (dauerhafte) Nutzung der Wohnung nicht als tatbe-
standliche Voraussetzung des einfachen Wohnungseinbruchdiebstahls
nach § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB verstanden wissen will. Die sprachliche Beto-
nung dieses zusitzlichen Tatbestandsmerkmals in § 244 Abs. 4 StGB wire
sonst nicht geboten gewesen“. Anders als die Literatur betont der BGH
nicht die ,Dauerhaftigkeit®, sondern die ,Nutzung® als abgrenzendes und
spezielles Merkmal des Privatwohnungseinbruchdiebstahls: Die Wohnung
miisse zur Tatzeit tatsdchlich bewohnt sein. Eine Auslegung der ,dauerhaf-
ten Nutzung®“ als eine zur Tatzeit konkret bestehende Wohnnutzung wiirde
zumindest eine klare Abgrenzbarkeit der beiden Qualifikationen ermdogli-
chen. Nicht erkldren wiirde diese Auslegung aber den Ausschluss von
Wohnwagen vom Tatbestand des § 244 Abs. 4 StGB - auch diese konnen
zur Tatzeit konkret und dauerhaft als Wohnung genutzt sein.

Auch die begriffliche Einschrankung auf , Privat“-Wohnungen stellt sich
bei genauerer Betrachtung als problematisch dar. Wenn man den Begriff
der Privatwohnung als Gegensatz zur Dienstwohnung auffasst, stellt sich
die Frage, weshalb in Dienstwohnungen wohnende Personen wie etwa in
Pfarrhdusern wohnende Pfarrer weniger schutzwiirdig sein sollen als ande-
re.’” Daher erscheint es sinnvoll, auch Dienstwohnungen als ,Privat®-
Wohnungen im Sinne des § 244 Abs. 4 StGB anzusehen. Dem Merkmal der
Privatheit wiirde dann allerdings fiir die Abgrenzung von § 244 Abs.1 Nr. 3
und Abs. 4 StGB keine eigenstindige Bedeutung mehr zukommen.368

367 Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 71.

368 Wittig, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 244 StGB, Rn. 26; kritisch zur Bedeu-
tung des Kriteriums der Privatheit bereits im Gesetzgebungsverfahren: Miiller-
Piepenkétter, Vorbereitende Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhérung zu dem Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD und dem Entwurf der Bundes-
regierung zum Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruch-
diebstahl, 2 £, https://www.bundestag.de/resource/blob/511248/d46f20cfa8853edc5
d8201d1700bbc76/mueller_piepenkoetter_wr-data.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022). Teilweise wird argumentiert, das Merkmal der Privatheit sei als Gegen-
satz zu ,Offentlich zugénglichen® Raumlichkeiten zu verstehen, die keine Selbstent-
faltung ermdglichen. ,Privatheit liege etwa bei Obdachlosenheimen nicht vor,
wenn die Rdumlichkeiten von vielen, untereinander nicht personlich verbundenen
Personen betreten werden diirfen, Hoyer, in: SK/StGB, 9. Aufl. 2019, § 244 StGB,
Rn. 47. Man kann sich aber durchaus fragen, ob bei Obdachlosen- oder Fliichtlings-
unterkiinften iiberhaupt eine Wohnung im Sinne des § 244 Abs.1 Nr.3 StGB vor-
liegt, wenn diese aufgrund der Zugénglichkeit fiir viele Personen keinerlei Privat-
sphire ermoglichen; schlieflich wird die im Vergleich zum einfachen Einbruch-
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3. Abgrenzung von § 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB im Schuldspruch

Neben der schwierigen Abgrenzung von § 244 Abs. 4 und § 244 Abs.1 Nr. 3
StGB stellt sich die Frage, wie im Schuldspruch die Unterschiede zwischen
den beiden Tatbestinden kenntlich gemacht werden konnen. Nach der
jingsten Rechtsprechung des BGH ist in den Fillen des Wohnungsein-
bruchdiebstahls in dauerhaft genutzte Privatwohnungen im Sinne des
§244 Abs.4 StGB das Delikt als ,schwerer Wohnungseinbruchdiebstahl®
zu bezeichnen, um das mit der Verwirklichung des Qualifikationstatbe-
stands verwirklichte Unrecht im Schuldspruch erkennbar zu machen.3¢
Teilweise wird auch begrifflich zwischen dem Wohnungseinbruchdiebstahl
nach §244 Abs.1 Nr.3 StGB und dem Privatwohnungseinbruchdiebstahl
nach § 244 Abs. 4 StGB differenziert.”°

4. Verhaltnis zu § 244a StGB

Wihrend des Gesetzgebungsverfahrens zeigte sich, dass Uneinigkeit da-
riiber bestand, wie das Konkurrenzverhiltnis des neuen §244 Abs.4 zu
§ 244a StGB aussehen soll. Wahrend der Bundesrat den Gesetzentwurf so
deutete, dass eine Spezialitit’”! des §244 Abs.4 StGB gegeniiber §244a
StGB gewollt sei,?”? gingen das Bundesjustizministerium und die Bundesre-
gierung sowie der Rechtsausschuss von Tateinheit zwischen §244 Abs. 4
und § 244a StGB aus.3”3

diebstahl erhohte Strafandrohung auf die Verletzung der Privatsphdre gestiitzt,
Schmitz, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 63.

369 BGH, 04.02.2020 - 3 StR 509/19, NStZ-RR 2020, 116. Anders noch BGH, 22.01.2020
- 5 StR 609/19, BeckRS 2020, 1433: Die Verwirklichung der Qualifikation des § 244
Abs. 4 StGB bediirfe keiner gesonderten Klarstellung im Urteilstenor.

370 S.etwa BGH, 22.05.2019 - 1 StR 651/18, NStZ-RR 2019, 334 (335).

371 Spezialitit liegt vor, wenn alle Sachverhalte, die den speziellen Tatbestand erfiillen,
auch den Grundtatbestand erfiillen, aber nicht umgekehrt. Rechtsfolge ist, dass al-
lein das speziellere Delikt zur Anwendung kommt, von Heintschel-Heinegg, in:
BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 52 StGB, Rn. 9.

372 BT Drs. 18/12729, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Gesetzes zur
Anderung des Strafgesetzbuches — Wohnungseinbruchdiebstahl vom 14.06.2017, 8 1.,
Anlage 2, Stellungnahme des Bundesrats; dhnlich auch das Verstandnis bei Schmitz,
in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244a StGB, Rn. 14.

373 BT Drs. 18/12729, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Gesetzes
zur Anderung des Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruchdiebstahl vom 14.06.2017,
10, Anlage 3, Gegenduflerung der Bundesregierung; BT Drs. 18/12995, Bericht des
Ausschusses fiir Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zum Entwurf eines
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Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass nur die Annahme der Tateinheit
zwischen den beiden Delikten dem Gesetzeszweck Rechnung tragt: Lége,
wie vom Bundesrat angefiihrt, Spezialitdt des § 244 Abs.4 StGB vor, so
wiirde in Féllen des Bandenwohnungseinbruchdiebstahls in eine Privat-
wohnung § 244a StGB durch §244 Abs. 4 StGB verdringt werden. Damit
wiirden auch die fiir §244a StGB vorgesehenen Ermittlungsbefugnisse
nach § 100a Abs. 2 Nr. 1 und §100c Abs. 1 Nr. 1 StPO aufgrund der Verdrin-
gung durch § 244 StGB entfallen.’’* § 244 Abs.1 Nr.3 StGB war zum Zeit-
punkt der Einfilhrung des §244 Abs.4 StGB in keinem der Kataloge ge-
nannt; § 244 Abs. 4 StGB wurde zunidchst nur in § 100g Abs. 2 StPO einge-
fugt.3”> Durch das Hinzutreten des Merkmals der Privatwohnung wiirden
also die Ermittlungsbefugnisse bei Bandeneinbruchdiebstdhlen einge-
schrankt, wenn das neue Delikt § 244a StGB verdringen wiirde. Dies wiirde
ersichtlich nicht dem Gesetzeszweck entsprechen, der die Ermittlungsbe-
fugnisse fir den Wohnungseinbruchdiebstahl gerade erweitern will. Nur
bei Annahme einer Idealkonkurrenz zwischen §244 Abs.4 StGB und
§ 244a StGB liegt kein Riickschritt hinsichtlich der Ermittlungsbefugnisse
nach der StPO vor. Daher geht nunmehr der BGH in seiner Rechtspre-
chung ebenso wie die herrschende Meinung in der Literatur von einem tat-
einheitlichen Verhiltnis der beiden Delikte aus.37®

5. Konsequenzen der Einstufung des Privatwohnungseinbruchdiebstahls
als Verbrechen

Die Einstufung des Privatwohnungseinbruchdiebstahls als Verbrechen auf-
grund der Mindeststrafe von einem Jahr (§ 12 Abs. 1 StGB) hat verschiedene
rechtliche Konsequenzen.3””

Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches -~ Wohnungseinbruchdiebstahl vom
28.06.2017, 4.

374 S. zur dhnlichen Fallgestaltung bei § 261 StGB: Kohler, in: Meyer-Gofiner/Schmitt/
StPO, 65. Aufl. 2022, § 100a StPO, Rn. 15.

375 BT Drs. 18/12729, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Gesetzes zur
Anderung des Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruchdiebstahl vom 14.06.2017, 10,
Anlage 3, Gegenduflerung der Bundesregierung.

376 Ebenso BGH, 05.02.2019 - 3 StR 466/18, BeckRS 2019, 2714; BGH, 10.12.2019 - 3 StR
529/19, NStZ-RR 2020, 80 sowie Wittig, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 244
StGB, Rn. 30. S. zum Verhaltnis zwischen § 244a StGB und § 244 Abs. 4, 22, 23 Abs. 1
StGB BGH, 26.07.2022 - 3 StR 141/22, BeckRS 2022, 23383.

377 S. eine Ubersicht iiber die Folgen der Einordnung eines Delikts als Verbrechen bei
Hilgendorf, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 12 StGB, Rn. 2f.
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Der Privatwohnungseinbruchdiebstahl fillt nun unter § 30 StGB. Damit
sind seit der Gesetzesdnderung der Versuch der Anstiftung zum Privatwoh-
nungseinbruchdiebstahl (§§ 244 Abs. 4, 30 Abs.1 StGB) sowie die Verabre-
dung zum Privatwohnungseinbruchdiebstahl (§§244 Abs.4, 30 Abs.2
StGB) strafbar.”8 § 30 Abs. 2 StGB erfasst neben der Verabredung zu einem
Verbrechen auch das sich Bereiterklaren zur Tat. Strafbar ist es damit,
wenn der Tater seine Bereitschaft zur Begehung eines Verbrechens einem
anderen gegeniiber vorbehaltlos kundtut.*”® Auflerdem stellt §30 Abs.2
StGB als Gegenstiick zur Stratbarkeit des sich Bereiterkldrens auch die An-
nahme des Erbietens unter Strafe, also die ernst gemeinte Erklarung, mit
der Bereitschaft eines anderen zur Begehung eines bestimmten Verbre-
chens einverstanden zu sein.?®® Dies hat zur Folge, dass in Fillen mit meh-
reren Tdtern, deren Tat zeitlich vor dem Versuchsbeginn stecken bleibt,
nun eine Strafbarkeit gegeben sein kann, wihrend deren Verabredungen
nach alter Rechtslage straflos waren (soweit nicht die Bandeneigenschaft
gegeben war, sodass §30 StGB bereits iiber §244a StGB Anwendung
fand?8!). Eine Strafbarkeit nach §§ 244 Abs. 4, 30 Abs. 2 StGB wegen Verab-
redung zum Wohnungseinbruchdiebstahl wurde vom BGH etwa in einem
Fall bejaht, in dem die Angeklagten zwar gemeinschaftlich den Holzrah-
men einer Terrassentiir durchbohrt hatten, um den Tiiréffnungshebel be-
dienen und aus der betroffenen Wohnung Bargeld oder Wertgegenstinde
entwenden zu konnen, aber scheiterten, weil die Tur mit einem verschlos-
senen Zusatzschloss versehen war. Ein unmittelbares Ansetzen zum Ver-
such hatte der BGH in diesem Fall verneint,’®? sodass eine Versuchsstraf-
barkeit nicht in Betracht kam.38?

Auf prozessualer Ebene hat die Qualifizierung des Privatwohnungsein-
bruchdiebstahls als Verbrechen zur Folge, dass eine Einstellung des Verfah-
rens nach den §§ 153, 153a StPO bzw. §§ 45 Abs. 1, 47 Abs.1 S.1 Nr.1 JGG,
die jeweils das Vorliegen eines Vergehens voraussetzen, nicht mehr zuldssig

378 Auf die Versuchsstrafbarkeit hatte die Gesetzesanderung keinen Einfluss. Zwar sind
gemafd § 23 Abs. 1 StGB nur Verbrechen strafbar, sofern das Gesetz nicht ausdriick-
lich etwas anderes bestimmt. Jedoch war der versuchte Wohnungseinbruchdieb-
stahl geméfd § 244 Abs. 2 StGB auch schon vor der Gesetzesanderung strafbar.

379 Cornelius, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 30 StGB, Rn. 13.

380 Cornelius, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 30 StGB, Rn. 15.

381 Aufgrund dieser Einschrankung wird der Erweiterung teilweise jegliche Bedeutung
abgesprochen, s. etwa Bosch, Jura 2017, 50 (59).

382 Kritisch zur Rechtsprechung des BGH zum Versuchsbeginn beim Wohnungsein-
bruchdiebstahl Hoven/Hahn, NStZ 2021, 588.

383 BGH, 01.08.2019 - 5 StR 185/19, NStZ 2019, 716.
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ist. Ebenso besteht nicht mehr die Méglichkeit eines Strafbefehlsverfahrens,
§ 407 StPO.

Aus der Strafaktenanalyse von DreifSigacker w.a. ergibt sich, dass vor der
Gesetzesanderung Verfahrenseinstellungen durch die Staatsanwaltschaft
bei Verfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zum grofiten Teil nach
§170 Abs.2 StPO erfolgten.3®* Eine solche Einstellung ist auch bei einem
Verbrechen nach §244 Abs. 4 StGB moglich. Bei 15,5 % der Tatverdachti-
gen in der Zufallsstichprobe wurde das Verfahren hingegen nach Vorschrif-
ten eingestellt, deren Anwendung aufgrund der Reform nicht mehr mog-
lich ist (19,8 % aller Einstellungen).38 Da davon ausgegangen werden kann,
dass es sich bei den meisten Fillen um Einbriiche in dauerhaft genutzte
Privatwohnungen handelte, konnte sich die Zahl der Einstellungen bei Pri-
vatwohnungseinbruchdiebstdhlen nach der Reform um knapp ein Fiinftel
reduzieren.

Demgegeniiber wurde bei DreifSigacker u.a. gegen weniger als 1% der
Tatverdachtigen ein Strafbefehl beantragt und erlassen.’® Das Entfallen
der Moglichkeit eines Strafbefehls beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl
dirfte daher in der Praxis kaum spiirbare Konsequenzen haben.

ITI. Geschiitztes Rechtsgut der §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB

Der Unrechtskern eines Delikts ist fiir die Strafzumessung von mafigeb-
licher Bedeutung. Das geschiitzte Rechtsgut des Wohnungseinbruchdieb-
stahls bedarf daher einer genauen Betrachtung.

Der in § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB normierte ,einfache® Wohnungseinbruch-
diebstahl bezweckt zundchst den Schutz des Eigentums. In der Gesetzesbe-
griilndung wird aber insbesondere der Schutz der héuslichen Privat- und
Intimsphire in den Mittelpunkt gestellt.3¥” Es handle sich um eine Straftat,
die tief in die Intimsphére der Opfer eindringe und zu ernsten psychischen

384 DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a., Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, sieche Fn. 36, 73.

385 DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a., Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siche Fn. 36, 73.

386 DreifSigacker/Wollinger/Blauert u. a., Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungs-
praxis und justizielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, siche Fn. 36, 73.

387 So auch BGH, 24.04.2008 - 4 StR 126/08, NStZ 2008, 514 (515).
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Storungen fithren konne.*¥® Auch der speziellere Privatwohnungseinbruch-
diebstahl soll nach der Begriindung des Gesetzgebers in erster Linie die
Privatsphire schiitzen: Wohnungseinbriiche stellen, so auch hier die Geset-
zesbegriindung, einen schwerwiegenden Eingriff in den personlichen Le-
bensbereich des Betroffenen dar, der neben finanziellen Auswirkungen gra-
vierende psychische Folgen und eine massive Schadigung des Sicherheits-
gefithls zur Folge haben konne.®? Auch die Rechtsprechung des BGH zu
§ 244 Abs. 4 StGB verweist auf diese Begriindung.>*°

Studien haben gezeigt, dass Wohnungseinbruchdiebstahle erhebliche
Auswirkungen auf die Psyche der Betroffenen haben konnen, etwa in Form
von Schocks, Angstgefiihlen, Schlafstorungen oder Unsicherheitsgefithlen
in der Wohnung auch noch lingere Zeit nach der Tat oder sogar Trauma-
ta.3! Demnach ist es konsequent, dass der Gesetzgeber bei den Ausfiihrun-
gen zum Unrechtsgehalt beim (Privat-) Wohnungseinbruchdiebstahl trotz
der systematischen Stellung des Delikts bei den Eigentumsdelikten in erster
Linie auf die betroffenen immateriellen Rechtsgiiter abstellt.3*> Damit steht
der (Privat-) Wohnungseinbruchdiebstahl hinsichtlich seiner Schutzrich-
tung zwischen den Delikten zum Schutz des Eigentums und denjenigen
zum Schutz der Person. Dies sollte sich auch in der Ausgestaltung und Aus-
legung der beiden Tatbestdnde §§ 244 Abs.1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB nieder-
schlagen.

Uberzeugend wire de lege lata eine Auslegung, bei der beide Tatbestinde
an dem Schutzgut ,hdusliche Privatsphédre® ausgerichtet sind. Entspre-
chend der abgestuften Strafandrohung muss § 244 Abs. 4 StGB eng ausge-
legt werden. Bei § 244 Abs.1 Nr.3 StGB sollte der Wohnungsbegriff zwar
etwas weiter interpretiert werden;*? auch hier sollten wegen der im Ver-
gleich zum einfachen Einbruchdiebstahl erhéhten Strafandrohung aber
Raumlichkeiten nicht erfasst werden, bei denen die Intim- und Privatspha-
re nicht oder kaum betroffen ist.

388 BT Drs. 13/8587, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Sechsten
Gesetzes zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) vom 25.09.1997, 43.

389 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches — Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 7.

390 BGH, 19.03.2019 - 3 StR 2/19, NStZ 2019, 674.

391 S. dazu oben Kapitel C. IV. L.

392 S. dazu auch Hoven/Hahn, NStZ 2021, 588 (591).

393 So auch Kudlich, in: SSW/StGB, 5. Aufl. 2021, § 244 StGB, Rn. 41.
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Es ist fraglich, ob die Ausgestaltung und Auslegung der beiden Tatbe-
stainde diesen Grundsdtzen hinreichend Rechnung trigt. Insbesondere der
Ausschluss von Einbriichen in gemischt genutzte Raumlichkeiten, die Er-
fassung von Einbriichen in die Wohnungen Verstorbener in § 244 Abs. 1
Nr. 3 StGB und der Ausschluss von Wohnwagen vom Tatbestand des § 244
Abs. 4 StGB werfen diesbeziiglich Fragen auf.

Bei teils geschiftlich, teils privat genutzten Rédumlichkeiten bejaht die
Rechtsprechung nur dann einen Wohnungseinbruchdiebstahl, wenn der
Einbruch bzw. das Einsteigen direkt in die Wohnrdume erfolgt. Darauf, ob
der Diebstahl auch aus einem dieser Raume erfolgt, soll es nicht ankom-
men.’** Umgekehrt soll kein Wohnungseinbruchdiebstahl vorliegen, wenn
der Téter in den Geschiftsraum einsteigt, von dort in die Wohnraume ge-
langt und von dort stiehlt. Nach dem Gesetzeswortlaut ist diese Auslegung
zwingend;®> nach der Ratio des Gesetzes vermag sie aber nicht zu tiberzeu-
gen.>*® Denn filir das Ausmafl der psychischen Folgen fur die Geschadigten
kommt es darauf an, ob und wie massiv der Tater in die Privat- oder Intim-
sphére der Betroffenen eingedrungen ist; demgegeniiber macht es keinen
Unterschied, ob der Tiéter zuerst in einen reinen Arbeitsraum eingebrochen
und von dort in die Wohnraume gelangt ist.>” Diese Differenzierung der
Rechtsprechung bei gemischt genutzten Raumlichkeiten ist mit Blick auf
das geschiitzte immaterielle Rechtsgut wenig iiberzeugend.’*® Dennoch er-
folgte im Rahmen der Reform des § 244 StGB keine Korrektur.3®

Eine weitere Inkonsistenz zeigt sich im Hinblick auf die Wohnungen
verstorbener Personen: Die Rechtsprechung bezieht Wohnungen auch
dann in den Tatbestand des § 244 Abs.1 Nr.3 StGB ein, wenn deren Be-
wohner vor der Tat verstorben sind. Hierbei argumentiert der BGH in ers-

394 Schmitz, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2021, § 244, Rn. 68; BGH, 22.02.2012 - 1 StR 378/11,
NStZ 2013, 120.

395 Ein Vorschlag zur Losung des Problems durch Anpassung des Gesetzeswortlauts
findet sich bei Krack, Die Struktur der Tatbestinde des Wohnungseinbruchdieb-
stahls (§244 Abs.1 Nr.3, Abs. 4 StGB), in: Hecker/Weifler/Brand, Festschrift fiir
Rudolf Rengier zum 70. Geburtstag, 2018, 249 (252).

396 So auch Kudlich, in: SSW/StGB, 5. Aufl. 2021, § 244 StGB, Rn. 44.

397 So auch Bosch, Jura 2017, 50 (54).

398 Ahnlich auch Kriiger/Strohlein, JA 2018, 401 (404); anders Krack, Die Struktur der
Tatbestinde des Wohnungseinbruchdiebstahls (§ 244 Abs.1 Nr. 3, Abs. 4 StGB), in:
Hecker/Weifler/Brand, Festschrift fiir Rudolf Rengier zum 70. Geburtstag, 2018, 249
(255).

399 Ein Korrektur hitte etwa durch eine Umformulierung des Tatbestands erreicht wer-
den konnen; s. dazu etwa Bosch, Jura 2017, 50 (54 f.).
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ter Linie mit der Gesetzessystematik, nach der die Beschriankung auf kon-
kret genutzte Wohnungen nur fiir Abs. 4 gelte. Zudem fithrt der BGH als
teleologisches Argument an, § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB solle das Eigentum an
hochstpersonlichen Gegenstinden und die hidusliche Integritit an sich
schiitzen. Diese Rechtsgiiter kdnnen, so der BGH, auch dann verletzt sein,
wenn sie neben den aktuellen Bewohnern weiteren Personen zuzuordnen
sind, die einen Bezug zu den Raumlichkeiten aufweisen - etwa, weil sie sich
hédufig in ihnen aufhalten, weil es sich um ihr Elternhaus handelt oder weil
sie in dem Haus private Gegenstinde lagern.?°® Der BGH nennt hier zu-
néchst das Eigentum als geschiitztes Rechtsgut und argumentiert erst nach-
rangig damit, dass auch Personen, die die Wohnung nicht zum Wohnen
nutzen, von der Tat betroffen sein kdnnen. Diese Argumentation fligt sich
gut in die grofiziigige Rechtsprechungslinie des Bundesgerichtshofs ein, die
z.B. auch Hotelzimmer und Raumlichkeiten ohne Schlafplatz in das Tatbe-
standsmerkmal der Wohnung im Sinne des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB mitein-
beziehen will.

Gleichzeitig muss aber die Frage aufgeworfen werden, ob bei einem Ein-
bruch in ein Haus Verstorbener die Privatsphiare tiberhaupt so sehr betrof-
fen ist, dass dadurch die - gegeniiber dem einfachen Einbruchdiebstahl er-
hohte - Strafandrohung des § 244 Abs.1 Nr.3 StGB legitimiert wird. Der
Gesetzgeber und der BGH miissen sich insbesondere im Hinblick auf die
Wohnungen Verstorbener die Frage gefallen lassen, worin denn das straf-
schiarfende Element gegeniiber dem einfachen Einbruchdiebstahl besteht,
wenn die Wohnung einer verstorbenen Person zur Tatzeit von niemandem
konkret als Wohnung genutzt wird. Die Argumentation des BGH, dass
auch Nicht-Bewohner von der Tat betroffen sein kdnnen, wirkt an dieser
Stelle konstruiert und passt nicht zu der Betonung des massiven Eindrin-
gens in die Privatsphdre als Grund fiir die strenge Bestrafung des Woh-
nungseinbruchdiebstahls. Es diirfte etwa auch hdufig vorkommen, dass
Menschen personliche Gegenstidnde in ihren Geschifts- oder Biirordumen
lagern und dort viel Zeit verbringen — dennoch wird dies nicht zum Anlass
genommen, Geschiftsriume besonders zu schiitzen.*?! Die Alternative wi-
re, Einbruchdiebstahle aus Wohnungen Verstorbener nur unter § 243 Abs. 1
S.2 Nr.1 StGB zu erfassen. Ahnliches gilt auch fiir Hotelzimmer (es sei
denn, diese werden dauerhaft als Wohnungsersatz genutzt) und Rdumlich-

400 BGH, 22.01.2020 - 3 StR 526/19, NStZ 2020, 484 (485).
401 Kritisch auch Epik, NStZ 2020, 484 (486 f.) und Krack, JR 2021, 37 (39f.). Zustim-
mend zur Rechtsprechung aber Jiger, JA 2020, 630 (631).
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keiten ohne Schlafplatz. Auch hier muss bezweifelt werden, ob ein so
schwerwiegendes Eindringen in die Privatsphdre gegeben ist, dass dadurch
der Sprung von § 243 Abs.1S.2 Nr.1zu § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB legitimiert
ist.

Der Tatbestand des § 244 Abs. 4 StGB ist im Vergleich mit § 244 Abs. 1
Nr.3 StGB enger gefasst. Nach der Intention des Gesetzgebers sollen
Wohnmobile und Wohnwagen vom Tatbestand des § 244 Abs. 4 StGB aus-
geklammert werden. Jedoch werden Wohnmobile oder Wohnwagen zu-
nehmend aus Wohnungsnot als dauerhafter Wohnungsersatz genutzt.92
Bei einer Ausrichtung der Auslegung am Schutzgut des Tatbestands miisste
man zu dem Ergebnis kommen, dass die Bewohner eines Wohnwagens
durch einen Einbruch in ihren Wohnwagen genauso sehr in ihrer Intim-
sphére beeintrachtigt werden konnen wie die Bewohner einer Wohnung,
wenn der Wohnwagen als Hauptwohnung oder einzige Wohnung genutzt
wird. Dariiber hinaus ist diese Gruppe wegen des geringeren Schutzes eines
Wohnwagens gegen Eindringlinge sogar besonders schutzwiirdig. Zu
einem anderen Ergebnis konnte kommen, wer argumentiert, dass eine
Wohnung gerade deswegen schutzwiirdiger ist als ein Wohnwagen, weil sie
durch ihre rdumliche Abgrenzung und technischen Schutzmoglichkeiten
den Bewohnern besonderen Schutz bietet. Eine Wohnung kann daher ihre
Bewohner gerade dazu veranlassen, ihre Privat- und Intimsphére in diesem
geschiitzten Raum auszuleben. Ein Wohnwagen bietet dagegen aufgrund
der technischen und baulichen Eigenheiten gerade nicht in solchem Mafle
Schutz vor Eindringlingen. Man kénnte daher zu dem Schluss kommen,
dass die Bewohner eines Wohnwagens weniger veranlasst sein diirfen, ihre
Intimsphére dort auszuleben. Allerdings wire eine solche Argumentation
zynisch — wer dauerhaft einen Wohnwagen bewohnt, tut dies wohl meist
nur deshalb, weil er keine andere Mdglichkeit hat. Dem Bewohner eines
Wohnwagens bleibt fiir eine unbeobachtete Selbstentfaltung in der Regel
kein anderer Raum als sein Wohnwagen; der Wohnwagen bildet den noch
am chesten geschiitzten verfiigbaren Raum. Auflerdem wird im Rahmen
der Schutzgutdiskussion zum (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahl weni-
ger darauf abgestellt, dass die betroffenen Bewohner in ihrer Wohnung we-
gen des Schutzes durch die Wohnung ihre Intimsphére ausleben diirfen,
sondern es wird darauf abgestellt, dass sie dies faktisch tun und der Ein-

402 Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019, § 244 StGB, Rn.32; ders., Jura
2017, 50 (54).
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bruch daher in die Intimsphére eingreift. Bei konsequenter Orientierung
am Schutzgut des Tatbestandes miissten daher auch Wohnwagen und
Wohnmobile, die ihren Bewohnern dauerhaft als Wohnung dienen, vom
Tatbestand erfasst sein; dasselbe gilt im Ubrigen fiir als Wohnungsersatz
genutzte Hotelzimmer oder Ferienwohnungen.403

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Ausgestaltung und
die Auslegung beider Tatbestinde durch die Rechtsprechung nicht konse-
quent am Schutzgut der Tatbestdnde orientiert sind. Durch die weite Ausle-
gung des Wohnungsbegriffs bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB und die engere Aus-
legung bei Abs. 4 wird zwar ein gewisser abgestufter Schutz des betroffenen
Rechtsguts, der Privat- und Intimsphire, erreicht. Uberzeugender wire es
allerdings, auch Einbriiche in gemischt genutzte Raumlichkeiten konse-
quent als (Privat-) Wohnungseinbruchdiebstahl zu qualifizieren und auch
dauerhaft bewohnte Wohnwagen und Hotelzimmer als geschiitzte Tatob-
jekte des § 244 Abs. 4 StGB anzuerkennen. Uberdies muss sich der Gesetz-
geber die Frage gefallen lassen, ob die verbliebenen Anwendungsfille des
§ 244 Abs.1 Nr. 3 StGB gegeniiber den einfachen Einbruchdiebstéhlen be-
sonderen Schutz verdienen.

Zu erwégen wire als Alternative zu der wenig tiberzeugenden derzeitigen
Ausgestaltung und Auslegung, die nach der Ansicht der Rechtsprechung
noch verbliebenen Fille des § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB aufgrund der allenfalls
am Rande vorhandenen Betroffenheit des Rechtsguts Privatsphare lediglich
unter §243 Abs.1 S.2 Nr.1 StGB zu fassen. Dies wiirde zur Tatzeit nicht
konkret als Wohnung genutzte Riumlichkeiten wie etwa Wohnungen Ver-
storbener, nur kurzfristig bezogene Hotelzimmer oder Raumlichkeiten oh-
ne Schlafplatz betreffen. Wiirde man gleichzeitig als Wohnungsersatz ge-
nutzte Hotelzimmer und Wohnwagen ebenso wie konkret genutzte Erst-
und Zweitwohnungen und Einfamilienhduser unter die ,dauerhaft genutz-
te Privatwohnung® im Sinne des § 244 Abs. 4 StGB fassen, so wiirde § 244
Abs. 1 Nr. 3 StGB leerlaufen. Darin wiirde einerseits eine Korrektur der aus-
ufernden Rechtsprechung zu § 244 Abs.1 Nr.3 StGB liegen, gleichzeitig
aber auch eine Aufwertung der Wohnungsersatzraumlichkeiten, die bislang
vernachldssigt wurden, deren Schutzwiirdigkeit aber dhnlich hoch liegt wie
diejenige ,klassischer Wohnungen. §244 Abs.1 Nr.3 und Abs.4 StGB
konnten dann in einem Qualifikationstatbestand zusammengefiithrt wer-
den.

403 So auch Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019, § 244 StGB, Rn. 32; Kud-
lich, in: SSW/StGB, 5. Aufl. 2021, § 244 StGB, Rn. 46.
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IV. Bewertung des gesetzlichen Strafrahmens

1. Relative Angemessenheit der Mindeststrafe von einem Jahr

Seit der Verschérfung der Strafandrohung fiir Privatwohnungseinbruch-
diebstdhle entspricht der Strafrahmen des § 244 Abs.4 StGB demjenigen
des schweren Bandendiebstahls (§ 244a StGB); auflerdem liegt die Min-
deststrafe von einem Jahr beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl nun ge-
nauso hoch wie beim Raub (§ 249 StGB). Im Schrifttum wurde kritisiert,
dass sich aus dieser Angleichung systematische Verwerfungen innerhalb
der Diebstahls- und Raubdelikte ergaben:4

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wurde in der Sachverstidndi-
genanhorung argumentiert, dass die Angleichung der Mindeststrafen den
Opferschutz gefihrde: Wenn die Strafandrohung fiir einen Raub nicht
hoher liegt als diejenige fiir den Wohnungseinbruchdiebstahl, werde die
Hemmschwelle fiir den Tater gesenkt, bei Antreffen eines Bewohners Ge-
walt zur Wegnahme oder auf der Flucht anzuwenden.*%> Dieses Argument
nimmt allerdings zur Pramisse, dass die Hohe der Strafandrohung von we-
sentlicher Bedeutung fiir die Entscheidung des Téters iiber Begehung oder
Nichtbegehung der Tat ist. Ob dies tatsdchlich der Fall ist, muss bezweifelt
werden - zumal, wenn der Titer die Entscheidung {iber die Begehung eines
Raubes oder rduberischen Diebstahls spontan treffen muss, weil er uner-
wartet auf den Bewohner des Hauses trifft. Hinzu tritt, dass eine Anwen-
dung von Nétigungsmitteln im Zuge eines Wohnungseinbruchdiebstahls
auch bei gleicher Mindeststrafe noch immer zu einem hoheren Strafmaf3
innerhalb des Strafrahmens fithren kann - es ist davon auszugehen, dass
die Gerichte die Verwirklichung mehrerer Delikte in die Strafmaflentschei-
dung einflieffen lassen. Demnach miisste ein Titer, der sich iber die ihn
erwartende Strafe im Vorfeld der Tat Gedanken macht, nach wie vor zu
dem Ergebnis gelangen, dass sich Gewalt und Drohungen fiir ihn negativ

404 S. etwa Mitsch, KriPoZ 2017, 21; Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019,
§244 StGB, 31; ders., Jura 2017, 50. Bereits die Stellungnahmen der juristischen
Sachverstiandigen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens fielen teilweise sehr kri-
tisch aus, s. etwa Deutscher Anwaltverein (Hrsg.), Stellungnahme Nr. 40/2017 des
Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Strafrecht zum Entwurf eines Geset-
zes zur Anderung des Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruchdiebstahl, siehe
Fn. 28.

405 Conen, Stellungnahme Gesetzentwurf Wohnungseinbruchsdiebstahl, 3, https://ww
w.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6¢c13b7bd0c9a82e727/conen-d
ata.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022); Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (22)
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auf das Strafmafl auswirken. Das Argument des Opferschutzes ist daher
kaum geeignet, zu begriinden, dass ein Unterschied in der Mindeststrafan-
drohung der einzelnen Delikte bestehen muss.

Man konnte allerdings die Frage aufwerfen, ob sich Unterschiede im
Unrechtsgehalt der einzelnen Delikte nicht auch in verschiedenen (Min-
dest-)Strafandrohungen niederschlagen miissen. So wurde in der Literatur
kritisiert, es sei unangemessen, dass aufgrund der Reform die Mindeststra-
fe des Privatwohnungseinbruchdiebstahls nunmehr derjenigen des Raubs
und des schweren Bandendiebstahls entspricht.4%® Diese Argumentation
wire jedoch nur dann tberzeugend, wenn sich begriinden liefle, dass der
Unrechtsgehalt des Raubes und des schweren Bandendiebstahls deutlich
tiber dem des Wohnungseinbruchdiebstahls liegt. Zwar setzt ein Raub
Gewalt gegen eine Person oder Drohungen mit gegenwirtiger Gefahr fiir
Leib oder Leben voraus, wiahrend ein Wohnungseinbruchdiebstahl ohne
Gewalt oder Drohungen gegen Personen durchgefiihrt werden kann. Auch
mit einer bandenméfligen Begehungsweise geht aufgrund der Professiona-
lisierung der Tatbegehung ein erhéhtes Unrecht einher. Jedoch tritt, wie
auch Hoven und Hahn zu Recht argumentieren, beim Wohnungseinbruch-
diebstahl ebenso wie beim Raub und beim schweren Bandendiebstahl ein
zweites Unrechtselement zu der Verletzung des Eigentums durch die Weg-
nahme hinzu, ndmlich das Eindringen in die Privatsphére.??” Alle drei
Delikte zeichnen sich somit gleichermaflen dadurch aus, dass ein neben der
Eigentumsverletzung verwirklichtes Unrecht — Verletzung der Privatspha-
re, Verletzung der Willensentschlieffungs- und Willensbetitigungsfreiheit
oder professionalisierte Begehungsweise — einen erhéhten Unrechtsgehalt
im Vergleich zu dem einfachen Diebstahl bewirkt.?%8 Allein die Tatsache,
dass beim Raub und beim schweren Bandendiebstahl Unrechtselemente
zur Wegnahme hinzutreten, geniigt also nicht, um einen deutlich héheren
abstrakten Unrechtsgehalt dieser beiden Delikte im Vergleich zum Woh-
nungseinbruchdiebstahl zu begriinden.4%

Man konnte erwégen, ob die zur Wegnahme hinzutretenden Unrechts-
elemente bei den drei Delikten verschieden gewichtig sind. Ginge man da-

406 Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (22); s. auch Wittig, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022,
§244 StGB, Rn. 25.1.

407 BGH, 24.06.2020 - 5 StR 671/19, NJW 2020, 2816 (2817); Hoven/Hahn, NStZ 2021,
588 (591).

408 Hoven/Hahn, NStZ 2021, 588 (591).

409 Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1029 £.).
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von aus, dass das Notigungselement des Raubes und die professionalisierte
Begehungsweise des schweren Bandendiebstahls hinsichtlich ihres Un-
rechtsgehalts erheblich schwerer wiegen als das Eindringen in die Privat-
sphére beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl, so konnte dies als Argu-
ment fiir eine relative Unangemessenheit der einheitlichen Mindeststrafan-
drohungen herangezogen werden. In der Literatur wurde dementspre-
chend die Verschirfung der Mindeststrafandrohung beim Privatwoh-
nungseinbruchdiebstahl mit dem Argument kritisiert, dass infolge der Re-
form nun die Strafrahmen anderer Delikte, namentlich §§ 244a und 249
StGB, zwangsldufig ebenfalls erhoht werden miissen.* Dieser Argumenta-
tion kann aber entgegengehalten werden, dass die neben dem Eigentum
betroffenen Rechtsgiiter bei den drei Delikten sehr verschieden sind - dies
macht einen abstrakten Vergleich des Gewichts der zum Diebstahl hinzu-
tretenden Unrechtselemente schwierig und spricht dafiir, dass dem Gesetz-
geber bei der Bewertung der Unrechtselemente ein besonders grofier Ein-
schatzungsspielraum zukommt. Wenn der Gesetzgeber die Abwagung triftt,
dass ein Eindringen in die Privatsphire genauso geeignet ist wie ein qualifi-
ziertes Notigungsmittel oder eine bandenmiflige Begehungsweise, um
einen Diebstahl im Hinblick auf dessen Unrechtsgehalt auf eine héhere
Stufe zu heben, dann bestehen kaum rationale oder dogmatische Ankniip-
fungspunkte, die dieser Bewertung entgegengehalten werden konnen. Wie
die Gesetzesbegriindung zur Reform des § 244 StGB zeigt, ist die Sensibili-
tat im Hinblick auf das Rechtsgut der Privatsphire gewachsen. Durch ver-
schiedene Studien ist auch belegt, dass ein Eindringen in die Privatsphére
massive psychische Folgen nach sich ziehen kann.*!! Beide Aspekte sind
grundsitzlich legitime Erwdgungen, die bei einer abstrakten Bewertung des
Unrechtsgehalts des Privatwohnungseinbruchdiebstahls herangezogen
werden konnen. Es soll hier nicht die Behauptung aufgestellt werden, dass
die Anhebung der Mindeststrafandrohung auf ein Jahr beim Wohnungs-
einbruchdiebstahl zwingend erforderlich gewesen ist, um zu einer relativen
Angemessenheit im Vergleich mit anderen Delikten wie den §§ 244a, 249
StGB zu gelangen. Der systematische Vergleich mit den §§ 244a, 249 StGB

410 Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (22f.): ,Zwangslaufig miisste die Hebung des Strafniveaus
bei § 244 Abs.1 Nr.3 StGB Strafsteigerungen bei anderen Tatbestanden nach sich
ziehen. Bei § 244a StGB wire eine Steigerung des gesetzlichen Strafmafles unum-
ginglich®.

411 Wollinger/DreifSigacker/Blauert u. a, Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, siche
Fn. 39, 53 ff.; Wollinger, MSchrKrim 2015, 365.
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ist aber fiir sich genommen entgegen der teilweise in der Literatur vertrete-
nen Ansicht*? auch nicht geeignet, eine relative Unangemessenheit der ver-
schérften Mindeststrafandrohung des § 244 Abs. 4 StGB zu begriinden. Die
Verschirfung der Mindeststrafandrohung des Privatwohnungseinbruch-
diebstahls ldsst sich als bewusste Aufwertung dieses Delikts innerhalb des
Gefiiges der Diebstahlsdelikte durch den Gesetzgeber verstehen.

Auch der Umstand, dass das Eindringen in die Privatsphédre im Rahmen
des §123 StGB bei dem Tatobjekt der Privatwohnung lediglich mit einer
geringen Strafandrohung versehen ist, ist kein zwingendes Argument gegen
eine hohere Gewichtung dieses Unrechtselements im Rahmen des § 244
StGB. Dass die gewachsene Sensibilitit im Hinblick auf das Rechtsgut der
Privatsphére sowie die empirischen Befunde {iber die psychischen Folgen
von Wohnungseinbruchdiebstédhlen den Gesetzgeber bislang noch nicht zu
einer Korrektur des § 123 StGB in Form der Ergédnzung einer hoheren Straf-
androhung fiir das Tatobjekt ,,Privatwohnung“ bewogen hat, mag ein Ver-
saumnis des Gesetzgebers darstellen;*® es spricht aber nicht gegen eine
Einstufung als schwerwiegendes Unrecht im Rahmen des § 244 StGB.

Schlief8lich wird in der Literatur vielfach ein Unterschied in der Strafan-
drohung fiir den Einzeltiter und den Bandentéter des Privatwohnungsein-
bruchdiebstahls gefordert.** Vor der Reform gab es insoweit eine Abstu-
fung; der Einzeltiter wurde nach §244 Abs.1 Nr.3 StGB verurteilt, der
Bandentater mit hoherer Mindeststrafe nach § 244a StGB. Nach der Neu-
fassung betrdgt die Mindeststrafe fiir beide Téter ein Jahr. Tatsachlich liegt
der Unrechtsgehalt bei einer Kombination der drei Unrechtselemente
»Diebstahl®, ,Eindringen in die Privatsphédre® und ,bandenméfiige Bege-
hungsweise“ hoher, als wenn nur ein unrechtserhéhendes Element, also
entweder ,Eindringen in die Privatsphdre“ oder ,bandenmiflige Bege-
hungsweise®, zum Diebstahl hinzutritt. Gleichwohl kann dem doppelt er-
hohten Unrechtsgehalt im Falle eines Bandentiters, der in Privatwohnun-
gen einbricht, zwanglos durch die Wahl eines hoheren Strafmafles inner-
halb des Strafrahmens Rechnung getragen werden. Auch der Vergleich des

412 Wittig, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 244 StGB, Rn.25.1; Mitsch, KriPoZ
2017, 21 (221.).

413 S. sogleich zu dem Vorschlag, dass alternativ oder zusétzlich zur Reform des § 244
StGB eine Stirkung des Rechtsgutes (auch) im Rahmen des § 123 StGB sinnvoll ge-
wesen ware.

414 Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (22); Verrel, JZ 2018, 811 (814); s. auch bereits wahrend des
Gesetzgebungsverfahrens Conen, Stellungnahme Gesetzentwurf Wohnungsein-
bruchsdiebstahl, siehe Fn. 405, 2.
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Bandentéters mit dem Einzeltiter des Privatwohnungseinbruchdiebstahls
stellt somit kein zwingendes Argument gegen die Anhebung der Mindest-
strafe des Privatwohnungseinbruchdiebstahls auf ein Jahr dar. Demnach
vermag das Argument, dass eine Mindeststrafe von einem Jahr beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl aufgrund eines im Vergleich zu den §§244a
und 249 StGB geringeren Unrechtsgehalts systematisch unstimmig sei,
nicht zu iiberzeugen.

Festgehalten werden muss aber folgender Gedanke: Die Verschirfung
der Mindeststrafandrohung fiihrt zu einer systematischen Verwerfung im
Hinblick auf § 123 StGB. Wie bereits ausgefiihrt, ist es fiir sich genommen
nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber das Eindringen in die Privat-
sphére als erhohtes Unrecht bewertet und damit die Hinaufstufung des
§ 244 Abs. 4 StGB zum Verbrechen legitimiert. Allerdings muss sich der Ge-
setzgeber dann die Frage gefallen lassen, warum fiir ein ebensolches Ein-
dringen ohne Diebstahl im Rahmen des § 123 StGB nach wie vor nur eine
Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor-
gesehen ist.*> Ob der Titer etwas stehlen wollte oder gestohlen hat, ist
nicht zwingend relevant fiir das Ausmaf3 der beim Opfer ausgelosten psy-
chischen Folgen. Man kdnnte sogar erwégen, ob es nicht belastender fiir
das Opfer ist, wenn der Téter nicht in die Wohnung einbricht, um etwas zu
stehlen, sondern um des Einbruchs Willen oder aus sonstigen Griinden.*
Da der Gesetzgeber mit der Reform des § 244 StGB das Schutzgut ,,Privat-
sphére” in den Mittelpunkt stellen wollte, das im Rahmen der Eigentums-
delikte naturgemaf} nicht im Vordergrund steht, iiberrascht es, dass eine
Starkung dieses Rechtsguts im Rahmen des § 123 StGB im Gesetzgebungs-
verfahren nicht einmal in Betracht gezogen wurde. Insoweit wire alternativ
oder zusitzlich zur Verschirfung der Strafandrohung in § 244 StGB auch
eine Anpassung des Strafrahmens des § 123 StGB moglich gewesen, etwa in
Gestalt einer Qualifikation fiir das besonders sensible Tatobjekt ,Privat-
wohnung® mit entsprechend erhohter Strafandrohung.”” Somit erscheint
die Strafrahmenverschirfung bei § 244 Abs. 4 StGB im Verhéltnis zu §123

415 Kritisch auch Fischer/StGB, 69. Aufl. 2022, § 244 StGB, Rn. 55; Mitsch, KriPoZ 2017,
21 (24); s. dazu bereits Dencker u. a. (Hrsg.), Einfithrung in das 6. Strafrechtsreform-
gesetz 1998, 51.

416 Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (24), Seier, Der Wohnungseinbruchsdiebstahl, in: Hirsch/
Wolter/Brauns, Festschrift fiir Giinter Kohlmann zum 70. Geburtstag, 2003, 295
(299).

417 S. hierzu die Vorschlage bei Hoven/Hahn, NStZ 2021, 588 (591); Mitsch, KriPoZ
2017, 21 (24f); Krack, Die Struktur der Tatbestinde des Wohnungseinbruchdieb-
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StGB nicht stimmig; zur Vermeidung systematischer Verwerfungen ist da-
her die Einfiihrung einer Qualifikation in § 123 StGB fiir das Tatobjekt ,,Pri-
vatwohnung® mit erhdhter Strafandrohung zu befiirworten.

2. Fehlen eines minder schweren Falles des
Privatwohnungseinbruchdiebstahls

Der Gesetzgeber hat sich bewusst gegen die Einfiihrung eines minder
schweren Falls fiir den Privatwohnungseinbruchdiebstahl entschieden. Der
Strafrahmen fiir den Privatwohnungseinbruchdiebstahl zwinge angesichts
der Schwere der Rechtsgutsverletzung nicht zur Ausformung eines minder
schweren Falls mit abgesenkter Mindeststrafe, um eine tat- und schuldan-
gemessene Bestrafung zu ermdglichen.*® § 244 Abs.4 StGB biete, so der
Gesetzgeber ausdriicklich im Gesetzentwurf, ,einen Strafrahmen, der auch
fir Félle mit geringem Schuldgehalt eine tat- und schuldangemessene
Strafzumessung ermoglicht“.4® Zu der Frage, wie mogliche Taten mit ge-
ringem Schuldgehalt aussehen kénnten und inwieweit auch bei diesen die
Mindeststrafe von einem Jahr noch eine tat- und schuldangemessene Strafe
ermoglicht, schweigt der Gesetzgeber allerdings.

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wurde teilweise argumentiert,
beim Wohnungseinbruchdiebstahl sei kein minder schwerer Fall denk-
bar.#?0 Befurworter eines minder schweren Falls nannten hingegen als
Beispiel fiir einen minder schweren Fall die Konstellation, dass ein ehe-
maliger Mitbewohner einer Wohngemeinschaft in die vormals von ihm
(mit)bewohnte Wohnung eindringt und dort Gegenstinde mitnimmt, die
er seinen Mitbewohnern geschenkt hatte.#?! Dieses eine Beispiel gentigt, um
das Argument, es seien beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl schlechter-

stahls (§244 Abs.1 Nr.3, Abs. 4 StGB), in: Hecker/Weifler/Brand, Festschrift fiir
Rudolf Rengier zum 70. Geburtstag, 2018, 249 (258).

418 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches — Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 8.

419 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches — Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 8.

420 BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017,
23837; kritisch etwa Verrel, JZ 2018, 811 (814).

421 Conen, Stellungnahme Gesetzentwurf Wohnungseinbruchsdiebstahl, siehe Fn. 405,
2.
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dings keine minder schweren Fille vorstellbar, zu widerlegen. Es sind auch
weitere Fille denkbar, in denen der Téter nur wenig in die Privatsphdre der
Geschidigten eindringt, etwa wenn Titer in die Wohnungen ihrer Eltern
eindringen, in denen sie jahrelang und bis kurz vor der Tat gemeinsam
mit den Eltern gelebt haben. Die Beispiele lieflen sich fortsetzen.*?> Wenn
die Téter in solchen Féllen kaum oder gar nicht in die Intimsphére der
Opfer eindringen und das geschiitzte Rechtsgut somit hochstens am Rande
betroffen ist, stellt sich in der Tat die Frage, ob eine Mindeststrafe von
einem Jahr angemessen ist. Ein Strafrahmen sollte grundsitzlich fiir jede
vorstellbare Handlung, die unter den Tatbestand subsumiert werden kann,
eine dem Unrecht angemessene Strafe ermdglichen; d.h. eine Strafrahmen-
untergrenze ist im Hinblick auf die leichteste vorstellbare tatbestandliche
Handlung zu priifen.*?* Je hoher die Mindeststrafe der Regelstrafandro-
hung liegt, desto sorgfiltiger muss der Gesetzgeber die Einfithrung eines
minder schweren Falls fiir besonders leichte Ausnahmefille erwédgen. Vor
diesem Hintergrund kann die Begriindung des Gesetzgebers fiir die Ent-
scheidung gegen die Einfithrung eines minder schweren Falls des Privat-
wohnungseinbruchdiebstahls nicht iiberzeugen.

Im Ubrigen gibt es de lege lata einen minder schweren Fall des Woh-
nungseinbruchdiebstahls, normiert in § 244 Abs.3 StGB. Da bis zur Ein-
fithrung des § 244 Abs. 4 StGB auch Einbruchdiebstdhle in Privatwohnun-
gen (nur) unter § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB fielen und der minder schwere Fall
auf diese Fille grundsatzlich angewendet werden konnte, wurde auch in
der Rechtsprechung von 2011 bis 2017 in verschiedenen Fillen das Vorlie-
gen eines minder schweren Falls des Wohnungseinbruchdiebstahls in eine
Privatwohnung nach §§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 StGB bejaht.*?* Die Behaup-
tung, solche Fille seien nicht vorstellbar, zeugt daher auch von einem ge-
wissen Misstrauen des Gesetzgebers gegentiber der Justiz und ihren Wer-
tungen.*”> Auch im Rahmen der vorliegend untersuchten Urteile gab es
finf Taten nach altem Recht, die von den jeweiligen Gerichten als minder

422 S.auch Fischer/StGB, 69. Aufl. 2022, § 244 StGB, Rn. 63, der als Beispiel den Fall an-
fuhrt, dass eine geringwertige Sache aus mit einer Privatwohnung verbundenen Ne-
benrdumen gestohlen wird.

423 Hornle, ZIS 2020, 440 (441).

424 S. etwa LG Oldenburg, 02.02.2015 - 8 Ns 32/14, BeckRS 2015, 121839.

425 Von einem Misstrauen gegeniiber der Akzeptanz der neuen Mindeststrafe durch die
Rechtsprechung spricht auch Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30.Aufl. 2019,
§ 244 StGB, Rn. 31 unter Verweis auf die ,nicht nachvollziehbare Begriindung und
~abwegige Diskussion® in BT Drs. 18/12995, Bericht des Ausschusses fiir Recht und
Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des
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schwere Fille eingeordnet wurden. Bei jeder der fiinf Taten lagen mehrere
mildernde Umstédnde vor, die die Annahme einer erheblichen Abweichung
vom Durchschnitt der erfahrungsgemaf3 gew6hnlich vorkommenden Fille
begriinden. Beispielhaft kann etwa ein Fall genannt werden, in dem der Ta-
ter den Schliissel zur Wohnung der Schwester seiner Lebensgefahrtin ent-
wendete und zehn Tage spiter mit diesem Schliissel in die Wohnung der
Schwester seiner Freundin eindrang. Dort stahl er einen Laptop im Wert
von 349 Euro, um seine Spielsucht zu finanzieren; ein Sachschaden ent-
stand nicht. Das Gericht nahm hier einen minder schweren Fall an und be-
griindete dies insbesondere damit, dass der Angeklagte nicht in eine ,frem-
de“ Wohnung eingedrungen sei, sondern es sich um die Wohnung der
Schwester seiner Lebensgefdhrtin handelte, der er den Schliissel bereits ei-
nige Zeit vorher abgenommen hatte. Auflerdem beriicksichtigte das Gericht
strafmildernd, dass der Téter vollumfinglich gestindig war und der ent-
wendete Laptop an die Geschadigte zuriickgegeben werden konnte.

Aus einem systematischen Blickwinkel heraus drangt sich schliefilich die
Tatsache auf, dass das Gesetz fiir strukturell dhnliche Delikte wie den Raub
und den schweren Bandendiebstahl und sogar fiir schwerste Delikte wie
den Totschlag nach §213 StGB sowie fiir die schwere Brandstiftung nach
§ 306a Abs. 3 StGB einen minder schweren Fall bereitstellt. Der Gedanke,
dass durch das Niederbrennen des ganzen Wohngebdudes das Opfer regel-
maflig starker traumatisiert wird als durch einen Privatwohnungseinbruch-
diebstahl, liegt auf der Hand. Dennoch sieht das Gesetz fiir § 306a StGB
einen minder schweren Fall vor.#?®¢ Wenn in einem solchen Fall und sogar
bei Totungsdelikten unter Umstanden ein minder schwerer Fall vorstellbar
ist, was fiir den Gesetzgeber offenbar zu bejahen ist, erscheint es inkonse-
quent, dies beim Wohnungseinbruchdiebstahl von vornherein auszuschlie-
len. Diese Argumentation steht nicht im Widerspruch zu den vorherigen
Ausfihrungen zur relativen Angemessenheit der Mindeststrafandrohung.
Dort wurde ausgefiihrt, dass Vergleiche einzelner Delikte wenig geeignet
sind, um zu begriinden, dass mehrere Delikte mit verschieden hohen Min-
deststrafen versehen werden miissen. Im Hinblick auf den minder schwe-
ren Fall wird der systematische Vergleich mit anderen Delikten hingegen
nicht herangezogen, um zu priifen, ob verschiedene Mindeststrafandro-

Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruchdiebstahl vom 28.06.2017, 3 und BT Drs.
18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf eines
Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches -~ Wohnungseinbruchdiebstahl vom
16.05.2017.

426 Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (22).
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hungen einzelner Delikte relativ zueinander angemessen erscheinen. Viel-
mehr ist hier entscheidend, dass es nicht {iberzeugt, die Existenz sehr leich-
ter Ausnahmefille bei einem Verbrechen von vorneherein zu leugnen,
wenn das Gesetz auch bei strukturell dhnlichen und sogar bei schwersten
Delikten von der Existenz minder schwerer Fille ausgeht — unabhingig da-
von, mit welcher Mindeststrafe diese minder schweren Fille versehen sind.
An dieser Stelle ist der systematische Blick auf dhnliche und auf schwerste
Delikte daher sinnvoll — und er zeigt auf, dass es sinnvoll gewesen wire, mit
dem Tatbestand des Privatwohnungseinbruchdiebstahls auch einen Straf-
rahmen fiir einen minder schweren Fall desselben einzufiihren.
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I. Entwicklung der Strathdhen beim Wohnungseinbruchdiebstahl

1. Entwicklung der Strathdhen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB ab 2010

Im Jahr 2010 wurden nach der Strafverfolgungsstatistik 1.412 Personen we-
gen des Wohnungseinbruchdiebstahls nach § 244 Abs.1 Nr.3 StGB verur-
teilt.#?” In den folgenden Jahren zeigt sich ein konstanter Anstieg der Verur-
teilungszahlen bis zum Hochststand im Jahr 2016 mit 2.320 Verurteilten.
Fiir das Jahr 2017 war erstmals eine sinkende Tendenz der Verurteilungs-
zahlen zu verzeichnen (2.145 Verurteilungen).

Ab dem Jahr 2018 wird in der Strafverfolgungsstatistik zwischen § 244
Abs. 1 Nr. 3 StGB und § 244 Abs. 4 StGB unterschieden. Im Jahr 2018 wur-
den 1.465 Personen nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB verurteilt, im Jahr 2019 799
Personen und im Jahr 2020 lediglich 568 Personen. Der deutliche Riick-
gang der Verurteiltenzahlen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB ist darauf zuriickzu-
fithren, dass immer mehr in der Statistik enthaltene Téter ihre Tat nach der
Reform im Jahr 2017 begangen haben und daher nur noch unter §244
Abs. 4 StGB in der Statistik erfasst sind. Unter § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB sind
lediglich die verbleibenden Altfille und die wenigen Fille, in denen zwar
eine Wohnung, aber keine Privatwohnung im Sinne des § 244 Abs. 4 StGB
betroffen ist (etwa Wohnwagen oder Wohnungen verstorbener Bewohner),
enthalten. Betrachtet man die Summe der Verurteilten beider Tatbestdnde,

427 Die Zahlen sind entnommen aus: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Rechtspflege
Strafverfolgung 2010, Fachserie 10 Reihe 3, siche Fn. 283, 164 f; das. (Hrsg.), Rechts-
pflege Strafverfolgung 2011, Fachserie 10 Reihe 3, siehe Fn. 283, 162f,; das. (Hrsg.),
Rechtspflege Strafverfolgung 2012, Fachserie 10 Reihe 3, siehe Fn.283, 168f; das.
(Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2013, Fachserie 10 Reihe 3, siehe Fn. 283, 168 f.;
das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2014, Fachserie 10 Reihe 3, siehe Fn. 283,
166f; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2015, Fachserie 10 Reihe 3, siche
Fn. 283, 170f; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2016, Fachserie 10 Reihe 3,
siehe Fn.283, 170f; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2017, Fachserie 10
Reihe 3, siehe Fn. 283,172 f;; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2018, Fachse-
rie 10 Reihe 3, siehe Fn. 283, 176; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2019,
Fachserie 10 Reihe 3, siehe Fn. 283, 176; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung
2020, Fachserie 10 Reihe 3, siche Fn. 283, 180 f.
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bleibt es jedoch dabei, dass seit dem Hochststand im Jahr 2016 eine deut-
lich sinkende Tendenz zu verzeichnen ist (s. Abbildung 23).

Abbildung 23: Verurteiltenzahlen fiir § 244 Abs. I Nr. 3 und Abs. 4 StGB nach der
Strafverfolgungsstatistik
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Die Entwicklung der Zahl der Verurteilten verlduft also ab 2010 mit einem
Jahr Verzdgerung in etwa parallel zu den in der PKS erfassten Fallzahlen
des Wohnungseinbruchdiebstahls: Die Zahlen sind bis 2015 (PKS) bzw.
2016 (Strafverfolgungsstatistik) angestiegen und seitdem wieder deutlich
gesunken.*?8

Bei den verhingten Strafen dominieren die Freiheitsstrafen stark: 2010
bis 2020 wurden jéhrlich {iber 90 % der nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB Verur-
teilten mit Freiheitsstrafen sanktioniert; Geldstrafen wurden dagegen nur
selten verhangt.

2010 wurden 59,8 % der wegen § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB verhingten Frei-
heitsstrafen zur Bewdhrung ausgesetzt. Der Anteil der ausgesetzten Frei-
heitsstrafen sank in den darauffolgenden Jahren jedoch - mit vereinzelten
leichten Ausschldgen nach oben in den Jahren 2011 und 2014 - auf 48,2 %
im Jahr 2018. 2019 und 2020 war ein Anstieg auf rund 51 % bzw. 54,3 % aus-
gesetzter Freiheitsstrafen zu verzeichnen. Der bis 2018 sinkende Anteil der
zur Bewdhrung ausgesetzten Freiheitsstrafen lasst bereits vermuten, dass
die Strathohen ab 2010 tendenziell angestiegen sind. Tatsdchlich stieg der
Anteil der Freiheitsstrafen iber zwei Jahren, also der Anteil der nicht aus-
setzungsfihigen Freiheitsstrafen, bei § 244 Abs.1 Nr.3 StGB von 12 % im
Jahr 2010 auf 22,5 % im Jahr 2018. Auch der Anteil der Freiheitsstrafen tiber

428 S. zur Entwicklung der in der PKS erfassten Fallzahlen Kapitel C. I.
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einem Jahr stieg von 39,1 % im Jahr 2010 auf 61,2 % im Jahr 2018.4? Der An-
teil der Freiheitsstrafen unter einem Jahr sank dementsprechend mit leich-
ten Schwankungen. Insgesamt zeichnet sich also fiir den Zeitraum von 2010
bis 2018 ein deutlicher Trend zu einer Verlagerung hin zu héheren Strafen
tiber einem Jahr und sogar {iber zwei Jahren ab.

Trotz dieser Verlagerung hin zu mehr hoheren Strafen blieb ein Faktor
von 2010 bis 2018 konstant: Jedes Jahr lagen die meisten Freiheitsstrafen bei
§244 Abs.1 Nr.3 StGB im Bereich von lber einem Jahr bis zwei Jahren.
Dieser Schwerpunkt wurde iiber die Jahre hinweg sogar dominanter: Der
Anteil stieg von 27,1 % im Jahr 2010 auf 38,7 % im Jahr 2018.

Fiir das Jahr 2019 sind hinsichtlich der Strafhéhe keine grofleren Ande-
rungen zu 2018 feststellbar. Es lagen erneut die meisten Freiheitsstrafen im
Bereich von iiber einem Jahr bis zu zwei Jahren, der Anteil der Strafen tiber
einem Jahr blieb hoch. Allerdings stieg der Anteil der hoheren Strafen nur
noch moderat und nicht mehr so deutlich wie in den Vorjahren an. 2020
sank der Anteil der Strafen tiber zwei Jahren erstmals wieder, der Anteil der
Strafen von sechs bis neun Monaten stieg an.

Abbildung 24: Strafhohen bei § 244 Abs.1 Nr. 3 in den Jahren 2010 bis 2020 in %

il

unter 6 6 Monate 6-9 Monate 9 Monate bis 1 iiber 1 Jahr bis  iiber 2 Jahre
Monaten Jahr 2 Jahre

Anteil der verhdngten Strafen in %
[5~3
(=]
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Die Grafik (s. Abbildung 24) zeigt, dass die Haufigkeit hoherer Strafen bei
§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB von 2010 bis 2019 mit leichten Schwankungen insge-
samt deutlich angestiegen ist. Insbesondere von 2016 bis 2017 stieg der An-
teil der hoheren Freiheitsstrafen deutlich an. Ab 2018 setzt sich der Trend

429 Ein besonders hoher Anstieg des Anteils von Freiheitsstrafen tiber einem Jahr er-
folgte von 2016 bis 2017, von 45,9 % auf 54,2 %.
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zwar weiter fort, scheint sich aber zu verlangsamen. 2020 sank der Anteil
der Strafen {iber zwei Jahren erstmalig. Es bleibt abzuwarten, ob sich hier
der Beginn einer Trendwende oder zumindest einer Stabilisierung der
Strafthéhen auf diesem Niveau abzeichnet.

2. Strathohen bei § 244 Abs. 4 StGB ab 2018

In der Statistik fiir das Jahr 2018 wurde erstmalig zwischen den nach § 244
Abs. 1 Nr. 3 und den nach § 244 Abs. 4 StGB Verurteilten unterschieden.*3°
Wegen § 244 Abs. 4 StGB wurden im Jahr 20184 469 Personen verurteilt,
im Jahr 2019 1.010 Personen und im Jahr 2020 1117 Personen.*3? In allen
drei Jahren wurden gegen rund 99 % der Verurteilten Freiheitsstrafen ver-
héngt.

Zur Bewidhrung ausgesetzt wurden die Strafen — im Vergleich zu den
nach § 244 Abs.1 Nr. 3 Verurteilten — erwartungsgeméfd bei weniger Verur-
teilten, namlich im Jahr 2018 bei 42,5 % der zu Freiheitsstrafen Verurteilten,
im Jahr 2019 bei 39,5 % und im Jahr 2020 bei 42 % (s. Tabelle 3).433

430 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2018, Fachserie 10 Rei-
he 3, siehe Fn. 283, 244 f,; das. (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2019, Fachserie
10 Reihe 3, siehe Fn. 283, 164 f. Ausweislich der Auskunft des Bundesamtes gilt fiir
eine Verurteilung gemédfl §244 Abs.4 StGB: Privatwohnungseinbruchdiebstihle
werden in der Statistik unter § 244 Abs. 4 StGB erfasst, weil dies im Vergleich zu
§244 Abs.1 Nr.3 StGB der schwerere Straftatbestand ist. Die Verurteilung taucht
daher nur unter § 244 Abs. 4 StGB in der Strafverfolgungsstatistik auf, nicht unter
beiden Vorschriften.

431 Von den insgesamt 585 Verurteilten (inklusive der nach Jugendstrafrecht Verurteil-
ten) begingen 213 die Straftat im Verurteilungsjahr (158 davon wurden nach allg.
Strafrecht verurteilt), 366 (305) im vorhergehenden Jahr (2017), 6 (6) sind in der
Spalte ,frither®, also fiir das Jahr 2016 eingetragen, Statistisches Bundesamt (Hrsg.),
Rechtspflege Strafverfolgung 2018, Fachserie 10 Reihe 3, siche Fn.283, 142f. Auf
Nachfrage gab das Statistische Bundesamt an, es handle sich bei dem Nachweis zu
§244 Abs. 4 StGB mit fritherer Verurteilung (vor 2017) hochstwahrscheinlich um
fehlerhafte Angaben zum Zeitpunkt der Tat.

432 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2019, Fachserie 10 Rei-
he 3, siche Fn. 283, 154, 176. Der Anteil der wegen des Versuchs des § 244 Abs. 4
StGB Verurteilten lag in den Jahren 2018 bis 2020 zwischen 38,1 und 45,8 %.

433 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2019, Fachserie 10 Rei-
he 3, siehe Fn. 283, 154, 176.
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Tabelle 3: Anteil der zur Bewdhrung ausgesetzten Freiheitsstrafen bei § 244
Abs. 1 Nr.3 und Abs. 4 StGB

§244 Abs. 1 Nr. 3 StGB | § 244 Abs. 4 StGB

2018 48,2 % 42,5 %
2019 51% 39,5%
2020 54,3 % 42 %

Aufgrund der Mindeststrafe von einem Jahr war zu erwarten, dass der An-
teil der Strafen {iber einem Jahr deutlich héher liegt als bei den nach § 244
Abs.1 Nr.3 StGB Verurteilten. Tatsachlich wurden gegen 80,4 % der im
Jahr 2018 wegen § 244 Abs. 4 StGB rechtskriftig Verurteilten Freiheitsstra-
fen iiber einem Jahr verhdngt.*3* 30,6 % der Freiheitsstrafen lagen im Be-
reich von {iber 2 Jahren. Mit 49,8 % lag auch hier der grofite Anteil der
Strafen im Bereich der Freiheitsstrafe von Uiber einem bis zu zwei Jahren.

Auch 2019 und 2020 lagen erneut die meisten Freiheitsstrafen im Bereich
von Uber einem Jahr bis zu zwei Jahren, der Anteil der Strafen tiber einem
Jahr blieb hoch. Der Anteil der Strafen von iiber einem bis zu zwei Jahren
ging allerdings im Vergleich zum Jahr 2018 leicht zuriick.

Abbildung 25: Strafhohen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB in den Jahren 2018
bis 2020 in %
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434 Trotz der Mindeststrafe von einem Jahr sind auch bei § 244 Abs. 4 StGB Freiheits-
strafen unter einem Jahr denkbar, etwa im Falle von Strafrahmenverschiebungen
bei versuchten Taten oder bei verminderter Schuldféhigkeit.
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Die Grafik (s. Abbildung 25) zeigt deutlich, dass bei § 244 Abs. 4 StGB an-
teilig mehr hohere und weniger niedrige Freiheitsstrafen verhangt werden
als bei § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB. Gleichzeitig ergibt sich aus der Grafik aber
auch, dass von 2018 bis 2020 nur moderate Verdnderungen stattgefunden
haben. Daher kann festgehalten werden, dass das Strafniveau bei §244
Abs.1 Nr. 3 StGB in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen ist. Bei
§244 Abs.4 StGB liegt es noch etwas hoher. Bei beiden Tatbestinden
zeichnet sich aber in den Jahren 2018 bis 2020 eine Verlangsamung der
Entwicklung ab; méglicherweise wird in den néchsten Jahren eine Stabili-
sierung der Strathdhen auf dem neuen, hoheren Niveau stattfinden.

Die Tendenz zur hiufigeren Verhdngung hoherer Strafen und insbeson-
dere die Unterschiede in der Strathohe zwischen §244 Abs.1 Nr.3 und
§ 244 Abs. 4 StGB sind als erster Hinweis darauf zu deuten, dass der Ge-
setzgeber mit der Erhohung der Mindeststrafe des Privatwohnungsein-
bruchdiebstahls ein geeignetes Mittel gewdhlt hat, um einen moderaten
Anstieg des Strafniveaus zu erreichen.

II. Erkenntnisse zur Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl
aus der Urteilsanalyse und aus den Richtergesprachen

In der hier durchgefithrten Urteilsauswertung wurden zahlreiche Variablen
zu den Strafzumessungsentscheidungen in den ausgewerteten Urteilen
erhoben:*3> Zum einen wurden die verhéngten Strafen selbst analysiert,
sodass die Entwicklung der Strathohe iiber den Untersuchungszeitraum
von 2016 bis 2019 hinweg im Folgenden nachgezeichnet werden kann.
Durch die Erkenntnisse aus den mit Richtern und Staatsanwilten durchge-
fithrten Gruppengespriachen kénnen die Befunde zur Strafzumessungspra-
xis ergdnzt werden. Eine statistische Analyse der erhobenen Strafen im
Zusammenspiel mit den ausgewerteten Tat- und Tétervariablen erméglicht
zudem Erkenntnisse iiber die Relevanz der verschiedenen Tat- und Téter-
variablen fiir die Strafzumessungsentscheidungen. Schliefllich wurden im
Rahmen der Urteilsanalyse auch die in den jeweiligen Urteilen genannten
Strafzumessungserwagungen systematisch erfasst und ausgewertet, sodass
auch Aussagen iiber die Art der Darstellung der Strafzumessungsentschei-
dung im Urteil getroffen werden kénnen.

435 S. zur Methodik der Untersuchung Kapitel B. II. 2. a).
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1. Strafmafd

a) Strafrahmen

Bei den im Rahmen der Urteilsauswertung erfassten Taten wurden insge-
samt neun verschiedene Strafrahmen fir das Delikt des (Privat-)Woh-
nungseinbruchdiebstahls zur Anwendung gebracht (s. Tabelle 4). §§ 244
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3, Abs. 4 StGB stellt drei verschiedene Strafrahmen bereit:
In Fillen nach altem Recht kommt ein Strafrahmen von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren (§ 244 Abs.1 Nr. 3 StGB a.F.) zur Anwendung, nach neuem
Recht ein Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren (§244 Abs. 4
StGB n.F.). Fiir Falle nach altem Recht sieht das Gesetz zudem fiir minder
schwere Fille einen Strafrahmen von drei Monaten bis zu funf Jahren vor
(§ 244 Abs. 3 StGB). Drei weitere Strafrahmen ergeben sich aus den Mog-
lichkeiten zur Strafrahmenverschiebung nach § 49 Abs.1 StGB, etwa bei
Versuchsfillen oder bei verminderter Schuldfahigkeit des Téters: Bei einer
einfachen Strafrahmenverschiebung reicht der Strafrahmen nach altem
Recht von einem Monat bis zu sieben Jahren und sechs Monaten, nach
neuem Recht von drei Monaten bis zu sieben Jahren und sechs Monaten.
Bei einer doppelten Strafrahmenverschiebung, die etwa im Falle des Zu-
sammentreffens von Versuch und verminderter Schuldfihigkeit vorgenom-
men werden kann, betrdgt der Strafrahmen nach altem und neuem Recht
einen Monat bis zu fiinf Jahre und sieben Monate.**® Somit ergeben sich
insgesamt sechs verschiedene Strafrahmen fiir den (Privat-) Wohnungsein-
bruchdiebstahl.

Die drei weiteren Strafrahmen, die im Zuge der Urteilsauswertung erho-
ben wurden, beruhen auf Fehlern der Gerichte, die in den betreffenden
Fillen jeweils ein falsches Hochstmaf3 von sieben Jahren, sieben Jahren und
neun Monaten oder 15 Jahren im Urteil angaben.

436 Rein rechnerisch lige das Hochststrafmafl noch zwei Wochen hoher. Allerdings
sind Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr nach vollen Monaten und Jahren
zu bemessen (§39 StGB); s. auch die Ubersichtstabelle bei Schdfer/Sander/van
Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 918.
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Tabelle 4: Verteilung der verschiedenen Strafrahmen, N=243

N=2434 Verteilung der Strafrah-
men bei den einzelnen
Taten

1M -5]7M (a.F./ n.F., doppelte Strafrah- 4,5 %

menverschiebung)

1M - 7,57 (a.F,, einfache Strafrahmenverschie- | 7,0 %

bung)

3 M - 5] (a.F., minder schwerer Fall) 1,6 %

3 M -7,5] (n.F, einfache Strafrahmenverschie- | 23,9 %

bung)

6M-10] (a.F.) 30 %

1J-10J (n.F.) 29,2 %

1 M - 7] 9 M (Fehler Hochststrafe) 0,4 %

6 M - 7] (Fehler Hochststrafe) 0,4 %

1] - 15 (Fehler Hochststrafe) 2,9 %

Tabelle 4 zeigt, dass bei den meisten ausgewerteten Taten die Regelstraf-
rahmen der §§244 Abs.1 Nr.3, Abs.4 StGB zur Anwendung kamen
(59,2 %). Einfache und doppelte Strafrahmenverschiebungen nach §49
Abs. 1 StGB wurden bei 35,4 % der Taten vorgenommen. Dabei dominieren
deutlich die Strafrahmenverschiebungen bei Féllen nach neuem Recht: Ein
einfach nach unten verschobener Strafrahmen der alten Fassung wurde bei
lediglich 7 % der Taten angewendet, ein einfach nach unten verschobener
Strafrahmen der neuen Fassung bei 23,9 % der Taten. Eine doppelte Straf-
rahmenmilderung wurde bei 4,5 % der Taten vorgenommen.

Die erfassten Strafrahmenverschiebungen beruhen tiberwiegend auf der
fehlenden Vollendung von Taten und auf verminderter Schuldfihigkeit (s.
Tabelle 5). Vereinzelt wurden Strafrahmen nach unten verschoben, weil
Tiéter lediglich als Gehilfen an der Tat beteiligt waren. Strafrahmenver-

437 Alle in die Auswertung eingegangenen Téter (N=192) wurden hier mit ihren Taten
und den dafiir verhdngten Einzelstrafen beriicksichtigt. 51 Téter gingen mit jeweils
zwei gemeinsam abgeurteilten Taten in die Auswertung ein, sodass sich fiir die
Betrachtung der fiir die Taten verhingten Einzelstrafen und die zugehorigen Straf-
rahmen eine Datengrundlage von N=243 ergibt.
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schiebungen nach den §§ 13 Abs. 2, 46a, 46b StGB kamen dagegen bei den
ausgewerteten Taten nicht vor.

Tabelle 5: Anteil der Taten mit Strafrahmenverschiebungen, N=243

Strafrahmenver- §23 Abs.2 |§21StGB |§27 Abs.2 |§244 Abs.3
schiebung nach StGB StGB StGB

Anzahl der Taten |59 (24,3 %) |36 (14,8 %) |2 (0,8%) |4 (1,6 %)
mit Strafrahmen-
verschiebung

Das Vorliegen eines minder schweren Falles wurde lediglich bei 1,6 % der
Taten und damit nur in wenigen Ausnahmeféllen von den Gerichten ange-
nommen. Ob ein minder schwerer Fall vorliegt, bestimmt sich nach der
Rechtsprechung nach dem Gesamtspektrum der Strafzumessungstatsa-
chen: Es miissen alle Umstdnde herangezogen und gewiirdigt werden, die
fur die Wertung des Téters und der Tat in Betracht kommen.*3® Fiir einen
minder schweren Fall muss das gesamte Tatbild einschliefllich aller subjek-
tiven Momente und der Taterpersonlichkeit vom Durchschnitt der erfah-
rungsgemafl gewdhnlich vorkommenden Fille in einem so erheblichen
Maf3e abweichen, dass die Anwendung des fiir einen minder schweren Fall
vorgesehenen Ausnahmestrafrahmens geboten erscheint.#® Feste de-
liktsiibergreifende Grundsétze fir die Frage, wann das Vorliegen eines
minder schweren Falles angenommen werden kann, existieren allerdings
bereits deshalb nicht, weil sich die gesetzlichen Strafrahmen der einzelnen
Tatbestidnde stark unterscheiden: Bei hohen Mindeststrafen des Regelstraf-
rahmens kann eher ein minder schwerer Fall angenommen werden als bei
Delikten mit geringer Mindeststrafe.*4” Dementsprechend sind beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB aufgrund der niedri-
gen Mindeststrafe von sechs Monaten die Anforderungen an das Vorliegen
eines minder schweren Falls eher hoch anzusetzen.*4!

438 BGH, 26.08.2008 - 3 StR 316/08, NStZ 2009, 37.

439 BGH, 26.08.2008 - 3 StR 316/08, NStZ 2009, 37.

440 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1132.

441 Ausdricklich verneint wurde das Vorliegen eines minder schweren Falls etwa trotz
des Bestehens mehrerer strafmildernder Umstande bei LG Bonn, 10.03.2015 — 22
KLs-664 Js 5/14-16/14, BeckRS 2016, 15051; s. auch LG Bonn, 03.11.2017 - 22 KLs-664
Js 449/16-18/17, BeckRS 2017, 154020; bejaht etwa bei LG Oldenburg, 02.02.2015 - 8
Nis 32/14, BeckRS 2015, 121839.
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Dennoch iiberrascht die seltene Annahme eines minder schweren Falls
in der vorliegenden Fallauswahl. Nach der stindigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist in den Fallen, in denen das Gesetz bei einer Straftat
einen minder schweren Fall vorsieht und im Einzelfall ein gesetzlicher Mil-
derungsgrund nach §49 StGB gegeben ist, bei der Strafrahmenwahl vor-
rangig zu priifen, ob ein minder schwerer Fall vorliegt; geniigen die allge-
meinen Milderungsgriinde nicht fiir die Annahme eines minder schweren
Falls, sind bei der weitergehenden Priifung, ob der mildere Sonderstrafrah-
men zur Anwendung kommt, gesetzlich vertypte Strafmilderungsgriinde
zusitzlich heranzuziehen.**? Demnach kann ein gesetzlich vertypter Milde-
rungsgrund, etwa die Nichtvollendung der Tat, zu der Annahme eines min-
der schweren Falls fithren; dies gilt insbesondere, wenn zusitzlich allgemei-
ne Milderungsgriinde wie etwa ein Gestdndnis vorliegen. Vor dem Hinter-
grund, dass in den ausgewerteten Fillen hdufig vertypte Milderungsgriinde
gegeben waren, die nach der Rechtsprechung in die Priifung des minder
schweren Falls einzustellen sind, insbesondere die Nichtvollendung der Ta-
ten oder verminderte Schuldfahigkeit, wire eine etwas haufigere Annahme
des minder schweren Falls zu erwarten gewesen. Wahrend empirische Un-
tersuchungen zu anderen Tatbestdnden zu dem Ergebnis kommen, dass die
gerichtliche Praxis bei einem Grof3teil der Fille auf das Rechtsinstitut des
minder schweren Falles zuriickgreift,*4* kann fiir den Wohnungseinbruch-
diebstahl somit eine gewisse Zuriickhaltung bei der Priifung und Annahme
des minder schweren Falls konstatiert werden.

442 BGH, 26.10.2011 - 2 StR 218/11, NStZ 2012, 271.

443 S. etwa fiir Raubdelikte Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 61; fiir Ver-
gewaltigungsdelikte Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitdt, 1994, 293.
Streng konstatiert hinsichtlich der Vergewaltigungs- und Raubtatbestinde, dass ,die
dort offenbar allzu hohen Mindeststrafdrohungen nachgerade routineméflig zu
einem Ausweichen auf die entspr. ,minder schweren Félle® fithrten®, Streng, in: NK/
StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn.200. Neben den Raubdelikten wird auflerdem
§ 316a StGB als Tatbestand mit auffillig hdufigem Riickgriff auf den minder schwe-
ren Fall genannt, Kudlich/Koch, NJW 2018, 2762 (2765).
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b) Strathche

aa) Die in den ausgewerteten Urteilen verhdngten Strafmafle und
Maf3regeln

Alle Titer in den ausgewerteten Urteilen wurden zu Freiheitsstrafen verur-
teilt. Dabei handelt es sich bei 38 % der Téter um Einzelstrafen, bei 44,3 %
um Gesamtstrafen und bei 17,7 % um nachtrigliche Gesamtstrafen.44* Fiir
einen Vergleich der gegen die 192 Titer verhdngten Strafen wurden zu-
ndchst die durchschnittlichen Strafen fiir alle abgeurteilten Delikte betrach-
tet, d.h. bei mehreren gemeinsam abgeurteilten Taten eines Titers ging die
Gesamtstrafe, bei einzeln abgeurteilten Taten die jeweilige Einzelstrafe in
die Berechnung ein. Die so verstandene Strafe betrdgt fiir den einzelnen
Téter durchschnittlich 21,16 Monate. Der Median liegt bei einem Jahr und
sechs Monaten.*#> Die niedrigste erfasste Freiheitsstrafe liegt bei vier Mo-
naten, die hochste bei fiinf Jahren und sechs Monaten.

Freiheitsstrafen von vier Monaten wurden in zwei Féllen verhdngt; in
beiden Urteilen wurde jeweils eine Einzeltat ohne weitere tatmehrheitlich
verwirklichte Delikte abgeurteilt. Beide Tater hatten jeweils zu einem Woh-
nungseinbruchdiebstahl angesetzt, waren aber bereits vor dem Eindringen
in das Tatobjekt gescheitert. Beide Fille wurden nach §244 Abs.1 Nr.3
StGB a.F. abgeurteilt; die Gerichte nahmen jeweils eine Strafrahmenver-
schiebung nach §§ 23, 49 Abs. 1 StGB vor. In dem einen Fall wurde zuguns-
ten des Titers sein Gestdndnis und der lange Abstand zur letzten Delin-
quenz beriicksichtigt, zulasten des Téters seine vielfachen und einschlagi-
gen Vorstrafen. Im anderen Fall filhrte das Gericht zugunsten des Taters
die Spontanitit seiner Handlung, den geringen materiellen Schaden, das
Gestandnis des Titers vor der Beweisaufnahme, das eine umfangreiche Be-
weisaufnahme ersparte, die Entschuldigung des Téters sowie seinen Ver-

444 Bei den Titern, die zu nachtriglichen Gesamtstrafen verurteilt wurden, wurden
ganz liberwiegend Freiheitsstrafen in die neuen Gesamtstrafen einbezogen (94,1 %,
im Durchschnitt elf Monate). Bei den Delikten, die den einbezogenen Strafen zu-
grunde liegen, dominieren Wohnungseinbruchdiebstihle, sonstige Eigentumsdelik-
te und Vermogensdelikte (87,1 %).

445 Bei gesonderter Betrachtung aller Berufungsurteile liegt die durchschnittliche Strafe
mit 22,27 Monaten etwas hoher (Median: 19 Monate, N=33). An dieser Stelle sei
nochmals darauf verwiesen, dass der Median im Vergleich zum Mittelwert robuster
gegen Ausreifler ist. Er gibt den Wert genau in der Mitte der Datenverteilung an,
Diekmann, Empirische Sozialforschung, 14. Aufl. 2021, 675 ff.
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zicht auf die Herausgabe der sichergestellten Gegenstinde an, zu seinen
Lasten seine (ausldndische) Vorstrafe.

Die hochste Gesamtstrafe von fiinf Jahren und sechs Monaten Freiheits-
strafe wurde in einem Fall verhéngt, in dem der Tater sechs Wohnungs-
einbruchdiebstihle und daneben noch andere Taten begangen hatte. Die
Einzelstrafen fiir die Wohnungseinbruchdiebstihle betrugen vier Mal 36
Monate sowie in jeweils einem Fall 33 und 30 Monate. Der Tédter hatte
teilweise hohe materielle und immaterielle Schaden verursacht; in einem
Fall betrug etwa der Beutewert 5.440 Euro, Teil der Beute war u.a. ein
Verlobungsring von hohem ideellen Wert fiir die Geschéddigten. In zwei
Féllen trugen die Kinder der Geschiddigten durch die Taten psychische
Schiaden davon. Der Titer leugnete alle Taten und gestand erst im Laufe
des Verfahrens seine letzte Tat, die unter Polizeiobservation stattgefunden
hatte. Im Rahmen der Strafzumessung beriicksichtigte das Gericht straf-
schirfend, dass der Tater die Taten als legitime Art zur Bestreitung seines
Lebensunterhaltes angesehen hatte, seine erhebliche kriminelle Energie,
Hartnéckigkeit sowie sein riicksichtsloses Vorgehen, seine Vorstrafen, die
Riickfalldichte, den Umstand, dass frithere Vorstrafen und frithere Strafver-
folgungsmafinahmen den Titer nicht von den Taten abhalten konnten und
dass er die Tat kurz nach seiner Entlassung aus der Haft begangen hatte,
und schliellich, dass es sich bei dem Tater um einen ,Bewdhrungsversa-
ger handelt. Weiterhin wurden spezialpraventive Erwdgungen angestellt
und beriicksichtigt, dass der Tater eigens fiir die Taten nach Deutschland
gekommen war und mehrere Taten innerhalb kurzer Zeit begangen hatte.
Strafmildernd fithrte das Gericht an, dass eine der Taten unter polizeilicher
Beobachtung stattgefunden hatte, dass das Diebesgut teilweise zuriickgege-
ben werden konnte, dass nicht bei allen Taten ein Schaden entstand, dass
der Téter ein Teilgestandnis ablegte und dass er in Untersuchungshaft und
dort tiberdies besonders haftempfindlich war.

72,4 % der Titer wurden zu bewdhrungsstraffahigen Freiheitsstrafen bis
zu zwei Jahren verurteilt. Bei 31,8 % der Tater wurden die Strafen zur Be-
wihrung ausgesetzt (43,9 % der aussetzungsfihigen Strafen).*46 Die Bewéh-
rungszeit betragt im Durchschnitt 29,56 Monate (Median: 36 Monate).

446 Der vorliegend ermittelte Anteil an Strafen {iber zwei Jahren liegt etwa auf dem Ni-
veau der Daten aus der Strafverfolgungsstatistik fiir § 244 Abs. 4 StGB. Der Anteil
der zur Bewdhrung ausgesetzten Strafen ist hingegen im vorliegenden Sample nied-
riger als nach den Daten der Strafverfolgungsstatistik, s. zu den Daten aus der Straf-
verfolgungsstatistik Kapitel F. L. 2.
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Die Untersuchung zeigt weiterhin, dass sich die ausgewerteten amts-
und landgerichtlichen Urteile in der Hoéhe des verhdngten Strafmafies
deutlich unterscheiden. Die landgerichtlichen Strafmafle liegen mit 33,96
Monaten im Schnitt 14,55 Monate hoher als die an den Amtsgerichten ver-
héngten Strafmafle (19,41 Monate). Dieser Unterschied ist in erster Linie
darauf zuriickzufiihren, dass fiir Félle mit einer Straferwartung von mehr
als vier Jahren nach § 24 Abs.1 5.1 Nr.2 GVG die Landgerichte zustindig
sind. Es liegt die Annahme nahe, dass die fiir die Entscheidung iiber das
Strafmaf$ relevanten Strafzumessungsfaktoren auch bereits die Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft im Rahmen der Rechtsfolgenprognose beein-
flussen, sodass bei den vor den Landgerichten verhandelten Fillen ver-
mehrt den Téter belastende Umstinde vorliegen diirften. Es ist zudem
denkbar, dass die Rechtsfolgenprognose der Staatsanwaltschaft einen ers-
ten Ankereffekt auslost, sodass sich die Richter am Landgericht — ggf. unbe-
wusst — an der staatsanwaltschaftlichen Antizipation einer strengen Rechts-
folgenentscheidung orientieren.*#” Schliefilich ist es vorstellbar, dass das
insgesamt hohere Strafniveau an den Landgerichten auch auf die personli-
chen Mafistabe der Richter abfirbt, sodass diese strengere Strafmaflent-
scheidungen treffen als ihre amtsgerichtlichen Kollegen.*43

Gegen 31 % der Tater wurde eine Einziehung des Wertes der Tatertréige
nach § 73c¢ StGB angeordnet. Maf3regeln der Besserung und Sicherung wur-
den gegen lediglich 3,6 % der Tiéter verhdngt. Dabei handelt es sich iiber-
wiegend um die Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt nach § 64 StGB (2,6 %), daneben wurde vereinzelt eine isolierte Sperre
nach §§ 69, 69a StGB angeordnet (1 %).4*° Die tiberaus seltene Anordnung
der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt iberrascht; schlieflich war
nach den Befunden der Urteilsauswertung ein erheblicher Anteil der Téter
zur Tatzeit von Betdubungsmitteln abhédngig. Insbesondere waren viele T4-
ter bereits seit langer Zeit schwer suchtkrank und zur Finanzierung ihres

447 S.zum Ankereffekt sogleich die Ausfithrungen in Kapitel F. IL. 1. b) bb).

448 Darauf deuten etwa die Befunde von Hoven/Weigend hin, die in einer Untersu-
chung mit fiktiven Fallen feststellen, dass an Landgerichten titige Richter héhere
Strafen fiir mehrere fiktive Fallbeispiele verhdngen als ihre an Amtsgerichten titigen
Kollegen, Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (350).

449 In einem Fall hatte der Tater bei der Fahrt zum Tatort und bei der Flucht ein
Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis gefiihrt. In einem anderen Fall hatte der Tater im
Rahmen des Wohnungseinbruchdiebstahls einen Fahrzeugschliissel gestohlen und
damit anschlieflend den PKW der Geschidigten gestohlen und diesen dabei ohne
Fahrerlaubnis gefiihrt.
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Drogenkonsums vielfach straffillig geworden. Bei § 64 StGB handelt es sich
um eine Soll-Vorschrift: Wenn ihre Voraussetzungen vorliegen, kann nur
in Ausnahmefillen von der Anordnung der Unterbringung abgesehen wer-
den.*>? Ein Urteil muss sich daher grundsatzlich damit auseinandersetzen,
ob die Voraussetzungen des § 64 StGB vorliegen, wenn nach den Urteils-
feststellungen eine Beschaffungstat vorliegt, wenn der Angeklagte drogen-
abhingig ist, bei mehrjahrigem Betaubungsmittelkonsum oder bei Teilnah-
me des Titers an einem Methadonprogramm.*! Angesichts dessen wire
zumindest zu erwarten gewesen, dass in den Urteilen haufiger ausfiihrlich
gepriift wird, ob die Voraussetzungen des § 64 StGB gegeben sind. Dies ist
aber nicht der Fall. Nur in wenigen Urteilen wurden die Voraussetzungen
des § 64 StGB gepriift und abgelehnt, etwa aufgrund fehlender Erfolgsaus-
sichten wegen der kategorischen Ablehnung einer Therapie durch den Té-
ter oder aufgrund einer psychischen Erkrankung, die eine Teilnahme an
den Therapieformen, die im Rahmen einer Unterbringung nach § 64 StGB
angeboten werden, unmdoglich macht.

450 Dies soll ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien etwa der Fall sein, wenn ein
auslandischer Verurteilter eine in Deutschland sehr selten vertretene Fremdsprache
spricht und im Einzelfall nicht erwartet werden kann, dass er im Mafiregel- oder
ggf. vorausgehenden Strafvollzug ausreichend Deutsch lernen wird, um an einer
Therapie mitwirken zu kénnen, aulerdem bei ausreisepflichtigen Auslandern, wenn
die Ausreise in naher Zukunft sicher ist; zudem soll eine Ausnahme vorliegen,
wenn bei einem Verurteilten die Disposition fiir die Begehung von Straftaten nicht
wesentlich durch den Hang zu tiberméfligem Drogenkonsum, sondern durch wei-
tere Personlichkeitsmangel begriindet wird und deshalb Erprobungen unter Locke-
rungsbedingungen nicht méglich sind, BT Drs. 16/1344, Gesetzentwurf des Bundes-
rates — Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Rechts der Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt vom 26.04.2006, 12;
BT Drs. 16/5137, Rechtsausschusses (6. Ausschuss) a) zu dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung — Drucksache 16/1110 — Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und in einer Entziehungsan-
stalt b) zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates — Drucksache 16/1344 — Entwurf
eines Gesetzes zur Reform des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt vom 25.04.2007, 10.

451 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1492;
Schoch, in: LK/StGB, 12. Aufl. 2008, § 64 StGB, Rn.196; der BGH hat etwa die Ver-
letzung materiellen Rechts aufgrund der unterbliebenen ausdriicklichen Entschei-
dung iiber die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt in einem
Fall bejaht, in dem bei dem Angeklagten eine langjihrige schwere Drogenabhéngig-
keit und infolgedessen ein nicht unerheblicher Druck zur Geldbeschaffung bestand,
BGH, 31.03.2010 - 2 StR 76/10, BeckRS 2010, 9658.
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bb) Bandbreite der verhdngten Einzelstrafen

Grundlage fiir die in den ausgewerteten Fillen verhdngten Gesamtstrafen
sind nicht nur Wohnungseinbruchdiebstihle, sondern auch andere, tat-
mehrheitlich zum Wohnungseinbruchdiebstahl von den Tétern begangene
Delikte. Im Folgenden werden daher die in allen Urteilen angegebenen
Einzelstrafen fiir die begangenen Wohnungseinbruchdiebstihle gesondert
in den Blick genommen.*>? Die durchschnittliche Hohe der Einzelstrafen
fiir die einzelnen (Privat-) Wohnungseinbruchdiebstahltaten liegt mit 14,63
Monaten (N=243, Median: 14 Monate) erwartungsgemaf3 niedriger als das
durchschnittliche Strafmaf3, das unter Beriicksichtigung der Gesamtstrafen
ermittelt wurde.*>3 Die niedrigste erfasste Einzelstrafe liegt bei drei Mona-
ten, die hochste Einzelstrafe bei 36 Monaten. Die Einzelstrafe von drei Mo-
naten wurde in einem Fall verhéngt, in dem die Taterin lediglich Beihilfe
zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl leistete. Thr Tatbeitrag bestand da-
rin, dass sie an der Tiir des Tatobjekts klingelte, um sich zu vergewissern,
ob ,die Luft rein ist“. Hierflir erhielt sie vom Haupttiter Drogen. Der
Haupttéter brach sodann in das Tatobjekt ein und stahl Beute im Wert von
1.250 Euro. Die Tat wurde nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F. abgeurteilt; das
Gericht nahm eine Strafrahmenverschiebung nach §§27, 49 Abs.1 StGB
vor. Das Gericht beriicksichtigte zugunsten der Gehilfin ihr Gestiandnis
und den Umstand, dass es sich um eine ,Beihilfe im unteren Bereich der
Beihilfehandlung® handelte, strafscharfend ihre Vorstrafen. Ferner nahm
das Gericht einen Hirteausgleich wegen bereits vollstreckter gesamtstra-
fenfihiger Urteile vor. Eine kurzzeitige Freiheitsstrafe erachtete das Gericht
aber fiir unerldsslich. Die hochste erfasste Einzelstrafe von 36 Monaten
wurde gegen den bereits vorgestellten Téter verhdngt, der auch zur hochs-
ten Gesamtstrafe von fiinf Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verur-
teilt wurde.

Die erhobenen Einzelstrafen erstrecken sich also iiber eine erhebliche
Bandbreite von drei bis zu 36 Monaten. Jedoch decken sie insgesamt nicht
einmal das rechnerische untere Strafrahmendrittel des (Privat-)Wohnungs-

452 Die statistische Auswertung hat gezeigt, dass die Summe der Einzelstrafen von
elementarer Bedeutung fiir die Gesamtstrafenbildung ist, s. dazu unten Kapitel F. IL.
2. ¢). Daher sind auch in Féllen mit Gesamtstrafenbildung die zunéchst getroffenen
Entscheidungen iiber die Hohe der Einzelstrafen von erheblicher Relevanz.

453 Bei gesonderter Betrachtung der Berufungsurteile liegt der durchschnittliche Wert
fiir die Einzelstrafen etwas hoher bei 15,59 Monaten (Median: 16 Monate, N=44).
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einbruchdiebstahls ab.*>* Einzelstrafen aus dem mittleren oder oberen
Strafrahmendrittel kamen in den ausgewerteten Fillen nicht vor. Abbil-
dung 26 zeigt, dass sehr kurze Strafen im Bereich von bis einschlief3lich
sechs Monaten insgesamt selten verhdngt wurden, Strafen aus dem Bereich
von sieben bis zw6lf und 13 bis 18 Monaten wurden dagegen sehr hiufig
verhingt. Mit Strafen aus dem Bereich von 19 bis 24 Monaten wurden deut-
lich weniger Titer sanktioniert. Der Bereich von iiber zwei Jahren ist nur
schwach besetzt. Ein deutlicher Schwerpunkt zeigt sich im Bereich von
sechs Monaten bis zu 18 Monaten; mehr als drei Viertel aller Finzelstrafen
lassen sich diesem Bereich zuordnen (76,1 %).

Abbildung 26: Hdhe der Einzelstrafen Abbildung 27: Hohe der Einzelstrafen in
%
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Bei der Betrachtung der Einzelstrafen aus der Urteilsauswertung fillt ferner
auf, dass eine gerade Anzahl an Monaten deutlich haufiger verhdngt wurde
als eine ungerade (s. Tabelle 6): Bei fast drei Viertel aller Einzelstrafen
(74,9 %) handelt es sich um eine gerade Anzahl von Monaten. Bei 50,2 %
der Strafen handelt es sich um Strafen in ,Dreimonatsintervallen®, also
Strafen in Hohe von drei, sechs, neun, zwolf Monaten usw. Rolinski stellte
bereits im Jahr 1969 eine ,Pragnanztendenz® bei der Strathohenbestim-
mung fest, also eine Bevorzugung ,.glatter® Werte, die nicht nur durch eine
Zahl, sondern auch durch die Begriffe ,Vierteljahr®, ,,Halbes Jahr, Drei-

454 Bei entsprechend gemildertem Strafrahmen liegt die Mindeststrafe fiir einen Woh-
nungseinbruchdiebstahl bei einem Monat, die hochstmégliche Einzelstrafe betragt
bei ungemildertem Strafrahmen 10 Jahre. Das untere Strafrahmendrittel reicht da-
mit bei Beriicksichtigung der Moglichkeiten zur Strafrahmenmilderung von einem
Monat bis zu drei Jahren und vier Monaten.
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vierteljahr usw. bezeichnet werden.*>> Dies fiihrte er auf eine gestalttheore-
tisch erklarbare Praferenz fiir die ,groflere Klarheit, Regelmafiigkeit und
Ausgeglichenheit® dieser ,glatten Zahlen im Vergleich zur vollstindigen
Skala der Monatsintervalle zuriick.5

Tabelle 6: Einzelstrafen aller Téter und ihrer Taten, N=243

Einzelstrafe in 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12 13 |14 (15 |16
Monaten

Anteil 1 3 1 14 |10 (19 |14 |16 |3 28 3 21 |15 |18

Angabe in % 04 (12|04 |58 |41|78 |58 |66 |12]|11,5 |12 (8,6 |62 |74

Einzelstrafe in 17 |18 (19 |20 |21 (22 |23 |24 |26 |27 30 |32 |33 |36
Monaten

Anteil 3 21 |1 13 |6 5 1 12 |1 1 6 3 2 2
Angabe in % 1,2 |86 (04|53 (25|21 |04 49|04 |04 |25]|12]08 |08

Auch in den mit Richtern und Staatsanwélten durchgefiihrten Gruppenge-
spriachen, in denen ein fiktiver Fall des Privatwohnungseinbruchdiebstahls
zur Diskussion gestellt wurde,*” decken die Strafmaflvorschldge der Teil-
nehmenden eine erhebliche Bandbreite ab, bewegen sich aber ausnahmslos
im unteren Strafrahmendrittel.*>® Bereits die Ankerwerte, d.h. die im jewei-
ligen Gruppengesprich zuerst genannten konkreten Zahlen, unterscheiden
sich in den drei Gruppengesprachen deutlich. Verschiedene empirische
Studien stellen einen Ankereffekt in der Strafzumessung fest, der in einer
systematischen Verzerrung numerischer Urteile in Richtung eines vorgege-

455 Rolinski, Die Pragnanztendenz im Strafurteil, 1969, 36 f.

456 Rolinski, Die Pragnanztendenz im Strafurteil, 1969, 36. Kritisch zu dieser Erklarung
Albrecht, der in seiner Untersuchung zwar ebenfalls eine Konzentration auf die bei
Rolinski genannten Strathohen feststellt, diese aber zumindest teilweise darauf zu-
riickfiithrt, dass eine plausible Differenzierung deliktischer Sachverhalte im Hinblick
auf feine Strathohenabstufungen mit steigendem Strafmaf3 schwieriger werde und
zu Homogenisierung fithre, Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat,
1994, 287 ff., 291.

457 S.zur Methodik Kapitel B. IL. 2. b).

458 Auch Opp/Peuckert stellten in einer Richterbefragung mit fiktiven Féllen erhebliche
Unterschiede in den von den Befragten vorgeschlagenen Strafmaflen fest, so wur-
den fiir denselben Diebstahlsfall etwa Strafen in Hohe von 50 D-Mark bis hin zu
sechs Monaten Gefingnis ohne Strafaussetzung zur Bewéhrung vorgeschlagen,
Opp/Peuckert, Ideologie und Fakten in der Rechtsprechung, 1971, 42 ff.
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benen Ankers zum Ausdruck kommt.** Aus diesem Grund kommt dem
zuerst genannten Strafmafvorschlag eine besondere Bedeutung zu und die-
ser wurde in den Gruppengesprachen explizit erfasst. In Gesprach A wurde
zuerst eine Strafhohe von einem Jahr und vier Monaten bis zu einem Jahr
und sechs Monaten genannt; in Gespriach B ein Wert von einem Jahr und
drei Monaten (s. Tabelle 7). Hingegen liegt der zuerst genannte Ankerwert
in Gesprach C deutlich hoher bei zwei Jahren. Der insgesamt niedrigste
StrafmafSvorschlag eines Teilnehmenden betragt 15 Monate, die zur Bewah-
rung ausgesetzt werden sollen, der hochste Vorschlag liegt bei drei Jahren.

Tabelle 7: StrafmafSvorschlige der Teilnehmenden fiir den fiktiven Fall in

den Gruppengesprichen

Gesprach A Gesprach B Gesprach C
Ankerwert 16-18 Monate 15 Monate 24 Monate
Weitere 18-21 Monate 15 Monate 30-36 Monate
Strafmaﬁvor- 18 Monate 21 Monate 30 Monate
schldge

15 Monate
Ergebnis der |18 Monate, zur | 18 Monate, nicht |30 Monate
Gruppendis- | Bewdhrung ausge- | zur Bewahrung
kussion setzt ausgesetzt

Die Strafmafle, auf die die Teilnehmenden sich innerhalb der Gruppen
einigten, unterscheiden sich noch immer erheblich: Die Gruppen A und
B entschieden sich zwar fiir dieselbe StrathGhe von einem Jahr und sechs
Monaten, duflerten sich aber kontrér zur Bewédhrungsfrage. Wahrend fiir

459 Tversky und Kahneman formulierten den Effekt wie folgt: “In many situations, peo-
ple make estimates by starting from an initial value that is adjusted to yield the final
answer. The initial value, or starting point, may be suggested by the formulation of
the problem, or it may be the result of a partial computation. In either case, adjust-
ments are typically insufficient (4). That is, different starting points yield different
estimates, which are biased toward the initial values. We call this phenomenon an-
choring.“, Tversky/Kahneman, Science, New Series 1974, 1124 (1128). S. mit verschie-
denen Erklarungsansitzen fiir den Effekt Nickolaus, Ankereffekte im Strafprozess,
2018; s. auch Nink, Justiz und Algorithmen, 2021, 53 ff.; empirische Studien zum An-
kereffekt im Rahmen der Strafzumessung aus Deutschland finden sich etwa bei Eng-
lich/Mussweiler, Journal of Applied Social Psychology 2001, 1535 ff.; Englich, Zeit-
schrift fiir Sozialpsychologie 2005, 215 ff.; Englich/Mussweiler/Strack, Personality
and Social Psychology Bulletin 2006, 188 ff.
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Gruppe A die Aussetzung der Strafe zur Bewdhrung so eindeutig war, dass
sie diese nicht einmal weiter begriindeten, sondern nur iiberlegten, welche
Auflagen angemessen seien (im Ergebnis einigten sie sich auf 100 Sozial-
stunden), bestand in Gruppe B Einigkeit, dass auf keinen Fall eine Ausset-
zung zur Bewdhrung moglich sei; bei einer Aussetzung zur Bewdhrung in
einem solchen Fall werde das Urteil in der Revision aufgehoben. Gruppe
C einigte sich auf ein Strafmaf} von zwei Jahren und sechs Monaten, woll-
te also eine um ein ganzes Jahr lingere Strafe als die anderen Gruppen
verhdngen; die Bewdhrungsfrage stellte sich hier nicht mehr. Wahrend in
Gruppe B bereits kontrovers diskutiert wurde, ob der hochste Vorschlag
innerhalb der Gruppe B in Héhe von einem Jahr und neun Monaten im zu
beurteilenden Fall noch vertretbar sei, wurden in Gruppe C ausschlief3lich
StrafmafSe von zwei Jahren oder dariiber von den Teilnehmenden zur Dis-
kussion gestellt. In allen drei Gruppen liegt der Ankerwert unterhalb der
endgiiltigen Sanktionsentscheidung und am unteren Ende des Spielraums,
den die Teilnehmenden durch ihre Strafmaflvorschldge eréffneten. Die zu-
erst genannten Ankerwerte schienen in den ausgewerteten Gesprichen also
vor allem nach unten hin eine begrenzende Wirkung zu haben. Insgesamt
zeigen somit auch die Gruppengespriche erhebliche Strafmaflunterschiede.
Dies ist ein besonders interessanter Befund, weil anders als bei den echten
Fillen, die in die Urteilsauswertung eingingen, im Rahmen der Gruppen-
gespriche alle Teilnehmenden exakt denselben fiktiven Fall zu beurteilen
hatten.

Uberdies wurde in einem Gruppengesprich mit Richtern und Staats-
anwilten die in der Urteilsanalyse festgestellte richterliche Tendenz zu
Zahlen, die durch zwei oder drei teilbar sind, bestatigt. Nach Strafmafivor-
schldgen zwischen einem Jahr und drei Monaten und einem Jahr und neun
Monaten fiir den fiktiven Fall fand dort der folgende Dialog zwischen den
Teilnehmenden statt:

R3: Wir sollten uns auf ein Strafmafs einigen, ne?
Moderator: Ja, wenn Sie das hinkriegen.

StAl: Weif$ nicht, wir sind bei eins-fiinf? Eher so die Mitte.
R4: Ist ja ne Uraltsache.

Lachen.

R4: Ich wiirde mal eins-sechs sagen.

StAl: Eins-sechs ist auch ok.
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StA2: Eins-fiinf macht doch sowieso kein Richter. Meinst du, da gibt uns
einer eins-fiinf?

R3: Eins-sechs find ich, hort sich eigentlich ganz gut an.
Moderator: Also eins-sechs?
StAl: Mit Bewdhrung und 100 Sozialstunden.
Auszug Gruppengesprich A

c) Erhohung des Strafniveaus durch die Reform
aa) Messbarer Anstieg des Strafniveaus

Der Gesetzgeber wollte durch die Reform des Wohnungseinbruchdieb-
stahltatbestands im Jahr 2017 das Niveau des realen Strafmafles beim Pri-
vatwohnungseinbruchdiebstahl erhéhen. Hierzu dufSerte sich etwa Luczak
(CDU) in der Bundestagsdebatte zum Gesetzentwurf:

»Das machen wir auch, weil wir als Gesetzgeber ein deutliches Signal an
die Strafjustiz aussenden wollen, Wohnungseinbriiche zukiinftig generell
hdrter zu bestrafen. [...] Aber wir sehen uns natiirlich die Verurteilungen
und den Strafrahmen an, und wenn wir feststellen, dass die Strafen in der
Regel am unteren Ende des Strafmafes angesiedelt sind, dann miissen wir
als Gesetzgeber reagieren.“160

Tatsachlich zeigt die Urteilsanalyse bei einem Vergleich der durchschnitt-
lichen Hohe der Einzelstrafen vor und nach der Reform einen Anstieg
des Strafniveaus: Die durchschnittliche Einzelstrafe bei Fallen der alten
Fassung betrdgt 11,67 Monate (N=94). Sie liegt damit knapp sechs Mo-
nate iiber der damaligen Mindeststrafandrohung. Bei Fillen der neuen
Fassung wurden hingegen Einzelstrafen von durchschnittlich 16,28 Mona-
ten (N=148) verhingt; dieser Schnitt liegt 4,28 Monate iiber der neuen
Mindeststrafandrohung.*®' Dieser Befund bestitigt eine Entwicklung hin
zu einem hoheren Strafniveau beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl. Die
Differenz von 4,61 Monaten zwischen durchschnittlicher Einzelstrafe bei
der alten und neuen Fassung ist vor dem Hintergrund des weiten Strafrah-

460 BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017,
23843.

461 Nur in NRW liegt der durchschnittliche Wert fiir die n.F. mit 12,56 Monaten
niedriger als der fiir die a.F. mit 14,44 Monaten.
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mens bis zu zehn Jahren als moderat einzustufen. Setzt man die Differenz
von 4,61 Monaten allerdings zu dem deutlich kleineren Ausschnitt des
Strafrahmens ins Verhiltnis, der in der Praxis tatsichlich (regelmaf3ig) ge-
nutzt wird, ndmlich dem unteren Strafrahmendrittel, erscheint der Anstieg
durchaus erheblich.

Abbildung 28: Hdhe der Einzelstrafen - a.F. und n.F.
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Tabelle 8: Einzelstrafen aller Téter und ihrer Taten, a.F. und n.F.

Einzelstrafein |3 |4 |5 |6 |7 |8 9 10 11 |12 13 (14 |15 |16
Monaten

a.F.in % 1,1 32|11 (74|64 (149 |85 [11,7 1,1 |96 |[1,1 |74 |43 |32

n.F.in % - - - 4,7 12,7 34 |41 |34 [14]122 (14|95 |74 |10,1

Einzelstrafein [17 [18 |19 |20 |21 |22 23 |24 26 |27 30 |32 (33 |36
Monaten

a.F.in % - 74 |11 (212121 [1,1]|21 |- 1,1 |- - - -

n.F.in % 2 195 (- 74127 |2 = 68 |07 |- 4,1 |2 1,4 |14

Abbildung 28 zeigt zunichst, dass bei beiden Vergleichsgruppen die Strafen
von sieben bis zu 18 Monaten dominieren. Sowohl vor als auch nach der
Reform zeigt sich in dem Sdulendiagramm eine Verteilung, die ihrer Form
nach einer nach unten gedffneten Parabel dhnelt: Der Bereich der niedri-
gen Strafen ist schwach besetzt, der Schwerpunkt liegt in den mittleren Be-
reichen und der Bereich der hoheren Strafen ist wiederum schwach besetzt.
Gleichzeitig ldsst sich an der Grafik aber auch eine Verschiebung hin zu
mehr Strafen tiber einem Jahr ablesen: Vor der Reform liegt der ,Peak® im
Bereich von sieben bis zu zwolf Monaten, nach der Reform im Bereich von
13 bis 18 Monaten. Diese Verschiebung ist weniger trivial, als es auf den ers-
ten Blick erscheinen mag. Denn trotz der seit der Reform geltenden Min-
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deststrafe von einem Jahr sind auch nach der Reform bei Versuchsfillen
und bei verminderter Schuldfihigkeit Einzelstrafen deutlich unter einem
Jahr méglich; solche Milderungsgriinde kommen in der Praxis in einem er-
heblichen Anteil der Fille vor. Hinsichtlich der Randbereiche fillt auf, dass
besonders niedrige Strafen bis zu sechs Monaten iiberwiegend bei Fillen
der alten Fassung verhdngt wurden, obwohl dies auch bei Féllen der neuen
Fassung zumindest im Falle von Strafrahmenverschiebungen nach § 49
StGB ebenfalls moglich gewesen wire. Demgegeniiber kommen besonders
hohe Strafen von mindestens zwei Jahren mit einer Ausnahme ausschlief3-
lich bei Fillen der neuen Fassung vor — auch dort allerdings nur selten.
Dies deutet darauf hin, dass die Hemmschwelle zur Verhdngung hoherer
Einzelstrafen seit der Reform leicht gesunken ist, wihrend die Hemm-
schwelle zur Verhdngung sehr niedriger Strafen seit der Reform hoher liegt.

Indes kann bei einer blofien Betrachtung der durchschnittlichen Strafho-
hen der beiden Vergleichsgruppen nicht ausgeschlossen werden, dass es
sich bei den nach der neuen Gesetzesfassung abgeurteilten Fillen zufillig
héufiger um schwere Fille handelte, wihrend in der Vergleichsgruppe der
alten Fassung leichtere Fille dominieren. Um dieser Limitation Rechnung
zu tragen, wurde ergédnzend ein Vergleich der Strathéhe bei dhnlichen Ein-
zelfillen der neuen und alten Fassung durchgefiihrt. Hierfiir wurden meh-
rere wichtige Tat- und Tétervariablen konstant gehalten. Verglichen wur-
den alle Fille, in denen die Téter gestdndig und hochstens einmal vorbe-
straft waren und die Tat mit einer Beute im Wert von 35 bis 700 Euro voll-
endet wurde. Bei insgesamt 15 erstinstanzlichen amtsgerichtlichen Urteilen
aus der Fallauswahl lagen diese Variablen vor; in vier Urteilen wurde der
Tidter nach der alten Fassung des §244 StGB abgeurteilt, in elf Urteilen
nach der neuen Fassung. Bei den Tétern handelte es sich ausnahmslos um
nichtdeutsche Staatsangehorige.#®? Diese Einzelfille stellen aufgrund der
konstant gehaltenen Variablen vergleichbare leichtere Fille des Wohnungs-
einbruchdiebstahls dar. Gleichwohl werden Wohnungseinbruchdiebstéhle
durch zahlreiche weitere tat- und titerbezogene Faktoren geprigt, die hier
aufgrund der begrenzten Zahl der zur Verfiigung stehenden Urteile nicht
konstant gehalten werden konnten. Insbesondere stammen die vergliche-
nen Urteile aus verschiedenen Bundesldndern und es konnten weder die

462 In einem Fall war die Angabe zur Staatsangehorigkeit im Urteil geschwirzt. Jedoch
konnte aus den Angaben zu den Sprachkenntnissen und zum Lebenslauf geschlos-
sen werden, dass der Tater mit grofSer Wahrscheinlichkeit nicht die deutsche Staats-
angehorigkeit besitzt.
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Tatmotivationen noch etwaige eingetretene Sachschdaden oder psychische
Schiden bei den Opfern berticksichtigt werden.6* Nichtsdestotrotz konnen
die konstant gehaltenen Variablen zumindest eine begrenzte Vergleichbar-
keit der Fille gewahrleisten. Bei den vor der Reform begangenen Einzelfdl-
len lag die durchschnittliche Einzelstrafe bei 8,75 Monaten (N=4, Median:
7,5), bei den nach der neuen Fassung abgeurteilten Fallen bei 17,1 Monaten
(N=11, Median: 16). Das Ergebnis des Einzelfallvergleichs belegt demnach
durchschnittlich hohere Strafen seit der Reform.

bb) Mindeststrafe als maf3geblicher Orientierungspunkt im
Entscheidungsprozess

Das Sanktionsniveau beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl ist daher tat-
sachlich angestiegen. Relativiert werden konnte dieser Befund allerdings
dadurch, dass auch schon in den Jahren vor der Reform nach der Strafver-
folgungsstatistik ein Anstieg des Strafniveaus beim (Privat-) Wohnungsein-
bruchdiebstahl zu verzeichnen war.#** Die erfassten hoheren Strafen bei
den spiteren Taten konnten demnach auch auf einen allgemeinen Trend
hin zu hoheren Strafen beim Wohnungseinbruchdiebstahl zuriickzufithren
sein, der nicht zwingend durch die Reform ausgelost worden sein muss.
Dieser Einwand vermag allerdings nicht zu iiberzeugen, wie die Befunde
aus den Gruppengesprichen zeigen: Im Rahmen der Gruppengespriche
wurde deutlich, dass die Mindeststrafe der mafgebliche Orientierungs-
und Ausgangspunkt fiir die Strafhéhenbemessung darstellt.#6> In allen
Gruppengesprachen verstiandigten sich die Teilnehmenden bei den Diskus-
sionen iiber das Strafmaf fiir den vorgelegten fiktiven Fall in einem einlei-
tenden Schritt iber die Mindeststrafe, die im weiteren Gesprachsverlauf als
Ausgangspunkt der Uberlegungen genutzt wurde: 466

463 Hitte man auch diese Faktoren konstant halten wollen, so wire die Zahl der
Vergleichsfille zu niedrig ausgefallen.

464 S. dazu oben Kapitel F. I.

465 S. dazu auch Kaspar, Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen —
Brauchen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, in: Stindige Deputation des Deut-
schen Juristentages, Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, C1-C129
(C49); Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 508; Verrel, JZ 2018, 811
(814).

466 S. dazu bereits Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1031f.).
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StAl: Will jemand ein StrafmafS sagen?
R3: Also ausgehend von einem Jahr Mindeststrafe.
StAl: Oh, das ist jetzt ein Jahr. Das hatte ich vergessen.
StA2: Ja, das ist ja jetzt ein Verbrechen.
Auszug Gruppengespréich A

StA2: Also ich wollte auch so eins-sechs sagen. Ich glaub, ja weil ich mein,
es ist zu viel fiir Mindeststrafe, weil schon bisschen vorbelastet. Und schon
nicht nur so ‘n bisschen mitgenommen und dann héchstpersonlicher Be-
reich, weswegen es schon driiber war.

Auszug Gruppengespréich A

RI: Aber bei dem etwas mageren Sachverhalt wiirde ich an der unteren
Strafrahmengrenze des gesetzlichen Strafrahmens ansetzen, nicht ganz die
unterste Grenze, das nicht, aber an der unteren Grenze und die wiirde bei
mir bei einem Jahr und drei Monaten liegen.

Auszug Gruppengesprich B

Auch auf die abstrakte Riickfrage, wie die Richter bei der Strath6henbemes-
sung zu einer konkreten Zahl innerhalb des Strafrahmens kommen, zeigte
sich eine deutliche Orientierung an der Mindeststrafe:

RI: So ein bisschen ausgehend schon auch irgendwie von der Mindeststrafe
und dann schon vielleicht so ein bisschen einstufen, wie gravierend man
den Fall so ungefihr vergleicht zu dem, was man sich vorstellen kann. [...]
So zumindest zum Ausgangspunkt, offenbar ist dann da eher die untere
Grenze und dann, was das Tatbild insgesamt so darstellt.

R3: [...] Aber auch unter der Beriicksichtigung, dass man sagt ok, von der
Mindeststrafe sollte es sich in jedem Fall auch absetzen. [...]

R2: Und dann aber nach unten ist jetzt glaube ich vom Bauchgefiihl, ist
nicht ein Bauchgefiihl, das stimmt nicht, aber sozusagen von der Bestim-
mung her einfacher, wenn man sich schon orientieren kann am Mindest-
mafS und dann sieht, bin ich jetzt dicht am Mindestmaf$ oder bin ich etwas
driiber hinweg. Und dann ist es mit Sicherheit auch nicht proportional,

sondern die Anforderungen steigen je hoher man kommt. So wiirde ich das
beschreiben. [...]

R2: Ich wiirde auch jetzt vom Rechtsstaatlichen ausgehen, mit der gerings-
ten Aktion anfangend, um dann zu iiberlegen, wie hoch man gehen kann.
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Und dann wiirde ich von unten nach oben gehen und nicht von oben nach
unten.

Auszug Gruppengespréich C

Unklarer ist demgegeniiber geblieben, wie genau die Teilnehmenden den
Wert bestimmen, den sie auf die Mindeststrafe ,aufschlagen®, um zu einer
angemessenen Strathohe zu gelangen. In Gesprich B deutete ein Teilneh-
mer an, er habe einen ,ublichen Tarif“ von neun Monaten, den er bei
Wohnungseinbruchdiebstahl auf die Mindeststrafe aufschlage. Die anderen
beiden Teilnehmenden des Gesprichs B gingen hingegen eher von einem
Wert von zwei bis fiinf Monaten aus. Auch in Gesprach A ergibt sich
fur einen Teilnehmer ein ,Tarif* von drei bis vier Monaten. Auffillig ist,
dass in keinem Gesprich zunichst ein ,Ausgangswert® im Sinne eines
»Nullpunktes“ innerhalb des Strafrahmens genannt wurde, von dem ausge-
hend dann strafschirfende und strafmildernde Aspekte miteinbezogen und
in Rechnung gebracht werden konnen. Ausgangspunkt der Uberlegungen
war, soweit ersichtlich, stets die Mindeststrafe.

Die starke Orientierung an der Mindeststrafe erklart die messbaren Aus-
wirkungen der Strafrahmenverschérfung auf die Praxis der Strafzumessung,
Dariiber hinaus zeigte sich in den Gruppendiskussionen, dass die Richter
das gesetzgeberische Ziel der Reform im Jahr 2017 - eine Anhebung des
realen Strafmafles durch die Sendung eines Signals an die Justiz*¢” — durch-
aus wahrgenommen haben und es in ihren Uberlegungen zur Strathhen-
bestimmung auch beriicksichtigen wollten. Die Tatgerichte wurden also
von der vom Gesetzgeber angestrebten Signalwirkung der Reform erreicht.
So wurde in zwei Gruppengesprachen im Rahmen der Diskussionen iiber
das Strafmaf fiir den fiktiven Fall als ,Kontrollfrage® erldutert, welche Stra-
fe die Teilnehmenden verhdngen wiirden, wenn der Fall sich nach der alten
Fassung des Gesetzes richten wiirde. Mehrere Teilnehmende bestatigten,
dass sie in diesem Fall deutlich niedrigere Strafen verhdngt hatten:

StAl: Nein. Also ich bin die ganze Zeit ehrlich gesagt im Kopf ausgegangen
von sechs Monate Mindeststrafe. So war es ja frither und ich meine, es ist
auch Blédsinn, einen Wohnungseinbruchsdiebstahl mit einem Raub gleich
zu setzen. Also da hitte ich zehn Monate beantragt und hier hdtte ich

467 BT Plenarprotokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017,
23843.

191

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

F. Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl

jetzt gerade eins-drei gesagt. Ne? Aber auf den Monat kommt s auch nicht
drauf an.

Auszug Gruppengespréich A

R3: Fiir meinen Geschmack aber eindeutig mehr, also mit eins-neun ist er
meines Erachtens noch richtig gut bedient.

R2: Fiir einen Ersttiter.. Wohnungseinbruch, Diebstahl.

RI: Ich hab’ in meinem Kopf immer noch, das ist ja erst seit Kurzem ein
Verbrechen, ja. Aber eins-neun find ich zu hoch.

R3: Wir haben aber die neue Rechtslage.

RI: Also ich definitiv auch zu hoch. Ich sehe die neue Rechtslage. Ich
weifS auch, was der Gesetzgeber damit machen wollte, den Schutz der
Privatwohnung, gar keine Frage. Und wir haben ja ein bis zehn Jahre
und deshalb, ich sagte ja auch, ich bin im unteren Strafrahmen. Eins-neun
kann ich in so einem Fall kaum mittragen. [...]

R3: Ich stell mal ‘ne Kontrollfrage: Was wire rausbekommen bei ihm,
wenn wir die Rechtslage alten Rechts hitten, sechs Monate aufwdrts?

RI: Dann wiren bei mir wahrscheinlich elf Monate rausgekommen. Dann
wire ich unter dem einem Jahr geblieben. Nach der alten Rechtslage hitte
ich bei dem Fall unter einem Jahr gegeben.

R2: Ich wire eher bei acht bis neun Monaten gewesen. Habe ich ja oft
genug gemacht.

R3: Also ich habe vor zehn Jahren ohne Inflationsausgleich jetzt nach
alter Rechtslage fiir einen Wohnungseinbruch ab 15 Monaten aufwirts
verhdngt und die neun Monate Abstand zur Mindeststrafe habe ich jetzt
eingehalten. Deshalb fiir mich jetzt ein Jahr und neun Monate. Das war
fiir mich der iibliche Tarif.

Auszug Gruppengesprich B

Die Untersuchung legt nahe, dass die Reform - wie vom Gesetzgeber
gewlinscht — einen Beitrag zum Anstieg des Strafniveaus beim Privatwoh-
nungseinbruchdiebstahl geleistet haben wird. Dieser Anstieg wird nicht nur
durch Verschiebungen am untersten Ende des Strafrahmens verursacht,
sondern auch durch Veranderungen in den Bereichen oberhalb der neu-
en Mindeststrafe von einem Jahr und in dem wenig genutzten Bereich
des Strafrahmens tiber zwei Jahren. Hieran wird deutlich, dass nicht nur
diejenigen Téter durch die Reform ,getroffen” werden, die sehr leichte
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Taten begangen haben und vor der Reform mit einer niedrigen Strafe im
Bereich von sechs bis elf Monaten hitten rechnen kénnen. Vielmehr zeigt
die ,,Signalwirkung“ der Reform offenbar auch bei schwereren Féllen eine
messbare Wirkung und auch die Tdter schwerer Taten werden von der
Reform ,getroffen®, indem das Strafniveau insgesamt ansteigt.

cc) Konsequenzen der Reform fiir leichte Fille des
Wohnungseinbruchdiebstahls

Gleichwohl muss der Gesetzgeber sich die Frage gefallen lassen, ob auch
die leichtesten denkbaren Fille bei einer Mindeststrafe von einem Jahr und
ohne die Mdglichkeit des Riickgriffs auf einen minder schweren Fall noch
angemessen sanktioniert werden konnen. Ein Blick in die ausgewerteten
Fille zeigt, dass es sich bei den Taten, die nach der alten Fassung des § 244
StGB mit sechs bis elf Monaten bestraft wurden, zumindest teilweise um
sehr leichte Falle an der Grenze zur Bagatelle handelt: In einem Fall hebel-
te etwa ein von Crystal Meth abhéngiger Sozialhilfeempfinger ein Keller-
fenster seines Nachbarn auf. Der Nachbar befand sich, wie der Téter wuss-
te, fiir mehrere Tage im Krankenhaus, es bestand also nicht die Gefahr ei-
nes Aufeinandertreffens. Der Tater stahl drei kleine Elektrogerite mit
einem Zeitwert von ,mindestens 100,00 Euro®, nach Einschitzung des Ge-
richts war der Stehlschaden ,nicht sehr erheblich®. Der Téter war in der
Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einmal zu 20 und ein-
mal zu 40 Tagessatzen verurteilt worden. Weder zu Sachschidden noch zu
etwaigen psychischen Folgen beim Geschédigten finden sich Angaben im
Urteil. Das Gericht verhdngte eine Einzelstrafe in Hohe von acht Monaten;
ob fiir eine solche Tat eine Freiheitsstrafe von mindestens zw6lf Monaten
angemessen wire, wenn sie nach der Reform begangen worden wire, kann
bezweifelt werden. In einem anderen ausgewerteten Fall drangen drei junge
Téter in ein Wohnhaus ein und stahlen Zigaretten. Die Téter waren gestin-
dig und nicht vorbestraft; sie waren nach Deutschland gekommen, um zu
arbeiten und ihre Familien finanziell zu unterstiitzen. Alle drei Téter muss-
ten bereits seit der Schulzeit zum Familieneinkommen beitragen und aus
diesem Grund auch ihre Schulausbildung in ihrem Heimatland unterbre-
chen bzw. abbrechen. Das Gericht hielt jeweils eine Einzelstrafe in Hohe
von sechs Monaten fiir tat- und schuldangemessen; auch hier erscheint an-
gesichts des kaum vorhandenen Stehlschadens, des jungen Alters und der
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bisherigen straffreien Lebensfiihrung die Angemessenheit einer Freiheits-
strafe von mindestens zwolf Monaten zweifelhaft.

d) Ausweichen in die Strafrahmenverschiebung

Der Befund, dass die Reform zu einem Anstieg des Strafniveaus gefiihrt hat,
konnte durch ein Phanomen relativiert werden, das sich im Rahmen der
Urteilsanalyse beobachten lief: Bei der Betrachtung der Strafrahmen und
Strafrahmenverschiebungen fillt auf, dass der Anteil der Taten, bei denen
der Normalstrafrahmen angewendet wurde, bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F.
deutlich hoher liegt als bei § 244 Abs.1 Nr.3, Abs. 4 StGB n.F. Der Anteil
der Fille mit Anwendung des Normalstrafrahmens liegt bei Fillen der alten
Fassung bei 79,8 %, Strafrahmenverschiebungen gab es bei 20,2 % der Ta-
ten. Demgegeniiber wurde bei den nach der neuen Fassung abgeurteilten
Taten der Normalstrafrahmen in der Hilfte der Félle angewendet; bei der
anderen Hilfte der Taten wurden Strafrahmenverschiebungen vorgenom-
men (s. Tabelle 9).

Tabelle 9: Anteil der Taten mit Strafrahmenverschiebungen bei der alten
und neuen Fassung

N=243 § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4
a.F. StGB n.F.

Normalstrafrah- 79,8 % 50,0 %

men

Gemilderter Straf- |20,2 % 50,0 %

rahmen

Dieser Befund konnte darauf hindeuten, dass die Gerichte bei Féllen der
neuen Fassung und der dort hdheren Mindeststrafe eher bereit sind, beste-
hende Mdoglichkeiten zur Strafrahmenverschiebung zu nutzen, um gegebe-
nenfalls Strafen unterhalb der Mindeststrafe des Normalstrafrahmens ver-
hidngen zu konnen. Allerdings muss beriicksichtigt werden, dass die Vor-
aussetzungen fiir die Vornahme einer Strafrahmenverschiebung, etwa das
Vorliegen eines Versuchs oder der verminderten Schuldfihigkeit, bei den
ausgewerteten Fillen der alten und neuen Fassung nicht gleich haufig gege-
ben waren. Der grofite Anteil der Strafrahmenverschiebungen erfolgte nach
§§ 23 Abs. 2, 49 Abs. 1 StGB, also bei versuchten Taten. Der Anteil der ver-
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suchten Taten liegt bei den nach der neuen Fassung abgeurteilten Taten
hoher als bei den nach der alten Fassung abgeurteilten Taten. D.h. es be-
stand bei den nach der Reform begangenen Taten hdufiger die Méglichkeit
zur Strafrahmenverschiebung nach §§ 23 Abs. 2, 49 Abs. 1 StGB. Um zu ana-
lysieren, inwieweit die Gerichte tatsdchlich bestehende Mdglichkeiten zur
Strafrahmenverschiebung bei der alten und neuen Fassung unterschiedlich
oft nutzen, wurden daher speziell die Falle des Versuchs und die dort vor-
genommenen Strafrahmenverschiebungen néher beleuchtet. Betrachtet
man die Anzahl der Versuche und die Anzahl der Strafrahmenverschiebun-
gen bei den Versuchen, zeigt sich, dass der Anteil der Strafrahmenverschie-
bungen nach der Reform deutlich hoher liegt als vor der Reform: Bei 39,1 %
der Versuchsfille nach der alten Fassung wurde der Strafrahmen nach §§ 23
Abs.2, 49 Abs.1 StGB gemildert; bei den Versuchsfillen nach der neuen
Fassung wurde dies bei 80,3 % getan (s. Tabelle 10). Diese Ergebnisse legen
— jedenfalls fiir Versuchsfille, die bei Wohnungseinbruchdiebstahlen das
Gros der Strafrahmenverschiebungen auslésen - die Interpretation nahe,
dass Gerichte seit der Verscharfung der Mindeststrafandrohung eher bereit
sind, bestehende Maoglichkeiten zur Strafrahmenverschiebung durch eine
Beriicksichtigung der Nichtvollendung der Taten zu nutzen.

Tabelle 10: Anteile der Versuche mit Strafrahmenverschiebungen bei der al-
ten und neuen Fassung

N=243 § 244 Abs. 1 Nr. 3 § 244 Abs. 1 Nr. 3,
StGB a.F. Abs. 4 StGB n.F.

Anzahl Versuche 23 61

Anzahl der Versuche mit 9 (39,1 %) 49 (80,3 %)

Strafrahmenverschiebung
nach §§ 23 Abs. 2,49 Abs. 1
StGB (Anteil in %)

Dieses Ergebnis wiirde allerdings relativiert werden, wenn sich zeigen liefie,
dass bei versuchten Fillen der alten Fassung hiufig anstelle einer Strafrah-
menverschiebung nach § 49 StGB ein minder schwerer Fall angenommen
worden wire. Nach der Rechtsprechung ist in den Fillen, in denen das Ge-
setz bei einer Straftat einen minder schweren Fall vorsieht und im Einzel-
fall ein gesetzlicher Milderungsgrund nach § 49 StGB gegeben ist, bei der
Strafrahmenwahl vorrangig zu priifen, ob ein minder schwerer Fall vor-
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liegt; geniigen die allgemeinen Milderungsgriinde nicht fiir die Annahme
eines minder schweren Falls, sind bei der weitergehenden Priifung, ob der
mildere Sonderstrafrahmen zur Anwendung kommt, gesetzlich vertypte
Strafmilderungsgriinde zusitzlich heranzuziehen.*¢® Wiirde dieser dogma-
tische Weg zur Beriicksichtigung der Nichtvollendung einer Tat in der Fall-
auswahl bei Fillen der alten Fassung hédufiger vorkommen, konnte dies er-
kldren, warum seltener Strafrahmenverschiebungen nach § 49 StGB vorlie-
gen. Der Milderungsgrund ,Nichtvollendung® wiirde dann durch die Be-
rlicksichtigung im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens eines minder
schweren Falls ,,verbraucht® und wiirde sich nicht mehr in einer Strafrah-
menverschiebung nach § 49 Abs. 1 StGB niederschlagen. Dem ist aber nicht
so: In den ausgewerteten Urteilen wurde in den Féllen der alten Fassung
nur sehr selten das Vorliegen eines minder schweren Falls angenommen.
Dies deutet darauf hin, dass die Verschiebung hin zu mehr Strafrahmenver-
schiebungen bei der neuen Fassung nicht auf einer bloflen Veranderung
des dogmatischen Wegs zu einem niedrigeren Strafrahmen bei Beriicksich-
tigung der Nichtvollendung der Tat beruht. Es wurde also nicht die Annah-
me eines minder schweren Falls bei der alten Fassung durch die Strafrah-
menverschiebung bei der neuen Fassung ersetzt. Vielmehr ging die Nicht-
vollendung der Tat bei Fallen der alten Fassung tatsdchlich seltener in die
Uberlegungen zum Strafrahmen ein. Die Verschiebung hin zu mehr Straf-
rahmenverschiebungen seit der Reform durch die Beriicksichtigung der
Nichtvollendung der Tat bei der Strafrahmenwahl stellt sich daher als sub-
stanzielle Veranderung dar.

Ob die Gerichte durch ein solches ,Ausweichen in die Strafrahmenver-
schiebung® die verschirfte Mindeststrafe umgehen, zeigt ein Blick auf die
verhdngten Strafen bei Versuchsfillen des § 244 Abs. 4 StGB mit Strafrah-
menverschiebungen: Bei mehr als der Halfte der Versuchsfille nach der
neuen Fassung mit Strafrahmenverschiebungen wurden Einzelstrafen un-
ter zwOlf Monaten verhingt, also Strafen, die ohne die Strafrahmenver-
schiebung aufgrund der Reform nicht mdéglich gewesen wiren (53,1 %,
N=49). Die am hidufigsten verhéngte Einzelstrafe bei Versuchsfillen der
neuen Fassung mit Strafrahmenverschiebung betragt allerdings zwolf Mo-
nate (30,6 %).4° Eine Einzelstrafe von zwolf Monaten wire in den betroffe-
nen Fillen auch ohne Strafrahmenverschiebung moglich gewesen: Die

468 BGH, 26.10.2011 - 2 StR 218/11, NStZ 2012, 271.
469 Strafen uber zwolf Monaten wurden bei 16,3 % der Versuchsfille nach neuer Fas-
sung mit Strafrahmenverschiebung verhingt (14-20 Monate).
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Mindeststrafe bildet zwar die Grenze des Strafrahmens, darf aber selbst in
Féllen verhdngt werden, in denen Erschwerungsgriinde gegeben sind,
wenn die Milderungsgriinde tiberwiegen.*’® Insgesamt gilt aber: Die Be-
griindung muss umfassender sein, je mehr die Strafe sich dem Mindestmaf3
ndhert, da es begriindungsbediirftig ist, warum trotz schiarfender Umsténde
eine niedrige Strafe angemessen ist.#”! Die Versuchsfille der neuen Fassung
mit Strafrahmenverschiebung, in denen eine Strafe bis einschlieflich zwolf
Monate verhangt wurde, machen insgesamt rund 83,6 % der Versuchsfille
mit Strafrahmenverschiebungen der neuen Fassung aus. Diese Verteilung
legt die Vermutung nahe, dass teilweise tatsdchlich ein ,Ausweichen in die
Strafrahmenverschiebung® stattfindet, bei dem die Gerichte den verscharf-
ten Normalstrafrahmen nach unten verschieben, um sodann die verscharf-
te Mindeststrafandrohung des § 244 Abs. 4 StGB umgehen zu konnen oder
zumindest ohne grofleren Begriindungsaufwand eine Einzelstrafe in Hohe
von zwolf Monaten verhdangen zu kdnnen.

Demnach kann konstatiert werden, dass zwar einerseits das Strafniveau
durch die Reform - wie vom Gesetzgeber gewlinscht — angehoben wurde.
Andererseits deuten die Befunde zum ,Ausweichen in die Strafrahmenver-
schiebung® aber darauf hin, dass zumindest teilweise die neue Mindeststra-
fe in der Praxis als zu hoch empfunden wird, sodass Umgehungsmechanis-
men zur Anwendung kommen.

2. Sachverhaltsvariablen mit statistisch messbarer Relevanz fur das
Strafmaf3

Die im Rahmen der Urteilsauswertung erhobenen tat-, tater- und verfah-
rensbezogenen Daten zu den untersuchten Einzelfillen ermdglichen sta-
tistische Berechnungen, mittels derer etwaige Zusammenhinge zwischen
Sachverhalts- oder Verfahrensvariablen und der im jeweiligen Fall verhdng-
ten Strafe ermittelt werden konnen. Daher wurde mithilfe statistischer

470 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1166,
1445.

471 BGH, 19.06.2012 - 5 StR 264/12, BeckRS 2012, 15548; BGH, 02.12.2015 - 2 StR 317/15,
BeckRS 2016, 2551; s. auch Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 102;
BGH, 28.04.2010 - 2 StR 297/02, NStZ-RR 2010, 237. Dies erklart, warum in der Pra-
xis eine gewisse Hemmung besteht, die gesetzlich vorgegebene Mindeststrafe zu
verhdngen. Auch in der vorliegenden Fallauswahl wurde bei den Fallen nach neuer
Fassung ohne Strafmilderung die Mindeststrafe von zwolf Monaten nur selten ver-
hangt (3,1 % der Fille der n.F. ohne Strafrahmenverschiebung).
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Priifverfahren analysiert, welcher Einfluss den verschiedenen (unabhéngi-
gen) Variablen auf die (abhéngige) Variable Strafmaf} zukommt. Hierfiir
wurden diejenigen Sachverhaltsvariablen, die als potentiell einflussreiche
Strafzumessungsumstidnde in Betracht kommen, mithilfe des Statistikpro-
gramms SPSS auf statistische Korrelationen mit den Variablen ,Einzelstra-
fe“ und ,,Gesamtstrafe® gepriift.

a) Vorbemerkungen zu den statistischen Priifverfahren

Soweit es sich bei den unabhangigen Variablen um metrische handelte (z.B.
Anzahl der Vorstrafen des Téters, Wert der Beute, Hohe des Sachscha-
dens), wurde zunachst die Pearson-Korrelation berechnet. Diese stellt ein
Maf fiir die Starke eines linearen Zusammenhangs zwischen zwei Varia-
blen dar.*”? Gleichzeitig mit der Korrelation wurde auch berechnet, ob die-
se Korrelation signifikant ist, d.h. es wurde die Wahrscheinlichkeit gepriift,
mit der eine in den untersuchten Fillen aufgetretene Korrelation zu erwar-
ten ist, wenn angenommen wird, dass kein Zusammenhang zwischen der
unabhdngigen und der abhiangigen Variablen besteht.**> Von einem hochsi-
gnifikanten Zusammenhang wird im Folgenden gesprochen, wenn die
Wahrscheinlichkeit, dass die in der Stichprobe gemessene Korrelation zu-
fallig auftritt, bei hochstens 0,01 bzw. 1 % liegt; bei einem Signifikanzniveau
von 0,05 bzw. einer Irrtumswahrscheinlichkeit von hochstens 5 % wird im
Folgenden die Bezeichnung signifikant genutzt. Bei metrischen Merkmalen,
bei denen ein nicht-linearer Zusammenhang erwartet wurde, wurde (zu-
satzlich) die Spearman-Korrelation berechnet, da diese fiir die Berechnun-
gen anders als das Zusammenhangsmaf§ nach Pearson keinen linearen Zu-
sammenhang zwischen den Variablen voraussetzt.74

Zudem wurde fiir die metrischen Variablen ein Regressionskoeftizient
ermittelt. Dieser gibt an, um wie viel die abhéngige Variable (hier: das
Strafmafl) ansteigt, wenn die unabhéngige Variable um eine Einheit

472 Nimmt die Korrelation einen Wert zwischen 0 und -1 an, so liegt ein negativer Zu-
sammenhang vor; ein Wert zwischen 0 und 1 steht fiir einen positiven Zusammen-
hang. 0 kennzeichnet das Fehlen einer Beziehung, 1 eine perfekte lineare Beziehung.
Zu beachten ist dabei, dass der Wert fiir nichtlineare Beziehungen zu Fehleinschit-
zungen fithren kann, Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS, 9. Aufl.
2017, 279; Schendera, Regressionsanalyse mit SPSS, 2008, 15.

473 Diekmann, Empirische Sozialforschung, 14. Aufl. 2021, 704 ff.

474 Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS, 9. Aufl. 2017, 275 f.
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steigt.#”> Anders als die Korrelationsanalyse erlaubt die Regressionsanalyse
nicht nur eine Aussage dariiber, ob und wie stark zwei Variablen zusam-
menhéngen, sondern auch dariiber, inwieweit die unabhéngige Variable die
abhingige Variable beeinflusst; es wird also eine Aussage iiber die Kausal-
richtung des Zusammenhangs getroffen.*’® Hierbei wurde jeweils auch die
Signifikanz des Regressionskoeffizienten {iberpriift.

Fiir nominale unabhédngige Variablen wie etwa die der Verurteilung zu-
grunde liegende Norm (§ 244 Abs.1 Nr. 3 StGB a.F. oder § 244 Abs.1 Nr. 3,
Abs.4 StGB n.F.) oder die Variable ,Vollendung/Versuch“ wurde Eta-
Quadrat 12 als Zusammenhangsmafl berechnet. Dieses zeigt an, wie sehr
sich die Mittelwerte der abhidngigen Variablen fiir die verschiedenen Kate-
gorien der unabhéngigen Variablen unterscheiden.*”7 Am Beispiel der Va-
riablen ,,Vollendung/Versuch® zeigt Eta-Quadrat also an, um wie viel sich
das durchschnittliche Strafmafl bei den Kategorien ,vollendete Tat“ und
sversuchte Tat“ unterscheidet. Um zu uberpriifen, ob beobachtete Unter-
schiede in den Mittelwerten per Zufall zustande kommen, wurden Varianz-
analysen (ANOVA) durchgefithrt; hierdurch wurde die Signifikanz der
Mittelwertdifferenzen ermittelt.*’8

b) Variablen mit Relevanz fiir die Hohe der Einzelstrafen
Zuniachst wurden mogliche Einfliisse der unabhdngigen Variablen auf

die Hohe der Einzelstrafen bei den einzelnen Taten gepriift. Zwar sind
Einzelstrafen in Fillen mit Gesamtstrafenbildung grundsitzlich nicht voll-

475 Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS, 9. Aufl. 2017, 409. In der vorlie-
genden Untersuchung gibt der Regressionskoeffizient fiir die metrische Variable
~Anzahl der Vorstrafen® etwa an, um wie viel das Strafmafd mit jeder hinzukommen-
den Vorstrafe des Tdters ansteigt.

476 Schendera, Regressionsanalyse mit SPSS, 2008, 36.

477 Die Stirke des Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen wird anhand der Vor-
hersagbarkeit der Werte der abhédngigen Variablen auf Basis der Werte der unab-
héngigen Variablen beurteilt, Tachtsoglou, Statistik fiir Erziehungswissenschaftlerin-
nen und Erziehungswissenschaftler, 2017, 143. Unterscheiden die Mittelwerte der
Kategorien der unabhéngigen Variablen sich nicht, so betréagt Eta 0. Bei groflen Dif-
ferenzen und geringen Varianzen innerhalb der Kategorien der unabhéngigen Va-
riablen tendiert Eta gegen 1. Eta-Quadrat gibt an, welcher Anteil der Varianz der ab-
hangigen Variablen durch die unabhingige Variable erklart wird, Janssen/Laatz,
Statistische Datenanalyse mit SPSS, 9. Aufl. 2017, 280.

478 Janssen/Laatz, Statistische Datenanalyse mit SPSS, 9. Aufl. 2017, 345.
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streckbar. Es handelt sich bei den Einzelstrafen aber auch nicht um blofle
~Zwischenschritte“ zur Bemessung der Gesamtstrafe.#”® Dies zeigt sich etwa
an ihrer selbstindigen prozessualen Bedeutung: Die Einzelstrafen bleiben
grundsitzlich bestehen, wenn lediglich die Gesamtstrafe im Zuge eines
Rechtsmittelverfahrens aufgehoben wird.#8® Da den Einzelstrafen somit
eine wichtige Rolle zukommt, lohnt es sich, zundchst zu betrachten, welche
Variablen die Hohe der Einzelstrafen beeinflussen. Fiir diese Priifung wur-
de bei Urteilen mit nur einer abgeurteilten Tat die fiir diese Tat verhdngte
Strafe in die Analyse aufgenommen; bei Urteilen mit zwei abgeurteilten
Wohnungseinbruchdiebstdhlen oder einem Wohnungseinbruchdiebstahl
und anderen tatmehrheitlich verwirklichten Delikten wurden die jeweiligen
Einzelstrafen fiir die Wohnungseinbruchdiebstdhle in die Berechnungen
einbezogen, auf die vor Bildung der Gesamtstrafe erkannt wurde. In diesem
Abschnitt meint die Bezeichnung , Einzelstrafe” sowohl die Einzelstrafen in
Fallen mit Gesamtstrafenbildung als auch die vollstreckbaren verhdngten
Strafen in Fallen, in denen lediglich ein Wohnungseinbruchdiebstahl abge-
urteilt wurde.

aa) Variablen mit signifikanten Befunden

In Betracht kommen zum einen Einfliisse titerbezogener Variablen auf die
Hohe der Einzelstrafen, etwa der Vorstrafenbelastung. Daneben kénnten
auch tatbezogene Variablen, etwa die Schadenshdhe, mit der Einzelstrafen-
hohe korrelieren. Auflerdem sind Einfliisse verfahrensbezogener Variablen,
beispielsweise der Anzahl der abgeurteilten Taten, auf die Einzelstrafen
denkbar.#®! Die statistischen Berechnungen bestitigen tatsachlich fiir meh-
rere Variablen, dass Korrelationen mit der Hohe der Einzelstrafen beste-
hen. Moderate Zusammenhinge konnten fiir die folgenden Variablen fest-
gestellt werden: die der Verurteilung zugrunde liegende Norm (§ 244 Abs. 1
Nr. 3 StGB a.F./§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F.), der Wert der Beute, die
(Nicht-)Vollendung der Tat, der Eintritt psychischer Folgen, die Anzahl

479 Frister, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 54 StGB, Rn. 26, 28.

480 Frister, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 54 StGB, Rn. 28.

481 S. etwa Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017,
Rn. 573 ff. zu den zahlreichen tat-, titer- und verfahrensbezogenen Variablen, die als
einflussreiche strafzumessungsrelevante Faktoren in Betracht zu ziehen sind.

200

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

F. Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl

der den Vorstrafen zugrundeliegenden Wohnungseinbruchdiebstéhle und
die Dauer der Untersuchungshaft (s. Tabelle 11).482

Tabelle 11: Variablen mit moderater Korrelation zur Hohe der Einzelstrafen

Variable | Auspragungen (Anzahl der Eta Mittel- Pearson-Ko- | Re- Regressions-

Taten) Qua- wertunter- | rrelation gres- koeffizient (in

drat schiede P)/ sions- | Monaten)
12 Spearman- | kon-
Korrelation | stante
(S

Zugrunde | § 244 Abs. 1 Nr. 3 a.F. (90) 0,13 | 11,72%
liegende | § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 n.F. 16,62%+483
Norm (142)

gesamt (232)
Anzahl 0(154) 0,05 14,15 $0,201%%* 17,89 -3.826** bei 0
der WE- | >0 (40) 17,97 WEDs
Ds, die gesamt (194)
den Vor-
strafen zu-
grunde
liegen
Wert der Bis 1.500 Euro (148) 0,10 13,140 S 0,460
Beute Uber 1.500 Euro (65) 17,74

gesamt (213)
Voll- Vollendung (158) 0,17 16,54***
endung/ Versuch mit Eindringen (53) 10,26***
Versuch | Versuch ohne Eindringen 12,03*%*

(€2Y)

Gesamt (242)
Eintritt Leicht/mittel/schwer (56) 0,10 18,23*** P 0,308*** 13,49 | +4,83 bei
psych. keine o. k.A. (187) 13,49%** psych. Folgen
Folgen gesamt (243)
Dauer der | (172) 11,06 | +0,029*** pro
U-Haft Tag
des Taters

Signifikanzen: *** 0,01, **0,05

In Kapitel F. IL 1. ¢) wurde ausgefiihrt, dass die Strafrahmenverscharfung
im Jahr 2017 zu einer Anhebung des Sanktionsniveaus bei Fillen des Privat-
wohnungseinbruchdiebstahls gefiihrt hat. In der vorliegenden Fallauswahl

482 Die Anzahl der Taten, die in die statistische Berechnung eingingen, unterscheidet
sich bei den einzelnen analysierten Variablen. Dies beruht auf dem Umstand, dass
nicht jedes ausgewertete Urteil zu allen Variablen Angaben enthielt.

483 Die hier angegebenen Mittelwertunterschiede unterscheiden sich leicht von den in
Kapitel F. IL. 1. ¢) angegebenen, da einzelne Fille, die oben beriicksichtigt wurden,
aus der statistischen Analyse ausgeschieden sind.

201

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

F. Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl

liegt die durchschnittliche Strathéhe bei den nach der neuen Gesetzesfas-
sung abgeurteilten Taten mit 16,62 Monaten deutlich héher als bei den Ta-
ten, die vor dem Inkrafttreten der Reform begangen wurden (11,72 Mona-
te). Demnach war zu erwarten, dass die statistischen Berechnungen eine
Korrelation zwischen der Strathohe und der Norm, die der Verurteilung
zugrunde liegt — § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB a.F. oder § 244 Abs.1 Nr. 3, Abs. 4
StGB n.F. - zeigen. Diese Annahme wird durch die statistischen Priifver-
fahren bestdtigt: Die Mittelwertunterschiede hinsichtlich der Hohe der
Einzelstrafen zwischen den Fillen der alten und der neuen Fassung sind
hochsignifikant. Es besteht ein moderater Zusammenhang zwischen der
Norm, nach der die jeweilige Tat abgeurteilt wurde, und der Hohe der Ein-
zelstrafen (N=232, Eta-Quadrat n2 0,13). Das bedeutet, dass ca. 13 % der Va-
rianz in der Hohe der Einzelstrafen in den ausgewerteten Fillen durch die
Variable ,der Verurteilung zugrunde liegende Norm - §244 Abs.1 Nr.3
StGB a.F. / § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F.“ erklart werden. Oder anders
gewendet: Der Zeitpunkt der Tatbegehung — vor oder nach Inkrafttreten
des Fiinfundfiinfzigsten Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches vom
17. Juli 2017484 — ist von erheblicher Relevanz fiir die Hohe der gegen die
Titer verhdngten Einzelstrafen.

Weiterhin wurden die erhobenen Daten auf Zusammenhénge zwischen
der Vorstrafenbelastung der Tater und der Hohe der Einzelstrafen gepriift.
Da in anderen empirischen Studien und in der strafrechtswissenschaftli-
chen Literatur die Vorstrafenbelastung als eine der einflussreichsten Straf-
zumessungserwagungen identifiziert wird,*®> war hier eine Korrelation mit
der Hohe der Einzelstrafen zu erwarten. Entgegen dieser Erwartung zeigen
die statistischen Priifverfahren jedoch keinen linearen Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl der Vorstrafen und der Hohe der Einzelstrafen. Dies
muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass keinerlei Zusammenhang
zwischen der Vorstrafenzahl und der Hohe der Einzelstrafe vorhanden
ist, die Berechnung der Pearson-Korrelation gibt lediglich Auskunft {iber
das Bestehen eines linearen Zusammenhangs und sagt nichts {iber etwai-

484 Fiinfundfiinfzigstes Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches, Bundesgesetzblatt T
Nr. 48 2017, 2442, in Kraft getreten am 22.07.2017.

485 Fiir einschldgige Vorstrafen bei Einbruchdiebstahlen Albrecht, Strafzumessung bei
schwerer Kriminalitat, 1994, 333 ff.; Schdch, Strafzumessungspraxis und Verkehrsde-
linquenz, 1973, 125 (fiir Verkehrsdelinquenz); Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis
der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn.650; Streng, Strafrechtliche Sanktionen,
3. Aufl. 2012, Rn. 565; Gétting, Gesetzliche Strafrahmen und Strafzumessungspraxis,
1997,230f.
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ge sonstige Korrelationen zwischen unabhingiger und abhéngiger Varia-
blen aus. Daher wurde zur weiteren Analyse die metrische Variable der
Vorstrafenanzahl in eine nominale Variable umgewandelt, indem fiir die
weiteren Berechnungen die Kategorien ,0 Vorstrafen®, ,1-2 Vorstrafen®,
»3-5 Vorstrafen®, ,6-10 Vorstrafen® und ,mehr als 10 Vorstrafen® gebildet
wurden. Auch bei der statistischen Betrachtung dieser Vorstrafengruppen
zeigen sich jedoch keine signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen
den einzelnen Gruppen. Dieser Befund iiberrascht zunéchst aufgrund der
zentralen Rolle, die der Vorstrafenbelastung in der Strafzumessung klassi-
scherweise zugeschrieben wird.#8 Tatsichlich kommen aber auch andere
empirische Studien zur Strafzumessungspraxis zu dem Ergebnis, dass die
Anzahl der Vorstrafen bzw. das Vorhandensein von Vorstrafen fiir sich ge-
nommen nicht strafschédrfend wirke: Verrel stellt etwa erst bei Bildung eines
Schwere-Indexes fiir die Vorstrafen einen Zusammenhang zwischen hohe-
rer Strafe und qualitativ oder quantitativ besonders ausgepragter Vorbelas-
tung fest;*8” bei Hoppenworth spielt die Vorbelastung als solche ebenfalls
keine Rolle, nur bei Vorbelastungen mit Freiheitsstrafen ohne Bewahrung
zeigen sich signifikante Unterschiede in der Strathohe.*3® Daher wurden
vorliegend weitere Variablen gepriift, die — neben der blofien Anzahl der
Vorstrafen - die Schwere der Vorstrafenbelastung kennzeichnen. Auf die-
se Weise konnte eine Variable im Zusammenhang mit der Schwere der
Vorstrafenbelastung identifiziert werden, fiir die eine moderate, hochsigni-
fikante Korrelation mit der Hohe der Einzelstrafen besteht: die Anzahl
der bisher vom jeweiligen Téter begangenen, den Vorstrafen zugrunde-

486 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, 1994, 333 ff.; Schoch, Strafzu-
messungspraxis und Verkehrsdelinquenz, 1973, 125; Schdfer/Sander/van Gemmeren,
Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 650; Streng, Strafrechtliche Sanktionen,
3. Aufl. 2012, Rn. 565.

487 Verrel, Schuldfihigkeitsbegutachtung und Strafzumessung bei Tétungsdelikten,
1995, 224 ff.

488 Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 224.
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liegenden Wohnungseinbruchdiebstdhle*®® (N=194, Spearman-Korrelation
0,201).490

Ein mittlerer Zusammenhang kann zudem zwischen der Variablen ,,Voll-
endung/Versuch® und der Héhe der Einzelstrafen festgestellt werden
(N=242, Eta-Quadrat 12 0,17). Auch hier bestehen hochsignifikante Mittel-
wertunterschiede zwischen Versuchsfillen und vollendeten Fillen hinsicht-
lich der Hohe der Einzelstrafen. Interessant ist hierbei, dass der Unter-
schied zwischen den Versuchsfillen mit und ohne Eindringen in die Woh-
nung lediglich moderat ausfillt (bei Versuch ohne Eindringen durch-
schnittlich 12,03 Monate, mit Eindringen 10,26 Monate).**! Hingegen ist
der Unterschied zwischen den Versuchen (mit und ohne Eindringen in das
Tatobjekt) und den vollendeten Taten erheblicher (vollendete Fille: 16,54
Monate). Im vorhergehenden Kapitel F. II. 1. wurde ausgefiihrt, dass sich
bei den Versuchsfillen das Phanomen des ,Ausweichens in die Strafrah-
menverschiebung® zeigt. Bei Versuchen, die nach der neuen Fassung des
Gesetzes nach der Reform 2017 abgeurteilt wurden, wurde erheblich haufi-
ger eine Strafrahmenverschiebung nach den §§ 23 Abs.2, 49 Abs.1 StGB
vorgenommen als bei den nach der alten Fassung abgeurteilten Versuchen.
Dies wurde dahingehend gedeutet, dass Gerichte bei der neuen Gesetzes-
fassung mit der verschérften Mindeststrafandrohung eher das Bediirfnis
verspiiren, den Strafrahmen abzusenken, und deshalb hiufiger die Mog-
lichkeit hierzu nutzen. Diese These wird durch die statistischen Priifverfah-
ren zu den Versuchsfillen bekriftigt: Es zeigt sich, dass bei Féllen der neu-
en Fassung anders als bei den Fillen der alten Fassung nicht nur ein Effekt

489 Diese Anzahl kann im Einzelfall deutlich hoher liegen als die Anzahl der einschlagi-
gen Vorstrafen — ndmlich dann, wenn in der Vergangenheit mehrere Wohnungsein-
bruchdiebstdhle gemeinsam abgeurteilt wurden. In den ausgewerteten Urteilen kam
beispielsweise ein Tater vor, der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung dreifach
wegen des Wohnungseinbruchdiebstahl vorbestraft war; er hatte aber insgesamt
bereits 13 Wohnungseinbruchdiebstihle begangen. Elf dieser Wohnungseinbruch-
diebstdhle waren in einem Verfahren gemeinsam abgeurteilt worden, die iibrigen
zwei Taten in anderen Verfahren.

490 Befunde zu der Variablen ,Anzahl einschligiger Vorstrafen - Eigentumsdelikte®
16sen sich auf, wenn man die Variable gemeinsam mit der Variablen ,Anzahl der
den Vorstrafen zugrunde liegenden Vorstrafen® betrachtet. Demnach ist die ,,Anzahl
der den Vorstrafen zugrunde liegenden Vorstrafen die genauere und aussagekrifti-
gere Variable und auf die Anzahl der Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten wird im
Folgenden nicht weiter eingegangen.

491 Warum die durchschnittliche Hohe der Einzelstrafen bei Versuchen mit Eindringen
in das Tatobjekt etwas niedriger liegt als bei Versuchen ohne Eindringen in das
Tatobjekt, lasst sich aus den ausgewerteten Daten nicht herleiten.
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der Variablen ,Vollendung/Versuch® besteht. Ein ganz dhnlicher, signifi-
kanter Effekt zeigt sich auch bei Betrachtung der Variablen ,Strafrahmen-
verschiebung ja/nein®: Die Mittelwerte liegen im Fall einer Strafrahmen-
verschiebung deutlich und signifikant niedriger und mit durchschnittlich
12,49 Monaten nur noch knapp oberhalb der Mindeststrafe des Normal-
strafrahmens (Fille der neuen Fassung ohne Strafrahmenverschiebung:
20,23 Monate).**? Diese Befunde sind geeignet, die These vom ,Ausweichen
in die Strafrahmenverschiebung® bei Fillen der neuen Fassung des § 244
StGB zu stiitzen. Aus ihnen lésst sich folgern, dass bei der neuen Fassung
die Vornahme einer Strafrahmenverschiebung zu einer stirkeren (und si-
gnifikanten) Absenkung der Strafe fiihrt als bei der alten Fassung - und
hdufig in die Verhdngung einer Einzelstrafe unterhalb der Mindeststrafe
des Normalstrafrahmens miindet. Hingegen scheinen die bei der alten Fas-
sung teilweise vorgenommenen Strafrahmenverschiebungen eher symboli-
scher Natur und ohne signifikante Effekte auf die Hohe der Einzelstrafen
zu sein.

Eine besonders eingehende Betrachtung lohnt sich weiterhin im Hin-
blick auf die Hohe des Beutewerts. Nach der strafrechtswissenschaftlichen
Literatur ist die Schadenshohe bei Erfolgsdelikten von maf3geblicher Be-
deutung innerhalb der Strafzumessung.** Ausweislich der Rechtsprechung
des BGH kann die Verhdngung gleicher Einzelstrafen in Fillen des Woh-
nungseinbruchdiebstahls unter Umstinden sogar rechtsfehlerhaft sein,
wenn die einzelnen Taten sich im Hinblick auf den Entwendungsschaden
erheblich unterscheiden.*** Empirische Studien zur Strafzumessung haben
einen mafigeblichen Einfluss der Schadenshohe in der tatgerichtlichen
Praxis festgestellt.*>> Auch in den mit Richtern und Staatsanwilten durch-
gefiihrten Gruppengespriachen duflerten mehrere Teilnehmenden auf die

492 In einem gemeinsamen Modell der Variablen ,Vollendung/Versuch® und ,Strafrah-
menverschiebung ja/nein® zeigt nur noch die letztere Variable einen signifikanten
Effekt.

493 Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 57 m.w.N. Auch Albrecht stellt in
seiner Untersuchung eine mafgebliche Relevanz der Schadenshéhe fiir die Strathé-
he bei Einbruchdiebstéhlen fest, Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminali-
tat, 1994, 333 ff.

494 In dem vom BGH entschiedenen Fall reichten die Schaden von 115 bis zu mehr als
23.500 Euro, BGH, 19.02.2004 - 3 StR 25/04, BeckRS 2004, 3200; s. dazu auch
Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 304.

495 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, 1994, 333 ff. fiir die Schadenshé-
he beim Einbruchdiebstahl; Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 227 f.
stellt eine steigende Strafe mit steigendem Beutewert beim Raub fest.
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Frage hin, welche Faktoren fiir sie die grofite Bedeutung bei der Entschei-
dung iiber das Strafmaf3 haben, dass den Tatfolgen, also bei Vermdgensde-
likten der Schadenshohe, das grofite Gewicht beizumessen sei. Fiir die vor-
liegende Fallauswahl kann ein méffiger und hochsignifikanter (nicht linea-
rer) Zusammenhang zwischen dem Wert der Beute und der Héhe der Ein-
zelstrafen ermittelt werden (N=213, Spearman-Korrelation 0,460). Ein Mit-
telwertvergleich zwischen den Gruppen ,Beutehdhe bis 1.500 Euro® und
»Beutehohe iiber 1.500 Euro® ergibt zudem hochsignifikante Mittelwertun-
terschiede: Bei einer Beute im Wert von null bis 1.500 Euro liegt die Hohe
der Einzelstrafen im Durchschnitt bei 13,14 Monaten, bei hoherem Beute-
wert im Mittel bei 17,74 Monaten (Eta-Quadrat n2 0,1). Bei feinerer Aufglie-
derung der Beutegruppen in Tausenderschritten zeigt sich allerdings, dass
die strafschirfende Bedeutung der Beutehohe mit steigendem Beutewert
abzunehmen scheint. So sind die Mittelwertdifferenzen zwischen den
Gruppen fiir die Beutehohen bis zu 3.000 Euro erheblich; auch die Gruppe
4.001 bis 5.000 Euro hebt sich von den darunter liegenden Gruppen deut-
lich ab. Hingegen zeigen sich keine grofieren Unterschiede zwischen den
Mittelwerten der Beute-Gruppen 5.001 bis 6.000 Euro und iiber 6.000 Eu-
ro. Die Mittelwerte liegen bei den Gruppen mit Beutewerten iiber 5.000
Euro sogar etwas niedriger als bei der Gruppe 4.001 bis 5.000 Euro. (s. Ab-
bildung 29).

Abbildung 29: Durchschnittliche Hohe der Einzelstrafen bei steigendem Beutewert

17
16
13
5 -

- 1.001 - 2.001 - 3.001- 4.001 - 5.001 - >6.000
1 000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

durchschn. Hohe der
Einzelstrafe in Monaten
O

Hohe des Beutewerts in Euro

Der Effekt der Beutehohe auf die Strathohe verringert sich allerdings, wenn
man die Wirkung der Beutehohe und die Wirkung der Variablen ,,Voll-
endung/Versuch® in einem gemeinsamen Modell betrachtet. Die Beutehd-
he allein kann 11,6 % der Varianz in der Einzelstrafenhohe erklaren; die Va-
riable ,Vollendung/Versuch® sogar 16,1 %. In einem gemeinsamen Modell
beider Variablen werden aber insgesamt lediglich 21,9 % der Varianz er-
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Klart; der Effekt der Variablen ,Vollendung/Versuch® bleibt in diesem Mo-
dell konstant und signifikant. Dies spricht dafiir, dass der Effekt der Beute-
hohe auf die Strathohe teilweise schon durch die Effekte der Variablen
»Vollendung/Versuch® erklart wird - die Beutehohe trégt aber auch einen
Teil zur Erklarung der Varianz in der Strathéhe bei. Demnach geht die Er-
klarungskraft der Variablen ,Vollendung/Versuch® {iber diejenige der Beu-
tehohe hinaus. Dieser Befund ist interessant. Man hitte vermuten konnen,
dass die Beutehohe eine grofiere Erklarungskraft hat als die Vollendung der
Tat; denn die Beutehohe sagt nicht nur etwas dariiber aus, ob ein Stehl-
schaden durch den Diebstahl entstanden ist, sondern auch daruber, wie
hoch dieser ist.#% Die Variable ,Vollendung/Versuch® hingegen trifft keine
Aussage iiber das Ausmafl des eingetretenen Stehlschadens; eine Voll-
endung zeigt nur, dass ein Stehlschaden vorliegt. Dass die Erklarungskraft
dieser Variablen nach den statistischen Befunden dennoch hoher liegt als
diejenige der Beutehohe, konnte darauf zuriickzufithren sein, dass beim
Wohnungseinbruchdiebstahl zum Diebstahlselement noch das Einbruchs-
element hinzutritt, das das Delikt mafigeblich prigt. Uber dieses trifft die
speziell auf das Diebstahlselement beschrinkte Beutehdhe gerade keine
Aussage. Liegt der Beutewert iiber null, so kann man daraus zwar schlie-
3en, dass ein Einbruch und damit ein Eindringen in die Wohnung stattge-
funden haben muss. Bei Féllen mit einem Beutewert von null Euro zeigt die
Variable aber nicht an, ob iiberhaupt ein Eindringen stattgefunden hat oder
nicht. Hingegen trifft die Variable ,Vollendung/Versuch® eine Aussage iiber
das ,,ob“ des Stehlschadens - bei einem Versuch gibt es keinen solchen, bei
Vollendung ist ein Stehlschaden eingetreten (aufler, es wurden ausschliefi-
lich Gegenstinde ohne Wert gestohlen). Dariiber hinaus zeigt die Variable
bei der vorliegend vorgenommenen Betrachtung der drei Ausprigungen
»Versuch ohne Eindringen“ - ,Versuch mit Eindringen“ - ,Vollendung®
aber auch an, ob ein Eindringen in die Wohnung stattgefunden hat oder
lediglich versucht wurde.

Ein mifliger und hochsignifikanter linearer Zusammenhang kann
schliefllich auch zwischen der Variablen ,Eintritt psychischer Folgen® und
der Hohe der Einzelstrafen festgestellt werden (N=243, Pearson-Korrelati-
on 0,308). Es zeigen sich hochsignifikante Mittelwertunterschiede zwischen
den Fillen mit Angaben zu psychischen Folgen im Urteil (Mittelwert:

496 Albrecht kam zum Ergebnis, dass die Erklarungskraft der Schadenshohe bei Ein-
bruchdiebstéhlen sich mit der der Variable ,,Versuch® iiberlappe und grofler sei als
diese, Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitit, 1994, 334.
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18,32 Monate) und den Fillen ohne psychische Schidden oder ohne Anga-
ben hierzu im Urteil (13,49 Monate, Eta-Quadrat n2 0,1). Bei genauerer
Betrachtung der Fille mit Angaben zu psychischen Folgen wird allerdings
deutlich, dass eine unterschiedliche Schwere der psychischen Folgen*®”
sich kaum in Mittelwertunterschieden niederschlagt. Die Mittelwerte liegen
sogar in den Gruppen ,leicht” und ,mittel“ etwas hoher als in der Grup-
pe »schwer®. Dies deutet darauf hin, dass das Vorliegen von psychischen
Folgen immer dann fiir die Strathdhe relevant ist, wenn die Folgen so
schwerwiegend sind, dass sie ausdriicklich im Urteil Erwdhnung finden.
Sobald diese Schwelle, ab der die Gerichte die Folgen fiir ausdriicklich er-
wahnenswert halten, iberschritten ist, scheint es aber kaum noch relevant
fur die Hohe der Einzelstrafen zu sein, ob es sich um besonders schwere
oder ,,nur® mittlere oder leichte psychische Folgen handelt.

Schliefilich besteht zwischen der Dauer der Untersuchungshaft und der
Strathdhe ein méfliger und hochsignifikanter linearer Zusammenhang: je
linger die Untersuchungshaft, desto hoher die gegen den Téter verhdngte
Einzelstrafe. Mit jedem Tag der Untersuchungshaft verlangert sich die Ein-
zelstrafe im Mittel um 0,029 Monate, d.h. pro Monat in der Untersu-
chungshaft verldngert sich die Einzelstrafe durchschnittlich um 0,87 Mona-
te (N=172). Dieser Effekt konnte darauf zuriickzufithren sein, dass bei
schwereren Taten eher Untersuchungshaft angeordnet wird, sodass die-
selben Faktoren zur Tatschwere wie etwa die Beutehohe, die Tatvollendung
oder der Eintritt psychischer Folgen sowohl die Entscheidung zur Anord-
nung der Untersuchungshaft als auch die Entscheidung iiber die Hohe der
Einzelstrafe beeinflussen konnten.**® Allerdings besteht der Effekt der Va-

497 Erfasst wurden die psychischen Folgen bei der Urteilsauswertung in den Katego-
rien ,leicht®, ,mittel“ und ,schwer®. Die Bewertung eines psychischen Schadens
als ,leicht®, ,mittel“ oder ,schwer” im Rahmen einer Urteilsauswertung unterliegt
naturgeméf} den subjektiven Wertungen der Codierer, soweit nicht vom Gericht
im Urteil selbst eine Einordnung als ,leicht, ,mittel oder ,schwer vorgenommen
wird. S. zu den vorliegend gewéhlten Kriterien fiir die Einordnung der Folgen in die
Schweregrade Fn. 194.

498 Zwar setzt eine Untersuchungshaft aufgrund ihrer Funktion als Mittel zur Gewéhr-
leistung der Durchfithrung eines geordneten Strafverfahrens durch Verhinderung
der Flucht und der Verdunkelung der Tat das Bestehen eines Haftgrundes voraus
(Flucht, Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr). Eine Ausnahme gilt nur fiir die in
§ 112 Abs. 3 StPO genannten schweren Straftaten, bei denen die Untersuchungshaft
auch ohne Haftgrund angeordnet werden darf; der Wohnungseinbruchdiebstahl ist
dort allerdings nicht genannt. Fiir die Frage, ob ein Haftgrund gegeben ist, ist die
Tatschwere irrelevant. Jedoch darf die Untersuchungshaft nach § 112 Abs.1 StPO
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riablen ,Dauer der Untersuchungshaft“ auch dann, wenn man ihn in ge-
meinsamen Modellen mit den Variablen ,Vollendung/Versuch®, ,Eintritt
psychischer Folgen® und der Hohe des Beutewerts betrachtet. Die Dauer
der Untersuchungshaft kann jeweils neben den Effekten der drei genannten
Variablen 7,3 bis 9,3 % der Varianz in der Hohe der Einzelstrafen erkldren.
Dies deutet darauf hin, dass die Gerichte bei langerer Untersuchungshaft
unbewusst dazu neigen, diese durch eine hohere Einzelstrafe nachtraglich
zu legitimieren, selbst wenn es sich nicht um einen nach den Variablen
Beutewert, Vollendung oder psychischen Folgen schweren Fall handelt.*%
Moglich wire es auch, dass die Tatgerichte das Vorliegen eines Haftgrunds
bewusst oder unbewusst als strafschirfende Erwdgung heranziehen; dies
konnte allerdings im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht iiber-
prift werden.

Hervorzuheben in ihrer Bedeutung fiir die Hohe der Einzelstrafen sind
somit insbesondere mehrere tatbezogene Variablen, die das Ausmafl der
Rechtsgutsverletzung bzw. das Ausmafl des durch die Tat verursachten
Schadens kennzeichnen: der Wert der Beute, die Vollendung bzw. Nicht-
vollendung der Tat sowie der Eintritt psychischer Folgen, die so erheblich
sind, dass sie im Urteil ausdriicklich erwdahnt werden. Die Variablen, fiir die
die grofiten Effekte auf die Strafhohe festgestellt werden konnten, entspre-
chen damit dem gesetzlichen Programm des § 46 Abs.2 S.2 StGB. Vor al-
lem die Fallgruppe der ,verschuldeten Auswirkungen der Tat“ erweist sich
hierbei als strafzumessungsrelevant. Nicht im Mittelpunkt stehen hingegen
die Tatervariablen, insbesondere auch nicht die Vorstrafenbelastung des
Titers. Lediglich fiir die Anzahl der Wohnungseinbruchdiebstihle, die den
Vorstrafen des Taters zugrunde liegen, sowie fiir die Dauer der Untersu-
chungshaft konnte eine maflige Relevanz festgestellt werden.

Auflerdem ist der Tatzeitpunkt bzw. damit einhergehend die der Abur-
teilung zugrundeliegende Norm - § 244 Abs.1 Nr.3 StGB a.F. oder §244
Abs.1Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F. - von erheblicher Bedeutung fiir die Hohe der
Einzelstrafen. Dieser Befund stiitzt die These, dass die Reform des § 244

nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwar-
tenden Strafe oder Maf3regel der Besserung und Sicherung aufler Verhiltnis steht.
Es miissen also die Strafzumessungserwédgungen in groben Ziigen antizipiert wer-
den, um zu beurteilen, welche Sanktion vermutlich verhdngt wird und ob die Un-
tersuchungshaft zu dieser aufler Verhéltnis steht, Graf, in: Karlsruher Kommentar/
StPO, 8. Aufl. 2019, § 112 StPO, Rn. 50. Damit ist die Schwere der Tat mittelbar rele-
vant bei der Anordnung einer Untersuchungshaft.
499 Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 234.
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StGB im Jahr 2017 sich deutlich auf das Strafniveau beim (Privat-) Woh-
nungseinbruchdiebstahl in der Praxis ausgewirkt hat.

Im Hinblick auf weitere Variablen zeigen sich schwiéchere, aber eben-
falls signifikante oder hochsignifikante Korrelationen mit der Héhe der
Einzelstrafen. Dies gilt fiir das Gestdndnis des Titers, die Anzahl der
abgeurteilten Wohnungseinbruchdiebstihle, die Herkunft des Titers, die
Betroffenheit personlicher Gegenstinde; die Riickgabe der Beute; die Hohe
des Sachschadens und die gemeinschaftliche Tatbegehung (s. Tabelle 12).

Tabelle 12: Variablen mit schwacher Korrelation zur Hohe der Einzelstrafen

Variable | Auspragungen (Anzahl der | Eta Mittel- Pearson-Ko- | Regres- | Regressions-
Taten) Qua- | wertunter- | rrelation sions- koeffizient (in
drat schiede (P) / Spear- | kon- Monaten)
n2 man-Korre- | stante
lation (S)
Anzahl (243) P0,186** | 13,64 +0,45°* pro
der abge- weiterem
urteilten WED
WED
Herkunft | dt. Staatsangehorigkeit (65) | 0,02 13,72% $0,145%* 11,32°% | 43,12 bei
des Téters | nicht-dt. Staatsangehorig- 15,64% nicht-dt.
keit (132) Staats-ange-
gesamt (197) horigkeit
Betroffen- | Ja (76) 0,09 17,84
heit pers. | Nein (k.A. nicht einbezogen, 13,68***
Gegen- 50)
stinde gesamt (126)
Riickgabe | Ja (35) 0,08 18,09***
der Beute | Nein/k.A. (72) 14,54
Teilweise (21) 18,86***
gesamt (128)
Hohe des | Bis 1.500 Euro (34) 0,07 13,12%%
Sachscha- | Uber 1.500 Euro (30) 16,63**
dens gesamt (64)

500 Regressionskonstante und Regressionskoeffizient wurden fiir die Variable ,Her-
kunft® in einem gemeinsamen Modell mit den Variablen ,Vollendung/Versuch“
und der Hohe des Beutewerts berechnet, da aufgrund der Befunde anderer Studien
die Annahme nahe lag, dass bei auslindischen Tétern die Vollendungsquote und
die BeutehShe vom Gesamt-Sample abweichen konnten. Die Studie des LKA NRW
kam zu dem Ergebnis, dass bei Beteiligung osteuropiischer Tatverdéchtiger die
durchschnittliche Beutehdhe signifikant héher liegt. Auch die Versuchsquote liegt
nach den Befunden der Studie bei dieser Tatergruppe hoher, s. Landeskriminalamt
NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Basisbericht, siehe
Fn.37,69f.
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Variable | Auspragungen (Anzahl der | Eta Mittel- Pearson-Ko- | Regres- | Regressions-
Taten) Qua- | wertunter- | rrelation sions- koeffizient (in
drat schiede (P) / Spear- | kon- Monaten)
n2 man-Korre- | stante
lation (S)

Gemein- | Alleinige Tatbegehung™”* 0,03 13,53%*%
schaftl. (105)

Tatbege- | Gemeinschaftl. Tatbege- 15,88***
hung hung (86)
gesamt (191)
Gestand- | Ja (195) 0,06 13,98***
nis Nein (29) 18,79%**
gesamt (224)

Signifikanzen: *** 0,01; **0,05; *0,1

Zum einen zeigt sich ein schwacher, aber hochsignifikanter linearer Zu-
sammenhang zwischen der Anzahl der im Urteil abgeurteilten Wohnungs-
einbruchdiebstihle und der Hohe der Einzelstrafen (N=243, Pearson-Kor-
relation 0,186). Bei einem einzelnen abgeurteilten Wohnungseinbruchdieb-
stahl liegt die Hohe der Einzelstrafe im Schnitt bei 13,64 Monaten; mit je-
dem hinzukommenden abgeurteilten Wohnungseinbruchdiebstahl steigt
die Hohe der Einzelstrafen statistisch um 0,453 Monate; dieser Befund ist
hochsignifikant. Es wire zu erwarten, dass die Anzahl der abgeurteilten
Wohnungseinbruchdiebstihle innerhalb der Gesamtstrafenbildung mafi-
geblich zum Tragen kommt. Dass sich aber auch eine Relevanz fiir die Ho-
he der Einzelstrafen ergibt, ist interessant. Dieser Befund legt nahe, dass die
Gerichte den Téatern bereits bei der Beurteilung der einzelnen, gemeinsam
mit anderen Taten abgeurteilten Tat eine Mehrfachtiterschaft strafschér-
fend anlasten. Dies ist nicht unproblematisch: Nach der Rechtsprechung
werden bei der Bemessung der Einzelstrafe grundsitzlich nur diejenigen
Umstiande beriicksichtigt, die sich gerade aus der jeweiligen Einzeltat erge-
ben; schliefSlich ist nach dem Gesetz fiir die Bildung der Gesamtstrafe ein
eigener Strafzumessungsvorgang vorgesehen, § 54 Abs.1 StGB.>? Zudem
werden die Einzelstrafen prozessual als unabhangig behandelt: Wird ledig-

501 Hierunter fillt auch die Unterkategorie ,gemeinschaftliche Tatbegehung nicht er-
wiesen®.

502 BGH, 30.11.1971 — 1 StR 485/71, NJW 1972, 454 (456); Frister, in: NK/StGB, 5. Aufl.
2017, §54 StGB, Rn.7f. Der BGH betonte zwar in seiner Entscheidung vom
30. November 1971, dass es erforderlich sein konne, die Hiufung von Straftaten be-
reits bei der Festsetzung der Einzelstrafen zu beriicksichtigen; dies gelte vor allem
fiir die Frage, ob die Verhdngung einer kurzen Freiheitsstrafe unerlasslich ist. Diese
Frage eriibrigt sich aber bei Wohnungseinbruchdiebstdhlen in aller Regel aufgrund
der ganz iiberwiegend verhingten Freiheitsstrafen von mindestens sechs Monaten.
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lich die Verurteilung wegen einer in eine Gesamtstrafe einbezogenen Tat
aufgehoben, dann hat die Einzelstrafe fiir eine andere Tat Bestand.’** Da-
raus wird in der strafrechtlichen Literatur der Schluss gezogen, dass bei der
Bemessung der Einzelstrafe fingiert werden miisse, dass die iibrigen mit ab-
zuurteilenden Taten nicht begangen worden wiaren.>* Diese Vorgabe wur-
de bei den vorliegend ausgewerteten Fillen offenbar nicht eingehalten.

Dariiber hinaus besteht eine geringe Korrelation zwischen der Varia-
blen ,Betroffenheit personlicher Gegenstinde® und der Einzelstrafenhohe
(N=126, Eta-Quadrat 12 0,09); die durchschnittliche Einzelstrafe liegt bei
Betroffenheit personlicher Gegenstinde mit 17,84 Monaten hochsignifikant
hoher, als wenn keine personlichen Gegenstinde Teil der Beute wurden
(13,68 Monate). Konnte die Beute an die Geschidigten zuriickgegeben wer-
den, so liegt die durchschnittliche Strathéhe hochsignifikant héher als in
Féllen ohne Riickgabe oder ohne Angabe zur Riickgabe; auch hier besteht
aber lediglich ein geringer Zusammenhang (N=128, Eta-Quadrat 12 0,08).
An dieser Stelle entsprechen die Befunde nicht den Erwartungen - es hitte
die Vermutung nahegelegen, dass in Féllen mit Riickgabe der Beute die
Einzelstrafen niedriger ausfallen als in Féllen ohne Riickgabe der Beute.
Der Grund fiir dieses Ergebnis konnte darin zu sehen sein, dass die Urteile
tiberwiegend keine Angabe zur Riickgabe der Beute enthielten; das Fehlen
einer Angabe muss aber nicht zwingend bedeuten, dass die Beute nicht zu
den Geschidigten zuriickgelangt ist. Es wire ebenso denkbar, dass in den
Féllen ohne Angabe eine Riickgabe der Beute erfolgte und dies lediglich
nicht explizit in die Urteilsgriinde aufgenommen wurde. In diesem Fall
wire das statistische Ergebnis verzerrt.

Ebenfalls nur ein geringer Zusammenhang zeigt sich zwischen der Ho-
he des eingetretenen Sachschadens und der Einzelstrafenhohe (N=64, Eta-
Quadrat 12 0,07); es bestehen aber deutliche und signifikante Mittelwert-
unterschiede zwischen den Gruppen ,Sachschaden bis 1.500 Euro“ (durch-
schnittliche Einzelstrafenhohe: 13,12 Monate) und ,,Sachschaden iiber 1.500
Euro® (16,63 Monate). Auch bei Betrachtung der Gruppen ,kein Sachscha-
den oder k.A. zu Sachschaden® und ,Sachschaden entstanden® zeigt sich
trotz signifikanter Mittelwertunterschiede lediglich ein sehr geringer Zu-
sammenhang mit der Hohe der Einzelstrafen.

Lediglich ein geringer Zusammenhang besteht auch zwischen der Ein-
zelstrafenhohe und der Variablen ,Alleintaterschaft/gemeinschaftliche Tat-

503 Frister, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 54 StGB, Rn. 8.
504 Dreher, JZ.1957,155 (157); Frister, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 54 StGB, Rn. 8.
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begehung® (N=191, Eta-Quadrat n2 0,03). Die Mittelwertunterschiede
zwischen den Gruppen ,Alleintdterschaft/gemeinschaftliche Tatbegehung
nicht erwiesen® (durchschnittlich 13,53 Monate) und ,gemeinschaftliche
Tatbegehung/Bande® (15,88 Monate) sind allerdings hochsignifikant.

Auch die Herkunft der Tédter bzw. ihre Staatsangehorigkeit wurde auf et-
waige Korrelationen mit der Strathéhe untersucht. Die Berechnungen erge-
ben hierbei einen geringen Zusammenhang, der allerdings lediglich zum
10-%-Signifikanzniveau signifikant ist (N=197, Eta-Quadrat n2 0,02).>> Um
zu tiberpriifen, ob der Effekt moglicherweise durch eine abweichende Voll-
endungsquote oder durch hohere Beutewerte bei Taten auslandischer Té-
ter erklart wird,5%¢ wurden in einem weiteren Priifschritt die Variablen
»Vollendung/Versuch® und der Wert der Beute kontrolliert. Der Effekt der
Variablen ,,Herkunft“ bleibt auch in diesem Modell bestehen, d.h. die Kor-
relation im Hinblick auf die Herkunft des Taters erklart sich nicht dadurch,
dass ausldandische Téter ihre Taten hiufiger oder seltener vollenden oder
Stehlgut von héherem Wert erbeuten. Bei Kontrolle der Faktoren ,Voll-
endung/Versuch® und ,Beutewert® verstarkt sich der Effekt der Taterher-
kunft sogar; bei nichtdeutscher Staatsangehorigkeit liegt die Strathohe
dann im Mittel um 3,12 Monate hoher als bei deutscher Staatsangehorigkeit
des Taters; dieser Befund ist hochsignifikant. Auch wenn im Hinblick auf
die Herkunft der Titer lediglich ein geringer Effekt festgestellt werden
konnte, ist der Einfluss dieses Merkmals auf die Strathhe problematisch.
Nicht nur ist die Herkunft des Téters nicht als mogliche Strafzumessungs-
erwdgung im Programm des § 46 Abs. 2 S.2 StGB enthalten. Entscheidend
ist, dass es sich um eine potentiell diskriminierende Variable handelt, die
bei einer rechtskonformen Entscheidung aufSer Betracht bleiben muss.>”

SchliefSlich zeigt sich auch eine Korrelation zwischen dem Vorliegen ei-
nes Gestdndnisses des Téters und der Hohe der Einzelstrafen in Form eines

505 Hingegen wurde in der Studie von Hoven/Weigend, in der Richter u.a. ein Strafmaf3
fiir einen fiktiven Fall des Wohnungseinbruchdiebstahls finden sollten, kein signifi-
kanter Einfluss der Variablen ,Herkunft“ auf die Strathéhe im fiktiven Wohnungs-
einbruchdiebstahlfall festgestellt, Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (335).

506 Die Studie des LKA NRW zum Wohnungseinbruchdiebstahl kam etwa zu dem Er-
gebnis, dass bei Beteiligung osteuropdischer Tatverdédchtiger die durchschnittliche
Beutehdhe signifikant hoher liegt. Auch die Versuchsquote liegt nach den Befunden
der Studie bei dieser Tétergruppe héher, s. Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), For-
schungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Basisbericht, sieche Fn. 37, 69 f.

507 Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (3511.).
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geringen Zusammenhangs (N=224, Eta-Quadrat 12 0,06).°°% Es bestehen
hochsignifikante Mittelwertunterschiede zwischen den Kategorien ,Tater
gestandig” (Mittelwert: 13,98 Monate) und ,Téter nicht gestandig® (18,79
Monate). Eine interessante Frage wire, ob sich ein stirkerer Effekt fiir
die Beweisfithrung erleichternde Gestindnisse im Vergleich mit lediglich
formalen Gestandnissen zeigen liefe.>%” Da in der vorliegenden Untersu-
chung jedoch bei zahlreichen ausgewerteten Urteilen nicht klar ersichtlich
war, inwieweit neben den Gestandnissen Beweise existierten und ob die Be-
weisfiihrung durch das jeweilige Gestdndnis tatsdchlich erleichtert wurde,
konnte dieser Frage hier nicht nachgegangen werden.

Somit zeigen sich insgesamt sowohl téter- als auch tatbezogene Varia-
blen als strafzumessungsrelevant. Die titerbezogenen Faktoren spielen hin-
sichtlich ihrer Strafzumessungsrelevanz allerdings im Vergleich mit den
tatbezogenen Faktoren eine eher untergeordnete Rolle. Mit Ausnahme der
Variablen ,Herkunft des Taters® konnen alle relevanten Faktoren einer
Fallgruppe des § 46 Abs.2 S.2 StGB zugeordnet werden; neben den ver-
schuldeten Auswirkungen der Tat spielen auch das Vorleben des Téters so-
wie sein Nachtatverhalten und die Art der Tatausfilhrung eine moderate
Rolle.

bb) Variablen ohne signifikante Befunde

Eine Besonderheit zeigt sich im Hinblick auf die Variable ,Vorliegen eines
Téter-Opfer-Kontakts“: Die statistischen Priifverfahren liefern hier zu-
néchst signifikante Mittelwertunterschiede zwischen den Kategorien ,,Té-
ter-Opfer-Kontakt” und ,kein Tater-Opfer-Kontakt oder k.A. zu Kontakt®
(N=243, Eta-Quadrat 2 0,02). Man kdnnte vermuten, dass bei Vorliegen
eines Kontaktes die Strafe hoher ausfillt - aufgrund der dann bestehenden
Eskalationsgefahr in Form potentieller Gewalt- oder Drohungshandlungen
des Titers gegeniiber dem Opfer zur Fluchtsicherung. Uberraschenderwei-
se liegt aber der Mittelwert fiir die Einzelstrafen bei Taten ohne Kontakt

508 Hoven/Weigend stellten in ihrer Untersuchung mit fiktiven Fallen, die von Richtern
beurteilt wurden, ebenfalls eine signifikante Relevanz des Gestindnisses fiir die
Strathohe beim Wohnungseinbruchdiebstahl fest, Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322
(338).

509 In der Untersuchung von Hoven/Weigend fiihrte ein Gestindnis, das die Beweisfiih-
rung tatsdchlich erleichterte, zu einer stirkeren Strafmilderung als blofl formale
Gestindnisse, Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (349).
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bzw. ohne Angabe zu einem Kontakt héher (15,01 Monate) als der Mittel-
wert fiir Taten mit Kontakt (12,42 Monate). Dieser Befund ist darauf zu-
riickzufiihren, dass Taten mit Téter-Opfer-Kontakt haufig nicht vollendet
wurden. Die Abbruchquote betrégt in den ausgewerteten Féllen mit Téter-
Opfer-Kontakt 71,1 %, bei Taten ohne Tiéter-Opfer-Kontakt hingegen ledig-
lich 28,3 % (N=243). Wenn das Vorliegen eines Titer-Opfer-Kontakts hau-
fig mit der Nichtvollendung der Tat korreliert, liegt es nahe, zu {iberpriifen,
ob die festgestellten Effekte bei Taten mit Téter-Opfer-Kontakt auch durch
die Variable ,Vollendung/Versuch® erkldart werden kdénnen. Dieser Varia-
blen kommt, wie oben festgestellt, eine erhebliche Bedeutung fiir die Hohe
der Einzelstrafen zu. Tatsdchlich zeigen die statistische Priifverfahren, dass
der fiir das Vorliegen eines Tater-Opfer-Kontakts festgestellte Effekt auf die
Strathohe fast vollstindig aufgehoben wird, wenn man zusitzlich das
Merkmal ,Vollendung/Versuch® in das statistische Modell aufnimmt (s.
Tabelle 13). Die Regressionskonstante liegt bei 16,1 Monaten; der Wegfall
des Tiater-Opfer-Kontakts fithrt in diesem Modell zu keiner signifikanten
Verdnderung der Strathohe. Hingegen zeigt sich fiir die Variable ,Voll-
endung/Versuch® auch in diesem Modell ein stabiler Effekt. Der niedrigere
Mittelwert bei der Strathdhe in Fallen mit Téter-Opfer-Kontakt erklart sich
also durch die hdufige Nichtvollendung der Tat in diesen Fillen; die Nicht-
vollendung und nicht das Vorliegen eines Téter-Opfer-Kontakts beeinflusst
die Hohe der Einzelstrafe. Die Variable des Téter-Opfer-Kontakts wurde
daher nicht weiter beriicksichtigt.

Tabelle 13: Kontrolle - Beutehohe und Vollendung/Versuch (Regression)

Regressions- | Regressionskoeffi- | Regressionskoeffi- | R*
konstante | zient: kein TOK | zient: Nichtvoll-
oder kA.zu TOK |endung

Modell 1 9,83 2,59 0,02
(243)
Modell 2 16,54 -5,54*** 0,161
(243)
Modell 3 16,07 0,244 -5,48*** 0,161
(243)

Signifikanzen: *** 0,01; **0,05
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Ein dhnlicher Effekt ldsst sich fiir die Variable ,Verwiistung/Verschmut-
zung/ Zerstorung im Tatobjekt™ feststellen: Die statistischen Berechnungen
zeigen zunichst eine moderate Korrelation mit der Einzelstrafenhéhe:
Liegt nach den Angaben im Urteil eine Verwiistung, Verschmutzung und/
oder Zerstorung innerhalb der Wohnung vor - was nur sehr selten der Fall
ist - so liegt die Strafe im Mittel 5,08 Monate hoher, als wenn das Urteil
keine Angaben zu einer etwaigen Verwiistung, Verschmutzung oder Zersto-
rung im Tatobjekt enthdlt oder das Vorliegen solcher explizit verneint wird
(N=243); diese Befunde sind hochsignifikant. Dies ist insbesondere deswe-
gen interessant, weil Studien zu den Folgen von Wohnungseinbruchdieb-
stdhlen zeigen, dass mit dem Grad der Verwiistung am Tatort die von den
Opfern erlittenen Belastungssymptome ansteigen.’'’ Vor dem Hintergrund,
dass die psychischen Folgen von Wohnungseinbruchdiebstdhlen mafigeb-
lich fiir die Entscheidung des Gesetzgebers zur Anhebung der Strafrahmen
des § 244 Abs.1 Nr. 3 StGB im Jahr 1998 und des § 244 Abs. 4 StGB im Jahr
2017 waren, wire es konsequent, wenn das traumarelevante Merkmal ,,Ver-
wiistung” - sofern es ausdriicklich im Urteil thematisiert wird - auch fiir
die Strafzumessung relevant wiére. Allerdings muss beachtet werden, dass
Vandalismus in den ausgewerteten Fallen ausschlieSlich bei vollendeten
Taten vorlag. Daher war es angezeigt, zu iiberpriifen, ob der Effekt der Va-
riablen ,Verwiistung“ ebenfalls durch denjenigen der Variablen ,Voll-
endung/Versuch® aufgehoben wird. Tatsdchlich zeigt sich in einem ge-
meinsamen Modell mit der Variablen ,Vollendung/Versuch®, dass der Ef-
fekt der Verwiistungsvariablen nahezu vollstindig aufgehoben wird. Die
Erklarungskraft der Verwiistungsvariablen und der Variablen ,Vollendung/
Versuch® ist zusammen nur marginal groler als die Erklarungskraft der Va-
riablen ,,Vollendung/Versuch® allein (Erklarung von 17 % der Varianz in
der Einzelstrafenhohe statt 16,1 %). Die im Schnitt hohere Strafe bei Vanda-
lismus-Féllen ldsst sich demnach eher durch die Tatvollendung als durch
den Vandalismus erkldren. Daher wurde die Variable bei den weiteren Be-
rechnungen nicht miteinbezogen.

Schliefllich konnten fiir zahlreiche tat- und tdterbezogene sowie verfah-
rensbezogene Variablen keine signifikanten Korrelationen mit der Hohe
der Einzelstrafen festgestellt werden. So zeigt sich im Hinblick auf das T4-

510 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (378 f.); s. dazu oben Kapitel C. IV. L.
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tergeschlecht kein Zusammenhang mit der Strathohe.>!! Dasselbe gilt fiir
das Alter und eine etwaige Drogenabhingigkeit des Tédters. Die nach den
statistischen Befunden fehlende Relevanz der Drogenabhingigkeit des Té-
ters ist {iberraschend. In den ausgewerteten Fillen handelt es sich bei den
drogenabhingigen Tdtern zu einem erheblichen Teil um langfristig und
massiv suchtkranke Personen, deren Lebensfiihrung durch die Beschaffung
und den Konsum der Betiubungsmittel bestimmt wird.>"? Bei 14,8 % der
Taten wurde zudem eine verminderte Schuldfihigkeit der Tdter angenom-
men und aus diesem Grund der Strafrahmen nach den §§ 23, 49 Abs.1
StGB nach unten verschoben. Dass hier trotz alledem keine signifikante
Korrelation mit der Hohe der Einzelstrafen festgestellt werden konnte,
konnte darauf hindeuten, dass das Handlungsunrecht der Tat von den Tat-
gerichten insgesamt als weniger bedeutsam eingestuft wird als das Erfolgs-
unrecht.>3

Weitere tiberpriifte tat- und taterbezogene Faktoren weisen keine Korre-
lation mit der Hohe der Einzelstrafen auf, so etwa eine aktuell laufende Be-
wiahrung bzw. die Anzahl der laufenden Bewdhrungen zur Tatzeit. Dariiber
hinaus kann im Hinblick auf eine etwaige Vorbeziehung zwischen Tiéter
und Opfer keine Korrelation mit der Hohe der Einzelstrafe festgestellt wer-
den. Dies ist deswegen iiberraschend, weil nach einer empirischen Studie
bei Bestehen einer Vorbeziehung zwischen Téter und Opfer eher Traumata
beim Opfer hervorgerufen werden.>* Auch in der eigenen Untersuchung
lag der Anteil der Taten mit ausdriicklich im Urteil erwdahnten psychischen
Folgen bei Taten mit Vorbeziehung zwischen Titer und Opfer hoher
(N=210, 30,4 %) als bei Fillen ohne Vorbeziehung bzw. ohne Angabe zur
Vorbeziehung (21,9 %). Da in der Gesetzesbegriindung sowohl zu § 244
Abs.1 Nr. 3 als auch zu § 244 Abs. 4 StGB die méglichen psychischen Fol-
gen des (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahls besonders betont wurden,
wire zu erwarten gewesen, dass die Vorbeziehung zwischen Titer und Op-
fer als traumarelevanter Faktor auch in der Strafzumessung eine Rolle
spielt. Der Umstand, dass sich dies nicht bestétigt hat, kdnnte darauf hin-
deuten, dass den Tatgerichten die Traumarelevanz einer bestehenden Vor-

511 Der Befund zum Tétergeschlecht ist allerdings aufgrund der niedrigen Anzahl weib-
licher Téterinnen in der zugrunde liegenden Fallauswahl mit Vorsicht zu betrach-
ten.

512 S.o. Kapitel C. IIL. 2. e).

513 Ahnlich auch Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 933f; Albrecht,
Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, 1994, 321 f.

514 Wollinger, MSchrKrim 2015, 365 (379), s. dazu oben Kapitel C. IV. L.
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beziehung zwischen Tétern und Opfern des Wohnungseinbruchdiebstahls
nicht bekannt ist. Diese Erklarung wird auch durch die Tatsache gestiitzt,
dass in manchen Urteilen mit Vorbeziehungen die fehlende ,Fremdheit®
des Titers in der Strafzumessungsbegriindung ausdriicklich als strafmil-
dernde Erwédgung herangezogen wurde.

cc) Gesamtmodelle

Abschlieflend wurde iiberprift, in welchem Maf$ die als einflussreich iden-
tifizierten Variablen gemeinsam die Varianz in der Hohe der Einzelstrafen
erkldren konnen. Hierfiir wurde eine multivariate — d.h. mehrere Variablen
betreffende - statistische Berechnung in Form der multiplen Regressions-
analyse durchgefiihrt. Auch eine etwaige Multikausalitit, also die Kausalitat
mehrerer Variablen auf die abhéngige Variable, kann mit diesem Verfah-
ren Uberprift werden.””> Multivariate Analysen wurden vorliegend fiir die
Merkmale durchgefiihrt, die sich bei den bivariaten Analysen als besonders
einflussreich gezeigt haben.

Im Zuge der Modellierung zeigte sich bei mehreren nach den Einzel-
betrachtungen relevanten Variablen das Phdnomen, dass sie in gemeinsa-
men Modellen mit anderen Variablen keine signifikanten Effekte mehr
zeigen. Dies konnte fiir die folgenden Merkmale festgestellt werden: den
Beutewert, die Dauer der Untersuchungshaft, die Anzahl der abgeurteilten
Wohnungseinbruchdiebstihle, die Betroffenheit personlicher Gegenstinde,
die gemeinschaftliche Tatbegehung und die Herkunft des Titers. Dieses
Phanomen liefSe sich auf zwei Arten erkldren: Zundchst konnte es darauf
zuruckzufilhren sein, dass mit Hinzunahme mehrerer Merkmale zu einem
Gesamtmodell die Anzahl der zugrundeliegenden Fille immer weiter ver-
ringert wird, da nicht fiir jede Variable in allen Fillen Daten erhoben
werden konnten. Damit wird bei Hinzunahme neuer Variablen eine neue,
verringerte Grundgesamtheit betrachtet und es besteht die Moglichkeit,
dass die betroffene Variable gerade bei dieser kleineren Datengrundlage
zufillig keinen Effekt zeigt. Ob diese Erklarung zutrifft, kann tberpriift
werden, indem man kontrolliert, ob das betroffene Merkmal alleine fiir die
verringerte Datengrundlage einen Effekt zeigt. Gibt es bei dem kleineren
Datensatz keinen Effekt mehr, so ist die verringerte GrofSe des Datensatzes
verantwortlich fiir den Wegfall des signifikanten Befundes. Zeigt sich aber

515 Diekmann, Empirische Sozialforschung, 14. Aufl. 2021, 729 f.
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bei der Einzelbetrachtung der Variable fiir den kleineren Datensatz ein
signifikanter Effekt, dann ist die verringerte Grofle des Datensatzes nicht
verantwortlich fiir den Wegfall des signifikanten Effekts im Gesamtmodell.
Vielmehr beruht der Wegfall dann darauf, dass der Effekt der betroffenen
Variablen durch den Effekt einer anderen Variablen verdringt wird. Aus
diesem Grund wurde fiir alle Variablen, bei denen sich im Gesamtmodell
keine signifikanten Effekte mehr zeigten, eine Kontrolle fiir den kleineren
Datensatz durchgefiihrt. Fiir alle genannten Variablen zeigt sich, dass im
kleinen Datensatz signifikante Effekte vorhanden sind. Daraus kann der
Schluss gezogen werden, dass die Effekte der Variablen Beutehdhe, Dauer
der Untersuchungshaft, Anzahl der abgeurteilten Wohnungseinbruchdieb-
stahle, Betroffenheit personlicher Gegenstdnde, gemeinschaftliche Tatbe-
gehung und Herkunft des Téters durch die Effekte anderer Variablen
verdriangt werden. Diese Variablen wurden daher nicht in das finale Ge-
samtmodell mitaufgenommen.

In das finale Gesamtmodell gingen daher die folgenden Variablen ein:>'¢
Norm (a.F./n.F.), psychische Folgen (ja/nein), Gestindnis (nein/ja), Voll-
endung/Versuch, Riickgabe der Beute (nein/ja), Anzahl bisher begangener
Wohnungseinbruchdiebstihle (>0/0). Fiir das Gesamtmodell konnte ein
Datensatz von 214 Fallen herangezogen werden.’"” Bei diesem Datensatz
kénnen die finalen Variablen insgesamt 48,6 % der Varianz in der Hohe
der Einzelstrafen erkliren (s. Tabelle 14). In dem Gesamtmodell wirken
sich die Variablen ,Norm (a.F./n.F.)* und ,Vollendung/Versuch® am
starksten aus: Die Konstante liegt bei 16,81 Monaten, bei Féllen der neuen

516 Auch die Variable ,Hohe des Sachschadens: >1.500 Euro/bis 1.500 Euro“ wurde
nicht in das Gesamtmodell aufgenommen, da lediglich bei 45 Taten ein Betrag fiir
diese Variable aus den Urteilen erhoben werden konnte, sodass eine Aufnahme in
das Gesamtmodell die Datengrundlage zu stark dezimiert hatte.

517 Damit dieser Datensatz nicht verringert werden musste, wurde die Variable ,,Anzahl
bisher begangener Wohnungseinbruchdiebstihle® leicht modifiziert. Bei der Einzel-
betrachtung des Merkmals wurden hier lediglich die Félle mit 0 und mehr als
0 begangenen Wohnungseinbruchdiebstihlen gegeniibergestellt. In einigen ausge-
werteten Fallen waren die Angaben zu den Vorstrafen des Taters geschwirzt, sodass
keine Daten zu dieser Variablen erhoben werden konnten. Diese Félle mussten aus
dem Mittelwertvergleich ausgeschlossen werden, um Verzerrungen zu vermeiden.
Bei der Regression im Gesamtmodell wird hingegen der Mittelwert nur aus den
Fillen berechnet, bei denen das Merkmal vorliegt, also hier aus den Fallen, in denen
mindestens ein frither begangener Wohnungseinbruchdiebstahl gegeben ist. Die
zusitzliche Aufnahme der Falle mit geschwiérzten Angaben fiihren in diesem Modell
also nicht zu einer Verzerrung des Ergebnisses, vergrofSern aber die Datengrundlage
und verbessern damit die statistische Giite der Befunde.
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Fassung liegt die Einzelstrafe statistisch 4,27 Monate hoher, bei Versuchs-
fallen verringert sich die Einzelstrafe statistisch um 5,03 Monate.

Tabelle 14: Gesamtmodell zur Erkldrung der Varianzen in der Hohe der
Einzelstrafen, N=214

Konstante (in Monaten) 16,81

Norm (a.F./n.F.) bei ,n.F.“: +4,27°%*
Psych. Folgen (nein/ja) bei ,ja“: +3,457**
Gestdndnis (nein/ja) bei ,ja“: -3,76***
Vollendung/ Versuch bei Versuch: -5,03***
Bisher begangene WED (>0/0) | bei ,,0: -2,24***
Riickgabe Beute (nein/ja) bei ,ja“: +3,28

R’ 0,486

Signifikanzen: *** 0,01

Zwei wichtige Befunde konnen an dieser Stelle festgehalten werden: Zum
einen zeigt das Gesamtmodell, dass wenige Variablen geniigen, um einen
ganz erheblichen Anteil der Varianz in der Hohe der Einzelstrafen erklaren
zu konnen. Die Erklarungskraft von beinahe 50 % ist fiir ein solches statis-
tisches Erklarungsmodell auflergewShnlich hoch. Denn es muss davon aus-
gegangen werden, dass es neben den Sachverhaltsvariablen zahlreiche Ein-
flisse gibt, die in der vorliegenden Untersuchung nicht erhoben wurden
und ggf. in einer Urteilsauswertung auch gar nicht erhoben werden kon-
nen. Variablen wie etwa personliche Erfahrungen, Einstellungen oder Vor-
urteile der Richter oder auch schlicht ihre Tagesform konnten im Rahmen
der Auswertung schwerlich erfasst werden; es ist aber davon auszugehen,
dass auch solche Merkmale die Strafzumessungsentscheidungen der Ge-
richte mit beeinflussen.”®® Aus dem hohen erklarten Wert von fast 50 %
folgt, dass die in der Urteilsauswertung festgestellten Unterschiede in der

518 S.zur Beeinflussung der Entscheidung durch unbewusste Vorurteile und die Tages-
form Kohn, Kiinstliche Intelligenz und Strafzumessung, 2021, 110 ff. m.w.N. Empiri-
sche Studien legen etwa nahe, dass derselbe Richter eine Tat, die er im Abstand von
drei Monaten zweimal zur Bewertung vorgelegt bekommt, u.U. zu beiden Zeitpunk-
ten verschieden bewertet, s. dazu etwa McFatter, Ungleichheit in der Strafzumes-
sung und Zweck der Strafe, in: Pfeiffer/Oswald, Strafzumessung, 1989, 183 (1921.).
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Hoéhe der Einzelstrafen zu einem erheblichen Anteil auf Unterschieden in
den zugrundeliegenden Fillen beruhen. Dieser erkldrte Anteil der Varianz
ist Ausdruck der Tatsache, dass die Gerichte Sachverhaltsunterschiede der
Einzelfille im Rahmen der Strafzumessung wiirdigen. Solche Varianzen
sind nicht als problematische Ungleichbehandlungen der einzelnen Titer
anzusehen. Festgehalten werden muss aber auch, dass die erhobenen Varia-
blen eben nur einen Anteil der Unterschiede in der Hohe der Einzelstrafen
erkldren kénnen. Der nicht erklarte Anteil der Unterschiede in den Stratho-
hen kénnte auf regionalen Gewohnheiten oder auf anderen Umstidnden be-
ruhen, die hinsichtlich des Aspekts der relativen Gerechtigkeit unter Um-
standen als problematisch anzusehen wiren.

Ein zweiter wichtiger Befund besteht darin, dass im ausgewerteten Da-
tensatz mehrere Variablen erwartungswidrig keine erhebliche Relevanz fiir
die Hohe der Einzelstrafen aufweisen. Dies gilt insbesondere fiir die Hohe
des Beutewerts, eine Variable, der in anderen empirischen Untersuchungen
zur Strafzumessung eine bedeutende Rolle zugesprochen wurde.>® Die
Relevanz, die hier zundchst bei gesonderter Betrachtung der Variablen fest-
gestellt werden konnte, wurde im gemeinsamen Modell mit anderen Varia-
blen nicht bestitigt. Fiir diesen besonderen Befund bieten sich zwei Erkla-
rungsansitze an. Zunichst konnte der Befund darauf zurtickzufithren sein,
dass in den Gesetzgebungsverfahren zu den Reformen des Tatbestandes in
den Jahren 1998 und 2017 das Schutzgut der Privat- und Intimsphire mas-
siv in den Vordergrund gestellt wurde.>?® Dies konnte zu der Konsequenz
gefiihrt haben, dass auch die Tatgerichte in der Folge den materiellen As-
pekt des Wohnungseinbruchdiebstahls bei der Strafzumessung eher in den
Hintergrund haben treten lassen. Wie bereits im Rahmen der Ausfiihrun-
gen zu der Entwicklung der Strathdhe gezeigt, haben die Gerichte die Ziel-
setzung des Gesetzgebers bei der Reform 2017 durchaus wahrgenommen.>2!
Dieser Erkldrungsansatz wiirde auch dazu passen, dass empirische Studien
zu anderen Eigentumsdelikten eine Relevanz der Beutehohe fiir die Straf-
hohe festgestellt haben.>?? Daneben konnte der Befund allerdings auch auf
die deliktspezifische Charakteristik des Wohnungseinbruchdiebstahls riick-

519 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, 1994, 333 ff. fiir die Schadensho-
he beim Einbruchdiebstahl; Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 227f.
stellt eine steigende Strafe mit steigendem Beutewert beim Raub fest.

520 S.dazu oben Kapitel E. I. 2 und 3.

521 S.dazu Kapitel F. II. 1. ¢).

522 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, 1994, 333 ff. fiir den Einbruch-
diebstahl; Hoppenworth, Strafzumessung beim Raub, 1991, 227 f. fiir den Raub.
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fiihrbar sein. Der Wohnungseinbruchdiebstahl zeichnet sich dadurch aus,
dass der Umfang der Beute regelméfliig durch das ausgewidhlte Tatobjekt
bestimmt ist und nicht vom Téter selbst aktiv bestimmt wird. Typischer-
weise wahlt der Tiéter ein Tatobjekt aus, dringt in dieses ein und nimmt
dann alles mit, was er in kurzer Zeit findet, fur hinreichend stehlenswert
hélt und transportieren kann. Fallt der Beutewert sehr niedrig aus, so liegt
dies in der Regel nicht daran, dass der Tater Skrupel hatte, mehr oder wert-
vollere Beutestiicke mitzunehmen, sondern daran, dass er nur wenige aus
seiner Sicht stehlenswerte bzw. transportable Beutestiicke gefunden hat.>??
Ein Wohnungseinbruchdiebstahltiter mit besonders hochwertiger Beute
hatte nicht zwangsldufig eine hohere ,kriminelle Energie als ein anderer,
er wahlte ggf. nur zufillig ein lohnenswerteres Tatobjekt aus. Ob sich in
einer Wohnung transportable Gegenstinde von héherem Wert befinden,
lasst sich von aufen auch haufig kaum abschitzen. Dies kommt auch darin
zum Ausdruck, dass die Gerichte in den ausgewerteten Urteilen im Rah-
men der Strafzumessungsbegriindung teilweise strafschirfend anfiihrten,
dass die erbeuteten Gegenstdnde zwar geringwertig waren, der Téter aber
einen hoheren Beutewert angestrebt habe. Demnach kénnte man folgern,
dass der Beutewert beim Wohnungseinbruchdiebstahl nicht zwingend mit
dem Ausmafl des verwirklichten Handlungsunrechts zusammenhéingt -
anders als bei Eigentums- oder Vermogensdelikten, bei denen der Tiéter
den Beutewert bereits vor Beginn der Tatausfithrung abschitzen kann, etwa
bei Ladendiebstdhlen. Sagt die Variable des Beutewerts aber ,nur® etwas
tber das Erfolgsunrecht und kaum etwas tiber das vom Tiéter verwirklichte
Handlungsunrecht aus, so liegt es nahe, dass dem Beutewert bei der Straf-
zumessung keine so zentrale Rolle zukommt wie bei Delikten, bei denen in
der Hohe des Beutewerts neben dem Ausmafd des Erfolgsunrechts auch das
Ausmaf3 des Handlungsunrechts zum Ausdruck kommt.

Auch die Variablen zu den Vorstrafen der Tater spielen nach den statisti-
schen Berechnungen insgesamt keine zentrale Rolle bei der Entscheidung
tiber die Hohe der Einzelstrafen; lediglich der Anzahl der Wohnungsein-
bruchdiebstihle, die die jeweiligen Téter vor der abzuurteilenden Tat be-
gangen hatten, kommt eine - méaflige - Bedeutung zu.

523 So etwa in einem ausgewerteten Fall, in dem der Téter zundchst einen Fernseher
zum Abtransport bereitstellte, dann aber bemerkte, dass er diesen nicht transpor-
tieren konnte und schlussendlich lediglich eine Leberwurst aus der Tatwohnung
mitnahm. In einem anderen Fall wollte der Téter einen hochwertigen Ring stehlen,
den er im Tatobjekt vermutete und suchte, aber nicht fand, sodass er lediglich
Gegenstande im Wert von 830 Euro mitnahm.
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Abschlieflend wurde noch ein Gesamtmodell fiir die Teilgruppe der Fille
erstellt, die nach §244 Abs.1 Nr.3, Abs.4 StGB n.F. abgeurteilt wurden.
Der Datensatz wurde hierdurch auf 133 nach der neuen Gesetzesfassung
abgeurteilte Fille beschrankt>?* und die Variable ,der Verurteilung zugrun-
de liegende Norm“ wurde aus dem Gesamtmodell herausgenommen. Bei
diesen Taten der neuen Fassung konnen die verbleibenden Tat- und Téter-
variablen insgesamt sogar mehr als die Halfte der Varianz in der Hohe der
Einzelstrafen erklaren (58,8 %, s. Tabelle 15). Dieses Modell unterstreicht
die erhebliche Bedeutung der Strafrahmenverschérfung fiir die Hohe der
Einzelstrafen beim Privatwohnungseinbruchdiebstahl. Auch hier sticht die
Variable ,,Vollendung/Versuch® mit einem besonders starken Effekt heraus;
die relevanteste Variable in diesem Modell ist aber das Gestdndnis des T4-
ters: Die Konstante von 23,05 Monaten verringert sich bei Versuchsfillen
der neuen Fassung um 5,62 Monate, bei einem Gestdndnis des Téters sogar
um 6,02 Monate.

Tabelle 15: Gesamtmodell zur Erkldrung der Varianzen in der Hohe der
Einzelstrafen bei den nach § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F. ab-
geurteilten Fillen, N=133

Konstante | Psych. Fol- | Gestdndnis | Voll- Bisher be- | Riickgabe | R®
gen (nein/ | (nein/ja) endung/ gangene Beute
ja) Versuch WED (nein/ja)
(>0/0)
23,05 3,03 -6,02%** -5,62%** -2,01** 3,35%%* 0,588
Signifikanzen: *** 0,01; **0,05

¢) Variablen mit Relevanz fiir die Gesamtstrafen

Neben dem Einfluss der Variablen auf die Hohe der Einzelstrafen ist bei
Tdtern mit mehreren gemeinsam abgeurteilten Taten auch ein Einfluss der
Variablen auf den Vorgang der Gesamtstrafenbildung denkbar. Bei einem

524 Da die Anzahl von 81 Fillen der alten Fassung fiir eine Regression mit so vielen
Variablen als zu gering erscheint, um aussagekriftige statistische Befunde liefern zu
kénnen, und die Werte fiir die einzelnen Variablen bei den Fllen der alten Fassung
stark um den jeweiligen vorhergesagten Mittelwert streuen, sodass die Giite des
Modells fiir die alte Fassung der Norm nicht hoch ausfillt, wird die Darstellung hier
auf Ergebnisse zu den Fillen der neuen Fassung beschrankt.
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erheblichen Anteil der ausgewerteten Urteile wurden mehrere Taten abge-
urteilt und die Téter zu Gesamtstrafen verurteilt. Die Bildung der Gesamt-
strafe erfolgt nach Lehre und Rechtsprechung in einem eigenen, der Einzel-
strafenbildung zeitlich nachfolgenden Strafzumessungsvorgang.>> Dabei
wird die hochste verwirkte Einzelstrafe erhoht, wobei die Summe der Ein-
zelstrafen nicht erreicht werden darf, § 54 Abs.1S.2, Abs. 2 S.1 StGB. Nach
§ 54 Abs. 1S.3 StGB werden die Person des Téaters und die einzelnen Straf-
taten hierbei zusammenfassend gewdiirdigt. Als gesamtstrafenspezifische
Strafzumessungskriterien nennt der BGH ,namentlich das Verhaltnis der
einzelnen Straftaten zueinander, insbesondere ihr Zusammenhang, ihre
grofiere oder geringere Selbstdndigkeit, ferner die Haufigkeit der Bege-
hung, die Gleichheit oder Verschiedenheit der verletzten Rechtsgiiter und
der Begehungsweisen sowie das Gesamtgewicht des abzuurteilenden Sach-
verhalts“52¢ Auflerdem fithrt der BGH als relevante Kriterien ,die zusam-
menfassende Wiirdigung der Person des Téters, neben seiner Strafemp-
fanglichkeit vor allem seine grofiere oder geringere Schuld im Hinblick auf
das Gesamtgeschehen sowie die Frage, ob die mehreren Straftaten einem
kriminellen Hang bzw. bei Fahrldssigkeitstaten einer allgemeinen gleich-
giiltigen Einstellung entspringen oder ob es sich um Gelegenheitsdelikte
ohne innere Verbindung handelt“ an.>”” Bei den vorliegend ausgewerteten
Urteilen lagen den Gesamtstrafen neben den abgeurteilten Wohnungsein-
bruchdiebstdhlen hiufig auch andere Delikte wie etwa Einbruchdiebstdhle
in Geschiftsraume oder sonstige Eigentums- oder Vermdgensdelikte zu-
grunde. Es ist denkbar, dass Tatvariablen dieser anderen Taten die Hohe
der erhobenen Gesamtstrafen ebenso sehr beeinflussen wie die Tatvaria-
blen der ausgewerteten Wohnungseinbruchdiebstéhle. Wollte man den sta-
tistischen Einfluss aller potentiell strafzumessungsrelevanten Tatvariablen
auf die Hohe der Gesamtstrafe berechnen, so miisste man auch die Tatva-
riablen aller neben den Wohnungseinbruchdiebstahlen abgeurteilten Taten
erheben und den statistischen Priifverfahren zugrunde legen. Im Fall meh-
rerer verwirklichter Eigentumsdelikte wére etwa der durch alle abgeurteil-

525 BGH, 30.11.1971 - 1 StR 485/71, NJW 1972, 454 (455); Schdfer/Sander/van Gemme-
ren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1203.

526 BGH, 30.11.1971 - 1 StR 485/71, NJW 1972, 454 (456).

527 BGH, 30.11.1971 - 1 StR 485/71, NJW 1972, 454 (456). Ob auch tatbezogene Strafzu-
messungsumstidnde beriicksichtigt werden diirfen, die bereits im Rahmen der Zu-
messung der Einzelstrafen verwertet wurden, ist umstritten; teilweise wird hierin
ein Verstof3 gegen das Doppelverwertungsverbot gesehen, s. dazu etwa Frister, in:
NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 54 StGB, Rn. 22 ff.
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ten Delikte entstandene Gesamtschaden ein potentiell einflussreicher Fak-
tor. Auch fiir eine Betrachtung der gesamtstrafenspezifischen Kriterien wi-
re es erforderlich gewesen, Tatvariablen zu den weiteren begangenen De-
likten zu erheben - etwa zur Beantwortung der Frage, ob im jeweiligen Fall
die verletzten Rechtsgiiter und die Begehungsweisen bei den einzelnen Ta-
ten gleich oder verschieden sind. Im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung war eine Erhebung der Tatvariablen aller Delikte neben den Woh-
nungseinbruchdiebstdhlen aufgrund der Vielzahl verschiedener verwirk-
lichter Delikte nicht durchfithrbar; sie hatte auch wenig zum Untersu-
chungsgegenstand Wohnungseinbruchdiebstahl beitragen kénnen. Daher
wurde die Priifung der Korrelationen zwischen unabhéngigen Variablen
und der Hohe der Gesamtstrafe auf titer- und verfahrensbezogene Varia-
blen beschrankt.>?

Zunéchst wurde fiir die zugrunde liegende Stichprobe gepriift, inwieweit
bei den Tétern mit mehreren gemeinsam abgeurteilten Taten die Hohe der
Gesamtstrafen durch die Summe der Einzelstrafen beeinflusst wird. Hier-
bei zeigt sich ein duflerst starker und hochsignifikanter Einfluss der Summe
der Einzelstrafen auf die Hohe der Gesamtstrafe (Spearman-Korrelation
0,928). Bildet man Gruppen mit ansteigenden Einzelstrafensummen (bis zu
zwoOlf Monate, iiber ein Jahr bis zwei Jahre, usw.), so steigt der Mittelwert
der Gesamtstrafen mit Zunahme der Einzelstrafensumme an. Die durch-
schnittliche Gesamtstrafe liegt etwa bei einer Einzelstrafensumme von bis
zu einem Jahr bei 9,25 Monaten. Bei einer Einzelstrafensumme zwischen 13
und 24 Monaten liegt die Gesamtstrafe im Mittel bei 13,93 Monaten und
bei einer Einzelstrafensumme von Uber zwei bis zu drei Jahren bei 22,81
Monaten. Die Variable ,Summe der Einzelstrafen® erklart bei diesem Mit-
telwertvergleich statistisch ca. 78 % der festgestellten Varianz in der Hohe
der Gesamtstrafen.>?® Auffillig ist hierbei, dass nicht nur die Gesamtstrafe

528 Die Datengrundlage fiir die Betrachtung der Korrelationen zwischen den Tater-
und Verfahrensvariablen und der Hohe der verhdngten Gesamtstrafen betrégt
N=119. Da es hier nicht um die jeweils vollstreckbare Strafe ging, sondern konkret
um den Vorgang der Gesamtstrafenbildung, konnten nur die Téter in die Analyse
eingehen, gegen die Gesamtstrafen oder nachtrégliche Gesamtstrafen verhangt wur-
den; dies ist bei 119 Tatern der Fall.

529 Auch die Variable ,Anzahl der im Urteil abgeurteilten Wohnungseinbruchdiebstah-
le“ zeigt einen signifikanten Effekt auf die Hohe der Gesamtstrafen. Allerdings kann
bei gemeinsamer Betrachtung mit der Variablen ,Summe der Einzelstrafen kein
zum 5- oder 1-%-Niveau signifikanter Befund mehr festgestellt werden. Der Effekt
der Variablen ,Anzahl der im Urteil abgeurteilten Wohnungseinbruchdiebstahle
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mit steigender Einzelstrafensumme zunimmt, sondern auch der Abstand
zwischen Gesamtstrafe und Einzelstrafensumme. Abbildung 31 zeigt, dass
mit steigender Einzelstrafensumme die Summe bei der Gesamtstrafenbil-
dung immer weniger ,ausgeschopft® wird. Das heift: Je hoher die Einzel-
strafensumme liegt, desto grofier werden auch die ,Abschlige® von der

Summe, die die Gerichte bei der Gesamtstrafenbildung vornehmen.>3°

Abbildung 30: Mittelwert der Gesamtstrafen im Verhdltnis zum Mittelwert der

Einzelstrafensummen
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Abbildung 31:  Ausschopfung der Summe der Einzelstrafen bei der Gesamtstrafenbildung
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wird demnach durch den Effekt der Variablen ,Summe der Einzelstrafen® aufgeho-

ben und hat keine eigenstindige Bedeutung neben dieser.

530 Zu einem dhnlichen Befund kommt fir Einbruchsdelikte Albrecht, Strafzumessung

bei schwerer Kriminalitat, 1994, 391f.
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Dieser Befund steht in einem diametralen Widerspruch zur stdndigen
Rechtsprechung des BGH, nach der der Summe der Einzelstrafen gerade
keine mafgebliche Bedeutung fiir die Gesamtstrafenbildung zukommen
soll.33! Nicht nur lehnt der BGH jegliche aus der Einzelstrafensumme ab-
geleitete Rechenformeln oder ,Faustregeln® ab.>*? Regelmifiig bringt der
BGH auch zum Ausdruck, dass bereits eine auffallend hohe Divergenz
zwischen Einsatz- und Gesamtstrafe die Besorgnis begriinde, dass der Ein-
zelstrafensumme zu viel Gewicht beigemessen wurde.>3* Die vorliegenden
Befunde zur Korrelation zwischen Einzelstrafensumme und Hohe der Ge-
samtstrafe deuten aber darauf hin, dass die Tatgerichte in der Praxis der
Einzelstrafensumme bei der Gesamtstrafenbildung regelmif3ig eine maf3-
gebliche Bedeutung zukommen lassen. Diese kommt in den ausgewerteten
Fillen zwar nicht in auffallend hohen Gesamtstrafen bzw. auffallend hohen
Divergenzen zwischen Einsatz- und Gesamtstrafen zum Ausdruck, weil
bei hohen Einzelstrafensummen stets hohe ,Abschlage von der Summe
der Einzelstrafen vorgenommen werden. Die verhdngten Gesamtstrafen
ndhern sich bei hohen Einzelstrafensummen daher nicht einmal im Ansatz
an diese an. Dennoch stellt die {iberaus starke Korrelation zwischen den
beiden Variablen ein Indiz dafiir dar, dass sich die Tatgerichte bei der Ge-
samtstrafenbildung mafigeblich von der Einzelstrafensumme leiten lassen.

Daneben ldsst sich eine Relevanz der Dauer der Untersuchungshaft
fir die Gesamtstrafenhohe feststellen (N=78, Pearson-Korrelation 0,383):
Mit jedem Tag, den der Tdter in Untersuchungshaft verbracht hat, steigt
die Gesamtstrafe im Mittel um 0,07 Monate, d.h. pro Monat in Untersu-
chungshaft steigt die Gesamtstrafe statistisch um 2,1 Monate. Dieser Befund
ist hochsignifikant.

531 S. etwa BGH, 16.05.1994 — 3 StR 118/94, NStZ 1994, 393 ff. (394); BGH, 22.03.1995 -
3 StR 625/94, NJW 1995, 2234 (2234f.); BGH, 12.02.2003 - 2 StR 451/02, BeckRS
2003, 2565; Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017,
1205, 1210 m.w.N. aus der Rechtsprechung.

532 Explizit als unzulissig bewertete der BGH etwa das Vorgehen, von der Einzelstra-
fensumme auszugehen und diese zu mindern, BGH, 12.04.1994 - 4 StR 74/94,
BeckRS 1994, 7904. Weiterhin wurde die Erhohung der Einsatzstrafe um die Halfte
der Summe der {ibrigen Einzelstrafen als unzuldssig bewertet, BGH, 07.02.2001 - 2
StR 487/00, NStZ 2001, 365 (366); BGH, 08.04.2009 - 2 StR 64/09, NStZ-RR 2009,
200.

533 S.etwa BGH, 12.02.2003 - 2 StR 451/02, BeckRS 2003, 2565; BGH, 29.11.2012 - 5 StR
522/12, BeckRS 2012, 25393 sowie Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Straf-
zumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1205 m.w.N.
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Bei der Betrachtung der Variablen zur Vorstrafenbelastung des Taters
zeigen sich die stirksten Effekte im Hinblick auf die Anzahl der Woh-
nungseinbruchdiebstahl-Vorstrafen (N=88, Spearman-Korrelation 0,256).
Pro hinzukommender Wohnungseinbruchdiebstahl-Vorstrafe steigt die
Gesamtstrafe statistisch um 0,898 Monate an, diese Befunde sind signifi-
kant zum 5-%-Niveau. Betrachtet man die durchschnittlichen Gesamtstra-
fen fiir die Tétergruppen ,keine Wohnungseinbruchdiebstahl-Vorstrafen®
und ,mindestens eine Wohnungseinbruchdiebstahl-Vorstrafe, so lassen
sich hochsignifikante Mittelwert-Unterschiede feststellen. Die Tdter ohne
Wohnungseinbruchdiebstahl-Vorstrafen werden im Mittel zu Gesamtstra-
fen in Hohe von 22,77 Monaten verurteilt; gegen Tater mit Wohnungsein-
bruchdiebstahl-Vorstrafen werden im Schnitt Gesamtstrafen in Hohe von
31,53 Monaten verhingt. Diese Variable kann 7 % der Varianzen in der H6-
he der Gesamtstrafen erkléren.

Tabelle 16: Variablen mit moderater Korrelation zur Hohe der Gesamtstra-

fen

Variable | Auspragungen Eta Mittelwert- | Pearson-Korre- | Regressi- | Regressions-
(Anzahl der Taten) | Qua- | unterschie- | lation (P)/ ons-kon- | koeffizient (in
drat de Spearman-Kor- | stante Monaten)
n2 relation (S)
Summe Bis 12 Monate (12) | 0,78 9,25%%% P 0,761 17,00 +0,141*** pro
der Ein- | 13-24 Monate (30) 13,93+ S 0,928%** weiterem
zelstrafen | 25-36 Monate (26) 22,81%** Monat
37-48 Monate (13) 27,54%%%
49-60 Monate (15) 29,07***
> 5 Jahre (23) 44,26%*
(119)
Dauer der | (78) P 0,383*** 16,69 +0,07** pro
U-Haft weiterem Tag
Anzahl 0 (69) 0,07 22,77 S 0,256** 24,21 +0,898 pro
einschlag. | >0 (19) 31,53%** weiterer Vor-
Vorstra- gesamt (88) strafe
fen
(WED)
Signifikanzen: *** 0,01; **0,05; *0,1

Fur die Herkunft des Taters lassen sich — wie auch im Gesamtmodell zu
den Einzelstrafen — keine Effekte auf die Hohe der Gesamtstrafe messen.
Da es sich bei der Herkunft des Taters wie bereits ausgefithrt um eine
potentiell diskriminierende Variable handelt, ist der negative Befund auch
an dieser Stelle positiv zu bewerten. Auch fir die weiteren tberpriiften
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Titervariablen — u.a. das Gestdndnis des Téters — ergeben sich keine signi-
fikanten Effekte auf die Hohe der Gesamtstrafen.

Abschlieflend wurden auch im Hinblick auf die Gesamtstrafen die Varia-
blen mit den relevantesten Befunden in einem Gesamtmodell zusammen-
gefasst (s. Tabelle 17). Bereits die Summe der Einzelstrafe kann als Variable
78,1 % der Varianzen in der Hohe der Gesamtstrafen erkldren. Nimmt man
noch die Dauer der Untersuchungshaft und die Anzahl der Wohnungsein-
bruchdiebstahl-Vorstrafen als zweit- und drittrelevanteste Variable hinzu,
so erkldren diese drei Variable gemeinsam 86,3 % der festgestellten Varian-
zen in der Hohe der Gesamtstrafen. Es handelt sich hierbei um einen au-
Berst hohen Wert. In diesem Modell kommen etwa bei einer Einzelstrafen-
summe von 24 Monaten zu der Konstanten von 8,88 Monaten statistisch
noch 5,33 Monate hinzu, bei einer Einzelstrafensumme von 38 Monaten
kommen zur Konstanten 18,36 Monate hinzu. Allerdings zeigen weder die
Dauer der Untersuchungshaft noch die Anzahl der Wohnungseinbruch-
diebstahl-Vorstrafen in diesem Gesamtmodell noch einen signifikanten Ef-
fekt auf die Hohe der Gesamtstrafe an (s. Tabelle 17). Uberpriift man die
beiden Variablen gesondert fiir den verringerten Datensatz von 68 Fillen,
so liefern beide fiir den kleineren Datensatz signifikante Einzeleffekte auf
die Gesamtstrafenhdhe. Das deutet darauf hin, dass die beiden Effekte im
Gesamtmodell von dem Effekt der Variablen ,Summe der Einzelstrafen®
verdrangt werden. Damit steht die Summe der Einzelstrafen in den unter-
suchten Fallen deutlich als dominierende Variable im Mittelpunkt der Ge-
samtstrafenbildung. Aus dem Gesamtmodell und seiner erheblichen Erkla-
rungskraft hinsichtlich der Varianz in der Hohe der Gesamtstrafen kann
gefolgert werden, dass den Tatvariablen und den von der Rechtsprechung
in den Fokus gestellten gesamtstrafenspezifischen Kriterien bei der Ge-
samtstrafenbildung in der vorliegenden Fallauswahl allenfalls eine unterge-
ordnete Bedeutung zukommt. Damit weicht die tatgerichtliche Praxis in
den ausgewerteten Fillen erheblich von den Kriterien ab, die die hochstge-
richtliche Rechtsprechung fiir die Gesamtstrafenbildung aufgestellt hat.
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Tabelle 17: Gesamtmodell zur Erkldrung der Varianzen in der Hohe der
Gesamtstrafen

Kon- Summe der Einzelstrafen | Anzahl einschlagiger | Dauer der U- R®
stante Vorstrafen (nur Haft (in Tagen)
WED)

Modell 1 | 9,25 Bis 12 Monate: 0: 9,25%** 0,781
(N=119) 13-24 Monate: 4,68**
25-36 Monate: 13,56***
37-48 Monate: 18,29***
49-60 Monate: 19,82***
>60 Monate: 35,01***

Modell 2 | 11,69 13-24 Monate: 4,68** -2,69* 0,842
(N=88) 25-36 Monate: 13,99***
37-48 Monate: 17,39***
49-60 Monate: 18,47***
>60 Monate: 38,04***

Modell 3 | 8,88 13-24 Monate: 5,33** -1,813 0,013 0,863
(N=63) 25-36 Monate: 15,24***
37-48 Monate: 18,36***
49-60 Monate: 19,50***
>60 Monate: 40,93***

Signifikanzen: *** 0,01; **0,05

d) Fazit zu den strafzumessungsrelevanten Sachverhaltsvariablen

Es kann festgehalten werden, dass sowohl fiir die Bildung der Einzelstrafen
als auch fiir die Gesamtstrafenbildung Sachverhaltsvariablen identifiziert
werden konnten, die statistisch relevant fiir die Hohe der verhdngten Stra-
fen sind.

Fiir die Hohe der Einzelstrafen ist insbesondere relevant, ob die jeweilige
Tat nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB a.F. oder nach § 244 Abs. 4 StGB n.F. abge-
urteilt wurde. Auch das Vorliegen psychischer Folgen beim Opfer der Tat
und das Vorliegen eines Gestdndnisses hangen mit der Héhe der Einzel-
strafen zusammen, ebenso wie die Frage, ob die Tat versucht oder vollendet
wurde, ob die Beute zuriickgegeben werden konnte und wie viele Woh-
nungseinbruchdiebstéhle des Téters den Strafverfolgungsbehérden in der
Vergangenheit bekannt wurden. Diese Variablen konnen gemeinsam einen
erheblichen Anteil der Varianz in der Hohe der Einzelstrafen erklaren.
Demnach sind die Unterschiede in der Hohe der verhdngten Einzelstrafen
zu einem erheblichen Anteil darauf zuriickzufithren, dass die zugrundelie-
genden Sachverhalte sich in wichtigen Variablen unterscheiden. Dass in
Féllen mit unterschiedlichen Sachverhalten auch verschieden hohe Einzel-
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strafen verhdngt werden, ist sachgerecht. Es verbleibt allerdings ein erhebli-
cher Anteil der Varianz, der nicht durch die genannten Variablen oder
durch andere untersuchte Sachverhaltsvariablen erklart werden kann. Es
bleibt somit dabei, dass durch Sachverhaltsunterschiede nicht erkldrbare
Differenzen in der Hohe der Einzelstrafen konstatiert werden miissen.

Bei der Gesamtstrafenbildung steht die Summe der Einzelstrafen als rele-
vante Variable klar im Mittelpunkt. Diese Variable kann fast 80 % der in
den Urteilen festgestellten Varianz in der Hohe der verhdngten Gesamtstra-
fen erkldren. Die sonstigen iiberpriiften Variablen stehen hingegen bei der
Gesamtstrafenbildung im Hintergrund.

3. Ausgestaltung der Strafzumessungsbegriindung in den Urteilen

Im vorhergehenden Kapitel F. II. 2 wurde erldutert, welche Variablen
des Sachverhalts in der zugrunde liegenden Fallauswahl einen statistisch
messbaren Einfluss auf die Strafhohe ausiiben. Es ist denkbar, dass diese
im Hinblick auf die Strathéhe einflussreichen Strafzumessungserwéigun-
gen nicht mit den in den Urteilen angefithrten Strafzumessungserwégun-
gen iibereinstimmen. Daher stellt sich die Frage, welche Erwdgungen in
den ausgewerteten Urteilen regelmiaflig explizit zur Begriindung der Straf-
zumessungsentscheidung angefithrt werden und ob diese den statistisch
messbar relevanten Erwédgungen entsprechen.

a) Strafschirfende und strafmildernde Erwigungen in der Ubersicht

Insgesamt konnten den Strafzumessungsbegriindungen der ausgewerteten
Urteile 205 verschiedene strafschirfende und strafmildernde Strafzumes-
sungserwagungen entnommen werden (mit Mehrfachnennungen: 1.688
Erwigungsnennungen). Dabei handelt es sich teilweise um allgemeine,
deliktsiibergreifende Strafzumessungserwiagungen wie etwa die Vorstrafen
oder das Gestdndnis des Titers. Es sind jedoch auch zahlreiche deliktsspe-
zifische Strafzumessungserwagungen in den Urteilen enthalten, die sich
etwa auf die Hohe der Beute, die Hohe des Sachschadens durch das Ein-
dringen in das Tatobjekt oder auf die Inkaufnahme eines Aufeinandertref-
fens mit dem Opfer beziehen. Unter den 205 verschiedenen Erwdgungen
gibt es zahlreiche, die nur in wenigen der ausgewerteten Urteile genutzt
werden; knapp ein Drittel der erfassten Erwdgungen sind in der zugrunde
liegenden Fallauswahl sogar singuldr. Dabei handelt es sich hdufig um sehr
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konkret auf die jeweilige abgeurteilte Tat bezogene Erwdgungen wie etwa
den ,nachdriicklichen Versuch der Beutesicherung®, die ,,Kenntnis von der
Abwesenheit des Opfers“ oder das ,Vergreifen an Sachen von Kindern®. Auf
der anderen Seite werden manche Erwédgungen, insbesondere allgemeinere,
nicht deliktspezifische Erwadgungen wie etwa die einschldgigen Vorstrafen
oder das Gestdndnis bei einem ganz erheblichen Anteil der Félle ausdriick-
lich herangezogen.

Tabelle 18: Ubersicht iiber strafschérfende und strafmildernde Strafzumes-

sungserwdgungen

N=215 Strafschirfende Erwagungen Strafmildernde Erwigungen
Anteil der Falle | Anzahl Nen- | Anteil der Félle | Anzahl Nen-
mit mind. einer | nungen ins- | mit mind. einer | nungen insge-
Erwigung gesamt Erwédgung samt

Beweggriinde und Ziele 2,3% 6 17,2 % 39

Gesinnung, die aus der Tat | 10,2 % 23 0,5 % 1

spricht

Bei der Tat aufgewendeter 33,5% 139 36,3 % 102

Wille; Maf3 der Pflichtwid-
rigkeit; Art der Tatausfiih-

rung
Verschuldete Auswirkungen | 50,7 % 170 37,2% 111
der Tat

Vorleben des Taters 68,8 % 356 36,7 % 80
Personl. und wirtschaftl. 5,6 % 13 27 % 73
Verhiltnisse

Nachtatverhalten 2,8% 7 84,2 % 335
Grundlegende Erwéagungen | 5,1 % 11 - -
zum Strafzweck

Sonstige Faktoren 16,3 % 48 46 % 174
Gesamt 773 915

Insgesamt dominieren auf der strafschirfenden Seite die Erwdgungen zum
Vorleben des Titers deutlich. Solche Erwdgungen kommen in fast 70 % al-
ler Fille vor. Strafscharfende Erwdgungen zu den verschuldeten Auswir-
kungen der Tat werden in mehr als der Hélfte aller Fille explizit herange-
zogen und Erwdgungen zur Tatausfithrung in mehr als jedem vierten Fall.
Auf der strafmildernden Seite stehen dagegen Erwédgungen zum Nachtat-
verhalten klar im Vordergrund. Diese kommen in beinahe 85 % aller Fille
vor. Daneben spielen ,sonstige Faktoren® in 46 % der Fille eine Rolle;
strafmildernde Erwdgungen zu den verschuldeten Auswirkungen der Tat
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und zum Vorleben des Téters kommen in jeweils rund 37 % der Fille aus-
driicklich vor.

Insbesondere bei den dominierenden Erwégungsgruppen kommt es
héufig vor, dass mehrere Erwédgungen aus einer Erwdgungsgruppe in einem
Urteil angefiihrt werden. So werden in manchen Urteilen etwa fiinf oder
gar sechs verschiedene Erwdgungen zum Vorleben oder zum Nachtatver-
halten des Téters im Rahmen der Ausfithrungen zur Strafzumessungsent-
scheidung benannt.>3*

b) Die in den Urteilen genannten Strafzumessungserwigungen im
Einzelnen

aa) Beweggriinde und Ziele des Titers

Nach § 46 Abs. 2 S. 2 StGB kommen die Beweggriinde und die Ziele des T&-
ters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder
sonstige menschenverachtende, als Strafzumessungserwiagungen in Be-
tracht. Die Beweggriinde und Ziele des Titers sind nach der strafrechtswis-
senschaftlichen Literatur fiir das Ausmaf3 der Strafzumessungsschuld von
Bedeutung; sie liefern Erkenntnisse zur Beurteilung der Taterpersonlich-
keit und der Verwerflichkeit der Tat.>3> In der vorliegend ausgewerteten
Fallauswahl werden Beweggriinde und Ziele des Tiéters bei 17,2 % aller Flle
als strafmildernde Erwdgung genannt. Strafschirfende Beweggriinde und
Ziele werden demgegeniiber lediglich bei 2,3 % aller ausgewerteten Fille
ausdriicklich als Strafzumessungserwagungen herangezogen.

534 In einem Fall werden etwa aus der Gruppe ,Nachtatverhalten strafmildernd® fiinf
verschiedene Erwdgungen genannt: Gestdndnis (vor Beweisaufnahme); Schuld-
einsicht und Reue; Entschuldigung des Tiéters beim Geschidigten; Auseinander-
setzung des Tdters mit dem Geschehen und seinen Ursachen; Therapiebereitschaft
des Titers. In einem anderen Fall werden sechs verschiedene Erwdgungen aus
der Gruppe ,Vorleben des Titers strafscharfend” angefiihrt: vielfache Vorstrafen;
Einschlagigkeit der Vorstrafen; Bewahrungsversager; frithere Vorstrafen haben den
Téter nicht von der Begehung der Tat abgehalten; Begehung kurz nach (Bewéh-
rungs-) Urteil; Begehung wihrend Fithrungsaufsicht.

535 Maier, in: MiKo/StGB, 4.Aufl. 2020, §46 StGB, Rn.204; Kinzig, in: Schonke/
Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019, § 46 StGB, Rn. 12; kritisch etwa Hornle, Tatproportio-
nale Strafzumessung, 1999, 270 ff,, die eine Unrechtserhéhung durch Beweggriinde
nur in Ausnahmefillen anerkennen will.
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Als strafschdrfende Beweggriinde des Taters kommen insbesondere per-
sonliche Motive wie Rache, Selbstjustiz oder Schiddigungsabsicht in Be-
tracht, die aus einer Vorbeziehung zwischen Tdter und Opfer herriihren.
Solche Motive lagen in der vorliegenden Fallauswahl in einigen Fillen
vor;>% in rund der Hailfte dieser Fille werden sie auch explizit innerhalb
der Strafzumessungsbegriindung als Erwédgung angefithrt: Ein Rachemotiv
wird etwa strafschirfend beriicksichtigt in einem Fall, in dem der Téter
die Tat aus Rache fiir eine Anzeige wegen sexueller Beldstigung nach einer
Vergewaltigungsdrohung begangen hatte. Dasselbe gilt fiir einen Fall, in
dem der Téter sich am Geschadigten rachen wollte, weil er diesen vor vie-
len Jahren aus einem Raubverfahren ,herausgehalten® habe, in dessen Rah-
men er selbst zu einer mehrjahrigen Haftstrafe verurteilt worden war. Die
Schidigungsabsicht des Téters wird in einem Fall beriicksichtigt, in dem
der Téter bei seinem Vater einbrach, um diesem aufgrund des zerriitteten
Familienverhéltnisses zu schaden. Das Motiv ,Selbstjustiz® wird in einem
Fall herangezogen, in dem die Téterinnen sich durch einen Einbruch ein
Musik-Mischpult zuriickholen wollten, das nach ihren Angaben ,wegge-
kommen® war. In zwei Fillen wird das Fehlen eines Anlasses oder eines
billigenswerten Motivs zur Tat als strafschirfende Erwdgung angefiihrt.
Damit wird allerdings das Fehlen eines Milderungsgrundes, ndmlich ei-
nes nachvollziehbaren Tatanlasses, als belastender Umstand beriicksichtigt.
Dies ist nach der Rechtsprechung unzuléssig.>?” Zu Recht wird auch in der
Literatur betont, dass der Fortfall eines Milderungsgrundes lediglich zum
Ausgangssachverhalt zuriickfiihrt, aber fiir sich genommen keine Schérfung
begriindet; fiir eine Schdrfung wire eine neue schirfende Abweichung vom
Vergleichssachverhalt erforderlich.>3®

Hinsichtlich der strafmildernd genannten Beweggriinde und Ziele der
Titer lassen sich drei Fallgruppen bilden: die Tatbegehung aus Zwangsla-
gen oder aus wirtschaftlicher Not heraus, Beziehungstaten und die Bege-
hung zur Befriedigung der Drogensucht oder aus Angst vor Entzug. Am

536 Diese Fille mit Vorbeziehungen zwischen Tétern und Opfern wurden bereits unter
Kapitel C IV. 2. a) vorgestellt.

537 BGH, 25.09.2018 - 4 StR 325/18, BeckRS 2018, 26801; Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl.
2020, § 46 StGB, Rn. 204.

538 Frisch, GA 1989, 338 (366); Niemoller, GA 2012, 337 (3451.); anders Foth, JR 1985,
379 (397). Im Schrifttum wird dieser Aspekt meist im Zusammenhang mit der Frage
behandelt, wo der Bezugspunkt fiir die Bewertungsrichtung von Strafzumessungs-
tatsachen liegt bzw. ob es einen solchen gibt (,normativer Normalfall, ,Regelfall*,
»Regeltatbild®).
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héufigsten werden Motive mit Bezug zur Drogenabhéngigkeit im Rahmen
der Strafzumessungsbegriindungen angefiihrt. So wird das Motiv ,Bege-
hung zur Befriedigung der Drogensucht® in 13 % aller ausgewerteten Urtei-
le als Strafzumessungserwagung genannt. Typische Formulierungen, die in
den Urteilen immer wieder vorkommen, lauten etwa:

~Ebenfalls zugunsten des Angeklagten wirkte sich aus, dass der Angeklagten
seit vielen Jahren drogenabhdingig ist und diese Taten zur Finanzierung
seiner Drogenabhdngigkeit beging.*

Urteil Nr. 10

»Strafmildernd wirkte sich hinsichtlich der Tat II. 7. aus, dass die erwar-
teten Gegenstinde in der Wohnung gegen Betdubungsmittel eingetauscht
werden sollten, um seine Sucht zu befriedigen.”

Urteil Nr. 51

»Dariiber hinaus wurde strafmildernd berticksichtigt, dass die Taten neben
der Finanzierung des Lebensunterhaltes auch dem Drogenkonsum und
dem daraus resultierenden Finanzbedarf geschuldet gewesen sind. Der
Angeklagte selbst hat die erbeuteten Gegenstinde nicht selbst behalten
oder nutzen, sondern in der Regel weiter verduflern und finanzielle Mittel
generieren wollen.*

Urteil Nr. 56

Das Tatmotiv Drogenabhingigkeit des Taters wird aber nicht immer in
Gestalt eines Beweggrunds fiir die Tat beriicksichtigt; teilweise wird auch
die Abhiangigkeit selbst als Erwdgung herangezogen oder ein Drogenein-
fluss zur Tatzeit bzw. eine suchtbedingte Enthemmung mildernd beriick-
sichtigt. Solche Erwdgungen gehoren nicht unmittelbar zur Fallgruppe der
~Beweggriinde®, sie werden hier dennoch mitbehandelt, um darstellen zu
konnen, bei welchem Anteil der drogenabhéngigen Titer sich die Drogen-
abhangigkeit in irgendeiner Form explizit in der Strafzumessungsbegriin-
dung wiederfindet. Insgesamt wird die Drogenabhéngigkeit bei rund der
Hilfte aller nach den Urteilsangaben drogenabhingigen Tatern ausdriick-
lich im Rahmen der Strafzumessungserwdgungen strafmildernd beriick-
sichtigt.

In den Fillen, in denen die Gerichte Zwangslagen oder wirtschaftliche
Not als strafmildernde Erwagung anfiihren,> lagen zur Tatzeit ausweislich

539 Diese Fille stammen allesamt aus Hamburg und Bayern.
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der Angaben in den Urteilen teilweise duflerst prekire Umstinde vor. In
einem Fall war der Téter zur Tatzeit etwa arbeits- und wohnungslos und
hatte seit mehreren Tagen nichts gegessen. In einem anderen Fall wollte
der mittellose Tédter mit dem Beuteerlds Spezialnahrung fiir sein schwer-
krankes Baby kaufen. In einem weiteren Fall hatte der Tdter Schulden bei
seinem spéteren Mittdter, die er nicht zuriickzahlen konnte, worauthin der
spatere Mittiter ihm anbot, diese durch ,Schmiere stehen® abarbeiten zu
kénnen. Allerdings schlagen sich nach dem Sachverhalt vorliegende Notla-
gen nur in etwa der Hilfte der Fille in einer ausdriicklichen Beriicksichti-
gung in der Strafzumessungsbegriindung nieder. In einem Fall war etwa
ein auslandischer Tater nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten und
von seinem Verdienst Medikamente fiir seinen in Siidosteuropa lebenden
schwer krebskranken Vater kaufen zu konnen. Als dies scheiterte, beging er
einen - letztlich unvollendet gebliebenen - Wohnungseinbruchdiebstahl,
um die bendétigten Medikamente kaufen zu konnen. Dieses Motiv findet in
der Strafzumessungsbegriindung keinerlei Beriicksichtigung.

Die Erwdgung der ,Beziehungstat® wird in zwei Féllen herangezogen. In
einem Fall wollte ein Mann sich an seiner Exfreundin rachen, da diese ihn
finanziell ausgenutzt habe; zudem wurde die Erwdgung ,Beziehungstat®
strafmildernd in dem bereits erwdhnten Fall angefithrt, in dem der Sohn
aufgrund zerriitteter Familienverhiltnisse bei seinem Vater einbrach, um
diesem zu schaden.

Insgesamt ldsst sich daher festhalten, dass in den Urteilen hdufig Beweg-
griinde fiir die Taten benannt werden - insbesondere Beweggriinde, die
potentiell strafmildernd herangezogen werden konnten. Diese finden aber
oft nicht explizit Eingang in die im Urteil enthaltene Strafzumessungsbe-
griindung. Das dominierende Motiv stellt in den ausgewerteten Fllen -
sowohl bei Betrachtung der Sachverhalte als auch in den Strafzumessungs-
begriindungen - die Finanzierung einer Drogenabhéngigkeit dar.

bb) Gesinnung, die aus der Tat spricht
Die Gesinnung des Téters kommt nach § 46 Abs.2 S.2 StGB als Strafzu-
messungserwagung in Betracht, soweit sie in einem inneren Zusammen-

hang mit der Tat steht. Hierfiir muss die Gesinnung den Unrechts- und
Schuldgehalt der Tat kennzeichnen; der Grad der rechtsfeindlichen Gesin-
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nung des Tiaters muss in der Tat zum Ausdruck gekommen sein.>4 In den
vorliegend ausgewerteten Urteilen wird die Gesinnung, die aus der Tat
spricht, bei 10,2 % aller Félle als strafschdrfende Erwdgung und bei 0,5 % al-
ler Fille als strafmildernde Erwédgung genannt. Damit spielt diese Gruppe
von Erwigungen insgesamt lediglich eine untergeordnete Rolle.

Verschiedene strafschirfende Gesinnungen kommen jeweils in einer
einstelligen Zahl von Féllen vor. So wird in zwei Féllen die ,Unbelehrbar-
keit* des Téters strafschirfend beriicksichtigt. Dabei ergibt sich aus den
Erwégungen nicht eindeutig, woraus die Gerichte die Unbelehrbarkeit der
Téter ableiten; es lagen allerdings bei beiden Tétern eine Vorstrafenbelas-
tung sowie Bewdhrungsbriiche kurz nach Bewédhrungsurteilen vor, die die
Grundlage fiir die Bewertung der Titer als ,unbelehrbar® durch die Gerich-
te bilden konnten. In mehreren Fillen finden sich Erwdgungen, die dem
jeweiligen Titer eine skrupellose Gesinnung im Hinblick auf die Opfer der
Tat vorwerfen. Dabei leitet sich die Skrupellosigkeit aus verschiedenen Um-
stinden ab: aus einer korperlichen Auseinandersetzung mit dem Opfer und
einer Bedrohung des Opfers, daraus, dass der Téter sich auf die Couch des
Opfers setzte, dort Erdniisse afy und Gitarre spielte sowie mit einem Messer
auf die Couch einstach, oder daraus, dass der Tater sich nicht scheute,
seinen eigenen Bruder zu bestehlen. Mehrfach wird als Strafzumessungser-
wiagung angefiihrt, dass der Titer sich keine Gedanken tiber die Folgen der
Tat fiir die Opfer gemacht hatte; dies duflert sich etwa in den folgenden
Formulierungen:

»Er nahm jeweils die aus seiner Sicht werthaltigen Gegenstinde aus Ge-
schéften und Wohnungen an sich, ohne iiber die Folgen fiir die Geschidig-
ten ansatzweise nachzudenken.”

Urteil Nr. 56

»Der Angeklagte versuchte dabei gar nicht erst, schonend in die Rium-
lichkeiten zu gelangen, sondern dffnete die Geschdfte und sonstigen Ein-
bruchsorte in brachialer Weise, um auch sicherzustellen, dass er in die
Réumlichkeiten gelangen konnte. Auf Schiden an Inventar oder Substanz
der betroffenen Raumlichkeiten nahm er iiberhaupt keine Riicksicht. Nur
auf seine eigenen Interessen war der Fokus des Angeklagten gerichtet.”

Urteil Nr. 67

540 Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 217; BGH, 21.03.1979 - 4 StR
606/78, NJW 1979, 1835.
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Auch eine gleichgiiltige Einstellung gegeniiber der Rechtsordnung wird in
mehreren Fillen strafschirfend beriicksichtigt. Dabei wird etwa die ,,Unbe-
denklichkeit, mit der der Téter sich einen fremden Namen zugelegt hat*
oder die ,Ausnutzung des Aufenthalts in einem fremden Land durch einen
Auslander® angefiihrt. In drei Fillen wird jeweils der Umstand, dass der
Téter die Tat als legitime Art zur Bestreitung des Lebensunterhalts ansah,
als Erwdgung herangezogen.

Strafmildernd wird eine Gesinnung des Titers nur in einem einzigen
Fall berticksichtigt, ndmlich in dem bereits erwdhnten Fall, in dem der
Tiéter die Wohnung seiner Exfreundin in Brand setzte, in der Hoffnung, sie
wiirde danach mit ihm einen gemeinsamen Hausstand griinden. Dort wird
als explizit strafmildernde Erwdgung die Naivitdt des Taters angefiihrt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass verschiedene belastende Straf-
zumessungserwagungen zu der aus der Tat sprechenden Gesinnung in
Form von moralisierenden und eher unkonkreten Beschreibungen der Té-
terpersonlichkeit vorkommen, die aber jeweils nur in einer geringen An-
zahl von Fillen genutzt werden. Der Riickgriff auf solche Erwédgungen ist
nicht unproblematisch. Die Gesinnung des Téters darf nach der Rechtspre-
chung nur dann strafschirfend herangezogen werden, wenn sie Schliisse
auf den Grad der rechtsfeindlichen Einstellung des Téters zulésst, weil sich
diese in der Tat ausgedriickt hat.>*! Vorsicht ist insbesondere geboten, so-
weit moralisierende Erwidgungen angestellt werden>*? oder Lebensfiih-
rungsméngel strafschérfend beriicksichtigt werden.>** Nicht in allen ausge-
werteten Fillen wird aus dem Urteil heraus deutlich, ob sich eine rechts-
feindliche Gesinnung des Titers tatsidchlich in der abgeurteilten Tat mani-
festiert hat oder ob die Gerichte die Gesinnung als solche heranziehen, oh-
ne dass ein innerer Zusammenhang der Gesinnung mit der Tat besteht. In
der strafrechtlichen Literatur wird teilweise die Besorgnis geduflert, dass
die Fallgruppe der ,Gesinnung“ in § 46 Abs. 2 StGB gerade zu solch unbe-
stimmten und moralisierenden Erwégungen verleite.>** Diese Befiirchtung
muss nach den Befunden der Urteilsanalyse unterstrichen werden.

541 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 217.

542 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 88; Maier, in: MiiKo/StGB,
4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 217.

543 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 615.

544 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 88.
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cc) Bei der Tat aufgewendeter Wille, Maf der Pflichtwidrigkeit und Art
der Tatausfithrung

Der bei der Tat aufgewendete Wille, das Maf8 der Pflichtwidrigkeit und die
Art der Tatausfiihrung bestimmen das Ausmafl des Handlungsunrechts
und sind damit ebenfalls fiir das Gewicht der Strafzumessungsschuld von
Bedeutung.>*> Erwagungen zu dem bei der Tat aufgewendeten Willen, zum
Mafl der Pflichtwidrigkeit und zur Art der Tatausfiihrung kommen in
33,5 % der ausgewerteten Fille als strafschdrfende Erwdgung und in 36,3 %
der Fille als strafmildernde Erwédgung vor. Dabei kommen nur wenige Er-
wiagungen aus diesen drei Fallgruppen haufiger vor, iiberwiegend handelt
es sich um singuldre oder um in wenigen Fallen genutzte Erwdgungen.

Auf der strafschdrfenden Seite konnte den Urteilen eine Vielzahl unter-
schiedlicher Erwdgungen entnommen werden. Verschiedene Formulierun-
gen zielen etwa auf eine hohe kriminelle Energie der Tater ab. Teilweise
wird diese Erwédgung explizit so im Urteil benannt und ohne weitere Be-
schreibung als Strafzumessungserwigung genutzt (8,4 % der Fille). Dies ist
nicht unproblematisch; nach der Rechtsprechung hat der Begriff der ,kri-
minellen Energie“ nur summarischen Charakter und muss durch aus-
driicklich festgestellte Umstdnde der Tat begriindet werden, die Schliisse
auf die Intensitdt des Téterwillens zulassen.>*® Teilweise wird dieser Anfor-
derung der Rechtsprechung in den ausgewerteten Urteilen entsprochen
und die hohe kriminelle Energie der Tater umschrieben, etwa indem als
strafschiarfende Erwédgung angefiihrt wird, der Titer habe Hindernisse
iiberwunden, sei hartnickig vorgegangen, habe iiber einen lingeren Zeit-
raum versucht, in das Tatobjekt einzudringen oder habe nachdriicklich
versucht, die Beute zu sichern. In einigen Fillen wird eine hohe kriminelle
Energie damit begriindet, dass der Téter sich durch duflere Umstinde wie
eine Ansprache durch Zeugen, eine direkt zuvor gescheiterte versuchte Tat
oder strafrechtliche Ermittlungsmafinahmen zwischen mehreren gemein-
sam abgeurteilten Taten nicht von der Tatbegehung abhalten lief.

Auch belastende Erwagungen im Zusammenhang mit einer Tatvorberei-
tung oder Planung der Tat konnten im Rahmen der Urteilsauswertung er-
fasst werden. Zudem wird teilweise die gemeinschaftliche Tatbegehung mit

545 Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 54 f.; Schdfer/Sander/van Gemme-
ren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn.631; Maier, in: MiKo/StGB,
4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 221.

546 Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 224; Schdfer/Sander/van Gem-
meren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 619.
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anderen Tiétern explizit strafschirfend herangezogen. Hierbei fillt aller-
dings auf, dass die gemeinschaftliche Tatbegehung nur bei ca. 11,5 % aller
Titer, die Taten gemeinschaftlich begangenen hatten, ausdriicklich als Er-
wiagung in der Strafzumessungsbegriindung genannt wird. Agierte ein Ta-
ter im Verhaltnis zu weiteren Titern als Hauptakteur oder nutzte er eine
prekdre Situation eines Dritten, um diesen als Mittdter zu gewinnen, so
wird auch dies vereinzelt strafscharfend berticksichtigt. Schliefllich wird das
gewerbsmiflige Handeln oder Handeln als ,professioneller Einbrecher® als
Erwégung zulasten des Tiéters herangezogen.

Verschiedene strafschirfende Erwdgungen beziehen sich auf den Grad
der Verletzung der geschiitzten Rechtsgiiter Eigentum und Privatsphire.
So wird vereinzelt der Umstand, dass die ,,Erheblichkeitsschwelle des Tat-
bestandes erheblich tiberschritten war oder dass eine Tat vollendet wurde,
als strafscharfende Erwagung genannt. Zweimal wird die Mitnahme aller
verwertbaren Gegenstinde aus der betroffenen Wohnung strafscharfend
angefiihrt. Auch wird etwa das besondere Eindringen in die Privatsphire
oder eine unndtige Zerstorung oder Verwiistung der Wohnung strafschér-
fend berticksichtigt, ebenso wie das Vergreifen an Sachen von Kindern.

Auch Erwidgungen zu dem Umgang der Tater mit den Opfern finden
sich: So wird bei 11,8 % aller Titer, die Taten in Anwesenheit der Gescha-
digten begangen haben, explizit strafschdrfend der Umstand herangezogen,
dass mit einem Antreffen der Bewohner zu rechnen war. Bei 10,8 % aller
Titer, die Taten mit direktem Téter-Opfer-Kontakt begangen haben, wird
ausdriicklich das Antreffen der Bewohner strafscharfend berticksichtigt.
Auch die Ausnutzung eines Niheverhiltnisses zum Opfer oder die Pflege-
bediirftigkeit eines Opfers wird vereinzelt als strafschirfende Erwigung
herangezogen.

Weiterhin konnten vereinzelt Erwédgungen zur Tatzeit erfasst werden,
wobei jeweils von den Gerichten angenommen wird, dass eine bestimm-
te Tatzeit besonders dreist oder perfide sei. Dabei wird in zwei Fillen
die ndchtliche Tatbegehung strafschéarfend beriicksichtigt (,Demgegeniiber
war jedoch die Vorgehensweise des Angeklagten — er brach zu nachtschla-
fender Zeit in eine Wohnung ein und versuchte nachdriicklich die Beute zu
sichern — zu seinen Lasten zu werten®); in zwei anderen Fallen hingegen
die Tat ,am helllichten Tag"; zudem wird in einem Fall die Tatbegehung an
Heiligabend strafschirfend beriicksichtigt.

Insgesamt wird das Tétervorgehen bei der Tatausfiihrung im Rahmen
der strafschdrfenden Strafzumessungserwdgungen hédufig mit verschiede-
nen, in diesem Zusammenhang negativ konnotierten Adjektiven beschrie-
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ben, wie etwa ,,planvoll® (7,9 % der Fille) oder ,professionell“ (6 %); weite-
re vereinzelt erfasste Formulierungen sind ,brachial®, ,riicksichtslos®, ,,akri-
bisch“ oder ,dreist®.

Es ldsst sich demnach konstatieren, dass die strafscharfenden Erwégun-
gen in den Fallgruppen ,bei der Tat aufgewendeter Wille®, ,Mafl der
Pflichtwidrigkeit” und ,Art der Tatausfithrung® dufSerst vielfiltig ausfallen.
Dabei wird insbesondere bei den eher unkonkreten Erwdgungen wie ,kri-
minelle Energie®, ,besonders tiefes Eindringen in die Privatsphére® oder
~professionelle/dreiste Tatbegehung® haufig von den Gerichten nicht trans-
parent gemacht, aus welchen konkreten Umstidnden sie die Bewertung als
professionell oder dreist, die besondere Betroffenheit des Rechtsguts Privat-
sphére oder eine besonders hohe kriminelle Energie herleiten. Es gibt auch
keine festen Kriterien fiir die Frage, wann eine besonders hohe kriminelle
Energie des Taters angenommen werden kann oder ob beispielsweise eher
eine Tat zu nachtschlafender Zeit oder eine Tat am helllichten Tag ein
Indiz fiir die besondere Dreistigkeit des Tétervorgehens darstellt. Die Ge-
richte besitzen hier einen weiten Spielraum, der — wie das breite Spektrum
der erhobenen Erwédgungen zeigt — von den Gerichten in der Praxis auch
genutzt und ausgefiillt wird.

Innerhalb dieses Spielraums werden die personlichen Einstellungen und
Erfahrungen der Richter relevant. Dies wurde auch in den Richtergespra-
chen deutlich: Die Teilnehmenden kamen dort bei der Diskussion der
relevanten Strafzumessungstatsachen in dem zu bewertenden fiktiven Fall
im Hinblick auf die Erwagung der ,kriminellen Energie® teilweise zu un-
terschiedlichen Ergebnissen. So wurde der Umstand, dass der Titer in
dem im Rahmen der Gruppengespriche zu beurteilenden fiktiven Fall eine
Sage mitgebracht und damit ein Fenstergitter aufgesdgt hatte, von einigen
Teilnehmenden der Gruppengespriche als Indiz fiir eine hohe kriminelle
Energie des Taters gedeutet und zulasten des Téters berticksichtigt:

StA2: Also erschwerend find ich ja noch, man kann ja schon sowas in
Anfiihrungszeichen professionell begehen. Er hat zumindest eine geplante
Tat, keine Spontantat, weil er ja die Séige dabei hat.

R3: Mitgebrachte Séige. Genau.
StAl: Ein bisschen kriminelle Energie.
StA2: Ja, das ist doch auch ein Stichwort.
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R3: Ist aber ein gutes Stichwort. Das wiéren so fiir mich die Kriterien, ne?
StAl: Ich glaube, da gehen wir in allen Sachen d “accord, ne?
Auszug Gruppengesprédch A

Andere Teilnehmende argumentierten hingegen, dass ein solches Verhal-
ten zu einem ,normalen® oder ,typischen® Wohnungseinbruchdiebstahl
dazugehore und daher nicht Ausweis einer besonders hohen kriminellen
Energie sei. Diese Teilnehmenden wollten den Umstand demnach nicht als
strafschirfende Erwédgung heranziehen:

R4: Wobei ich wiirde das jetzt auch nicht allzu hoch ins Gewicht stellen.
Also die Tatsache, dass er ‘ne Sige dabei hatte, ist natiirlich, ich sag mal
nun doch eine vorbereitende Handlung. Aber in dem Einbruchsdiebstahl
ist ja Quatsch irgendwo. So ganz ohne gehen die nie irgendwo rein.

Auszug Gruppengespréich A

R2: Gut, dass er hier zwei Sicherungen vielleicht beseitigt hat. Also zu-
ndchst war das Kiichenfenster wohl aufgehebelt und dann auch das Fens-
tergitter entfernt.

RI: Das konnte man, weil das ist vielleicht auch auf derselben Ebene. Da
wiirde ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht trauen.

R3: Das sind ja nur iibliche Sicherungen. Das sind jetzt keine véllig aus der
iiblichen Norm liegenden SicherungsmafSnahmen.

Auszug Gruppengespréich C

Auf der strafmildernden Seite fallen die Erwdgungen zum Maf§ der Pflicht-
widrigkeit, zum aufgewendeten Willen und der Art der Tatausfithrung
deutlich weniger vielfiltig aus. Auch hier werden in den Urteilen vereinzelt
Erwagungen zum Grad der Beteiligung des Téters angefiihrt (,anderer T4-
ter als Ideengeber®, ,Handlung im unteren Bereich der Beihilfe®, ,Mittéiter
hat schwereren Tatbeitrag ausgefiihrt® oder , Téter hat geringeren Teil der
Beute erhalten®). Auch die Begehung als Kurzschlusstat bzw. spontane Tat
wird vereinzelt strafmildernd angefiihrt.

Einige Erwagungen beziehen sich auf einen Abbruch der Tat in einem
frihen Tatstadium (,nur Versuch®, ,kein Eindringen®, ,Tatvollendung
fernliegend*, ,keine Beendigung der Tat"). Daneben gibt es in wenigen Fal-
len strafmildernde Erwdgungen im Zusammenhang mit einem (fehlenden)
Aufeinandertreffen des Taters mit dem Opfer. So wird teilweise das Fehlen
eines Tater-Opfer-Kontakts oder die Abwesenheit des Opfers berticksich-
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tigt; in einem Fall wird angefiihrt, dass der Téater noch wihrend der Tat be-
ruhigend und entschuldigend auf das Opfer, das er in der Wohnung antraf,
eingewirkt habe.

Vereinzelt wird eine geringe Gefahr fiir die betroffenen Rechtsgiiter In-
timsphare (,Wohnung nicht durchgiangig bewohnt) bzw. Eigentum (, Tat
unter polizeilicher Beobachtung®, ,kurzer Gewahrsamsbruch®) als Erwa-
gung zugunsten des Téters angefiihrt. In mehreren Féllen wird darauf
abgestellt, dass eine Tatbegehung durch einen dem Opfer bekannten Téter
weniger in die Rechtsgiiter der Opfer eingreife.

Insgesamt spielen Erwdgungen zu dem bei der Tat aufgewendeten Wil-
len, zum Maf der Pflichtwidrigkeit und zur Art der Tatausfithrung eine
nicht unerhebliche Rolle; die Bedeutung dieser Gruppen ergibt sich aber
weniger aus wichtigen Einzelerwdgungen, die regelmifSig zur Anwendung
kommen, sondern eher aus einer Vielzahl unterschiedlicher und haufig
entweder sehr einzelfallspezifischer oder sehr unkonkreter Erwigungen,
die jeweils nur in wenigen Féllen genannt werden.

dd) Verschuldete Auswirkungen der Tat

Die verschuldeten Auswirkungen der Tat umfassen zum einen das Ausmaf
des tatbestandlichen Erfolgs und zum anderen das Ausmaf§ der auflertatbe-
standlichen Tatfolgen, die geeignet sind, das Tatbild zu prigen und die Be-
wertung der Schuldschwere zu beeinflussen.>” Sie kennzeichnen das Er-
folgsunrecht der jeweiligen Tat und sind daher schuldrelevant.>*® Verschul-
dete Auswirkungen der Taten werden vorliegend bei 50,2 % aller ausgewer-
teten Falle als strafscharfende Erwédgung und bei 37,2 % aller Félle als straf-
mildernde Erwigung genannt. Damit gehoren Erwédgungen aus dieser
Gruppe insbesondere auf der strafscharfenden Seite zu den regelmiflig ge-
nannten Strafzumessungserwagungen.

Betrachtet man die Titer, die durch ihre Taten psychische Folgen verur-
sacht haben, so zeigt sich, dass bei rund 71,7 % dieser Téater die psychischen
Folgen im Rahmen der Strafzumessungsbegriindung ausdriicklich als Er-
wiagung zulasten des Téters genannt werden. Differenziert man nach der

547 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn. 587;
Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 244.

548 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn. 587;
Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 244.
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Schwere der psychischen Folgen, so lassen sich allerdings erhebliche Un-
terschiede feststellen: Schwere psychische Folgen, die in den untersuchten
Urteilen nur selten vorkamen,**® werden zu 94,7 % ausdriicklich als Straf-
zumessungserwagung erwahnt, die hdufigeren mittleren psychischen Fol-
gen zu 82,6 % und die leichten psychischen Folgen zu 35,7 %. Demnach
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine psychische Folge ausdriicklich in
der Strafzumessungsbegriindung aufgegriffen wird, mit der Erheblichkeit
der eingetretenen psychischen Schiaden. Daneben wird - allerdings nur sel-
ten — der Eintritt eines hohen immateriellen Schadens (etwa aufgrund eines
hohen immateriellen Werts der Beute) als Strafzumessungserwagung her-
angezogen. Auf der strafmildernden Seite wird in wenigen Fallen das Aus-
bleiben von psychischen Folgen, der Eintritt geringer psychischer Schéden,
das Ausbleiben (nicht nidher bezeichneter) immaterieller Schaden sowie der
Umstand, dass das Opfer zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung nicht
mehr unter der Tat litt, als Strafzumessungserwédgung angefiihrt.

Im Hinblick auf den durch den Diebstahl entstandenen materiellen
Schaden wird hiufig ein hoher Wert des Diebesguts strafschirfend beriick-
sichtigt (17,7 %), ebenso der Umstand, dass die Opfer die Beute (teilweise)
nicht zuriickerhalten haben sowie die Absicht des Téters, werthaltige Ge-
genstinde zu entwenden (auch wenn dies ggf. erfolglos geblieben ist). Auf
der anderen Seite wird haufig als strafmildernde Erwdgung eine geringwer-
tige Beute, ein Beutewert im mittleren Bereich oder das Ausbleiben eines
Stehlschadens oder Schadens im Allgemeinen bzw. der ,blofie“ Eintritt ei-
nes Sachschadens angefiihrt, ebenso wie eine (teilweise) Riickgabe des Die-
besguts. Dabei fillt auf, dass ein hoher bzw. niedriger Wert der Beute in
sehr verschiedenen Fillen von den Gerichten angenommen wird: In den
meisten Fillen, in denen die Erwdgung ,hoher Wert der Beute® ausdriick-
lich verwendet wird, liegt der Beutewert bei mindestens 5.000 Euro, also
deutlich iber dem Median des Beutewerts aller erfassten Falle (1.565 Euro).
Allerdings wird auch in mehreren Fillen mit einem Beutewert in Hoéhe von
1.000 bzw. 1.200 Euro die Erwédgung ,hoher Wert der Beute® als Strafzumes-
sungserwagung angefiihrt, also bei Werten unterhalb des Medians. Beson-
ders hohe Beutewerte ab 10.000 Euro®° werden mit einer Ausnahme im-
mer explizit als Strafzumessungserwidgung herangezogen. Dies gilt aber
nicht fiir Félle mit Beuteh6he ab 5.000 Euro, hier wird in einigen Fillen die
Beutehohe in keiner Form in den Strafzumessungserwigungen erwahnt.

549 S. dazu oben Kapitel C. IV. 2. ¢).
550 S.zu diesen Einzelfillen oben Kapitel C. V. 2. b).
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Die Strafzumessungserwdgung der ,geringwertigen Beute“ findet sich
hauptsichlich bei Taten mit einer Beute in Wert von hdchstens 250 Euro.
Auch hier gibt es aber mehrere ,Ausreifler®; so wird etwa auch in Fallen mit
einem Beutewert von 375, 400 und 700 Euro die ,geringwertige Beute® aus-
driicklich als strafmildernde Erwédgung herangezogen. In einem Fall wird
ein Beutewert in Hohe von 1.000 Euro als ,Beutewert in mittleren Bereich®
strafmildernd angefiihrt. Umgekehrt gibt es aber auch zahlreiche Fille mit
sehr niedrigem Beutewert bis zu 250 Euro, in denen der Beutewert nicht ex-
plizit als strafmildernde Erwdgung angefiihrt wird. Demnach haben die Ge-
richte durchaus unterschiedliche Vorstellungen dariiber, wann ein Beute-
wert als besonders hoch oder besonders niedrig einzuordnen ist und wann
ein besonders hoher oder niedriger Beutewert so bedeutsam ist, dass er ex-
plizit in die Strafzumessungsbegriindung Eingang finden muss. Insbeson-
dere der Bereich um 1.000 Euro wird ausweislich der Angaben in den Straf-
zumessungsbegriindungen teilweise unterschiedlich beurteilt, haufig wird
ein solcher Beutewert aber auch gar nicht explizit in der Strafzumessungs-
begriindung erwahnt.

Auch neben dem Stehlschaden eingetretene Sachschidden werden teil-
weise ausdriicklich beriicksichtigt: Zulasten des Téters wird der Eintritt
eines hohen Schadens durch Beschadigungen an Tiiren oder Fenstern, ein
hoher Aufwand fiir die Wiederherstellung, hinterlassenes Chaos oder ganz
allgemein ein Sachschaden angefiihrt. Teilweise wird lediglich der ,hohe
materielle Schaden® als Erwdgung angefiihrt, wobei nicht klar ist, ob hier-
mit ein Sachschaden oder ein Stehlschaden gemeint ist. Die Sachschdden
betrugen in den Fillen, in denen die Gerichte explizit einen hohen Schaden
durch Beschddigungen an Tiiren oder Fenstern annehmen, {iberwiegend
mindestens 1.800 Euro, meist sogar mindestens 3.000 Euro. Allerdings wird
auch in einem Fall mit einem Sachschaden in Héhe von 347 Euro bei
der ersten und 944 Euro bei der zweiten Tat ein hoher Sachschaden ex-
plizit als Strafzumessungserwédgung herangezogen. Nach dem Sachverhalt
vorliegende besonders hohe Sachschdden iiber 5.000 Euro®! werden in
verschiedenen Varianten ausdriicklich strafscharfend im Rahmen der Straf-
zumessungserwagungen angefithrt; allerdings gibt es auch einen Fall mit
einem Sachschaden in Hoéhe von 4.495 Euro, bei dem der Sachschaden
keine explizite Erwdhnung in der Strafzumessungsbegriindung findet. Es
zeigt sich demnach dasselbe Bild wie im Hinblick auf die Stehlschdden:
Es gibt zwar einen Schadensbereich, bei dem die Gerichte typischerweise

551 S.zu diesen Einzelfillen oben unter Kapitel C. V. 2. ¢).
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einen besonders hohen Sachschaden annehmen und dies explizit in der
Strafzumessungsbegriindung beriicksichtigen. Gleichwohl finden sich auch
~Ausreifler”, bei denen trotz erheblich niedrigerem Schaden ausdriicklich
ein ,hoher Sachschaden® angenommen wird. Strafmildernd wird demge-
geniiber in anderen Fillen beriicksichtigt, dass kein Sachschaden, ein ge-
ringer materieller Schaden oder ein Sachschaden im mittleren Bereich
eingetreten ist.

Zudem finden sich Erwdgungen zu der Frage, wer letztendlich den
eingetretenen materiellen Schaden tragen musste. So wird vereinzelt straf-
schérfend angefithrt, dass das Opfer keinen Ersatz fiir die Schaden erhalten
hat oder dass das Opfer bzw. seine Versicherung die Schiden tragen muss.
Demgegeniiber wird teilweise als strafmildernde Erwédgung berticksichtigt,
dass die Versicherung den Schaden (teilweise) ersetzt hat.

In etwa der Hilfte aller Fille, in denen nach dem Sachverhalt physische
Folgen bei den Geschédigten vorlagen, werden diese explizit strafschirfend
beriicksichtigt.>>? Demgegentiber wird in einem Fall mit physischem Kon-
takt zwischen Téter und Opfer das Fehlen einer erheblichen physischen
Verletzung strafmildernd herangezogen. SchliefSlich werden zweimal sons-
tige belastende Folgen fiir die Opfer beriicksichtigt: Ein Geschédigter war
aufgrund einer vom Téter eingetretenen Balkontiir mitten im Winter er-
heblich beeintrachtigt; eine hochschwangere Geschédigte bekam aufgrund
des mit der Tatentdeckung einhergehenden Schrecks vorzeitige Kontrak-
tionen. In einem Fall wird der Verlust der gesamten Existenz des Opfers
durch einen vom Titer in der betroffenen Wohnung gelegten Brand straf-
schiarfend herangezogen. In zwei Fillen werden allgemein die Tatfolgen
oder ,der Schaden® strafschirfend beriicksichtigt.

Insgesamt spielen die verschuldeten Auswirkungen der Tat in zahlrei-
chen Fillen eine bedeutende Rolle innerhalb der Strafzumessungsbegriin-
dung. Es zeigt sich in dieser Fallgruppe eine hohe Bandbreite an verschie-
denen Formulierungen, mit denen die Tatfolgen beschrieben werden. Da-
bei kann festgehalten werden, dass Kriterien wie ,hoher Beutewert“ oder
y>hoher Sachschaden® teilweise bei sehr unterschiedlichen Schadenshohen
von den Gerichten angenommen werden.

552 Allerdings wird in einem Fall mit physischen Folgen die ,Skrupellosigkeit® des
Titers beriicksichtigt und in einem anderen Fall, dass tateinheitlich begangene
Delikte im Wege der Konkurrenz zuriickgetreten sind.
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ee) Vorleben des Taters

Nach § 46 Abs. 2 S.2 StGB kann auch das Vorleben des Téters als Strafzu-
messungserwagung herangezogen werden. Das Vorleben des Téters und
insbesondere etwaige Vorstrafen sind nicht unmittelbar tatrelevant; es ist
daher begriindungsbediirftig, warum das Vorleben im Rahmen der Strafzu-
messung berticksichtigt werden kann. Die Rechtsprechung behilft sich mit
der ,Indizkonstruktion, nach der auch ein aulerhalb der Tatausfithrung
liegendes Verhalten strafzumessungsrelevant sein kann, wenn es mit der
Straftat zusammenhéngt und daher Schliisse auf den Unrechtsgehalt der
Tat und die Schuld des Taters zuldsst.>>3 Bei Bezugnahme auf die Vorstra-
fen kommen grundsatzlich zwei verschiedenen Vorwiirfe in Betracht, nim-
lich einerseits der Vorwurf, der Téter habe als Mehrfachtiter héhere Schuld
auf sich geladen und andererseits der Vorwurf, er habe eine Warnung, etwa
in Gestalt eines fritheren Strafverfahrens, einer fritheren Verurteilung oder
gar eines fritheren Strafvollzugs nicht beachtet.>>* Dariiber hinaus konnen
Vorstrafen fiir die Beurteilung der Gefahrlichkeit des Taters und damit im
Rahmen spezialpraventiver Erwagungen bedeutsam sein.”>> In den ausge-
werteten Urteilen dominieren die Erwdgungen zum Vorleben des Taters
die Strafzumessungserwagungen v.a. auf der strafschirfenden Seite deut-
lich. Bei 68,8 % aller Fille werden strafschirfende Erwdgungen und bei
36,7 % aller Fille werden strafmildernde Erwédgungen aus dieser Gruppe
genannt.

In einem erheblichen Anteil der Fille werden die Vorstrafen selbst als
Strafzumessungserwagung genannt, ohne dass die Gerichte genauer aus-
fithren, welchen Vorwurf sie dem Téter damit machen: Teilweise werden
schlicht ,,die Vorstrafen® (15,3 % der Fille) beriicksichtigt, haufig findet sich
auch ein Verweis auf ,vielfache“ (33,5%) oder ,einschligige® Vorstrafen
(37,2 % der Fille). Teilweise werden auch auslindische Vorstrafen und

553 BGH, 24.06.1954 - 4 StR 893/53, NJW, 1416; BGH, 07.09.1983 - 2 StR 412/83, NJW
1984, 259; Bruns/Giintge, Das Recht der Strafzumessung, 3. Aufl. 2019, 278 ff. Dies ist
allerdings nicht unumstritten. So vertreten etwa die Verfechter tatproportionaler
Strafzumessungsmodelle teilweise die Ansicht, das Vorleben des Titers konne keine
zuldssige Strafzumessungserwagung sein, s. dazu Hornle, Tatproportionale Strafzu-
messung, 1999, 159 ff.; s. auch Giannoulis, Studien zur Strafzumessung, 2014, 137 .

554 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn. 651;
zweifelnd Frisch, ZStW 1987, 751 (7721t.); kritisch auch Hornle, Tatproportionale
Strafzumessung, 1999, 160 ff.; Giannoulis, Studien zur Strafzumessung, 2014, 137.

555 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn.149; Frisch, ZStW 1987, 751
(772).
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noch nicht rechtskriftig abgeurteilte Straftaten beriicksichtigt. Dass es da-
bei durchaus Unterschiede in der Beurteilung der Schwere der Vorstrafen-
belastung geben kann, zeigen die Gruppengespriache mit den Richtern und
Staatsanwilten. Dort wurde die in dem vorgelegten fiktiven Fall bestehende
Vorstrafe, eine Geldstrafe fiir eine Korperverletzung, in den Gesprachen A
und B als nicht besonders schwerwiegend, aber strafschirfend eingeordnet.
In Gesprach C wurde die Vorstrafenbelastung als gering und daher als Mil-
derungsgrund gewertet, auflerdem erklarten die Teilnehmenden des Ge-
sprachs C ausdriicklich, dass man dartiber streiten kdnne, ob es sich vorlie-
gend um eine ,wesentliche Vorstrafe handle oder nicht:

RI: Bei der Strafzumessung wiirde ich hierauf abstellen, er ist zwar einmal
vorbestraft, aber die Vorstrafe ist hier nicht einschldgig und lediglich eine
Geldstrafe, auch wenn sie nicht allzu lange her ist.

Auszug Gruppengespréich B

R2: Er ist auch noch nicht wesentlich und auch noch nicht einschligig
vorbestraft.

RI: Dariiber kann man sich streiten.

Auszug Gruppengespréch C

Neben direkten Bezugnahmen auf die Vorstrafen finden sich in den ausge-
werteten Urteilen hdufig Erwdgungen, die den Vorwurf zum Ausdruck
bringen, dass der Téter durch die Appellfunktion fritherer oder aktuell lau-
fender Strafverfolgungsmafinahmen nicht erreicht wurde. Dies wird etwa
deutlich, wenn die Gerichte formulieren, frithere Vorstrafen hitten den T4-
ter nicht von der Tatbegehung abgehalten oder eine vorherige Strafverfol-
gung sei wirkungslos gewesen. Bei 85,7 % aller Titer, die zur Tatzeit unter
laufender Bewidhrung standen, wird strafscharfend beriicksichtigt, dass es
sich bei dem Téter um einen ,Bewahrungsversager” oder ,Bewdhrungsbre-
cher” handelt. Auch wird teilweise erwdhnt, dass der Téter die Tat kurz
nach seiner Entlassung aus der Haft, wihrend eines ausgesetzten Haftbe-
fehls in anderer Sache, kurz nach einem (Bewihrungs-)Urteil oder vor
einer Hauptverhandlung in einer anderen Sache begangen hat oder dass
die Bewédhrungszeit erst vor kurzem abgelaufen sei. SchliefSlich wird haufi-
ger auch die Riickfalldichte im Sinne einer schnellen oder kurz aufeinan-
derfolgenden Riickfilligkeit des Tdters strafschéarfend beriicksichtigt.
Insgesamt enthalten die Strafzumessungserwagungen bei 85,8 % aller
vorbestraften Téter, die in die Auswertung eingingen, mindestens eine Er-
wigung im Zusammenhang mit den Vorstrafen, sei es unmittelbar die Er-
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wiagung ,Vorstrafen®, ,einschldgige Vorstrafen® oder ,vielfache Vorstrafen®
oder mittelbar die Erwdagung ,vorherige Strafverfolgung wirkungslos“ oder
sfrithere Vorstrafen haben den Tater nicht von der Tatbegehung abgehal-
ten®. Nur bei wenigen Tdtern werden deren Vorstrafen demnach nicht ex-
plizit im Rahmen der Strafzumessungserwéagungen thematisiert.

Andererseits wird bei nicht vorbestraften Tdtern haufig die straffreie Le-
bensfithrung zugunsten des Tdters beriicksichtigt. Diese ist nach der Recht-
sprechung eine zuldssige strafmildernde Strafzumessungserwdgung und
mehr noch, eine Erkenntnisquelle, die das Tatgericht nicht ungenutzt las-
sen darf>% Dass die Gerichte sich an diese Vorgabe der Rechtsprechung
halten, zeigt auch die vorliegende Urteilsanalyse: Bei 84,6 % aller nicht vor-
bestraften Tater findet sich die straffreie Lebensfithrung als strafmildernde
Erwiagung, d.h. auch dieser Umstand wird, wenn er gegeben ist, ganz tiber-
wiegend ausdriicklich in der Strafzumessungsbegriindung aufgegriffen. Da-
neben kommt es haufiger vor, dass eine geringfiigige Vorstrafenbelastung
strafmildernd beriicksichtigt wird, etwa in Form der Erwagung, es bestiin-
den nur Jugendverfehlungen, unerhebliche Vorstrafen, keine einschldgigen
Vorstrafen, es handle sich um einen Erstverbiiffer oder es bestehe ein lan-
ger zeitlicher Abstand zur letzten Delinquenz. Auch das Vorliegen ungliick-
licher Umstédnde bei der letzten Haftentlassung oder ein Riickgang der Tat-
frequenz iiber die Jahre hinweg findet vereinzelt strafmildernde Beriick-
sichtigung.

Es zeigt sich demnach, dass sowohl belastende als auch entlastende
Umstinde zu dem Vorleben des Titers wie etwa Vorstrafen oder Bewidh-
rungsbriiche, aber auch die straffreie Lebensfithrung im Fall ihres Vorlie-
gens ganz iiberwiegend explizit in der Begriindung der Strafzumessungs-
entscheidung erwdhnt werden. Damit spielt das Vorleben des Téters inner-
halb der Strafzumessungsbegriindung insgesamt eine herausragende Rolle.

ff) Personliche und wirtschaftliche Verhaltnisse des Taters
Auch bei den personlichen und wirtschaftlichen Verhiltnissen des Téters

konnen nur Umstande, die wegen ihrer engen Beziehung zur Tat Schliisse
auf das verschuldete Unrecht zulassen, im Rahmen der Strafzumessung be-

556 BGH, 09.06.1983 - 4 StR 257/83, NStZ 1983, 453; BGH, 27.10.1987 - 1 StR 492/87,
NStZ 1988, 70; Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 164.
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riicksichtigt werden.>” Die personlichen und wirtschaftlichen Verhiltnisse
des Tdters konnen dariiber hinaus auch fiir spezialpraventive Erwagungen
relevant sein.>>® Erwdgungen zu den personlichen und wirtschaftlichen
Verhaltnisse der Téter werden in der vorliegenden Fallauswahl bei 5,6 % al-
ler Fille als strafschiarfende Erwagung und bei 27 % aller Fille als strafmil-
dernde Erwédgung genannt.

Zulasten des Titers finden sich lediglich zwei Erwdgungen, die sich
beide auf die Einreise auslandischer Téter nach Deutschland beziehen: Der
illegale Aufenthalt bzw. die illegale Einreise eines Téters nach Deutschland
sowie der Umstand, dass die Einreise des Taters nach Deutschland erst
kiirzlich erfolgt ist, werden insgesamt 13-mal strafschéarfend herangezogen.
Die Auslandereigenschaft an sich darf zwar nicht als Strafzumessungser-
wagung herangezogen werden; ebenso wenig wie die Erwdagung des ,Miss-
brauchs des Gastrechts“ durch einen Auslinder.>® Zuléssig ist aber die
Erwidgung, dass der Tater gerade mit der Absicht der Straftatenbegehung
eingereist ist; hierbei handelt es sich um eine schuldrelevante Erwidgung.>°

Zugunsten des Taters zeigt sich eine groflere Bandbreite verschiedener
Erwidgungen, die mit einer Ausnahme allerdings jeweils nur vereinzelt vor-
kommen: Haufiger wird lediglich die Drogenabhéngigkeit (14,4 %), sonsti-
ge Abhéngigkeit oder das Vorliegen von verminderter Schuldfihigkeit des
Titers genannt. Weitere vereinzelt genannte Erwdgungen sind die Famili-
enverhdltnisse des Taters (der Tater ,wuchs offenkundig in schwierigen fa-
milidren Verhiltnissen auf®), ungiinstige wirtschaftliche Verhaltnisse, ein
ungiinstiger Gesundheitszustand®®! oder das Fehlen einer sozialen Einbin-
dung, die Arbeitslosigkeit eines Téters oder allgemeiner die Lebensumstén-
de562,

557 Streng in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 72.

558 Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 72f.

559 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 169.

560 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 171.

561 Ein ungiinstiger Gesundheitszustand wurde etwa in Fallen angenommen, in denen
die Titer unter Depressionen und Suizidgedanken litten oder einen Schlaganfall
erlitten hatten.

562 Die Lebensumstinde wurden etwa in einem Fall mildernd beriicksichtigt, in dem
sich der Tater nach der Trennung von seiner Freundin in einer Lebenskrise befand
und vermehrt Alkohol konsumierte. In einem anderen Fall stand der Tdter wegen
einer geistigen Minderbegabung und psychischer Probleme unter gesetzlicher Be-
treuung. In drei weiteren Urteilen nahmen die Gerichte ohne ndhere Angaben
schwierige Lebensumsténde an und beriicksichtigten diese strafmildernd.
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Schliefllich wird auch ein besonders junges oder hohes Alter der Téter
teils strafmildernd berticksichtigt, ebenso wie der Umstand, dass ein junger
Téter erstmals nicht mehr vor einem Jugendgericht stand und dass bei
einem dlteren Tiéter aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ein Sinken des
Hangs zur Begehung von Straftaten zu erwarten sei.

Insgesamt spielten die Erwdgungen zu den wirtschaftlichen und persén-
lichen Verhéltnissen der Tater mit Ausnahme der Erwdgung der Drogenab-
héngigkeit eine sehr untergeordnete Rolle. Dabei fillt auf, dass die Gerichte
die Erwédgungen zu den wirtschaftlichen oder personlichen Verhiltnissen
hédufig nur nennen, ohne deren Beziehung zur Tat néher zu erldutern; nicht
immer wird klar, ob die angefiihrten Umsténde tatsachlich Schliisse auf das
verschuldete Unrecht zulassen. Auch lasst sich meist nicht erkennen, ob
die Erwédgungen als schuld- oder praventionsrelevante Umstédnde herange-
zogen werden sollen.

gg) Nachtatverhalten

Nach § 46 Abs.2 S.2 StGB sind schliefSlich auch das Verhalten des Taters
nach der Tat, besonders sein Bemiihen, den Schaden wiedergutzumachen,
sowie das Bemiihen des Taters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu er-
reichen, mogliche Strafzumessungserwigungen. Ahnlich wie im Hinblick
auf das Vorleben des Taters stellt sich auch hier die Frage der Bedeutung
des Nachtatverhaltens fiir die Schuld des Téters und das Ausmaf$ des ver-
wirklichten Unrechts. Auch hier greift die Rechtsprechung auf die ,,Indiz-
konstruktion® zuriick: Das Nachtatverhalten ist zwar nicht unmittelbar re-
levant fiir den Unrechtsgehalt der Tat; es kann aber dennoch im Rahmen
der Strafzumessung beriicksichtigt werden, wenn es Schliisse auf den Un-
rechtsgehalt der Tat zuldsst oder Einblick in die innere Einstellung des T&-
ters zu seiner Tat gewédhrt.’®3 Vorliegend werden bei 2,8 % aller Fille Erwi-
gungen zum Nachtatverhalten des Téters als strafschirfende Erwagungen
und bei 84,2 % aller Fille als strafmildernde Erwdgungen genannt. Damit
dominieren die strafmildernden Erwdgungen zum Nachtatverhalten des
Téters insgesamt die Strafzumessungserwdgungen; keine andere Gruppe

563 BGH, 03.05.2013 - 1 StR 66/13, NStZ-RR 2013, 307; Bruns/Giintge, Das Recht der
Strafzumessung, 3. Aufl. 2019, 279, 288; Bruns/Giintge stellen aber insbesondere hin-
sichtlich des Gestandnisses in der tatrichterlichen Praxis eine ,gewisse Tendenz zur
,selbstandigen® Relevanz® fest.
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von strafscharfenden oder strafmildernden Erwédgungen kommt in mehr
Féllen zur Anwendung.

Auf der strafscharfenden Seite wird im Rahmen der Erwdgungen zum
Nachtatverhalten vereinzelt das Fehlen von Schuldeinsicht oder Reue beim
Titer berticksichtigt. In drei Fallen waren die jeweiligen Téter (teil-)gestan-
dig. In einem Fall hatte der Téter allerdings samtliche Taten bestritten und
sich nicht zur Tat eingelassen. Dennoch hat das Gericht anschlieflend ,na-
mentlich den Umstand bedacht, dass der Angeklagte weder Schuldeinsicht
noch Reue zeigte®. Dies ist problematisch; nach dem Grundsatz der Selbst-
belastungsfreiheit darf zuldssiges Verteidigungshandeln grundsitzlich nicht
strafscharfend beriicksichtigt werden.>¢* Dies gilt auch fiir ein Bestreiten
oder Schweigen des Angeklagten und fiir den Umstand, dass der bestrei-
tende oder schweigende Titer die Tat bagatellisiert, leugnet oder keine
Reue zeigt.’®> Die Erwagung der fehlenden Schuldeinsicht ist also nicht in
allen Fillen von vorneherein ausgeschlossen; wenn aber wie hier einem
bestreitendem Tater seine fehlende Schuldeinsicht vorgeworfen wird, ist
dies rechtsfehlerhaft. In zwei Fillen wird schliefilich eine Verhthnung des
Opfers im Rahmen des Nachtatverhaltens strafscharfend herangezogen:

»Das von der Verteidigung des Angeklagten als angeblich entlastend vorge-
brachte Argument, die Geschddigten hitten keine geniigenden Sicherungs-
maf$nahmen ergriffen, kann man nur als Verhohnung der Tatopfer bewer-
ten”

Urteil Nr. 192

Strafmildernde Erwdgungen zum Nachtatverhalten kommen hiufig und in
vielfiltiger Gestalt vor. Zum einen werden in zahlreichen Urteilen Gestand-
nisse, gestindnisgleiche Einlassungen und allgemeine Aufklarungshilfen
der Téter strafmildernd berticksichtigt. Dariiber hinaus wird teilweise ange-
fihrt, dass die jeweilige Tat ohne Gestidndnis schwer nachweisbar gewesen
wire, dass das Gestindnis dem Gericht eine umfangreiche Beweisaufnah-
me erspart hat oder dass der Téter durch seine Aussage Namen von Mitta-
tern oder Hintergriinde aufgedeckt hat. Solche Erwdgungen kommen ins-
gesamt bei 86,8 % aller voll gestandigen Téter vor. Demnach geht bei dem
ganz tiberwiegenden Teil der voll gestindigen Téter deren Nachtatverhal-
ten explizit strafmildernd in die Strafzumessungsbegriindung ein.

564 BGH, 28.08.2018 - 5 StR 295/18, BeckRS 2018, 23215.
565 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 310; BGH, 10.01.2017 - 4 StR
521/16, NStZ-RR 2017, 71.
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Auch Entschuldigungen beim Opfer (14,4 %) sowie ein Bemiithen um
Schadenswiedergutmachung oder Ausgleich mit dem Verletzten (4,2 %)
werden regelméflig zugunsten des Titers beriicksichtigt. Dariiber hinaus
finden sich hdufiger Erwdgungen, die den Tidtern eine Auseinandersetzung
mit ihren Taten zugutehalten. So werden héufig Schuldeinsicht und Reue
(23,7 %), eine Auseinandersetzung mit dem Geschehen und seinen Ursa-
chen oder eine Ubernahme von Verantwortung fiir die Tat bzw. eine Dis-
tanzierung von der Tat strafmildernd angefithrt. Auch der Umstand, dass
der Titer sich schamt oder sich mehr belastet als nétig, wird vereinzelt zu-
gunsten des Taters beriicksichtigt. Schliellich finden sich zahlreiche Erwa-
gungen, die sich mit Verhaltensverdnderungen seit der Tat beschiftigten
und diese strafmildernd wiirdigen, etwa eine Therapiebereitschaft oder Ab-
stinenz bei drogenabhéngigen Tétern, die Straffreiheit seit der Tat oder
eine gute Fithrung oder positive Verdnderung im Vollzug. Vereinzelt wird
der Verzicht auf die Herausgabe sichergestellter Gegenstidnde oder ein star-
ker Eindruck der Untersuchungshaft auf den Téter als strafmildernde Er-
wiagung angefiihrt.

An dieser Stelle fallt auf, dass hdufig eine Kombination mehrerer straf-
mildernder Erwidgungen zum Nachtatverhalten verwendet wird. So werden
wiederholt neben dem Gestindnis des Téters weitere Erwadgungen ange-
fithrt, die eine Distanzierung von der Tat zum Ausdruck bringen. Teilweise
wird durch die Erganzung des Gestindnisses durch weitere Erwédgungen
auch verdeutlicht, dass der Titer fiir seine Aufklarungshilfe bzw. die Ver-
kiirzung des Verfahrens pramiert werden soll. In einem erheblichen Anteil
der Fille wird hingegen allein das Gestindnis ohne weitere Erwagungen
als Strafmilderungsgrund angefiihrt. Es findet also teilweise eine eher sche-
matische Verwendung dieser Erwdgung statt, bei der unklar ist, warum
genau dieser Umstand dem Titer eigentlich zugutegehalten wird. Wenn
aber weder eine besondere Schuldeinsicht und Reue parallel zum Gesténd-
nis strafmildernd herangezogen wird, noch eine besondere Mithilfe bei
der Tataufkldrung oder Verfahrensverkiirzung, dann ist nicht ersichtlich,
warum dem Titer eine Strafmilderung zugutekommen soll.>66

566 Ebenso Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (351). Es ist denkbar, dass in den Fallen,
in denen allein das Gestindnis strafmildernd angefithrt wurde, trotzdem eine
Schuldeinsicht und Reue des Titers bzw. dessen Beitrag zur Verfahrensverkiirzung
gedanklich als ergdnzende Erwégung herangezogen wurde, ohne dies im Urteil
niederzuschreiben. Wenn aber nicht das Gesténdnis an sich, sondern maf3geblich
die Pramierung des Téters fiir dessen Schuldeinsicht oder Beitrag zur Verfahrens-
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hh) Sonstige Strafzumessungserwiagungen

Aus der Formulierung ,namentlich® in § 46 Abs.2 S.2 StGB ergibt sich,
dass die moglichen Strafzumessungserwdgungen dort nicht abschlieflend
aufgezahlt sind. Auch in der vorliegenden Fallauswahl werden sonstige
Faktoren, die keiner der in § 46 Abs.2 S.2 StGB explizit genannten Grup-
pen von Erwdgungen zugeordnet werden konnen, bei 16,3 % aller Fille als
strafschdrfende Erwédgungen und bei 46 % aller Fille als strafmildernde Er-
wigungen genannt.

Zu den ,sonstigen Strafzumessungserwdgungen wurden vorliegend die
Umsténde gezdhlt, die sich aus einer Begehung mehrerer Taten oder aus
der Verwirklichung mehrerer Delikte ergeben. Werden mehrere Delikte
tateinheitlich verwirklicht, so kann der Schuldgehalt insgesamt erhéht sein,
sodass die tateinheitliche Verwirklichung mehrerer Delikte strafscharfend
herangezogen werden kann.>” Werden mehrere Delikte tatmehrheitlich
verwirklicht, so wird bei gleichzeitiger Aburteilung der Taten eine Gesamt-
strafe gebildet. Bei der Bildung der Gesamtstrafe ist das Verhiltnis der
einzelnen Straftaten zueinander der zentrale Gesichtspunkt fiir die Strafzu-
messung.’*® Wurden mehrere verschiedene Rechtsgiiter verletzt oder liegen
die einzelnen Taten zeitlich oder situativ weit auseinander, so kann dies
strafschirfend berticksichtigt werden; umgekehrt wirkt sich ein enger zeitli-
cher und situativer Zusammenhang in der Regel strafmildernd aus.>®® Bei
Serienstraftaten kann eine hartnickige Tatwiederholung in schneller Folge
aber auch als Indiz fiir eine besondere kriminelle Energie strafscharfend bei
der Gesamtstrafenbildung beriicksichtigt werden.>”® In der vorliegenden
Fallauswahl finden sich zahlreiche verschiedene Erwdgungen zum Verhélt-
nis mehrerer verwirklichter Taten oder Delikte zueinander. So wird etwa
die Verwirklichung von Tatbestinden, die im Wege der Konkurrenz zu-

verkiirzung den Grund fiir die Strafmilderung bildet, sollte dies auch im Urteil zum
Ausdruck kommen.

567 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 363; BGH, 09.05.1990 - 2 StR
172/90, BeckRS 1990, 116242.

568 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1208;
BGH, 17.12.2013 - 4 StR 261/13, BeckRS 2014, 1560; BGH, 26.01.2011 — 2 StR 446/10,
BeckRS 2011, 3954.

569 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1208;
BGH, 17.12.2013 - 4 StR 261/13, BeckRS 2014, 1560; BGH, 26.01.2011 - 2 StR 446/10,
BeckRS 2011, 3954.

570 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn. 1211;
BGH, 26.01.2011 — 2 StR 446/10, BeckRS 2011, 3954.
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riickgetreten sind, die Verletzung unterschiedlicher Rechtsgiiter sowie die
Verwirklichung mehrerer Varianten eines Delikts in einzelnen Fallen straf-
schirfend beriicksichtigt. Auch die Vielzahl der Taten oder die Begehung
mehrerer Taten in kurzer Zeit wird strafschdrfend angefithrt. Im Rahmen
der Begriindung der Gesamtstrafenbildung wird teilweise die Begehung
von Taten {iber einen nicht unerheblichen Zeitraum hinweg strafscharfend
beriicksichtigt. Hingegen werden ein enger Tatzeitraum bzw. eine dhnliche
Begehungsweise bei mehreren Taten als strafmildernde Strafzumessungser-
wigung im Rahmen der Gesamtstrafenbildung herangezogen.

Strafmildernd wird hiufiger auch ein langes Zuriickliegen der Taten
zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung (9,8 % aller Fille) beriicksichtigt.
Diese Erwédgung beruht auf der Annahme, dass mit langerem Zeitablauf das
staatliche Strafbediirfnis bzw. das Sithnebediirfnis abnehme.’”! Insbesonde-
re bei Tdtern, bei denen sich die Tat durch den Zeitablauf als einmalige
Verfehlung erweist, liegt die Annahme eines geringeren spezialpraventiven
Bediirfnisses zur Einwirkung auf den Téter und damit eine strafmildernde
Beriicksichtigung des Zeitablaufs nahe.”2

Schliefllich finden sich auch strafmildernde Erwédgungen, die eine beson-
dere Belastung des Tiéters durch das Strafverfahren oder durch sonstige
Umstdnde zum Ausdruck bringen sollen. Unmittelbare und mittelbare
Folgen der Tat fiir den Téter wie etwa physische Verletzungen durch
die Tat oder berufliche Nebenwirkungen kénnen eine solche besondere
Belastung des Téters begriinden.””® Dasselbe gilt fiir etwaige durch das
Strafverfahren herbeigefiihrte Lasten wie eine besonders lange Dauer des
Strafverfahrens.””* Solche Nachteile fiir den Titer, die als mittelbare Folgen
der Straftat eintreten, sind nach dem Grundsatz der Schuldangemessenheit
der Strafe bei der Strafzumessung zu beriicksichtigen.>”> Nach der Recht-
sprechung des BGH kann die schuldangemessene Strafe daher je nach dem

571 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn.399; BGH, 29.10.2015 - 3 StR
342/15, NStZ 2016, 277 (277).

572 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 235.

573 Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn.266; Horn/Wolters, in: SK/
StGB, 9. Aufl. 2016, § 46 StGB, Rn. 163.

574 Kinzig, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl. 2019, § 46 StGB, Rn. 57b; Schneider, in:
LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 237.

575 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 13; Kinzig, in: Schénke/Schré-
der/StGB, 30. Aufl. 2019, § 46 StGB, Rn. 54; Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis
der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn.717; Ziegler, Das Strafurteil, 8. Aufl. 2019,
Rn. 341. Kritisch aber Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 27 ff.
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Grad der Strafempfindlichkeit des Taters durchaus verschieden sein;>’®
tragen besondere, fiir den Téter nachteilige Folgen zur ,Empfindlichkeit®
der Strafe bei, so miissen diese Folgen unter Umstdnden strafmildernde
Beriicksichtigung finden, damit die verhéngte Strafe noch schuldangemes-
sen ist. Anderer Ansicht nach ist die Erwdgung der Strafempfindlichkeit
bzw. Strafempfinglichkeit des Tidters nur in Form der Beriicksichtigung
praventiver Zwecke innerhalb des Schuldrahmens zuldssig.>”” Unabhéngig
von ihrer dogmatischen Einordnung als schuld- oder priventionsrelevant
ist die Nutzung von Erwédgungen zur Strafempfindlichkeit bei den Tatge-
richten jedenfalls gangige Praxis — das zeigt die Vielzahl der in diese Rich-
tung zielenden Erwdgungen, die in der Urteilsauswertung erhoben wurden.
So wird vorliegend in mehreren Fillen mildernd beriicksichtigt, dass ein
weiterer Strafrest oder eine Freiheitsstrafe im Ausland zu verbiifien ist
oder dass der Widerruf einer Strafaussetzung droht. Auch der besonders
belastende Umstand, dass es sich um die erste gegen den Téter vollstreckte
Freiheitsstrafe handelt, wird in einem Fall strafmildernd beriicksichtigt.
Schliefllich werden auch sonstige Folgen fiir den Téter wie etwa ein durch
die Tat entstandener psychischer oder physischer Schaden beim Téter oder
ein Arbeitsplatzverlust wegen der Untersuchungshaft als mildernde Erwa-
gungen herangezogen. Ein Téter hatte im Rahmen der Untersuchungshaft
etwa eine akute psychotische Episode erlitten; ein anderer wurde auf seiner
Flucht vor der Polizei durch einen Schuss schwer verletzt; ein Tater hatte
sich im Zuge einer kérperlichen Auseinandersetzung mit dem Opfer zur
Fluchtsicherung verletzt.

Auch die Verhdngung einer Maf3regel bzw. die Vermégenseinbufle durch
eine Einziehung des Werts von Tatertrdgen findet in den ausgewerteten
Urteilen vereinzelt mildernde Beriicksichtigung; hierbei handelt es sich al-
lerdings anders als bei den zuvor genannten Erwdgungen zum Ausmafi des
Strafleids um eine unzuldssige Strafzumessungserwdgung. Die Einziehung
des Werts von Tatertrdgen stellt eine Mafinahme eigener Art und keine
Strafe dar; aufgrund ihrer Ausrichtung auf Abschopfung ist der Titer, zu

576 BGH, 10.11.1954 - 5 StR 476/54, NJW 1955, 190 (191)

577 Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 29; das klingt auch an bei BGH,
15.07.1998 - 2 StR 192/89, NJW 1998, 3286 (,Die Frage der Strafempfindlichkeit
stellt sich in der Regel schuldunabhingig®). Hornle konstatiert, dass die Rechtspre-
chung die dogmatische Einordnung von Erwédgungen zur Strafempfindlichkeit
nicht ausdriicklich thematisiere und erkennt keine eindeutige Linie, Hérnle, Tatpro-
portionale Strafzumessung, 1999, 340.
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dessen Lasten eine Einziehung des Wertes von Tatertragen nach § 73¢ StGB
angeordnet wird, nicht schutzwiirdig.>”8

Teilweise wird auch der Umstand, dass der Téter in Untersuchungshaft
war (24,7 %), als strafmildernde Erwagung herangezogen, teilweise wird auf
eine besondere Haftempfindlichkeit in der Untersuchungshaft (23,7 %)
oder die Dauer der Untersuchungshaft (6 %) abgestellt. Die Verbiiflung
von Untersuchungshaft an sich kann grundsatzlich nicht als Strafmilde-
rungsgrund herangezogen werden;*”? sie wird bei Verhdngung einer Frei-
heitsstrafe geméf8 § 51 Abs. 1 S. 1 StGB auf die zu vollstreckende Strafe ange-
rechnet. Eine besondere Haftempfindlichkeit in der Untersuchungshaft, et-
wa durch besonders belastende Haftbedingungen fiir Ausldnder ohne fami-
lidre oder sonstige soziale Kontakte, kann hingegen strafmildernd beriick-
sichtigt werden.>8® Wenn sich aus den konkreten Umstianden ungewdhnli-
che, tiber das iibliche Maf$ deutlich hinausgehende Beschwernisse ergeben
und die Untersuchungshaft daher strafmildernd herangezogen werden soll,
so miissen diese Umstdnde aber im Urteil dargelegt werden.>®! Durch die
Erwagung der ,Dauer der Untersuchungshaft” kann zumindest bei bisher
unbestraften Angeklagten eine besondere Haftempfindlichkeit zum Aus-
druck gebracht werden, dies stellt dann eine zuldssige Erwdgung dar.>82
Auch die Erwdgungen im Zusammenhang mit besonderen Belastungen
durch die Untersuchungshaft sind auf die Beriicksichtigung des Gesamt-
strafiibels ausgerichtet und konnen demnach als schuldrelevante Erwagun-
gen eingeordnet werden.”3 Es entspricht allerdings nicht den Vorgaben der
hochstgerichtlichen Rechtsprechung, soweit in den ausgewerteten Urteilen
die Untersuchungshaft an sich ohne weitere Begriindung herangezogen
wird oder die ,besondere Haftempfindlichkeit in der Untersuchungshaft
nicht mit konkreten erschwerenden Umstinden wie etwa fehlenden
Sprachkenntnissen begriindet wird.

578 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 61, 357.

579 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 343; BGH, 25.10.2018 - 4 StR
312/18, NStZ 2019, 81 m.w.N.

580 Von Heintschel-Heinegg, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 46 StGB, Rn. 93;
BGH, 20.08.2013 - 5 StR 248/13, NStZ 2014, 31.

581 Von Heintschel-Heinegg, in: BeckOK/StGB, 54. Edition 2022, § 46 StGB, Rn. 46;
BGH, 25.10.2018 - 4 StR 312/18, NStZ 2019, 81.

582 Maier, in: MiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 345.

583 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 19.
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ii) Explizit general- und spezialpraventiv ausgerichtete
Strafzumessungserwagungen

Formulierungen, die eine explizite Beriicksichtigung general- und spezial-
praventiver Zwecke bei der Strafzumessung zum Ausdruck bringen, finden
sich bei lediglich 5,1 % aller Fille als strafschirfende Erwdgungen.

In der untersuchten Fallauswahl wird bei nur einem einzigen Titer
ausdriicklich die Generalprévention als strafscharfende Strafzumessungser-
wiagung erwahnt:>84

»Ferner waren in die konkrete Strafzumessung auch generalpréiventive As-
pekte einzubeziehen, da der Angeklagte die Privatsphdre der Geschddigten
nachhaltig beeintrdchtigt hat®.

Urteil Nr. 39

Es ist nicht ganz klar, ob das Gericht mit den ,generalpraventiven Aspek-
ten® hier auf eine Abschreckung der Allgemeinheit, also negativ generalpra-
ventive Zwecke, oder auf positiv generalpriaventive Effekte im Sinne einer
Normbestitigung bei der Allgemeinheit abzielt. Fiir eine Strafschirfung
zur Abschreckung der Allgemeinheit verlangt die Rechtsprechung eine ge-
meinschaftsgefiahrliche Zunahme solcher oder dhnlicher Straftaten.>® Dies
muss auch im Urteil belegt werden.>® Im vorliegenden Urteil wurde kei-
ne gemeinschaftsgefihrliche Zunahme von Wohnungseinbruchdiebstéhlen
als Begriindung fiir die Heranziehung der generalpraventiven Erwédgung
erwihnt. Jedenfalls fiir den Fall, dass das Gericht mit dieser Erwégung eine

584 Allerdings werden an anderer Stelle, ndmlich bei der Behandlung der Bewdhrungs-
frage, mehrmals generalpréventive Aspekte beriicksichtigt. Bei Freiheitsstrafen von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren darf die Vollstreckung nicht zur Bewdhrung aus-
gesetzt werden, wenn die Verteidigung der Rechtsordnung sie gebietet, § 56 Abs. 3
StGB. Mit dieser Formel der ,,Verteidigung der Rechtsordnung” nimmt der Gesetz-
geber auf die generalpraventive Funktion des Strafrechts Bezug. Der Gedanke, dass
potentielle Straftiter abgeschreckt werden sollen und das Vertrauen der Rechtsge-
meinschaft in die Funktion der Strafrechtspflege gestirkt werden soll, ist demnach
relevant fiir die Frage nach der Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewdhrung,
BGH, 02.09.1986 - 1 StR 358/86, NStZ 1987, 21; GrofS/Kett-Straub, in: MiiKo/StGB,
4. Aufl. 2020, § 56 StGB, Rn. 37; Kinzig, in: Schonke/Schréder/StGB, 30. Aufl. 2019,
§ 56 StGB, Rn. 50; ablehnend fiir den Aspekt der negativen Generalpravention Os-
tendorf, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 56 StGB, Rn. 32.

585 BGH, 22.03.1989 - 2 StR 84/89, StV 1989, 341; BGH, 08.05.2007 - 4 StR 173/07,
NStZ 2007, 702.

586 Maier, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 69.
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Strafschiarfung zur Abschreckung der Allgemeinheit begriinden wollte, ist
die Begriindung des Gerichts daher nicht ausreichend.

Strafschirfende spezialpriventiv ausgerichtete Erwdgungen zur Darle-
gung eines erhohten Resozialisierungsbediirfnisses oder Abschreckungsbe-
diirfnisses der abgeurteilten Tater werden lediglich bei zehn Tiétern er-
wihnt. Dabei findet sich mehrfach die Formulierung, es sei ,zur nach-
driicklichen Einwirkung auf den Angeklagten eine Freiheitsstrafe (und
nicht nur eine Geldstrafe, § 47 StGB) oder eine Strafe aus dem mittleren
Bereich des Strafrahmens zu verhidngen. In einem Fall wird ausgefiihrt, es
sei ,auch in spezialpraventiver Hinsicht auf den Angeklagten in gesteigerter
Weise einzuwirken®, da das vorangegangene Verfahren offenbar iiberhaupt
keinen Eindruck gemacht habe. In einem anderen Fall erschien dem Ge-
richt ,eine fithlbare Freiheitsstrafe“ geboten. Bei den sonstigen Tatern fin-
den sich keine explizit spezialpraventiv ausgerichteten Erwdgungen. Hier-
bei muss allerdings beachtet werden, dass verschiedene Erwagungen aus
den Fallgruppen des § 46 Abs. 2 S.2 StGB entweder als schuldrelevant oder
als préaventionsrelevant eingeordnet werden konnen. So kann etwa das
Nachtatverhalten des Titers einerseits im Sinne der Indizkonstruktion der
Rechtsprechung als Indiz fiir das Maf3 der Schuld des Téters und damit als
schuldrelevante Erwdgung herangezogen werden; andererseits konnen
strafmildernde Erwagungen zum Nachtatverhalten aber auch mit dem Ge-
danken an ein niedriges Bediirfnis zur Individualabschreckung und Reso-
zialisierung einhergehen.>®” Ein langer zeitlicher Abstand zwischen Tat und
Aburteilung kann einerseits in Form einer praventiven Erwdgung als Indiz
fiir ein abnehmendes Strafbediirfnis bei dem abzuurteilenden Titer be-
riicksichtigt werden; es kann aber auch ein verminderter Sithneanspruch
des Staates aufgrund des Zeitablaufs angenommen werden.®®® Auch die
personlichen und wirtschaftlichen Verhéltnisse des Tdters konnen schuld-
oder praventionsrelevant sein,’®® ebenso wie die Vorstrafenbelastung des
Titers.>*® In den ausgewerteten Féllen kommen solche Erwdgungen regel-

587 Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 75; Deckers, NStZ 1996, 419 (420);
Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 179.

588 Kinzig, in: Schonke/Schroder/StGB, 30.Aufl. 2019, §46 StGB, Rn.57a; BGH,
17.11.2016 - 2 StR 342/15, NStZ-RR 2017, 103 (104); kritisch zu der Annahme, dass bei
Zeitablauf das Sanktionsbediirfnis abnehme: Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020,
§ 46 StGB, Rn. 235.

589 Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 72f.

590 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn.149; Frisch, ZStW 1987, 751
(772).
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maflig vor. Allerdings wird bei Nennung dieser potentiell praventionsrele-
vanten Umstdnde in den Urteilen ganz iiberwiegend nicht ausgefiihrt, ob
sie im jeweiligen konkreten Fall schuldrelevant oder praventionsrelevant
sein sollen. Es ldsst sich daher nicht abschlieffend beurteilen, wie grofl der
Anteil der Urteile ist, in denen die Gerichte spezialpriventiv ausgerichtete
Erwiagungen anstellen.

Auch die im vorhergehenden Abschnitt zu den ,Sonstigen Strafzumes-
sungserwagungen® erwahnten Erwdgungen zur Strafempfindlichkeit des
Téters bzw. zur Empfindlichkeit der Strafe lassen sich abstrakt nicht ein-
deutig der Gruppe der schuld- oder préaventionsrelevanten Strafzumes-
sungserwagungen zuordnen. Deutet man sie dahingehend, dass sie die Wir-
kungen der Strafe auf das Leben des Angeklagten prognostizieren sollen
und darauf gerichtet sind, eine Entsozialisierung des Téters zu vermeiden,
handelt es sich um spezialpraventive Erwagungen. In § 46 Abs.1S.2 StGB,
nach dem bei der Strafzumessung die Wirkungen zu berticksichtigen sind,
die von der Strafe fiir das kiinftige Leben des Téters in der Gesellschaft zu
erwarten sind, bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass gerade dem Be-
mithen um das Vermeiden von Entsozialisierung durch Strafe eine mafi-
gebliche Bedeutung zukommen soll.>*' In der Urteilsanalyse zeigte sich al-
lerdings wie auch bei den sonstigen potentiell praventionsrelevanten Erwa-
gungen, dass die Gerichte bei Nutzung solcher Erwédgungen in der Regel
nicht ausfiithren, ob diese im konkreten Fall als schuld- oder praventionsre-
levanter Gesichtspunkt herangezogen wird. Aus diesem Grund wurden die
Erwdgungen zur Strafempfindlichkeit im Rahmen der Auswertung der Ka-
tegorie ,sonstige Erwadgungen® zugeordnet und nicht der Kategorie ,expli-
zit general- oder spezialpriventive Erwdgungen®. Es ist aufgrund der feh-
lenden Einordnung der Erwédgungen durch die Gerichte nicht méglich, an-
hand der ausgewerteten Urteile eine abschlieffende Aussage dariiber zu
treffen, wie héufig spezialpriaventive Erwédgungen zur Strafempfindlichkeit
in der Praxis vorkommen.

Nach der in der Rechtsprechung herrschenden Spielraumtheorie sol-
len praventive Erwédgungen bei der Strafzumessung innerhalb des Spiel-
raums der schon und noch schuldangemessenen Strafe Beriicksichtigung
finden.>? Es soll also zundchst ein Schuldrahmen gebildet und innerhalb
dessen das endgiiltige Strafmafl unter Praventionsgesichtspunkten festge-

591 Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 538.
592 BGH, 04.08.1965 - 2 StR 282/65, NJW 1965, 2016 (2017).
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legt werden.> Hierbei wird allerdings nicht verlangt, dass in der Praxis der
Schuldrahmen offengelegt werden muss. Damit bleibt Raum dafiir, dass das
Tatgericht mittels einer Gesamtbewertung zu einer konkreten schon und
noch schuldangemessenen Strafe kommt, ohne den schuldangemessenen
Strafrahmen iiberhaupt genau bestimmen zu miissen.>** Diese Freiheit, die
die Spielraumtheorie den Tatgerichten gewéhrt, wird in der Praxis genutzt;
dies zeigt die Urteilsauswertung. Nicht nur wird der Schuldrahmen nicht
offengelegt, sondern es wird auch in den Strafzumessungsbegriindungen
nicht transparent gemacht, welche der angefiihrten Strafzumessungserwd-
gungen relevant fiir die Bestimmung des Schuldrahmens sein sollen und
welche demgegeniiber ,nur” innerhalb dieses Spielraums relevant sein sol-
len. Es kann daher konstatiert werden, dass die der Spielraumtheorie zu-
grunde liegende Trennung zwischen schuld- und praventionsrelevanten
Gesichtspunkten die Praxis der Strafzumessung beim Wohnungseinbruch-
diebstahl kaum prégt.>®>

c) Beliebigkeit der Strafzumessungserwidgungen in den Urteilen

Im Rahmen der Urteilsauswertung fillt insbesondere die &uflerst hohe
Bandbreite der verschiedenen in den Urteilen genannten Strafzumessungs-
erwagungen auf. Die statistischen Priifungsverfahren zeigen hingegen, dass
in den Gesamtmodellen zur Erkldrung der festgestellten Strafmafivarianzen
nur wenige tat-, tater- oder verfahrensbezogene Variablen eine moderate
oder starke Relevanz fiir die Hohe der Einzelstrafen aufweisen. Eine mode-
rate Strafzumessungsrelevanz wurde festgestellt fiir die Vollendung bzw.
Nichtvollendung der Tat sowie fiir den Eintritt psychischer Folgen; dane-

593 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 5. Aufl. 2019, 171.

594 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 833;
kritisch Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 629, da durch ein sol-
ches Vorgehen die Potentiale zu systematischer Selbstkontrolle bei der Strafzumes-
sungsentscheidung vernachldssigt werden. Weigend betont, die Spielraumtheorie
entlaste die Instanzgerichte ,von allzu aufwéndiger Darlegung ihrer Strafzumes-
sungserwagungen®, Weigend, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, Einleitung, Rn. 60.

595 Auch in der Literatur wird teilweise in Zweifel gezogen, ob der Spielraumtheorie in
der Praxis iiberhaupt gefolgt wird; bejahend etwa Schdfer/Sander/van Gemmeren,
Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 832; verneint von Albrecht, Strafzumes-
sung bei schwerer Kriminalitit, 1994, 494; Streng, Strafrechtliche Sanktionen,
3. Aufl. 2012, 629 bezeichnet die Beschreibung des Strafzumessungsvorgangs durch
die Spielraumtheorie als ,,unrealistisch®.
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ben zeigt sich die Variable ,Riickgabe der Beute® als relevant.>¢ Von den
Tiétervariablen erwiesen sich die Anzahl der Wohnungseinbruchdiebstihle,
die den Vorstrafen des Téters zugrunde liegen und das Vorliegen eines Ge-
stdndnisses als relevanteste Faktoren. Aufgrund der erheblichen Bandbreite
der in den Urteilen explizit genannten Erwagungen liegt der Verdacht
nahe, dass die Auswahl der in den Urteilen ausdriicklich niedergelegten
Strafzumessungserwagungen haufig eine gewisse Redundanz und Beliebig-
keit aufweist.

Die genannten relevanten tatbezogenen Variablen kommen tatsdchlich
auch haufig in den Strafzumessungsbegriindungen der Urteile vor. Dies
gilt insbesondere fiir Erwdgungen zu psychischen Folgen der Tat bei den
Geschédigten sowie fiir Erwdgungen zu einem Gestdndnis des Taters. Re-
gelmaflig wird der Eintritt psychischer Folgen in den Urteilen explizit als
Erwdgung erwdhnt; und auch ein Gestdndnis wird bei fast allen gestdn-
digen Tatern ausdriicklich als Strafzumessungserwédgung angefiihrt. Bei
den tdterbezogenen Variablen fillt hingegen auf, dass insbesondere die
Vorstrafen bzw. deren Einschlagigkeit oder erhebliche Anzahl die Strafzu-
messungsbegriindungen in den Urteilen dominieren. Weder fiir die Anzahl
der Vorstrafen noch fiir das Vorliegen von Vorstrafen bzw. die bisherige
Straffreiheit des Taters konnte aber eine signifikante Strafzumessungsrele-
vanz festgestellt werden. Auch der Umstand, dass der Téter durch die Tat
einen Bewdhrungsbruch begangen hat, wird im Falle seines Vorliegens
ganz Uberwiegend auch ausdriicklich in der Strafzumessungsbegriindung
angesprochen, weist aber nach den statistischen Priifverfahren keine Straf-
zumessungsrelevanz auf. Ahnliches gilt fiir Erwdgungen im Zusammen-
hang mit einer Suchterkrankung des Téters. Diese kommen wiederholt in
den Strafzumessungsbegriindungen vor. Sie spielen aber ausweislich der
statistischen Priifverfahren keine relevante Rolle fiir die Hohe der Einzel-
strafen.

Somit kann festgehalten werden, dass die in den Strafzumessungsbe-
griindungen héufig enthaltenen Erwagungen zu den verschuldeten Auswir-
kungen der Tat zumindest teilweise auch tatsichlich strafzumessungsrele-
vant sind. Die im ganz {iberwiegenden Teil der Urteile vorkommenden
Erwagungen zum Gestandnis des Titers sind ebenso strafzumessungsrele-
vant. Die Erwdgungen zum Vorleben des Titers, die ebenfalls sehr héufig
vorkommen, insbesondere Erwédgungen zu Vorstrafen aufgrund anderer
Delikte, spielen hingegen — mit Ausnahme der Anzahl der Wohnungsein-

596 S.o. Kapitel F.IL 2. b) cc).
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bruchdiebstihle, die den Vorstrafen zugrunde liegen - kaum eine Rolle fiir
die Hohe der Einzelstrafen. Diese Erwédgungen scheinen demnach redun-
dant zu sein.

Im Rahmen der Urteilsauswertung fillt zudem ein besonderes Phéno-
men auf: Es zeigt sich mehrmals das Muster, dass Erwédgungen, die nach
dem Sachverhalt bei mehreren gemeinsam abgeurteilten Tétern gegeben
waren, nur bei einem Téter ausdriicklich im Rahmen der Strafzumessung
angefiihrt werden. In einem Fall mit zwei Tatern werden etwa die psychi-
schen Folgen bei dem Opfer der gemeinsam begangenen Tat nur bei einem
der beiden Verurteilten ausdriicklich zulasten des Titers im Rahmen der
Strafzumessungsbegriindung angefiihrt. In einem anderen Fall mit einer
gemeinschaftlich von zwei Tétern begangenen Tat wird nur bei einem T&-
ter ausdriicklich dessen professionelles und planvolles Vorgehen beriick-
sichtigt, ebenso die Tatsache, dass die Geschiddigten wihrend der Tat nicht
vor Ort waren, dass der Stehlgutwert nicht unbetréchtlich, aber noch nicht
sehr hoch war und dass nur ein geringer psychischer Schaden entstand. In
einem weiteren Fall mit zwei gemeinsam abgeurteilten Tétern werden nur
bei einem Tater strafschdrfend die gemeinschaftliche Tatbegehung, das
professionelle Vorgehen, die Dreistigkeit des Vorgehens, die psychischen
Folgen bei den Opfern und der hohe Schaden durch die Beschiddigung
mehrerer Fenster sowie strafmildernd die geringwertige Beute und das lan-
ge Zuriickliegen der Taten beriicksichtigt. In allen drei Fallen ist nicht er-
sichtlich, warum hinsichtlich dieser tatbezogenen Umstidnde zwischen den
Tétern differenziert wird, obwohl die Umstdnde nach dem Sachverhalt je-
weils bei beiden Tétern gleichermafien vorlagen. Zwar miissen in der Straf-
zumessungsbegriindung nach § 267 Abs. 3 S.1 StPO grundsitzlich (nur) die
bestimmenden Umstinde mitgeteilt werden, d.h. nicht alle Strafzumes-
sungserwagungen.>’ Es ist aber kein Grund ersichtlich, warum die Gerich-
te in den beschriebenen Fillen die Tatumstdnde bei einem Téter fiir be-
stimmend halten sollten, aber beim anderen Tater nicht. Diese Unterschie-
de in den Urteilsgriinden deuten auf eine gewisse Beliebigkeit bei der Aus-
wahl der Faktoren hin, die in der Strafzumessungsbegriindung im Urteil
genannt werden. Dies muss nicht zwingend bedeuten, dass in der (gedank-
lichen bzw. bei mit mehreren Personen besetzten Spruchkérpern in der Ur-
teilsberatung im Gesprach durchgefiihrten) Abwégung vor der Nieder-
schrift des Urteils nicht noch mehr oder andere Erwagungen einbezogen
wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Gerichte in den dargestellten Fal-

597 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1444.
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len bei der Abwigung iibersehen haben, dass die tatbezogenen Umstidnde
jeweils bei beiden Titern vorlagen. Es kann daher vermutet werden, dass
jeweils bei beiden Tidtern dieselben Umstinde in die Abwigung eingingen.
Fiir die Niederschrift im Urteil erfolgte dann aber eine Auswahl von Fakto-
ren bei den einzelnen Tétern — und diese ist, wie gezeigt, teilweise willkiir-
lich.

d) Abwigung oder Gegeniiberstellung der Strafzumessungserwdgungen?

Nach § 46 Abs. 1 S.1 StGB wiégt das Gericht bei der Strafzumessung die fiir
und gegen den Téter sprechenden Umstinde gegeneinander ab. Fiir die
Strathdhenbestimmung gilt grundsitzlich, dass fiir die Einordnung der Tat
in den konkreten Strafrahmen alle strafzumessungserheblichen Umstidnde
heranzuziehen sind.**® In der Strafzumessungsbegriindung miissen aber
nach §267 Abs.3 S.1 StPO (nur) die bestimmenden Umstinde mitgeteilt
werden, d.h. nicht alle Strafzumessungserwagungen oder alle in § 46 StGB
genannten Erwagungen.>® Eine im schriftlichen Urteil nicht ausdriicklich
angefiithrte Erwdgung kann also trotzdem vom Gericht gesehen und gewer-
tet worden sein.®?? Die Tat pragende, fiir die Zumessung besonders bedeut-
same Umstdnde miissen aber im Urteil erortert werden.5%!

Die Gerichte miissen die Strafzumessungsentscheidung dabei so hinrei-
chend begriinden, dass eine Kontrolle der Entscheidung mdéglich ist; ande-
renfalls hat die Sachriige Erfolg, da nicht ausgeschlossen werden kann,
dass das Urteil auf einem Rechtsfehler beruht.®92 Das Schweigen tiber sich
aufdringende Strafzumessungsgriinde ist daher rechtsfehlerhaft; denn es
lasst sich nicht erkennen, ob das Gericht eine entsprechende Strafscharfung
oder -milderung zumindest erwogen hat.®®® Wenn dem Sachverhalt auch
erschwerende Umstande zu entnehmen sind, geniigt es nicht, nur strafmil-
dernde Erwdgungen anzufiithren, dasselbe gilt fiir den umgekehrten Fall.604

598 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1441.

599 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1444.

600 BGH, 05.1.1997 - 5 StR 504/97, NStZ 1998, 188 (189); BGH, 07.1.2007 - 1 StR
164/07, NStZ-RR 2008, 343 (344).

601 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6.Aufl. 2017, Rn. 1444;
BGH, 07.11.2007 - 1 StR 164/07, NStZ-RR 2008, 343 (344).

602 Bruns/Giintge, Das Recht der Strafzumessung, 3. Aufl. 2019, 329.

603 Bruns/Giintge, Das Recht der Strafzumessung, 3. Aufl. 2019, 329 f.

604 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1445.
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Es kann etwa rechtsfehlerhaft sein, wenn die Mindeststrafe erheblich iiber-
schritten wird, in der Strafzumessungsbegriindung aber lediglich pauschal
auf die im Rahmen der Erérterungen zum minder schweren Fall dargestell-
ten, nicht unerheblichen Strafmilderungsgriinde verwiesen wird, ohne dass
Strafschirfungsgriinde genannt werden.®%> Nur formelhafte Urteilsgriinde
geniigen den Anforderungen nicht.%%¢ Enthalten die Urteilsgriinde lediglich
allgemeine, phrasenhafte Redewendungen, sodass nicht nachpriifbar ist, ob
das Tatgericht von zutreffenden rechtlichen Gesichtspunkten ausgegangen
ist, so liegt ein Rechtsfehler vor.®%” Insgesamt gilt: Die Begriindung muss
umfassender sein, je mehr die Strafe sich dem Mindest- oder Hochstmafd
néhert, da es begriindungsbediirftig ist, warum trotz mildernder Umsténde
eine hohe Strafe bzw. umgekehrt angesichts schiarfender Umstédnde eine
niedrige Strafe angemessen ist.%%8 Entsprechendes gilt auch, wenn eine
Strafe knapp iiber der Aussetzungsgrenze von zwei Jahren liegt und Griinde
vorhanden sind, die eine Strafaussetzung naheliegend erscheinen lassen.
Es muss dann deutlich gemacht werden, dass der Richter die Strafe im Be-
wusstsein dieser Konsequenzen gewahlt hat.%%° Im umgekehrten Fall einer
Strafe knapp unterhalb der Aussetzungsgrenze von zwei Jahren muss sich
aus der Begriindung ergeben, dass die Strathohe schuldangemessen ist und
nicht nur um der Erméglichung der Aussetzung willen gewahlt wurde.5!°
Der Begrift der ,Abwigung”“ bedeutet im Rahmen der Strafzumessung
nach Meier folgendes: ,Bei der Abwigung miissen die [...] Faktoren zuein-
ander in Beziehung gesetzt werden. Ausgehend von denjenigen Merkma-
len, die das Mafl des verschuldeten tatbestandlichen Unrechts kennzeich-
nen, miissen die belastenden und die entlastenden Umstande gegeniiberge-
stellt, im Hinblick auf die verfolgten Strafzwecke miteinander verglichen
und in eine Rangfolge gebracht werden.“®!! Jedenfalls nicht ausreichend
fiir eine Abwagung ist ein beziehungsloses Nebeneinanderstellen einzelner

605 BGH, 17.07.2009 - 5 StR 241/09, NStZ-RR 2009, 336.

606 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 317.

607 Meyer-Gofsner/Appl, Die Urteile in Strafsachen, 28. Aufl. 2008, Rn. 417.

608 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1445;
BGH, 19.06.2012 - 5 StR 264/12, BeckRS 2012, 15548; BGH, 02.12.2015 - 2 StR 317/15,
BeckRS 2016, 2551.

609 Schdfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1446;
BGH, 10.08.1993 - 5 StR 461/93, NStZ 1993, 584.

610 BGH, 17.09.1980 - 2 StR 355/80, NJW 1981, 692 (693).

611 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 5. Aufl. 2019, 237.
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Faktoren.®? Die einzelnen Erwigungen missen ferner in ihrer Bedeutung
konkretisiert werden, d.h. es muss klargestellt werden, ob sie mildernd
oder schirfend wirken sollen; in der Literatur wird zudem verlangt, dass
klargemacht werden miisse, ob sie schuld- oder praventionsrelevant sind.’3
Auch nach der Rechtsprechung geniigt es nicht, die fiir und gegen den
Tater sprechenden Umstdnde nur aufzuzéhlen oder aneinander zu reihen,
vielmehr ist eine Abwégung erforderlich: ,Abwiégen heif3t, die Strafzumes-
sungstatsachen unter den Leitgesichtspunkten dahin zu priifen, ob sie
scharfend oder mildernd zu werten sind“.° Schliefilich ist nach der Recht-
sprechung die einzelne Strafzumessungserwagung eine relative Grofie, die
vom Gewicht der anderen Strafzumessungstatsachen abhingt.5"> Aus den
Urteilsgriinden miissen nach der Rechtsprechung des BGH ,Bedeutung
und Gewicht der vom Tatrichter angefithrten Strafzumessungstatsachen
fir die Bewertung des Unrechts- und Schuldgehalts der zu beurteilenden
Tat klar und nachvollziehbar zu erkennen sein®.516

Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, ob in den der Auswertung
zugrunde liegenden Urteilen tatsdchlich eine Abwagung von Umstinden
stattfindet, sodass den von Literatur und Rechtsprechung aufgestellten
Grundsitzen Rechnung getragen wird, oder ob die Gerichte sich regelma-
fig mit einer Nebeneinander- oder Gegeniiberstellung der als relevant
eingeordneten Umstidnde begniigen.

aa) Blofle Gegeniiberstellung von Strafzumessungserwagungen

In 66,1 % aller ausgewerteten Fille werden die strafscharfenden und straf-
mildernden Erwégungen lediglich blockartig gegeniibergestellt, ohne dass
sie zueinander in Beziehung gesetzt werden. Lediglich in Bayern findet sich
die ,blofle Gegeniiberstellung® in weniger als 50 % der Fille, in den tbri-
gen Bundesldndern macht diese Art der Darstellung mehr als die Hélfte al-
ler Félle aus. Dabei wird ganz iiberwiegend nicht ausgefiihrt, ob die jeweili-
gen Umstdnde im konkreten Fall schuld- oder praventionsrelevant sein sol-
len. In der Regel wird nach einer schematischen Gegeniiberstellung mehre-

612 Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 747.

613 Schifer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. 2017, Rn. 1444; s.
dazu auch BGH, 05.05.1987 - 4 StR 208/87, BeckRS 1987, 31099956.

614 OLG Koblenz, 21.09.1978 - 1 Ss 308/78, VRS 1979, 338.

615 BGH, 28.08.1979 - 1 StR 414/79, MDR 1980, 105.

616 BGH, 29.04.1987 - 2 StR 500/86, NStZ 1987, 405.
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rer strafschdrfender und strafmildernder Erwdgungen unmittelbar das
Strafmaf} genannt, meist eingeleitet durch die phrasenhafte Feststellung,
dass diese Strathohe ,,unter Abwégung aller fiir und gegen den Angeklagten
sprechenden Umstande® festgelegt worden sei. Typische Beispiele fiir eine
solche blofie Gegeniiberstellung bilden etwa die Strafzumessungserwagun-
gen in den drei folgenden Urteilsausschnitten:

»Grundlage der Entscheidung ist der Strafrahmen des Wohnungsein-
bruchsdiebstahl, der vorsieht eine Freiheitsstrafe. Zugunsten des Angeklag-
ten wertete das Gericht, dass der Angeklagte ggf. die Straftat zur Befriedi-
gung seiner Drogensucht beging. Zu seinen Lasten musste sich auswirken,
dass der Angeklagte bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten
ist. Unter Wiirdigung der fiir und gegen den Angeklagten sprechenden
Umstinde erachtet das Gericht eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten fiir tat-
und schuldangemessen.”

Urteil Nr. 4

»Ausgehend vom Strafrahmen des verletzten Gesetzes hat das Gericht zu
Gunsten des Angeklagten sein Gestindnis und die langjdhrige Drogenab-
héngigkeit bedacht. Zu seinen Lasten fielen die Vorstrafen und die Hohe
der Schiden ins Gewicht. Das Gericht hielt folgende Einzelstrafen fiir tat-
und schuldangemessen: [...] Aus diesen Einzelstrafen und unter Vornahme
eines Hdrteausgleichs war eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 4
Monaten festzusetzen.”

Urteil Nr. 44

»Bei der Strafzumessung war ausgehend vom Strafrahmen des § 244 Abs. 1
StGB - Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren - strafmildernd zu
beriicksichtigen, dass der Angeklagte gestindig war und sich bei den Ge-
schiadigten entschuldigt hat. Gegen den Angeklagten sprach der nicht uner-
hebliche Stehlwert und seine vielen Vorstrafen. Unter Beachtung dessen
war eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten tat- und schuldangemessen.*

Urteil Nr. 8

Dabei kommt es lediglich selten vor, dass einzelne Erwdgungen durch
die Verwendung verstirkender oder abschwiachender Adjektive oder sonsti-
ger Formulierungen erkennbar von den Gerichten besonders stark oder
schwach gewichtet werden. Meist werden die Erwidgungen wie in den
obigen Beispielen schlicht aneinandergereiht, ohne dass erkennbar wire,
welche Erwidgungen fiir die Gerichte im Mittelpunkt stehen und welche
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nur erginzend herangezogen werden. Soweit vereinzelt Formulierungen
vorhanden sind, aus denen sich eine unterschiedliche Gewichtung der
einzelnen Erwédgungen folgern ldsst, betriftt dies zumeist Erwédgungen zum
Nachtatverhalten, zum Vorleben und zu den verschuldeten Auswirkungen
der Tat, die entweder als besonders schwer wiegende Umstidnde hervorge-
hoben oder als nur schwach wirkende Umstinde benannt werden. Als
Beispiel konnen etwa die Erwdgungen aus dem folgenden Urteilsausschnitt
herangezogen werden, bei denen zum Ausdruck kommt, dass das Gericht
von allen genannten Erwdgungen insbesondere die kriminelle Energie des
Téters und seinen Bewédhrungsbruch als besonders belastende Umstidnde
ansieht:

»Zugunsten des Angeklagten [Name des Angeklagten] war dabei zu sehen,
dass er nur iiber wenig Geld verfiigt. Der Angeklagte ist drogensiichtig.
AufSerdem befand sich der Angeklagte in vorliegendem Verfahren bereits
seit vier Monaten in Untersuchungshaft. Dort nimmt er regelmdfSig an
einer Drogenberatung teil. Ganz erheblich zu Lasten war allerdings zu
sehen, dass die Ausfithrungen des Wohnungseinbruchsdiebstahls das Vor-
handensein einer erheblichen kriminellen Energie offenbart. Es bedarf der
Uberwindung einer deutlichen Hemmschwelle, in fremde Wohnungen ge-
waltsam einzudringen. Schwer wog auch der Umstand, dass [Name des
Angeklagten] die Tat im Rahmen der laufenden Bewdhrung beging. Seit
seiner Einreise nach Deutschland im Jahr 2011 ist der Angeklagte immer
wieder einschligig in Erscheinung getreten. Unter Beriicksichtigung aller
fiir und gegen [Name des Angeklagten] sprechenden Argumente war die
Verhingung einer Freiheitsstrafe i.H.v. einem Jahr und zwei Monaten tat-
und schuldangemessen. v

Urteil Nr. 41

bb) Abwigung der Strafzumessungserwdgungen

In insgesamt 18,6 % der Fille konnte eine echte Abwédgung der Strafzumes-
sungserwagungen festgestellt werden. Diese besteht zumeist daraus, dass
eine einzelne Erwdgung durch Heranziehung einer anderen, gegenldufigen
Erwdgung in ihrer Bedeutung eingeschriankt wird. Meist handelt es sich
hierbei um strafscharfende Erwagungen zum Vorleben des Titers, die je-

617 Hervorhebungen durch die Verf.
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weils durch eine strafmildernde Erwdgung eingeschrankt werden. So wird
in den ausgewerteten Fillen etwa die strafschirfende Bedeutung der Vor-
strafen eingeschriankt durch die Erwdgung, dass die Vorstrafen lange zu-
riickliegen, dass es sich um nicht einschlagige oder lediglich geringfiigige
Vorstrafen handelt, dass die den Vorstrafen zugrundeliegenden Taten auf-
grund einer Betdubungsmittelabhdngigkeit begangen wurden, dass die Be-
wiahrungszeit zur Tatzeit bereits abgelaufen war, oder dass Tatfrequenz und
Schadenshdhe bei einem Titer {iber die Jahre hinweg riicklaufig waren. Au-
erdem wird in einem Fall der Umstand, dass der Tater bereits vor Gericht
stand durch die Tatsache relativiert, dass er wegen Schuldunféhigkeit frei-
gesprochen wurde, und einmal der Umstand, dass es sich beim Téter um
einen einschligigen Bewdhrungsversager handelt, durch den drohenden
Bewihrungswiderruf eingeschrinkt. Typische Beispiele fiir Abwagungen
einzelner Erwdgungen zum Vorleben des Téters bilden die folgenden Ur-
teilsausschnitte:

~Dem gegeniiber war strafschérfend zu beriicksichtigen, dass er bereits
vielfach, insbesondere auch einschligig, vorbelastet ist, auch wenn die Vor-
strafen bzw. die diesen Vorstrafen zugrunde liegenden Taten bereits sehr
lange zuriickliegen.”

Urteil Nr. 12

»Zu seinen Lasten musste sich die erhebliche Anzahl von Voreintragungen
auswirken. Jedoch iibersieht das Gericht nicht, dass es sich im Wesentlichen
um Leistungserschleichung und um Strafbefehle handelt.

Urteil Nr. 34

Auflerdem gibt es einige Fille, in denen die Bedeutung der strafmildernden
Erwédgung ,Gestdndnis“ durch eine leichte Abwégung eingeschrankt wird,
ndmlich aufgrund fehlender Reue, weil die Beweislage klar oder sogar
erdriickend war, der Tiéter auf frischer Tat ertappt oder auf der Flucht ge-
stellt und verhaftet wurde, Fingerabdriicke des Téters am Tatort vorhanden
waren oder weil nur ein Teilgestdndnis vorliegt:

»Bei der konkreten Strafzumessung war zu Gunsten des Angeklagten seine
teilgestindige Einlassung zu beriicksichtigen; allerdings nur in beschrink-
tem Umfang, weil gerade hinsichtlich der eingerdumten Taten — insbeson-
dere wegen der DNA-Spuren bei Tatziffer IIL4. - die Tatnachweise relativ
leicht moglich waren.

Urteil Nr. 142
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In einem Fall wird einschrinkend zur Erwdgung der wertvollen Tatbeute
angefiihrt, dass diese teilweise zuriickgegeben werden konnte, und in weni-
gen anderen Fillen, dass zwar nur geringwertige Gegenstinde gestohlen
wurden, der jeweilige Angeklagte aber durchaus die Absicht hatte, wert-
haltige Gegenstinde aus der Wohnung zu erlangen bzw. dass er bei der
Tatausfithrung gestort wurde.

SchliefSlich findet sich in wenigen Urteilen der Fallauswahl eine starke
Abwiégung der Strafzumessungserwdgungen (3,7 %), in deren Rahmen
mehrere Erwdgungen in ihrer Bedeutung fiir die Strafzumessung naher er-
ldutert werden oder mehrere Strafzumessungserwégungen oder gemeinsam
abgeurteilte Taten in ihrer Bedeutung oder ihrem Gewicht zueinander ins
Verhiltnis gesetzt werden. Hierbei féllt auf, dass sich drei Viertel aller Falle
der starken Abwigung in landgerichtlichen Urteilen finden, obwohl insge-
samt lediglich 22 % der ausgewerteten Urteile von Landgerichten stammen.
Bei den Fallen mit starker Abwagung zeigt sich mehrfach die Besonderheit,
dass die Gerichte bei Aburteilung mehrerer Taten zunéchst falliibergreifen-
de Strafzumessungserwigungen anstellen und anschliefend fallspezifische
Erwagungen hinsichtlich der Einzeltaten anfithren.®’® Diese Gliederung er-
moglicht es den Gerichten, zunéchst anhand der falliibergreifenden Erwa-
gungen das grobe Niveau der verhdngten Strafen zu erkliren; die fallspezi-
fischen Erwdgungen konnen dann etwaige Unterschiede zwischen den Ein-
zelstrafen transparent machen.

cc) Sonstige Darstellung der Entscheidung

Bei einigen ausgewerteten Urteilen lassen sich die Strafzumessungserwd-
gungen weder der Kategorie ,blofle Gegeniiberstellung®, noch den Katego-
rien ,leichte Abwigung“ bzw. ,starke Abwagung“ zuordnen (15,4 % aller
Falle):

In einigen Féllen des Samples sind entweder nur strafschirfende oder
nur strafmildernde Erwigungen enthalten. 15-mal werden nur strafmil-
dernde Erwigungen angefithrt und sechsmal werden ausschliefSlich straf-
schirfende Strafzumessungserwigungen genannt. Den betreffenden Fillen
ist hierbei gemeinsam, dass sich aus dem Sachverhalt durchaus Anhalts-
punkte fiir weitere, gegenldufige Strafzumessungserwigungen ergeben hit-

618 Dieses Vorgehen wird auch empfohlen bei Meyer-Gofsner/Appl, Die Urteile in Straf-
sachen, 28. Aufl. 2008, Rn. 425a.
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ten. So lauten etwa die Strafzumessungserwagungen in einem Fall, in dem
der Téter 15-fach vorbestraft war, u.a. wegen Diebstahlsdelikten, zur Tatzeit
unter Fithrungsaufsicht stand und Beute im Wert von 2.750 Euro stahl:

»Das Gericht hat fiir den Wohnungseinbruchsdiebstahls den Strafrahmen
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, [Nennung der Straf-
rahmen fiir die sonstigen verwirklichten Delikte] zugrunde gelegt. Bei der
Strafzumessung hat das Gericht zugunsten des Angeklagten seine vollum-
fangliche Einlassung bewertet. Zudem fiel strafmildernd ins Gewicht, dass
die Taten teilweise bereits iiber zwei Jahre zuriickliegen. Auflerdem ist
nicht auszuschlieflen, dass der Angeklagte bei Begehung der Taten auf-
grund der konsumierten Drogen gemdfS § 21 StGB vermindert schuldfihig
war. Insoweit war gemdfS § 49 Abs.1 Nr.3 StGB der jeweilige Strafrahmen
auf das gesetzliche MindestmafS zu ermdfSigen. Im Einzelnen hielt das Ge-
richt unter Abwdgung der zu beriicksichtigenden Strafzumessungserwi-
gungen folgende Einzelstrafen fiir tat- und schuldangemessen: Tatziffer 3 -
acht Monate Freiheitsstrafe

Urteil Nr. 7

Weder der deutlich iitber dem Median der Urteilsauswertung liegende Beu-
tewert noch die gravierende Vorstrafenbelastung des Téters finden Eingang
in die Strafzumessungsbegriindung. Auch im Rahmen der Gesamtstrafen-
bildung werden keine weiteren Erwadgungen beriicksichtigt. In einem ande-
ren Fall werden demgegeniiber ausschliefSlich strafscharfende Umstinde
als Strafzumessungserwagungen angefiihrt. Das Gericht verhdngt hier eine
Strafe, die lediglich vier Monate {iber der Mindeststrafe liegt, nennt aber
keine einzige strafmildernde Erwédgung:

»Bei der Festsetzung der konkreten Strafe war zu beriicksichtigen, dass
der Angeklagte mehrfach, auch einschligig, vorgeahndet ist und die Tat
unter zweifacher Bewdhrung begangen hat. Daneben war zu Lasten des
Angeklagten der jeweilige Wert und der jeweils verursachte Sachschaden
zu beriicksichtigen. Das Gericht hat daher fiir die Taten Ziffer 1. Bis 3.
Jeweils eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten [Nennung weiterer
Einzelstrafen fiir weitere Delikte] als tat- und schuldangemessene Strafe
festgesetzt.”

Urteil Nr. 141

In zwei Fillen wird bei der Nennung der Strafzumessungserwédgungen
nicht dargelegt, ob die jeweiligen genannten Erwdgungen strafschirfend
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oder strafmildernd beriicksichtigt werden: In einem Fall hatte der Téter
einen Laptop, einen E-Book-Reader und eine Tasche mit einer Brille aus
der betroffenen Wohnung gestohlen. Das Gericht fiihrt in den Strafzumes-
sungserwagungen aus, es habe das Gestdndnis, die Vorstrafen und den
Umstand, dass die Tat kurz nach der Entlassung aus der Haft begangen
wurde, berticksichtigt. Diese Erwdgungen lassen sich einer Bewertungsrich-
tung zuordnen, auch wenn das Gericht eine solche nicht ausdriicklich
benennt: Das Gestandnis wird strafmildernd, das Vorleben des Taters straf-
scharfend beriicksichtigt. Jedoch beriicksichtigt das Gericht ausweislich
der Strafzumessungsbegriindung auch den ,Wert der Beute®. Das Urteil
enthiélt keine Zahlen oder sonstigen Angaben zum Wert der Beute; daher
bleibt vollig offen, ob das Gericht den entstandenen materiellen Schaden
als hoch oder niedrig ansieht. Selbst wenn ein grober Wert anhand der
Angaben im Urteil zu den Tatobjekten ermittelbar ware, konnte hieraus
nicht mit Sicherheit abgeleitet werden, ob das Gericht den Umstand schér-
fend oder mildernd verwendet hat, da die Ansichten dariiber, wann ein
Schaden als hoch einzuordnen ist, durchaus auseinandergehen.®” In einem
weiteren Fall wird erneut neben Vorstrafen und Gestandnis der ,Wert des
Diebesguts“ als Erwdgung herangezogen. In diesem Fall hatte der Tiéter
Bargeld in Hoéhe von 100 Euro aus einer unverschlossenen Geldkassette
und einer Geldbdrse erbeutet. Dieser Wert erscheint zwar im Vergleich
zur durchschnittlichen Beutehohe der Fallauswahl in Hohe von 4.235,93
Euro (Median: 1.530 Euro) sehr gering, sodass eine strafmildernde Beriick-
sichtigung naheldge. Allerdings legt das Gericht nicht dar, ob die Erwédgung
strafschédrfend oder strafmildernd zu beriicksichtigen ist, sodass nicht aus-
geschlossen werden kann, dass das Gericht den Beutewert als strafscharfen-
de Erwédgung einordnet. In beiden Fillen stellt sich somit das Problem,
dass die Erwédgung ,,Wert der Beute® beriicksichtigt wurde, wahrend unklar
bleibt, ob sie mildernd oder schirfend wirkt. Ohne diese Information ist
die blofle Nennung der Erwdgung aber iiberfliissig, da sie ohne erkennbare
Bewertungsrichtung in keiner Weise dazu beitragt, die Strafzumessungsent-
scheidung transparent zu machen.

Schliefllich sind in drei Urteilen aus dem Sample keinerlei Strafzumes-
sungserwagungen enthalten: In einem Urteil findet sich zur Strafzumes-
sung nur ein einziger Satz, in dem keine konkreten Strafzumessungserwd-
gungen angefiihrt werden:

619 S. dazu Kapitel F. II. 3. b) dd).
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»Unter Beriicksichtigung aller fiir und gegen den Angeklagten sprechenden
Umstinde sah das Gericht folgende Einzelstrafen als tat- und schuldange-
messen an".

Urteil Nr. 101
In einem anderen Urteil wird eine dhnliche Formulierung verwendet:

»Das Gericht hat alle fiir und gegen die Angeklagte sprechenden Umstinde
gegeneinander abgewogen, § 46 Abs. 2 StGB. Als tat- und schuldangemesse-
ne Strafe hat das Gericht eine Freiheitsstrafe von 1 (einem) Jahr und 3
(drei) Monaten festgesetzt.”

Urteil Nr. 103

Auch hier werden im Rahmen der Strafzumessung keinerlei Strafzumes-
sungserwagungen angefiihrt; es bleibt vollig offen, welche fiir und gegen
den Angeklagten sprechenden Umstédnde das Gericht gegeneinander abge-
wogen haben will. In einem weiteren Urteil fithrt das Gericht zu dem von
dem Verurteilten begangenen Wohnungseinbruchdiebstahl lediglich aus,
dass wegen des Steckenbleibens der Tat im Versuchsstadium eine Strafrah-
menverschiebung zugunsten des Angeklagten vorgenommen werde. Straf-
zumessungserwagungen zur Bestimmung der Strathohe finden sich jedoch
nicht. Vorhanden sind lediglich zwei Erwédgungen zu einem tatmehrheitlich
begangenen Betdubungsmitteldelikt und einem tatmehrheitlich begange-
nen Diebstahl aus einem Auto.

Fithrt das Gericht wie in den hier vorgestellten Fillen {iberhaupt keine
Strafzumessungserwagungen an, ist es nicht moglich, die Strafzumessungs-
entscheidung aus dem Urteil heraus auch nur im Ansatz nachzuvollziehen.
Die Gerichte beschranken sich hier auf floskelhafte Phrasen, die keinerlei
Aussage tiber die abgewogenen Umstidnde treffen. Zwar kann jeder Rezi-
pient des Urteils den Sachverhalt und das Strafmaf3 abgleichen und basie-
rend darauf Vermutungen anstellen, welche Umstinde des Sachverhalts
moglicherweise bestimmend fiir die Strafzumessungsentscheidung waren.
Welche Erwédgungen tatsidchlich bestimmend waren, kann der Leser durch
die Lektiire und Analyse des Urteils aber nicht erfahren.
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e) Umfang der Strafzumessungsbegriindungen

Die Erwidgungen zur Strafzumessung verteilen sich in den ausgewerteten
Urteilen durchschnittlich auf 14,66 Zeilen (Median: 11 Zeilen).%?° In drei
Fillen gibt es iiberhaupt keine Erwagungen zur Strafhéhe;®?! die umfang-
reichsten Erwdgungen zur Strathdhe erstrecken sich tiber 115 Zeilen. Im
Rahmen der Ausfihrungen zur Strafzumessung werden durchschnittlich
3,6 strafschdrfende Erwdgungen (Median: 3) genannt, die im Schnitt auf
6,36 Zeilen (Median: 5 Zeilen) verteilt sind. Daneben werden durchschnitt-
lich 4,26 strafmildernde Erwagungen pro Fall genannt (Median 4); diese
sind im Schnitt auf 6,93 Zeilen verteilt (Median: 6 Zeilen).

Bei knapp 40 % der ausgewerteten Urteile sind die Urteilsgriinde nach
§267 Abs. 4 StPO aufgrund der wegen Rechtsmittelverzichts oder wegen
Ablaufs der Rechtsmittelfrist eingetretenen Rechtskraft der Entscheidung
abgekiirzt; rund 60 % der ausgewerteten Urteile enthalten ungekiirzte Ur-
teilsgriinde. Die gesetzlichen Anforderungen an die Begriindung der Straf-
zumessungsentscheidung unterscheiden sich bei den beiden Gruppen
deutlich: Im Falle der abgekiirzten Urteilsfassung sind zwar die Rechtsfolge
und die sie tragenden Bestimmungen im Urteil anzugeben,%?? es bedarf
aber nicht zwingend einer Begriindung der Strafzumessungserwagungen.2*
Sowohl Erérterungen zur (Nicht-)Annahme eines minder schweren Falls,
zur Unerlésslichkeit der Verhdngung einer kurzen Freiheitsstrafe und zur
(Nicht-) Aussetzung der Strafe zur Bewdhrung als auch Ausfithrungen ge-
mafd § 267 Abs. 3 S. 1 StPO tiber die Strafzumessungsgriinde kdnnen bei ge-

620 Jede angefangene Zeile wurde mitgezahlt. Nicht mitgezéhlt wurde die blofle Nen-
nung des angewendeten Strafrahmens (z.B.: ,Bei der Strafzumessung ist das Ge-
richt von dem gesetzlichen Regelstrafrahmen des Wohnungseinbruchdiebstahls,
Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren, ausgegangen.®). Weiterhin wurde
der Satz, der die verhdngte Strafe mitteilt, nicht mitgezahlt (z.B.: ,Bei Abwigung
aller fiir und gegen den Angeklagten sprechenden Strafzumessungserwédgungen halt
das Gericht eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten fiir tat- und schuldangemessen.”).
SchlieSlich wurden auch die Ausfithrungen zur Aussetzung der Strafe zur Bewih-
rung hier nicht einbezogen. Die Angaben beziehen sich somit ausschliefilich auf die
inhaltlichen Erwédgungen zur Strathohe.

621 S.zu diesen Fillen der vorhergehende Abschnitt F. II. 3. d) cc).

622 Kuckein/Bartel, in: Karlsruher Kommentar/StPO, 8. Aufl. 2019, § 267 StPO, Rn. 38;
Stuckenberg, in: Lowe-Rosenberg/StPO, 6. Aufl. 2013, § 267 StPO, Rn. 138; Schmitt,
in: Meyer-GofSner/Schmitt/StPO, 65. Aufl. 2022, § 267 StPO, Rn. 25.

623 Peglau, in: BeckOK/StPO, 43. Edition 01.04.2022, § 267 StPO, Rn. 58; Velten, in: SK/
StPO, 5. Aufl. 2016, § 267 StPO, Rn. 60; Stuckenberg, in: KMR/StPO, 66. Lieferung
2013, § 267 StPO, Rn. 106.
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kiirzten Urteilsgriinden theoretisch entfallen.%2* Trotz dieses gravierenden
Unterschieds im Hinblick auf die Begriindungsanforderungen unterschei-
det sich der durchschnittliche Umfang der Strafzumessungserwégungen bei
den ausgewerteten Fillen mit gekiirzten und ungekiirzten Urteilsgriinden
nur wenig: Bei den gekiirzten Urteilen erstrecken sich die Erwdgungen im
Schnitt iiber 13,39 Zeilen, bei den ungekiirzten Urteilen iiber 15,47 Zeilen.
Auch die Anzahl der in den Urteilen genannten strafschirfenden und straf-
mildernden Erwagungen unterscheidet sich bei den beiden Gruppen ledig-
lich unerheblich. Bei den ungekiirzten Urteilen werden im Schnitt 3,98
(Median: 3) strafmildernde und 3,92 (Median: 4) strafschirfende Erwédgun-
gen genannt, in gekiirzten Urteilen sogar 4,68 (Median: 4) strafmildernde
und 3,11 (Median: 3) strafschirfende Erwdgungen (s. Tabelle 19). Das Urteil
mit den meisten strafscharfenden Erwdgungen - 14 an der Zahl - ist eines
mit gekiirzten Urteilsgriinden und die maximale erhobene Zahl strafmil-
dernder Erwédgungen - zwolf - findet sich in drei gekiirzten und einem un-
gekiirzten Urteil.

Tabelle 19: Umfang der Strafzumessungserwigungen in Urteilen mit unge-
kiirzten und gekiirzten Urteilsgriinden

Umfang der Anzahl der Erwa- | Anzahl der Erwa-
Strafzumessungs- | gungen zugunsten | gungen zulasten
erwagungen des Téters des Tdters
(M1tte'1wert, M| Mittel- | Median | Mittel- | Median
Zeilen) wert wert
gesamt 14,66 4,26 4 3,6 3
Urteile mit | 15,47 3,98 3 3,92 4
ungekiirzten
Urteilsgriin-
den
Urteile mit | 13,39 4,68 4 3,11 3
gekiirzten
Urteilsgriin-
den

624 Meyer-GofSner/Appl, Die Urteile in Strafsachen, 28. Aufl. 2008, Rn. 614.
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Zudem zeigt sich, dass die Ausgestaltung der Strafzumessungsbegriindung
- echte Abwigung, blofle Gegeniiberstellung, nur strafschirfende oder
strafmildernde Erwédgungen bzw. fehlende Bewertungsrichtung oder gar
keine Erwdgungen — kaum mit der Frage zusammenhingt, ob die Urteils-
griinde gekiirzt oder ungekiirzt sind. Sowohl bei den Urteilen mit gekiirz-
ten als auch bei den Urteilen mit ungekiirzten Urteilsgriinden machen die
Urteile mit echter Abwagung 17,9 bis 19,1 % aus, die Urteile mit blof8er Ge-
geniiberstellung dominieren jeweils mit 64,3 bis 67,2 % und die iibrigen
Gruppen machen gemeinsam jeweils rund 13,7 bis 17,9 % der gekiirzten
und ungekiirzten Urteile aus. Ein grofierer Unterschied besteht lediglich
hinsichtlich der vollstindig fehlenden Strafzumessungserwédgungen, die
ausschliefilich bei gekiirzten Urteilsgriinden auftreten (s. Abbildung 32).

Abbildung 32:  Ausgestaltung der Strafzumessungsbegriindung in Urteilen mit
ungekiirzten und gekiirzten Urteilsgriinden

Ungekiirzte Urteile Gekiirzte Urteile
nur gar keine
strafschérfende . Erwégungen  Abwigung
o. strafmildernde Abwigung nur strafschérfende

Erwigungen
oder fehlende

o. strafmildernde
Erwégungen oder

Bewertungs- fehlende
richtung Bewertungs-
richtung

bloBe Gegeniiberstellung bloBe Gegeniiberstellung

Diese Ahnlichkeit zwischen beiden Urteilsgruppen diirfte darauf zuriickzu-
fithren sein, dass trotz der in § 267 Abs. 4 StPO vorgesehen Erleichterungen
im Einzelfall durchaus Griinde dafiir bestehen konnen, auch bei Rechts-
kraft der Entscheidung bei der Begriindung der Strafzumessungsentschei-
dung im Urteil tiber die gesetzlichen Mindestanforderungen hinauszuge-
hen. Gemafs § 267 Abs. 4 S. 3 StPO bestimmt das Gericht bei gekiirzten Ur-
teilsgriinden den weiteren Inhalt der Urteilsgriinde unter Beriicksichtigung
der Umstidnde des Einzelfalls nach seinem Ermessen. In der Literatur wird
darauf verwiesen, dass Erorterungen zur Strafzumessung etwa fiir spitere
Entscheidungen wéhrend der Strafvollstreckung von Interesse sein kon-
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nen; dariiber hinaus konnen sie Anhaltspunkte fiir kiinftige Richter sein,
die sich mit weiteren Straftaten des Téters zu befassen haben.®?> So konnte
etwa zu einem spéteren Zeitpunkt noch eine nachtrigliche Gesamtstrafen-
bildung erforderlich werden, bei der die den Titer be- und entlastenden
Umstinde nochmals gegeneinander abgewogen werden miissen.®?¢ Um-
stinde wie die Frage, ob ein Téter Reue gezeigt oder das Unrecht der Tat
eingesehen hat, kdnnen zudem fiir die Strafvollstreckung bedeutsam wer-
den, etwa wenn tber die Aussetzung des Strafrests zur Bewahrung entschie-
den werden muss.®”” Auch die Gesetzesbegriindung zu §267 Abs.4 S.3
StPO betont, der Gesetzeswortlaut gebe mit dem ausdriicklichen Hinweis
auf das Ermessen der Gerichte hinsichtlich des weiteren Urteilsinhalts zu
erkennen, dass ,auch bei rechtskriftigen Urteilen eine umfassendere Doku-
mentation der festgestellten Handlungsmotive, der Personlichkeitsbeurtei-
lung, der Strafzumessungserwigungen und der vom Richter angestellten
Prognosen erforderlich sein kann“.?® Daraus wird in der Literatur gefol-
gert, das Gericht werde sich nur bei ,ganz einfachen Sachen, insbesondere

625 Noster, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, 2010, 265; Meyer-Gofs-
ner/Appl, Die Urteile in Strafsachen, 28. Aufl. 2008, Rn. 615f.

626 Ziegler, Das Strafurteil, 8. Aufl. 2019, Rn. 557.

627 Noster, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, 2010, 282 f.

628 BT Drs. 7/551, Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Ersten Gesetzes
zur Reform des Strafverfahrensrechts (1. StVRG) vom 02.05.1973, 48; damals noch
bezogen auf § 267 Abs. 4 S.2 StPO. Weiterhin fiihrt der Gesetzgeber auf S. 82 der
Entwurfsbegriindung aus: ,,Diese Vorschrift soll den Richter darauf hinweisen, dafl
in Absatz 4 Satz1 nur der Mindestinhalt jedes verurteilenden Erkenntnisses festge-
legt ist, daf3 es aber im Hinblick auf den Zweck der schriftlichen Urteilsgriinde ge-
boten sein kann, weitere der in den Absétze 1 bis 3 und 6 bezeichneten Tatsachen
und Umstiande anzufiihren. Ob und inwieweit dies erforderlich ist, muf§ das Gericht
bei jedem Urteil gesondert priifen. Bei der Ausiibung seines Ermessens wird, wie
sich aus dem Zweck schriftlicher Urteilsgriinde und dem gesetzlichen Hinweis auf
die Umstdnde des Einzelfalls ergibt, die Erwagung mafigebend sein, inwieweit die
Ergebnisse der Hauptverhandlung voraussichtlich fiir weitere Entscheidungen,
auch im Strafvollzug, unentbehrlich sind und daher in dem Urteil festgehalten wer-
den miussen. Im Hinblick hierauf haben die Gerichte schon bisher in den Fallen, in
denen ein abgekiirztes Urteil zuldssig ist, das Urteil hdufig iiber den Mindestinhalt
des geltenden Absatzes 4 hinaus begriindet. Es kann daher davon ausgegangen wer-
den, dafl die Praxis diese Ubung beibehalten wird; dies umso mehr, nachdem die
Pflicht hierzu kiinftig durch die Einfligung des neuen Satzes 2 ausdriicklich im Ge-
setz hervorgehoben wird. [...] ist es fiir einen Richter selbstverstandlich, dafi z. B.
die Griinde eines rechtskréftigen Urteils, indem hohe Freiheitsstrafen verhédngt oder
die Maflregeln der sozialtherapeutischen Anstalt oder der Sicherungsverwahrung
angeordnet werden, sich mit der Taterpersonlichkeit, wenn auch in biindiger Kiirze,
zu befassen haben, wihrend hierauf bei verhiltnismafiig geringen Geldstrafen, zu-
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bei Verurteilung zu geringfiigigen Strafen® auf die Mindestanforderungen
beschranken.®?® Anderorts ist die Rede davon, dass jedenfalls bei Verhin-
gung lingerer Freiheitsstrafen eine Mitteilung der fiir die Strafzumessung
bestimmenden Erwédgungen angezeigt sei.®? Die Urteilsauswertung zeigt,
dass die Tatgerichte diese Grundsitze ernst nehmen und die Méglichkeiten
zur Abkiirzung der Strafzumessungsbegriindung in aller Regel nicht ausrei-
zen.

Der Umfang der Strafzumessungsbegriindung in den Urteilen hingt also
nicht maf3geblich mit der Frage zusammen, ob die Urteilsgriinde gekiirzt
oder ungekiirzt sind. Eine Korrelation des Umfangs der Begriindung lasst
sich hingegen mit der H6he des verhidngten Strafmafles feststellen: Mit
jedem hinzukommenden Monat beim Strafmafl wird die Strafzumessungs-
begriindung im Urteil durchschnittlich um 0,521 Zeilen linger; dieser Be-
fund ist hochsignifikant (Pearson-Korrelation 0,422). Die Erkldrung fiir
diese starke Korrelation diirfte darin zu sehen sein, dass mit einem hohe-
ren Strafmafl der Legitimationsbedarf ansteigt.%3' Je hoher das verhingte
Strafmaf3, desto eher werden die Gerichte — mdéglicherweise unbewusst —
geneigt sein, dieses durch lingere Ausfithrungen zu rechtfertigen. Auch die
Anzahl der Erwdgungen zugunsten und zulasten des Taters steigt mit der
Strathdhe an - insbesondere im Hinblick auf die Erwdgungen zulasten
des Titers zeigt sich ein méfliger und hochsignifikanter Zusammenhang
zwischen der Strathéhe und der Anzahl der Erwdgungen (Pearson-Korrela-
tion 0,498). Daneben lasst sich feststellen, dass in den untersuchten Fallen,
in denen eine leichte oder stirkere Abwigung stattfindet, die Strafe im
Durchschnitt mit 24 Monaten erheblich héher liegt als in den Fallen ohne
Abwigung (s. Abbildung 33). In den Féllen mit blofler Gegeniiberstellung
mehrerer Erwédgungen betrigt das Strafmaf$ durchschnittlich 21,81 Monate
und bei nur strafmildernden oder strafschirfenden Erwadgungen sowie bei
volligem Fehlen jeglicher Erwdgungen liegt das Strafmafl im Schnitt am
niedrigsten bei rund 17 Monaten. Diese Befunde sind auch signifikant.

mal wenn der Verurteilte bisher unbestraft war, ohne weiteres verzichtet werden
kann®.

629 Meyer-Gofsner/Appl, Die Urteile in Strafsachen, 28. Aufl. 2008, Rn. 616.

630 Stuckenberg, in: Lowe-Rosenberg/StPO, 6. Aufl. 2013, § 267 StPO, Rn. 138; Wenske,
in: MiiKo/StPO, 1. Aufl. 2016, § 267 StPO, Rn. 466

631 So bereits Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, 1994, 409 f.
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Abbildung 33: StrafmafS in Fillen mit und ohne Abwigung der
Strafzumessungserwigungen

&
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= .8 . . .

S gar keine nur strafschirfende blofe starke oder leichte

3 Erwdgungen  oder strafmildernde Gegeniiberstellung Abwigung
Erwigungen von Erwdgungen

Dies deutet darauf hin, dass nicht nur hinsichtlich des Umfangs der Straf-
zumessungserwagungen bei hoherer Strafe ein hoherer Legitimationsbe-
diirfnis der Gerichte besteht, sondern auch im Hinblick auf die Ausgestal-
tung der Strafzumessungsbegriindung. Die Gerichte scheinen bei hoherer
Strafe ein erhohtes Bediirfnis zu haben, die einzelnen fiir relevant befunde-
nen Erwédgungen nicht nur aufzuzdhlen und blockartig gegeniiberzustellen,
sondern auch in ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung gegeneinander abzu-
wigen.

f) Fazit zu den Strafzumessungserwigungen

Es bleibt festzuhalten, dass die Bandbreite der theoretisch moglichen
Strafzumessungserwagungen beim Wohnungseinbruchdiebstahl aufleror-
dentlich hoch ist. Diese enorme Bandbreite ldsst sich dadurch erkldren,
dass das Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls durch viele situative Fak-
toren wie den Beutewert, die Hohe des Sachschadens, die psychischen
Folgen und viele weitere Variablen charakterisiert wird. Hinzu kommen
klassische Erwdgungen, etwa zur Vorstrafenbelastung und zum Nachtat-
verhalten des Téters, die beim Wohnungseinbruchdiebstahl ebenso wie
bei anderen Delikten in die Strafzumessungsentscheidung eingehen kon-
nen. Jedoch ist mehr als jede vierte erfasste Strafzumessungserwéagung in
den ausgewerteten Urteilen singuldr. Trotz der erheblichen Anzahl der
theoretisch zur Auswahl stehenden Strafzumessungserwéigungen zeigt sich,
dass nur ein Teil der Erwdgungen regelmiflig oder hiufig genutzt wird.
Insbesondere nicht deliktspezifische Erwagungen zum Vorleben und zum
Nachtatverhalten sowie deliktspezifische Erwagungen zu den verschuldeten
Auswirkungen der Tat werden regelméflig ausdriicklich in den Urteilen als
Strafzumessungserwagungen herangezogen.
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Weiterhin kann verzeichnet werden, dass die in der héchstgerichtli-
chen Rechtsprechung entwickelten Grundsitze und Regeln zur Strafzu-
messungsbegriindung in einer nicht unerheblichen Zahl von Féllen von
den Tatgerichten unbeachtet bleiben. So wird etwa entgegen der hochst-
richterlichen Rechtsprechung teilweise ein fehlender Tatanlass als Straf-
scharfungsgrund herangezogen, die ,kriminelle Energie“ des Téters ohne
weitere Ausfiihrungen als strafschirfende Erwdgung im Urteil genannt,
die fehlende Schuldeinsicht eines bestreitenden Taters als Erwdgung ange-
fithrt oder die Untersuchungshaft des Téters ohne Ausfithrungen zu einer
etwaigen besonderen Belastung des Tiéters durch die Untersuchungshaft
als Strafmilderungsgrund genannt. Dieser Befund zur Fehleranfilligkeit
der Strafzumessungserwagungen kann nicht verwundern: Mit einer derart
grofien und uniibersichtlichen Bandbreite moglicher Strafzumessungser-
wigungen geht naturgemaif3 ein erhohtes Fehlerpotential einher.

Auch kann konstatiert werden, dass die Vorstellungen der Gerichte da-
ritber, welche Schadenshéhe beim Wohnungseinbruchdiebstahl strafschér-
fend und welche strafmildernd zu beriicksichtigen ist, durchaus auseinan-
dergehen: Insbesondere bei Beutewerten rund um 1.000 Euro wird die
Hohe teilweise als strafmildernde und teilweise als strafschérfende Strafzu-
messungserwagung im Urteil angefiihrt.

Uberdies konnte festgestellt werden, dass in den Urteilen hiufig Strafzu-
messungserwagungen genannt werden, hinsichtlich derer sich kein mess-
barer Einfluss auf die Strathohe feststellen ldsst. Dies deutet darauf hin,
dass in den Urteilen teilweise redundante Erwdgungen niedergeschrieben
werden; dies scheint insbesondere fiir titerbezogene Umstidnde zu gelten.
Die These, dass die im Urteil ausformulierte Strafzumessungsbegriindung
und die tatsichlich relevanten Erwdgungen in der Praxis héufig nicht
zusammenpassen, ist nicht neu: Streng kommt unter Verweis auf verschie-
dene empirische Untersuchungen des Strafzumessungsvorgangs zu dem
Ergebnis, dass die eigentliche Strafzumessungsentscheidung weniger kom-
plex sei als ihr zugeschrieben wird, und sich auf wenige Erwédgungen
stiitze, wahrend in der Strafzumessungsbegriindung eine (nachtrégliche)
komplexe Darstellung zahlreicher Erwagungen erfolgt, die nicht alle fiir
die Herstellung des Strafmafles von Bedeutung waren.®*? Auch Albrecht

632 Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 744 ff;; dhnlich auch Schiine-
mann, Daten und Hypothesen zum Rollenspiel zwischen Richter und Staatsanwalt
bei der Strafzumessung, in: Kaiser/Kury/Albrecht, Kriminologische Forschung in
den 80er Jahren, 1988, 265 (267); s. auch Eschelbach, in: SSW/StGB, 5. Aufl. 2021,
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konstatiert ebenso wie Hoppenworth und Verrel, dass im Rahmen der Straf-
zumessungsentscheidung wenige Variablen das Strafmaf3 zufriedenstellend
erkldren kénnen und die fehlende Komplexitit auf der Begriindungsebene
nachgeholt werde.** Dieser Befund iiber die Beliebigkeit bei der Auswahl
der im Urteil verschriftlichen Strafzumessungserwédgungen stellt sich als
problematisch dar: Wenn aus den niedergeschriebenen Erwdgungen keine
zuverldssigen Riickschliisse auf die tatsdchlich in der Entscheidung iiber die
Strathohe beriicksichtigten Strafzumessungserwidgungen gezogen werden
kénnen, kann die Strafzumessungsbegriindung im Urteil keinerlei echte
Transparenz und Nachvollziehbarkeit fir den Verurteilten, die sonstigen
Rezipienten des Urteils und ggf. auch fiir die Offentlichkeit gewzhrleisten.
Dariiber hinaus zeigt sich, dass die einzelnen Strafzumessungsgriinde
ganz iiberwiegend schematisch und ohne Ausfiihrungen zu ihrer Schuld-
oder Priventionsrelevanz verwendet werden. Es werden in der Praxis hiu-
fig nur einige strafscharfende und strafmildernde Erwdgungen aufgezihlt
und gegentibergestellt. Dreher vermerkte einst, es geschehe allzu oft, dass
der Verurteilte ,wenn er zum Urteil greift, um zu erfahren, was er gern wis-
sen mochte, die Enttduschung erleben muf3, anstelle einer wirklichen Dar-
stellung nur eine blutleere Gegeniiberstellung zu finden von: ,erschwerend
war das und das’ und ,mildernd wurde dies und jenes beriicksichtigt™.6*
Auch Hassemer kritisierte insoweit die ,,Sprachlosigkeit® des strafzumessen-
den Richters, ,der sich, wie oft beklagt, hinter die ,Einerseits-andererseits-
Formel® zuriickzieht, in der er Strafzumessungserwigungen zwar aufzéhlt,
sie zum Strafmaf} aber in eine nur lose und nicht {iberpriitbare Verbin-
dung bringt“.%%> Schiinemann spricht von einem ,notorisch niedrige[n]
Niveau der Strafzumessungsbegriindungen, die sich haufig auf die Floskel
~unbedingt erforderlich, aber auch ausreichend® beschrénken und auch bei
groflerem verbalen Aufwand im Grunde unkontrollierbar {iber jahrelange

§ 46 StGB, Rn. 3: ,,Oft werden zur Herbeifithrung von Revisionssicherheit nachtrag-
lich Griinde bei der Urteilsabsetzung formuliert, die in der Urteilsberatung und bei
der miindlichen Urteilsbegriindung nicht einmal angedacht worden waren®.

633 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, 1994, 497ff.; Hoppenworth,
Strafzumessung beim Raub, 1991, 265 ff., 270; Verrel, Schuldfihigkeitsbegutachtung
und Strafzumessung bei T6tungsdelikten, 1995, 248 f.

634 Dreher, Uber die gerechte Strafe, 1947, 140.

635 Hassemer, ZStW 1978, 64 (821.).
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Freiheitsentziehungen verfiigen.53¢ Dies wird durch die Urteilsauswertung
im Wesentlichen bestatigt. Die Strafzumessungsbegriindung erschopft sich
sehr hiufig in einer floskelhaften Gegeniiberstellung weniger Umstande,
eine leichte oder starke echte Abwagung der einzelnen Erwagungen im Sin-
ne einer Einordnung ihrer Bedeutung im konkreten Einzelfall und einem
ins Verhiltnissetzen der einzelnen Erwédgungen ist eher die Ausnahme
denn die Regel. Dies gilt sowohl fiir Urteile mit ungekiirzten als auch fiir
Urteile mit gekiirzten Urteilsgriinden.

Ein Grund hierfiir diirfte darin zu sehen sein, dass die Tatgerichte das
ohnehin schon bestehende Fehlerpotential bei der Strafzumessung®” nicht
noch vergrofiern wollen. Es vermag daher nicht zu verwundern, dass die
Tatgerichte sich hdufig auf eine schematische Nennung der Strafzumes-
sungserwagungen zuriickziehen, ohne die Schuld- oder Priventionsrele-
vanz des jeweiligen Umstands naher zu erldutern. Auf diese Weise wird das
Risiko einer revisionsgerichtlichen Beanstandung des Urteils eingegrenzt:
Wenn keine ausdriickliche Einordnung der einzelnen Erwdgungen vorge-
nommen wird, kann weder die Einordnung eines Aspekts als schuld- oder
priventionsrelevant an sich noch eine etwaige Ubergewichtung der pra-
ventionsrelevanten Erwédgungen, die nach der Spielraumtheorie lediglich
innerhalb des Rahmens des Schuldangemessenen Beriicksichtigung finden
diirfen,®¥® beanstandet werden. Zudem kann dem Tatgericht dann auch

636 Schiinemann, Pladoyer fiir eine neue Theorie der Strafzumessung, in: Eser/Cornils,
Neuere Tendenzen der Kriminalpolitik, 1987, 209 (212f.); ebenso bereits Spendel,
Zur Lehre vom Strafmass, 1955, 21; kritisch auch Grasnick, JA 1990, 81.

637 Nack kam in einer Untersuchung der Authebungspraxis der Strafsenate des BGH
bei Authebungen mit Zuriickverweisung, Freispruch oder Einstellung fiir die Jahre
1992 bis 1995 zu dem Ergebnis, dass Strafzumessungsfehler 42 % der sachlich-recht-
lichen Aufhebungsgriinde ausmachen und mehr als ein Drittel aller Authebungen,
Nack, NStZ 1997, 153 (156); Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB, Rn. 188.

638 S. etwa BGH, 27.10.1970 - 1 StR 423/70, NJW 1971, 61; eine Revision war etwa in
einem vom BGH entschiedenen Fall erfolgreich, in dem der BGH befiirchtete, ,daf}
die StrK dem Gedanken der Pravention ein zu grofes Gewicht beigemessen und da-
bei aufler acht gelassen hat, daf3 dieser Strafzweck nur innerhalb des Rahmens fiir
die schuldangemessene Strafe berticksichtigt werden darf*, BGH, 07.01.1997 - 4 StR
601/96, NStZ 1997, 336 (337); in einem anderen Urteil fihrt der BGH aus, die Aus-
fuhrungen der Strafkammer zum Rechtsfolgenausspruch seien ,davon gepragt,
»spezialpraventiven Gesichtspunkten ... absoluten Vorrang” einzurdumen [...]. [D]as
Landgericht [hat] mit seinen Erwdgungen daher nicht nur die gemafd § 46 Abs.1
Satz 2 StGB zu beriicksichtigenden ,Wirkungen der Strafe” fiir das kiinftige Leben
des Angeklagten in der Gesellschaft (mit-)beriicksichtigt, sondern seine Schuld und
die sich insbesondere aus § 46 Abs.2 Satz 2 sowie § 54 Abs.1 Satz 3 StGB ergeben-
den weiteren Strafzumessungskriterien diesen individualpraventiven Erwéagungen
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nicht vorgehalten werden, es habe Schuldfaktoren und Praventionsfaktoren
unzulédssigerweise untereinander abgewogen.*

Die Entscheidung iiber die Strathéhe in der Strafzumessungsbegriin-
dung umfassend sprachlich abzubilden, ist schon allein deswegen nicht
moglich, weil zumindest Teile der Entscheidung auch unbewusst ablaufen.
Streng konstatierte bereits 1989, es sei ein unerreichbarer Idealfall, dass der
weitgehend unbewusst ablaufende eigentliche Vorgang der Strafzumessung
von der argumentativen Strafzumessungsbegriindung ganz unmittelbar be-
schrieben wird und beides iibereinstimmt.®4* Dennoch wire eine moglichst
genaue und wahrheitsgetreue Abbildung der Strafzumessungsentscheidung
im Urteil aus Griinden der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowohl
fur den Verurteilten,** aber auch fiir die sonstigen Verfahrensbeteiligten —
und im Falle der Verdffentlichung des Urteiles auch fiir die Offentlichkeit -
zu begriifien.

Die hier ausgewerteten Urteile, in denen trotz vorhandener gegenldufi-
ger Umstdnde nur schirfende oder nur mildernde Erwdgungen genannt
werden oder bei denen die Erwédgungen keiner Bewertungsrichtung zuge-
ordnet werden, entsprechen jedenfalls bei den Urteilen mit ungekiirzten
Urteilsgriinden nicht den Vorgaben zur Strafzumessung: Sowohl die sich
aufdrdngenden strafschirfenden als auch die strafmildernden Strafzumes-
sungserwagungen miissen im Rahmen der Strafzumessungsbegriindung
im Urteil angefiihrt werden. Dariiber hinaus ist auch eine ausdriickliche
Bestimmung und Angabe der Bewertungsrichtung der einzelnen Umstinde
eine Grundvoraussetzung fiir nachvollziehbare Strafzumessungserwédgun-
gen. Es ist zu vermuten, dass die Gerichte in den aufgefithrten Fillen so-
wohl strafmildernde als auch strafscharfende Erwdgungen angestellt haben
und die Erwdgungen auch einer Bewertungsrichtung zugefithrt haben -
allerdings haben sie dies nicht ausdriicklich in die im Urteil enthaltene

in rechtsfehlerhafter Weise nach- und untergeordnet®, BGH, 03.03.2016 - 4 StR
497/15, BeckRS 2016, 5550.

639 S. dazu Zipf, Die Strafzumessung, 1977, 65f.: Es diirfen jeweils nur Schuldfaktoren
untereinander abgewogen werden — hieraus ergibt sich der Schuldrahmen - und
Praventionsfaktoren untereinander.

640 Streng, NStZ 1989, 393 (394).

641 Dreher betonte, dass den Verurteilten ,an der Begriindung des Urteils kaum etwas
anderes interessiert als die Griinde, die fiir die Hohe der Strafe ausschlaggebend wa-
ren. Den Sachverhalt kennt der Verurteilte viel besser als der Richter. Die rechtliche
Wiirdigung als solche ist ihm in der Regel ziemlich gleichgiiltig. Aber was er unbe-
dingt wissen will, das ist, warum er die und die Strafe bekam und keine andere®,
Dreher, Uber die gerechte Strafe, 1947, 139 f.
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Begriindung aufgenommen, wodurch die Strafzumessungsbegriindung im
Urteil fiir dessen Rezipienten erheblich an Wert verliert.

In den wenigen Fillen, in denen gar keine Strafzumessungserwédgungen
im Urteil aufgefithrt sind, wird dieses Vorgehen auf die Spitze getrieben.
Zwar handelt es sich bei den Urteilen mit vollstindig fehlender Strafzu-
messungsbegriindung in der untersuchten Fallauswahl um Urteile mit ge-
kiirzten Urteilsgriinden. Auch bei diesen kann es aber erforderlich sein,
die Strafzumessungsentscheidung zu begriinden. Aufgrund des Ablaufs der
Rechtsmittelfrist bzw. aufgrund des Rechtsmittelverzichts fillt in diesen
Féllen die Funktion der Urteilsgriinde weg, eine Kontrolle in der Rechts-
mittelinstanz gewéhrleisten zu miissen. Die Urteilsgriinde - und im speziel-
len die Begriindung der Strafzumessungsentscheidung — haben aber noch
weitere Funktionen, die es auch bei Rechtskraft des Urteils zu erfillen
gilt. So entfillt bei vollstindigem Fehlen einer Begriindung der Strafzumes-
sungsentscheidung die ,,Selbstkontrolle des Tatrichters®, die sich daraus er-
gibt, dass der Tatrichter im Zuge des Ausformulierens gezwungen ist, sich
tber die Griinde fiir seine Entscheidung klar zu werden.®? Dieser Aspekt
der Selbstkontrolle diirfte gerade im Hinblick auf die Strafzumessungsbe-
griindung von besonders elementarer Bedeutung sein, weil die Gerichte
hier einen Spielraum auszufiillen haben, der kaum von konkreten gesetz-
lichen Vorgaben geprigt ist. Auch hat der Verurteilte bei vollstindigem
Fehlen von Strafzumessungserwagungen keinerlei Chance, die Strafzumes-
sungsentscheidung aus dem Urteil heraus nachvollziehen zu konnen.®43
Die Pflicht zur sorgféltigen Begriindung des tatrichterlichen Urteils verfolgt
aber unter anderem auch den Zweck, die Verfahrensbeteiligten von der
Richtigkeit der getroffenen Entscheidung zu iiberzeugen.®** Wenn dieser
Zweck wegen eklatant unzureichender Begriindung der Strafzumessungs-

642 Zipf, Die Strafmafirevision, 1969, 231f; Streng, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 46 StGB,
Rn. 167; Schliichter, GA 1994, 397 (435); s. dazu auch Bruns, Strafzumessungsrecht,
2. Aufl. 1974, 123 f.

643 Zwar werden die Verfahrensbeteiligten bereits bei der Urteilsverkiindung dariiber
unterrichtet, welche Griinde das Gericht zu seiner Entscheidung bestimmt haben.
Die Urteilsverkiindigung ist daher von wesentlicher Bedeutung fiir die Verfahrens-
beteiligten und auch fiir die Offentlichkeit. Allerdings handelt es sich bei der Ur-
teilsverkiindung lediglich um eine vorlaufige Unterrichtung; bei miindlicher Mittei-
lung wird zudem nur der ,wesentliche Inhalt der Urteilsgriinde erdffnet, §268
Abs. 2 S.2 StPO. Daher sind auch die Urteilsgriinde nicht nur ,ein Werk von Juris-
ten fiir Juristen®, Stuckenberg, in: Lowe-Rosenberg/StPO, 6. Aufl. 2013, § 268 StPO,
Rn. 21.

644 Kuckein/Bartel, in: Karlsruher Kommentar/StPO, 8. Aufl. 2019, § 267 StPO, Rn. 1.
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entscheidung nicht einmal im Ansatz erfiillt wird, kann dies gravierende
schidliche Folgen sowohl fiir das Vertrauen in die Rechtspflege als auch fiir
die Resozialisierungschancen des Verurteilten haben.®*> Aus diesen Griin-
den erscheint der vollstindige Verzicht auf eine Begriindung der Strafzu-
messungsentscheidung auch bei Urteilen mit abgekiirzten Urteilsgriinden
als bedenklich.646

Andererseits konnten im Rahmen der Urteilsauswertung in einzelnen
Féllen ausfithrliche und transparente Begriindungen festgestellt werden.
Insbesondere wurde gezeigt, dass sowohl Umfang als auch Qualitdt der
Begriindung mit der Hohe des Strafmafles ansteigen. Es ist nachvollzieh-
bar, dass die Gerichte bei hoheren Strafmaflen die Strafzumessungserwa-
gungen quantitativ ausfithrlicher und auch qualitativ intensiver abwiagen.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei einer hoheren Strafe tiefer
in die Rechte des Verurteilten eingegriffen wird und dementsprechend mit
der Hohe des Strafmafles auch der Legitimationsbedarf ansteigt,*’ ist der
Befund der ausfithrlicheren Begriindung bei hoheren Strafmaflen ermuti-
gend. Allerdings fiihrt ein niedriges Strafmafd nicht zu einem Wegfall der
Funktionen der Strafzumessungsbegriindung. Auch bei Verhdngung kurzer
Strafen erfiillt die Strafzumessungsbegriindung verschiedene Funktionen.
So ist das rechtsprechende Organ bei der Ausformulierung der Griinde
gezwungen, sich die Griinde fiir die Entscheidung zu vergegenwirtigen;
dies ermdglicht, wie bereits erwédhnt, eine Selbstkontrolle und fiihrt dem
Organ den Umstand vor Augen, dass die Entscheidung nachvollziehbar
und gesetzmiflig getroffen werden muss.®*® Dartiber hinaus kommt auch
bei Verhdngung niedriger Strafen eine Befriedungsfunktion der Urteilsbe-
griindung zum Tragen: Unabhingig von der Hohe des Strafmafies soll der
Verurteilte Einsicht und Verstdndnis in die Verurteilung erlangen, er ,soll
davon iiberzeugt werden, dass Recht gesprochen worden ist und es soll ein

645 So auch Eschelbach, in: SSW/StGB, 5. Aufl. 2021, § 46 StGB, Rn. 10: ,Als ungerecht
empfundene Strafzumessungsergebnisse, die anhand der mitgeteilten Begriindung
kaum nachzuvollziehen und erst recht nicht zu ,berechnen® sind, wirken aber je-
denfalls im Hinblick auf die Spezialpravention kontraproduktiv®.

646 Ebenso Velten, in: SK/StPO, 5. Aufl. 2016, § 267 StPO, Rn. 60.

647 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, 1994, 410.

648 Noster, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, 2010, 167 f.; Schliichter,
GA 1994, 397 (435); Velten spricht von der ,disziplinierenden[n] Wirkung“ der Be-
griindungspflicht und hat daher rechtsstaatliche Bedenken hinsichtlich der Absen-
kung der Begriindungsanforderungen bei abgekiirzten Urteilsgriinden, Velten, in:
SK/StPO, 5. Aufl. 2016, § 267 StPO, Rn. 60.
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Nachvollziehen der Entscheidung méglich sein“.%4° Ebenso kann den Ge-
nugtuungsinteressen von Nebenkldgern und Verletzten durch ausfiihrliche
Darlegungen zur Strafzumessungsbegriindung gedient sein — auch im Falle
eines niedrigen Strafmafles.®®* Schliefilich miissen die Urteilsgriinde im
Falle der fehlenden Rechtskraft des Urteils auch eine Uberpriifbarkeit der
Entscheidung in der Rechtsmittelinstanz gewahrleisten;®! zwar kommen
Rechtsmittel eher bei hoherem Strafmafl zum Tragen, aber auch bei niedri-
gen Strafmaflen ist die Einlegung eines Rechtsmittels nicht ausgeschlossen.
Die Erfiillung all dieser Funktionen ist auch im Falle eines niedrigen Straf-
mafles gefihrdet, wenn die Begriindung der Strafzumessungsentscheidung
oberflichlich und knapp ausfallt.

Abschlieflend kann folgendes Fazit zur Ausgestaltung der Strafzumes-
sungsbegriindungen in den ausgewerteten Urteilen gezogen werden: Teil-
weise finden in den Urteilen im Rahmen der Strafzumessungsbegriindun-
gen echte Abwigungen der Strafzumessungserwédgungen statt; diese wer-
den zueinander ins Verhiltnis gesetzt und in ihrer Bedeutung erldutert.
Insbesondere ist positiv hervorzuheben, dass vor allem bei Urteilen mit ho-
herem Strafmaf$ und dementsprechend auch gravierenderem Eingrift in die
Rechte des Verurteilten in Teilen solche quantitativ und qualitativ ausfiihr-
licheren Abwigungen vorhanden sind. Zudem ist es vor dem Hintergrund
der wichtigen Funktionen der Strafzumessungsbegriindung positiv zu be-
werten, dass die Gerichte auch in Fillen mit rechtskréftigem Urteil nur zu-
riickhaltend Gebrauch von der Mdglichkeit zur Abkiirzung der Strafzumes-
sungsbegriindung machen,%? sodass sich diese in Umfang und Ausgestal-
tung nur wenig von den ungekiirzten Urteilen unterscheiden und das voll-
stindige Fehlen einer Strafzumessungsbegriindung in den ausgewerteten

649 Noster, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, 2010, 166; Kuckein/
Bartel, in: Karlsruher Kommentar/StPO, 8. Aufl. 2019, § 267 StPO, Rn. 1.

650 Noster, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, 2010, 231 ff. Die Erwar-
tungen des Verletzten miissen hierbei nicht zwingend auf eine moglichst harte Stra-
fe gerichtet sein; es spricht viel dafiir, dass der Verletzte mit dem Ergebnis des Ver-
fahrens dann einverstanden ist, wenn er ,in subjektiv-emotional befriedigender
Weise — vor allem durch Information und Konsultation - in das Verfahren einge-
bunden wurde®, Weigend, Deliktsopfer und Strafverfahren, 1989, 408 ff.

651 Wenske, in: MitKo/StPO, 1. Aufl. 2016, § 267 StPO, Rn. 34.

652 Dies konnte auch darauf zuriickzufithren sein, dass bislang weder die gerichtliche
Praxis noch die Lehrbuchliteratur einheitliche konkrete Vorgaben zur Abkiirzung
entwickelt hat, Noster, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, 2010, 169.
Auch die Richtlinien fiir das Strafverfahren und das Bufigeldverfahren enthalten in
Nr. 141 zur Form des Urteils keine Aussage zu den Mindestanforderungen an ein
abgekiirztes Urteil.
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Fillen die Ausnahme darstellt. Allerdings muss ebenfalls konstatiert wer-
den, dass bei dem {iberwiegenden Teil der Urteile gerade keine Abwagung
der Strafzumessungserwédgungen stattfindet. Diese werden meist lediglich
ohne echte Abwagung gegeniibergestellt, und zwar sowohl in Urteilen mit
gekiirzten als auch in Urteilen mit ungekiirzten Urteilsgriinden. Die in
§ 267 Abs. 4 StPO vorgesehenen Erleichterungen konnen das Vorgehen der
Gerichte damit jedenfalls bei den ungekiirzten Urteilen nicht rechtfertigen.
Es scheint eine allgemeine Tendenz zu bestehen, unabhéingig von der
Rechtskraft des Urteils bei Abfassung der Urteilsgriinde mit sinkendem
Strafmaf} die Strafzumessungsbegriindung immer weiter zu verknappen.
Dieser Befund gibt Anlass zu Bedenken. Zwar ist der Eingriff in die Rechte
des Verurteilten bei niedrigem Strafmafl weniger intensiv. Allerdings muss
daran erinnert werden, dass in der vorliegenden Fallauswahl ausschlief3lich
Freiheitsstrafen verhdngt wurden, die im Mittel immerhin bei 21,16 Mona-
ten (Median: 18 Monate) lagen und oftmals nicht zur Bewidhrung ausge-
setzt wurden. Es handelt sich hier nicht um unbedeutende ,Bagatellstra-
fen®, sondern um erhebliche Eingriffe in die Rechte der Verurteilten, die
deren Leben langfristig beeinflussen konnen. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es bedenklich, wenn die Strafzumessungsbegriindung in zahlrei-
chen Fillen und sowohl bei Urteilen mit gekiirzten als auch ungekiirzten
Urteilsgriinden derart knapp und schematisch ausfillt, dass eine Erfiillung
der Funktionen der Begriindung - Befriedungsfunktion, Selbstkontrolle
des rechtsprechenden Organs, Genugtuungsfunktion, bei fehlender Rechts-
kraft zudem Ermdoglichung der Kontrolle der Entscheidung in der Rechts-
mittelinstanz — nicht einmal im Ansatz zu erwarten ist.

4. Regionale Unterschiede im Strafmaf3 und in den
Strafzumessungsbegriindungen

a) Regionale Strafmaflunterschiede

Im Rahmen der Urteilsanalyse wurden Varianzen im Strafmafl festgestellt,
die nur teilweise auf Unterschieden in den Tat- und Téatervariablen beru-
hen. Es verbleibt aber ein erheblicher Teil der Varianz, der nicht durch
die genannten Variablen erklart werden kann. Dies wirft die Frage auf, ob
die verbleibende Varianz im Strafmaf} mdglicherweise durch regionale jus-
tizielle Gewohnheiten oder lokal tibliche , Tarife“ bei der Strafzumessung
erkldrt werden kann. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurden die
Gesamt- und Einzelstrafen verglichen, die in den vier in die Urteilsauswer-
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tung eingegangenen Bundeslaindern Hamburg, Sachsen, NRW und Bayern
verhdngt wurden.

Ein Vergleich der in den einzelnen Bundeslindern durchschnittlich ver-
hingten Strafmafle zeigt, dass die Strafhchen in Bayern und Hamburg
iiber dem Durchschnitt liegen, in NRW und Sachsen darunter (s. Tabelle
20). Die Werte fiir die Bundesldnder liegen dabei aber - mit Ausnahme
des deutlich héheren Werts fiir Bayern - eng beieinander; die maximale
Differenz zwischen den Mittelwerten fiir NRW, Hamburg und Sachsen
betrdgt weniger als zwei Monate. Bei Betrachtung des Medians liegen die
Bundesldnder etwas weiter auseinander. Auch hier liegt Sachsen mit 16
Monaten am niedrigsten, Hamburg und NRW bilden das Mittelfeld mit 18
Monaten und in Bayern liegt der Median mit 22 Monaten am hdchsten.
Teilweise konnen auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Gerichtsorten innerhalb eines Bundeslands festgestellt werden. So liegen
etwa Chemnitz und Monchengladbach tiber dem Gesamtschnitt, Leipzig
und Koéln darunter. In Hamburg wurde sowohl der niedrigste Durchschnitt
eines Gerichtsortes in Hohe von 16,14 Monaten (Hamburg-Bergedorf), als
auch der zweithochste Durchschnitt in Hohe von 31,05 Monaten (Ham-
burg) erfasst; hoher lag nur Weiden mit durchschnittlich 43,5 Monaten.

Tabelle 20: StrafmafS an den einzelnen Gerichtsorten, N=192

Mittelwert in Mona- | Median in Monaten
ten

gesamt 21,16 18,00

Sachsen, N = 65 19,92 16,00

NRW, N =35 20,09 18,00

Bayern, N =18 25,00 22,00

Hamburg, N = 74 21,81 18,00

Der Anteil der Téter mit bewahrungsstraffahigen Strafen bis zu zwei Jahren
liegt in allen Bundesldndern in einer dhnlichen Gréflenordnung, nur NRW
liegt etwas deutlicher iiber den anderen Bundesldndern (s. Abbildung 34).
Trotzdem unterscheidet sich der Anteil der zur Bewdhrung ausgesetzten
Strafen in den einzelnen Bundesldndern deutlich: Wahrend in Bayern le-
diglich rund ein Sechstel und in Sachsen ca. 35,6 % aller aussetzungsfahi-
gen Strafen bis zu zwei Jahren ausgesetzt wurden, wurden in NRW 46,4 %
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und in Hamburg mit 55,5% sogar mehr als die Halfte aller aussetzungsfihi-
gen Freiheitsstrafen zur Bewdhrung ausgesetzt.

Abbildung 34: Anteil der zur Bewdhrung ausgesetzten Strafen in den einzelnen

Bundesldndern
Sachsen Hamburg NRW Bayern
m Strafen iiber 2 Jahren
B Strafen bis zu 2 Jahren - ohne Bewahrung
@ Strafen bis zu 2 Jahren - mit Bewihrung

Dies deutet darauf hin, dass die Gerichte in Hamburg und NRW tenden-
ziell bewédhrungsfreundlicher urteilen als die Gerichte in Sachsen und
Bayern. Dieses Ergebnis verwundert v.a. deshalb, weil die Vorstrafenbelas-
tung im Schnitt bei den Titern in Sachsen und NRW am hdochsten war,
in Hamburg und insbesondere in Bayern niedriger. Die Vorstrafen eines
Téters werden regelméfiig als Indiz im Rahmen der Kriminalprognose bei
der Priifung der Voraussetzungen einer Strafaussetzung zur Bewihrung
herangezogen; die Verbiiffung von Strafen spricht dabei gegen eine giinsti-
ge Prognose.%> Es wire deshalb eher zu erwarten gewesen, dass in Bayern
haufiger zur Bewidhrung ausgesetzte Strafen zu finden sind und in NRW
seltener.

Betrachtet man die an den jeweiligen Gerichtsorten fiir die einzelnen
Wohnungseinbruchdiebstahltaten verhéngten Einzelstrafen, so zeigt sich,
dass die Strafen in Hamburg und Bayern — wie auch bei der Betrachtung
der Strafen unter Beriicksichtigung der Gesamtstrafen — iber dem Gesamt-
schnitt liegen, in NRW und Sachsen darunter (s. Tabelle 21).

653 Grofs/Kett-Straub, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, § 56 StGB, Rn. 29.
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Tabelle 21: Durchschnittliche Hohe der Einzelstrafen in den einzelnen Bun-
deslindern, N=243

N=243 ge- Sachsen |Hamburg | NRW Bayern
samt

Mittelwert Einzel- | 14,60 |11,86 16,61 13,77 16,56

strafen (in Mona-

ten)

Auf den gesamten Strafrahmen des (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahls
bezogen liegen die Mittelwerte fiir die Einzelstrafen in den einzelnen Bun-
deslandern dicht beieinander: Die maximale Differenz betrégt 4,75 Mona-
te. In Bezug auf den Gesamtstrafrahmen des (Privat-)Wohnungseinbruch-
diebstahls — sechs Monate bzw. ein Jahr bis zu zehn Jahre — machen 4,75
Monate lediglich rund 4 % der theoretisch innerhalb des gesetzlichen Straf-
rahmens moglichen Abweichungen aus. Allerdings wird, wie gezeigt, in der
Praxis nur ein kleiner Ausschnitt des Strafrahmens tatsachlich genutzt. In
der vorliegenden Fallauswahl betrug die hochste Einzelstrafe 36 Monate.
Nimmt man den Bereich von sechs Monaten bis zu 36 Monaten als Bezugs-
punkt, so macht ein regionaler Unterschied von 4,75 Monaten im Strafmafd
15,3 % der theoretisch méglichen Abweichungen aus.®>* Aus diesem Blick-
winkel stellt sich die regionale Abweichung als nicht unerheblich dar.
Regionale Unterschiede hinsichtlich der Strafart und der Strafhéhe wur-
den bereits in verschiedenen empirischen Studien belegt.®> So untersucht
etwa Grundies in seiner Studie Daten des Bundeszentralregisters und
nimmt dabei in Ansitzen eine Kontrolle der Varianz der Einzelfille vor:6°°
Mehrere Variablen wie Vorstrafenbelastung und Deliktsschwere werden in
der statistischen Analyse konstant gehalten, wodurch sich bereits 61 % der

654 Auch Albrecht deutet die von ihm festgestellte Abweichung aus diesem ,pessimisti-
schen® Blickwinkel im Bezug zum tatsachlich praktisch relevanten Teil des Strafrah-
mens als durchaus erheblich, Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat,
1994, 350 .

655 S. etwa Pfeiffer/Savelsberg, Regionale und altersgruppenbezogene Unterschiede der
Strafzumessung, in: Pfeiffer/Oswald, Strafzumessung, 1989, 17 (35); Pfeiffer, DRiZ
1990, 441 (443).

656 Grundies, Gleiches Recht fiir alle? — Eine empirische Analyse lokaler Unterschiede
in der Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Neubacher/Boge-
lein, Krise - Kriminalitdt - Kriminologie, 2016, 511; ders., Regionale Unterschiede in
der gerichtlichen Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland. Eine empiri-
sche Analyse, in: Hermann/Pdge, Kriminalsoziologie, 2018, 295.

290

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

F. Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl

Varianz im Strafmafl erkldren lassen; innerhalb der Restvarianz erkennt
Grundies systematische Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichtsbe-
zirken.%” Allerdings lassen sich aus den Daten des Bundeszentralregisters
wichtige Variablen wie die Schadenshéhe und Ahnliches nicht entnehmen.
Es ldsst sich demnach auch nur sehr begrenzt einordnen, in welchem Mafle
die den Verurteilungen zugrunde liegenden Taten vergleichbar waren. An-
dere Studien versuchen dieser Limitation zu begegnen, indem sie die Vari-
anz der Einzelfille durch Kontrolle wichtiger Variablen einzufangen ver-
suchen: In Albrechts Untersuchung werden etwa zahlreiche Variablen der
untersuchten Einzelfille erhoben, sodass hier eine genauere Kontrolle der
Varianz der Einzelfille moglich ist.%>® Bei seiner Betrachtung der unter-
suchten Einbruchdiebstahle vergleicht Albrecht daher zunéchst die regiona-
len Strafmafle ohne Kontrolle weiterer Fallvariablen; anschliefSfend nimmt
er erneut einen Vergleich vor und halt dabei drei Variablen konstant, die er
als fur die Strafzumessung besonders relevant identifiziert hat: die Anzahl
der der Verurteilung zugrunde liegenden Diebstahlsdelikte, die Anzahl der
einschldgigen Vorstrafen und die Schadenshohe.% Bei dem ersten Ver-
gleich ohne Kontrolle weiterer Variablen stellt Albrecht eine maximale Dif-
ferenz von viereinhalb Monaten zwischen den durchschnittlichen Strafho-
hen in den untersuchten Gerichtsbezirken fest. Eine Kontrolle der wich-
tigsten Variablen hat dann eine erhebliche Reduzierung der Abweichungen
auf maximal 1,6 Monate zur Folge.®®0 Sein Ergebnis fasst Albrecht wie folgt
zusammen: ,Die zwischen den Landgerichtsbezirken beobachtete Un-
gleichmafligkeit im Strafmaf3 reflektiert also im Wesentlichen nicht Un-
gleichbehandlung, sondern geradezu Gleichbehandlung. Denn die Unter-
schiede im durchschnittlichen Strafmaf} sind zu wesentlichen Teilen aus
der unterschiedlichen Struktur der zur Verurteilung gelangenden Delikte
heraus zu erkldren. Gleichwohl bleiben aber Unterschiede im durchschnitt-
lich verhangten Strafmaf} bestehen.“66!

Auch in der eigenen Untersuchung konnten die festgestellten Differen-
zen zwischen den einzelnen Gerichtsorten auf Unterschieden in den Sach-
verhalten der ausgewerteten Fille beruhen. Es wire denkbar, dass in Ham-

657 Grundies, Gleiches Recht fiir alle? — Eine empirische Analyse lokaler Unterschiede
in der Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Neubacher/Boge-
lein, Krise - Kriminalitat - Kriminologie, 2016, 511 (524).

658 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, 1994, 348 ff.

659 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitit, 1994, 349 f.

660 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitit, 1994, 351.

661 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, 1994, 351.
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burg und Bayern zufillig schwere Fille in die Fallauswahl eingingen und in
NRW und Sachsen mehr leichtere Falle. Wenn dies der Fall ware, wiurden
die regionalen Unterschiede im Strafmaf} nicht auf eine problematische
Ungleichheit in der Strafzumessung hindeuten, sondern sie wiren ein
Zeichen dafiir, dass Unterschiede im Sachverhalt sich im Strafmafd nieder-
schlagen. Die statistische Auswertung der Sachverhaltsvariablen hat auch
gezeigt, dass diese durchaus einen Effekt auf die Strathohe haben kénnen.
Bei der statistischen Analyse der regionalen Strafmafiunterschiede musste
demnach eine ,Kontrolle® der relevanten Sachverhaltsvariablen stattfinden,
um priifen zu kénnen, ob die regionalen Differenzen auf Unterschieden
in den Sachverhalten oder auf einem ,Regionaleffekt, also tatsdchlichen
regionalen Unterschieden in der Strathdrte beruhen. Eine solche ,,Kontrol-
le“ kann statistisch wie folgt erreicht werden: In die bereits vorgestellten
Gesamtmodelle zur Erkldrung der Varianzen in der Hohe der Einzelstra-
fen®?2 wird das Bundesland als zusatzliche Variable mit aufgenommen. Auf
diese Weise werden die Unterschiede im Sachverhalt, die sich in der statis-
tischen Auswertung als strafzumessungsrelevant gezeigt haben, kontrolliert.
Anhand des so gebildeten Modells kann eine Aussage dariiber getroffen
werden, inwieweit der Anteil der Varianz, der nicht durch die Unterschiede
im Sachverhalt erkldrt werden konnte, durch einen ,Regionalfaktor erklart
werden kann.

Tabelle 22 zeigt in der vorderen Spalte zunéchst eine gesonderte Betrach-
tung der Variablen ,Bundesland®. Diese kann alleine rund 10 % der Varianz
in der Hohe der Einzelstrafen erklaren. In dem Modell wurde Sachsen als
Referenz genutzt; die fiir die iibrigen Bundeslander angegebenen Werte bil-
den die statistische Differenz zur durchschnittlichen Einzelstrafenhdhe in
Sachsen ab. Nach diesem Modell liegt die Einzelstrafe in Hamburg und
Bayern rund 4,7 Monate hoher als in Sachsen; in NRW um 1,9 Monate ho-
her als in Sachsen. Die Befunde fiir Hamburg und Bayern sind hochsignifi-
kant. Erweitert man dieses Modell mit der Variablen ,Bundesland® nun um
die in den vorherigen Priifschritten als strafzumessungsrelevant identifi-
zierten Sachverhaltsvariablen, so zeigt sich fiir Bayern erneut ein sehr ho-
her Wert von 5 Monaten als Abweichung zur Referenz Sachsen. Auch fiir
Hamburg und NRW liefert das Gesamtmodell hochsignifikante, aber nied-
rigere Ergebnisse: In Hamburg kommen statistisch 2,9 Monate zur Kon-
stanten hinzu, in NRW rund 2,3 Monate. Interessant sind hier insbesonde-
re die Befunde zu Hamburg. Die deutliche Verringerung des Wertes fiir

662 S. o. Kapitel F. II. 2. b) cc).
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Hamburg im Gesamtmodell ist durch die Hinzunahme der Variablen
,Norm (a.F./n.F.)* zu erklaren. Dies spricht dafiir, dass sich ein Teil der
Unterschiede in der Héhe der Einzelstrafen zwischen Hamburg und Sach-
sen tatsichlich durch Sachverhaltsvariablen erkldren ldsst. In Hamburg
wurden besonders viele Fille der neuen Fassung ausgewertet. Dass die ver-
hiéngten Einzelstrafen in Hamburg deutlich hoher sind als in Sachsen, be-
ruht also teilweise auf dem Umstand, dass bei Féllen der neuen Fassung
hohere Strafen verhidngt werden als bei Féllen der alten Fassung, von denen
in Hamburg weniger ausgewertet wurden.

Tabelle 22: Gesamtmodell mit strafzumessungsrelevanten Sachverhaltsva-
riablen und regionalem Faktor, N=214

Modell 1: Regiona- | Gesamtmodell mit rele-
ler Faktor ohne vanten Sachverhaltsvaria-
Kovariate blen und regionalem Fak-
tor
N N=243 N=214
Konstante 11,856 Monate 16,01 Monate
Bundesland (Sach- Hamburg: 4,76 | Hamburg: +2,94***
sen/Hamburg/Bayern/ | Bayern: 4,71 Bayern: +5,03***
NRW) NRW: 1,92 NRW: +2,26**
Norm (a.F./n.F.) bei ,n.F.“: 43,77
Psychische Folgen bei ,ja“: +2,73***
(nein/ja)
Gestindnis (nein/ja) bei ,ja“: -4,617*
Vollendung/Versuch bei ,,Versuch®: -5,43%**
Bisher begangene WED bei ,,0“: -2,36***
(>0/0)
Riickgabe Beute bei ,ja“: +3,08***
(nein/ja)
R? 0,104 0,536

Signifikanzen: *** 0,01; **0,05; *0,1
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Dennoch zeigt das Gesamtmodell unter Einschluss der Variablen ,,Bundes-
land®, dass ein Teil der Varianz in der Einzelstrafenhéhe durch einen ,Re-
gionalfaktor® erklart wird. Auch bei Kontrolle der relevanten Sachverhalts-
variablen sind die verhdngten Einzelstrafen in NRW ca. 2 Monate, in Ham-
burg knapp 3 Monate und in Bayern sogar mehr als 5 Monate langer als in
Sachsen. Regionale Unterschiede im Strafmafl erweisen sich demnach als
stabil — auch bei Kontrolle der als strafzumessungsrelevant eingestuften
Sachverhaltsvariablen.®® Insgesamt erklart das Gesamtmodell mit den rele-
vanten Sachverhaltsvariablen und der Variablen ,,Bundesland“ 53,6 % der
Varianzen in der Hohe der Einzelstrafen.

Erginzend wurde zudem ein Vergleich von Einzelfillen aus den ver-
schiedenen Bundesldndern vorgenommen, die in mehreren Sachverhalts-
variablen iibereinstimmen. Betrachtet wurden nur die Fille mit keiner
oder einer Vorstrafe des Tdters und einer Beutehéhe von 35 bis 700 Euro.
Finfzehn Fille erfillen diese Voraussetzungen. Berechnet man die durch-
schnittliche Hohe der Einzelstrafen fiir die jeweiligen Bundesldnder, so
ergibt sich fiir die Félle aus Hamburg ein Mittelwert von 16,63 Monaten, in
Bayern und NRW liegt der Mittelwert jeweils bei 14 Monaten und in Sach-
sen bei lediglich sieben Monaten.®¢* Dies bestitigt die Tendenz zu hoheren
Strafen in Hamburg und niedrigeren Strafen in Sachsen bei vergleichbaren
leichteren Einzelfillen.

Somit kann festgehalten werden, dass auch bei Kontrolle wichtiger Fall-
variablen eine regionale Varianz in der Héhe der Einzelstrafen verbleibt.
Eine mogliche Erklarung hierfiir kénnten bestehende regionale , Traditio-

663 Im Unterschied hierzu stellt Albrecht bei einer Betrachtung der regionalen Straf-
maf3unterschiede bei Einbruchdiebstihlen unter Kontrolle der wichtigsten Sachver-
haltsvariablen fest, dass lediglich eine maximale Differenz von 1,6 Monaten zwi-
schen den untersuchten Landgerichtsbezirken bestehe. Diese belege, dass raumlich
beobachtbare Differenzen sich nicht als resistent gegeniiber strafzumessungsrele-
vanten Kontrollen erweisen. Albrecht folgert aus der drastischen Reduzierung der
Ausgangsunterschiede durch die Kontrollen, dass die verbleibende Gréf3enordnung
der Abweichung nicht mehr als Abweichung erkannt werden konne, Albrecht, Straf-
zumessung bei schwerer Kriminalitdt, 1994, 351.

664 Allerdings muss auch hier beachtet werden, dass die eingegangenen Félle aus Ham-
burg nach der neuen Fassung des Gesetzes abgeurteilt wurden, die Fille aus Sach-
sen nach der alten Fassung. Es ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der
Mittelwertdifferenz zwischen Hamburg und Sachsen durch diesen Faktor erkldrt
wird.
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nen“ bei der Strafzumessung sein.%> Die Ergebnisse einer élteren Richter-
befragung von Albrecht deuten etwa darauf hin, dass insbesondere die An-
fangsphase der strafrichterlichen Titigkeit als ,Anpassung“ erlebt wird.®6
Albrecht fragte u.a. danach, wie Situationen der Unsicherheit bei der Straf-
zumessungsentscheidung bewéltigt werden. Neben dem Antrag der Staats-
anwaltschaft als Orientierungspunkt wurde die Erkundigung bei Richter-
kollegen héufig genannt, wobei meist ein Verweis auf dltere oder erfahrene-
re Kollegen erfolgte. Albrecht schliefdt daraus, dass ,hinter den erwéhnten
Orientierungsmustern ein starker Konformitatsdruck® stehe.®” Auch
Streng kommt in einer Befragung von Richtern und Staatsanwilten aus
dem Jahr 1979 zu dem Ergebnis, dass fiir einen Grofiteil der Befragten die
»Orientierung an dem, was in vergleichbaren Fillen iiblich ist bei der
Sanktionsauswahl und Strafbemessung ,sehr® oder ,mittel“ wichtig ist
(79,4 %).98 Aufgrund des Fehlens tiberregionaler Informationen zur Straf-
zumessungspraxis geht Streng hierbei davon aus, dass nur eine Orientie-
rung an regional Ublichem méglich ist.6¢°

Auch in den Gruppengesprichen mit Richtern zeigte sich, dass regionale
Gewohnheiten bestehen:

StA2: Also ich wollte auch so eins-sechs sagen. Ich glaub, ja weil ich
mein, es ist zu viel fiir Mindeststrafe, weil schon bisschen vorbelastet. Und
schon nicht nur so ‘n bisschen mitgenommen und dann hochstpersonlicher
Bereich, weswegen es schon driiber war. Es ist auf jeden Fall bei den
Vorbelastungen Bewdhrungsstrafe, ist klar. Also bei uns wenigstens. Aber

find ich auch gerecht.
Auszug Gruppengespréch A
Interessant ist hierbei, dass die Staatsanwaltin ihren Verweis auf lokale Ge-

wohnheiten bei den Strafmaflen als Orientierungspunkt sogleich durch den
Hinweis rechtfertigt, dass sie die lokal iibliche Strathohe auch selbst gerecht

665 So auch Exner, Studien iiber die Strafzumessungspraxis der deutschen Gerichte,
1931, 10; Pfeiffer, DRIZ 1990, 441 (444); von ,lokaler Justizkultur® spricht Langer,
Staatsanwilte und Richter, 1994.

666 Albrecht, Gleichmifigkeit und Ungleichmafigkeit in der Strafzumessung, in: Ker-
ner/Kury/Sessar, Deutsche Forschungen zur Kriminalitdtsentstehung und Krimina-
litatskontrolle, 1983, 1297 (1322 ft.).

667 Albrecht, Gleichmifigkeit und Ungleichmafigkeit in der Strafzumessung, in: Ker-
ner/Kury/Sessar, Deutsche Forschungen zur Kriminalitdtsentstehung und Krimina-
litatskontrolle, 1983, 1297 (1323).

668 Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 239.

669 Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 240.
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fainde. Es wird also deutlich, dass einerseits lokale Gewohnheiten durchaus
eine Rolle bei der Strafzumessung spielen, andererseits aber teilweise Un-
klarheit dartiber besteht, ob es sich bei der lokalen Gewohnheit iiberhaupt
um eine legitime Erwédgung im Rahmen der Strafzumessungsentscheidung
handelt. Weiterhin bestitigt sich in den Gruppengesprachen auch die Ein-
schdtzung, dass lokale Traditionen im Hinblick auf tibliche Strathéhen auf-
grund fehlender Informationen iiber den eigene Landgerichtsbezirk hinaus
regional eingeschrinkt sind:

R2 (in Bezug auf Zugang zu StrafmafSentscheidungen anderer Gerichte):
Glaube ich schon, dass es interessant ist. Man weif§ wenig aufSerhalb des
Landgerichtsbezirkes.

Auszug Gruppengespréch C

Tatsdchlich kann davon ausgegangen werden, dass den Strafrichtern bes-
tenfalls in offentlich diskutierten Einzelfillen {iberregionale Informationen
zu Strafzumessungsentscheidungen bekannt werden; abseits davon diirfte
sich eine Orientierung an ,,iiblichen® Strathohen lediglich auf einen regio-
nal sehr begrenzten Raum beziehen.®”

Trotz alledem muss aber auch festgehalten werden, dass selbst das Erkla-
rungsmodell, das sowohl Sachverhaltsvariablen als auch den ,Regionalfak-
tor” einbezieht, nur etwas mehr als die Halfte der Varianz in der Hohe
der Einzelstrafen erkldren kann. Es verbleibt eine erhebliche Varianz in der
Hohe der Einzelstrafen, die durch die statistischen Modellierungen nicht
erkldrt werden kann.

b) Regionale Unterschiede bei den Strafzumessungserwéagungen

Nicht nur im Hinblick auf das Strafmaf} lassen sich in der Urteilsauswer-
tung regionale Unterschiede feststellen. Auch der Umfang der Strafzumes-
sungsbegriindungen in den Urteilen unterscheidet sich in den einzelnen
Bundesliandern deutlich: In Bayern liegt der Mittelwert fiir die Strafzumes-
sungserwagungen bei 29,86 Zeilen (Median: 19 Zeilen). Dagegen fassten
sich die Gerichte in den {ibrigen Bundesldndern im Schnitt deutlich kiirzer.
In Hamburg wurden durchschnittlich 15,23 Zeilen und in Sachsen 12,28

670 So auch Grundies, Gleiches Recht fiir alle? - Eine empirische Analyse lokaler Un-
terschiede in der Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Neuba-
cher/Bogelein, Krise - Kriminalitdt - Kriminologie, 2016, 511 (512).
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Zeilen fiir die Strafzumessungserwdgungen bendtigt (Median in beiden
Landern: 11 Zeilen). Das Schlusslicht bildet NRW mit lediglich 9,82 Zeilen
im Durchschnitt (Median: 9,5 Zeilen).

Bei der Betrachtung der einzelnen Strafzumessungserwigungen fallt zu-
dem auf, dass verschiedene Erwdgungen in einzelnen Bundesldndern sehr
haufig verwendet werden, in anderen Bundesldndern dagegen nur selten.

Ein besonders auffilliges Bild zeigt sich im Hinblick auf die Strafzumes-
sungserwagungen im Zusammenhang mit der Untersuchungshaft der Té-
ter. Der Anteil der Titer, die in Untersuchungshaft waren, liegt in allen
Bundeslandern sehr hoch. Betrachtet man den Anteil der Tater, bei denen
die Untersuchungshaft als Strafzumessungserwdgung herangezogen wird,
so kann festgestellt werden, dass diese Erwédgung in Hamburg und Bayern
hdufig im Urteil angefithrt wird, in Sachsen und NRW hingegen deutlich
seltener. In Hamburg wird bei 60,6 % der Titer, die in Untersuchungshaft
waren, als Strafzumessungserwigung entweder die Untersuchungshaft
selbst, deren Dauer oder eine besondere Haftempfindlichkeit in der Unter-
suchungshaft im Urteil genannt (s. Tabelle 23). In Bayern wird eine solche
Erwagung bei der Hilfte der Tater mit Untersuchungshaft angefiihrt, in
NRW bei jedem vierten Téter mit Untersuchungshaft. In Sachsen werden
Strafzumessungserwagungen im Zusammenhang mit der Untersuchungs-
haft lediglich bei 17,5 % der inhaftierten Tater angefithrt. Erwdgungen zur
Untersuchungshaft werden im Verhiltnis zur Gesamtzahl der Téter mit
Untersuchungshaft demnach in Bayern mehr als doppelt so oft und in
Hamburg mehr als dreimal so oft ausdriicklich im Urteil genannt wie in
Sachsen. Dies ist als Hinweis darauf zu deuten, dass es im Hinblick auf die
Verwendung bestimmter Erwadgungen und Formulierungen in der Strafzu-
messungsbegriindung regionale Gewohnheiten gibt. Eine Bezugnahme auf
die Untersuchungshaft des Tdters und seine dortige Haftempfindlichkeit
scheint in Hamburg und Bayern iiblicher zu sein als in NRW und in Sach-
sen.
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Tabelle 23: Untersuchungshaft als Strafzumessungserwdgung in den einzel-
nen Bundeslindern

Ham- |Sachsen |Bayern |NRW
burg

Anteil der Tater mit U-Haft (in |97,1% [81,6% [87,5% |93,3%
%)
Anteil der Tater mit Erwa- 60,6% |[17,5% |50% 25%
gung(en) zur

U-Haft an allen Téatern mit U-
Haft

Ahnliches gilt fiir die strafmildernde Erwdgung der Nichtvollendung der
Tat: Die Erwédgung, dass die Tat im Versuchsstadium steckenblieb oder
dass die Tatvollendung fernliegend war, wird in Hamburg in etwa jedem
dritten und in Bayern in jedem vierten Versuchsfall ausdriicklich im Urteil
als Strafzumessungserwagung angefiihrt. In Sachsen findet sich eine solche
Erwagung dagegen lediglich bei 11,1 % und in NRW bei 7,7 % der versuch-
ten Taten (s. Abbildung 35). Die explizite Benennung der fehlenden Tatvol-
lendung als Erwédgung scheint in NRW und Sachsen somit weniger tiblich
zu sein als in Hamburg und Bayern.

Die strafmildernde Erwigung der straffreien Lebensfiihrung wird antei-
lig in Hamburg und NRW haufiger genannt: In Hamburg wird die straf-
freie Lebensfiihrung bei 86,1 % und in NRW bei 88,9 % der nicht vorbe-
straften Tiéter ausdriicklich als Erwagung angefiihrt. In Sachsen und Bayern
liegt dieser Anteil mit jeweils 70 % der nicht vorbestraften Téter ebenfalls
hoch, aber deutlich niedriger als in den anderen untersuchten Bundeslan-
dern.

Strafzumessungserwdgungen mit Bezug zu einer Drogenabhingigkeit
des Taters wie die Tatmotive ,Angst vor Entzug” bzw. ,Begehung zur Be-
friedigung einer Drogensucht®, ein Alkohol- oder Drogeneinfluss zur Tat-
zeit, eine suchtbedingte Enthemmung oder die Drogenabhingigkeit selbst
werden in NRW bei 75 % der Téter angefiihrt, bei denen eine Drogenab-
héngigkeit des Téters im Urteil angegeben wird. In Bayern werden solche
Erwégungen bei 70 % und in Sachsen bei 67,5 % der drogenabhéngigen T4a-
ter angefithrt. In Hamburg liegt der Wert mit 47,4 % deutlich niedriger.
Auch hier deutet sich an, dass die Nennung des Drogenmotivs und der
Drogenabhéngigkeit als Strafzumessungserwdgung in Hamburg weniger
iblich ist als in anderen Bundesldndern.
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Abbildung 35: Anteil der Nennungen ausgewdhlter Strafzumessungserwédgungen in den
einzelnen Bundeslindern

. 100
Anteil der
. 80
Erwagungs-

nennung in der 60
Strafzumessungs- 40

begriindung in % 20 |_| I .

0 F [ (]
Untersuchungs- straffreie nur Versuch Drogen-
haft Lebensfiihrung abhingigkeit

B Hamburg @Bayern OSachsen ONRW

Damit kann festgehalten werden, dass sich regionale Unterschiede bei der
Frage zeigen, welche Erwdgungen explizit in den Urteilen genannt werden.
Einzelne Strafzumessungserwéagungen werden in manchen Bundesldndern
sehr hdufig genutzt, in anderen hingegen nur selten. Dieser Befund deutet
darauf hin, dass nicht nur im Hinblick auf {ibliche Strafmafle regionale Ge-
wohnheiten bestehen,®”! sondern auch im Hinblick auf die in den Urteilen
niedergeschriebenen Strafzumessungserwédgungen.

671 S.o.Kapitel F.II. 4. a).
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Abschlieflend sollen die zentralen Befunde zum Phinomen des Wohnungs-
einbruchdiebstahls und zur Praxis der Strafzumessung bei diesem Delikt
zusammengefasst und diskutiert werden. Hieraus ergeben sich mehrere
kriminalpolitische Folgerungen, die nachfolgend dargestellt werden.

I. Bewertung des gesetzlichen Strafrahmens vor dem Hintergrund der
Befunde aus Urteilsanalyse und Gruppengesprachen

1. Die Mindeststrafe von einem Jahr

In Kapitel E. IV wurde gezeigt, dass die Erthéhung der Mindeststrafe auf ein
Jahr fiir sich genommen nicht zu beanstanden ist: Es besteht keine ,relative
Unangemessenheit® der Strafandrohung im Verhiltnis zu den Strafrahmen
anderer Delikte wie Raub oder schwerer Bandendiebstahl.

Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der Verschirfung ein Signal an die
Strafjustiz auszusenden, dass Wohnungseinbriiche generell hirter bestraft
werden missen.®’? Ausweislich des Gesetzgebers wurde der alte Strafrah-
men dem schwerwiegenden Eingrift in den personlichen Lebensbereich,
der neben den finanziellen Auswirkungen gravierende psychische Folgen
und eine massive Schiadigung des Sicherheitsgefiihls zur Folge haben kann,

672 S. hierzu etwa der Abgeordnete Luczak in der Aussprache zur Ersten Beratung des
Entwurfs eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches - Wohnungseinbruch-
diebstahl: ,Das machen wir auch, weil wir als Gesetzgeber ein deutliches Signal
an die Strafjustiz aussenden wollen, Wohnungseinbriiche zukiinftig generell hérter
zu bestrafen. Lieber Kollege Strobele, das hat iiberhaupt gar nichts mit Misstrauen
gegeniiber der Strafjustiz zu tun, tiberhaupt nichts. [...] Aber wir sehen uns natiir-
lich die Verurteilungen und den Strafrahmen an, und wenn wir feststellen, dass
die Strafen in der Regel am unteren Ende des Strafmafles angesiedelt sind, dann
miissen wir als Gesetzgeber reagieren. [...] Das hat etwas mit Gewaltenteilung zu
tun. Wir als Gesetzgeber sagen, was wir als besonders strafwiirdig ansehen. Wir
in der Union und der Koalition sagen gemeinsam: Wohnungseinbruchdiebstahl
ist ein Verbrechen; das miissen wir harter bestrafen.“, BT Plenarprotokoll 18/235,
Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017, 23843.
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und dem damit verbundenen Unrechtsgehalt nicht gerecht.®”*> Es ist Be-
fugnis und Aufgabe des Gesetzgebers, festzulegen, welche Strathéhe fiir
ein Delikt angemessen ist. Dies ist keine theoretisch zu beantwortende Fra-
ge, sondern das ,Ergebnis eines gesellschaftlichen Einigungsprozesses“.674
Die diesem Einigungsprozess zugrunde liegenden Umstinde kénnen sich
iber die Zeit hinweg verdndern. So kann sich ein Bediirfnis nach einer
hoheren Mindeststrafe etwa daraus ergeben, dass neue Erkenntnisse iiber
schwere Folgen eines Delikts gewonnen werden oder die Sensibilitdt fiir
das durch ein Delikt geschiitzte Rechtsgut wéchst.5”> Hinsichtlich der beim
Wohnungseinbruchdiebstahl betroffenen immateriellen Rechtsgiiter diirfte
die Sensibilitit in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen sein - das
zeigt uw.a. die wiederholte ausdriickliche Bezugnahme auf die Rechtsgiiter
Privat- und Intimsphire in den Gesetzesbegriindungen zu den Reformen
des Tatbestands in den Jahren 1998 und 2017. Ordnet der Gesetzgeber ein
Delikt als schweres Unrecht ein, sollte er dies durch eine entsprechende
Gestaltung des Strafrahmens kennzeichnen.7¢

Dabei ist es auch nicht grundsitzlich zu beanstanden, wenn die Vor-
stellungen der Bevolkerung von gerechten Strafmaflen Eingang in die kri-
minalpolitischen Uberlegungen finden.”7 In der Bundestagsdebatte um
die Reform des Wohnungseinbruchdiebstahls wurde etwa darauf verwie-

673 BT Drs. 18/12359, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD - Entwurf
eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches -~ Wohnungseinbruchdiebstahl
vom 16.05.2017, 1, 7.

674 Hoven/Obert, JA 2021, 441 (443); Hoven, KriPoZ 2018, 276 (287); s. dazu auch Wal-
ter, ZIS 2011, 636 (645 £.) und Streng StV 2018, 593 (598).

675 Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1033). Eine wachsende Sensibilitat kann insbeson-
dere im Hinblick auf die durch das Sexualstrafrecht geschiitzten Rechtsgiiter kon-
statiert werden, s. etwa Hoven, NK 2018, 392 (406); s. speziell zum sexuellen Miss-
brauch von Kindern Frommel, in: NK/StGB, 5. Aufl. 2017, § 176 StGB, Rn. 4. S. auch
Weigend, Kommentar zu Tatjana Hornle, Gegenwirtige Strafbegriindungstheorien,
in: Hirsch/Seelmann/Neumann, Strafe - Warum?, 2011, 31 (39) zur veranderten
Empfindlichkeit gegeniiber Verletzungen der Intimitit des individuellen Lebensbe-
reichs.

676 Hoven/Obert, JA 2021, 441 (443); s. zur expressiven Funktion von Strafrahmen
gegeniiber potentiellen Tdtern und gegentiber der Gesamtgesellschaft Hornle, ZIS
2020, 440 (441).

677 Hoven, Populismus und Strafrecht, in: Hoven/Kubiciel, Zukunftsperspektiven des
Strafrechts, 2020, 101 (111); Kuhlen, Das Selbstverstindnis der Strafrechtswissen-
schaft gegeniiber den Herausforderungen ihrer Zeit (Kommentar), in: Eser/Hasse-
mer/Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende,
2000, 57 (66 £.). S. zur ganz selbstverstandlichen Berticksichtigung der Erwartungen
der Offentlichkeit bei der Strafzumessung in Australien: Hoven, Strafzumessung in
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sen, dass in der Bevolkerung ein Bediirfnis nach hoheren Strafen bei
Wohnungseinbruchdiebstihlen bestehe.®’® Dies ist grundsitzlich eine legi-
time kriminalpolitische Erwédgung. Das heifit nicht, dass etwaige, unter
Umstédnden von Augenblicksstimmungen gepréigte punitive Forderungen
nach drakonischen Strafen unmittelbar Eingang in den politischen Prozess
finden und vom Gesetzgeber blind befolgt werden sollen. Bis zu einem
gewissen Grad ist die Riicksichtnahme auf Einstellungen der Bevolkerung
- und dazu gehoren auch Vorstellungen iiber die Angemessenheit von
Strafen - in einer Demokratie aber geboten.®”® Dies gilt umso mehr, als die
kriminalpolitischen Debatten in der medialisierten Gesellschaft heute nicht
mehr von kleinen, elitiren Personenkreisen bestimmt werden; eine breite
Offentlichkeit und damit auch bisher schweigende Gruppen der Bevolke-
rung konnen sich iiber soziale Medien am Diskurs beteiligen.®®® Finden
die Einstellungen der Bevolkerung keinerlei Eingang in die politischen
Uberlegungen, so droht eine Entfremdung zwischen Biirgern und Staat,
die sich durch Vertrauensverluste in staatliche Institutionen bemerkbar
machen kann.58!

Australien - ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engelhart/Kudlich/Vogel, Digitalisie-
rung, Globalisierung und Risikoprivention, 2021, 1373 (1375 ff.).

678 So etwa Sensburg: ,Diskutieren Sie einmal mit den Menschen vor Ort dariiber - mit
dem Rentner in seiner Wohnung, mit den Menschen an der Theke —, wie sie iiber
das Thema Einbruchsdiebstahle denken. An erster Stelle wird ein hoheres Strafmafd
gefordert und gesagt: Lasst es denen so nicht durchgehen.®, BT Plenarprotokoll
18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017, 23847.

679 Kuhlen, Das Selbstverstindnis der Strafrechtswissenschaft gegeniiber den Heraus-
forderungen ihrer Zeit (Kommentar), in: Eser/Hassemer/Burkhardt, Die deutsche
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, 2000, 57 (66 f.). Teilweise wird
mit Blick auf die Einstellungen der Bevélkerung zur Angemessenheit von Strafen
und vor dem Hintergrund der Strafzwecke der Vergeltung und der positiven Gene-
ralpravention gefordert, das Ausmaf3 des gesellschaftlichen Reaktionsbediirfnisses
hinsichtlich verschiedener Delikte besser zu untersuchen, s. etwa Kaspar, Senten-
cing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen — Brauchen wir ein neues Straf-
zumessungsrecht?, in: Standige Deputation des Deutschen Juristentages, Verhand-
lungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, C1-C129 (Cl113). Streng vertritt vor
dem Hintergrund seiner Befunde zu Strafbediirfnissen in der Bevolkerung, dass den
Vorstellungen der Biirger von gerechter Strafe zwar nicht in ungefilterter Form Leit-
funktion zuzuweisen sei; man diirfe sie aber auch nicht ignorieren, Streng, Studien
zu Strafbediirfnissen der Bevolkerung. Methoden und aktuelle Ergebnisse, in: Kas-
par/Walter, Strafen "im Namen des Volkes"?, 2019, 131 (152, 155).

680 Hoven, Populismus und Strafrecht, in: Hoven/Kubiciel, Zukunftsperspektiven des
Strafrechts, 2020, 101 (110).

681 Hoven, Populismus und Strafrecht, in: Hoven/Kubiciel, Zukunftsperspektiven des
Strafrechts, 2020, 101 (111): ,Eine gewisse Distanz zwischen Volk und Volksvertre-
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Geeignetes Mittel fiir eine Gestaltung des Strafrahmens ist grundsatzlich
das Erhohen der Mindeststrafandrohung, wenn der Gesetzgeber auf die
Strafzumessungspraxis einwirken und das Strafniveau insgesamt erhéhen
mochte.%82 Die Befunde aus den Gruppengespriachen haben gezeigt, dass
die Gerichte in der Praxis vorwiegend die Mindeststrafe zum Ausgangs-
punkt ihrer Uberlegungen zur Strafzumessung nehmen (Kapitel F. II. 1.
c)). Demnach ist die Erh6hung der Mindeststrafe der ,Hebel®, an dem der
Gesetzgeber zur Erhohung des Strafniveaus ansetzen kann. Dariiber hinaus
machen die Befunde aus der Auswertung der Gruppengesprache deutlich,
dass die Richter von der ,Signalwirkung® der Reform erreicht wurden und
diese auch bewusst in ihre Strafzumessungsiiberlegungen einbeziehen.

Die Befunde aus der Urteilsanalyse zeigen sowohl bei Betrachtung der
durchschnittlich verhdngten Einzelstrafen als auch bei Betrachtung von
Vergleichsgruppen mit dhnlichen Féllen einen Anstieg der in der Praxis
verhingten Strafen beim Wohnungseinbruchdiebstahl seit der Reform (Ka-
pitel F. IL L ¢)). Insoweit hat der Gesetzgeber sein Ziel, das Unrecht des
Privatwohnungseinbruchdiebstahls durch eine verschirfte Mindeststrafe
zu kennzeichnen und gleichzeitig das Sanktionsniveau in der Praxis an-
zuheben, erreicht. Sowohl durch den Strafrahmen als auch durch das
durchschnittliche Sanktionsniveau in der Praxis wird kommuniziert, dass
ein Eindringen in die Privatsphire durch Wohnungseinbruchdiebstéhle in
Privatwohnungen ein erhebliches Unrecht darstellt.

2. Der fehlende minder schwere Fall

Ein minder schwerer Fall des Privatwohnungseinbruchdiebstahls mit ab-
gesenkter Strafandrohung ist im Gesetz nicht vorgesehen. In Kapitel E.
IV. 2 wurde gezeigt, dass die Argumentation des Gesetzgebers gegen eine
Einfithrung eines minder schweren Falls des Privatwohnungseinbruchdieb-
stahls nicht zu tiberzeugen vermag. Es sind, anders als vom Gesetzgeber
behauptet, minder schwere Fille des Wohnungseinbruchdiebstahls in Pri-

tung liegt in der Natur einer reprisentativen Demokratie. Zum Problem wird die
Stellvertretung in Willens- und Entscheidungsbildung dann, wenn die Distanz zu
einer Entfremdung wird, wenn Teile der Bevolkerung den Eindruck gewinnen, dass
ihre Anliegen nicht wahrgenommen werden und ihre Interessen keinen Eingang in
den politischen Prozess finden®; s. auch Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (356).

682 S. auch zur Natur der Mindeststrafandrohungen als ,Schrauben, an denen der
Gesetzgeber mit unmittelbarer Auswirkung auf die Strafzumessungspraxis drehen
kann®, Verrel, JZ 2018, 811 (814).
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vatwohnungen denkbar, die einer angemessenen Strafe zugefiihrt werden
mussen.

In der Urteilsauswertung wurde durch die Analyse von Altféllen deutlich,
dass solche minder schweren Fille nicht nur theoretisch konstruierbar
sind, sondern dass die Gerichte vor der Reform des § 244 StGB durchaus in
verschiedenen Fillen des Einbruchs in dauerhaft genutzte Privatwohnun-
gen das Vorliegen eines minder schweren Falles annahmen - wenn auch
eher selten (Kapitel E. IV. 2). In diesen Fillen waren unterschiedliche Kom-
binationen mildernder Umstinde gegeben, aufgrund derer die Félle an der
Grenze zur Bagatelle lagen. Daneben gab es leichte Altfille in der Fallaus-
wahl, die zwar nicht von den Gerichten als minder schwere Fille eingestuft
wurden, die aber nach altem Recht mit Strafen unter einem Jahr sanktio-
niert wurden (Kapitel F. II. 1. ¢)). Auch diese Fille liegen an der Grenze zur
Bagatelle. Selbst unter Beachtung der Wertung des Gesetzgebers, dass bei
Einbriichen in Privatwohnungen grundsitzlich ein erhebliches Unrecht
verwirklicht wird, erscheinen Strafen von einem Jahr oder mehr nicht in all
diesen leichten Féllen angemessen. Dem hohen Maf3 von Heterogenitit bei
den Féllen des Privatwohnungseinbruchdiebstahls hatte durch die Ergin-
zung eines minder schweren Falls des Privatwohnungseinbruchdiebstahls
im Gesetz Rechnung getragen werden konnen, die eine flexiblere Strafzu-
messung ermoglicht hatte.

Darin liegt kein Widerspruch zu den obigen Ausfithrungen. Auch wenn
es dem Gesetzgeber obliegt, durch den Strafrahmen zu kennzeichnen, wel-
ches Ausmaf3 von Unrecht einem Tatbestand regelmiaf3ig innewohnt, hat er
gleichwohl dafiir Sorge zu tragen, dass auch der leichteste denkbare Fall an-
gemessen bestraft werden kann. Die vorliegend durchgefiihrte Urteilsaus-
wertung zeigt das breite Spektrum der Privatwohnungseinbruchdiebstihle
in der Praxis auf. Der minder schwere Fall wire in Anbetracht der grofien
Heterogenitit der Sachverhalte ein geeignetes Instrument zur Gewéhrleis-
tung von Einzelfallgerechtigkeit gewesen. Das gesetzliche Vorhalten eines
minder schweren Falls wiirde auch nichts daran dndern, dass durch die
Verschirfung der Mindeststrafandrohung des Normalstrafrahmens der ho-
he Unrechtsgehalt des Privatwohnungseinbruchdiebstahls symbolisch ge-
kennzeichnet wird. Bereits nach der Definition der Rechtsprechung sind
minder schwere Fille Ausnahmefille, die vom Durchschnitt der gewohn-
lich vorkommenden Fille in erheblichem Mafle abweichen.®%3 Das Beste-
hen eines Ausnahmestrafrahmens fiir Ausnahmefille hindert den Gesetzge-

683 BGH, 26.08.2008 - 3 StR 316/08, NStZ 2009, 37.
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ber nicht daran, durch einen hoheren Normalstrafrahmen das regelmaf3ig
verwirklichte erhebliche Unrecht zu markieren.

Auch das Ziel des Gesetzgebers, das Strafniveau in der Praxis anzuheben,
hitte trotz Einfiihrung eines minder schweren Falls des Privatwohnungs-
einbruchdiebstahls erreicht werden kénnen. Der minder schwere Fall des
einfachen Wohnungseinbruchdiebstahls wurde vor der Reform nur selten
angenommen. Dies ist zwar auch auf die zu dieser Zeit geltende niedrige
Mindeststrafe zuriickzufiithren, die ganz tiberwiegend auch ohne Riickgriff
auf den minder schweren Fall selbst in sehr leichten Fillen angemesse-
ne Strafen ermdglichte. Insofern ist davon auszugehen, dass ein minder
schwerer Fall des Privatwohnungseinbruchdiebstahls tendenziell haufiger
angenommen werden wiirde als der minder schwere Fall des einfachen
Wohnungseinbruchdiebstahls. Dennoch ist davon auszugehen, dass auch
bei Einfithrung eines minder schweren Falls des Privatwohnungseinbruch-
diebstahls das Sanktionsniveau angestiegen wire: Die Anhebung des Sank-
tionsniveaus durch die Reform beruht, wie die Urteilsauswertung gezeigt
hat, nicht nur auf Verschiebungen am untersten Strafrahmenende, sondern
auf Verschiebungen im gesamten unteren Strafrahmendrittel (Kapitel F.
IL. 1. c)). Auch bei schwereren Fillen wurden die Gerichte offenbar von
der Signalwirkung der Reform erreicht und verhingten tendenziell héhere
Strafen als vor der Reform. Es ist daher davon auszugehen, dass die Anhe-
bung des Strafniveaus auch bei Einfiihrung eines minder schweren Falls
stattgefunden hitte bzw. dass eine nachtrigliche Einfiihrung des minder
schweren Falls kein gravierendes Absinken des Sanktionsniveaus zur Fol-
ge hitte. Der Gesetzgeber hitte demnach seine Ziele — die symbolische
Kennzeichnung des hohen Unrechtsgehalts und die Anhebung des realen
Sanktionsniveaus — auch dann erreichen konnen, wenn er fur den neuen
Tatbestand des Privatwohnungseinbruchdiebstahls einen minder schweren
Fall vorgesehen hitte.

Dariiber hinaus zeigte sich in der Urteilsauswertung das Phanomen des
~Ausweichens in die Strafrahmenverschiebung® (Kapitel F. IL. 1. d)): Bei
den Versuchsfillen, die nach der Reform begangen wurden, wurde haufiger
eine Strafrahmenverschiebung nach § 49 StGB vorgenommen als bei Ver-
suchsféllen vor der Reform. Dieser Weg wurde haufig genutzt, um Strafen
unter zwolf Monaten zu verhdngen, die ohne Strafrahmenverschiebung
aufgrund der Strafrahmenverschéarfung nicht moglich gewesen wiren. Stra-
fen innerhalb des neuen, verscharften Strafrahmens erachteten die Gerichte
in diesen Fillen als nicht angemessen. Das Auftreten einer solchen Umge-
hungsstrategie macht besonders deutlich, dass in der Praxis ein Bediirfnis
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nach der Einfithrung eines minder schweren Falls zur angemessenen Sank-
tionierung auch sehr leichter Fille besteht.

Die vorliegende Untersuchung bestitigt also die Bedenken, die bereits
wihrend des Gesetzgebungsverfahrens mehrfach und nachdriicklich vorge-
bracht worden waren. Diese hitten im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens intensiver diskutiert werden miissen. Sowohl aus gesetzessystemati-
scher als auch aus praktischer Sicht wire es demnach vorzugswiirdig gewe-
sen, einen minder schweren Fall des Privatwohnungseinbruchdiebstahls
vorzuhalten. Eine nachtréigliche Erginzung eines minder schweren Falls
des Privatwohnungseinbruchdiebstahls durch den Gesetzgeber wire — wie
die nachtrégliche Erganzung des § 244 Abs. 3 StGB im Jahr 2011 - zu begrii-
en.

3. Die generalpréaventive Zwecksetzung der Reform

Der Gesetzgeber wollte mit der Strafrahmenverschirfung nicht nur das er-
hebliche Unrecht des Tatbestands des Privatwohnungseinbruchdiebstahls
kennzeichnen. Er verfolgte mit der Reform auch generalpraventive Zwecke,
ndmlich eine Abschreckung der Allgemeinheit durch die Einfithrung einer
hoheren Strafandrohung.%®* Dies wurde etwa in der Plenardiskussion im
Bundestag deutlich, in der wiederholt das Stichwort der ,Abschreckung®
geduflert wurde.®®> Auch in der Medienberichterstattung zur Reform wurde
teilweise eine negativ generalpraventive Wirkung als Argument fir die
Reform herangezogen (s.o. Kapitel D. II. 1).

Dies ist nicht unproblematisch. Zum einen gilt in der empirisch-krimi-
nologischen Forschung - trotz methodischer Schwierigkeiten bei der Erfor-
schung der generalpraventiven Wirkung von Strafe und Strathdhe - als ge-
sichert, dass der Schwere der Strafandrohung und der Schwere der subjek-
tiv vom Téter erwarteten strafrechtlichen Sanktion keine wesentliche Be-

684 Nach der Theorie der negativen Generalprévention, als deren prominenter Vertre-
ter Paul Johann Anselm von Feuerbach gilt, soll Strafe primér dazu dienen, allen
potentiellen Straftitern die Nachteile einer Straftatbegehung zu verdeutlichen; die
Strafandrohung und die Bestrafung des einzelnen Titers sollen potentielle Téter ab-
schrecken (Theorie des psychologischen Zwangs), v. Feuerbach, Lehrbuch des ge-
meinen in Deutschland giiltigen peinlichen Rechts, 11. Aufl. 1932, § 13 f.

685 S. etwa Plenarprotokoll, S.23843: ,negative Generalpravention® sowie unspezifi-
scher S.23845: ,Solche Strafen werden abschrecken®, BT Plenarprotokoll 18/235,
Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017.
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deutung fiir die Tathdufigkeit zukommt.%%¢ Diese allgemeine kriminologi-
sche Erkenntnis wurde speziell fiir Tater des Wohnungseinbruchdiebstahls
in verschiedenen Studien repliziert. Bereits 1989 wurde in einer Studie zum
Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt, dass bei 74 % der dort befragten
Titer die Strafandrohung keinen oder nur einen sehr geringen oder gerin-
gen Einfluss auf die Tatplanung gehabt habe; {iber 68 % kannten vor ihrer
ersten Tat nicht einmal die Mindeststrafe, iiber 38 % auch nicht in der letz-
ten Planungsphase der Tat.®8” Zu einem dhnlichen Ergebnis kam eine jiin-
gere qualitative Studie speziell zu reisenden Tatern:*3® Die Auswahl des
Tatortes Deutschland erfolgte nach Angaben der dort befragten Téter nicht
aufgrund des in Deutschland geltenden Strafrahmens; die Befragten gaben
zudem an, dass sie keine Kenntnis von dessen Ausgestaltung und Hohe ge-
habt hétten.%® Diese empirischen Ergebnisse legen nahe, dass eine negativ
generalpraventive Wirkung einer erhohten Strafandrohung beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl eher fernliegend ist. Der Gesetzentwurf hat auch
keinerlei Belege fiir die erwartete Abschreckungswirkung dargelegt.

Es vermag daher nicht zu tiberraschen, dass die vom Gesetzgeber formu-
lierte Zielsetzung der negativen Generalpravention im strafrechtswissen-
schaftlichen Schrifttum deutliche Kritik erfuhr.6% So wurde etwa zu Recht

686 Radtke, in: MiiKo/StGB, 4. Aufl. 2020, Vor § 38 StGB, Rn. 38 m.w.N.; Singelnstein/
Kunz, Kriminologie, 8. Aufl. 2021, 347 f.; mit Zusammenfassung empirischer Befun-
de aus Befragungsstudien und kriminalstatistischen Studien: Streng, Strafrechtliche
Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 59 ff.

687 Rehm/Servay, Wohnungseinbruch aus Sicht der Titer, 1989, 56 ff.

688 Wollinger/Jukschat, Reisende und zugereiste Téter des Wohnungseinbruchs. Ergeb-
nisse einer qualitativen Interviewstudie mit verurteilten Tétern, siehe Fn. 143, 113 ff.

689 Wollinger/Jukschat, Reisende und zugereiste Téter des Wohnungseinbruchs. Ergeb-
nisse einer qualitativen Interviewstudie mit verurteilten Tatern, siehe Fn. 143, 101 ff;
113 ff.; nach Angaben der befragten Titer erfolgte die Auswahl des Tatortes Deutsch-
land vielmehr aus den folgenden Griinden: Zum einen gingen die Téter davon aus,
dass in Deutschland viele wohlhabende Menschen leben, die ihre Wertsachen hau-
fig zuhause aufbewahren, diese schlecht verstecken und sichern und zudem nur un-
zureichende Sicherungsvorkehrungen und leicht zu {iberwindende Tiiren und
Schlosser haben. Ein weiteres Motiv fiir die Auswahl war, dass viele Befragten be-
reits Kontakte in Deutschland hatten. Entweder kamen sie {iber diese Kontakte
nach Deutschland, um hier zu arbeiten, begingen dann aber mangels Perspektiven
am Arbeitsmarkt Wohnungseinbruchdiebstahle, oder sie nutzten gezielt ihre Kon-
takte in Deutschland, um zur Veriibung von Einbriichen einzureisen.

690 Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1027); Bosch, in: Schonke/Schroder/StGB, 30. Aufl.
2019, § 244 StGB, Rn. 31; ders., Jura 2017, 50 (51f.); Busch, ZRP 2017, 30; Kreuzer, NK
2017, 123 (127f.); Mitsch, KriPoZ 2017, 21 (21ff.); Deutscher Anwaltverein (Hrsg.),
Stellungnahme Nr.40/2017 des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss
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ausgefithrt, es werde sich kein Straftater ,von einer solchen Straftat abhal-
ten lassen, nur weil kiinftig zu gewdrtigen ist, dass der Strafrahmen des
minderschweren Falls mit einer Mindeststrafe von drei Monaten Freiheits-
strafe fiir ihn nicht mehr gilt“.6"! Dem Gesetzgeber wurde vorgehalten, er
betreibe ,Aktionismus“®®? sowie ,Symbolpolitik und Wahlkampfrhetorik,
die in der Sache selbst nichts bewegen wird“¢%3.

Tatsdchlich ist davon auszugehen, dass dem Gesetzgeber die Zweifel-
haftigkeit eines spiirbaren negativ generalpraventiven Effekts durchaus be-
wusst war. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens erfolgten verschiedene
Stellungnahmen seitens der Koalition, die darauf hindeuten, dass es dem
Gesetzgeber mafigeblich darauf ankam, gegeniiber der Bevolkerung ein
,Zeichen fiir mehr Sicherheit” zu setzen.®®* Auch wurde, wie die Medien-
analyse zeigt (s. Kapitel D), durch die Berichterstattung ein erheblicher Re-
formdruck auf den Gesetzgeber aufgebaut. Daraus kann gefolgert werden,
dass der Gesetzgeber die Behauptung negativ generalpraventiver Effekte
der Reform in erster Linie zur demonstrativen Zurschaustellung staatlicher
Stirke nutzen wollte, um hierdurch auf Unsicherheitsgefiihle in der Bevol-
kerung zu reagieren. Die Angste der Bevolkerung wurden somit durch das
Kommunizieren gesetzgeberischer Aktivitit beantwortet, ohne dass eine
reale Verdnderung der Sicherheitslage durch die Reform ernsthaft zu er-
warten war. Zwar sanken die Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls
in den Jahren nach der Reform deutlich; jedoch begann dieser sinkende
Trend bereits im Jahr 2016 und damit vor der Reform (s. dazu ausfiihrlich
Kapitel C. I). Zudem sind die sehr niedrigen Fallzahlen der Jahre 2020
und 2021 zumindest in Teilen auf die besonderen, durch die Covid19-Pan-
demie verursachten Umstande zuriickzufiihren.

Strafrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Strafgesetzbuches - Woh-
nungseinbruchdiebstahl, siche Fn. 28, 4f.

691 Busch, ZRP 2017, 30.

692 Busch, ZRP 2017, 30.

693  Mitsch, KriPoZ 2017, 21.

694 S. etwa die Aussage des damaligen stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Harbarth, der in einer Pressemitteilung betonte: ,Sie fithlen
sich in den eigenen vier Wanden nicht mehr sicher. Sie haben Angst. Indem wir den
Einbruch in eine Privatwohnung kiinftig mit einem Jahr Mindeststrafe ahnden, set-
zen wir ein klares Zeichen fiir mehr Sicherheit und Schutz des Eigentums®, CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag (Hrsg.), Pressemitteilung vom 30.03.2017,
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/wohnungseinbruchsdiebstahl-wi
rd-auf-druck-der-union-kuenftig-als-verbrechen-bestraft (zuletzt abgerufen am
31.01.2022). S. zum Ganzen Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1017 ff.).
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Ein solches rechtspolitisches Vorgehen birgt gesamtgesellschaftliche Ge-
fahren. So kann die Aktivitit des Gesetzgebers etwa die bestehende Krimi-
nalititsfurcht in der Bevolkerung verstirken oder sogar neue Angste auslo-
sen, wenn die demonstrative legislative Reaktion von der Offentlichkeit als
Zeichen fiir tatsichlich bestehende Gefahren interpretiert wird; es droht
insoweit ein ,Verstirkerkreislauf“ aus Kriminalitatsfurcht und Sicherheits-
bediirfnissen auf der einen Seite und immer rigideren strafrechtlichen Ver-
scharfungen durch den Gesetzgeber auf der anderen Seite.®>> Kiindigt der
Gesetzgeber eine grofle allgemeine Abschreckungswirkung einer Strafrah-
menverscharfung an, weckt er damit zudem falsche Erwartungen in der
Bevolkerung. Zeigt die Verschédrfung der Strafandrohung nicht die verspro-
chene durchschlagende Wirkung und werden potentielle Tater auch von
der Mindeststrafe von einem Jahr nicht abgeschreckt, fithrt dies unter Um-
stdnden zu einem Vertrauensverlust in der Bevolkerung.®%¢ Die gesetzgebe-
rische Aktivitdt mag kurzfristig dafiir sorgen, dass sich Biirgerinnen und
Biirger gehort fiithlen. Allerdings verschleiert eine Betonung der vermeint-
lichen negativ generalpriventiven Effekte einer Strafrahmenverschérfung
den Blick auf tatsdchlich bestehende Defizite in der Kriminalpravention®®”
und Probleme der Strafverfolgung, etwa aufgrund fehlender Ressourcen®®.
Wird der Bevdlkerung vermittelt, dass eine — kostengiinstige — Strafrah-
menverschirfung zur Senkung der Fallzahlen und damit zur Erreichung

695 Hoven, Populismus und Strafrecht, in: Hoven/Kubiciel, Zukunftsperspektiven des
Strafrechts, 2020, 101 (105 £.); s. zu dem Effekt des ,,Verstarkerkreislaufs“ auch: Nobis,
SEV 2018, 453 (455).

696 Hassemer argumentiert, dass symbolisches Strafmaf$ dann schadlich sei, wenn die
latenten Funktionen der Norm - Beschwichtigung der Bevolkerung, Befriedigung
eines aktuellen Handlungsbedarfs, Demonstration eines starken Staates — die mani-
festen Funktionen, also den Schutz des betroffenen Rechtsgutes, iiberwiegen und
dariiber getduscht wird. Dann verschaffe das symbolische Strafrecht dem Préven-
tionsdruck des Gesetzgebers Erleichterung, aber der Rechtsgiiterschutz gewinne
nichts, Hassemer, NStZ 1989, 553 (556).

697 Hassemer, StV 1995, 483 (486).

698 Hoven spricht daher im Hinblick auf die Reform des Wohnungseinbruchdiebstahls
von einem ,politisch moglicherweise effektiven, aber praktisch folgenlosen Kunst-
griff, Hoven, ZStW 2017, 334 (337); s. auch Hilgendorf, Beobachtungen zur Ent-
wicklung des deutschen Strafrechts 1975-2005, in: Hilgendorf/Weitzel, Der Strafge-
danke in seiner historischen Entwicklung: Ringvorlesung zur Strafrechtsgeschichte
und Strafrechtsphilosophie, 2007, 191 (207 f.): ,,Die Einfithrung neuer Straftaten und
die Verscharfung von Strafrahmen sind medien- und damit 6ffentlichkeitswirksam,
kosten aber nichts. [...] Durch strafrechtliche Mafinahmen kann die Politik den
FEindruck von Aktivitit vermitteln, ohne offenbaren zu miissen, dass sie wirksame
Methoden der Problemlésung nicht kennt®.
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eines hoheren Schutzniveaus ausreiche, dann erscheinen andere, eventu-
ell aufwendige und kostenintensive Mafinahmen als Reaktion auf Angste
der Bevolkerung nicht mehr erforderlich. Fiir eine spiirbare préaventive
Wirkung und damit auch fiir ein hoheres Schutzniveau der Bevélkerung
im Hinblick auf Einbriiche sind aber andere Mafinahmen erforderlich.
Zu denken wire etwa an langfristig ausgerichtete und nachhaltige Praven-
tionsmafinahmen durch die finanzielle Férderung technischer Sicherungs-
mafinahmen, die Erhéhung der Ressourcen fiir die Strafverfolgung und
legislative Anderungen im Hinblick auf Pflichten von Vermietern bei der
technischen Ausstattung ihrer Mietwohnungen.®® Dariiber hinaus wire

699 Im Rahmen der Bundestagsdebatte zur Strafrahmenverschirfung bei §244 StGB
wurde etwa vorgeschlagen, erweiterte Pflichten fiir Vermieter zur Einhaltung ein-
bruchssicherer technischer Standards im Baurecht festzuschreiben; zudem solle die
Verpflichtung fiir Mieter abgeschafft werden, etwaige von ihnen vorgenommene
technische Sicherungsmafinahmen beim Auszug wieder zuriickbauen zu missen,
um die Wohnung im urspriinglichen Zustand iibergeben zu kénnen, BT Plenarpro-
tokoll 18/235, Stenografischer Bericht zur 235. Sitzung vom 19.05.2017, 23839, s. zur
Riickbauverpflichtung etwa Wiederhold, in: BeckOK/BGB, 61. Edition 2022, § 554
BGB, Rn.37. Diese Vorschldge wurden in der Debatte um § 244 StGB aber nicht
weiter aufgegriffen. Im Jahr 2020 wurde mit dem Wohnungseigentumsmodernisie-
rungsgesetz § 554 BGB ins Gesetz eingefiigt, nach dem der Mieter verlangen kann,
dass ihm der Vermieter bauliche Veranderungen der Mietsache erlaubt, die dem
Einbruchsschutz dienen. Allerdings besteht grundsitzlich weiterhin eine Riickbau-
verpflichtung fiir den Mieter beim Auszug. Der deutsche Mieterbund kritisierte in
seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf, dass die Riickbauverpflichtung fiir Ein-
bruchschutzmafinahmen, die in der Regel auch nachfolgenden Mietern nutzen,
nicht gesetzlich ausgeschlossen wurde. Auflerdem werde der wirtschaftliche Vorteil
des Vermieters durch vom Mieter finanzierte Einbruchschutzmafinahmen, die nach
dem Willen des Vermieters nach dem Auszug des Mieters in der Wohnung verblei-
ben (§ 552 Abs.1 BGB - Abwendung des Wegnahmerechts des Mieters durch den
Vermieter), durch den Aufwendungsersatzanspruch des Mieters nicht hinreichend
ausgeglichen, Deutscher Mieterbund (Hrsg.), Stellungnahme vom 14.02.2020 zum
Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und fur Verbraucherschutz
fiir ein Gesetz zur Férderung der Elektromobilitdit und zur Modernisierung des
Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz - WE-
ModG), 6 £, https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungna
hmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf;jsessio-
nid=A2C67FC0A827A56110D231DD43BCB03C.1_cid324?__blob=publicationFi-
le&v=2 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022). Nach herrschender Ansicht sind fiir den
Entschadigungsanspruch des Mieters vom Zeitwert der Einbauten ein angemesse-
ner Betrag fiir die inzwischen erfolgte Abnutzung, die ersparten Kosten des Ausbaus
und die Kosten der Herstellung des fritheren Zustands und der fiktive Wertverlust,
der bei Ausbau eintreten wiirde, abzuziehen, sodass der Entschadigungsanspruch
im Ergebnis meist gegen Null tendiert, Blank/Bérstinghaus, in: Blank/Borstinghaus,
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auch die Vermittlung von Informationen iiber kriminologische Befunde
und iiber die tatsdchliche Kriminalitdtsbelastung zum Abbau iibersteigerter
Angste ein geeignetes Mittel, um den Sicherheitsbediirfnissen der Bevolke-
rung Rechnung zu tragen.”%

Demnach wire es wiinschenswert gewesen, wenn der Gesetzgeber das —
durchaus berechtigte — Anliegen, ein als besonders hoch bewertetes Un-
recht durch eine entsprechend hohe Strafandrohung und hohe Strafen in
der Praxis zu kennzeichnen, stirker in den Mittelpunkt der Diskussion um
§244 StGB gestellt hitte. Die wiederholt erkldrte generalpraventive Stof3-
richtung der Reform hat dagegen verschleiert, dass fiir eine spiirbare pra-
ventive Wirkung ggf. auch an anderer Stelle Reformen notig gewesen wi-
ren, insbesondere im Hinblick auf Praventivmafinahmen sowie Mafsnah-
men zur Erhéhung der Aufkldrungsquoten. Zudem war die Betonung der
negativen Generalprivention geeignet, Angste weiter zu schiiren und hat
das in der Praxis bestehende Bediirfnis nach einem minder schweren Fall
zur angemessenen Sanktionierung der in der Praxis vorkommenden leich-
ten Fille an der Bagatellgrenze verschleiert.

4. Rechtspolitische Folgerungen

Als rechtspolitische Folgerung aus der Analyse der Reform des Wohnungs-
einbruchdiebstahltatbestandes bleibt festzuhalten, dass nicht jede Straf-
verschérfung reflexartig von der Strafrechtswissenschaft kritisiert werden
muss. Es kann gute Griinde fiir die Verschirfung einer Strafandrohung
geben.”®! Berechtigt ist die Kritik an ,,symbolischer” Strafgesetzgebung aber,
wenn wie im Falle des Wohnungseinbruchdiebstahls eine Strafverschar-
fung (auch) unter dem Banner der negativen Generalpravention als Mittel
herangezogen wird, um Stirke und Handlungsfihigkeit des Staates zu de-
monstrieren, obwohl keine messbare abschreckende Wirkung der Reform
zu erwarten ist.

Gleichzeitig muss auch konstatiert werden, dass eine kritische Begleitung
strafrechtlicher Gesetzgebungsvorhaben durch die Wissenschaft essentiell

Miete, 6. Aufl. 2020, § 552 BGB, Rn. 4. Diese Aspekte hitten aufgrund ihrer Relevanz
fur die Einbruchsprévention bereits im Zusammenhang mit der Debatte um § 244
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB ausfiihrlich erortert werden miissen.

700 Hoven/Obert, ZStW 2022, 1016 (1028); Hassemer, StV 1995, 483 (488).

701 Hoven, ZStW 2017, 334 (335); dies., Populismus und Strafrecht, in: Hoven/Kubiciel,
Zukunftsperspektiven des Strafrechts, 2020, 101 (107).
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ist, in der Politik allerdings noch zu wenig Beachtung findet. Es hat sich am
Beispiel des Wohnungseinbruchdiebstahls gezeigt, dass verschiedene Kri-
tikpunkte, die schon sehr frith aus der Wissenschaft in den legislatorischen
Prozess hineingetragen wurden, im weiteren Verfahren keinerlei Beriick-
sichtigung fanden. Dass die Einfithrung eines minder schweren Falls des
Privatwohnungseinbruchdiebstahl sinnvoll und erforderlich gewesen wire,
wurde etwa im Rahmen der Sachverstindigenanhorung im Ausschuss fiir
Recht und Verbraucherschutz am 2I. Juni 2017 nachdriicklich betont.”02
Auch der Umstand, dass ein Eindringen in die Privatsphdre auch ohne
Diebstahl ein erhohtes Unrecht darstellen kann, wurde in der Sachverstan-
digenanhorung thematisiert, ebenso die Problematik um das Merkmal der
»Dauerhaftigkeit“ der Nutzung der Privatwohnung.”®® Dennoch wurde, so-
weit ersichtlich, zu keinem Zeitpunkt vom Gesetzgeber diskutiert, ob eine
Anderung im Rahmen des § 123 StGB erforderlich wire oder wie man das
Merkmal der ,Dauerhaftigkeit” in § 244 Abs. 4 StGB n.F. durch ein besser
handhabbares Tatbestandsmerkmal ersetzen kénnte. Zudem wiesen die
Sachverstandigen auch auf alternative oder zusitzliche Mafinahmen zur
Senkung der Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls hin, etwa die ef-
fizientere Nutzung polizeilicher Ressourcen, technische Pravention und so-
zialpolitische Mafinahmen, insbesondere im Hinblick auf die Gruppe der
drogenabhingigen Tater.”04

Insbesondere fiir die Thematik des minder schweren Falls und hinsicht-
lich der Abgrenzungsschwierigkeiten des Merkmals der ,Dauerhaftigkeit®
wurde gezeigt, dass die von den Sachverstindigen prognostizierten Schwie-
rigkeiten nach der Reform tatsichlich eingetreten sind. Dass die Argumente
der Sachverstdndigen im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht zum An-
lass genommen wurden, den Gesetzentwurf zu iiberarbeiten, mag auch da-
rauf zuriickzufithren sein, dass der Gesetzgebungsvorgang insgesamt in
einem sehr engen zeitlichen Rahmen ablief: Nach der Einigung im Koaliti-

702 Conen, Stellungnahme Gesetzentwurf Wohnungseinbruchsdiebstahl, siehe Fn. 405,
2f.

703 BT Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz, Protokoll-Nr. 18/156, Wortproto-
koll der 156. Sitzung des Ausschusses fiir Recht und Verbraucherschutz vom
21.06.2017, 14, 25 £.

704 BT Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz, Protokoll-Nr. 18/156, Wortproto-
koll der 156. Sitzung des Ausschusses fiir Recht und Verbraucherschutz vom
21.06.2017, 14, 25 f.
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onsausschuss am 29. Mérz 2017 iiber das Reformvorhaben’?> wurde der
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD am 16. Mai 2017
veréffentlicht; bereits am 21. Juni fand die Sachverstandigenanhérung und
am 29. Juni die Schlussabstimmung im Bundestag statt. Auch von mehre-
ren Sachverstindigen wurde bereits in der Sachverstindigenanhérung die
Hektik kritisiert, mit der der Gesetzentwurf erstellt wurde.”% Das kann je-
doch nur eine Begriindung und keine Rechtfertigung fiir die Mingel sein:
Die Dauer des Gesetzgebungsverfahren hat sich danach zu richten, welcher
Zeitaufwand fiir die Erarbeitung eines durchdachten und qualitativ hoch-
wertigen Gesetzentwurfs erforderlich ist.

Es ist demnach dafiir zu plddieren, dass Vertreter der Strafrechtswis-
senschaft, Kriminologie und der strafrechtlichen Praxis bei zukiinftigen
strafrechtlichen Reformvorhaben bereits frither und intensiver in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebunden werden, sodass ihre Einwdnde und Ar-
gumente eine realistische Chance haben, zur Verbesserung der Qualitdt
der Gesetzentwiirfe beitragen zu kénnen. Eine blofle ,Anhérung® der Sach-
verstandigen im wahrsten Sinne des Wortes ist, insbesondere, wenn sie
zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem die gesetzgeberische Mehrheit be-
reits einen Referentenentwurf beschlossen hat und nicht mehr ernsthaft
bereit ist, diesen zu tiberarbeiten, nicht ausreichend, um die Qualitit der
strafrechtlichen Gesetzentwiirfe sicherzustellen.

II. Bewertung der gerichtlichen Strafzumessungspraxis

1. Ungleichméfiigkeit der Strafzumessungsentscheidungen

Die Urteilsauswertung hat gezeigt, dass bei Verurteilungen wegen des
(Privat-) Wohnungseinbruchdiebstahls erhebliche Varianzen im Strafmaf3
auftreten — dies gilt sowohl hinsichtlich der verhdngten Gesamtstrafmafle

705 Fraktion der CDU/CSU/Fraktion der SPD (Hrsg.), Koalitionsausschuss vom
29. Mirz 2017, 1, https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koaergebniss
e.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

706 BT Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz, Protokoll-Nr. 18/156, Wortproto-
koll der 156. Sitzung des Ausschusses fiir Recht und Verbraucherschutz vom
21.06.2017, 13, 19; s. auch Wiippesahl, Anhorung des Ausschusses am 21. Juni 2017,
15:30 Uhr, 1, https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49
e45710ble05a2/wueppesahl-data.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022), der in
seiner Stellungnahme ausdriicklich von seiner ,aufgrund des Zeitdrucks kurzfristig
verfasste[n] schriftliche[n] Stellungnahme® spricht.
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als auch hinsichtlich der fiir jede Tat verhdngten Einzelstrafen. Zwar ldsst
sich ein Teil der Varianzen durch Unterschiede in den Sachverhalten erkla-
ren. Dieser Teil der Ungleichheiten beruht also auf Besonderheiten der
abgeurteilten Einzelfille und ist nicht zu beanstanden, sondern im Sinne
der Einzelfallgerechtigkeit geradezu sachgerecht. Jedoch verbleibt noch im-
mer eine erhebliche Varianz im Strafmafi, die sich nicht erkldren ldsst
(s. Kapitel F. IL. 2). Auch bei den Gruppengespriachen mit Richtern und
Staatsanwalten, in denen alle Teilnehmenden denselben fiktiven Fall zu
beurteilen hatten, zeigen sich erhebliche Unterschiede in den vorgeschlage-
nen Strafmaflen (s. Kapitel F. II. 1. b) bb)).

In der Urteilsauswertung konnten zudem regionale Unterschiede in der
Hohe der Einzelstrafen identifiziert werden — und zwar auch dann, wenn
man Unterschiede im Sachverhalt der einzelnen ausgewerteten Fille statis-
tisch kontrolliert. Die erhobenen verhidngten Einzelstrafen sind in Sachsen
im Schnitt am niedrigsten, in NRW durchschnittlich ca. 2 Monate linger,
in Hamburg knapp 3 Monate und in Bayern sogar mehr als 5 Monate
ldnger als in Sachsen (s. Kapitel F. II. 4). Nimmt man den Gesamtstrafrah-
men des (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahls bis zur Hochststrafe von
zehn Jahren als Referenz, dann erscheinen Strafmafivarianzen von bis zu
funf Monaten zunichst nicht besonders erheblich. Allerdings wird nach
den Befunden der Urteilsanalyse nur das untere Strafrahmendrittel bis zu
drei Jahren Frejheitsstrafe iberhaupt genutzt. Nimmt man anstelle des
gesamten Strafrahmens nur den Ausschnitt bis zu drei Jahren als Referenz,
dann erscheint eine Varianz von bis zu fiinf Monaten durchaus beachtlich.

Dieser Befund ist aus zwei verschiedenen Griinden problematisch. Zum
einen ist es im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungs-
gebot bedenklich, wenn ein Tater fiir zwei fast identische Taten in Sachsen
zu 16 Monaten auf Bewdhrung verurteilt wird, in Bayern hingegen zu 21
Monaten, die auch vollstreckt werden. Die Strafzumessung steht — wie jede
andere Rechtsanwendung - ,unter den zwingenden Geboten des Gleich-
heitssatzes“.”%” Das heif$t nicht, dass jede unterschiedliche Bestrafung ver-
gleichbarer Taten durch verschiedene Richter einen Verstof3 gegen Art. 3
Abs. 1 GG darstellt.”? Nachweisbare und systematische regionale Ungleich-
heiten in der Strafzumessung trotz Vergleichbarkeit der zugrundeliegenden
Fille sollten aber Anlass dazu geben, das Strafzumessungsrecht zu optimie-

707 BVerfG, 11.05.1965 - 2 BvR 259/63, NJW 1965, 1323 (1324).
708 BVerfG, 13.06.1952 — 1 BVR 137/52, NJW 1952, 1129 (1130); BVerfG, 11.05.1965 - 2 BvR
259/63, NJW 1965, 1323 (1324).
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ren.”% Es steht dabei aufler Frage, dass Einzelfille und einzelne Tiéter im-
mer nur bis zu einem gewissen Grad vergleichbar sind.”!? Eine vollstindige
Gleichheit der Strafzumessung ist daher nicht erreichbar. Das kann aber
keine Rechtfertigung fiir messbare regionale und sonstige Ungleichheiten
in der Strafzumessung sein, die iiber das Mafd des faktisch Unvermeidbaren
deutlich hinausgehen.”

Auch regionale Strafzumessungsgewohnheiten oder -taxen konnen Un-
gleichbehandlungen in der Strafzumessung nicht rechtfertigen.”’? Bei der
Region bzw. bei dem Umstand, dass sich in einer Region faktisch ein be-
stimmtes ,Ubliches” Strafmafd herausgebildet hat, handelt es sich nicht um
einen sachlichen Differenzierungsgrund im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG.”3 In
der alteren Literatur wurde vertreten, dass es gar nicht von Gerechtigkeit
und Rechtssicherheit geboten sei, eine weitere Einheitlichkeit der Strafzu-
messung anzustreben. Wie der Tater das Risiko seiner Tat und der Verbre-
chensfolgen zu tragen habe, so miisse er auch das mit der Rechtsprechung
verbundene ,Strafzumessungsrisiko“ tragen. Ihn treffe nur das, ,was er zu
erwarten habe, ndmlich dafl er von Mitbiirgern abgeurteilt wird, die sich
um die Sicherheit der Schuldfeststellung bemithen und dann im Rahmen

709 Ebenso Hornle, GA 2019, 282 (284f): ,Man kann deshalb aus dem verfassungs-
rechtlichen Prinzip der Gleichbehandlung ein Optimierungsgebot fir das Strafzu-
messungsrecht ableiten, wobei die Optimierung das Ziel verfolgen sollte, Strafzu-
messung unabhéngiger von regionalen Sitten zu machen.“; dies, Tatproportionale
Strafzumessung, 1999, 69f; s. dazu auch Streng, Strafzumessung und relative Ge-
rechtigkeit, 1984, 15.

710 Dreher, Rationalere Strafzumessung?, Ponometrie, 1977, 37 (46).

711 So auch Theune, StV 1985, 205 (207).

712 Kaspar, Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen — Brauchen wir
ein neues Strafzumessungsrecht?, in: Stindige Deputation des Deutschen Juristen-
tages, Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, C1-C129 (Cl12f.); s.
auch Kohn, Kiinstliche Intelligenz und Strafzumessung, 2021, 104 ff.

713 Kaspar, Wege zur Strafgleichheit, in: Beckmann/Duttge/Girditz u. a., Gedichtnis-
schrift fiir Herbert Trondle, 2019, 279 (286). Hingegen meint Meier, dass sich gerade
im Strafrecht meist irgendwelche sachliche Griinde fiir eine Ungleichbehandlung
mehrerer Fille finden liefen, sodass man allein aus der Abweichung der ortlichen
Justizkultur von den Verfahrensweisen in anderen Bezirken keine willkiirliche und
mit dem Gleichbehandlungssatz unvereinbare Justiztatigkeit ableiten kénne, Meier,
Regionale Justizkulturen in der Strafrechtspraxis: ein Problem fiir den Rechtsstaat?,
in: Dessecker/Egg, Justizvollzug und Strafrechtsreform im Bundesstaat, 2011, 31
(41ff.). Diese Argumentation kann aber nicht iiberzeugen. Es mag Griinde dafiir ge-
ben, dass regional unterschiedliche Strafzumessungsgewohnheiten entstehen. Da-
mit ist aber noch nicht dargetan, dass diese Griinde sachliche sind bzw. dass sie eine
uneinheitliche Strafzumessung zu rechtfertigen vermogen.
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objektiven Bemiihens die Strafe und den Reaktionsausspruch nach bestem
Wissen und Gewissen fillen“/* Dem ist zu widersprechen. Zum einen
kann die blofle Beschreibung des Zustands der Strafzumessungspraxis die-
se nicht allein rechtfertigen.”’> Zum anderen iiberzeugt auch der Vergleich
mit dem Risiko der Tat nicht; denn die Grundlagen fiir die Schuldfeststel-
lung sind sehr viel weiter ausdifferenziert und in viel héherem Mafe ge-
setzlich vorgegeben als bei der von Wertungen und Spielrdumen gepragten
Strafzumessungsentscheidung.

Neben dem Aspekt der relativen Gerechtigkeit ist der Befund der Un-
gleichmafligkeit der Strafzumessung aber auch aus einem zweiten Grund
problematisch. Erhebliche Unterschiede im Strafmafl bei vergleichbaren
Fillen sind in der Regel weder fiir die Verurteilten noch fiir die interessierte
Offentlichkeit nachvollziehbar. Die relative Gerechtigkeit sollte daher nicht
»nur® zum Selbstzweck angestrebt werden; sie ist auch von erheblicher
Bedeutung fiir die Akzeptanz der Strafzumessungsentscheidungen durch
den Verurteilten und durch die Offentlichkeit gleichermafien.”’¢ Eine Reso-
zialisierung des Taters kann besser gelingen, wenn der Tiéter die Strafe
als — auch im relativen Vergleich - gerecht empfindet.””” Auch fir die
Akzeptanz der Strafzumessungsentscheidungen durch die Offentlichkeit
ist eine moglichst gleichmaflige Strafzumessung unabdingbar. Nicht ohne
Grund wurden bereits vor mehreren Jahrzehnten ,,verheerende Wirkungen
auf das allgemeine Rechtsbewufitsein® durch die Ungleichheit der Strafzu-
messung befiirchtet.”!® Bevolkerungsumfragen zeigen, dass in Deutschland
ein erheblicher Teil der Bevolkerung die Aussage fiir richtig halt, dass die
Rechtsprechung in Deutschland sehr uneinheitlich sei und dass das Straf-
mafd bzw. Urteil stark vom zustdndigen Gericht abhédnge.””® Diese Einschat-

714 Peters, Praxis der Strafzumessung und Sanktionen, in: Goppinger/Hartmann, Kri-
minologische Gegenwartsfragen, Heft 10, 1972, 51 (67).

715 So bereits Theune, StV 1985, 205 (207).

716 S. dazu Verrel, Die normative Kraft des Faktischen, in: Zéller/Hilger/Kiiper u. a.,
Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension, 2013, 799 (802).

717 Ebenso und mit Nachweisen zu Untersuchungen mit Strafgefangenen Kohn, Kiinst-
liche Intelligenz und Strafzumessung, 2021, 109.

718 Hoche/Schumann, Curriculum Strafzumessung, in: Hassemer/Liiderssen, Sozialwis-
senschaften im Studium des Rechts, Band III, Strafrecht, 1978, 215 (228).

719 Nach dem Roland Rechtsreport bejahten in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 58 %
der Befragten die Aussage ,Die Rechtsprechung in Deutschland ist sehr uneinheit-
lich. Das Strafmafd bzw. Urteil hingt stark vom zustindigen Gericht ab“, ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG (Hrsg.), Roland Rechtsreport 2022, siehe Fn. 20, 16;
das. (Hrsg.), Roland Rechtsreport 2021, siehe Fn. 20, 16.
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zung der Strafzumessungspraxis ist nach den Befunden der empirischen
Untersuchungen nicht vollig aus der Luft gegriffen. Um einen Verlust des
Vertrauens der Biirger in die Justiz und ihre Entscheidungen zu verhin-
dern, ist es daher angezeigt, auf eine gleichméfliigere Strafzumessungspraxis
hinzuwirken.

2. Mingel der Strafzumessungsbegriindung und Folgen fiir die
Vermittlung der Strafzumessungsentscheidung

Die Untersuchung der Strafzumessungspraxis beim Wohnungseinbruch-
diebstahl hat nicht nur Befunde zu den verhdngten Strathohen geliefert,
sondern auch Erkenntnisse zu den in den jeweiligen Urteilen verwen-
deten Strafzumessungserwdgungen. Zentraler Befund ist hier, dass die
ausgewerteten Begriindungen die zugrunde liegenden Strafzumessungsent-
scheidungen nicht transparent machen konnen. Die ausgewerteten Straf-
zumessungsbegriindungen stellen sich jedenfalls teilweise als eklatant un-
zureichend dar. Zwar wurde eine Vielzahl verschiedener Einzelerwagun-
gen erfasst, sodass man insgesamt von einer erheblichen Bandbreite in
der Praxis verwendeter Strafzumessungserwidgungen beim Wohnungsein-
bruchdiebstahl sprechen kann. Allerdings schldgt die Strafzumessungsbe-
griindung in den einzelnen Urteilen regelméfiig weder im Hinblick auf den
Umfang noch hinsichtlich der Qualitdt der Begriindung besonders positiv
zu Buche. Mit einem Umfang von durchschnittlich 14,66 Zeilen fillt die
Strafzumessungsbegriindung in der Regel knapp aus - dies ist vor allem vor
dem Hintergrund zu sehen, dass gerade die Strafzumessungsentscheidung
fiir den Angeklagten von elementarer Bedeutung ist.”?’ Die durchschnitt-
lich verwendeten 3,6 strafscharfenden und 4,26 strafmildernden Erwagun-
gen werden meist lediglich blockartig gegeniibergestellt, ohne dass eine
echte Abwigung der Erwagungen stattfindet. Weder wird erlautert, welche
Erwéagungen schuld- oder praventionsrelevant sein sollen, noch wird trans-
parent gemacht, welcher Erwdgung welches Gewicht in der Abwigung
zukommen soll; die einzelnen Erwigungen werden in der Regel nicht
zueinander ins Verhdltnis gesetzt (s. Kapitel F. IL 3. d)).

Hinzu kommt, dass die Auswahl der in den Urteilen genannten Erwa-
gungen keine verldsslichen Riickschliisse darauf zuldsst, welche Umstdn-

720 Dreher, Uber die gerechte Strafe, 1947, 139 £.; Hoven, Strafzumessung in Australien —
ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engelhart/Kudlich/Vogel, Digitalisierung, Globa-
lisierung und Risikoprévention, 2021, 1373 (1373).

318

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

G. Fazit und Ausblick

de tatsdchlich strafzumessungsrelevant waren. So zeigen die statistischen
Analysen etwa, dass ein ,Bewdhrungsbruch® eines Taters zwar in aller
Regel explizit in der Strafzumessungsbegriindung thematisiert wird. Es
konnte aber keinerlei Zusammenhang zwischen dem Vorliegen eines ,,Be-
wiahrungsbruchs® und der Hohe der verhidngten Einzel- und Gesamtstrafen
festgestellt werden (s. Kapitel F. IL. 3. c¢)). Zudem unterscheidet sich die
Hiufigkeit der Verwendung bestimmter Erwdgungen in den einzelnen
Bundeslandern teilweise deutlich. Es kann konstatiert werden, dass nicht
nur regionale Gewohnbheiten hinsichtlich der ,iiblichen® Strafmafle beste-
hen, sondern auch regionale Gewohnheiten hinsichtlich der ,iblichen® in
den Urteilen verwendeten Strafzumessungserwdgungen (s. Kapitel F. II. 4.
b)).

Umfang und Qualitdt der Strafzumessungsbegriindung nehmen in den
ausgewerteten Fillen mit steigender Hohe der Einzelstrafen zu. Dies ist
durchaus positiv zu bewerten. Mit steigender Strathohe wird der Eingriff
in die Rechte des Verurteilten intensiver, sodass ein erhohtes Legitima-
tionsbediirfnis besteht. Ein Legitimationsbediirfnis besteht aber auch in
Fillen mit niedriger Strathdhe. Die Strafzumessungsbegriindung im Ur-
teil hat verschiedene Funktionen: Sie soll dem Verurteilten das verhang-
te Strafmafl verstindlich machen und im Idealfall zur Befriedung der
Situation beitragen. Dariiber hinaus gewahrleistet sie eine Selbstkontrolle
des rechtsprechenden Organs, das sich im Zuge des Ausformulierens die
Entscheidungsgriinde vergegenwirtigen muss. Ausfithrliche Darlegungen
zur Strafzumessung koénnen auch den Genugtuungsinteressen von Neben-
klagern und Verletzten dienen. Schliefilich miissen die Urteilsgriinde im
Falle der fehlenden Rechtskraft des Urteils auch eine Uberpriifbarkeit der
Entscheidung in der Rechtsmittelinstanz gewdhrleisten. All diese Funktio-
nen kommen auch bei einem niedrigen verhdngten Strafmafl zum Tragen.
Es muss ernsthaft bezweifelt werden, dass diesen Funktionen auch nur
im Ansatz Rechnung getragen werden kann, wenn die Strafzumessungs-
begriindungen derart knapp und schematisch ausfallen wie im Grofiteil
der ausgewerteten Urteile. Sicherlich darf man keine iiberzogenen Begriin-
dungsanforderungen an die Gerichte stellen — es ist stets zu beachten, dass
die Verbalisierung einer wertenden Abwégungsentscheidung immer nur in
gewissen Grenzen moglich ist. Dies ist aber keine Legitimation fiir blof3e
schematische und floskelhafte Strafzumessungsbegriindungen.

Diese Befunde miissen im Zusammenspiel mit den Befunden zu den
Unterschieden in der Strathohe gesehen werden. Sowohl fiir gleichméfiige
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Strafzumessungsentscheidungen als auch fiir nachvollziehbare Strafzumes-
sungsbegriindungen, die die Entscheidungen transparent machen konnen,
sind klare Entscheidungskriterien fiir die Strafzumessung erforderlich.”!

3. Rechtspolitische Folgerungen

Der Schwerpunkt der Arbeit lag darauf, einen Beitrag zur Ausleuchtung der
empirischen Wirklichkeit der Strafzumessung beim Wohnungseinbruch-
diebstahl zu leisten. Einzelheiten zu moglichen Reformvorschldgen sollen
an dieser Stelle nicht erarbeitet werden. Es sei an dieser Stelle aber zumin-
dest schlaglichtartig erortert, welche Reformen im Bereich der Strafzumes-
sung denkbar wiren, die den anhand der empirischen Untersuchung auf-
gezeigten Defiziten der Strafzumessungspraxis wirksam begegnen konnten.

a) Umfassendere statistische Erfassung und Strafzumessungsdatenbanken

Sinnvoll wére zunéchst eine umfassendere statistische Erfassung der Straf-
zumessungsentscheidungen der Gerichte. Wie die statistische Analyse ge-
zeigt hat, lassen sich einige Tat- und Tétervariablen identifizieren, die
statistisch mit der Hohe der verhdngten Strafmafle zusammenhéngen. Es
wire moglich, diese und ggf. noch weitere ,harte Daten®, die ohnehin leicht
zu erfassen sind (z.B. die Beutehohe) statistisch zu erheben. Der Wunsch
nach einer umfassenderen statistischen Erfassung der Strafzumessungsent-
scheidungen wird im Schrifttum bereits seit langerer Zeit geauflert.”??

Dies wiirde zum einen eine neue Datengrundlage fiir die weitere em-
pirische Erforschung der Strafzumessungspraxis liefern. Eine umfassende
statistische Erfassung der Strafzumessungsentscheidungen und der zugeho-

721 S. dazu auch Hoven, Populismus und Strafrecht, in: Hoven/Kubiciel, Zukunftsper-
spektiven des Strafrechts, 2020, 101 (111 ff.).

722 S. etwa Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 309 ff.; ders., Straf-
rechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 768; Kaspar, Sentencing Guidelines vs. frei-
es tatrichterliches Ermessen — Brauchen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, in:
Stindige Deputation des Deutschen Juristentages, Verhandlungen des 72. Deut-
schen Juristentages, 2018, C1-C129 (Cl12£.); Verrel, JZ 2018, 811 (815); ders., Die nor-
mative Kraft des Faktischen, in: Zéller/Hilger/Kiiper u. a., Gesamte Strafrechtswis-
senschaft in internationaler Dimension, 2013, 799 (806 ft., 811f.); Theune, in: LK/
StGB, 12. Aufl. 2006, § 46 StGB, Rn. 320 f; s. auch Kaiser/Schich/Kinzig, Kriminolo-
gie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, 8. Aufl. 2015, Fall 7 Rn. 57.
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rigen Fallparameter konnte {iberdies auch zu einer stirker evidenzbasierten
Kriminalpolitik beitragen: In der Kriminalpolitik wird immer wieder als
Argument fiir Strafverscharfungen herangezogen, dass in der Praxis zu
milde Strafen verhdngt wiirden. Dies gilt fiir den Wohnungseinbruchdieb-
stahl, aber auch fiir andere Deliktsgruppen.”?> Ohne empirische Daten zur
Einordnung der in der Praxis getroffenen Strafzumessungsentscheidungen
und insbesondere auch zu den Parametern der abgeurteilten Einzelfille
lasst sich aber nicht serids bewerten, ob das Strafniveau in der Praxis zu
niedrig ist oder nicht.”?* Ausfithrliche Strafzumessungsstatistiken konnten
hier Abhilfe schaffen.

Daneben wiirde sich durch eine ausfiihrliche statistische Datenerfassung
zur Strafzumessung auch die Moglichkeit bieten, eine (elektronische)
Strafzumessungsdatenbank einzurichten. Eine solche Strafzumessungsda-
tenbank wire etwa dergestalt denkbar, dass konkrete Einzelfille dort mit
den wichtigsten Sachverhaltsvariablen und der verhingten Strafe gespei-
chert sind. Justiz und Staatsanwaltschaft konnten dann in dieser Daten-
bank mittels Eingabe konkreter Fallparameter Falle abrufen, die dem neu
zu beurteilenden Fall dhneln. Auch dieser Vorschlag ist nicht ganz neu:
So werden etwa in Japan zentrale Tat- und Tatermerkmale fiir jeden Fall
in einem elektronischen Informationssystem gespeichert;’?> auch in New
South Wales wurde ein ,,Judicial Information Research System® implemen-
tiert.”?¢ Die Forderung nach der Einfithrung einer solchen Datenbank auch
in Deutschland wurde bereits von Streng in die deutsche Strafrechtswissen-
schaft hineingetragen’” und auch bei Kaspar et al’?8 sowie bei Hoven und

723 S. etwa zum Kindesmissbrauch Hoven/Obert, JA 2021, 441 (443).

724 Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (356); Hoven/Obert, JA 2021, 441 (443).

725 Nakagawa, Die Strafzumessung in der Tatsacheninstanz, in: Frisch, Grundfragen
des Strafzumessungsrechts aus deutscher und japanischer Sicht, 2011, 201 (208 ff.);
Kaspar/Héffler/Harrendorf, NK 2020, 35 (48). Die Datenbank dient in Japan als
Hilfsmittel. Richter und Schéffen konnen dort eine Ubersichtstabelle mit den ein-
zelnen Fillen und ihren Merkmalen einsehen.

726 Hoven, Strafzumessung in Australien — ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engelhart/
Kudlich/Vogel, Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprévention, 2021, 1373
(1385£).

727 Streng, StV 2018, 593 (599); ders., Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, 768.

728 Kaspar, Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen — Brauchen wir
ein neues Strafzumessungsrecht?, in: Stdndige Deputation des Deutschen Juristen-
tages, Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, C1-CI129 (Cl15); ders.,
Wege zur Strafgleichheit, in: Beckmann/Duttge/Gérditz u. a., Gedachtnisschrift fir
Herbert Trondle, 2019, 279 (293 f.); Kaspar/Hoffler/Harrendorf, NK 2020, 35 (47 ff.).
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Weigend’?® weiterverfolgt. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Biindnis
90/Die Grunen und FDP aus dem Jahr 2021 heif3t es, dass Gerichtsent-
scheidungen kiinftig grundsétzlich in anonymisierter Form in einer Daten-
bank 6ffentlich und maschinenlesbar verfiigbar sein sollen.”°

Die Befunde aus der empirischen Untersuchung zur Ungleichméfiigkeit
der Strafzumessung legen es nahe, die Einfiihrung einer elektronischen
Strafzumessungsdatenbank nachdriicklich zu befiirworten: Eine solche Da-
tenbank konnte, wenn sich die in der Datenbank enthaltenen Falle auch
nach den strafzumessungsrelevanten Fallparametern filtern lassen, Rich-
tern einen Uberblick iiber die in dhnlichen Fillen verhingten Strafmafle
gewihren. Dieser Uberblick wiirde auch iiber den eigenen Landgerichtsbe-
zirk hinausreichen, dessen Grenzen bislang in der Praxis auch die Grenzen
der Wahrnehmung der Tatrichter hinsichtlich der Strafzumessungspraxis
anderer Gerichte bilden. Wiirden die rechtsprechenden Organe diese Da-
tenbank im Zuge ihrer Strafzumessungsentscheidungen nutzen und sich
durch eine Abfrage dhnlicher Falle mittels Eingabe relevanter Sachver-
haltsparameter iiber die verhdngten Strafmafle in vergleichbaren Fallen
informieren, wére zu erwarten, dass die regionalen Unterschiede in der
Strafzumessung abgebaut werden.”?! Die in der Datenbank vorgefundenen
Préazedenzfille und deren Strafmafl bzw. statistische Mittelwerte vergleich-
barer Fille aus der Datenbank wiren aber in der hier beflirworteten Ausge-
staltung nicht bindend fiir den neu zu beurteilenden Fall. Um Bedenken
vorwegzunehmen, soll an dieser Stelle betont werden, dass die hier erwo-
gene Datenbank nicht zu einer unkritischen Ubernahme eines aus der
Datenbank fiir dhnliche Fille berechneten Durchschnittswerts oder eines
Strafmafles aus dem &hnlichsten Fall veranlassen soll.73? Vielmehr soll die

729 Hoven, Strafzumessung in Australien - ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engelhart/
Kudlich/Vogel, Digitalisierung, Globalisierung und Risikopréavention, 2021, 1373
(1384 ff; 1389 f.); Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (356).

730 Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Biindnis 90/Die Griinen/Freie Demokra-
ten, Mehr Fortschritt wagen - Biindnis fiir Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltig-
keit. Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, Biindnis 90/Die Griinen und FDP,
106, https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a
6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1 (zuletzt abgerufen
am 24.08.2022).

731 Ebenso Streng, Strafzumessungsschuld oder/und Tatproportionalitdt?, in: Haver-
kamp/Kilchling/Kinzig u. a., Unterwegs in Kriminologie und Strafrecht - Exploring
the World of Crime and Criminology, 2021, 603 (612).

732 Ebenso bereits Streng, StV 2018, 593 (599); ders., Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl.
2012, 769.
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Datenbank einen Uberblick erméglichen und dem Richter die Moglichkeit
bieten, gerade auch die Besonderheiten seines eigenen Falles in Abgren-
zung zu anderen Fillen zu reflektieren und in seiner eigenen Strafzumes-
sungsentscheidung zu beriicksichtigen. Soweit teilweise befiirchtet wird,
dass eine systematische Vereinheitlichung zu einer Zementierung bestehen-
der Strafzumessungspraktiken fiihren wiirde, ist dem nicht zu folgen.”s
Es ist vielmehr zu erwarten, dass die bestehenden, regional zementierten
Praktiken durch die anhand der Datenbanken ermdglichte iiberregiona-
le Orientierung aufgebrochen werden konnen.”** Zudem kénnte bereits
die Benutzung der Datenbank zu einer stirkeren gedanklichen Auseinan-
dersetzung der Tatrichter mit den strafzumessungsrelevanten Strafzumes-
sungsfaktoren fithren: Schliefilich erfordert die Nutzung der Datenbank
zundchst einmal eine Isolierung der strafzumessungsrelevanten Umstdnde
des Sachverhalts, die in die Suchmaske der Datenbank eingetragen werden.
Insoweit kann die Datenbank den Tatrichter in der genauen Herausarbei-
tung der relevanten Umstédnde bestarken.

Im Vorfeld einer Einfithrung einer solchen Datenbank wiren allerdings
noch verschiedene Punkte zu klaren. So stellt sich etwa die Frage, fiir wel-
chen Personenkreis die Datenbank zuginglich sein soll. Da nicht nur die
Ungleichmafigkeit der Strafzumessung problematisch ist, sondern auch
deren fehlende Nachvollziehbarkeit fiir Aufienstehende, wiirde es sich an-
bieten, die Datenbank auch der interessierten Offentlichkeit zugénglich zu
machen (anders als es in Japan’® und New South Wales”*¢ gehandhabt
wird). Zu bedenken wire hierbei jedoch, dass die Daten aus den Urteilen
gef. zundchst anonymisiert werden miissten, was justizielle Ressourcen
binden wiirde. Auflerdem wire es - unabhédngig vom Personenkreis der
Zugriffsberechtigten — auch erforderlich, die neu einzustellenden Entschei-
dungen nach den jeweiligen relevanten Kriterien der Datenbank auszuwer-
ten, sodass die stetige Aktualisierung der Datenbank zwangsldufig weitere
Ressourcen erfordern wiirde.”?” Der Aufwand, den eine Einfithrung und

733 So Horstkotte, Praktische Konsequenzen der Strafzumessungsforschung, in:
Pfeiffer/Oswald, Strafzumessung, 1989, 281 (288).

734 Ebenso Streng, StV 2018, 593 (599).

735 Kaspar/Hoffler/Harrendorf, NK 2020, 35 (49).

736 In New South Wales ist die Datenbank der Offentlichkeit jedenfalls nicht kostenfrei
zuginglich und auf die Arbeit von Richtern zugeschnitten, Hoven, Strafzumessung
in Australien — ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engelhart/Kudlich/Vogel, Digitali-
sierung, Globalisierung und Risikoprévention, 2021, 1373 (1385).

737 Schneider, in: LK/StGB, 13. Aufl. 2020, § 46 StGB, Rn. 302.

323

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

G. Fazit und Ausblick

fortwdhrende Aktualisierung der Datenbank mit sich bringen wiirde, ist
daher nicht zu unterschitzen. Des Weiteren wire zu kldren, wie die Kri-
terien festgelegt werden, die in der Strafzumessungsdatenbank erfasst wer-
den. Kaspar et al. schlagen insoweit die Einsetzung einer unabhéngigen
Expertenkommission aus Wissenschaftlern und Praktikern vor;”3® auf dem
Deutschen Juristentag 2018 wurde die Einsetzung einer solchen Kommis-
sion allerdings ausdriicklich abgelehnt.”?® Schliefllich miisste beantwortet
werden, welche Daten die Strafzumessungsdatenbank den Nutzern konkret
liefern soll: Lediglich eine Ubersicht iiber Fille mit dhnlichen Sachverhalts-
variablen und die zugehorigen verhdngten Strafen? Oder dariiber hinaus
auch statistische Werte fur Falle mit denselben Parametern, wie es etwa in
der in New South Wales verwendeten computergestiitzten Datenbank der
Fall ist?74% Bei der letztgenannten Option wire zumindest zu bedenken,
dass bei automatischer Ausgabe statistischer Werte fiir Falle mit denselben
oder dhnlichen Parametern die Entstehung eines starken Ankereffekts zu
befiirchten wire.”4! Es wire zu erwarten, dass die Richter sich - ggf. unbe-
wusst — mafigeblich an den ausgeworfenen statistischen Werten orientie-
ren, sodass Unterschiede zwischen den Einzelféllen unter Umstanden nicht
mehr hinreichend Rechnung getragen wiirde.”#?

Der Vorschlag, eine zentrale Strafzumessungsdatenbank zur Erweiterung
des richterlichen Horizonts einzufithren, wurde auf dem 72. Deutschen
Juristentag in Leipzig 2018 ganz iiberwiegend beflirwortet.”*> Auch im
Rahmen der vorliegend durchgefiihrten Richtergespriache bewerteten die
Teilnehmenden der Gruppengespriache den Vorschlag von elektronischen
Strafzumessungsdatenbanken, die Informationen iiber Strafmaflentschei-
dungen anderer Gerichte in dhnlichen Fallgestaltungen liefern kénnen, po-
sitiv. Man wisse wenig iiber Strafmaflentscheidungen auflerhalb des eige-

738 Kaspar/Hoffler/Harrendorf, NK 2020, 35 (49).

739 Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018 — Beschliis-
se, 19, https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/181130_djt_internet_72_beschlue
sse.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

740 Hoven, Strafzumessung in Australien - ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engelhart/
Kudlich/Vogel, Digitalisierung, Globalisierung und Risikopréavention, 2021, 1373
(1385£).

741 S.zum Ankereffekt in der Strafzumessung bereits die Nachweise in Fn. 459.

742 S. hierzu bereits Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, 310f., der
zu bedenken gibt, dass die Ausgabe von Mittelwerten ggf. eine grofle Verfithrung fiir
bequeme Richter und Staatsanwilte darstellen konnte.

743 Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018 — Beschliis-
se, siche Fn. 739,19 1.
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nen Landgerichtsbezirks;”#* solche Informationen konnten daher durchaus
hilfreich sein, insbesondere bei Delikten, die eher selten vorkommen. Es ist
daher davon auszugehen, dass die Einfithrung einer solchen Datenbank
von der Praxis begriifit und das Angebot in der Praxis genutzt werden wiir-
de. Unabdingbar wire es hierbei, den Prozess der Einfithrung einer elektro-
nischen Datenbank wissenschaftlich zu begleiten und umfassend und fort-
laufend zu evaluieren.

b) Strafzumessungsrichtlinien

Eine elektronische Strafzumessungsdatenbank wire eine zu befiirwortende
Mafinahme zur Forderung einer gleichméfligeren Strafzumessungspraxis.
Die Datenbank wiirde allerdings erst im konkreten Abwagungsprozesspro-
zess der rechtsprechenden Organe ansetzen. Es liegt nahe, zu erwégen,
ob nicht bereits eine Modifikation der Entscheidungsgrundlagen sinnvoll
wire, damit nicht ,nur” im Ergebnis eine einheitlichere Strafzumessungs-
praxis zustande kommt, sondern bereits die Entscheidungen selbst einheit-
licher ablaufen. Die Strafzumessungsdatenbank hat zwar den Charme einer
praktisch ohne groflere Anderungen des geltenden Rechts umsetzbaren
Mafinahme, kann aber das Problem nicht l6sen, dass die Entscheidungs-
kriterien fiir die Strafzumessung unklar sind und dementsprechend auch
nicht hinreichend transparent an den Verurteilten und an die Offentlich-
keit kommuniziert werden kénnen. Die vorliegende Untersuchung hat
gezeigt, dass neben dem Problem der Ungleichheit auch der Umstand
der fehlenden Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen
ein erhebliches Defizit der Strafzumessungspraxis — vielleicht sogar das
folgenreichste Defizit — darstellt. Der Befund der Ungleichmafligkeit der
Strafzumessung gibt demnach Anlass, zu erwégen, wie klare und reliable
Entscheidungskriterien fiir die Strafzumessung ausgestaltet sein konnten,
um einerseits zu einer gleichmafligeren Strafzumessung beizutragen, ande-
rerseits aber auch eine transparente Kommunikation der Entscheidung
und ihrer Entscheidungskriterien zu ermdoglichen. Zu Recht mahnt Wei-
gend: ,[W]enn uns die Akzeptanz von Sanktionsentscheidungen am Her-
zen liegt, miissen wir bereit sein, deren Zustandekommen und die einzel-
nen Wertungsschritte so durchsichtig zu machen, daf$ sie nachvollzogen

744 S. dazu Kapitel F. II. 4. a).
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und gegebenenfalls kritisiert werden konnen“’4> Ein naheliegender Ansatz
hierfiir wére die Einfithrung von Strafzumessungsrichtlinien, die fiir kon-
krete Fallkonstellationen Strafmaflempfehlungen geben bzw. fiir bestimmte
strafzumessungsrelevante Umstdnde Empfehlungen zu deren Gewichtung
und Bewertung aussprechen.”46

Ein rechtsvergleichender Blick in andere Rechtsordnungen macht deut-
lich, dass in verschiedenen Landern bereits seit lingerem Strafzumessungs-
richtlinien in unterschiedlichen Ausgestaltungen zur Anwendung kommen.
Als Beispiele konnen etwa die ,Federal Sentencing Guidelines® in den USA
und die ,Sentencing Guidelines® in England und Wales genannt werden.”#”
Auch in Deutschland wird das Institut der Strafzumessungsrichtlinien und
deren Ubertragbarkeit auf das deutsche Strafzumessungsrecht bereits seit
mehreren Jahrzehnten diskutiert.”#® Fiir die Einfithrung solcher Richtlinien

745 Weigend, Sind Sanktionen zu akzeptieren, die sich am Maf} der Tatschuld orientie-
ren?, in: Frisch/Hirsch/Albrecht, Tatproportionalitit, 2003, 199 (207).

746 Weigend, Richtlinien fiir die Strafzumessung, Festschrift der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultdt zur 600-Jahr-Feier der Universitdt zu Koln, 1988, 579 (602) prognos-
tiziert, dass die Bemiihungen einer kontinuierlich arbeitenden Strafzumessungs-
kommission zur Erstellung eines plausibel begriindbaren Systems von Strafzumes-
sungskriterien zwinge und damit Ordnung und Rationalitdt in den Bereich der
Strafzumessung bréchte.

747 Als weiteres Beispiel kann etwa die chinesische Richtlinie fir die Strafzumessung
genannt werden, s. dazu Zhao, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitit, 2022,
89 ff.

748 S. etwa Kaspar, Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen — Brau-
chen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, in: Stindige Deputation des Deutschen
Juristentages, Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, CI-CI29
(C114), der sich zwar gegen Richtlinien nach dem US-amerikanischen Modell, aber
fur deliktsspezifische Strafmaflempfehlungen durch eine Strafzumessungskommis-
sion ausspricht; Ambos, Einheitlichere und transparentere Strafzumessung durch
Strafzumessungsrichtlinien?, in: Haverkamp/Kilchling/Kinzig u. a., Unterwegs in
Kriminologie und Strafrecht — Exploring the World of Crime and Criminology,
2021, 649 sowie Roberts/Padfield, Strafzumessung in England und Wales, in: Ambos,
Strafzumessung, 2020, 33 ff. und Jehle, Strafzumessung in England und Wales. Ein
Kommentar aus deutscher Sicht, in: Ambos, Strafzumessung, 2020, 59 ff. zum engli-
schen Modell als mogliches Vorbild fir Deutschland; Reichert, Intersubjektivitat
durch Strafzumessungsrichtlinien, 1999 zu den US-amerikanischen Richtlinien und
einem modifizierten Modellvorschlag fiir Deutschland; ebenfalls zu den US-ameri-
kanischen Richtlinien Maurer, Komparative Strafzumessung, 2005, 711f. sowie Wei-
gend, Richtlinien fir die Strafzumessung, Festschrift der Rechtswissenschaftlichen
Fakultit zur 600-Jahr-Feier der Universitat zu Koln, 1988, 579 ff., Giannoulis, Studi-
en zur Strafzumessung, 2014, 255 ff. und Uphoff, Die deutsche Strafzumessung unter
dem Blickwinkel amerikanischer Strafzumessungsrichtlinien, 1998.
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wiirden sich derzeit allerdings wohl keine Mehrheiten finden lassen. Ein
deutliches Indiz hierfiir bildet ein Beschluss des Deutschen Juristentags
in Leipzig 2018, auf dem sowohl tabellarische Vorgaben und bindende
Strafzumessungsrichtlinien nach Art der US-amerikanischen ,Sentencing
Guidelines® als auch Strafzumessungskataloge nach lokalen Strafmafitradi-
tionen zur Uberwindung der Unterschiede der Strafzumessungspraxis je
nach Region oder Gerichtsbezirk mit tiberragender Mehrheit abgelehnt
wurden.”

Trotz der Skepsis in der Justiz sollte das Konzept der Strafzumessungs-
richtlinien nicht vorschnell abgeschrieben werden - dies gilt insbesonde-
re vor dem Hintergrund des empirisch begriindeten Reformbedarfs im
Strafzumessungsrecht. Dem Institut der Strafzumessungsrichtlinien wohnt
grundsitzlich ein erhebliches Potential im Hinblick auf die Vereinheitli-
chung der Strafzumessung inne. Bei Einfithrung von Strafzumessungsricht-
linien wiére zu erwarten, dass die in den Richtlinien festgeschriebenen
Entscheidungskriterien in den Strafzumessungspraxis in den Vordergrund
riicken und die Strafzumessungsentscheidungen kiinftig wesentlich pragen
wiirden. Ebenso ist davon auszugehen, dass die in den Empfehlungen
vorgegebene Gewichtung der einzelnen Faktoren die Praxis der Strafzu-
messung beeinflussen wiirde. Dies gilt auch dann, wenn die Richtlinien als
nicht bindende Empfehlungen an die Gerichte ausgestaltet wiren; schlief3-
lich ist der Ankereffekt — auch speziell fiir den Bereich der Strafzumes-
sung — empirisch gut belegt.”>* Die empirischen Studien zum Ankereffekt
legen nahe, dass auch nicht bindende Strafmaflempfehlungen zu einer
erheblichen Anndherung der verhéngten Strafen an die in den Richtlinien
empfohlenen Werte fithren wiirden.”! Die Strafzumessungsentscheidungen
wiirden damit aller Voraussicht nach deutlich einheitlicher werden und
kénnten aufgrund der klaren Entscheidungskriterien auch nachvollziehba-
rer begriindet und vermittelt werden.

749 Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018 — Beschliis-
se, sieche Fn. 739, 19.

750 S. zum Ankereffekt nochmals Tversky/Kahneman, Science, New Series 1974, 1124
(1128); Nickolaus, Ankereffekte im Strafprozess, 2018; Nink, Justiz und Algorithmen,
2021, 53 ff.; Englich/Mussweiler, Journal of Applied Social Psychology 2001, 1535 ff.;
Englich, Zeitschrift fir Sozialpsychologie 2005, 215 ff.; Englich/Mussweiler/Strack,
Personality and Social Psychology Bulletin 2006, 188 ff.

751 Wenn bereits vollig willkiirlich gesetzte Anker einen Ankereffekt auslosen, was nach
der empirische Datenlage der Fall ist, ist davon auszugehen, dass der von offiziellen
Strafmaflempfehlungen ausgehende Ankereffekt umso stirker ausfillt, weil dem
Ersteller der Empfehlungen Kompetenz und Legitimitat zugesprochen wird.
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Es ist nicht Ansinnen oder Anspruch dieser Arbeit, ein vollstindiges
Modell fiir Strafzumessungsrichtlinien zu erarbeiten. Jedoch soll ausgefiihrt
werden, welche grundlegende Weichenstellungen fiir ein mogliches Straf-
zumessungsrichtlinienmodell sich aus den zentralen Befunden der empiri-
schen Untersuchung ergeben:

Die fiir den Wohnungseinbruchdiebstahl erhobene Bandbreite an Tat-
und Tétervariablen ist so grofi, dass es nicht praktikabel und durchfiithrbar
erscheint, alle pragenden Variablen, die strafzumessungsrelevant sein kon-
nen, abschlieffend in die Richtlinien aufzunehmen. Denkbar ware es aber,
in den Richtlinien eine Reihe von deliktsspezifischen Variablen festzulegen,
die beim Wohnungseinbruchdiebstahl typischerweise besonders prigend
sind. Diese Variablen wiirden dann zukiinftig bei der Strafzumessung im
Vordergrund stehen und kénnten dazu genutzt werden, dhnlich wie in den
»Sentencing Guidelines® fiir England und Wales eine erste grobe Orientie-
rung innerhalb des Gesamtstrafrahmens zu bieten. In den englischen Gui-
delines wird im ersten Schritt der Strafzumessung eine Einordnung der Tat
in Schwere-Kategorien vorgenommen, indem deliktspezifisch festgelegte
Kriterien zum verursachten Schaden (,harm®) und zur Vorwerfbarkeit der
Tat (,culpability) fiir den Einzelfall bewertet werden.”? In der deliktspezi-
fischen Richtlinie zu dem Delikt ,domestic burglary“ werden in diesem
Schritt fir die Bestimmung des Ausmafles des verursachten ,harm® etwa
u.a. eine Gewaltanwendung oder schwere Gewaltandrohung gegeniiber
dem Opfer, der Grad der physischen oder psychischen Verletzung des
Opfers, die Anwesenheit von Personen wahrend der Tat und das Ausmaf}
des materiellen und immateriellen Stehlschadens beriicksichtigt.”>? Fir die
Bestimmung des Ausmafles der ,culpability wird u.a. die Vulnerabilitdt
des Opfers, der Grad der Tatplanung und Organisation, das Beisichtragen
eines Messers oder einer Waffe und eine etwaige psychische Stérung oder
geistige Beeintridchtigung des Taters, die im Zusammenhang mit der Tatbe-
gehung steht, herangezogen. Je nach Grad von ,harm“ und ,culpability®
wird die Tat nach den englischen Richtlinien in eine Schwere-Kategorie
eingeordnet.

Ein dhnliches Vorgehen wire auch in Deutschland denkbar. Variablen,
die das Delikt des Wohnungseinbruchdiebstahls mafigeblich prigen, sind

752 Roberts/Padfield, Strafzumessung in England und Wales, in: Ambos, Strafzumes-
sung, 2020, 33 (40 fF)).

753 Sentencing Council of England and Wales, Sentencing Guidelines: Domestic bur-
glary, https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/dome
stic-burglary/ (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).
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insbesondere die das Erfolgsunrecht charakterisierenden Umstidnde wie
etwa die Variable ,Vollendung/Versuch®, die Beutehohe, die Hohe des
Sachschadens sowie der etwaige Eintritt psychischer Folgen beim Opfer.
Fiir die Variablen ,psychische Folgen“ und ,Vollendung/Versuch® hat die
statistische Analyse in der vorliegenden Untersuchung gezeigt, dass diese
in der Strafzumessungspraxis bereits jetzt eine mafigebliche Rolle fiir die
Hohe der verhingten Einzelstrafen spielen. Fiir die Beuteh6he und die Ho-
he des Sachschadens hat sich dagegen in den statistischen Gesamtmodellen
keine mafigebliche Bedeutung fiir die Strathéhe gezeigt. Ein Grund hierfiir
konnte sein, dass die Richter teilweise sehr unterschiedliche Vorstellungen
dariiber haben, welche Schadenshohe ,hoch® oder ,niedrig” ist. Wenn ein
Beutewert von 1.000 Euro in einem Fall als ,mittel“ oder ,niedrig“ einge-
ordnet und daher strafmildernd beriicksichtigt wird, im zweiten Fall aber
als ,hoch® eingeschidtzt und strafschirfend berticksichtigt wird, verwundert
es nicht, dass die Beutehdhe statistisch nicht mafigeblich mit der Strathdhe
korreliert. Aufgrund dieser Datenlage ist zu erwdgen, ob die Richtlinien fiir
die Variable der Beuteh6he und der Hohe des Sachschadens konkrete Wer-
te enthalten sollen, die empfehlen, welche Schadenshdhen ein niedriges,
mittleres oder hohes Erfolgsunrecht indizieren.

Neben Variablen zum Erfolgsunrecht der Tat miissten auch prigende
Variablen des Handlungsunrechts in die Richtlinien aufgenommen wer-
den; in Betracht kommt beim Wohnungseinbruchdiebstahl insbesondere
die Beriicksichtigung etwaiger Notsituationen der Titer, eine Drogenab-
héngigkeit und eine etwaige Planung oder besondere Organisation. Insbe-
sondere die Drogenabhéngigkeit ist hier in den Vordergrund zu riicken: In
den ausgewerteten Fillen mit drogenabhdngigen Tétern war die Drogen-
sucht bzw. die Angst vor Entzug ein klar im Vordergrund stehender und
die Tat pragender Umstand.

Ahnlich wie bei der Diskussion um minder schwere Fille gilt jedoch
auch hier, dass stets auflergewdhnliche Tatumstdnde oder Konstellationen
eintreten konnen, die niemand vorhergesehen hat oder vorhersehen muss-
te. Wenn die pragenden Tat- und Tétervariablen aber nicht abschlieflend
in den Strafzumessungsrichtlinien enthalten sind, folgt daraus, dass bei
Anwendung der Richtlinie wegen der duflerst hohen Heterogenitit der in
der Praxis vorkommenden Fille immer mit Einzelfillen gerechnet werden
muss, deren besondere pragende Umstande die Richtlinien nicht antizipie-
ren. Daher muss ein Richtlinienmodell so ausgestaltet werden, dass nach
dem ersten Schritt der groben Einordnung weitere Umsténde beriicksich-
tigt werden konnen, um eine Feinjustierung nach oben oder unter vorzu-

329

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

G. Fazit und Ausblick

nehmen. Die Umstinde, die in der Richtlinie als relevante Erwédgungen
aufgezdhlt sind, sollen daher nicht abschlieflend sein. Ein solches mehr-
schrittiges Vorgehen erméglicht es einerseits, bestimmte Strafzumessungs-
faktoren in ihrer Bedeutung hervorzuheben, indem sie bereits im ersten
Schritt beriicksichtigt werden und so den ,Startwert® fiir die Strafzumes-
sung mafigeblich mitbestimmen. Dies tragt auch zur Transparenz bei. Der
Umstand, dass im zweiten Schritt bei der Feinjustierung weitere Faktoren
beriicksichtigt werden konnen, die nicht abschlieflend in der Richtlinie
aufgezahlt sind, erlaubt die notige Individualisierung des Strafmafles auf
die Besonderheiten des Einzelfalls.

In der Diskussion um die Einfiihrung von Strafzumessungsrichtlinien
wird hédufig die Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass Richtlinien keine
sechte® Gleichbehandlung der Tater zur Folge hitten, sondern eine ,blof§
vordergriindige Gleichheit“:”>* Wenn die Strafzumessungsrichtlinien ndm-
lich dazu fithren wiirden, dass aufgrund der notwendigerweise begrenzten
Anzahl der nach den Richtlinien entscheidungsrelevanten Faktoren ande-
re potentiell strafzumessungsrelevante Umstdnde weniger oder gar nicht
mehr beriicksichtigt wiirden, dann finde letztlich eine Gleichbehandlung
ungleicher Sachverhalte aufgrund der Strafzumessungsrichtlinien statt.
Dann wire die Strafzumessung zwar ,einheitlich“. Man miisste sich aber
die Frage gefallen lassen, ob diese Einheitlichkeit auch sachgerecht ist,
oder ob sie mit einer zu starken Vereinfachung einhergeht. Diesem berech-
tigten Einwand kann allerdings durch die Ausgestaltung der Richtlinien
Rechnung getragen werden: Erstens diirfen die Richtlinien grundsatzlich
nicht bindend sein; sie diirfen vielmehr lediglich ,Empfehlungen® zum
Strafmaf3 aussprechen. Nur dann bleibt hinreichend Raum fiir die Bertick-
sichtigung von Details der Einzelfille, die relevant fiir das Handlungs- oder
Erfolgsunrecht der Taten sind, von den Richtlinien aber nicht antizipiert
werden. Zudem ist im hier angedachten Modell, wie bereits ausgefiihrt,
eine Beriicksichtigung nicht in den Richtlinien enthaltener Umstdnde im
Rahmen der ,Feinjustierung® im zweiten Strafzumessungsschritt moglich
und erwiinscht, sodass genligend Raum fiir eine Individualisierung der
Strafe auf den jeweiligen Einzelfall bleibt. Zweitens darf das Abweichen von
der Strafmaflempfehlung der Richtlinien nicht zu einer tibersteigerten Be-

754 Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 765; Kaspar, Sentencing Guide-
lines vs. freies tatrichterliches Ermessen — Brauchen wir ein neues Strafzumessungs-
recht?, in: Stindige Deputation des Deutschen Juristentages, Verhandlungen des 72.
Deutschen Juristentages, 2018, C1-C129 (C83).
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griindungspflicht der Gerichte fithren. Anderenfalls wére zu erwarten, dass
aufgrund der Anforderungen an die Begriindung eine - ggf. unbewusste -
Tendenz besteht, der Strafmaflempfehlung zu folgen, auch wenn Umsténde
vorliegen, die eine Abweichung von der Empfehlung rechtfertigen wiirden
und sinnvoll erscheinen lassen. Bei dieser Ausgestaltung ist davon auszu-
gehen, dass die Richtlinien einen Ankereffekt auslosen. Dieser Effekt ist
die gewiinschte Wirkung, die zur Vereinheitlichung der Strafzumessung
fihrt. Aufgrund der fehlenden Bindung und der fehlenden iibersteigerten
Begriindungspflicht im Falle des Abweichens von den Empfehlungen ist
aber gleichzeitig zu erwarten, dass trotz des Vereinheitlichungseffekts eine
hinreichende Einzelfallindividualisierung méoglich bleibt.

Schliefflich ware zu klaren, ob die Richtlinien fur bestimmte Kombi-
nationen von Strafzumessungskriterien lediglich einen Strafrahmen emp-
fehlen sollen (z.B. bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl mit niedrigem
Erfolgsunrecht und niedrigem Handlungsunrecht: sechs Monate bis 18
Monate) oder einen konkreten ,,Startwert“, von dem die Gerichte unter Be-
riicksichtigung der weiteren Umstande des Einzelfalls nach oben oder un-
ten abweichen konnen und sollen (z.B. bei niedrigem Erfolgsunrecht und
niedrigem Handlungsunrecht: ein Jahr). Es ist zu vermuten, dass bei der
zweiten Variante mit einer konkreten Monatsanzahl als Startwert eine stér-
kere Angleichung der Strafen stattfinden wiirde als bei der ersten Variante.
Die in den Richtlinien aufgezéhlten Variablen erhalten dann eine noch
grofiere Bedeutung als in der ersten Variante. Hingegen kommt den nicht
in den Richtlinien genannten Umstdnden, die erst bei der ,Feinjustierung®
zu berticksichtigen sind, bei der ersten Variante eine groflere Bedeutung zu,
weil erst durch ihre Beriicksichtigung eine konkrete Zahl bestimmt wird;
bei der zweiten Variante dienen sie nur dazu, den bereits vorhandenen
Wert anzupassen. Vor der Einfithrung von Richtlinien wére noch abschlie-
8end zu erwégen, welcher der beiden Varianten der Vorzug zu gewahren
wire: der Variante mit konkreten Startwerten zugunsten einer stirkeren
Vereinheitlichung der Strafen oder der Variante mit engen Strafrahmen
als Empfehlungen zugunsten eines grofleren richterlichen Spielraums bei
der Feinjustierung. Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass ein sol-
ches Richtlinienmodell in erheblichem Mafle Struktur und klare Entschei-
dungsgrundlagen in den Strafzumessungsvorgang hineintrdgt. Damit wird
auch der Grundstein dafiir gelegt, dass die Strafzumessungsentscheidung
transparent und nachvollziehbar an die Verfahrensbeteiligten und ggf. die
Offentlichkeit kommuniziert werden kann.

331

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

G. Fazit und Ausblick

Eine einzurichtende Expertenkommission wére damit zu beauftragen,
deliktsspezifisch festzulegen, welche im Zentrum stehenden Faktoren des
Handlungs- und Erfolgsunrecht im ersten Schritt die grobe Einordnung in
Schwere-Kategorien bestimmen sollen. Auflerdem miisste sie weitere Fak-
toren bestimmen, die in einem zweiten Schritt der Feinjustierung Beriick-
sichtigung finden konnen und in den Richtlinien beispielhaft, aber nicht
abschlieflend aufgezahlt werden. Man darf einer Expertenkommission aus
Wissenschaftlern und Praktikern durchaus zutrauen, dass sie in der Lage
ist, die bei den einzelnen Delikten im Vordergrund stehenden und vorran-
gig zu beriicksichtigenden Faktoren zu bestimmen und eine Empfehlung
fur deren Gewichtung im Strafzumessungsvorgang abzugeben.”>

c) Strafzumessung in der juristischen Ausbildung

Mit der Forderung, das Thema der Strafzumessung stirker zum Gegen-
stand der universitiren Ausbildung bzw. des juristischen Vorbereitungs-
dienstes zu machen, tragt man Eulen nach Athen.”>® Auch auf dem Deut-
schen Juristentag Leipzig 2018 wurde mit grofier Mehrheit der Beschluss
gefasst, das Strafzumessungsrecht starker in die juristische Ausbildung zu
integrieren; das strafrechtliche Sanktionenrecht, insbesondere das Strafzu-
messungsrecht und die kriminologischen Grundlagen miissen wéihrend des
juristischen Vorbereitungsdienstes Gegenstand der Ausbildung in der straf-
rechtlichen Pflichtstage sein.””” Dem ist uneingeschriankt zuzustimmen,
liegt es doch auf der Hand, dass im Falle der fehlenden systematischen
Vermittlung des Sanktionenrechts an die Studierenden einem Berufsanfin-
ger bei Gericht oder Staatsanwaltschaft kaum eine andere Moglichkeit
bleibt, als sich bei erfahrenen Kollegen nach den {iiblichen Strafmafien zu
erkundigen. Es bedarf, wie Hornle zu Recht ausfiihrt, kaum einer weiteren
Begriindung, dass sich zwangsldufig ,lokale Traditionen (,bei uns in der

755 So bereits Weigend, Richtlinien fiir die Strafzumessung, Festschrift der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultit zur 600-Jahr-Feier der Universitat zu Koln, 1988, 579 (601).

756 S. nur Kaspar, Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen - Brau-
chen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, in: Stindige Deputation des Deut-
schen Juristentages, Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, C1-CI129
(C112).

757 Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018 - Beschliis-
se, siche Fn. 739, 21.
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Kammer am Gericht gibt es fiir das Delikt X so viel“) auf diese Weise
fortsetzen®.”8

An dieser Stelle soll betont werden, dass nicht nur die rechtlichen
Grundlagen der Strafzumessung und die hochstgerichtliche Rechtspre-
chung zur Revisibilitdt von Strafzumessungsentscheidungen stirker in den
Fokus der strafrechtlichen Ausbildung riicken miissen. Unerldsslich ware
es insbesondere auch, die Bedeutung einer transparenten Vermittlung der
Strafzumessungsentscheidungen an die Offentlichkeit an die angehenden
Juristen heranzutragen, damit diese die Tragweite transparenter und nach-
vollziehbarer Strafzumessungsentscheidungen erfassen und im spdteren
Berufsleben entsprechend agieren konnen.

Aber nicht nur angehende Juristen miissen mit diesem Thema vertraut
sein. Auch bei Strafrichtern und Staatsanwalten, die bereits im Berufsleben
stehen, bedarf es der kontinuierlichen Weiterbildung und Sensibilisierung
im Hinblick auf den Bereich der Strafzumessung. So koénnen etwa Fort-
bildungsveranstaltungen im Rahmen von Richterakademien die Gelegen-
heit dazu bieten, sich tiber regionale und iiberregionale Strafzumessungsge-
wohnbheiten zu informieren und diesbeziigliche Ungleichheiten im Idealfall
abzubauen.” Fortbildungsveranstaltungen mit Beziigen zum Strafzumes-
sungsrecht gibt es bereits — das Angebot sollte aber ausgebaut werden und
der Fokus auf die Praxis der Strafzumessung gerichtet werden.

ITI. Ausblick

Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, durch die Betrachtung des
Phanomens des (Privat-) Wohnungseinbruchdiebstahls einerseits einen
Beitrag zum kriminologischen Verstindnis des Delikts und zur Evaluati-
on der Reform des Tatbestandes zu leisten, andererseits durch die empiri-
sche Untersuchung der Rechtswirklichkeit der Strafzumessung beim Woh-
nungseinbruchdiebstahl einen Grundstein fiir Vorschldge zur Verbesserung
der Transparenz, Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Strafzumes-
sungspraxis zu legen.

Die empirische Untersuchung der Tat-, Téter- und Opferstrukturen hat
gezeigt, dass der Wohnungseinbruchdiebstahl ein viel heterogeneres Delikt

758 Hdrnle, Voriiberlegungen zu Decision-Support-Systemen aus der Sicht des Straf-
zumessungsrechts, in: Schiinemann/Tinnefeld/Wittmann, Gerechtigkeitswissen-
schaft, 2005, 393 (395).

759 Streng, StV 2018, 593 (599).
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ist, als die Darstellung in Presse und politischer Debatte vermuten lésst.
Dies sollte Anlass sein, die Vermittlung kriminologischer Befunde zu Be-
sonderheiten einzelner Deliktsgruppen und Delikte an die Offentlichkeit
zukiinftig zu starken. Hier ist auch die Strafrechtswissenschaft gefragt:
Eine addquate Vermittlung kriminologischer Erkenntnisse liegt auch in der
Verantwortung der Wissenschaft und kann und sollte den Grundstein fiir
faktenbasierte kriminalpolitische Debatten in der Zukunft bilden.

Die Reform des § 244 StGB im Jahr 2017 ist vor dem Hintergrund der
empirischen Befunde als ambivalent zu bewerten: Bemisst man den Erfolg
einer strafrechtlichen Reform danach, ob der Gesetzgeber die mit der Re-
form erstrebten Ziele erreicht hat, so kann man die Reform durchaus als er-
folgreich einordnen: Der Tatbestand des Privatwohnungseinbruchdieb-
stahls kennzeichnet mit seiner verscharften Mindeststrafandrohung wie
vom Gesetzgeber gewiinscht den als hoch eingeordneten Unrechtsgehalt
des Delikts. Zudem ist entsprechend der Zielsetzung des Gesetzgebers eine
Erhohung des Strafniveaus bei (Privat-) Wohnungseinbruchdiebstihlen
eingetreten. Gleichzeitig ist die Reform aber geradezu ein Musterbeispiel
fir ein Gesetzgebungsvorhaben, das die in der rechtswissenschaftlichen
Diskussion vorgetragenen kritischen Argumente zu einzelnen Punkten des
Gesetzentwurfs nicht hinreichend beriicksichtigt hat. Die Reform ist inso-
weit ,gescheitert, als die in der strafrechtswissenschaftlichen Diskussion
prognostizierten Probleme nach der Reform tatsdchlich eingetreten sind.
Auflerdem muss aus kriminalpolitischer Perspektive konstatiert werden,
dass die wiederholte Betonung der negativ generalpriventiven Zielrichtung
in der politischen Debatte und in der Medienberichterstattung ein mit ge-
sellschaftlichen Risiken behaftetes Vorgehen darstellt. Es bedarf der weite-
ren Forschung, inwieweit dieses Vorgehen die ohnehin schon erhebliche
Kriminalitatsfurcht im Hinblick auf Wohnungseinbruchdiebstihle mdogli-
cherweise sogar noch beférdert hat.

Hinsichtlich der Praxis der Strafzumessung zeigen die empirischen
Untersuchungen mehrere problematische Defizite auf. Sowohl die fest-
gestellte Ungleichheit der verhdngten Strafen als auch die mangelhafte
Vermittlung der Strafzumessungsentscheidungen in den Urteilsgriinden
begriindet einen kriminalpolitischen Handlungsbedarf. Den identifizierten
Problemen sollte alsbald entgegengetreten werden; anderenfalls drohen
gesellschaftliche Konsequenzen, die sich insbesondere in einer Entfrem-
dung der Justiz von der Bevélkerung, in deren Namen sie Recht spricht,
manifestieren konnen. Zudem muss daran erinnert werden, dass die Straf-
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zumessungsentscheidung fiir den Verurteilten von elementarer Bedeutung
ist und sein Leben langfristig und gravierend beeinflussen kann;”®° bereits
aus diesem Grund darf die Suche nach Mafinahmen zur Forderung der
Gleichmafligkeit der Strafzumessung nicht vernachléssigt werden.

Die vorliegende Untersuchung soll dazu beitragen, die Rechtswirklich-
keit der Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl durch empiri-
sche Befunde auszuleuchten. Hier darf man aber nicht stehenbleiben. Die
genauere statistische Erfassung der in der Praxis getroffenen Strafzumes-
sungsentscheidungen sowie die Einfithrung einer elektronischen Strafzu-
messungsdatenbank sind probate - und praktisch ohne iibersteigerten Auf-
wand realisierbare — Mittel, um die Gleichmafligkeit der Strafzumessung zu
fordern. Hierfiir sind weitere Untersuchungen und Uberlegungen erforder-
lich. Es muss gekldrt werden, wie weit der Kreis der Zugriffsberechtigten
fir die Datenbank zu ziehen ist; zudem muss erwogen werden, welche
Fallvariablen in der Datenbank enthalten sein sollen. Schliefflich muss
geklart werden, welche Daten die Datenbank auswerfen soll, damit sie
zwar einerseits zu einer gleichméfligeren Strafzumessungspraxis beitragen
kann, andererseits aber keine zu starken Ankereffekte durch die mithilfe
der Datenbank generierten Daten ausgeldst werden.

Ahnliches gilt fiir die Strafzumessungsrichtlinien. Auch hier besteht wei-
terer Forschungsbedarf. Es muss erwogen werden, inwieweit die Richtlini-
en aus anderen Rechtsordnungen Orientierungspunkt fiir ein Richtlinien-
modell fiir die deutsche Strafrechtsordnung sein kénnen. Insbesondere
die in England und Wales zur Anwendung kommenden ,Sentencing Gui-
delines“ konnten hierbei eine zentrale Rolle spielen. Allerdings miissen
hierfiir die Auswirkungen der ,,Sentencing Guidelines® auf die Rechtspraxis
in England und Wales noch umfassend evaluiert werden. SchliefSlich muss
geklart werden, ob und inwieweit sichergestellt werden kann, dass auch
bei Einfithrung von Strafzumessungsrichtlinien der Einzelfallgerechtigkeit
hinreichend Rechnung getragen wird.

Teilweise wird in der Rechtswissenschaft der Vorwurf erhoben, das
Strafrecht sei ,iibererforscht®.’¢! Ob diese Aussage stimmt, darf schon im
Allgemeinen bezweifelt werden; im Hinblick auf das Strafzumessungsrecht

760 Hoven, Strafzumessung in Australien - ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engel-
hart/Kudlich/Vogel, Digitalisierung, Globalisierung und Risikopréavention, 2021,
1373.

761 S. zu diesem Vorwurf Hornle, Stairken und Schwichen der deutschen Strafrechtswis-
senschalft, in: Dreier, Rechtswissenschaft als Beruf, 2020, 183 (207 f.).
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ist sie jedenfalls nicht zutreffend. Obwohl in den vergangenen Jahren,
insbesondere rund um den Deutschen Juristentag 2018, vermehrt Stellung-
nahmen und auch Monographien zum deutschen Strafzumessungsrecht
veroffentlicht wurden,”®? kann abschlieffend konstatiert werden, dass das
Strafzumessungsrecht trotz seiner erheblichen Bedeutung noch immer ,,un-
tererforscht” ist.”®3 Die insbesondere in der Praxis vorherrschende Skepsis
gegeniiber Reformen im Strafzumessungsrecht sollte die weitere wissen-
schaftliche Befassung mit dem Strafzumessungsrecht nicht bremsen. Zwar
miissen Bedenken aus der juristischen Praxis in den weiteren Reformdis-
kussionen angehdrt und ernst genommen werden. Es gilt aber nach wie
vor, dass gerade im Bereich des Strafzumessungsrecht ein gewisser ,refor-
merische[r] Wagemut*’®* erforderlich ist, um den bestehenden Defiziten
dieses Rechtsbereichs wirksam begegnen zu konnen.

762 S. mit zahlreichen Nachweisen Grosse-Wilde, Z1S 2019, 130.

763 Hornle, Starken und Schwachen der deutschen Strafrechtswissenschaft, in: Dreier,
Rechtswissenschaft als Beruf, 2020, 183 (208).

764 Weigend, Richtlinien fiir die Strafzumessung, Festschrift der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultat zur 600-Jahr-Feier der Universitit zu Koln, 1988, 579 (602).

336

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

H. Literaturverzeichnis

Albrecht, Hans-Jorg, Gleichmafligkeit und Ungleichméfigkeit in der Strafzumessung,
in: Kerner, Hans-Jirgen/Kury, Helmut/Sessar, Klaus (Hrsg.), Deutsche Forschun-
gen zur Kriminalititsentstehung und Kriminalititskontrolle, German research on
crime and crime control, Band 2, Koln 1983, S. 1297-1332.

Albrecht, Hans-Jorg, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitat, Eine vergleichende
theoretische und empirische Studie zur Herstellung und Darstellung des Strafmas-
ses, Berlin 1994.

Ambos, Kai, Einheitlichere und transparentere Strafzumessung durch Strafzumessungs-
richtlinien?, Die englischen Sentencing Guidelines als lohnenswertes Untersu-
chungsobjekt, in: Haverkamp, Rita/Kilchling, Michael/Kinzig, Jorg u. a. (Hrsg.), Un-
terwegs in Kriminologie und Strafrecht — Exploring the World of Crime and Crimi-
nology, Festschrift fiir Hans-Jorg Albrecht zum 70. Geburtstag, Berlin 2021, S. 649—
667.

Angehrn, Emil, Die Angst vor dem Fremden: zur Dialektik von Selbstsein und Anders-
heit, in: Rauchfleisch, Udo (Hrsg.), Fremd im Paradies, Migration und Rassismus,
Basel 1994, S. 27-44.

ARD, Hart aber fair, Uberlastet, iberfordert, zu lasch — was lauft schief bei den Gerich-
ten? 19.02.2018, https://www.daserste.de/information/talk/hart-aber-fair/sendun
g/ueberlastet-ueberfordert-zu-lasch-was-laeuft-schief-bei-den-100.html (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

Baier, Dirk/Kemme, Stefanie/Hanslmaier, Michael/Doering, Bettina/Rehbein, Flori-
an/Pfeiffer, Christian, Kriminalitatsfurcht, Strafbediirfnisse und wahrgenommene
Kriminalitatsentwicklung, Ergebnisse von bevolkerungsrepréasentativen Befragungen
aus den Jahren 2004, 2006 und 2010, https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungs
berichte/FB_117.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Blank, Hubert/Bérstinghaus, Ulf (Hrsg.), Miete, Kommentar, 6. Aufl, Miinchen 2020
(zitiert: Bearbeiter, in: Blank/Borstinghaus).

Bohnsack, Ralf, Rekonstruktive Sozialforschung, Einfithrung in qualitative Methoden,
10. Aufl., Opladen 2021.

Bonfadelli, Heinz/Friemel, Thomas N.,, Medienwirkungsforschung, 6. Aufl., Konstanz,
Miinchen 2017.

Bosch, Nikolaus, Die Strafbarkeit des Wohnungseinbruchdiebstahls, Jura 2017, 50 ff.

Bourdieu, Pierre, Uber das Fernsehen, 1. Aufl., Frankfurt am Main 1998.

Breunig, Christian/Handel, Marlene/Kessler, Bernhard, Ergebnisse der ARD/ZDF-Lang-
zeitstudie. Massenkommunikation 1964-2020: Mediennutzung im Langzeitvergleich,
Media Perspektiven 2020, 410 ff.

Bruns, Hans-Jiirgen, Strafzumessungsrecht, Gesamtdarstellung, 2. Aufl., K6ln 1974.

337

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.daserste.de/information/talk/hart-aber-fair/sendung/ueberlastet-ueberfordert-zu-lasch-was-laeuft-schief-bei-den-100.html
https://www.daserste.de/information/talk/hart-aber-fair/sendung/ueberlastet-ueberfordert-zu-lasch-was-laeuft-schief-bei-den-100.html
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_117.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_117.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.daserste.de/information/talk/hart-aber-fair/sendung/ueberlastet-ueberfordert-zu-lasch-was-laeuft-schief-bei-den-100.html
https://www.daserste.de/information/talk/hart-aber-fair/sendung/ueberlastet-ueberfordert-zu-lasch-was-laeuft-schief-bei-den-100.html
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_117.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_117.pdf

H. Literaturverzeichnis

Bruns, Hans-Jiirgen/Giintge, Georg-Friedrich, Das Recht der Strafzumessung, 3. Aufl,
Koln 2019.

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Der Deutsche Viktimisierungssurvey 2017, https://www.bk
a.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungserg
ebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf;jsessionid=87F076 AE53498A0COF1C0393-
DE6798E4.1ive602?__blob=publicationFile&v=13 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2015, Grundtabelle, https://
www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatist
ik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xIsx?__blob=publica
tionFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2016, Grundtabelle, https://
www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatist
ik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicatio
nFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2017, Grundtabelle Version
1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKri
minalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel xIsx?__blob
=publicationFile&v=4 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2018, Grundtabelle Version
1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKri
minalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob
=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2021, Grundtabelle - ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01
-TO01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2021, Grundtabelle Version
1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKri
minalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFil
e&v=2 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Wohnungseinbruchdiebstahl, https://www.bka.de/DE/Un
sereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdie
bstahl_node.html (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2019, Grundtabelle ohne
Tatortverteilung ab 1987, Version 1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloa
ds/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/
ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik, Richtlinien fiir die Fithrung
der Polizeilichen Kriminalstatistik in der Fassung vom 01.02.2019, V. 1.0, https://ww
w.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik
/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

338

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdiebstahl_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdiebstahl_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdiebstahl_node.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2018ersteErgebnisseDVS2017.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2016/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2017/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2018/Standardtabellen/Faelle/STD-F-01-T01-Faelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdiebstahl_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdiebstahl_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Wohnungseinbruchdiebstahl/wohnungseinbruchdiebstahl_node.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/Faelle/ZR-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2019/Interpretation/02_Rili/Richtlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=3

H. Literaturverzeichnis

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2020, Grundtabelle, Version
1.0, https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKri
minalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xIs.xlsx?__blob=publicationFil
e&v=4 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundesministerium des Inneren, Pressemitteilung zur ,Aachener Erklirung®, https://w
ww.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-w
ohnungseinbruchdiebstahl.html (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2020. Ausgewihlte Zahlen im Uberblick, https://www.bka.de/SharedDocs/Downl
oads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/I
MK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Busch, Ralf, Strafschirfung fiir Wohnungseinbruchsdiebstahle?, ZRP 2017, 30 ff.

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag (Hrsg.), Pressemitteilung vom 30.03.2017,
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/wohnungseinbruchsdiebstahl
-wird-auf-druck-der-union-kuenftig-als-verbrechen-bestraft (zuletzt abgerufen am
31.01.2022).

Cirener, Gabriele/Radtke, Henning/Rissing-van Saan, Ruth/Rénnau, Thomas, Schlucke-
bier, Wilhelm (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Band 1, 13. Aufl,, Berlin,
Boston 2020 (zitiert: Bearbeiter, in: LK/StGB).

Cirener, Gabriele/Radtke, Henning/Rissing-van Saan, Ruth/Rénnau, Thomas, Schlucke-
bier, Wilhelm (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Band 4, 13. Aufl., Ber-
lin, Boston 2020 (zitiert: Bearbeiter, in: LK/StGB).

co2online gemeinniitzige Beratungsgesellschaft mbH (Hrsg.), Einbruchschutz: Forde-
rung und Zuschiisse 2020, https://www.co2online.de/foerdermittel/foerderung-einb
ruchschutz/#c93665 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Conen, Stefan, Stellungnahme Gesetzentwurf Wohnungseinbruchsdiebstahl, https://w
ww.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen
-data.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Corves, Erich, Die ab 1. April 1970 geltenden Anderungen des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuches, JZ 1970, 156 ff.

dbb beamtenbund und tarifunion (Hrsg.), dbb Biirgerbefragung ,Offentlicher Dienst*
2022, Der 6ffentliche Dienst aus Sicht der Bevolkerung, https://www.dbb.de/fileadm
in/user_upload/globale_elemente/pdfs/2022/forsa_2022.pdf (zuletzt abgerufen am
05.09.2022).

Deckers, Riidiger, Untersuchungshaft als Strafmilderungsgrund - Uberlegungen zur
Uberbelegung, NStZ 1996, 419 ff.

D’Esposito, Julian C.,, Sentencing Disparity: Causes and Cures, Journal of Criminal Law,
Criminology and Police Science 60 1969, 182 ff.

Deusinger, Ingrid M., Der Einbrecher, Psychologische Untersuchungen zu Entschei-
dungsstrategien im Rahmen der Tatplanung und Deliktausfihrung, Gottingen 1993.

339

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-wohnungseinbruchdiebstahl.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-wohnungseinbruchdiebstahl.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-wohnungseinbruchdiebstahl.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/wohnungseinbruchsdiebstahl-wird-auf-druck-der-union-kuenftig-als-verbrechen-bestraft
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/wohnungseinbruchsdiebstahl-wird-auf-druck-der-union-kuenftig-als-verbrechen-bestraft
https://www.co2online.de/foerdermittel/foerderung-einbruchschutz/#c93665
https://www.co2online.de/foerdermittel/foerderung-einbruchschutz/#c93665
https://www.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen-data.pdf
https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2022/forsa_2022.pdf
https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2022/forsa_2022.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/Bund/Faelle/BU-F-01-T01-Faelle_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-wohnungseinbruchdiebstahl.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-wohnungseinbruchdiebstahl.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/10/drei-laendergipfel-wohnungseinbruchdiebstahl.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2020/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/wohnungseinbruchsdiebstahl-wird-auf-druck-der-union-kuenftig-als-verbrechen-bestraft
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/wohnungseinbruchsdiebstahl-wird-auf-druck-der-union-kuenftig-als-verbrechen-bestraft
https://www.co2online.de/foerdermittel/foerderung-einbruchschutz/#c93665
https://www.co2online.de/foerdermittel/foerderung-einbruchschutz/#c93665
https://www.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511432/3f4e809c541c7f6c13b7bd0c9a82e727/conen-data.pdf
https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2022/forsa_2022.pdf
https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2022/forsa_2022.pdf

H. Literaturverzeichnis

Deutscher Anwaltverein (Hrsg.), Stellungnahme Nr. 40/2017 des Deutschen Anwaltver-
eins durch den Ausschuss Strafrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des
Strafgesetzbuches — Wohnungseinbruchdiebstahl, https://anwaltverein.de/de/newsr
oom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files
/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wo
hnungseinbruchdiebstahl.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018, Programm,
https://djt.de/wp-content/uploads/2021/04/djt_72_Programmheft_180718.pdf
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018 — Beschliisse,
https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/181130_djt_internet_72_beschluesse.pdf
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Deutscher Mieterbund (Hrsg.), Stellungnahme vom 14.02.2020 zum Referentenentwurf
des Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz fiir ein Gesetz
zur Forderung der Elektromobilitit und zur Modernisierung des Wohnungseigen-
tumsgesetzes (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz - WEModG), https://w
ww.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/D
ownloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf;jsessionid=A2C67F-
C0A827A56110D231DD43BCB03C.1_cid324?__blob=publicationFile&v=2  (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

Diekmann, Andreas, Empirische Sozialforschung, Grundlagen, Methoden, Anwendun-
gen, 14. Auflage, Reinbeck bei Hamburg 2021.

Délling, Dieter, Probleme der Aktenanalyse in der Kriminologie, in: Kury, Helmut
(Hrsg.), Methodologische Probleme in der kriminologischen Forschungspraxis,
Koln 1984, S. 265-286.

Délling, Dieter, Polizeiliche Ermittlungstatigkeit und Legalitatsprinzip, Eine empirische
und juristische Analyse des Ermittlungsverfahrens unter besonderer Beriicksichti-
gung der Aufklarungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit, Bd. 1, Wiesbaden 1987.

Ddlling, Dieter, Polizeiliche Ermittlungstitigkeit und Legalitdtsprinzip, Eine empirische
und juristische Analyse des Ermittlungsverfahrens unter besonderer Beriicksichti-
gung der Aufklarungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit, Bd. 2, Wiesbaden 1987.

Dreher, Eduard, Uber die gerechte Strafe, eine theoretische Untersuchung fiir die
deutsche strafrechtliche Praxis, Heidelberg 1947.

Dreher, Eduard, Doppelverwertung von Strafbemessungsumstinden, JZ 1957, 155 ff.

Dreher, Eduard, Rationalere Strafzumessung?, in: Ponometrie, Rationalitit oder Irra-
tionalitat der Strafzumessung, Kéln 1977, S. 37-48.

DreifSigacker, Arne/Wollinger, Gina Rosa/Blauert, Katharina/Schmitt, Anuschka/Bartsch,
Tillmann/Baier, Dirk, Wohnungseinbruch: Polizeiliche Ermittlungspraxis und justi-
zielle Entscheidungen im Erkenntnisverfahren, Ergebnisse einer Aktenanalyse in
funf Grofistadten, https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_130.
pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

DreifSigacker, Arne/Wollinger, Gina Rosa/Kénig, Alicia/Bliesener, Thomas, Wohnungs-
einbruchdiebstahl als Verbrechen — Was niitzen die Neuregelungen zum Wohnungs-
einbruch?, NK 2017, 321 ff.

340

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://djt.de/wp-content/uploads/2021/04/djt_72_Programmheft_180718.pdf
https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/181130_djt_internet_72_beschluesse.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_130.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_130.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-40-17-strafrahmenverschaerfung-fuer-wohnungseinbruchdiebstahl?file=files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2017/DAV-SN_40-17_Wohnungseinbruchdiebstahl.pdf
https://djt.de/wp-content/uploads/2021/04/djt_72_Programmheft_180718.pdf
https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/181130_djt_internet_72_beschluesse.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/02142020_Stellungnahme_DMB_WEModG.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_130.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_130.pdf

H. Literaturverzeichnis

Englich, Birte, ,Geben Sie ihm doch einfach finf Jahre!, Einfliisse parteiischer Zwi-
schenrufer auf richterliche Urteile, Zeitschrift fiir Sozialpsychologie 2005, 215 ff.

Englich, Birte/Mussweiler, Thomas, Sentencing Under Uncertainty: Anchoring Effects
in the Courtroom, Journal of Applied Social Psychology 2001, 1535 ff.

Englich, Birte/Mussweiler, Thomas/Strack, Fritz, Playing Dice With Criminal Sentences:
The Influence of Irrelevant Anchors on Experts’ Judicial Decision Making, Personal-
ity and Social Psychology Bulletin 2006, 188 ff.

Epik, Aziz, Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 22.1.2020 — 3 StR 526/19 (LG Verden), NStZ
2020, 484 ff.

Erb, Volker/Esser, Robert/Franke, Ulrich/Graalmann-Scheerer, Kirsten/Hilger, Hans/
Ignor, Alexander (Hrsg.), Lowe-Rosenberg StPO, Band 6 Teil 2, 6. Aufl. 2013 (zitiert:
Bearbeiter, in: Léwe-Rosenberg/StPO).

Erb, Volker/Schdfer, Jiirgen (Hrsg.), Miinchener Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Band 2, 4. Aufl., Miinchen 2020 (zitiert: Bearbeiter, in: MiiKo/StGB).

Erb, Volker/Schdfer, Jiirgen (Hrsg.), Minchener Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Band 3, 4. Aufl., Miinchen 2021 (zitiert: Bearbeiter, in: MiiKo/StGB).

Erb, Volker/Schdfer, Jiirgen (Hrsg.), Minchener Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Band 4, 4. Aufl., Miinchen 2021 (zitiert: Bearbeiter, in: MiiKo/StGB).

Exner, Franz, Studien tiber die Strafzumessungspraxis der deutschen Gerichte, Leipzig
1931.

Feltes, Thomas, Wirksamkeit technischer Einbruchspravention bei Wohn- und Ge-
schaftsobjekten — Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung von aktu-
ellem Téterwissen, Projektbericht, https://www.kriminalpraevention.de/files/DF
K/dfk-publikationen/2004_wirksamkeit_langfassung.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

Fischer, Thomas (Hrsg.), Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 69. Aufl., Miinchen 2022
(zitiert: Fischer/StGB).

Foth, Eberhard, Strafscharfung/Strafmilderung - eine noch unerledigte Frage der Straf-
zumessung, JR 1985, 379 ff.

Fraktion der CDU/CSU/Fraktion der SPD (Hrsg.), Koalitionsausschuss vom 29. Marz
2017, Beschluss, https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koaergebnisse
.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Friedrichsen, Gisela, ,Unheilige Allianzen“ und die Macht der Bilder, Einige Bemerkun-
gen zur zunehmenden Emotionalisierung der Kriminalitdtsberichterstattung, in:
Walter, Michael/Kania, Harald/Albrecht, Hans-J6érg (Hrsg.), Alltagsvorstellungen
von Kriminalitit, Individuelle und gesellschaftliche Bedeutung von Kriminalitatsbil-
dern fiir die Lebensgestaltung, Miinster 2004, S. 199-207.

Frisch, Wolfgang, Gegenwirtiger Stand und Zukunftsperspektiven der Strafzumessungs-
dogmatik, ZStW 1987, 751 ff.

Frisch, Wolfgang, Uber die ,Bewertungsrichtung” von Strafzumessungstatsachen. Ein
Beitrag zur Problematik komparativer Aussagen im Strafrecht, GA 1989, 338 ff.

Friih, Werner, Inhaltsanalyse, Theorie und Praxis, 9. Aufl., Konstanz, Miinchen 2017.
Gebauer, Erik, Strafzumessung bei Vergewaltigung, Hamburg 2020.

341

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/dfk-publikationen/2004_wirksamkeit_langfassung.pdf
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/dfk-publikationen/2004_wirksamkeit_langfassung.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koaergebnisse.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koaergebnisse.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/dfk-publikationen/2004_wirksamkeit_langfassung.pdf
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/dfk-publikationen/2004_wirksamkeit_langfassung.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koaergebnisse.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/koaergebnisse.pdf

H. Literaturverzeichnis

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (Hrsg.), ,Bei jedem ist etwas
zu holen®, Einbruch-Report 2017 der deutschen Versicherungswirtschaft, https://ww
w.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313ecal3eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2
017-data.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Giannoulis, Georgios, Studien zur Strafzumessung, Ein Beitrag zur Dogmatik, Rechts-
theorie und Rechtsinformatik mit Vertiefung in den Eigentums- und Vermdgensde-
likten, Tubingen 2014.

Goppinger, Hans, Der Téter in seinen sozialen Beziigen, Berlin, Heidelberg 1983.

Gotting, Bert, Gesetzliche Strafrahmen und Strafzumessungspraxis, Eine empirische
Untersuchung anhand der Strafverfolgungsstatistik fiir die Jahre 1987 bis 1991,
Frankfurt am Main 1997.

Graf, Jiirgen (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar StPO mit RiStBV und MiStra, 43.
Edition v. 01.04.2022, Miinchen 2022 (zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK/StPO).

Graf, Jiirgen-Peter (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar GVG, 15. Edition v.
15.05.2022, Miinchen 2022 (zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK/GVG).

Grasnick, Walter, Strafzumessung als Argumentation, Der ,richtige” Weg zur ,richti-
gen“ Strafe, JA 1990, 81 ff.

Gropp, Walter, Der Diebstahltatbestand unter besonderer Berticksichtigung der Regel-
beispiele, JuS 1999, 1041 ff.

Grosse-Wilde, Thomas, Brauchen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, Gedanken an-
lasslich der Diskussion in der Strafrechtsabteilung des 72. Deutschen Juristentages in
Leipzig 2018, ZIS 2019, 130 ff.

Grundies, Volker, Gleiches Recht fiir alle? — Eine empirische Analyse lokaler Unter-
schiede in der Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, in: Neubacher,
Frank/Bogelein, Nicole (Hrsg.), Krise - Kriminalitdt - Kriminologie, M6nchenglad-
bach 2016, S. 511-525.

Grundies, Volker, Regionale Unterschiede in der gerichtlichen Sanktionspraxis in der
Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Analyse, in: Hermann, Dieter/Poge,
Andreas (Hrsg.), Kriminalsoziologie, Handbuch fiir Wissenschaft und Praxis, 1. Aufl,,
Baden-Baden 2018, S. 295-316.

Hannich, Rolf/Appl, Ekkehard (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessord-
nung, Mit GVG, EGGVG und EMRK, 8. Aufl., Miinchen 2019 (zitiert: Bearbeiter, in:
Karlsruher Kommentar/StPO).

Hanslmaier, Michael/Kemme, Stefanie, Kriminalitit in der 6ffentlichen Wahrnehmung:
Welchen Einfluss hat die Mediennutzung?, Zeitschrift fiir Rechtssoziologie 2011,
129 ff.

Hassemer, Winfried, Die Formalisierung der Strafzumessungsentscheidung, ZStW 1978,
64 ff.

Hassemer, Winfried, Symbolisches Strafrecht und Rechtsgiiterschutz, NStZ 1989, 553 ff.
Hassemer, Winfried, Perspektiven einer neuen Kriminalpolitik, StV 1995, 483 ff.

Hau, Wolfgang/Poseck, Roman (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar BGB, 61. Editi-
on v. 01.02.2022, Miinchen 2022 (zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK/BGB).

342

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313eca13eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313eca13eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313eca13eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313eca13eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313eca13eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/12066/eafaceb996313eca13eb91876f6eaf0a/einbruch-report-2017-data.pdf

H. Literaturverzeichnis

von Heintschel-Heinegg, Bernd (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar StGB, 39. Editi-
on v. 01.08.2018, Miinchen 2018 (zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK/StGB).

von Heintschel-Heinegg, Bernd (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar StGB, 54. Editi-
on v. 01.08.2022, Miinchen 2022 (zitiert: Bearbeiter, in: BeckOK/StGB).

von Heintschel-Heinegg, Bernd/Bockemiihl, Jan (Hrsg.), KMR - Kommentar zur Straf-
prozessordnung, 66. Lieferung v. 01.05.2013, Neuwied 2013 (zitiert: Bearbeiter, in:
KMR/StPO).

Hellmich, Nicole, Zum ,neuen” Wohnungsbegriff des § 244 I Nr.3 StGB, NStZ 2001,
511 ff.

Henwood, Karen L./Pidgeon, Nick F., Qualitative Research and psychological theorizing,
British Journal of Psychology 1992, 97 ff.

Hermann, Dieter, Die Aktenanalyse als kriminologische Forschungsmethode, in: Kai-
ser, Guinther/Kury, Helmut/Albrecht, Hans-Jorg (Hrsg.), Kriminologische For-
schung in den 80er Jahren, Projektberichte aus der Bundesrepublik Deutschland,
Band 3, Halbband 2, Freiburg i. Br. 1988, S. 863-877.

Hestermann, Thomas, Von Lichtgestalten und Dunkelmédnnern, in: Hestermann,
Thomas (Hrsg.), Von Lichtgestalten und Dunkelmannern, Wie die Medien iiber Ge-
walt berichten, 1. Aufl. 2012, S. 15-24.

Hestermann, Thomas, Der Gruseleffekt: Wie Gewaltberichte des Fernsehens unsere
Weltsicht beeinflussen, in: Marks, Erich/Steffen, Wiebke (Hrsg.), Pravention rechnet
sich. Zur Okonomie der Kriminalprivention, Ausgewahlte Beitrige des 20. Deut-
schen Praventionstages, 8. und 9. Juni 2015 in Frankfurt am Main, Ménchenglad-
bach 2015, S. 309-336.

Hilgendorf, Eric, Beobachtungen zur Entwicklung des deutschen Strafrechts 1975-2005,
in: Hilgendorf, Eric/Weitzel, Jiirgen (Hrsg.), Der Strafgedanke in seiner historischen
Entwicklung: Ringvorlesung zur Strafrechtsgeschichte und Strafrechtsphilosophie
2007, S.191-215.

Hirtenlehner, Helmut, Gefahrlich sind immer die Anderen!, Migrationspanik, Abstiegs-
angste und Unordnungswahrnehmungen als Quelle der Furcht vor importierter Kri-
minalitat, MSchrKrim 2019, 262 ff.

Hirtenlehner, Helmut/Grofs, Eva, Sichtbare ethnische Vielfalt und Furcht vor Kriminali-
tat, Kriminalistik 2018, 526 ff.

Hédche, Peter/Schumann, Karl, Curricullum Strafzumessung, in: Hassemer, Winfried/
Luderssen, Klaus (Hrsg.), Sozialwissenschaften im Studium des Rechts, Band III,
Strafrecht, Miinchen 1978, S. 215-233.

Hogarth, John, Sentencing as a Human Process, Toronto 1971.

Hoppenworth, Elke, Strafzumessung beim Raub, Eine empirische Untersuchung der
Rechtsfolgenzumessung bei Verurteilungen wegen Raubes nach allgemeinem Straf-
recht und nach Jugendstrafrecht, Miinchen 1991.

Hoérnle, Tatjana, Tatproportionale Strafzumessung, Berlin 1999.

Hoérnle, Tatjana, Voriiberlegungen zu Decision-Support-Systemen aus der Sicht des
Strafzumessungsrechts, in: Schiinemann, Bernd/Tinnefeld, Marie-Theres/Witt-
mann, Roland (Hrsg.), Gerechtigkeitswissenschaft, Kolloquium aus Anlass des 70.
Geburtstages von Lothar Philipps, Berlin 2005, S. 393-410.

343

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

H. Literaturverzeichnis

Héornle, Tatjana, Zur Lage der Strafzumessung in Deutschland, GA 2019, 282 ff.

Hoérnle, Tatjana, Das ,Reformpaket zur Bekimpfung sexualisierter Gewalt gegen Kin-
der®, Z1S 2020, 440 ff.

Hoérnle, Tatjana, Stirken und Schwichen der deutschen Strafrechtswissenschaft, in:
Dreier, Horst (Hrsg.), Rechtswissenschaft als Beruf, Tuibingen 2020, S. 183-225.

Horstkotte, Hartmuth, Praktische Konsequenzen der Strafzumessungsforschung, in:
Pfeiffer, Christian/Oswald, Margit (Hrsg.), Strafzumessung, Empirische Forschung
und Strafrechtsdogmatik im Dialog, internationales Symposium 9. - 12. Mérz 1988 in
Liineburg, Stuttgart 1989, S. 281-290.

Hoven, Elisa, Was macht Straftatbestinde entbehrlich? — Pliadoyer fiir eine Entriimpe-
lung des StGB, ZStW 2017, 334 ff.

Hoven, Elisa, Das neue Sexualstrafrecht — Der Prozess einer Reform, KriPoZ 2018, 2 ff.

Hoven, Elisa, Die offentliche Wahrnehmung von Strafzumessungsentscheidungen -
Anlass fiir Reformen?, KriPoZ 2018, 276 ff.

Hoven, Elisa, Reform des Sexualstrafrechts — Ad-hoc-Gesetzgebung und Diskursstrate-
gien, NK 2018, 392 ff.

Hoven, Elisa, Strafzumessung und Medienberichterstattung, MSchrKrim 2019, 65 ff.

Hoven, Elisa, Populismus und Strafrecht, in: Hoven, Elisa/Kubiciel, Michael (Hrsg.),
Zukunftsperspektiven des Strafrechts, Symposium zum 70. Geburtstag von Thomas
Weigend, Baden-Baden 2020, S. 101-116.

Hoven, Elisa, Strafzumessung in Australien - ein Vorbild fiir Deutschland?, in: Engel-
hart, Marc/Kudlich, Hans/Vogel, Benjamin (Hrsg.), Digitalisierung, Globalisierung
und Risikoprévention, Festschrift fur Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag. Teilband II,
Berlin 2021, S.1373-1390.

Hoven, Elisa/Hahn, Johanna, Der Versuch des Wohnungseinbruchsdiebstahls, NStZ
2021, 588 ff.

Hoven, Elisa/Obert, Annika, Kindesmissbrauch - ein Ubersichtsbeitrag, JA 2021, 441 ff.
Hoven, Elisa/Obert, Annika, Die Anhebung von Strafrahmen - eine kriminologische

und kriminalpolitische Betrachtung am Beispiel des Privatwohnungseinbruchdieb-
stahls, ZStW 2022, 1016 ff.

Hoven, Elisa/Obert, Annika/Rubitzsch, Anja, Die Rolle von Medienberichterstattung
und Nutzerkommentaren im kriminalpolitischen Diskurs am Beispiel des Woh-
nungseinbruchdiebstahls, ZfDR 2022, 103 ff.

Hoven, Elisa/Weigend, Thomas, Strafzumessung durch Richter und Laien, ZStW 2021,
322ff.

Huber, Peter/VofSkuhle, Andreas (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar Band 1, 7. Aufl. 2018
(zitiert: Bearbeiter, in: v. Mangoldt/Klein/Starck/GG).

Institut fiir Demoskopie Allensbach (Hrsg.), Allensbacher Marktanalyse-Werbetriger-
analyse 2021, Codebuch, https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_2021
/Codebuchausschnitte/AWA2021_Finanzen_Versicherungen.pdf (zuletzt abgerufen
am 04.08.2022).

344

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_2021/Codebuchausschnitte/AWA2021_Finanzen_Versicherungen.pdf
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_2021/Codebuchausschnitte/AWA2021_Finanzen_Versicherungen.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_2021/Codebuchausschnitte/AWA2021_Finanzen_Versicherungen.pdf
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_2021/Codebuchausschnitte/AWA2021_Finanzen_Versicherungen.pdf

H. Literaturverzeichnis

Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Hrsg.), Evaluation des KfW-Férderprogramms
»Altersgerecht Umbauen (Barrierereduzierung — Einbruchschutz)“, Endbericht. Eine
Untersuchung im Auftrag der KfW, https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/K
onzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.
pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Jager, Christian, Der Tod macht auch vor der Wohnung nicht halt!, JA 2020, 630 ft.

Jihnke, Burkhard (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Band 6, 11. Aufl,
Miinchen 2005 (zitiert: Bearbeiter, in: LK/StGB).

Jansen, Katrin, Stirkere Punitivitit?, Hamburg 2015.

Janssen, Jiirgen/Laatz, Wilfried, Statistische Datenanalyse mit SPSS, Eine anwendungs-
orientierte Einfithrung in das Basissystem und das Modul Exakte Tests, 9. Aufl., Ber-
lin, Heidelberg 2017.

Jehle, Jorg-Martin, Strafzumessung in England und Wales. Ein Kommentar aus deut-
scher Sicht, in: Ambos, Kai (Hrsg.), Strafzumessung, Angloamerikanische und deut-
sche Einblicke, Géttingen 2020, S. 59-69.

Joecks, Wolfgang/Miebach, Klaus (Hrsg.), Miinchener Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Band 6, 3. Aufl., Miinchen 2017 (zitiert: Bearbeiter, in: MiiKo/StGB).

Jukschat, Nadine/Wollinger, Gina Rosa, Vermummte Médnner mit Brecheisen bei Nacht,
MSchrKrim 2019, 43 ff.

Kaiser, Giinther/Schoch, Heinz/Kinzig, Jorg, Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvoll-
zug, 8. Aufl., Miinchen 2015.

Kania, Harald, Kriminalitatsberichte und die Konstruktion von Kriminalitatswirklich-
keit, in: Walter, Michael/Kania, Harald/Albrecht, Hans-Jorg (Hrsg.), Alltagsvorstel-
lungen von Kriminalitit, Individuelle und gesellschaftliche Bedeutung von Krimina-
litatsbildern fiir die Lebensgestaltung, Miinster 2004, S. 137-156.

Kaspar, Johannes, Sentencing Guidelines vs. freies tatrichterliches Ermessen - Brau-
chen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, in: Stindige Deputation des Deutschen
Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, Leipzig 2018,
Band I, Miinchen 2018, C1-C129.

Kaspar, Johannes, Wege zur Strafgleichheit, in: Beckmann, Rainer/Duttge, Gunnar/
Girditz, Klaus Ferdinand u. a. (Hrsg.), Gedéachtnisschrift fiir Herbert Trondle, Berlin
2019, S.279-294.

Kaspar, Johannes/Hoffler, Katrin/Harrendorf, Stefan, Datenbanken, Online-Votings
und kiinstliche Intelligenz: Perspektiven evidenzbasierter Strafzumessung im Zeital-
ter von ,,Legal Tech®, NK 2020, 35 ff.

Kawelovski, Frank, Von Sohnen, Liebhabern und anderen Einbrechern, Der Woh-
nungseinbruch und seine Verfolgung durch Polizei und Justiz, Miilheim a.d.Ruhr
2012.

Kepplinger, Hans Mathias, Reciprocal Effects: Toward a Theory of Mass Media Effects
on Decision Makers, Harvard International Journal of Press/Politics 2007, 3 ff.

Kersting, Stefan/Kiefert, Julia, Das Deliktsspektrum von Wohnungseinbrechern, Eine
Fortsetzung der hypothesenpriifenden Analyse zur Tat- und Tatverdédchtigenstruk-
tur, Kriminalistik 2013, 468 ff.

345

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/Evaluation-AU_2020.pdf

H. Literaturverzeichnis

Kersting, Stefan/Willing, Sonja, Was sagen uns Tatmerkmale iiber den Wohnungsein-
bruchdiebstahl?, Vorstellung eines kriminalistisch-kriminologischen Forschungs-
projekts, Kriminalistik 2014, 720 ff.

Kindhduser, Urs/Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich (Hrsg.), Strafgesetzbuch,
Lehr- und Praxiskommentar, 5. Aufl., Baden-Baden 2017 (zitiert: Bearbeiter, in: NK/
StGB).

Kitzberger, Martin, Einbruchdiebstahl und Legalbewdhrung, Eine qualitativ-empirische
Studie, Wien 2013.

Knauer, Christoph/Kudlich, Hans/Schneider, Hartmut (Hrsg.), Miinchener Kommentar
zur Strafprozessordnung, Band 2, 1. Aufl, Miinchen 2016 (zitiert: Bearbeiter, in:
MiiKo/StPO).

Kohl, Andreas, Der Tageswohnungseinbruch - Lagebild und Préaventionsansitze, Teil 1,
Polizeispiegel 1997, 167 ft.

Kohl, Andreas, Der Tageswohnungseinbruch — Lagebild und Praventionsansitze, Teil 2,
Polizeispiegel 1997, 193 ff.

Kohn, Benedikt, Kiinstliche Intelligenz und Strafzumessung, Baden-Baden 2021.

Krack, Ralf, Die Struktur der Tatbestinde des Wohnungseinbruchdiebstahls (§ 244
Abs.1 Nr.3, Abs.4 StGB), in: Hecker, Bernd/Weifler, Bettina/Brand, Christian
(Hrsg.), Festschrift fiir Rudolf Rengier zum 70. Geburtstag, Miinchen 2018, S.249-
259.

Krack, Ralf, Zur Wohnungseigenschaft im Sinne des § 244 StGB nach dem Tod frithe-
rer Bewohner, BGH, Beschluss vom 22. Januar 2020 - 3 StR 526/19, JR 2021, 37 ff.

Krainz, Klaus W, Pravention von Hauseinbriichen, Ergebnisse einer Titerbefragung,
Wiesbaden 1988.

Krainz, Klaus W, Wohnhauseinbriiche, Erscheinungsformen und Privention; zusam-
mengefafite Ergebnisse aus zwei Taterbefragungen, Wiesbaden 1990.

Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Einbruchschutz - Investitionszuschuss, https://www.kf
w.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%Bérderprodu
kte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E)/ (zuletzt
abgerufen am 03.03.2022).

Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Hrsg.), Forderung der Einbruchsicherung, Drei Jahre
erfolgreiche Einbruchschutzférderung, https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/
Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_496000.html (zuletzt abgerufen
am 04.08.2022).

Krefs, Claus, Das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts, NJW 1998, 633 ff.

Kreuzer, Arthur, Wohnungseinbruch. Dramatische Entwicklung? Sind Strafscharfungen
die richtige Antwort?, NK 2017, 123 f.

Kreuzer, Arthur, Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, Kritik eines Kriminalwis-
senschaftlers an Planen fiir erneute Strafrechtsverscharfungen, KriPoZ 2020, 263 ff.

Kriiger, Matthias/Strohlein, Julia, 20 Jahre Sechstes Strafrechtsreformgesetz (Teil II: Ei-
gentumsdelikte), JA 2018, 401 ff.

346

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_496000.html
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_496000.html
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Altersgerecht-Umbauen-Investitionszuschuss-Einbruchschutz-(455-E
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_496000.html
https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_496000.html

H. Literaturverzeichnis

Kruse, Jan/Schmieder, Christian/Weber, Kristina Maria/Dresing, Thorsten/Pehl, Thors-
ten, Qualitative Interviewforschung, Ein integrativer Ansatz, 2. Aufl., Weinheim, Ba-
sel 2015, http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941
620.

Kuckartz, Udo, Mixed Methods, Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfah-
ren, Wiesbaden 2014.

Kudlich, Hans/Koch, Jennifer, Das Ringen um die richtige Strafzumessung, NJW 2018,
2762 ff.

Kiihl, Kristian/Heger, Martin (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl., Miinchen
2018 (zitiert: Bearbeiter, in: Lackner/Kiihl/StGB).

Kuhlen, Lothar, Das Selbstverstandnis der Strafrechtswissenschaft gegeniiber den He-
rausforderungen ihrer Zeit (Kommentar), in: Eser, Albin/Hassemer, Winfried/Burk-
hardt, Bjorn (Hrsg.), Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwen-
de, Riickbesinnung und Ausblick; Dokumentation einer Tagung vom 3. - 6. Oktober
1999 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Miinchen
2000, S. 57-73.

Landeskriminalamt Niedersachsen (Hrsg.), Befragung zu Sicherheit und Kriminalitét in
Niedersachsen 2017, https://www.lka.polizei-nds.de/download/73539/Kernbefundeb
ericht_2017.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Wohnungseinbruch, Eine hypothesenpriifende
Strukturanalyse (Teil I), https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/121127
_Teil 1. WED.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Wohnungseinbruch, Eine hypothesenpriifende
Strukturanalyse (Teil II), https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/13051
5_WED_Teil_2.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Kriminalitditsmonitor NRW, Wohnungseinbruch:
Risikofaktoren, Anzeigeverhalten und Pravention, https://polizei.nrw/sites/default/fi
les/2016-11/150409_KrimMon_WE_Bericht.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Landeskriminalamt NRW (Hrsg.), Forschungsprojekt Wohnungseinbruchdiebstahl Ba-
sisbericht, https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-05/Basisbericht_Forschung
sprojekt%20WED.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Langer, Wolfgang, Staatsanwilte und Richter, Justitielles Entscheidungsverhalten zwi-
schen Sachzwang und lokaler Justizkultur, Stuttgart 1994.

Laufhiitte, Heinrich Wilhelm/Rissing-van Saan, Ruth/Tiedemann, Klaus (Hrsg.), Strafge-
setzbuch Leipziger Kommentar, Band 2, 12. Aufl,, Berlin 2006 (zitiert: Bearbeiter, in:
LK/StGB).

Laufhiitte, Heinrich Wilhelm/Rissing-van Saan, Ruth/Tiedemann, Klaus (Hrsg.), Strafge-
setzbuch Leipziger Kommentar, Band 3, 12. Aufl., Berlin 2008 (zitiert: Bearbeiter, in:
LK/StGB).

von Liszt, Franz, Strafrechtliche Aufsdtze und Vortrdge, Erster Band. 1877 bis 1891,
Berlin 1905.

Loos, Peter/Schiffer, Burkhard, Das Gruppendiskussionsverfahren, Theoretische
Grundlagen und empirische Anwendung, Wiesbaden 2001.

Luhmann, Niklas, Die Realitat der Massenmedien, 5. Aufl., Wiesbaden 2017.

347

am 14.01.2026, 1:30:38. o


http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941620.
http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941620.
https://www.lka.polizei-nds.de/download/73539/Kernbefundebericht_2017.pdf
https://www.lka.polizei-nds.de/download/73539/Kernbefundebericht_2017.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/121127_Teil 1_WED.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/121127_Teil 1_WED.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/150409_KrimMon_WE_Bericht.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/150409_KrimMon_WE_Bericht.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-05/Basisbericht_Forschungsprojekt%20WED.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-05/Basisbericht_Forschungsprojekt%20WED.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941620.
http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779941620.
https://www.lka.polizei-nds.de/download/73539/Kernbefundebericht_2017.pdf
https://www.lka.polizei-nds.de/download/73539/Kernbefundebericht_2017.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/130515_WED_Teil_2.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/150409_KrimMon_WE_Bericht.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/150409_KrimMon_WE_Bericht.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-05/Basisbericht_Forschungsprojekt%20WED.pdf
https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2017-05/Basisbericht_Forschungsprojekt%20WED.pdf

H. Literaturverzeichnis

Luo, Yunjuan/Burley, Hansel/Moe, Alexander/Sui Mingxiao, A Meta-Analysis of News
Media’s Public Agenda-Setting Effects, 1972-2015, Journalism & Mass Communica-
tion Quarterly 2019, 150 ff.

Marcinkowski, Frank, Die ,Medialisierung“ der Politik - Veranderte Bedingungen poli-
tischer Interessenvermittlung, in: Speth, Rudolf/Zimmer, Annette (Hrsg.), Lobby
Work, Interessenvertretung als Politikgestaltung, Wiesbaden 2015, S. 71-95.

Maurer, Matthias, Komparative Strafzumessung, Ein Beitrag zur Fortentwicklung des
Sanktionenrechts, Berlin 2005.

McFatter, Robert M, Ungleichheit in der Strafzumessung und Zweck der Strafe, in:
Pfeiffer, Christian/Oswald, Margit (Hrsg.), Strafzumessung, Empirische Forschung
und Strafrechtsdogmatik im Dialog, internationales Symposium 9. - 12. Mérz 1988 in
Liineburg, Stuttgart 1989, S.183-195.

Meier, Bernd-Dieter, Die Strafzumessung bei Riickfalltitern in der Bundesrepublik
Deutschland, in: Kerner, Hans-Jiirgen/Kury, Helmut/Sessar, Klaus (Hrsg.), Deut-
sche Forschungen zur Kriminalititsentstehung und Kriminalitdtskontrolle, German
research on crime and crime control, Band 2, Koln 1983, S.1333-1360.

Meier, Bernd-Dieter, Regionale Justizkulturen in der Strafrechtspraxis: ein Problem fiir
den Rechtsstaat?, in: Dessecker, Axel/Egg, Rudolf (Hrsg.), Justizvollzug und Straf-
rechtsreform im Bundesstaat, Wiesbaden 2011, S. 31-49.

Meier, Bernd-Dieter, Kriminologie, 5. Aufl., Miinchen 2016.

Meier, Bernd-Dieter, Strafrechtliche Sanktionen, 5. Aufl., Berlin, Heidelberg 2019.

Meyer-GofSner, Lutz/Appl, Ekkehard, Die Urteile in Strafsachen, Sowie Beschliisse und
Protokoll der Hauptverhandlung, 28. Aufl., Miinchen 2008.

Meyer-GofSner, Lutz/Schmitt, Bertram (Hrsg.), Strafprozessordnung, Gerichtsverfas-
sungsgesetz, Nebengesetze und ergianzende Bestimmungen, 65. Aufl., Miinchen 2022
(zitiert: Bearbeiter, in: Meyer-GofSner/Schmitt/StPO).

Meyr, Jiirgen, Wohnungseinbruch in Miinchen, Eine Auswertung der Téterarbeitswei-
sen im Jahr 2004 im Vergleich zu 1999, Kriminalistik 2006, 118 ff.

Meyr, Jiirgen/Steffen, Wiebke, Pravention und Technik — Durch Sicherheitstechnik ver-
hinderte Einbriiche in Bayern, forum kriminalpravention 2006, 7 ff.

Minister der Finanzen des Konigreichs Belgien/Minister fiir Sicherheit und Justiz
der Niederlande/Bundesminister des Inneren der Bundesrepublik Deutschland/Mi-
nister fiir Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen/Niedersdchsi-
scher Minister fiir Inneres und fiir Sport/Minister des Innern und fiir Sport des
Landes Rheinland-Pfalz, Aachener Erklarung, https://www.bmi.bund.de/Shar
edDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_
de.pdf;jsessionid=9F76B35579F1A16A353C71F7F57AAC51.1_cid287?__blob=publica-
tionFile&v=l1 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Misoch, Sabina, Qualitative Interviews, Berlin, Miinchen, Boston 2015.

Mitsch, Wolfgang, Medienstrafrecht, Berlin, Heidelberg 2012.

Mitsch, Wolfgang, Anmerkung zu BGH: Wohnungseinbruchdiebstahl in geparkte
Wohnmobile/Wohnwagen, NJW 2017, 1186 ff.

Mitsch, Wolfgang, Strafrechtsverschirfung bei Wohnungseinbruchdiebstahl, KriPoZ
2017, 21 t.

348

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2016/aachener-erklaerung_de.pdf

H. Literaturverzeichnis

Miiller-Monning, Tobias Martin, Brechen und Knacken, Zur Soziologie des Einbruch-
diebstahls aus der Sicht der Einbrecher, Gieffen 2003.

Miiller-Piepenkétter, Roswitha, Vorbereitende Stellungnahme zur offentlichen Anhg-
rung zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD und dem
Entwurf der Bundesregierung zum Gesetz zur Anderung des Strafgesetzbuches -
Wohnungseinbruchdiebstahl, https://www.bundestag.de/resource/blob/511248/d
46120cfa8853edc5d8201d1700bbc76/mueller_piepenkoetter_wr-data.pdf (zuletzt
abgerufen am 04.08.2022).

Muraquensis-Monacensis, Reginhardus, Besorgter Brief an einen kiinftigen Verbrecher,
171962, 380 f.

Nack, Armin, Aufhebungspraxis der Strafsenate des BGH - 1992 bis 1995, NStZ 1997,
153 ff.

Nakagawa, Hiroyuki, Die Strafzumessung in der Tatsacheninstanz, in: Frisch, Wolf-
gang (Hrsg.), Grundfragen des Strafzumessungsrechts aus deutscher und japani-
scher Sicht, Tiibingen 2011, S. 201-216.

Neubacher, Frank, Kriminologie, 4. Aufl., Baden-Baden 2020.

Nickolaus, Christoph, Ankereffekte im Strafprozess, Verstofy gegen das Prinzip des
fairen Verfahrens?, Baden-Baden 2018.

Nieméller, Martin, Strafschirfung wegen fehlenden Milderungsgrunds, GA 2012, 337 f.

Nink, David, Justiz und Algorithmen, Uber die Schwichen menschlicher Entschei-
dungsfindung und die Mdglichkeiten neuer Technologien in der Rechtsprechung,
Berlin 2021.

Nobis, Frank, Strafrecht in Zeiten des Populismus, StV 2018, 453 ff.

Noster, Anna, Die abgekiirzte Urteilsbegriindung im Strafprozess, Verfassungskonfor-
me Konkretisierung des richterlichen Ermessens, Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
Wien 2010.

Oehler, Dietrich, Der gesetzliche Richter und die Zustdndigkeit in Strafsachen, ZStW
1952, 292 ff.

Opp, Karl-Dieter/Peuckert, Riidiger, Ideologie und Fakten in der Rechtsprechung, Eine
soziologische Untersuchung iiber das Urteil im Strafprozef8 ; mit 35 Tabellen, Miin-
chen 1971.

Oswald, Margit E., Psychologie des richterlichen Strafens, 32 Tabellen, Stuttgart 1994.

Peters, Karl, Praxis der Strafzumessung und Sanktionen, in: Goppinger, Hans/Hart-
mann, Rudolf (Hrsg.), Kriminologische Gegenwartsfragen, Heft 10, Vortrage bei der
16. Tagung der Gesellschaft fiir die gesamte Kriminologie, Stuttgart 1972, S. 51-67.

Pfeiffer, Christian, Glasnost in der Strafjustiz, Empirische Forschung auf der Suche
nach Strafzumessungsgerechtigkeit, DRiZ 1990, 441 ff.

Pfeiffer, Christian, Verbrechensfurcht und eine Kriminalpolitik des rauchenden Colts,
in: Hestermann, Thomas (Hrsg.), Von Lichtgestalten und Dunkelménnern, Wie die
Medien uber Gewalt berichten, 1. Aufl. 2012, S. 125-138.

349

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.bundestag.de/resource/blob/511248/d46f20cfa8853edc5d8201d1700bbc76/mueller_piepenkoetter_wr-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511248/d46f20cfa8853edc5d8201d1700bbc76/mueller_piepenkoetter_wr-data.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bundestag.de/resource/blob/511248/d46f20cfa8853edc5d8201d1700bbc76/mueller_piepenkoetter_wr-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511248/d46f20cfa8853edc5d8201d1700bbc76/mueller_piepenkoetter_wr-data.pdf

H. Literaturverzeichnis

Pfeiffer, Christian/Savelsberg, Joachim ], Regionale und altersgruppenbezogene Unter-
schiede der Strafzumessung, in: Pfeiffer, Christian/Oswald, Margit (Hrsg.), Strafzu-
messung, Empirische Forschung und Strafrechtsdogmatik im Dialog, internationales
Symposium 9. - 12. Mérz 1988 in Liineburg, Stuttgart 1989, S. 17-41.

Polizeidirektion Hannover (Hrsg.), Wohnungseinbruchdiebstahl, https://www.pd-h.pol
izei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruc
hdiebstahl-112755.html (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Polizeidirektion Osnabriick (Hrsg.), Presseinformation der Polizeidirektion Osnabriick
vom 13. Mirz 2020 zur PKS 2019, https://www.pd-os.polizei-nds.de/download/7
4428 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Polizeiliche Kriminalprivention der Linder und des Bundes (Hrsg.), Die Kampagne K-
Einbruch, https://www.k-einbruch.de/initiative/ (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Polizeiprdasidium Koln (Hrsg.), Kolner Studie 2017, Modus Operandi bei Wohnungsein-
briichen, https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%
C3%Be6lner_studie.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika, Qualitative Sozialforschung, Ein Arbeits-
buch, 4. Aufl., Miinchen 2014.

R & V Versicherungen (Hrsg.), Die Angste der Deutschen, https://www.ruv.de/pre
sse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/einbruchsschutz (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

Rehm, Jiirgen/Servay, Wolfgang, Wohnungseinbruch aus Sicht der Téter, Wiesbaden
1989.

Reichert, Christoph, Intersubjektivitdt durch Strafzumessungsrichtlinien, Eine Untersu-
chung mit Bezug auf die ,sentencing guidelines“ in den USA, Berlin 1999.

Reinemann, Carsten, Medialisierung ohne Ende?, Zum Stand der Debatte um Medien-
einfliisse auf die Politik, Zeitschrift fiir Politik 2010, 278 ff.

Renzikowski, Joachim, Der Entwurf eines Gesetzes zur Bekdmpfung sexualisierter Ge-
walt gegen Kinder, KriPoZ 2020, 308 ff.

Reuband, Karl-Heinz, Kriminalitit in den Medien: Erscheinungsformen, Nutzungs-
struktur und Auswirkungen auf die Kriminalitatsfurcht, Soziale Probleme 1998,
1251t

Reuband, Karl-Heinz, Kriminalitat als Thema ostdeutscher Massenmedien vor und
nach der Wende, Eine Analyse Dresdner Tageszeitungen 1988-1994, Kriminologi-
sches Journal 2000, 43 ff.

Roberts, Julian V./Padlfield, Nicola, Strafzumessung in England und Wales, in: Ambos,
Kai (Hrsg.), Strafzumessung, Angloamerikanische und deutsche Einblicke, Géttin-
gen 2020, S. 33-58.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG (Hrsg.), Roland Rechtsreport 2022, https://w
ww.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemit
teilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

350

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html
https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html
https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html
https://www.pd-os.polizei-nds.de/download/74428
https://www.pd-os.polizei-nds.de/download/74428
https://www.k-einbruch.de/initiative/
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://www.ruv.de/presse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/einbruchsschutz
https://www.ruv.de/presse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/einbruchsschutz
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html
https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html
https://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/eigentumskriminalitaet/wohnungseinbruchdiebstahl-112755.html
https://www.pd-os.polizei-nds.de/download/74428
https://www.pd-os.polizei-nds.de/download/74428
https://www.k-einbruch.de/initiative/
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://www.kriminalpraevention.de/files/DFK/einbruchschutz/2017_k%C3%B6lner_studie.pdf
https://www.ruv.de/presse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/einbruchsschutz
https://www.ruv.de/presse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/einbruchsschutz
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2022.pdf

H. Literaturverzeichnis

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG (Hrsg.), Roland Rechtsreport 2021, https://w
ww.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemi
tteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

Rolinski, Klaus, Die Prignanztendenz im Strafurteil, Eine Untersuchung {iber die Be-
vorzugung und die Benachteiligung von Strathéhen und tiber die Bedeutung von
Merkmalen der Taterpersonlichkeit fiir die Strafzumessung auf statistischer Grund-
lage, Hamburg 1969.

Satzger, Helmut/Schluckebier, Wilhelm, Widmaier, Gunter (Hrsg.), Strafgesetzbuch
Kommentar, 5. Aufl.,, Huirth 2021 (zitiert: Bearbeiter, in: SSW/StGB).

Schdfer, Gerhard/Sander, Giinther M./van Gemmeren, Gerhard, Praxis der Strafzumes-
sung, 6. Aufl., Miinchen 2017.

Schendera, Christian F. G, Regressionsanalyse mit SPSS, Miinchen 2008.
Schenk, Michael, Medienwirkungsforschung, 3. Aufl., Tiibingen 2007.

Schetsche, Michael, Die Karriere sozialer Probleme, Soziologische Einfithrung, Miin-
chen, Wien 1996.

Schliichter, Ellen, Beschleunigung des Strafprozesses und insbesondere der Hauptver-
handlung ohne Rechtsstaatsverlust, GA 1994, 397 ff.

Schneider, Hans Joachim, Kriminologie, Berlin 1987.

Schoch, Heinz, Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz, Kriminologische As-
pekte der Strafzumessung am Beispiel einer empirischen Untersuchung zur Trun-
kenheit im Verkehr, Stuttgart 1973.

Schénke, Adolf/Schroder, Horst (Begr.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl., Miin-
chen 2001 (zitiert: Bearbeiter, in: Schénke/Schroder/StGB).

Schéonke, Adolf/Schroder, Horst (Begr.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl., Miin-
chen 2019 (zitiert: Bearbeiter, in: Schonke/Schroder/StGB).

Schorb, Bernd/Mohn, Erich/Theunert, Helga, Sozialisation durch (Massen-)Medien, in:
Hurrelmann, Klaus/Ulich, Dieter (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung,
6. Aufl., Weinheim 2002, S. 493-508.

Schulz, Winfried, Politische Kommunikation, Theoretische Ansatze und Ergebnisse em-
pirischer Forschung, 3. Aufl., Wiesbaden 2011.

Schiinemann, Bernd, Pladoyer fiir eine neue Theorie der Strafzumessung, in: Eser, Al-
bin/Cornils, Karin (Hrsg.), Neuere Tendenzen der Kriminalpolitik, Beitrige zu
einem deutsch-skandinavischen Strafrechtskolloquium, Freiburg i. Br. 1987, S.209-
238.

Schiinemann, Bernd, Daten und Hypothesen zum Rollenspiel zwischen Richter und
Staatsanwalt bei der Strafzumessung, in: Kaiser, Giinther/Kury, Helmut/Albrecht,
Hans-J6rg (Hrsg.), Kriminologische Forschung in den 80er Jahren, Projektberichte
aus der Bundesrepublik Deutschland, Band 1, Freiburg i. Br. 1988, S. 265-280.

Schwarz-Friesel, Monika, Sprache und Emotion, 2. Aufl,, Stuttgart, Tiibingen 2013.

Schwarz-Friesel, Monika, Das Emotionspotenzial literarischer Texte, in: Betten, Anne/
Fix, Ulla/Wanning, Berbeli (Hrsg.), Handbuch Sprache in der Literatur, Berlin, Bos-
ton 2017, S. 351-370.

351

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/roland-rechtsschutz/pdf-rr/042-presse-pressemitteilungen/roland-rechtsreport/roland_rechtsreport_2021.pdf

H. Literaturverzeichnis

Schwind, Hans-Dieter, Kriminologie und Kriminalpolitik, Eine praxisorientierte Ein-
fihrung mit Beispielen, 23. Aufl., Heidelberg 2016.

Seier, Jiirgen, Der Wohnungseinbruchsdiebstahl, (§ 244 I Nr. 3 StGB), in: Hirsch, Hans
Joachim/Wolter, Jiirgen/Brauns, Uwe (Hrsg.), Festschrift fiir Glinter Kohlmann zum
70. Geburtstag, K6In 2003, S. 295-306.

Sentencing Council of England and Wales, Sentencing Guidelines: Domestic burglary,
https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/domestic-b
urglary/ (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Siewert-Kowalkowska, Katarzyna, Emotionalisierung durch Sprache in der Terroris-
musberichterstattung am Beispiel der deutschen Boulevard- und Qualitdtspresse,
Linguistische Treffen in Wroctaw 2020, 261 ff.

Singelnstein, Tobias/Kunz, Karl-Ludwig, Kriminologie, Eine Grundlegung, 8.Aufl.,
Stuttgart 2021.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)/Biindnis 90/Die Griinen/Freie Demo-
kraten (FDP), Mehr Fortschritt wagen - Bindnis fir Freiheit, Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, Biindnis 90/Die Griinen
und FDP, https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221
173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1 (zuletzt
abgerufen am 24.08.2022).

Spendel, Giinter, Zur Lehre vom Strafmass, Frankfurt a.M. 1955.

Stadt Heidelberg (Hrsg.), Heidelberger Schlossprimie Forderprogramm Einbruch-
schutz, https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ ROOT/get/documents_EI12
70576328/heidelberg/Objektdatenbank/63/PDF/63_pdf_schlosspraemie_flyer.pdf
(zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Sicherheit in Leipzig 2011. Ergeb-
nisbericht, https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.
1_Dezl_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherhe
itsumfrage2011.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Stadt Leipzig, Amt fiir Statistik und Wahlen (Hrsg.), Umfrage zur Sicherheit in Leipzig
2016. Ergebnisbericht, https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-d
e/Stadt/02.1_Dezl_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschun
g/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2010, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00006769/2100300107004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2011, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00010112/2100300117004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2012, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00012444/2100300127004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

352

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/domestic-burglary/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/domestic-burglary/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1270576328/heidelberg/Objektdatenbank/63/PDF/63_pdf_schlosspraemie_flyer.pdf
https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1270576328/heidelberg/Objektdatenbank/63/PDF/63_pdf_schlosspraemie_flyer.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherheitsumfrage2011.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherheitsumfrage2011.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherheitsumfrage2011.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00006769/2100300107004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00006769/2100300107004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00010112/2100300117004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00010112/2100300117004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00012444/2100300127004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00012444/2100300127004.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/domestic-burglary/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/domestic-burglary/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1270576328/heidelberg/Objektdatenbank/63/PDF/63_pdf_schlosspraemie_flyer.pdf
https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E1270576328/heidelberg/Objektdatenbank/63/PDF/63_pdf_schlosspraemie_flyer.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherheitsumfrage2011.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherheitsumfrage2011.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/sicherheitsumfrage2011.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Stadtforschung/Sicherheit-in-Leipzig-2016.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00006769/2100300107004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00006769/2100300107004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00010112/2100300117004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00010112/2100300117004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00012444/2100300127004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00012444/2100300127004.pdf

H. Literaturverzeichnis

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2013, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servletsy MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00018325/2100300137004_korr16022016.pdf (zuletzt abgerufen am
04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2014, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servletsy MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00021724/2100300147004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2015, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00030947/2100300157004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2016, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servletsy MCRFileNodeServlet/
DEHeft_derivate_00034869/2100300167004.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2017, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikati
onen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?_
_blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2018, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikati
onen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?_
_blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2019, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikati
onen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?_
_blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Wirtschaftsrechnungen 2020, Fachserie 15,
Reihe 4, Private Haushalte in der Informationsgesellschaft — Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, https://www.destatis.de/DE/Theme
n/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutz
ung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-21504002
07004.pdf;jsessionid=4388ECE838252D0C36A14F529D1FBD08.live721?__blob=pu-
blicationFile (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.), Rechtspflege Strafverfolgung 2020, Fachserie
10 Reihe 3, https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/ MCRFileNodeServle
t/DEHeft_derivate_00064300/2100300207004_korr19012022.pdf (zuletzt abgerufen
am 04.08.2022).

Steger, Thomas, Einfithrung in die qualitative Sozialforschung, https://d-nb.info/98552
7765/34 (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Stiftung Deutsches Forum fiir Kriminalprdavention (Hrsg.), Staatliche Foérderung - Ein-
bruchschutz zahlt sich aus, https://www.k-einbruch.de/index.php?eID=dumpFile&t
={&f=19542&token=98db8c6ee191b4b27b91{79e209aca8dectt523¢ (zuletzt abgerufen
am 04.08.2022).

Strauss, Anselm/Corbin, Juliet, Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialfor-
schung, Weinheim 1996.

353

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00018325/2100300137004_korr16022016.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00018325/2100300137004_korr16022016.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00021724/2100300147004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00021724/2100300147004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00030947/2100300157004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00030947/2100300157004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00034869/2100300167004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00034869/2100300167004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00064300/2100300207004_korr19012022.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00064300/2100300207004_korr19012022.pdf
https://d-nb.info/985527765/34
https://d-nb.info/985527765/34
https://www.k-einbruch.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=19542&token=98db8c6ee191b4b27b91f79e209aca8decff523c
https://www.k-einbruch.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=19542&token=98db8c6ee191b4b27b91f79e209aca8decff523c
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00018325/2100300137004_korr16022016.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00018325/2100300137004_korr16022016.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00021724/2100300147004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00021724/2100300147004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00030947/2100300157004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00030947/2100300157004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00034869/2100300167004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00034869/2100300167004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300177004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300187004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafverfolgung-2100300197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Publikationen/Downloads-IT-Nutzung/private-haushalte-ikt-2150400207004.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00064300/2100300207004_korr19012022.pdf
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00064300/2100300207004_korr19012022.pdf
https://d-nb.info/985527765/34
https://d-nb.info/985527765/34
https://www.k-einbruch.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=19542&token=98db8c6ee191b4b27b91f79e209aca8decff523c
https://www.k-einbruch.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=19542&token=98db8c6ee191b4b27b91f79e209aca8decff523c

H. Literaturverzeichnis

Streng, Franz, Strafmentalitdt und juristische Ausbildung, Eine Untersuchung d. Ein-
stellungen junger Juristen zu Kriminalitdt u. Strafe, Heidelberg 1979.

Streng, Franz, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, Eine Untersuchung zu recht-
lichen, psychologischen und soziologischen Aspekten ungleicher Strafzumessung,
Heidelberg 1984.

Streng, Franz, Die Strafzumessungsbegriindung und ihre Orientierungspunkte — Ein
Beitrag zur Idee und Praxis vergleichender Strafzumessung, NStZ 1989, 393 ff.

Streng, Franz, Strafzumessungsvorstellungen von Laien, Grundlagen fiir eine Kriminal-
politik jenseits des »politisch-publizistischen Verstirkerkreislaufs«, MSchrKrim
2004, 127 ff.

Streng, Franz, Strafrechtliche Sanktionen, Die Strafzumessung und ihre Grundlagen,
3. Aufl,, Stuttgart 2012.

Streng, Franz, Kriminalititswahrnehmung und Punitivitit im Wandel, Kriminalitats-
und berufsbezogene Einstellungen junger Juristen; Befragung von 1989 bis 2012,
Heidelberg, Hamburg 2014.

Streng, Franz, Sicherheitskrise, Kriminalitditswahrnehmung und Strathaltung, in: Spi-
nellis, C. D./Theodorakis, Emmanouil Billis/Papadimitrakopoulos, George (Hrsg.),
Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward, Festschrift fiir Nes-
tor Courakis, Athen 2017, S. 921-935.

Streng, Franz, Perspektiven flir die Strafzumessung, StV 2018, 593 ff.

Streng, Franz, Studien zu Strafbediirfnissen der Bevolkerung. Methoden und aktuelle
Ergebnisse, in: Kaspar, Johannes/Walter, Tonio (Hrsg.), Strafen ,im Namen des Vol-
kes“?, Zur rechtlichen und kriminalpolitischen Relevanz empirisch feststellbarer
Strafbediirfnisse der Bevolkerung, Baden-Baden 2019, S. 131-160.

Streng, Franz, Strafzumessungsschuld oder/und Tatproportionalitat?, in: Haverkamp,
Rita/Kilchling, Michael/Kinzig, Jorg u. a. (Hrsg.), Unterwegs in Kriminologie und
Strafrecht — Exploring the World of Crime and Criminology, Festschrift fiir Hans-
Jorg Albrecht zum 70. Geburtstag, Berlin 2021, S. 603-618.

Tachtsoglou, Sarantis, Statistik fiir Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswis-
senschaftler, Konzepte, Beispiele und Anwendungen in SPSS und R, Wiesbaden
2017.

Tewes, Uwe/Wildgrube, Klaus (Hrsg.), Psychologie-Lexikon, 2. Aufl., Miinchen, Wien,
Oldenbourg, 1999.

Theune, Werner, Grundsitze und Einzelfragen der Strafzumessung, aus der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs, StV 1985, 205 ff.

Theune, Werner, Auswirkungen der Drogenabhingigkeit auf die Schuldfihigkeit und
die Zumessung von Strafe und MafSregeln, NStZ 1997, 57 ft.

Tversky, Amos/Kahneman, Daniel, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases,
Science, New Series 1974, 1124 ff.

Uphoff, Roland, Die deutsche Strafzumessung unter dem Blickwinkel amerikanischer
Strafzumessungsrichtlinien, Strafzumessungsrecht und -praxis in Deutschland in
rechtsvergleichender Darstellung mit amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien
und der Idee der Tatproportionalitit, Aachen 1998.

354

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

H. Literaturverzeichnis

v. Feuerbach, Paul Johann Anselm, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland giiltigen
peinlichen Rechts, 11. Aufl., Gief3en 1932.

Verrel, Torsten, Schuldfahigkeitsbegutachtung und Strafzumessung bei Totungsdelik-
ten, Eine empirische Untersuchung zur Bedeutung des psychowissenschaftlichen
Sachverstdndigen im Strafverfahren, Miinchen 1995.

Verrel, Torsten, Die normative Kraft des Faktischen, Pladoyer fiir eine konsequentere
empirische Fundierung der Strafzumessung, in: Zoller, Mark A./Hilger, Hans/
Kiiper, Wilfried u. a. (Hrsg.), Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Di-
mension, Festschrift fiir Jiirgen Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013,
Berlin 2013, S. 799-813.

Verrel, Torsten, Brauchen wir ein neues Strafzumessungsrecht?, JZ 2018, 8111f.

Walter, Tonio, Vergeltung als Strafzweck. Pravention und Resozialisierung als Pflichten
der Kriminalpolitik, ZIS 2011, 636 ff.

Walter, Tonio, Grundlagen einer empirisch begriindeten Vergeltungstheorie, in: Kas-
par, Johannes/Walter, Tonio (Hrsg.), Strafen ,im Namen des Volkes“?, Zur rechtli-
chen und kriminalpolitischen Relevanz empirisch feststellbarer Strafbediirfnisse der
Bevolkerung, Baden-Baden 2019, S. 49-60.

Wanta, Wayne/Ghanem, Salma, Effects of Agenda Setting, in: Preiss, Raymond W./
Gayle, Barbara Mae/Burrell, Nancy u. a. (Hrsg.), Mass media effects research, Ad-
vances through meta-analysis, New York, London 2011, S. 37-51.

Weigend, Thomas, Richtlinien fiir die Strafzumessung, in: Festschrift der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultat zur 600-Jahr-Feier der Universitat zu Koln, Koln 1988, S. 579-
604.

Weigend, Thomas, Deliktsopfer und Strafverfahren, Berlin 1989.

Weigend, Thomas, Sind Sanktionen zu akzeptieren, die sich am Maf3 der Tatschuld ori-
entieren?, Diskussionsbemerkungen, in: Frisch, Wolfgang/Hirsch, Andrew von/
Albrecht, Hans-Jorg (Hrsg.), Tatproportionalitdt, Normative und empirische Aspek-
te einer tatproportionalen Strafzumessung ; Buchenbach-Symposium 1999, Heidel-
berg 2003, S.199-207.

Weigend, Thomas, Kommentar zu Tatjana Hornle, Gegenwirtige Strafbegriindungs-
theorien, in: Hirsch, Andreas von/Seelmann, Kurt/Neumann, Ulfrid (Hrsg.), Strafe -
Warum?, Gegenwartige Strafbegriindungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Ba-
den-Baden 2011, S. 31-43.

Weigend, Thomas, Mehr Strafrecht — und alles wird gut?, StV 2016, Heft 10, L.

Wernitznig, Beate, Strafverfolgung und Sanktionierung von deutschen und auslandi-
schen Jugendlichen und Heranwachsenden, Konstanz 2002.

Willing, Sonja/Brenscheidt, Nadine/Kersting, Stefan, Forschungsprojekt Wohnungsein-
bruchdiebstahl, Erste Ergebnisse der Aktenanalyse, Kriminalistik 2015, 576 ff.

Winter, Marcus, Osteuropdische Einbrecherbanden auf Beutezug durch die Republik,
Realitdt, Vorurteil oder Vergangenheit? Eine Betrachtung aus der polizeilichen Kri-
minalistik, Kriminalistik 2016, 572 ff.

Wollinger, Gina Rosa, Wohnungseinbruch als traumatisches Erlebnis., Ergebnisse einer
Betroffenenbefragung zu Einflussfaktoren posttraumatischer Belastungssymptome,
MSchrKrim 2015, 365 ff.

355

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

H. Literaturverzeichnis

Wollinger, Gina Rosa/DreifSigacker, Arne/Bartsch, Tillmann/Baier, Dirk, Wohnungsein-
bruchdiebstahl — Ergebnisse einer Betroffenenbefragung, forum kriminalpravention
2014, 12 ff.

Wollinger, Gina Rosa/DreifSigacker, Arne/Blauert, Katharina/Bartsch, Tillmann/Baier,
Dirk, Wohnungseinbruch: Tat und Folgen, Ergebnisse einer Betroffenenbefragung
in fiinf Grof3stadten, https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_12
4.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Wollinger, Gina Rosa/Jukschat, Nadine, Reisende und zugereiste Tater des Wohnungs-
einbruchs. Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie mit verurteilten Tétern,
https://kin.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_133.pdf (zuletzt abgeru-
fen am 04.08.2022).

Wolter, Jiirgen (Hrsg.), SK-StGB, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Band II, 9. Aufl., K6ln 2016 (zitiert: Bearbeiter, in: SK/StGB).

Wolter, Jiirgen (Hrsg.), SK-StPO, Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung
mit GVG und EMRK, Band V, 5. Aufl., Koln 2016 (zitiert: Bearbeiter, in: SK/StPO).
Wolter, Jiirgen (Hrsg.), SK-StGB, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,

Band V, 9. Aufl.,, K6ln 2019 (zitiert: Bearbeiter, in: SK/StGB).

Wiippesahl, Thomas, Anhérung des Ausschusses am 21. Juni 2017, 15:30 Uhr, https://ww
w.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710ble05a2/wueppes
ahl-data.pdf (zuletzt abgerufen am 04.08.2022).

Zhao, Shuhong, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, Eine vergleichende theoreti-
sche und empirische Studie zur Bestimmung der Strafe, Berlin 2022.

Ziegler, Theo, Das Strafurteil, 8. Aufl., Miinchen 2019.

Zipf, Heinz, Die StrafmafSrevision, eine strafrechtsdogmatische Untersuchung tiber den
systematischen Aufbau der Strafzumessung und ihrer Revisibilitat im Erwachsenen-
und Jugendstrafrecht, Miinchen 1969.

Zipf, Heinz, Die Strafzumessung, Eine systematische Darstellung fiir Strafrechtspraxis
und Ausbildung, Heidelberg, Karlsruhe 1977.

356

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.



https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_124.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_124.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_133.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710b1e05a2/wueppesahl-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710b1e05a2/wueppesahl-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710b1e05a2/wueppesahl-data.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_124.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_124.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_133.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710b1e05a2/wueppesahl-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710b1e05a2/wueppesahl-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/511190/3f96845dc4d9771fa49e45710b1e05a2/wueppesahl-data.pdf

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Abbildung 3:
Abbildung 4:

Abbildung 5:

Abbildung 6:

Abbildung 7:

Abbildung 8:
Abbildung 9:
Abbildung 10:

Abbildung 11:

Abbildung 12:

Abbildung 13:

Auswertungstabelle mit exemplarischen Kategorien
Aburteilung der Taten nach den §§ 244 Abs. 1 Nr. 3
StGB a.F. und n.F. und § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4
StGB n.F.

Verteilung der Urteile auf die AG und LG

Verteilung der Urteile auf die Spruchkdrper

Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls nach
der PKS

Fallzahlen des Diebstahls in/aus Boden-,
Kellerraumen und Waschkiichen nach der PKS

Alter der Tater zum Zeitpunkt der
Hauptverhandlung

Staatsangehorigkeit der Tdter in %
Schulabschluss der Téter
Berufsausbildung der Téter

Anzahl der Vorstrafen pro Téter in den
Bundeslandern (Mittelwert)

Nicht einschldgige und einschldgige Vorstrafen
(Mittelwerte)

Tatmotive in den Bundeslandern in %

am 14.01.2026, 1:30:38. o

39

43

44

44

53

54

63

64

65

65

67

68

72

357


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

I Abbildungsverzeichnis

Abbildung 14:

Abbildung 15:
Abbildung 16:
Abbildung 17:
Abbildung 18:
Abbildung 19:
Abbildung 20:
Abbildung 21:
Abbildung 22:

Abbildung 23:

Abbildung 24:

Abbildung 25:

Abbildung 26:
Abbildung 27:
Abbildung 28:

Abbildung 29:

Abbildung 30:

358

Drogenabhéngigkeit der Titer in den
Bundesldndern in %

Verhalten der Tdter im Hauptverfahren
Vorbeziehungen zwischen Tétern und Opfern
Psychische Schéden bei den Opfern

Anteil vollendeter und versuchter Taten
Beutewert — Minimum und Maximum

Hohe des Beutewerts

Zugangsort

Art des Eindringens

Verurteiltenzahlen fiir § 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4
StGB nach der Strafverfolgungsstatistik

Strafthohen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 in den Jahren 2010
bis 2020 in %

Strathohen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB in
den Jahren 2018 bis 2020 in %

Hohe der Einzelstrafen
Hohe der Einzelstrafen in %
Hohe der Einzelstrafen - a.F. und n.F.

Durchschnittliche Hohe der Einzelstrafen bei
steigendem Beutewert

Mittelwert der Gesamtstrafen im Verhaltnis zum
Mittelwert der Einzelstrafensummen

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.

73

75

85

89

94

96

96

104

104

168

169

171

182

182

187

206

226


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

I Abbildungsverzeichnis

Abbildung 31: Ausschopfung der Summe der Einzelstrafen bei der
Gesamtstrafenbildung 226

Abbildung 32: Ausgestaltung der Strafzumessungsbegriindung
in Urteilen mit ungekiirzten und gekiirzten
Urteilsgriinden 276

Abbildung 33: Strafmafd in Fillen mit und ohne Abwégung der
Strafzumessungserwagungen 279

Abbildung 34: Anteil der zur Bewdhrung ausgesetzten Strafen in
den einzelnen Bundesldndern 289

Abbildung 35: Anteil der Nennungen ausgewiéhlter

Strafzumessungserwagungen in den einzelnen
Bundeslandern 299

359

am 14.01.2026, 1:30:38. o


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026,



https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

J. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:

Tabelle 2:

Tabelle 3:

Tabelle 4:

Tabelle 5:

Tabelle 6:

Tabelle 7:

Tabelle 8:

Tabelle 9:

Tabelle 10:

Tabelle 11:

Tabelle 12:

Tabelle 13:

Verteilung der ausgewerteten Urteile, Félle und Tater
auf die Bundesldnder

Gesamtzahl der Vorstrafen bei den einzelnen Tatern

Anteil der zur Bewidhrung ausgesetzten
Freiheitsstrafen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB

Verteilung der verschiedenen Strafrahmen, N=243

Anteil der Taten mit Strafrahmenverschiebungen,
N=243

FEinzelstrafen aller Tater und ihrer Taten, N=243

Strafmafivorschlage der Teilnehmenden fiir den
fiktiven Fall in den Gruppengesprachen

Einzelstrafen aller Tater und ihrer Taten, a.F. und n.F.

Anteil der Taten mit Strafrahmenverschiebungen bei
der alten und neuen Fassung

Anteile der Versuche mit Strafrahmenverschiebungen
bei der alten und neuen Fassung

Variablen mit moderater Korrelation zur Hohe der
Einzelstrafen

Variablen mit schwacher Korrelation zur Hohe der
Einzelstrafen

Kontrolle - Beuteh6he und Vollendung/Versuch
(Regression)

am 14.01.2026, 1:30:38. o

42

67

171

174

175

183

184

187

194

195

201

210

215

361


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

J. Tabellenverzeichnis

Tabelle 14:

Tabelle 15:

Tabelle 16:

Tabelle 17:

Tabelle 18:

Tabelle 19:

Tabelle 20:

Tabelle 21:

Tabelle 22:

Tabelle 23:

362

Gesamtmodell zur Erklarung der Varianzen in der
Hohe der Einzelstrafen, N=214

Gesamtmodell zur Erklirung der Varianzen in der
Hohe der Einzelstrafen bei den nach § 244 Abs. 1
Nr. 3, Abs. 4 StGB n.F. abgeurteilten Fallen, N=133

Variablen mit moderater Korrelation zur Hohe der
Gesamtstrafen

Gesamtmodell zur Erklarung der Varianzen in der
Hohe der Gesamtstrafen

Ubersicht iiber strafschirfende und strafmildernde
Strafzumessungserwagungen

Umfang der Strafzumessungserwédgungen in Urteilen
mit ungekiirzten und gekiirzten Urteilsgriinden

Strafmaf’ an den einzelnen Gerichtsorten, N=192

Durchschnittliche Hohe der Einzelstrafen in den
einzelnen Bundeslandern, N=243

Gesamtmodell mit strafzumessungsrelevanten
Sachverhaltsvariablen und regionalem Faktor, N=214

Untersuchungshaft als Strafzumessungserwagung in
den einzelnen Bundesldndern

https://dol.org/10.5771/9783748841026 - am 14.01.2026, 11:30:38.

220

223

228

230

232

275

288

290

293

298


https://doi.org/10.5771/9783748941026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	Cover
	A. Einführung
	I. Problemstellung und Zielsetzung
	1. Uneinheitlichkeit und Intransparenz der Strafzumessung
	2. (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahl
	3. Zielsetzung: Empirische Erforschung der Rechtswirklichkeit

	II. Gang der Arbeit

	B. Methodik
	I. Stand der Forschung
	1. Wohnungseinbruchdiebstahl
	2. Praxis der Strafzumessung

	II. Forschungsdesign
	1. Forschungsfragen
	2. Methoden im Einzelnen
	a) Urteilsanalyse
	aa) Grundsätzliches zur qualitativen Forschung
	bb) Möglichkeiten und Grenzen der Urteilsanalyse
	cc) Durchführung der Erhebung und Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
	dd) Datengrundlage

	b) Richtergespräche
	aa) Möglichkeiten und Grenzen des Gruppendiskussionsverfahrens
	bb) Untersuchungsaufbau
	cc) Auswertung der Gruppengespräche

	c) Medienanalyse



	C. Das Phänomen des Wohnungseinbruchdiebstahls
	I. Entwicklung der Fallzahlen des Wohnungseinbruchdiebstahls
	II. Präventionsmaßnahmen
	III. Kriminologische Erkenntnisse zu den Täterstrukturen beim Wohnungseinbruchdiebstahl
	1. Erkenntnisse bisheriger Studien
	2. Erkenntnisse der eigenen Studie
	a) Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit
	b) Schulabschluss, Berufsausbildung, Arbeit und Einkommen
	c) Vorstrafenbelastung
	d) Tatmotivationen
	e) Suchterkrankungen
	f) Prozessverhalten
	g) Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Tätern


	IV. Kriminologische Erkenntnisse zu den Opfern des Wohnungseinbruchdiebstahls
	1. Erkenntnisse bisheriger Studien
	2. Erkenntnisse der eigenen Studie
	a) Vorbeziehungen des Opfers zum Täter
	b) Anwesenheit der Bewohner und Täter-Opfer-Kontakte
	c) Physische und psychische Folgen
	d) Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Opfern


	V. Kriminologische Erkenntnisse zu den Begehungsmodalitäten
	1. Erkenntnisse bisheriger Studien
	2. Erkenntnisse der eigenen Studie
	a) Versuchte und vollendete Taten
	b) Zusammensetzung der Beute und Beutewert
	c) Sachschäden
	d) Folgeschäden und Versicherungsschutz
	e) Gemeinschaftliche Tatbegehung
	f) Tatzeit, Tatobjekte, Art des Eindringens und Werkzeuge
	g) Sicherungsmaßnahmen und Hindernisse
	h) Zusammenfassung der Erkenntnisse zu den Tatmodalitäten



	D. Wohnungseinbruchdiebstahl, Medienberichterstattung und Kriminalitätsfurcht
	I. Kriminalitätsfurcht und Mediennutzung
	II. Erkenntnisse aus der Medienanalyse
	1. Haltung zur Reform
	2. Bilder von Taten, Opfern und Tätern des Wohnungseinbruchdiebstahls
	a) Taten
	b) Opfer
	c) Täter

	3. Kritik am Recht und an staatlichen Institutionen
	a) Kritik an der fehlenden Effektivität der Strafverfolgung
	b) Kritik an milden Strafen

	4. Sprache und visuelle Aufmachung der Artikel
	5. Zusammenfassung der Ergebnisse der Medienanalyse


	E. Die strafrechtliche Bewertung des Wohnungseinbruchdiebstahls
	I. Historische Entwicklung
	1. Der Wohnungseinbruchdiebstahl in § 243 StGB a.F.
	a) Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 1871 – Wohnungseinbruchdiebstahl als Qualifikation
	b) 1. StrRG 1969 – Wohnungseinbruchdiebstahl als Regelbeispiel

	2. Der Wohnungseinbruchdiebstahl in § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB
	a) 6. StrRG 1998 – Wohnungseinbruchdiebstahl als Qualifikation
	b) 44. StGBÄndG – Einführung des minder schweren Falls, § 244 Abs. 3 StGB

	3. Der Privatwohnungseinbruchdiebstahl in § 244 Abs. 4 StGB
	4. Zusammenfassung der Entwicklung

	II. Wohnungseinbruchdiebstahl im geltenden Recht
	1. Der Begriff der „Wohnung“ in § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB
	2. Der Begriff der „dauerhaft genutzten Privatwohnung“ in § 244 Abs. 4 StGB
	3. Abgrenzung von § 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB im Schuldspruch
	4. Verhältnis zu § 244a StGB
	5. Konsequenzen der Einstufung des Privatwohnungseinbruchdiebstahls als Verbrechen

	III. Geschütztes Rechtsgut der §§ 244 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 StGB
	IV. Bewertung des gesetzlichen Strafrahmens
	1. Relative Angemessenheit der Mindeststrafe von einem Jahr
	2. Fehlen eines minder schweren Falles des Privatwohnungseinbruchdiebstahls


	F. Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl
	I. Entwicklung der Strafhöhen beim Wohnungseinbruchdiebstahl
	1. Entwicklung der Strafhöhen bei § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB ab 2010
	2. Strafhöhen bei § 244 Abs. 4 StGB ab 2018

	II. Erkenntnisse zur Strafzumessung beim Wohnungseinbruchdiebstahl aus der Urteilsanalyse und aus den Richtergesprächen
	1. Strafmaß
	a) Strafrahmen
	b) Strafhöhe
	aa) Die in den ausgewerteten Urteilen verhängten Strafmaße und Maßregeln
	bb) Bandbreite der verhängten Einzelstrafen

	c) Erhöhung des Strafniveaus durch die Reform
	aa) Messbarer Anstieg des Strafniveaus
	bb) Mindeststrafe als maßgeblicher Orientierungspunkt im Entscheidungsprozess
	cc) Konsequenzen der Reform für leichte Fälle des Wohnungseinbruchdiebstahls

	d) Ausweichen in die Strafrahmenverschiebung

	2. Sachverhaltsvariablen mit statistisch messbarer Relevanz für das Strafmaß
	a) Vorbemerkungen zu den statistischen Prüfverfahren
	b) Variablen mit Relevanz für die Höhe der Einzelstrafen
	aa) Variablen mit signifikanten Befunden
	bb) Variablen ohne signifikante Befunde
	cc) Gesamtmodelle

	c) Variablen mit Relevanz für die Gesamtstrafen
	d) Fazit zu den strafzumessungsrelevanten Sachverhaltsvariablen

	3. Ausgestaltung der Strafzumessungsbegründung in den Urteilen
	a) Strafschärfende und strafmildernde Erwägungen in der Übersicht
	b) Die in den Urteilen genannten Strafzumessungserwägungen im Einzelnen
	aa) Beweggründe und Ziele des Täters
	bb) Gesinnung, die aus der Tat spricht
	cc) Bei der Tat aufgewendeter Wille, Maß der Pflichtwidrigkeit und Art der Tatausführung
	dd) Verschuldete Auswirkungen der Tat
	ee) Vorleben des Täters
	ff) Persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse des Täters
	gg) Nachtatverhalten
	hh) Sonstige Strafzumessungserwägungen
	ii) Explizit general- und spezialpräventiv ausgerichtete Strafzumessungserwägungen

	c) Beliebigkeit der Strafzumessungserwägungen in den Urteilen
	d) Abwägung oder Gegenüberstellung der Strafzumessungserwägungen?
	aa) Bloße Gegenüberstellung von Strafzumessungserwägungen
	bb) Abwägung der Strafzumessungserwägungen
	cc) Sonstige Darstellung der Entscheidung

	e) Umfang der Strafzumessungsbegründungen
	f) Fazit zu den Strafzumessungserwägungen

	4. Regionale Unterschiede im Strafmaß und in den Strafzumessungsbegründungen
	a) Regionale Strafmaßunterschiede
	b) Regionale Unterschiede bei den Strafzumessungserwägungen



	G. Fazit und Ausblick
	I. Bewertung des gesetzlichen Strafrahmens vor dem Hintergrund der Befunde aus Urteilsanalyse und Gruppengesprächen
	1. Die Mindeststrafe von einem Jahr
	2. Der fehlende minder schwere Fall
	3. Die generalpräventive Zwecksetzung der Reform
	4. Rechtspolitische Folgerungen

	II. Bewertung der gerichtlichen Strafzumessungspraxis
	1. Ungleichmäßigkeit der Strafzumessungsentscheidungen
	2. Mängel der Strafzumessungsbegründung und Folgen für die Vermittlung der Strafzumessungsentscheidung
	3. Rechtspolitische Folgerungen
	a) Umfassendere statistische Erfassung und Strafzumessungsdatenbanken
	b) Strafzumessungsrichtlinien
	c) Strafzumessung in der juristischen Ausbildung


	III. Ausblick

	H. Literaturverzeichnis

